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DI Turbo = Direct Injection (Turbomotor mit Direkteinspritzung)
DIN = Deutsche Industrienorm; Deutsches Institut für Normung
DIW = Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DJV = Deutscher Jagdschutz-Verband e. V.
DNA = Desoxyribonucleinsäure
DNR = Deutscher Naturschutzring
DVfR = Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter e. V.
ebd. = ebenda
ECE = Economic Commission for Europe
EEA = European Environment Agency
EFRE = Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EG = Europäische Gemeinschaften (in Verbindung mit Artikel-Nr. EG-Vertrag)
EIB = Europäische Investitionsbank
EMAS = Eco-Management and Audit Scheme (System für das Umweltmanagement und die Umwelt-

betriebsprüfung)
ERP = European Recovery Program
EStG = Einkommensteuergesetz
et al. = und andere
etc. = et cetera
EU = Europäische Union
EUCAR = European Council on Automotive Research and Development
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EuGH = Europäischer Gerichtshof
EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f. = folgende
FCKW = Fluorchlorkohlenwasserstoff
ff. = fortfolgende
FFH-Richtlinie = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FFH-VE = Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitseinschätzung
FStrG = Bundesfernstraßengesetz
FStrPrivFinG = Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz
FuE = Forschung und Entwicklung
g = Gramm
GA = Gemeinschaftsaufgabe
GAK = Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz
GAP = Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaften
GASAG = Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft
GD = Generaldirektion
GDI = Gasoline Direct Injection (Benzin-Direkteinspritzung)
GFZ = Geschossflächenzahl
GG = Grundgesetz
GGO = Gemeinsame Geschäftsordnung
GHD = Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
GJ = Gigajoule
GKFZ = Güterkraftfahrzeuge
GPP = Green Public Procurement
GPS = Global Positioning System
GRW = Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
GSM = Global System for Mobile Communication
GTL = Gas-to-Liquid
GuD = Gas- und Dampfkraftwerk
GVFG = Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
h = Stunde
ha = Hektar
ha/d = Hektar pro Tag
HC = Hydrocarbon (Kohlenwasserstoffe)
HFC = Hydrofluorocarbons (Fluorkohlenwasserstoffe)
HFKW = teilfluorierte Kohlenwasserstoffe
HLG = High Level Group on Hydrogen and Fuel cell Technologies
HNL-StB = Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege beim 

Bundesfernstraßenbau
HNN = Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren
HOT-Lanes = High Occupancy Tolling Lanes
HOV-Lanes = High Occupancy Vehicle Lanes
i. d. R. = in der Regel
ICLEI = International Council for Local Environmental Initiatives
IEA = International Energy Agency
IER = Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung
IFEU = Institut für Energie- und Umweltforschung
INFAS = Institut für angewandte Sozialwissenschaft
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insb. = insbesondere
IP = Presseerklärung der Europäischen Kommission
IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change
IRU = International Road Transport Union
ISL = Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
IT = Informationstechnologie
IuK-Technologie= Informations- und Kommunikationstechnologie
i.V.m. = in Verbindung mit
JAMA = Japan Automobile Manufacturers Association
KAMA = Korea Automobile Manufacturers Association
Kap. = Kapitel
KBA = Kraftfahrt-Bundesamt
KfW = ehem. Kreditanstalt für Wiederaufbau, jetzt KfW Bankengruppe
Kfz = Kraftfahrzeug
km = Kilometer
km/h = Kilometer pro Stunde
KMU = Kleine und mittelständische Unternehmen
KRdL = Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN
kt = Kilotonne
kW = Kilowatt
kWh = Kilowattstunde
kWhel = Kilowattstunde elektrisch
KWK = Kraft-Wärme-Kopplung
l = Liter
LAeq = energieäquivalenter Dauerschallpegel (auch Leq)
LAI = Länderausschuss für Immissionsschutz
LANA = Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz Landschaftspflege und Erholung
LCTP = Least Cost Transportation Planning
Lden = Lärmindex Tag-Abend-Nacht-Pegel gemäß Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG)
LfU = Landesanstalt für Umweltschutz (Baden-Württemberg)
LfUG = Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie
LKW = Lastkraftwagen
LNG = Liquified Natural Gas
LSVA = leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
LUA = Landesumweltamt (Nordrhein-Westfalen)
m = Meter
m. w. N. = mit weiteren Nennungen
m2 = Quadratmeter
m3 = Kubikmeter
MeOH = Methanol
mg = Milligramm
Mio. = Million(en)
MIV = motorisierter Individualverkehr
MJ = Megajoule
MKRO = Ministerkonferenz für Raumordnung
Modal Split = Kenngröße zur Aufteilung des Verkehrs auf verschiedene Verkehrsträger und Verkehrsmittel
Mrd. = Milliarde(n)
MWV = Mineralölwirtschaftsverband



Drucksache 15/5900 – 18 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode
N2 = Stickstoff
N2O = Distickstoffmonoxid (Lachgas)
NECAR = New Electric Car (DaimlerChrysler)
NEC-Richtlinie = Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe

(NEC = National Emission Ceilings)
NEFZ = Neuer Europäischer Fahrzyklus
NH3 = Ammoniak
NiMH-Batterien = Nickel-Metallhydrid-Batterien
NJW = Neue Juristische Wochenschrift
NKA = Nutzen-Kosten-Analyse
NKV = Nutzen-Kosten-Verhältnis
nm = Nanometer
NMHC = Non-Methan Hydrocarbons (Kohlenwasserstoffe ohne Methan)
NMVOC = Non-Methane Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen ohne Methan)
NN = Normalnull
NO2 = Stickstoffdioxid
NOx = Stickstoffoxide
Nr. = Nummer
o. J. = ohne Jahr
ÖAL = Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung)
OPA = offenporige Asphaltdeckschichten
ÖPNV = öffentlicher Personennahverkehr
ÖSPV = öffentlicher Straßenpersonenverkehr
ÖV = Öffentlicher Verkehr
OVG = Oberverwaltungsgericht
PAK = polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
PBefG = Personenbeförderungsgesetz
PEEN = Pan European Ecological Network
PFI Turbo = Port Fuel Injection (Turbomotor mit Saugrohreinspritzung)
PJ = Peta-Joule
Pkm = Personenkilometer
PKW = Personenkraftwagen
Pkw-EnVKV = Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung
PM = Particulate Matter (Partikel mit einem Durchmesser von z. B. 0,1 µm, 2,5 µm, 10 µm)
ppb = parts per billion
PS = Pferdestärke
qm = Quadratmeter
RAL = Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.
RegG = Regionalisierungsgesetz
REK = Regionales Einzelhandelskonzept
RL = Richtlinie
RLS-90 = Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen
RME = Rapsmethylester
Rn. = Randnummer
RNE = Rat für Nachhaltige Entwicklung
ROG = Raumordnungsgesetz
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RoTraNoMo = Road Traffic Noise Model
RWA = Raumwirksamkeitsanalyse
RWTÜV = Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungsverein
S. = Seite
s. = siehe
s. a. = siehe auch
s. o. = siehe oben
SACTRA = Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment (Großbritannien)
SCBD = Secretariat of the Convention on Biological Diversity
SCR = selektive katalytische Reduktion
SG = Sondergutachten
SGKV = Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr
SO2 = Schwefeldioxid
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPNV = Schienenpersonennahverkehr
SRU = Sachverständigenrat für Umweltfragen
StVO = Straßenverkehrsordnung
StVZO = Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SUP = Strategische Umweltprüfung (nach der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung

der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme)
SUPG-E = Strategische Umweltprüfungsgesetz-Entwurf
SUV = Sport Utility Vehicles
SWOV = Institute for Road Safety Research (Niederlande)
t = Tonne = 1 000 kg = 1 Mg
TA Lärm = Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
TAB = Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag
Tab. = Tabelle
TEN = Transeuropäische Netze
THG = Treibhausgas(e)
tkm = Tonnenkilometer
TREMOD = Transport Emission Estimation Model
TRL = Tochterrichtlinie
Tsd. = Tausend
TÜV = Technischer Überwachungsverein
TWh = Terawattstunde
Tz. = Textziffer
u. a. = unter anderem
UBA = Umweltbundesamt
UIC = Union Internationale des Chemins de Fer/International Union of Railways
UMK = Umweltministerkonferenz
UNECE = United Nations Economic Commission for Europe (Wirtschaftskommission der Vereinten 

Nationen für Europa)
UPI = Umwelt- und Prognose-Institut e. V.
URE = Umweltrisikoeinschätzung
US = United States 
US EPA = United States Environmental Protection Agency
USA = United States of America
UV = ultraviolett
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UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung
UVPG = Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
UZV = unzerschnittene verkehrsarme Räume
VAP = Verkehrsauswirkungsprüfung
VCD = Verkehrsclub Deutschland
VCÖ = Verkehrsclub Österreich
VCR = Variable Compression Ratio (Motor mit variabler Kompression)
VDA = Verband der Automobilindustrie
VDI = Verein Deutscher Ingenieure
VES = Verkehrswirtschaftliche Energiestrategie
VGH = Verwaltungsgerichtshof
vgl. = vergleiche
VkBl. = Verkehrsblatt
VLärmSchR = Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen
VROM = Netherlands Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment
VW = Volkswagen
VwVfG = Verwaltungsverfahrensgesetz
WaStrG = Bundeswasserstraßengesetz
WB = Wissenschaftlicher Beirat
WBGU = Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
WBU = Wissenschaftlicher Beirat des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern
WHO = World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)
WI = Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH
WRI = World Resources Institute
WTO = World Trade Organisation (Welthandelsorganisation)
z. B. = zum Beispiel
ZUR = Zeitschrift für Umweltrecht
% = Prozent
∑ = Summe
§ = Paragraf
° C = Grad Celsius
µg = Mikrogramm
µm = Mikrometer
€ = Euro
λ = Luft-Kraftstoff-Verhältnis
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Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)

Prof. Dr. iur. Hans-Joachim Koch, Hamburg (Vorsitzender),

Prof. Dr. rer. hort. Christina von Haaren, Hannover (Stellvertretende Vorsitzende),

Prof. Dr. sc. nat. Paul H. Brunner, Wien,

Prof. Dr. med. dent. Heidi Foth, Halle/Saale,

Prof. Dr. phil. Martin Jänicke, Berlin,

Prof. Dr. rer. pol. Peter Michaelis, Augsburg,

Prof. Dr. phil. Konrad Ott, Greifswald.

An der konzeptionellen Entwicklung des Sondergutachtens und ersten Arbeitspapie-
ren haben in den Jahren 2002 bis 2004 auch die ehemaligen Ratsmitglieder des SRU
Prof. Dr.-Ing. Max Dohmann und Prof. Dr. med. Thomas Eikmann und ihre Mit-
arbeiterinnen mitgewirkt. Ihnen sind wichtige Impulse für das Sondergutachten zu
verdanken.

Dieses Gutachten beruht auch auf der unermüdlichen Arbeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle sowie der Ratsmitglieder. Zum wissenschaftli-
chen Stab des Umweltrates gehörten beim Abschluss des Gutachtens:

WissDir Dr. phil. Christian Hey (Generalsekretär), Dipl.-Volkswirt Lutz Eichler
(Stellvertretender Generalsekretär), Dipl.-Landschaftsökologe Christian
Bartolomäus (Greifswald), Dr. rer. nat. Ulrike Doyle, Dipl.-Volkswirt Steffen
Hentrich, Dipl.-Politologe Helge Jörgens, Dipl.-Ing. Tanja Leinweber (Hannover),
Dipl.-Ing. Irmgard Martin (Halle/Saale), Dr. rer. pol. Patrick Matschoss, Dr. iur.
Moritz Reese, Dipl.-Ing. Almut Reichel, Dr. rer. nat. Markus Salomon, Dr. rer. nat.
Elisabeth Schmid, Dipl.-Ing. Stefan Skutan (Wien), Dipl.-Politologe Axel Volkery
(Berlin), Dipl.-Ökonom Peter Zerle (Augsburg), RA Dr. iur. Cornelia Ziehm (Ham-
burg).

Während der Erarbeitung des Gutachtens sind im Laufes des Jahres 2004 aus dem
Mitarbeiterstab ausgeschieden: Dipl.-Ing. Stephan Köster (Aachen), Dr. rer. nat.
Heike Seitz (Gießen), Dipl.-Physiker Tobias Wiesenthal.

Zu den ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehörten bei Abschluss des Gut-
achtens: Petra Busch, Dipl.-Journalistin Mandy Ehnert-Zubor, Susanne Junker,
Rainer Kintzel, Wilma Klippel, Pascale Lischka, Gabriele Schönwiese. Für biblio-
thekarische Unterstützung stand Frau Karin Ziegler (Bibliothek des Wissenschafts-
zentrum-Berlin für Sozialforschung gGmbH) zur Verfügung.

Anschrift: Geschäftsstelle des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU)

Reichpietschufer 60, 7. OG, D-10785 Berlin

Tel.: (030) 26 36 96-0, Fax: (030) 26 36 96-109

E-Mail: sru-info@uba.de, Internet: http://www.umweltrat.de
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Der Sachverständigenrat für Umweltfragen dankt den Vertretern der Ministerien und
Ämter des Bundes und der Länder sowie den Fachleuten aus Organisationen, Interes-
senverbänden und aus der Wissenschaft, die er konsultiert hat und ohne deren Kennt-
nisse, Forschung oder Erfahrung das vorliegende Gutachten nicht möglich gewesen
wäre.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Jochen
Flasbarth, Reinhard Kaiser, MinDir Dr. Uwe Lahl, RDir Dr. Stefan Lütkes, Mathias
Samson

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: RegDir’in
Dr. Martina Hinricher, MinR Dr. Ernst Marburger, RegDir Rene Schaarschmidt,
MDirig Manfred Sinz, MinR Reinhard Weber

Umweltbundesamt: DirProf Dr. Axel Friedrich, Dr. Gunnar Gohlisch, Dr. Burkhard
Huckestein, Michael Jäcker-Cüppers, Martin Lambrecht, Andreas Ostermeier,
Marianne Richter, Petra Röthke-Habeck, WissDir Stefan Rodt, Dr. Lars Schade,
Dr. Rainer Stenschke, Karin Uhse, Dr. Hedwig Verron

Bundesamt für Naturschutz: Dirk Bernotat, Marita Böttcher, Ursula Euler,
WissDir Matthias Herbert, Florian Mayer

Bundesanstalt für Gewässerkunde: Eberhard Wildenhahn

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Rainer Kühne

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein: Dr. Christian Diller

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin: Martin Lutz

Deutscher Städtetag: Oliver Mietzsch

EU-Kommission: Eddy Liegeois DG TREN, Günter Hörmandinger DG ENV

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.: Björn Dosch

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Dr. Klaus Scheuer

Bund für Umwelt und Naturschutz e. V. : Tilman Heuser, Dr. Gerhard Timm,
Doris Eberhardt

Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung e. V.:
Prof. Dr. Karl-Heinz Schmidt

Bündnis LSVA für Europa e. V.: Heike Aghte

Deutsche Bahn AG: Peter Westenberger

Öko-Institut e. V.: Uwe Fritsche

T&E – European Federation for Transport and Environment: Jos Dings

Verband der Automobilindustrie e. V. : Dr. Gerd Hoff

Verkehrsclub Deutschland: Gerd Lottsiepen

Prof. Dr. Herbert Baum, Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität zu
Köln, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Verkehr beim BMVBW

Prof. Hans-H. Blotevogel, Fakultät für Raumplanung der Universität Dortmund

Prof. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich, Institut für Verkehrswirtschaft, Straßenwesen und
Städtebau der Universität Hannover

Kersten Hänel, Universität Kassel, Fachgebiet Landschaftsökologie/Bodenkunde

Dr. Markus Hesse, Institut für Geografische Wissenschaften an der FU Berlin

Dr. Dieter Günnewig, Adrian Hoppenstedt, Planungsgruppe Ökologie und Umwelt,
Hannover

Markus Maibach, INFRAS Forschung und Beratung, Zürich
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Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, Forschungsinstitut für anwendungsorientierte
Wissensverarbeitung an der Universität Ulm, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat
für Verkehr beim BMVBW

Prof. Dr. Michael Reich, Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und
Naturschutz

Dr. Michael Rode, Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und Natur-
schutz

Karl-Heinrich Vespermann, Ref. 303, Niedersächsisches Ministerium für den länd-
lichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Hannover

Auf seinen Ratssitzungen hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen insgesamt
6 Anhörungen durchgeführt, bei denen er insbesondere Vertreter des BMVBW
(März 2003), der repräsentativen Verbände (Mai 2004), des Wissenschaftlichen Bei-
rates für Verkehr beim BMVBW (Oktober 2004), des BMU (November 2004) sowie
weitere Fachexperten (Mai, Oktober 2004) befragt hat. Außerdem erfuhr er vielfäl-
tige Anregungen anlässlich zahlreicher Fachgespräche und Veranstaltungen zum
Thema Umwelt und Verkehr:

– „CAFE baseline dissemination workshop“, 27. September 2004, Brüssel

– „Determinanten des Verkehrswachstums“, Fachgespräch zum Kurzgutachten des
Umweltbundesamtes, 14. Oktober 2004, UBA Berlin

– „Luftreinhaltung überwindet Grenzen: 25 Jahre Genfer Luftreinhaltekonvention“,
Internationales Symposion, 8. und 9. November 2004, Berlin

– Internationale Konferenz „Bahnen und Umwelt – Ausblick auf ein nachhaltiges
Transportsystem“, 19. November 2004, Berlin

– Kamingespräch der Deutschen Umwelthilfe e. V.: Feinstaub – Gesundheitliche
Folgen und Möglichkeiten der Reduzierung, 9. Dezember 2004, Berlin

– „Clean cars in 2010“, T&E Seminar, 20. Januar 2005, Brüssel.

Redaktionsschluss: 25. Februar 2005
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Eckpunkte
1 Unzumutbar hohe Umwelt- und Gesund-
heitsfolgen des Straßenverkehrs

1*. Trotz Fortschritten in Teilbereichen, insbesondere
durch technische Maßnahmen zur Reduzierung der Luft-
schadstoffe, hat sich die Umweltproblematik im Ver-
kehrssektor bisher nicht entspannt. Die durch den Stra-
ßenverkehr verursachten Folgeschäden an Gesundheit
und Umwelt sind nach wie vor unakzeptabel hoch. Ohne
politische Gegenmaßnahmen sind weiterhin ein sehr ho-
hes Wachstum im Güterverkehr und ein moderates
Wachstum im Personenverkehr zu erwarten. Zu den ein-
zelnen Problemfeldern ergibt sich folgendes Bild:

– Verkehrssicherheit: Obwohl die Verkehrssicherheit in
Deutschland in der Vergangenheit erheblich verbessert
wurde, und die Anzahl der durch den Straßenverkehr
verursachten Todesopfer zwischen 1991 und 2003 na-
hezu um 50 Prozent gemindert werden konnte, ist die
Teilnahme am Straßenverkehr weiterhin eine der ge-
fährlichsten täglichen Aktivitäten. Im Jahr 2004 waren
in Deutschland 5 844 getötete und circa 440 000 ver-
letzte Straßenverkehrsteilnehmer zu beklagen. Beson-
derer Aufmerksamkeit bedürfen die schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer wie Kinder und Senioren. In Bezug
auf die Zahl der verunglückten Kinder unter 15 Jahren
wurden im Jahr 2000 in Deutschland mit 350 Todes-
opfern pro 100 000 Einwohnern dieser Altersklasse
die meisten Opfer im Vergleich aller EU-Staaten regis-
triert. Überdurchschnittlich gefährdet sind auch junge
PKW-Fahranfänger und Zweiradfahrer.

– Luftschadstoffe: Trotz des Rückgangs insbesondere
der Blei-, Partikel-, Stickstoffoxid- und Ozonbelastun-
gen gefährden die durch den Straßenverkehr verur-
sachten Luftschadstoffe weiterhin in erheblichem
Ausmaß die menschliche Gesundheit. Zu nennen sind
insbesondere das Lungenkrebsrisiko durch Dieselruß-
partikel und die Entwicklung von chronischen Atem-
wegserkrankungen durch Kombinationswirkungen
verschiedener Luftschadstoffe. Die höchsten Schad-
stoffkonzentrationen in der Luft werden in den stark
besiedelten und verkehrsreichen Ballungszentren ge-
messen, sodass ein entsprechend großer Teil der Be-
völkerung von den genannten Gesundheitsrisiken be-
troffen ist.

– Straßenverkehrslärm: Der Anteil der Bevölkerung,
der sich durch Straßenverkehrslärm belästigt fühlt, ist
mit 60 Prozent sehr hoch. 16,6 Prozent der Bevölke-
rung sind nachts Pegeln von mehr als 55 dB(A) und
15,6 Prozent sind tagsüber Pegeln von mehr als
65 dB(A) ausgesetzt. Ab diesen Werten besteht ein er-
höhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Besonders wichtig ist der Schutz der Nachtruhe vor

Lärmeinflüssen. Belastungen durch Verkehrslärm
können zu Schlafstörungen führen, die ihrerseits Leis-
tung und Befinden am Tage beeinträchtigen. Akute
und chronische Lärmbelastungen können die Gesund-
heit in Form von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beein-
trächtigen und nachteilige Wirkungen auf das endo-
krine System haben.

– Lebensqualität: Der Autoverkehr und der an die Be-
dürfnisse der Autofahrer angepasste Verkehrsraum
beeinträchtigen sowohl die Lebensqualität der An-
wohner als auch die Mobilitätschancen anderer Ver-
kehrsteilnehmer. Davon besonders betroffen sind Per-
sonen mit einer geringen Mobilität und kleinen
Aktionsräumen wie Kinder und Senioren, aber auch
Personengruppen, die in ihrer körperlichen oder geisti-
gen Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind.

– Natur und Landschaft: Flächeninanspruchnahme und
Landschaftszerschneidung durch den Straßenbau und
die damit verbundene Zerstörung von Habitaten sowie
die Beeinträchtigung von Wanderungs- und Ausbrei-
tungsmöglichkeiten für Fauna und Flora sind derzeit
Hauptursachen des fortwährenden Verlustes an biolo-
gischer Vielfalt, der oftmals irreversibel ist. Die glei-
chen Effekte schränken auch die Nutzbarkeit der
Landschaft für die Erholung ein. Der Straßenverkehr
trägt weiterhin maßgeblich zur Versauerung und
Eutrophierung von Ökosystemen sowie zur Belastung
durch bodennahes Ozon bei. Hier bedürfen besonders
sensible Gebiete (wie der Alpenraum) eines besonde-
ren Schutzes. 

– Klima: Der CO2-Ausstoß des Straßenverkehrs hat sich
seit 1960 verfünffacht, gleichzeitig ist der Anteil des
Verkehrssektors an den klimarelevanten CO2-Emis-
sionen in den letzten 40 Jahren auf ein Fünftel der
Gesamtemissionen angestiegen. Zwar konnte durch
technische Maßnahmen eine Verminderung des spezi-
fischen CO2-Ausstoßes pro gefahrenem Kilometer er-
zielt werden, dieser Erfolg wurde aber durch eine
überproportional gestiegene Fahrleistung aufgehoben.
Daher wird der Straßenverkehr sowohl im nationalen
wie auch im europäischen Kontext unter Klimaschutz-
gesichtspunkten ein äußerst problematischer Bereich
bleiben. 

2 Umweltgerechte Mobilitätspolitik statt
Vorrang für den Automobilverkehr

2*. Mobilität, verstanden als Summe der Möglichkeiten,
Interessen durch Ortsveränderungen zu realisieren, ist
von Verkehr zu unterscheiden. Grundsätzlich ist mehr
Mobilität für alle mit weniger Verkehr möglich. Nicht der
Verkehr, sondern die Mobilität der Bürger sollte die
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zentrale Zielgröße der Verkehrs- oder Mobilitätspolitik
sein. Mobilität ist allerdings ein Wert unter vielen ande-
ren, und es gibt keinen Grund, diesem Wert einen grund-
sätzlichen Vorrang vor anderen Werten zuzumessen

Zukünftige Mobilitätspolitik sollte sich nicht mehr der
vermeintlich normativen Kraft von Verkehrsprognosen
unterwerfen, wonach eine prognostizierte zunehmende
Verkehrsnachfrage durch das Bereitstellen einer entspre-
chenden Verkehrsinfrastruktur zu befriedigen ist. Die
damit verbundenen Umwelt- und Gesundheitsschäden
werden bisher als im Grundsatz unvermeidliche Neben-
wirkungen angesehen, die es lediglich abzuschwächen
gilt. Statt den Mobilitätsbedarf vorrangig durch eine För-
derung des Automobilverkehrs zu befriedigen, sollte Mo-
bilitätspolitik versuchen, risikoärmere und umweltge-
rechtere Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen – auch
durch moderate Entschleunigung und Verkehrsvermei-
dung – zu fördern. Dies bedeutet selbstverständlich kei-
nen Abschied vom motorisierten Individualverkehr, son-
dern seine sinnvolle Einbettung in eine übergreifende und
umweltgerechte Mobilitätspolitik.

Die Festlegung von verbindlichen, konkreten und pro-
blembezogenen Umweltzielen für den Straßenverkehr ist
für eine umweltgerechte Mobilitätspolitik unumgänglich.
Die teilweise bereits bestehenden Ziele müssen an-
spruchsvoller und konkreter werden. Für die einzelnen
Problembereiche schlägt der SRU vor:

– Verkehrssicherheit: Die Bundesregierung sollte im
Rahmen einer Verkehrssicherheitsstrategie möglichst
bald weit reichende nationale Ziele zur Verkehrs-
sicherheit festlegen. Diese sollten sich insbesondere
an den anspruchsvollen Politiken von Vorreiterstaaten
wie der Schweiz, Schweden oder den Niederlanden
orientieren. Eine Halbierung der Zahl der Verkehrsto-
ten und Schwerverletzten bis 2015 gegenüber 2005 er-
scheint dem SRU als sachgerechtes Zwischenziel.

– Luftschadstoffe: Zum Schutz der Bevölkerung vor Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen strebt die EU bis zum
Jahr 2010 für Feinstaub (PM10) einen Immissions-
grenzwert  von 20 µg/m3 an und hat für NO2  einen ab
2010 gültigen Grenzwert von 40 µg/m3 im Jahresmit-
tel festgelegt. Zur Einhaltung dieser Qualitätsziele sind
in Deutschland noch erhebliche Schadstoffminderun-
gen nötig. Zudem müssen zum Schutz der Ökosys-
teme die NOx-Emissionen entsprechend der EU-Richt-
linie zu Emissionshöchstmengen bis 2010 um weitere
32 Prozent (Basisjahr 2000) gemindert werden. Der
SRU empfiehlt, den Beitrag des Verkehrs zu diesen er-
forderlichen Schadstoffreduzierungen konkret zu be-
stimmen.

– Straßenverkehrslärm: Die segmentierte Betrachtung
verschiedener Lärmquellen ist zugunsten der Berück-
sichtigung des Gesamtlärms aufzugeben. Mittelfristig
sind für den Außenpegel bei Tag 62 dB(A) als Präven-
tionswert und 55 dB(A) als Vorsorgezielwert anzustre-
ben. Für den Außenpegel bei Nacht sind kurzfristig
55 dB(A), mittelfristig 52 dB(A) und langfristig
45 dB(A) als maßgeblich anzusehen.

– Lebensqualität: Es sollte in der alltäglichen Lebens-
welt ungestörte oder zumindest störungsarme Räume
geben, die nicht lediglich als voneinander isolierte
Enklaven in ein vom Automobilverkehr dominiertes
Stadtbild eingelagert sind. Unter dem Aspekt der Le-
bensqualität kommt es darüber hinaus insbesondere
darauf an, die Mobilitätschancen bisher benachteilig-
ter Gruppen (z. B. Kinder, Senioren, Behinderte) zu
verbessern. Aus diesem allgemeinen Ziel müssen auf
regionaler und lokaler Ebene konkretere, auf einzelne
Gruppen bezogene Zielsetzungen entwickelt werden. 

– Natur und Landschaft: Das existierende Ziel- und
Schutzsystem des Natur- und Landschaftsschutzes ist
bei verkehrspolitischen Entscheidungen zu beachten.
Neben den erforderlichen räumlichen Konkretisierun-
gen der bestehenden Naturschutzziele ist deren ver-
stärkte Berücksichtigung im Planungsprozess von
hoher Bedeutung. Dabei sollen insbesondere unzer-
schnittene Räume und Lebensraumkorridore hochran-
gig in die Abwägung eingestellt und vor weiterer Zer-
schneidung geschützt werden. In Bezug auf das
Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche sollte
die Zielvorgabe der Nachhaltigkeitsstrategie – 30 ha/d
bis 2020 – konsequent umgesetzt werden, als Lang-
fristziel ist ein Nullwachstum der Verkehrs- und Sied-
lungsfläche anzustreben. 

– Klima: Die deutschen Treibhausgasemissionen insge-
samt sollten bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990
gesenkt werden; bis 2050 ist eine Senkung um
80 Prozent gegenüber 1990 anzustreben. Ausgehend
hiervon sollten auf Basis des Nationalen Allokations-
plans eine längerfristige Perspektive für die Verteilung
der CO2-Emissionsminderung auf verschiedene Sekto-
ren entwickelt und konkrete Reduktionsziele für die
einzelnen Verkehrsbereiche festgelegt werden. Hierbei
sind insbesondere die unterschiedlichen Vermeidungs-
kosten in den verschiedenen Sektoren bzw. in den ein-
zelnen Verkehrsbereichen zu berücksichtigen.

3 Verkehrspolitische Strategien neu 
bewerten

3*. Die Strategien der so genannten Verkehrswende
– Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und techni-
sche Optimierung – stellen jeweils für sich betrachtet un-
erlässliche Bausteine einer umweltgerechten Verkehrs-
bzw. Mobilitätspolitik dar. Bei der Diskussion um diese
Strategien sollten jedoch Ziel und Mittel nicht miteinan-
der verwechselt werden. Handlungsorientierend sollten
weniger die Strategien selbst, als vielmehr die oben ge-
nannten Umweltqualitätsziele sein. Dabei lässt sich ent-
gegen den landläufigen Vorstellungen einer „Verkehrs-
wende“ keine Rangordnung zwischen den Strategien
feststellen; jede einzelne Strategie weist vielmehr ihre
spezifischen Stärken und Schwächen auf:

– Verkehrsvermeidung: Verkehrsvermeidung durch Ent-
koppelung des Verkehrswachstums vom Wirtschafts-
wachstum erscheint grundsätzlich möglich und steht
nicht im Widerspruch zu den Wachstumsimperativen
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moderner marktwirtschaftlicher Industrie- und Dienst-
leistungsgesellschaften. 

– Verkehrsverlagerung: Die Verlagerung des Verkehrs
auf umweltverträglichere Verkehrsträger kann in un-
terschiedlichem Maße zur Umweltentlastung beitra-
gen. Besonders groß ist das Entlastungspotenzial aber
im Nahverkehr der Ballungsräume und auf strategi-
schen Korridoren. Dies kann auch durch eine adäquate
Siedlungsstrukturpolitik gefördert werden.

– Technische Verbesserung: Eine technische Verbesse-
rung der Fahrzeuge weist nach wie vor große Reduk-
tionspotenziale insbesondere im Hinblick auf den
Klima- und Immissionsschutz auf, die ökonomisch
vertretbar und auch politisch umsetzbar sind. Eine
technikorientierte Strategie kann zudem wichtiger
Wettbewerbsfaktor für die europäische Automobil-
industrie sein. Im Hinblick auf den Lärm- und ganz
besonders auf den Naturschutz haben technische Ver-
besserungen an den Fahrzeugen allerdings deutliche
Wirkungsgrenzen. 

4 Entwicklungspotenziale in der Fahrzeug-
technik weiter ausschöpfen

4*. Verbesserungen in der Fahrzeugtechnik haben in der
Vergangenheit bereits maßgeblich zur Reduktion der Um-
weltbelastungen des Straßenverkehrs beigetragen. Ohne
die stetige Steigerung von Motorleistung und Fahrzeug-
gewicht wären diese Effekte allerdings stärker ausgefal-
len. Da das verträgliche Maß an Lärm- und Schadstoff-
emissionen nach wie vor überschritten wird, muss das
bestehende technische Potenzial konsequent ausgeschöpft
und weiterentwickelt werden:

– Straßenverkehrslärm: Die geltenden Lärmgrenzwerte
für Antriebe und Reifen sollten zügig an den Stand der
Technik angepasst und durch längerfristige, zeitlich
gestufte Grenzwerte ergänzt werden, um die weitere
technische Entwicklung zu fördern. Die Messver-
fahren sollten so überarbeitet werden, dass sie das
Lärmemissionsverhalten der Fahrzeuge realistischer
abbilden. Darüber hinaus sollten lärmarme Fahrbahn-
decken weiterentwickelt und insbesondere in sensi-
blen Bereichen eingesetzt werden. 

– Luftschadstoffe: Zur Reduktion der Emissionen von
Luftschadstoffen – insbesondere Stickstoffoxide und
Feinstäube – sollten die Abgasnormen für Diesel-
PKW und leichte Nutzfahrzeuge (EURO 5) sowie für
schwere Nutzfahrzeuge (EURO VI) mit anspruchvol-
len Grenzwerten fortgeschrieben werden. So können
bestehende Minderungspotenziale ausgeschöpft und
weitere Anreize zur Entwicklung technischer Maßnah-
men zur Emissionsreduktion gesetzt werden. Notwen-
dig ist auch die Einführung von Messverfahren, die in
der Lage sind, die Einhaltung der Grenzwerte über den
gesamten Fahrbetrieb wirklichkeitsgetreu zu überprü-
fen. Für die rasche Markteinführung emissionsarmer
Fahrzeuge sollten finanzielle Anreize oder ordnungs-
rechtliche Instrumente geschaffen werden. Hierzu ist
der Vorschlag der Bundesregierung, über eine Absen-

kung der Kfz-Steuer den Einbau von Partikelfiltern bei
PKW zu fördern, ein wichtiger Schritt. 

– Klima: Obwohl alternativen Kraftstoffen (Biomasse,
Wasserstoff) zumindest in der längerfristigen Perspek-
tive ein erhebliches Minderungspotenzial beizumessen
ist, erscheint dem SRU eine weitergehende Ausschöp-
fung der technischen Potenziale zur CO2-Minderung
bei Kraftfahrzeugen mit konventioneller Antriebstech-
nik als vordringlich. In einem Zwischenschritt sollten
die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen
der neu abgesetzten PKW-Flotte durch Einführung ei-
nes Emissionshandels, der bei den Fahrzeugherstellern
ansetzt und mit dem derzeitigen Emissionshandelssys-
tem für Industrieanlagen verkoppelt ist, bis zum Jahr
2012 auf 100 g CO2/km gesenkt werden; als länger-
fristige Zielsetzung ist eine weitere Senkung anzustre-
ben. Zur nachfrageseitigen Stützung dieses Systems
sollte die Kfz-Steuer auf eine CO2-orientierte Bemes-
sungsgrundlage umgestellt, progressiv ausgestaltet
und bei Neuzulassung eines Fahrzeugs für mehrere
Jahre im Voraus erhoben werden. Um zu vermeiden,
dass die steigende Energieeffizienz der Fahrzeuge ei-
nen Anreiz zur Ausdehnung der Fahrleistung gibt,
sind weitere Erhöhungsstufen der Kraftstoffpreise im
Rahmen der ökologischen Steuerreform unabdingbar.

5 Raumordnung und Verkehrswege-
planung strategisch reformieren

5*. Radiuserweiterung, Siedlungsdispersion und Ent-
mischung infolge zunehmender Suburbanisierung tragen
zur Verkehrserzeugung bei. Diesem Trend sollte mit einer
konsequenten Umsetzung verkehrsreduzierender Sied-
lungsstrukturen begegnet werden. Grundlage hierfür soll-
ten die raumordnerischen Leitbilder der dezentralen Kon-
zentration mit Achsenstrukturen und des Konzeptes
Zentraler Orte sein. Diese raumordnerischen Leitbilder
dürfen durch die örtliche Gesamtplanung nicht konter-
kariert werden. Vielmehr sollten die Kommunen verstärkt
auf verkehrssparende Strukturen im Rahmen der Bauleit-
planung hinwirken. Dafür stehen ihnen vor allem die In-
strumente der städtebaulichen Verdichtung und Nut-
zungsmischung zur Verfügung. 

6*. Derzeit wird die Verkehrwegeplanung weder auf ört-
licher noch auf überörtlicher Ebene dem Anspruch ge-
recht, das Verkehrsgeschehen im Zusammenhang mit ei-
ner verkehrssparenden Raumentwicklung umweltgerecht
und sicher zu gestalten. Um der Verkehrswegeplanung in
dieser Hinsicht eine höhere Effektivität zu verleihen,
schlägt der SRU folgende Systemänderungen vor:

– Raumordnung und Verkehrswegeplanung: Die Bun-
desverkehrswegeplanung ist für das weitgehend voll-
endete Verkehrsnetz in Deutschland nicht mehr ange-
messen und sollte daher grundlegend reformiert
werden. Sie sollte transparenter und partizipativer,
strategischer und umweltgerechter ausgestaltet wer-
den. Die Bundesverkehrswegeplanung sollte mehr
sein, als ein Auswahlverfahren auf der Basis von Län-
derwunschlisten. Sie sollte daher den strategischen
Zielen der Bundesraumordnung untergeordnet werden
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und als Suchprozess für die besten Lösungen für öko-
logische oder verkehrliche Engpässe ausgestaltet wer-
den. Die Bundesverkehrswegeplanung sollte sich auf
Verbindungen von zentraler nationaler oder internatio-
naler Bedeutung beschränken und die Verantwortung
für regionale Verbindungen den Ländern überlassen. 

– Möglichkeiten eines marktorientierten Verkehrswege-
baus: Im Rahmen einer strategischen, umweltorien-
tierten Bundesverkehrswegeplanung könnte eine kon-
sequente, private mautbasierte Finanzierung des Aus-
und Neubaus sowie Betriebs neuer Fernstraßenverbin-
dungen dafür sorgen, dass der Fernstraßenbau stärker
am Bedarf und nicht an kurzfristigen politischen Op-
portunitäten orientiert wird. Ein solches Privatisie-
rungsmodell für neue Autobahnen sollte als Alterna-
tive zur heutigen staatlichen Finanzierung geprüft
werden. Dabei können die Defizite der bislang prakti-
zierten Betreibermodelle weit gehend durch die An-
wendung des hier vorgestellten Barwertmodells mit
flexibler Projektlaufzeit vermieden werden.

– Transeuropäische Netze: Die Ausbau- und Investi-
tionsplanungen im Rahmen der Transeuropäischen
Netze sollten wie der Bundesverkehrswegeplan stär-
ker an zentrale, strategische Ziele der europäischen
Raumentwicklung und der umweltverträglichen Ver-
kehrsbewältigung ausgerichtet, gegenüber den natio-
nalen Verkehrswegeplanungen deutlicher abgegrenzt
und auf einige strategische Achsen redimensioniert
werden.

– Innerörtliche Verkehrsplanung: Durch gesetzliche
Mindestanforderungen an eine formalisierte und ver-
bindliche Gemeindeverkehrsplanung sollte gewähr-
leistet werden, dass die Gemeinden größerer Ballungs-
räume die Probleme ihres örtlichen Verkehrs in
angemessener Weise durch integrierte Ziel- und Maß-
nahmenkonzepte adressieren und diese Planungen
auch tatsächlich umsetzen.

6 Verkehrsaufkommen reduzieren, 
Verkehrsströme besser lenken 

7*. Durch weitergehende Maßnahmen in der Verkehrs-
lenkung lassen sich Umweltbelastungen senken und die
Verkehrssicherheit erhöhen. Im Einzelnen empfiehlt der
SRU: 

– Ordnungsrechtliche Instrumente: Die ordnungsrechtli-
chen Instrumente der Verkehrslenkung bedürfen einer
grundlegenden Weiterentwicklung. Zur Bekämpfung
der kritischen Schadstoffbelastungen und zur Umset-
zung der EU-rechtlichen Minderungspflichten sollten
insbesondere bundeseinheitliche Rechtsgrundlagen
sowie geeignete Beschilderungs- und Kennzeich-
nungsregelungen in das Straßenverkehrsrecht einge-
führt werden, die es den örtlichen Behörden effektiv
ermöglichen, den Verkehr in hoch belasteten Straßen-
zügen auf Fahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoß
bzw. mit Partikelfilter zu beschränken. Solche Ver-
kehrsbeschränkungen sind zur Umsetzung der an-
spruchsvollen Partikel- und NOx-Grenzwerte des EU-

Luftqualitätsrechts erforderlich, solange die EU nicht
den Einsatz moderner Abgasreinigungstechniken (ins-
besondere Partikelfilter) zwingend vorschreibt. Zur
Verminderung der hohen Lärmbelastung sollten die
Gemeinden verpflichtet werden, flächendeckend
Lärmsanierungsziele für solche Straßenstrecken fest-
zulegen, an denen der Verkehrslärm bei angrenzender
Wohnbebauung gesetzliche Schwellenwerte über-
schreitet.

– Geschwindigkeitsbeschränkungen: Zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit und zur Senkung von Umweltbe-
lastungen sollte die bisher unverbindliche Richtge-
schwindigkeit von 130 km/h auf Bundesautobahnen in
ein verbindliches Tempolimit umgewandelt und mit-
telfristig eine weitere Absenkung auf 120 km/h ange-
strebt werden. Im innerörtlichen Bereich sollte mit
Ausnahme von Durchgangsstraßen ein Tempolimit
von 30 km/h eingeführt werden. Zur besseren Durch-
setzung der bestehenden bzw. neu einzuführenden Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen sind eine maßvolle
Ausweitung der Kontrollintensität und eine schärfere
Sanktionierung auch in Form temporärer Fahrverbote
anzustreben.

– Ökosteuer: Die Ökosteuer auf Otto- und Dieselkraft-
stoffe sollte auch über die bisherigen Erhöhungsstufen
hinaus weiterhin langsam, aber kontinuierlich und vor
allem für alle Beteiligten langfristig voraussehbar an-
gehoben werden. Um Ausweichreaktionen der Kraft-
fahrer („Tanktourismus“) zu vermeiden, sollte sich die
Bundesregierung auf EU-Ebene dafür einzusetzen,
dass die Besteuerung von Kraftstoffen auf einem ho-
hen Niveau harmonisiert wird.

– Straßennutzungsgebühren: Straßennutzungsgebühren
stellen grundsätzlich ein sinnvolles Instrument zur
Steuerung der Verkehrsströme dar. Die zum
2. Januar 2005 in Kraft getretene LKW-Maut ist im
Grundsatz zu begrüßen, jedoch besteht in der konkre-
ten Ausgestaltung noch Nachbesserungsbedarf. Die
Bundesregierung sollte sich auf EU-Ebene im Rahmen
der Novellierung der „Eurovignetten“-RL dafür ein-
setzen, dass auch externe Umweltkosten in die Gebüh-
renkalkulation der LKW-Maut einbezogen werden
können. Straßennutzungsgebühren für PKW (PKW-
Maut) sollten aus Akzeptanz- und Datenschutzgrün-
den sowie zur Vermeidung einer Verkehrsverlagerung
auf das untergeordnete Straßennetz vorläufig nur zur
Entlastung von besonders verkehrsreichen Ballungs-
räumen eingesetzt werden.

– Telematik: Bei der Entwicklung und Anwendung tele-
matischer Systeme im Verkehr wird das Erreichen von
Umweltzielen noch immer weitgehend als Nebenef-
fekt betrachtet. Das größte Umweltentastungspoten-
zial liegt in der Nutzung der Verkehrstelematik zur
Unterstützung anderer, insbesondere ökonomischer
Maßnahmen, deren Lenkungswirkung durch Tele-
matikeinsatz gezielt verstärkt werden kann. Daneben
sollten die Effizienzpotenziale der Telematik bei der
örtlichen und überörtlichen Verkehrsplanung verstärkt
mit dem Ziel berücksichtigt werden, den Neu- und
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Ausbau von Straßen möglichst zu vermeiden. Den
staatlichen Planungsträgern wird empfohlen, eine Ver-
netzung der Akteure aus Industrie, Forschung und
Kommunen zu fördern, damit sich die Entwicklung
und Anwendung verkehrstelematischer Dienste vor-
rangig auf solche Bereiche konzentriert, die nicht nur
im Hinblick auf eine bessere Ausnutzung der Ver-
kehrsinfrastruktur, sondern auch hinsichtlich einer
Umweltentlastung sinnvoll sind.

7 Verkehrserzeugende Anreize in anderen 
Politikbereichen korrigieren 

8*. Als ein wichtiger Schritt zur Realisierung des in der
Nachhaltigkeitsstrategie verankerten Ziels der Entkoppe-
lung von Wirtschafts- und Verkehrswachstum sollten un-
nötig verkehrserzeugende Anreize außerhalb der Ver-
kehrspolitik, insbesondere in der Steuer-, Wirtschafts-,
Agrar- und Raumstrukturpolitik, korrigiert werden. Hier-
für gibt es, unter anderem auch aus Gründen der Haus-
haltskonsolidierung, ohnehin begrüßenswerte Reform-
bestrebungen der Bundesregierung. Im Einzelnen
empfiehlt der SRU: 

– Verkehrsauswirkungsprüfung: Die Bundesregierung
sollte das Instrument der Verkehrsauswirkungsprüfung
systematisch für die Prüfung von Gesetzesvorhaben
und Bundesprogrammen einsetzen und in den Umset-
zungsprozess des SUP-Gesetzes integrieren. Modell-
haft ist hierfür auch das Vorhaben der Europäischen
Kommission, die Folgenabschätzung ihrer Politik-
initiativen hinsichtlich der Auswirkungen auf Flächen-
verbrauch und Verkehrsentwicklung auszudehnen.

– Pendlerpauschale und Eigenheimzulage: Der SRU er-
achtet Pendlerpauschale und Eigenheimförderung
auch wegen ihrer verkehrserzeugenden Wirkungen als
dringend revisionsbedürftig. Die Pendlerpauschale
sollte schrittweise in eine entfernungsunabhängige
Pauschale umgewandelt werden; die Eigenheimförde-
rung sollte gestrichen werden.

– Sozialvorschriften im LKW-Verkehr: Durch die häufig
zu beobachtende Nichteinhaltung der Sozialvorschrif-
ten im LKW-Verkehr – insbesondere der Vorschriften
zu den Lenk- und Ruhezeiten – werden die Transport-
kosten im LKW-Verkehr teilweise um bis zu
30 Prozent vermindert. Durch eine konsequentere
Überwachung und höhere Strafen sollten ein unge-
rechtfertigter Wettbewerbsvorteil gegenüber dem
Schienenverkehr und ein die Verkehrsnachfrage erhö-
hendes Sozialdumping vermieden werden. 

– Verkehrssparende Siedlungspolitik: Dem Trend zur
Entwicklung disperser Siedlungsstrukturen und zu zu-
nehmender Entmischung, der maßgeblich zur Ver-
kehrserzeugung beiträgt, muss entgegengewirkt wer-
den. Dazu müssen das raumordnerische Leitbild
dezentraler Konzentration mit Achsenstrukturen und
das Konzept der Zentralen Orte flankiert durch den
Abbau verkehrserzeugender finanzieller Anreize kon-
sequenter als bisher in der Praxis umgesetzt werden.
Um dies zu ermöglichen, sind Regional- und Stadtpla-

nung einerseits und Verkehrsplanung andererseits en-
ger miteinander zu verknüpfen.

– Europäische Agrarpolitik: Die verkehrsinduzierenden
Folgen der Reform der europäischen Agrarpolitik und
ihrer nationalen Umsetzung sollten systematisch beob-
achtet und bilanziert werden. Das Potenzial zur
Verkehrsvermeidung im Rahmen der 2. Säule der
Agrarpolitik (Förderprogramme für die ländliche Ent-
wicklung) sollte genutzt werden. Hier bieten sich ins-
besondere Chancen bei der Stärkung von Konzepten
regionaler Vermarktung, der regionalen Weiterver-
arbeitung von agrarischen Produkten und integrierter
Entwicklungsprogramme für ländliche Räume. 

– Europäische Strukturpolitik: Die Regionalfonds der
europäischen Strukturpolitik werden in ihrer derzeiti-
gen Ausgestaltung das Verkehrswachstum eher erhö-
hen als drosseln. Die neue Programmierungsphase für
die Jahre 2007 bis 2013 sollte für die Förderung öf-
fentlicher Investitionen in verkehrssparende Wirt-
schafts- und Raumstrukturen genutzt werden.

– Regionale Wirtschaftsförderung: Diejenigen Elemente
der regionalen Wirtschaftsförderung, die ausschließ-
lich überregionales Wirtschaften stimulieren und da-
mit besonders verkehrsinduzierend wirken, sollten neu
bewertet und unter dem Aspekt der Reduzierung der
ökologischen Kosten des Verkehrs umgestaltet wer-
den. 

– Umwelt-Audit: Im Rahmen der EMAS II-Verordnung
(Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung)
sollten weitere Anreize zur verstärkten und systemati-
schen Berücksichtigung von Verkehrsaspekten gesetzt
werden.

8 Fazit 

9*. Trotz erheblicher technischer Innovationspotenziale
wird es ohne eine Drosselung des Straßenverkehrswachs-
tums nicht gelingen, die Umwelt- und Gesundheitsfolgen
des Straßenverkehrs auf ein akzeptables Niveau zu ver-
mindern. Prioritäre Handlungsfelder der Verkehrspolitik
sollten daher in Zukunft eine technische Innovationsstra-
tegie für leisere, sauberere und sparsamere Fahrzeuge so-
wie die Wachstumsfaktoren des Verkehrs beeinflussende
Maßnahmen sein. Leitfaden der Verkehrs-, Raumord-
nungs- und Wirtschaftspolitik sollte sein, dass ein hohes
Mobilitätsniveau auch mit weniger Verkehr aufrechter-
halten werden kann.

Mit dem hier vorgeschlagenen Maßnahmenbündel, das
technische Verbesserungen an den Fahrzeugen, den Ver-
kehrswegen und bei der Verkehrslenkung mit Vorschlä-
gen zur Umgestaltung des Planungssystems, zur Korrek-
tur des Ordnungsrechts und zum Einsatz ökonomischer
Instrumente verbindet, wird es gelingen, den motorisier-
ten Straßenverkehr deutlich umweltverträglicher zu ge-
stalten. Darüber hinaus kann eine auf Umweltinnovatio-
nen setzende Verkehrspolitik auch ein wichtiger
Wettbewerbsfaktor für die europäische Automobilindus-
trie sein. 
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Umwelt und Straßenverkehr
Hohe Mobilität – Umweltverträglicher Verkehr

1 Einleitung

1. Die negativen Auswirkungen des motorisierten Stra- 3. Nach alledem kann kein Zweifel daran bestehen,

ßenverkehrs auf die Gesundheit der Bevölkerung und die
natürlichen Lebensgrundlagen stehen seit Jahrzehnten im
Zentrum umweltpolitischer Auseinandersetzungen. Be-
reits 1973 hat der SRU dem Thema „Auto und Umwelt“
sein erstes Sondergutachten gewidmet (SRU, 1973).
Rund 20 Jahre später hat er im Umweltgutachten 1994
„Für eine dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung“ eine
skeptische Bilanz der Verkehrspolitik gezogen und ihre
Orientierung an einem Begriff von Mobilität gefordert,
der das Verkehrswachstum in die Schranken dauerhaft-
umweltgerechter Entwicklung weist (SRU, 1994). Seither
haben sich zahlreiche Institutionen mit Konzepten für
eine nachhaltige Mobilität befasst (z. B. Deutscher Bun-
destag, 1994; UBA, 1995; EEA, 2002, 2004; OECD,
2002).

2. Nach mehr als drei Jahrzehnten umweltorientierter
Verkehrspolitik ist die Bilanz ambivalent. Auf der einen
Seite haben erhebliche politische Bemühungen auf natio-
naler und europäischer Ebene, technische Innovationen
und ihre Umsetzung in der Automobilindustrie sowie
neue Konzepte und Instrumente in der Verkehrswegepla-
nung und in der kommunalen Verkehrspolitik zweifellos
wichtige Erfolge vorzuweisen. Die Kraftfahrzeuge sind
leiser geworden, Kraftstoffe und Motoren wesentlich
schadstoffärmer. Der passive Schallschutz für die Bevöl-
kerung ist mit hohen Kosten stark ausgebaut worden, die
kommunale Verkehrspolitik ist nicht mehr am einseitigen
Leitbild der „autogerechten“ Stadt orientiert. Auf der an-
deren Seite hat vor allem das ungebremste Verkehrsmen-
genwachstum die technischen und planerischen Erfolge
in erheblichem Umfang relativiert und teilweise neue
Probleme hervorgerufen. Nach wie vor ist der Straßenver-
kehr die dominante Lärmquelle für die Bevölkerung.
Trotz des 3-Wege-Katalysators ist die Stickstoffoxidbe-
lastung durch die Kraftfahrzeuge für Mensch und Natur
nach wie vor wesentlich zu hoch. Die Risiken der Fein-
stäube – insbesondere des Dieselrußes – werden mögli-
cherweise Verkehrsbeschränkungen auslösen. An der
Emission des Treibhausgases CO2 ist der Kraftfahrzeug-
verkehr mit rund 20 Prozent beteiligt. Der permanente
Verkehrswegeausbau in Deutschland hat nicht nur zu dem
hierzulande besonders hohen Flächenverbrauch maßgeb-
lich beigetragen; das engmaschige Straßennetz ist auch
wesentlich mitursächlich für eine Verinselung von Natur-
räumen und damit für die Beeinträchtigung von Natur
und Landschaft, für den Artenverlust und für den Verlust
von Erholungsräumen.

dass die verkehrsbedingten Auswirkungen auf Umwelt
und Gesundheit noch immer unannehmbar hoch sind.
Berücksichtigt man, dass in Deutschland weiterhin ein
hohes Wachstum des Güterverkehrs und immerhin ein
moderates Wachstum des Personen-, insbesondere des
motorisierten Individualverkehrs, zu erwarten sind, so
sind große Herausforderungen für die Verkehrsumwelt-
politik offenkundig. Da das Verkehrsmengenwachstum
für die Misserfolge der Verkehrsumweltpolitik entschei-
dend ursächlich ist, muss – im Gegensatz zu vielen öf-
fentlichen Verlautbarungen maßgeblicher Entscheidungs-
träger – am Anfang jeder weiteren Betrachtung die
Einsicht der Verkehrswissenschaft stehen, dass Mobili-
tät, verstanden als Summe der Möglichkeiten, Interes-
sen durch Ortsveränderungen zu realisieren, keineswegs
mit wachsendem Verkehr steigt, sondern im Verkehrs-
mengenwachstum unter Umständen drastische Einbußen
hinnehmen muss. Deshalb muss die entscheidende Ziel-
größe einer dauerhaft-umweltgerechten Verkehrspolitik
die Mobilität der Bürger sein. Hohe Mobilität und auch
ein Mobilitätswachstum sind mit weniger (Kraftfahr-
zeug-)Verkehr möglich. Allerdings ist eine solche Ver-
kehrspolitik schwierig und voraussetzungsvoll. Sie muss
auf Strukturveränderungen zielen, unter anderem auf
verkehrssparende Siedlungsstrukturen, und dabei sicher-
stellen, dass keine kontraproduktiven staatlichen Anreiz-
programme wie die Pendlerpauschale und die Eigen-
heimförderung eine adäquate Raumplanung zunichte
machen.

4. Zugleich ist aber zu betonen, dass es den „Königs-
weg“ einer Verkehrswende hin zu dauerhaft-umweltge-
rechter Mobilität sicher nicht gibt. Eine erfolgreiche
Verkehrsumweltpolitik erscheint ohne einen breiten In-
strumentenmix, einen Multiimpulsansatz, nicht möglich.
Erst eine große Fülle zahlreicher, auch kleiner Schritte
bietet Aussichten, das Mobilitätspotenzial des Kraftfahr-
zeugverkehrs auszuschöpfen und zugleich die untragba-
ren Belastungen für Umwelt und Gesundheit auf ein
hinnehmbares Belastungsniveau abzusenken. Deshalb
umfasst das nachfolgende Gutachten – erstens – alle
Handlungsebenen, von der Europäischen Union über die
Mitgliedstaaten, die Bundesländer bis hin zu den Kom-
munen, – zweitens – alle strategischen Ansatzpunkte, von
der Ausschöpfung technischer Potenziale und der Suche
nach technischen Innovationen über die Raum- und Fach-
planung bis hin zur kommunalen Verkehrsplanung,
– drittens – eine Vielzahl von Instrumenten zur Lenkung
des Verkehrs, seien es ökonomische, seien es ordnungs-
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rechtliche wie etwa Geschwindigkeitsbeschränkungen,
und – viertens – die Korrektur verkehrserzeugender An-
reize in anderen Politikbereichen. Eine solche komplexe
verkehrspolitische Konzeption greift die bekannte Strate-
gie-Trias von Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung
und umweltgerechter Verkehrsgestaltung in kritischer
Weise auf, ohne die Potenziale der einzelnen Strategiean-
sätze zu überschätzen. So scheinen etwa die Potenziale
einer Verkehrsverlagerung im Bereich des Fernverkehrs
eher schwer erschließbar zu sein. Im Bereich von Bal-
lungsräumen können dagegen durch Verkehrsverlagerung
beachtliche Beiträge zur umweltverträglichen Verkehrs-

gestaltung geleistet werden, allerdings nur, wenn eine
konsequente Siedlungspolitik ohne konterkarierende fi-
nanzielle Anreizprogramme betrieben wird.

Das hier vorgeschlagene Gesamtkonzept einer Verkehrs-
umweltpolitik für den Straßenverkehr ermöglicht hohe
Mobilität mit weniger Straßenverkehr, der darüber hinaus
umweltgerechter gestaltet wird. Dieses Konzept bietet
Chancen für Innovationen der deutschen Automobil-
industrie, es bietet eine attraktive Infrastruktur, weil Mo-
bilität nicht im Verkehr „erstickt“, und es nimmt den ver-
fassungsrechtlich aufgegebenen Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen ernst.
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2 Auswirkungen des Straßenverkehrs auf Mensch und Umwelt
Wesentliche Ergebnisse
Die durch den Straßenverkehr verursachten Folgeschäden die Lebensqualität der Anwohner wie auch die Mobilitäts-

an Gesundheit und Umwelt sind nach wie vor unakzep-
tabel hoch.

Obwohl die Verkehrssicherheit in Deutschland in der Ver-
gangenheit erheblich verbessert wurde, ist die Teilnahme
am Straßenverkehr weiterhin eine der gefährlichsten täg-
lichen Aktivitäten. Besonders gefährdet sind die
schwächsten Verkehrsteilnehmer wie zum Beispiel Kin-
der.

Trotz des Rückgangs insbesondere der Blei-, Partikel-,
Stickstoffoxid- und Ozonbelastungen gefährden die durch
den Straßenverkehr verursachten Luftschadstoffe weiter-
hin in erheblichem Ausmaß die menschliche Gesundheit.
Dieselrußpartikel erhöhen nachweislich das Lungen-
krebsrisiko und die Kombinationswirkungen der ver-
schiedenen Luftschadstoffe werden für die Entwicklung
von chronischen Atemwegserkrankungen verantwortlich
gemacht. Die höchsten Schadstoffkonzentrationen in der
Luft treten in den stark besiedelten und verkehrsreichen
Ballungszentren auf. Damit ist ein entsprechend großer
Teil der Bevölkerung von den genannten Gesundheitsrisi-
ken betroffen.

Die Belästigung gegenüber Verkehrslärm ist nach wie vor
hoch. Akute und chronische Belastungen durch Ver-
kehrslärm können zu Schlafstörungen führen und über
weitgehend unspezifische autonome Reaktionen insge-
samt Risikofaktoren für Erkrankungen des Herz-Kreis-
laufsystems darstellen. Störungen des nächtlichen Schla-
fes auch unterhalb der Aufwachschwelle sind besonders
schädlich für die Gesundheit. Mehr als 15 Prozent der Be-
völkerung werden nachts durch Pegel von mehr als
55 dB(A) belastet, ab denen negative Auswirkungen auf
die Gesundheit wahrscheinlich sind.

Der an die Bedürfnisse der Autofahrer angepasste Ver-
kehrsraum und der Autoverkehr beeinträchtigen sowohl

chancen anderer Verkehrsteilnehmer. Davon besonders
betroffen sind Personen mit einer geringen Mobilität und
kleinen Aktionsräumen wie Kinder und Senioren, aber
auch Personengruppen, die in ihrer körperlichen oder
geistigen Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind.

Landnutzungsänderungen in Form von Flächeninan-
spruchnahme und Landschaftszerschneidung durch den
Straßenbau und die mit ihnen verbundenen Habitatzerstö-
rungen und -fragmentierungen sind derzeit die Haupt-
ursache des fortwährenden Verlustes biologischer Vielfalt.
Die Verinselung der Natur und Landschaft unterbindet
den Genfluss zwischen getrennten Teilpopulationen, för-
dert die Gefahr von genetischer Verarmung und erhöht
das regionale Aussterberisiko für Arten und Sorten. Stark
fragmentierte Landschaften sind für viele Arten gänzlich
unbewohnbar durch die Verringerung der Habitatgröße
und Isolation der Habitate durch Zerschneidung.

Die Versauerung und Eutrophierung von Ökosystemen
sowie die Belastung durch bodennahes Ozon sind europa-
weit schwerwiegende Umweltprobleme. Der Straßenver-
kehr trägt dazu in Deutschland in erheblicher Weise bei.

Ökologisch besonders sensible Gebiete (wie der Alpen-
raum) bedürfen eines besonderen Schutzes. Derzeit feh-
len klare Zielvorgaben für nachhaltig umweltverträgli-
chen Verkehr.

Der Anteil des Verkehrs an klimarelevanten CO2-Emis-
sionen ist inzwischen auf ein Fünftel der Gesamtemissio-
nen angestiegen. Verminderungen des spezifischen CO2-
Ausstoßes wurden dabei durch gestiegene Fahrleistungen
kompensiert. Daher wird der Straßenverkehr sowohl im
nationalen wie auch im europäischen Kontext ein unter
Klimaschutzgesichtspunkten äußerst problematischer Be-
reich bleiben, der zusätzlicher politischer Anstrengungen
bedarf.
2.1 Gesundheit und Lebensqualität lust an Lebensqualität verantwortlich. Neben den unmit-
5. Die gesundheitsschädlichen Einflüsse des Straßen-
verkehrs werden von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) gemeinsam mit dem Rauchen und einer falschen
Ernährung derzeit als die wichtigsten externen Faktoren
bewertet, die die Gesundheit der Menschen in Europa ne-
gativ beeinflussen (WHO, 2002). Verkehrsunfälle sowie
verkehrsbedingte Schadstoff- und Lärmimmissionen sind
für eine Vielzahl von Gesundheitsschäden und einen Ver-

telbaren Folgen des Straßenverkehrs in Form von Unfall-
toten und -verletzten sind die Schadstoffe und der Lärm
Risikofaktoren für kardiovaskuläre, respiratorische und
stressbedingte Erkrankungen sowie für Krebserkrankun-
gen. Berücksichtigt werden müssen außerdem soziale und
psychische Effekte, die die Lebensqualität des Menschen
beeinträchtigen. Betroffen von diesen negativen Einflüs-
sen sind nicht nur die direkten Nutzer des Straßen-
verkehrs, sondern die gesamte Bevölkerung. Besonders
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betroffen sind Personengruppen, die bereits in ihrer Ge-
sundheit beeinträchtigt sind (z. B. chronisch Kranke und
Behinderte) oder die aufgrund ihrer allgemeinen körperli-
chen Entwicklung oder Konstitution weniger in der Lage
sind, mit diesen Stressfaktoren zurecht zu kommen (Kin-
der und Senioren).

2.1.1 Straßenverkehrsopfer

6. Trotz der konstant hohen Fahrleistungen im Straßen-
verkehr und des steigenden Kfz-Bestandes (Abschn. 3.1.1)
ist die Anzahl der polizeilich erfassten Unfälle mit Perso-
nenschaden seit 1979 in Deutschland leicht zurückgegan-
gen und erreichte im Jahr 2004 mit 338 800 Unfällen
(15 Prozent aller Unfälle) den bisher niedrigsten Wert
(Statistisches Bundesamt, 2004a; 2005). Die Anzahl der
Getöteten und Verletzten ist im gleichen Zeitraum deut-
lich gesunken. Seit 1979 mit noch 15 558 Getöteten in
Deutschland (einschließlich dem Gebiet der DDR) sank
die Anzahl der Verkehrstoten um 62,3 Prozent (2004:

5 862), die der Verletzten nur um 16,9 Prozent, und zwar
von 530 071 auf 440 613 im Jahr 2004. Von diesen wur-
den 80 935 schwer verletzt, das heißt, sie wurden unmit-
telbar nach dem Unfall länger als 24 Stunden in einem
Krankenhaus stationär behandelt (Abb. 2-1).

7. Die Verkehrsteilnehmer sind bezogen auf den genutz-
ten Straßentyp (Autobahn, Landstraße, innerstädtische
Straße, verkehrsberuhigte Zone) und die Art ihrer Fortbe-
wegung unterschiedlich stark gefährdet. Die meisten Un-
fälle mit Personenschaden ereigneten sich im Jahr 2003
innerhalb von Ortschaften (etwa 65 Prozent), jedoch wur-
den hier nur 24,9 Prozent der tödlich Verunglückten re-
gistriert. Auf den Straßen außerhalb von Ortschaften er-
eigneten sich dagegen 28,6 Prozent der Unfälle mit
Personenschaden, allerdings wurden hier 62,8 Prozent al-
ler bei Verkehrsunfällen tödlich Verunglückten erfasst.
Auf den Autobahnen ereigneten sich lediglich 6,4 Prozent
aller Unfälle mit Personenschaden, der Anteil der Getöte-
ten betrug 12,3 Prozent (Tab. 2-1).
A b b i l d u n g  2-1

Die Entwicklung der Verkehrsopferzahlen – differenziert nach Verletzten insgesamt, Schwerverletzten,
Leichtverletzten und Getöteten – in Deutschland seit 1979 (bzw. 1991)

SRU/SG 2005/Abb. 2-1; Datenquellen: Statistisches Bundesamt, 2004a; 2005
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Ta b e l l e  2-1

Unfälle in Deutschland mit Personenschaden und dabei Verunglückte im Jahr 2003 nach Ortslagen

Ortslage
Unfälle mit 
Personen-

schaden (%)

Verunglückte (%)

Insgesamt Getötete Schwer-
verletzte

Leicht-
verletzte

Innerhalb von Ortschaften 230 521
(65,0)

283 108
(60,4)

1 646
(24,9)

40 991
(47,9)

240 471
(63,8)

Außerhalb von Ortschaften 
(ohne Autobahnen)

101 367
(28,6)

149 614
(31,9)

4 156
(62,8)

37 912
(44,8)

107 546
(28,6)

Autobahnen 22 646
(6,4)

36 061
(7,7)

811
(12,3)

6 674
(7,8)

28 576
(7,6)

Insgesamt 354 534
(100)

468 783
(100)

6 613
(100)

85 577
(100)

376 593
(100)

SRU/SG 2005/Tab. 2-1; Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2004b
Bei der Betrachtung der Unfallrisiken nach Art der Ver-
kehrsbeteiligung ist der hohe Anteil der PKW-Benutzer
an den Verkehrsopfern angesichts der Dominanz des
PKW im Straßenverkehr nicht verwunderlich. Im
Jahr 2003 waren 59 Prozent der Verletzten und 57 Pro-
zent der Verkehrstoten PKW-Insassen (Tab. 2-2). Beson-
ders gefährdet sind aber auch Fußgänger, Radfahrer und
Fahrer von motorisierten Zweirädern. Auf diese Gruppe
entfallen 38 Prozent der Todesfälle und 36 Prozent der
Verletzten. Gerade bei diesen Verkehrsteilnehmern ist die
Entwicklung der Verkehrsopferzahlen auf längere Sicht
weniger eindeutig positiv als bei den Fahrern und Mitfah-
rern von PKW. So hat die Anzahl der Personen, die als
Fahrer oder Beifahrer eines Mofas oder Mopeds einen
Unfall hatten und Verletzungen erlitten, seit 1991 sogar
zugenommen (Tab. 2-2). Auch die Zahl der bei Unfällen
gesundheitlich geschädigten Radfahrer und Motorradfah-
rer zeigt im gleichen Zeitraum keine abnehmende Ten-
denz. Eine von der Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) erstellte Studie prognostiziert bei gleichbleiben-
der Entwicklung der Unfallzahlen bis in das Jahr 2010 so-
gar einen weiteren Anstieg der verunfallten Fahrradfahrer
(BASt, 2001b). Das Risiko für einen Radfahrer, verletzt
oder getötet zu werden, ist derzeit bezogen auf einen Ki-
lometer Fahrstrecke 10- bis 13-mal höher als für PKW-
Fahrer (RACIOPPI et al., 2004).

Auffällig ist ebenso der hohe Anteil der Fußgänger und
Radfahrer, die bei Unfällen mit LKW-Beteiligung zu
Schaden kommen. So entfallen etwa 25 Prozent aller bei
Verkehrsunfällen mit LKW-Beteiligung schwerverletzten
und getöteten Personen auf diese Gruppe (ELLINGHAUS
und STEINBRECHER, 2002).

8. Fußgänger erleiden bei Verkehrsunfällen im Durch-
schnitt fast doppelt so schwere Verletzungen wie Auto-
insassen (RACIOPPI et al., 2004). Der Rückgang der
Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang ist zu einem sehr
hohen Anteil auf Verbesserungen der passiven Sicherheit

in den Fahrzeugen zurückzuführen. Speziell die Entwick-
lungen von Gurt, Knautschzone und Airbag haben maß-
geblich dazu beigetragen, die Zahl der getöteten PKW-In-
sassen bei Unfällen deutlich zu reduzieren (BASt, 2001a;
Statistisches Bundesamt, 2002a). Die Einführung der An-
schnallpflicht und Verbesserungen in der Notfallmedizin
und im Rettungswesen haben ebenfalls zu dieser Ent-
wicklung beigetragen. Wie groß der Einfluss der letzten
beiden Faktoren ist, wurde bisher nicht deutschlandweit
untersucht. Die Daten des Traumaregisters und der Lang-
zeitunfallforschung der Medizinischen Hochschule Han-
nover weisen darauf hin, dass ein direkter Einfluss be-
steht (RUCHHOLTZ, 2000; Medizinische Hochschule
Hannover, 2004). Hinzu kommt, dass trotz des gestiege-
nen Verkehrsaufkommens die absolute Anzahl an
Verkehrsunfällen durch bauliche Maßnahmen wie Fahr-
bahntrennungen durch Mittelstreifen, Anbringung von
Leitplanken sowie Verkehrsbeeinflussungsanlagen mehr
oder weniger konstant gehalten werden konnte (BASt,
2003a).

9. Bei der Betrachtung der Unfallrisiken nach Alter und
Geschlecht der Beteiligten zeigt sich unter anderem ein
überproportional hoher Anteil der Altersgruppe der 18- bis
24-Jährigen an den Verkehrsopfern. Auf diese Gruppe
entfallen 23 Prozent der im Straßenverkehr Getöteten
bzw. 21 Prozent der Verletzten, obwohl sie nur etwa
8 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht (BASt,
2003a). Gleichzeitig sind etwa drei Viertel der tödlich
Verunglückten dieser Altersgruppe Männer. Bei Männern
zwischen 18 und 24 Jahren sind Verkehrsunfälle die
häufigste Todesursache (Statistisches Bundesamt, persön-
liche Mitteilung vom 18. Juni 2004). Dieser Geschlechter-
unterschied zeigt sich sowohl in den Verunglücktenstatis-
tiken wie in den Verursacherstatistiken (s. a. Tab. 9-7).
Etwa 8,6 Prozent der Verunglückten sind Kinder unter
15 Jahren, von denen wiederum 35 Prozent als Fahrrad-
benutzer, 34 Prozent als PKW-Insassen, 26 Prozent als
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Ta b e l l e  2-2

Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte in den Jahren 1991 bis 2003 nach Art der Verkehrsbeteiligung

Unfalltote

Jahr insgesamt

darunter Führer (Mitfahrer) von:

FußgängerMofas/
Mopeds Krafträder PKW

GKFZ*/
Busse/

Sonstige
Fahrräder

1991 11 300 243 992 6 801 421 925 1 918

1992 10 631 251 903 6 431 373 906 1 767

1993 9 949 226 885 6 128 309 821 1 580

1994 9 814 222 934 5 966 398 825 1 469

1995 9 454 183 912 5 929 343 751 1 336

1996 8 758 134 864 5 622 366 594 1 178

1997 8 549 169 974 5 249 331 679 1 147

1998 7 792 147 864 4 741 319 637 1 084

1999 7 772 147 981 4 640 359 662 983

2000 7 503 157 945 4 396 353 659 993

2001 6 977 138 964 4 023 317 635 900

2002 6 842 131 913 4 005 337 583 873

2003 6 613 134 946 3 774 331 616 812

Unfallverletzte (in 1 000)

Jahr insgesamt

darunter Führer (Mitfahrer) von:

FußgängerMofas/
Mopeds Krafträder PKW

GKFZ*/
Busse/

Sonstige
Fahrräder

1991 505,5 15,7 39,4 313,6 20,6 70,0 46,3

1992 516,8 16,1 36,3 320,1 20,4 77,5 46,4

1993 505,6 14,8 34,3 320,9 20,5 71,2 43,8

1994 516,4 16,1 37,4 323,9 22,1 73,5 43,4

1995 512,1 15,6 37,2 322,6 22,6 71,6 42,5

1996 493,2 15,4 36,0 313,8 21,9 65,4 40,7

1997 501,1 17,8 41,2 308,2 22,2 72,0 39,7

1998 497,3 18,8 38,7 311,5 22,1 67,7 38,8

1999 521,1 19,4 42,8 320,0 24,5 75,0 39,3

2000 504,1 19,2 40,2 309,5 24,3 72,7 38,1

2001 494,8 18,7 37,7 306,4 23,7 71,1 37,1

2002 476,4 17,9 37,4 292,0 22,7 70,2 36,3

2003 462,2 18,2 38,3 273,0 22,0 75,7 35,0
*  GKFZ = Güterkraftfahrzeuge

SRU/SG 2005/Tab. 2-2; Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2004a; 2002
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Fußgänger und 5 Prozent als sonstige Verkehrsteilnehmer
(z. B. Motorzweirad, Omnibus) im Jahr 2003 zu Schaden
gekommen sind (Statistisches Bundesamt, 2004a). Dabei
waren Jungen mit einem Anteil von 58 Prozent der Opfer
dieser Altersgruppe stärker gefährdet als Mädchen mit ei-
nem Anteil von 42 Prozent. Eine weitere besonders ge-
fährdete Personengruppe sind ältere Menschen. So sind
fast 40 Prozent aller im Straßenverkehr verletzten oder
getöteten Radfahrer und Fußgänger über 65 Jahre alt
(Bundesärztekammer, 2001).

10. Die im Straßenverkehr auftretenden Verkehrsunfälle
können auf verschiedene Unfallursachen zurückgeführt
werden. Entscheidend sind dabei vor allem solche Ursa-
chen, die nicht durch verbesserte technische Sicherheits-
maßnahmen wie zum Beispiel Verbesserungen der Sicher-
heit des Fahrzeugs selbst verhindert werden können. Dazu
zählen in erster Linie Unfälle, die durch Fehler des Fahr-
zeugführers ausgelöst werden (vgl. Tab. 2-3). Die
häufigste Unfallursache ist dabei eine nicht den Verkehrs-
bedingungen angepasste, das heißt überhöhte Geschwin-
digkeit, gefolgt vom Fahren mit ungenügendem Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug und Nichtbeachten der
Vorfahrt. Unfälle, die durch die Auswirkungen von Alko-
holgenuss verursacht werden, liegen an sechster Stelle. Es
muss bei den Daten allerdings darauf hingewiesen werden,
dass sie nur eine begrenzte Aussagekraft haben, da die Da-
tenerhebung mittels eines polizeilichen Formblattes direkt
am Unfallort erfolgt und so nur den ersten Eindruck des
Untersuchenden widerspiegeln und nicht an das Endergeb-
nis der Unfallursachenuntersuchung angepasst werden.

Neben dem Alkoholeinfluss kommen noch andere Ursa-
chen für Fehlverhalten im Straßenverkehr in Betracht, die

in der Tabelle nicht genannt werden, zum Beispiel Ag-
gressionen und Müdigkeit, die durch den Konsum gerin-
ger Mengen Alkohol oder auch Medikamenteneinnahme
verstärkt werden können.

11. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die An-
zahl der durch Verkehrsunfälle Getöteten auch in anderen
Industrieländern in den letzten Jahren abgenommen hat
(OECD, 2001). Im Vergleich der 25 EU-Mitgliedstaaten
hatte Deutschland im Jahr 2002 mit 83 Unfalltoten je
1 Million Einwohner die sechstniedrigste Zahl von Un-
falltoten (Abb. 2-2). Auffällig dabei ist, dass Länder, die
bereits eine systematische Verkehrssicherheitspolitik mit
einer verbindlichen Zielsetzung verfolgen, wie zum Bei-
spiel die Niederlande, Schweden und das Vereinigte Kö-
nigreich, mit die niedrigsten Zahlen an tödlich verun-
glückten Verkehrsteilnehmern pro Einwohner aufweisen.

Vergleicht man allerdings die Unfälle mit Personenscha-
den zwischen den Ländern der EU, so hat Deutschland
mit 439 je 100 000 Einwohner im Jahr 2002 die viert-
meisten (Abb. 2-2). Ein Grund hierfür ist wahrscheinlich
der sehr hohe PKW-Bestand und die hohe Verkehrs-
dichte. Ähnlich schlecht schneidet Deutschland ab, wenn
man die Zahlen der verunglückten Kinder unter 15 Jahren
miteinander vergleicht. Hier wurden in Deutschland im
Jahr 2000 mit etwa 350 verunglückten Kindern je
100 000 Einwohner dieser Altersgruppe die meisten Op-
fer im Vergleich aller europäischen Staaten registriert
(Statistisches Bundesamt, 2002a).

Die von der Bundesanstalt für Straßenwesen ermittelten
Kosten, die durch Personen- und Sachschäden im Stra-
ßenverkehr in Deutschland verursacht wurden, beliefen
sich für das Jahr 2001 auf 34,5 Mrd. Euro (BASt, 2003b).
Ta b e l l e  2-3

Die häufigsten Unfallursachen in Deutschland bei durch einen Fahrzeugführer verursachten Verkehrsunfällen 
(1999 bis 2003)

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2004b, verändert

Unfallursache
1999 2000 2001 2002 2003

Anzahl
Nicht angepasste Geschwindigkeit 93 951 88 157 88 770 80 790 78 728
Nichtbeachten der Vorfahrt 70 625 69 218 66 935 65 768 63 896
Ungenügender Abstand 56 783 56 412 55 740 54 243 50 771
Fehler beim Abbiegen 37 654 36 622 36 165 35 597 35 580
Falsche Straßenbenutzung 35 400 33 313 32 453 30 920 32 030
Alkoholeinfluss 26 377 25 391 23 864 23 565 22 674
Fehler beim Überholen 21 427 20 179 18 743 18 552 17 961
Fehler beim Ein- und Anfahren 21 077 20 359 19 562 18 692 18 820
Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern 19 513 18 975 18 798 18 226 17 677
Sonstige 110 720 107 166 105 833 105 046 105 156
Insgesamt 493 527 475 792 466 863 451 399 443 293
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A b b i l d u n g  2-2

Im Jahr 2002 bei Straßenverkehrsunfällen Getötete je 1 Million Einwohner und Unfälle mit Personenschaden 
je 100 000 Einwohner in den Mitgliedstaaten der EU

Für Malta, Estland, Litauen, Lettland und Zypern liegen keine Daten über die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden je 100 000 Einwohner vor.
* Hochgerechnet auf innerhalb von 30 Tagen Gestorbene, ** Daten von 2001, *** Daten von 2000

SRU/SG 2005/Abb. 2-2; Datenquellen: Statistisches Bundesamt, 2004c; OECD, 2004
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2.1.2 Luftverschmutzung

Übersicht über die Entwicklungen der verkehrs-
bedingten Schadstoffemissionen

12. Die Schadstoffemissionen des Straßenverkehrs ha-
ben in den letzten Jahren zum Teil deutlich abgenommen.
Dies betrifft insbesondere die Abgasemissionen von Koh-
lenmonoxid (CO), Stickstoffoxiden (NOx), flüchtigen
Kohlenwasserstoffen ohne Methan (NMVOC), Schwefel-
dioxid (SO2) und Partikeln (Staub) (Abb. 2-3). So zeigt
die Entwicklung der CO-, NMVOC- und SO2-Emissio-
nen von 1960 bis in die 1970er-Jahre einen kontinuierli-
chen Anstieg, gefolgt von einer stetigen Abnahme seit
Anfang der 1980er-Jahre. Inzwischen sind die Emissio-
nen unter die Werte von 1960 abgesunken. Für die NOx-
Emissionen ist eine Trendwende erst Ende der 1980er-
Jahre, für die Partikelemissionen erst Mitte der 1990er-
Jahre erkennbar. Die verkehrsbedingten Emissionen die-
ser beiden Schadstoffe liegen immer noch um das Dop-
pelte über den Werten von 1960. Hinsichtlich der Staub-
emissionen sind mittlerweile die Feinstaubfraktionen
(PM10 und PM2,5) als zentrales Problem für die menschli-
che Gesundheit erkannt worden.

Im Unterschied zu den bisher genannten Luftschadstoffen
hat CO2 keine direkte negative Wirkung auf die menschli-
che Gesundheit, sondern ist ausschließlich als Klimagas
von Relevanz. Aus diesem Grund wird auf die CO2-Pro-
blematik in Kapitel 2.3 vertiefend eingegangen.

13. Obwohl für fast alle vom Straßenverkehr emittier-
ten Luftschadstoffe mit Ausnahme von CO2 im Zeit-
raum von 1990 bis 2002 ein abnehmender Trend zu be-
obachten war, haben die verkehrsbedingten Emissionen
immer noch einen großen Anteil an den Gesamtemissi-
onen (s. Tab. 2-4; zur Belastung durch Luftschadstoffe
in Deutschland s. SRU, 2004b, Kap. 6.1). So liegt der
Anteil des Straßenverkehrs an den NOx-Emissionen bei
42 Prozent bzw. für CO-Emissionen bei 37 Prozent.
Die Emissionsentwicklungen der wichtigsten Massen-
schadstoffe verliefen für den LKW- und PKW-Verkehr
innerhalb des angegebenen Zeitraumes zum Teil sehr
unterschiedlich. So haben die NOx-Emissionen des
PKW-Verkehrs sehr deutlich um 74 Prozent, beim
LKW-Verkehr lediglich um 4 Prozent abgenommen
(Tab. 2-4).
A b b i l d u n g  2-3

Entwicklung der Abgasemissionen aus PKW und LKW in Deutschland*

im Vergleich zum Emissionsstand 1960

NMVOC = flüchtige Kohlenwasserstoffe ohne Methan, * Ost und West, auch für die Zeit vor 1990

SRU/SG 2005/Abb. 2-3; Datenquelle: UBA, Schreiben vom 1. September 2004
Schadstoffberechnungsmodell TREMOD, Version 3.1
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Ta b e l l e  2-4

Anteile und Veränderungen der Straßenverkehrsemissionen in Deutschland
(Angaben in Prozent)

Anteil des PKW- 
und LKW-Verkehrs 

an den Gesamt-
emissionen 2002

Veränderungen der Emissionsmengen
1990 bis 2002

Straßenverkehr 
(LKW und PKW) LKW PKW

Kohlendioxid 18,5 + 11 + 52 +93

Schwefeldioxid 0,5 – 96 – 97 – 94

Stickstoffoxid 42 – 50 – 4 – 74

Kohlenmonoxid 37 – 75 – 64 – 75

NMVOC (flüchtige 
Kohlenwasserstoffe 
ohne Methan) 11 – 88 – 46 – 91

Stäube 9,6 – 38* – 43* – 24*

* nur Partikel aus Dieselfahrzeugen

SRU/SG 2005/Tab. 2-4; Datenquellen: UBA, Schreiben vom 1. September 2004
 Schadstoffberechnungsmodell TREMOD, Version 3.1; UBA, 2004b
Gesundheitsbeeinträchtigungen durch 
verkehrsbedingte Luftschadstoffe
14. Aufgrund der zum Teil sehr deutlichen Emissions-
rückgänge (s. a. Tz. 12) haben die Belastungen durch ei-
nige verkehrsbedingte Luftschadstoffe deutlich abgenom-
men und sind inzwischen für die menschliche Gesundheit
– nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnis – nur noch
von untergeordneter Relevanz. Dies betrifft insbesondere
die Kohlenmonoxid-, Blei- und Benzol-Immissionen. Im
Zentrum der derzeitigen Diskussion um adverse Gesund-
heitseffekte infolge von Luftverschmutzungen stehen die
Feinstäube. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass
sich die positiven Entwicklungen bei den Dieselpartikel-
emissionen nicht in den gemessenen Feinstaubimmissio-
nen widerspiegeln (Tab. 2-4). Es besteht zweifelsohne
eine Inkonsistenz zwischen Motor-Prüfstand-Daten sowie
Auspuff-Szenarien und den Ergebnissen aus den Partikel-
sammlern.

Die Stickstoffoxid- und die Ozon-Belastungen sind eben-
falls weiterhin problematisch (EEA, 2004a; SCHNEI-
DER und KRZYZANOWSKI, 2004). Der Verkehr ist
eine der maßgeblichen Ursachen dieser Luftschadstoffe.
Für die meisten Luftschadstoffe (speziell Feinstäube und
NOx) werden die höchsten Konzentrationen in der Luft in
den sehr verkehrsreichen Gebieten – speziell den Groß-
städten – gemessen (UMK, 2002; SRU, 2004, Tz. 547 f.).
Von diesem Hot-Spot-Problem ist aufgrund des hohen
Urbanisierungsgrades ein nicht unerheblicher Teil der Be-
völkerung betroffen.

15. Bei der Partikel- bzw. Feinstaubbelastung wird da-
von ausgegangen, dass der Straßenverkehr durch Partikel-

emissionen aus Motoren, durch Sekundäraerosole, Rei-
fenabrieb und Aufwirbelung etwa 45 bis 65 Prozent der
in Verkehrsnähe auftretenden PM10-Spitzenbelastungen
(Partikelfraktion mit einem aerodynamischen Durchmes-
ser < 10 µm) verursacht (UMK, 2002). Dies entspricht in
etwa dem in Berlin ermittelten Anteil des Straßenver-
kehrs an der Feinstaubbelastung von 52 Prozent (KUHL-
BUSCH et al., 2003). Die Berechnungen für Städte wie
Ludwigshafen und Koblenz liegen mit 28 Prozent bzw.
36 Prozent etwas niedriger.

Durch Reifenabrieb werden wesentlich gröbere, also we-
niger lungengängige Partikel emittiert, die aber aufgrund
der dem Reifenmaterial beigefügten Extenderöle gesund-
heitsschädliche Polyaromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) enthalten. Diese PAK-Emissionen betragen zwar
nur wenige Prozent der gesamten PAK-Emissionen
Deutschlands, lassen sich aber mit vertretbarem Aufwand
durch die Verwendung von Extenderölen, die nur noch
Spuren von PAK enthalten, deutlich verringern
(STENSCHKE und RAUTERBERG-WULFF, 2004).

Insgesamt ist im verkehrsnahen Bereich der Anteil der
besonders gesundheitsrelevanten Bestandteile des Fein-
staubs wie Rußpartikel und schwerlösliche organische
Verbindungen deutlich höher als an den Hintergrundsta-
tionen (SRU, 2004, Tz. 536).

16. Die Wirkung von Feinstäuben auf die menschliche
Gesundheit wurde vom SRU bereits in den Umweltgut-
achten 2002 und 2004 ausführlich dargestellt (SRU,
2004, Tz. 537, 549; 2002a, Tz. 550 ff.). Es zeigen sich
zum einen ein Lungenkrebsrisiko durch Dieselrußpartikel
wie auch gesundheitswirksame Effekte in Form von
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respiratorischen und kardiovaskulären Erkrankungen.
Weiterhin besteht nachweislich ein Zusammenhang zwi-
schen der Feinstaubbelastung und atemwegbezogener so-
wie kardiovaskulärer Mortalität bzw. Morbidität (SRU,
2004). Bei den gefundenen Wirkungen von Feinstäuben
auf die Gesundheit spielen sowohl die ultrafeinen Partikel
(PM0,1), feine Fraktionen beschrieben als PM2,5 wie auch
die Fraktionen zwischen 2,5 und 10 µm Durchmesser
eine Rolle. Über die Wirkung der ultrafeinen Partikel
(Durchmesser < 0,1 µm) ist bisher wenig bekannt. Meh-
rere mögliche Mechanismen sind denkbar, die für eine er-
höhte Toxizität dieser Partikelfraktion sprechen (KRdL
im VDI und DIN, 2003a). Inhalierte ultrafeine Partikel
werden tief im Respirationstrakt deponiert. Sie haben im
Verhältnis zu gröberen Partikeln eine größere Oberfläche
und können so mehr oberflächenabhängige Reaktionen
hervorrufen. Außerdem können ultrafeine Partikel
schneller ins interstitielle (das Zwischengewebe betref-
fende) Lungengewebe gelangen und über das Blut syste-
misch verfügbar werden. Vor einer Ausscheidung über
die Niere kann eine Aufnahme in Zellen erfolgen. Abhän-
gig vom Ausmaß der Bioverfügbarkeit ist aufgrund be-
kannter Wirkungszusammenhänge für ionale Metalle auf
Partikeln eine Interferenz mit Enzymfunktionen oder der
DNA denkbar.

Es gibt Hinweise dafür, dass die Wirkung der Partikel
nicht nur von der Größe, sondern auch von ihrer Zusam-
mensetzung – diese sind Träger von Schwermetallen,
PAK und Säuren – beeinflusst wird (SCHNEIDER und
KRZYZANOWSKI, 2004).

Für die Partikelbelastung konnten die bisher durchgeführ-
ten Untersuchungen keine Wirkungsschwelle etablieren.
Es wird ein linearer Zusammenhang zwischen Exposition
und gesundheitlicher Wirkung angenommen. Aus diesem
Grunde kann davon ausgegangen werden, dass ein weite-
res Absenken der Schadstoffbelastung – auch unter die
derzeit bestehenden Grenzwerte (Tz. 17) – zu einer Redu-
zierung adverser Gesundheitseffekte führen würde (s. a.
KRdL im VDI und DIN, 2003a; SRU, 2004).

17. Nach der 22. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(BImSchV), die unter anderem die 1. Tochterrichtlinie
(TRL) der EG-Luftqualitätsrahmenrichtlinie umsetzt, ist
ab dem Jahr 2005 für Feinstaub (PM10) ein Immissions-
jahresgrenzwert von 40 µg/m3 und ein Tagesgrenzwert
von 50 µg/m3 zum Schutz der Gesundheit einzuhalten.
Messungen an verkehrsnahen Messstationen zeigen, dass
dort zum einen die Anzahl der zulässigen Überschreitun-
gen des Tagesgrenzwertes (35) nicht eingehalten und zum
anderen der Tagesgrenzwert bis zum vierfachen über-
schritten wird (SRU, 2004, Tz. 534).

Vorbehaltlich einer Überprüfung „im Lichte weiterer In-
formationen über die Auswirkungen auf Gesundheit und
Umwelt, über die technische Durchführbarkeit und über
die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt“ ist in der
1. TRL vorgesehen, dass ab dem Jahr 2010 der Jahres-
grenzwert auf 20 µg/m3 abgesenkt und die Anzahl der zu-
lässigen Überschreitungen des Tagesgrenzwertes auf sie-
ben Überschreitungen reduziert werden sollen (2. Stufe).
Diese Absenkung ist aus gesundheitspolitischen Gründen

wünschenswert (SRU, 2004, Tz. 626). Nach dem derzei-
tigen Stand der Immissionsentwicklungen ist jedoch nicht
damit zu rechnen, dass eine solche Grenzwertverschär-
fung nach 2010 eingehalten werden kann, sofern nicht
wirksame Maßnahmen ergriffen werden.

18. Etwa 42 Prozent der Stickstoffoxidemissionen (NOx,
darunter in erster Linie Stickstoffmonoxid (NO) und
Stickstoffdioxid (NO2)) werden durch den Straßenverkehr
emittiert (Tab. 2.4). Die gesundheitlichen Risiken durch
NOx wurden bisher eher unterschätzt (s. a. SRU, 2004,
Tz. 611). Diese Noxen sind in der Vergangenheit haupt-
sächlich im Zusammenhang mit bodennahem Ozon dis-
kutiert worden. Emittiert wird zu etwa 90 Prozent Stick-
stoffmonoxid, welches in der Außenluft durch Ozon und
Peroxiradikale zu Stickstoffdioxid oxidiert wird (KRdL
im VDI und DIN, 2003b). Anderseits wird Stickstoffdio-
xid durch den kurzwelligen Anteil des Sonnenlichts zu
Stickstoffmonoxid unter Rückbildung von Ozon photoly-
siert.

Stickstoffoxide werden als Lungenreizgase eingestuft.
Dabei ist NO2 chemisch stabiler als NO und kann außer-
dem biologische Membranen besser durchdringen. Für
NO2 wurden anhand tierexperimenteller Studien Schädi-
gungen verschiedener Zelltypen des Atemtrakts nachge-
wiesen (KRdL im VDI und DIN, 2003b). Außerdem wur-
den die Auslösung von Entzündungsreaktionen, Zunahme
der Infektionsanfälligkeit und Lungenfunktionsstörungen
festgestellt. Neben der zellschädigenden Wirkung wurde
beobachtet, dass NO2 zur Hyperreagibilität führt. Hyper-
reagibilität ist ein Risikofaktor für die Manifestation all-
ergischer Atemwegserkrankungen und steht wahrschein-
lich im direkten Zusammenhang mit Schädigungen des
die oberen Atemwege auskleidenden Epithels. Von der
WHO wird NO2 zusätzlich als gentoxisch eingestuft
(WHO, 1997).

Die entzündungsfördernde Wirkung von NO im Atem-
trakt ist geringer ausgeprägt als von NO2. NO besitzt au-
ßerdem eine Gefäß und Bronchien erweiternde Wirkung
(KRdL im VDI und DIN, 2003b).

19. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor
Stickstoffoxiden sieht die 22. BImSchV Grenzwerte von
200 µg/m3 NO2 im Stundenmittel und 40 µg/m3 NO2 im
Jahresmittel vor, die allerdings erst ab dem 1. Januar 2010
voll einzuhalten sind. Bis dahin gilt zusätzlich eine Jahr
für Jahr linear abnehmende Toleranzmarge. Diese europä-
ischen Grenzwerte implizieren weiteren Handlungsbe-
darf, denn gegenwärtig wird der künftige Jahresmittel-
Grenzwert an hoch belasteten Messstationen (in der Re-
gel an stark befahrenen Straßen in Ballungsräumen) noch
häufig überschritten, und es ist im Hinblick auf die Belas-
tungstrends nicht damit zu rechnen, dass der Grenzwert
ohne weitere Reduktionsmaßnahmen an allen Messstatio-
nen wird eingehalten werden können (SRU, 2004,
Tz. 544). Gesundheitspolitisch erscheinen indessen noch
weitergehende Reduktionen angebracht. Aufgrund der er-
heblichen langfristigen gesundheitlichen Wirkungen hat
der SRU bereits im Umweltgutachten 2004 in Überein-
stimmung mit der Kommission zur Reinhaltung der Luft
im VDI und DIN empfohlen, den Jahresmittel-Grenzwert
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längerfristig auf 20 µg/m3 abzusenken (SRU, 2004,
Tz. 547; KRdL im VDI und DIN, 2003b).

20. Neben den Stickstoffoxiden gehören die flüchtigen
organischen Verbindungen ohne Methan (NMVOC) zu
den Vorläufersubstanzen für bodennahes Ozon. Der Ver-
kehr ist mit einem Anteil von 11 Prozent die zweitwich-
tigste Quelle für NMVOC (Tab. 2-4). Bisher wenig be-
achtete Emissionsquellen sind der ruhende Verkehr und
die Betankung der Fahrzeuge. Diese Quellen verursachen
eine Vielzahl von flüchtigen Kohlenwasserstoffen, die
immerhin etwa 12 Prozent der vom Verkehr freigesetzten
NMVOC ausmachen (UBA, 2002a).

Ozon, das direkt auf den Menschen einwirkt, stammt zum
großen Teil aus chemischen Reaktionen, die in Boden-
nähe ablaufen. An der Ozonbildung, aber auch am Ozon-
abbau, sind Stickstoffoxide (s. a. Tz. 18), UV-Strahlung,
Kohlenwasserstoffe und andere Komponenten beteiligt.
In der Umwelt kommt Ozon immer in Kombination mit
anderen Photooxidantien (z. B. Peroxyacetylnitrat) sowie
Stickstoffoxiden, Schwefelsäureaerosolen und Staubpar-
tikeln vor. Aufgrund seiner oxidierenden Eigenschaften
ist es ein sehr starkes Reizgas, das die Schleimhäute der
Augen und den gesamten Atemtrakt angreift (BOCK
et al., 1998). Bei der Einatmung gelangt es infolge seiner
geringen Wasserlöslichkeit bis tief in die Lunge. Ozon
führt zu einer dosisabhängigen Abnahme der Lungen-
funktion, zur Freisetzung zahlreicher zellulärer Mediato-
ren, zu Entzündungsreaktionen und Permeabilitätsverän-
derungen, zur Zerstörung von Mucus (Schleim) sowie zu
einer Hyperreagibilität gegenüber Substanzen mit Bron-
chien verengender (bronchokonstriktorischer) Wirkung
(s. a. SRU, 1994, Tz. 235-241). Eine leichte, reversible
Einschränkung der Lungenfunktion, Entzündungsreaktio-
nen sowie bronchiale Hyperreagibilität wurde bei gesun-
den Versuchspersonen noch bei der geringsten Test-
konzentration von 160 µg/m3 Ozon bei 6,6 Stunden
Exposition festgestellt. Es ist nicht möglich, einen
Schwellenwert für die Ozonbelastung wirkungsseitig ab-
zuleiten (SCHNEIDER und KRZYZANOWSKI, 2004).
Die Ozonwirkungen sind von der Konzentration, der Ex-
positionsdauer und dem Atemvolumen abhängig. Etwa
10 bis 15 Prozent der Bevölkerung zeigen eine besondere
Empfindlichkeit gegenüber Ozon, Raucher und ältere
Menschen sind dagegen weniger sensitiv, was auf eine
Anpassung des Atemwegsepithels hinweist.

In Langzeitexpositionsexperimenten wurden bei Tieren
im Übergangsbereich von Bronchiolen und Alveolen Ver-
änderungen im Gewebe (Hyperplasien, Fibrosen, Ade-
nome etc.) und in der Zusammensetzung der Zelltypen
festgestellt (BOCK et al., 1998). Außerdem wurde in vi-
tro bei Säugerzellen eine gentoxische Wirkung nachge-
wiesen.

Epidemiologische Studien zu Kurz- und Langzeiteffekten
bestätigen einen Zusammenhang zwischen der Ozon-
Konzentration und Einschränkungen der Lungenfunktion
sowie Entzündungsreaktionen in der Lunge. Andere
Atemwegssymptome wie zum Beispiel Asthma sind da-
gegen mit der Kombination mehrerer Umweltschadstoffe,
die zusammen mit Ozon auftreten (wie zum Beispiel

NO2, SO2 und Partikeln) assoziiert. Dies spricht für ein
Zusammenwirken verschiedener Umweltkomponenten
bei der Entwicklung von chronischen Atemwegserkran-
kungen und bei der festgestellten erhöhten Mortalität bei
so genannten Sommersmog-Situationen (BOCK et al.,
1998).

21. Zu den neuen verkehrsbedingten Luftschadstoffen
zählen die Edelmetalle (Platin, Palladium, Rhodium).
Diese Platingruppenelemente werden als katalytisch
wirksame Metalle in Autoabgaskatalysatoren eingesetzt,
um die Emissionen von NMVOC, CO und NOx zu min-
dern. Thermische und mechanische Belastungen tragen
zur Emission geringer Mengen der eingesetzten Platin-
gruppenelemente bei. Seit der Einführung des Katalysa-
tors konnten ansteigende Immissionen von Platin, Palla-
dium und Rhodium beobachtet werden. Die in der Luft
gemessenen Edelmetallkonzentrationen sind sehr gering.
Über die Wirkung von Platin gibt es bisher nur Erkennt-
nisse aus arbeitsmedizinischen Untersuchungen, aus de-
nen auf ein derzeit bestehendes Risiko für die Bevölke-
rung nicht rückgeschlossen werden kann. Aufgrund von
Epikutantestungen wurden Palladiumchlorid und biover-
fügbare Palladium(II)-Verbindungen als hautsensibilisie-
rend eingestuft (s. a. KRÄNKE et al., 1995). In arbeits-
medizinischen Untersuchungen konnte hingegen für
metallisches Palladium weder eine Aufnahme noch eine
hautreizende und sensibilisierende Wirkung nachgewie-
sen werden. Für die Bewertung einer möglichen atem-
wegsensibilisierenden Wirkung von Palladiumpartikeln
liegen derzeit noch keine ausreichenden Daten vor
(KIELHORN, 2002; ABBAS et al., 2002). Bisher durch-
geführte Berechnungen für Palladium-Expositionen zei-
gen eine im Vergleich mit anderen Expositionswegen sehr
geringe Stoffaufnahme über die Luft. Nach dem derzeiti-
gen Erkenntnisstand kann man davon ausgehen, dass von
dieser Luftverunreinigung allein kein Gesundheitsrisiko
für die Bevölkerung ausgeht (SRU, 2004, Tz. 1166 ff.).
Es muss allerdings auf den unzureichenden Kenntnis-
stand über diese Schadstoffbelastung hingewiesen wer-
den.

2.1.3 Lärm

22. In den Umfragen des Umweltbundesamtes (UBA)
zur Belästigung durch Verkehrslärm wird der Straßenver-
kehrslärm – seiner ubiquitären Verbreitung entspre-
chend – am häufigsten genannt, gefolgt vom Luft- und
vom Schienenverkehrslärm (UBA, 2004a; 2000). Nach-
weislich ist der Anteil der Bevölkerung, der sich durch
den Lärm belästigt fühlt, immer noch sehr hoch (UBA,
2004a).

Akute und chronische Belastungen durch Verkehrslärm
können zu Schlafstörungen führen, die autonome Funk-
tionssteuerungen (der willkürlichen Kontrolle entzogene
Steuerung, die über das vegetative Nervensystem erfolgt)
modifizieren und letztlich einen Risikofaktor für Erkran-
kungen zum Beispiel des Herz-Kreislauf-Systems darstel-
len (s. Tz. 29). Die physiologisch orientierte Lärmwir-
kungsforschung konzentriert sich auch auf Überprüfung
eines Zusammenhangs zwischen veränderten vegetativ-
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hormonellen Reaktionen und deren Auswirkungen auf
andere systemische Erkrankungen (BABISCH, 2000;
MASCHKE und HECHT, 2003).

2.1.3.1 Lärmbelastung

23. Der Straßenverkehrslärm unterscheidet sich vom
Luft- und Schienenverkehrslärm in seiner zeitlichen
Struktur, seinem Frequenzspektrum und den Maximal-
pegeln. Tagsüber ist der Straßenverkehrslärm bei hoher
Verkehrsdichte eher kontinuierlich und die Maximalpegel
oszillieren nur wenig um den Mittelungspegel. Nachts
fällt die Verkehrsdichte in den meisten Straßen deutlich
ab; das Geräusch ist nun eher intermittiert und die einzel-
nen Schallereignisse sind deutlich voneinander abgesetzt.
Demgegenüber sind Luft- und Schienenverkehrsgeräu-
sche immer intermittiert.

Vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz werden
jährlich Berechnungen der Lärmemissionen des Straßen-
verkehrs für Deutschland durchgeführt (Bayerisches Lan-
desamt für Umweltschutz, 2004). Grundlage hierfür sind
die Gesamtfahrleistung und die in der RLS-90 (Richtlinie
für den Lärmschutz an Straßen) festgelegten Emissions-
pegel der Fahrzeuge. Die Daten zeigen, dass seit den
1960er-Jahren die Lärmmenge in Deutschland um etwa
das Fünffache zugenommen hat, wobei bis 1990 nur Be-
rechnungen für die alten Bundesländer vorliegen. Seit
1992 haben sich die Werte wenig verändert. Insgesamt
liegen die Lärmemissionen der letzten zehn Jahre auf

einem mehr oder weniger konstant hohen Niveau
(Abb. 2-4). Bei den Daten muss allerdings berücksichtigt
werden, dass die ermittelte Lärmmenge nur ein Indikator
für die Entwicklung der Belastung ist. Konkrete Aussa-
gen, welchen Lärmpegeln die Bevölkerung durch den
Straßenverkehr ausgesetzt ist, können über diese Berech-
nungen nicht gemacht werden.

24. Berechnungen zur realen Belastung der Bevölke-
rung durch den Straßenverkehr wurden für Deutschland
zuletzt 1999 vom Umweltbundesamt durchgeführt (UBA,
2000). Dabei zeigte es sich, dass 16,6 Prozent der Bevöl-
kerung nachts Pegeln von mehr als 55 dB(A) und
15,6 Prozent tagsüber Pegeln von mehr als 65 dB(A) aus-
gesetzt sind, ab denen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wahrscheinlich ist (Tab. 2-5).

Studien für das Land Sachsen konnten die Ergebnisse des
Umweltbundesamtes bestätigen. Dabei wurden als Belas-
tungsschwerpunkte die innerstädtischen Hauptverkehrs-
straßen identifiziert (RINK, 2003).

Obwohl viele Menschen, insbesondere die Anrainer von
Bahntrassen und Flughäfen der simultanen Einwirkung
zweier bzw. sogar aller drei Verkehrslärmarten ausgesetzt
sind, erfolgt die Bewertung ausschließlich quellenorien-
tiert. Derzeit gibt es noch kein valides Verfahren zur
Schätzung der aus multiplen Quellen resultierenden Wir-
kung auf den Menschen, weder bezüglich der Belästigung
noch der Störungen des Schlafes, der Kommunikation
A b b i l d u n g  2-4

Entwicklung der Lärmmenge durch Straßenverkehr in Deutschland
(Angaben in Prozent im Verhältnis zu dem Bezugsjahr 1995)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 2004
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Ta b e l l e  2-5

Berechnete Geräuschbelastung der Bevölkerung (alte Länder) durch Straßenverkehr im Jahr 1999

Quelle: UBA, 2000

Mittelungspegel dB(A)
Anteil der Bevölkerung belastet durch den Straßenverkehr in Prozent

tagsüber nachts

> 45 – 50 16,4 17,6

> 50 – 55 15,8 14,3

> 55 – 60 18,0 9,3

> 60 – 65 15,3 4,2

> 65 – 70 9,0 2,9

> 70 – 75 5,1 0,2

> 75 1,5 0,0
oder der Leistung, obwohl weiterreichende gesundheitli-
che Auswirkungen nicht ausgeschlossen sind (SRU,
2004; UBA, 2004a; ORTSCHEID und WENDE, 2001).
Im Umweltgutachten 2004 wurden bereits die exposi-
tionsbezogenen, gesundheitsspezifischen und psychologi-
schen Probleme bei der Bewertung von kombinierten
Lärmquellen dargestellt (SRU, 2004, Tz. 644 ff.).

2.1.3.2 Lärmbelästigung

25. Am Tage wird durch Lärm eine Überlagerung und
Störung des Kommunikationsschalls hervorgerufen. Die
Folgen sind Belästigung und Beeinträchtigung aller Leis-
tungen, bei denen die verbale Kommunikation eine
wesentliche Rolle spielt und bei denen das Erkennen
akustischer Signale hilfreich ist. Bei Erfragung der Lärm-
belästigung wird versucht, die Belästigungswirkung ver-
schiedener Geräusche für einen Bevölkerungsquerschnitt
zu ermitteln (KUCKARTZ und GRUNENBERG, 2002;

MASCHKE et al., 2003). Allerdings lässt die Höhe der
Belästigung nicht zwangsläufig einen Schluss auf deren
gesundheitliche Auswirkungen zu.

In jährlich durchgeführten repräsentativen Umfragen im
Auftrage des Umweltbundesamtes konnte gezeigt wer-
den, dass die Lärmbelästigung durch den Straßenverkehr
vor allen anderen Lärmquellen an erster Stelle steht
(Tab. 2-6). Von Beginn der Datenerhebung im Jahr 1991
bis Mitte der 1990er-Jahre hat die Lärmbelästigung abge-
nommen, gefolgt von einem Anstieg der Belästigung
(KUCKARTZ und GRUNENBERG, 2002). Für die letz-
ten Jahre ist eine klare Aussage über die Belästigungsent-
wicklung nicht möglich, da die Methodik der Datenerhe-
bung inzwischen etwas verändert wurde. Insgesamt ist
der Anteil der Bevölkerung, der sich durch den Straßen-
verkehr belästigt fühlt, mit 60 Prozent immer noch sehr
hoch, wobei davon die Hälfte angibt, sich mittelmäßig bis
äußerst belästigt zu fühlen (Tab. 2-6).
Ta b e l l e  2-6

Lärmbelästigung der Bevölkerung nach Geräuschquellen in Deutschland im Jahr 2004
(Angaben in Prozent)

Quelle: UBA, Schreiben vom 10. Januar 2005

Geräuschquelle

Grad der Belästigung

äußerst gestört 
und belästigt

stark gestört 
und belästigt

mittelmäßig 
gestört und 

belästigt
etwas gestört 
und belästigt

überhaupt 
nicht gestört 
und belästigt

Straßenverkehr 4 6 20 30 40

Nachbarn 2 4 11 26 57

Flugverkehr 1 3 8 20 68

Industrie und Gewerbe 0 2 5 12 81

Schienenverkehr 1 2 5 12 80
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2.1.3.3 Gesundheitsstörungen durch Lärm

26. Das Ohr betreffende (aurale) und sonstige (extra-
aurale) Lärmwirkungen wurden vom SRU bereits aus-
führlich behandelt (SRU, 1999, Tz. 412 ff.; 2002a,
Tz. 581 ff.; 2004, Tz. 634 ff.). Aurale, letztlich in die
Lärmschwerhörigkeit mündende Wirkungen sind gele-
gentlich bei Heimwerkern, Sportschützen und Discobesu-
chern festzustellen, durch die Einwirkung von Ver-
kehrslärm aber nicht zu erwarten. Bei extraauralen
Wirkungen unterscheidet man akute Effekte (Belästi-
gung, Schlafstörungen) und chronische Effekte (Verstär-
kung von Risikofaktoren).

Lärmwirkungen auf den Schlaf

27. Studien zur akuten Lärmwirkung haben gezeigt,
dass ein Schutz der Nachtruhe vor Lärmeinflüssen von
besonderer Wichtigkeit ist. Schlafstörungen werden als
besonders gravierend empfunden und im Sinne der WHO
als gesundheitlich relevant eingestuft. Sie sind messbar
anhand von Änderungen im Elektroenzephalogramm
(EEG), die von kurzzeitig erhöhter Frequenz über einen
Abfall der Schlaftiefe bis hin zum Aufwachen reichen.
Das Aufwachen ist die stärkste und bisher am intensivs-
ten untersuchte Reaktion auf der Verhaltensebene. Kinder
sind generell um 10 bis 20 dB(A) weniger empfindlich
als Erwachsene (EBERHARDT, 1987; KAHN, 2002).
Die Beziehung zwischen Reagibilität und Alter innerhalb
der Gruppe der Erwachsenen ist unklar, da BASNER
et al. (2004) die geringste, PASSCHIER-VERMEER
et al. (2002) dagegen die höchste Empfindlichkeit in der
Gruppe der 40- bis 50-Jährigen fanden. Bestimmte Perso-
nengruppen, wie zum Beispiel Personen, die an altersbe-
dingter oder auch an einer durch eine Krankheit verur-
sachten Schlafstörung leiden, reagieren besonders
empfindlich auf nächtlichen Lärm (z. B. PASSCHIER-
VERMEER et al., 2002).

Während des Schlafes führen laute Geräusche dazu, dass
die Schlafenden aufwachen und somit in ihrer Erholungs-
phase erheblich gestört werden. Lärmbedingte Schlafstö-
rungen beeinträchtigen ihrerseits Leistung und Befinden,
was sich zum Beispiel in Konzentrationsstörungen äußern
kann.

Gewöhnungen werden in nahezu allen laborexperimentel-
len Untersuchungen beobachtet und bestimmen das Reak-
tionsverhalten in der Realsituation. Vollständige Gewöh-
nungen sind aber nicht zu erwarten; deshalb reagieren
selbst langjährige Anwohner lärmemittierender Verkehrs-
wege noch auf den Verkehrslärm. Keine Gewöhnungsten-
denzen zeigen hingegen die im Schlaf hervorgerufenen
autonomen Funktionsänderungen.

In einer methodisch aufwändigen Untersuchung zur Wir-
kung des Fluglärms wurde erst kürzlich bestätigt, dass die
Aufwachwahrscheinlichkeit mit dem Maximalpegel zu-
nimmt (BASNER et al., 2004). Die Häufigkeit lärmbe-
dingter Aufwachreaktionen nimmt mit der Anzahl der
Schallreize zunächst zu, die Aufwachwahrscheinlichkeit
bezogen auf den einzelnen Schallreiz jedoch ab, und in-
termittierte Geräusche stören bei gleichem Mittelungspe-

gel stärker als eher kontinuierliche Geräusche
(BASNER et al., 2004; ÖHRSTRÖM, 1995). Generell
lassen sich die nächtlichen Schlafstörungen nicht allein
durch den äquivalenten Dauerschallpegel bewerten
(BASNER et al., 2004; PASSCHIER-VERMEER et al.,
2002).

28. Lärm verursacht sympathikotone Erregungen des
autonomen Nervensystems mit mäßiger Zunahme von
Herzschlagfrequenz, Gefäßwiderstand und Blutdruck und
vermehrter Ausschüttung von Stresshormonen (Adrena-
lin, Noradrenalin, Cortisol). Diese zunächst funktionsge-
rechten unspezifischen Reaktionen werden direkt durch
Lärm verursacht, also nicht durch Emotionen vermittelt,
können durch diese aber verstärkt werden. Lärmwirkun-
gen auch unterhalb der Aufwachschwelle können zu einer
gesteigerten Aktivität des Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennieren-Systems (HNN-System) führen und eine ge-
steigerte Cortisolausschüttung auslösen. Bereits ab einem
Dauerschallpegel von 35 dB(A) am Ohr des Schläfers
und einem Maximalpegel von 45 dB(A) können relevante
Indikatoren für die Schlafqualität gestört werden. Der-
artige Störungen der endokrinen Regulationen physiolo-
gischer Abläufe sind während des Schlafes nicht kompen-
sierbar (MASCHKE et al., 2003).

Kardiovaskuläre Reaktionen werden am Tage durch Ma-
ximalpegel von 60 bis 70 dB(A) ausgelöst, während des
Schlafes bereits durch 10 dB(A) niedrigere Pegel. Wäh-
rend sich am Tage eine Dosis-Wirkungsbeziehung ergibt,
scheint die autonome Reaktion in der Nacht dem Alles-
oder-Nichts-Gesetz zu folgen. Das bedeutet, erst ab einer
bestimmten Lärmschwelle kommt es zu einer Reaktion,
unterhalb der Schwelle bleibt sie aus. Die Beziehung wird
durch individuelle Faktoren wie Alter und Lärmempfind-
lichkeit modifiziert. Bei Personen mit Bluthochdruck-
erkrankungen liegt möglicherweise eine persönliche Dispo-
sition zu stärkeren Reaktionen gegenüber Stressoren wie
Lärm vor als bei kreislaufgesunden Personen (THEORELL,
1990). Die kardiovaskulären Reaktionen sind nicht ge-
wöhnungsfähig, deshalb werden sie von einigen Autoren
als potenziell pathogen eingestuft.

Lärmwirkung auf das Herz-Kreislauf-System

29. Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen die Mortali-
tätsstatistik an und chronische Lärmbelastung wirkt als
Stressor und damit als ein möglicher Risikofaktor in der
Genese von Bluthochdruckkrankheiten sowie ischämi-
schen (auf mangelnde Durchblutung eines Organs oder
Gewebes zurückzuführende) Herzerkrankungen. Epide-
miologische Studien zur chronischen Lärmwirkung zei-
gen einen Zusammenhang zwischen einer Lärmbelastung
von mehr als 50 dB(A) in der Nacht und der Entstehung
von Bluthochdruck (SRU, 2004). Außerdem wurde nach-
gewiesen, dass ab einer Straßenverkehrslärmbelastung
von mehr als 65 dB(A) tagsüber ein um 20 Prozent erhöh-
tes Herzinfarktrisiko besteht (UBA, 2000).

Es wird davon ausgegangen, dass Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen durch lärmbedingte Schlafstörungen, autonome
Funktionsänderungen und dem mit der Belästigung asso-
ziierten Stress vermittelt werden (MASCHKE et al.,
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2003; BIERHAUS et al., 2003). Der Nachweis eines kau-
salen Zusammenhangs ist allerdings sehr schwierig, da
die beschriebenen Reaktionen unspezifisch sind und auch
durch zahlreiche andere Umweltfaktoren hervorgerufen
werden können. So hängt der Straßenverkehrslärm vom
Verkehrsaufkommen ab und ist daher von Beeinträchti-
gungen der Luftqualität begleitet, die ebenfalls als Ein-
flussfaktor mit zu berücksichtigen sind. Zudem sind
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr häufig und manifes-
tieren sich erst nach vielen Jahren bzw. erst nach Jahr-
zehnten, wodurch eine Zuordnung von Ursache und Wir-
kung erschwert wird. In epidemiologischen Studien
wurde eine Zunahme gesundheitlicher Probleme meist
dann aufgezeigt, wenn Global- und Aggregatdaten erho-
ben oder wenn sowohl die Gesundheitsstörungen als auch
die Lärmbelastung von den Betroffenen erfragt worden
waren. Untersuchungen, in denen Bluthochdruck und
Herzinfarkte klinisch verifiziert und mit der quantifizier-
ten Lärmbelastung individuell verknüpft wurden, konnten
seltener einen Zusammenhang nachweisen (BABISCH
et al., 1999; LERCHER und KOFLER, 1993). In einer
Studie zum Herzinfarkt an 4 680 Männern, die auch be-
züglich der Lärmbelastung an ihrer Wohnadresse unter-
sucht wurden, ergab sich ein erhöhtes relatives Risiko in
der höchsten Belastungsstufe (66 bis 70 dB(A)) im Ver-
gleich zur niedrigsten (51 bis 55 dB(A)). In der nach zehn
Jahren erstellten Folgestudie war das Risiko eines Herz-
infarktes in der höchsten Belastungsstufe nicht mehr
signifikant gegenüber den anderen Gruppen erhöht
(BABISCH et al., 1993; 1999).

In einer umfangreichen Studie an 4 115 Patienten zum
Herzinfarktrisiko (BABISCH, 2004) ergab sich bei Män-
nern eine mit dem Straßenverkehrslärm ansteigende In-
farktrate. Die odds ratio (= Kreuzproduktverhältnis: ist
ein „Assoziationsmaß“ für zwei kategoriale Variablen. Da
die odds ratio ein Verhältnis beschreibt, bedeutet „kein
Unterschied“ eine odds ratio von 1. Ein Wert größer als 1
beschreibt ein Risiko für ein Ereignis, ein Wert kleiner
als 1 beschreibt einen „Schutz“ vor einem Ereignis) be-
trägt 1,18 in den beiden höchsten Pegelkategorien gegen-
über der Referenzgruppe und ist bei den Männern, die
mindestens zehn Jahre nicht umgezogen sind, mit
1,33 statistisch signifikant erhöht. Die Ergebnisse stützen
die Hypothese, dass chronische Einwirkungen von Ver-
kehrslärm das Risiko für ischämische Herzkrankheiten
erhöhen.

Auch wenn die Frage nach der Kausalität zwischen Ver-
kehrsgeräuschen und kardiovaskulären Erkrankungen
noch offen ist, kann eine gewisse epidemiologische Evi-
denz eines erhöhten Risikos von Bluthochdruckerkran-
kungen sowie Herzinfarkt im Zusammenhang mit der Ex-
position gegenüber Straßenverkehrslärm nicht geleugnet
werden. So ist das Risiko der Hypertonie (Bluthoch-
druck) oberhalb eines energieäquivalenten Dauerschall-
pegels (LAeq) am Tag von 70 dB(A) und von ischämi-
schen Herzerkrankungen oberhalb von LAeq am Tag von
65 dB(A) nicht zurückzuweisen (BABISCH, 1998; 2000;
JOB, 1996; STANSFELD et al., 2000; van KEMPEN
et al., 2002).

2.1.4 Lebensqualität

30. Der Begriff der Lebensqualität wurde Mitte der
1960er-Jahre wirtschaftswissenschaftlich geprägt, um
verstärkt dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das
wirtschaftliche Wachstum kein eigentliches Ziel darstellt,
sondern der Verbesserung der menschlichen Lebensver-
hältnisse dienen soll (GLATZER, 1990). Während als Le-
bensstandard die objektiv messbare Einkommenssituation
bezeichnet wird, soll die Lebensqualität als Maß für das
subjektiv erlebte Wohlbefinden der Menschen dienen. Es
ist möglich, dass bei steigendem Lebensstandard die Le-
bensqualität stagniert oder sinkt.

Die Lebensqualität kann aufgrund ihrer Subjektivität
nicht objektiv gemessen werden. Sie muss indirekt über
verschiedene Indikatoren erfasst werden. Bei der Erfas-
sung von Lebensqualität durch geeignete Indikatoren
werden im Allgemeinen verschiedene Lebensbereiche be-
rücksichtigt (z. B. Arbeitsbedingungen, Wohnverhält-
nisse, persönliche Gesundheit und Bildung, Sozialbezie-
hungen, Umwelteinflüsse des Wohnumfelds). Zur
Lebensqualität zählen dabei auch Gelegenheiten zur un-
gestörten Ausübung von Tätigkeiten, die auch um ihrer
selbst willen geschätzt werden, wie etwa Spielen, Feiern,
Musizieren, Wandern, Spazierengehen, Kunstgenuss,
sportliche Betätigung, Muße usw.. Der Straßenverkehr
mitsamt seinen Auswirkungen zählt als entscheidende
Störquelle zu den Faktoren, durch welche die Lebensqua-
lität hinsichtlich der genannten Tätigkeiten beeinträchtigt
wird.

Auch im Gesundheitsbereich gewinnt die Messung und
Bewertung von Lebensqualität zunehmend an Bedeutung –
insbesondere an solchen Punkten, wo bereits ein Ent-
wicklungsniveau erreicht ist, bei dem rein quantitative
Maße an analytischer Aussagekraft verlieren oder zumin-
dest keine hilfreichen Kriterien oder Indikatoren mehr für
eine erreichte Entwicklung oder deren Vergleich darstel-
len (RADOSCHEWSKI, 2000). Hinsichtlich der gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität ist es lediglich möglich,
dieses Konzept mithilfe geeigneter Indikatoren und
Messmethoden für ein bestimmtes Untersuchungsziel zu
operationalisieren und messbar zu machen, wobei die
Messmethoden jeweils für die entsprechenden Fragestel-
lungen angepasst werden müssen. Ein allgemein taugli-
ches Maß existiert nicht (RADOSCHEWSKI, 2000). Der
SRU hat das Konzept der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität bereits im Bezug auf die Fluglärmbelastung von
Flughafenanwohnern genauer betrachtet (SRU, 2002a,
Tz. 595).

31. Neben den bereits behandelten Faktoren wie Ver-
kehrssicherheit, Luftverschmutzung und Lärm hat der
Straßenverkehr noch einige andere, als negativ zu bewer-
tende Einflüsse auf die Lebensqualität. Im Zentrum steht
dabei die Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten,
von der im besonderen Maße die Verkehrsteilnehmer be-
troffen sind, die den motorisierten Straßenverkehr selbst
nicht aktiv nutzen. Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen
dabei Kinder und alte Menschen. Bei Letzteren wird
damit gerechnet, dass deren Anteil an der Bevölkerung
stetig zunimmt und im Jahr 2050 mehr als ein Drittel
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erreichen wird (BMVBW, 2004a). Deutlich weniger Be-
achtung finden behinderte Menschen, die einen nicht un-
erheblichen Anteil an der Bevölkerung haben und deren
Bewegungsfreiheit nicht ausschließlich, aber auch vom
Straßenverkehr eingeschränkt wird. So sind in Deutsch-
land derzeit etwa 6,7 Millionen Menschen als schwerbe-
hindert gemeldet (DVfR, 2003). Außerdem wird das ge-
samte soziale Geschehen in Ortschaften und Stadtteilen
speziell in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn massiv durch
den Straßenverkehr beeinflusst.

Kinder und Straßenverkehr

32. Kinder haben bestimmte Grundbedürfnisse, die nicht
alleine vom häuslichen und familiären Umfeld abgedeckt
werden. Dazu gehören das Bedürfnis nach Autonomie, so-
zialem Anschluss, Erleben der eigenen Wirksamkeit und
der Bewegungsdrang (ACHNITZ, 1997; BARTH, o. J.).
Das Ausleben dieser Bedürfnisse ist eine wichtige Grund-
lage für die Sozialisation von Kindern. Mit zunehmendem
Alter wächst die Selbstständigkeit der Kinder und der Le-
bens- und Bewegungsraum wird weiter ausgedehnt. Eine
kinderfreundlich gestaltete außerhäusliche Umwelt för-
dert die Entwicklung der Kinder. Sie bietet Optionen, die
die Kinder nutzen können, um ihre Bedürfnisse auszule-
ben. Fehlen diese Optionen, wird die Entwicklung der
Kinder begrenzt. Gerade in einer bestimmten Entwick-
lungsphase ist der so genannte Hausnahbereich für Kinder
sehr wichtig, da in diesem Raum die ersten von der Fami-
lie unabhängigen Erfahrungen mit der Umwelt gemacht
werden. Kinder, die in Städten oder verkehrsdichten
Räumen leben, werden dabei oftmals in ihrer Bewe-
gungsfreiheit stark eingeschränkt (s. a. KRAUSE und
SCHÖMANN, 1999). Entweder fehlt es an sicheren Auf-
enthaltsräumen oder diese können nicht auf sicheren We-
gen erreicht werden. Die Eltern reagieren auf unterschied-
liche Weise auf die Einschränkungen und Bedrohungen
ihrer Kinder durch den Straßenverkehr. Eine hohe Ver-
kehrsbelastung fördert Umzugsbestrebungen (FLADE,
2003). Dies führt häufig – neben anderen Faktoren der
Wohnumfeldqualität – zum Umzug von jungen Familien
mit Kindern aus den Stadtzentren an den Stadtrand, mit
den bekannten negativen Auswirkungen hinsichtlich der
Flächeninanspruchnahme (s. a. Tz. 646 f.), da dort unter
anderem ein weniger belastetes und ungefährlicheres Um-
feld für ihre Kinder vorhanden ist. Als Konsequenz aus
diesen Bestrebungen zeigt sich dann auch ein sehr enger
Zusammenhang zwischen der Sozialschicht und dem
Wohnumfeld. Besser gestellte Familien können es sich
eher leisten, in die unbelasteteren Wohngebiete zum Bei-
spiel im Stadtrandgebiet zu ziehen. Familien aus unteren
Gesellschaftsschichten wohnen dagegen häufiger in
Wohngebieten im Innenstadtbereich mit viel Verkehr, we-
nig Grünflächen und Spielplätzen. Das Aufwachsen im
verkehrsbelasteten Raum wird als ein Grund gewertet, der
dafür verantwortlich ist, dass mehr Kinder aus unteren als
aus höheren sozialen Schichten in Verkehrsunfälle verwi-
ckelt werden (LIMBOURG et al., 2000).

Die häufigste Reaktion der Eltern auf die wahrgenom-
mene Verkehrsunsicherheit ist aber die Einschränkung
der Bewegungsfreiheit der Kinder. Kinder dürfen häufig
nur noch in Begleitung das Haus verlassen. So zeigt es

sich, dass in den letzten zwanzig Jahren die Zahl der ohne
die Begleitung der Eltern zurückgelegten Wege von Kin-
dern unter zehn Jahren deutlich zurückgegangen ist
(ZIMMERMANN, 1997). Aus Angst vor den Risiken des
Straßenverkehrs bringen die Eltern ihre Kinder zuneh-
mend selbst zur Schule oder auch zu Freizeit- und Sport-
veranstaltungen (RACIOPPI et al., 2004). Es ist ein
Trend zur generellen Begleitung der Kinder festzustellen
(KOHLER, 2002). In gleicher Weise hat die Aufenthalts-
zeit in den Wohnräumen zugenommen. Man spricht auch
von einer „verhäuslichten Kindheit“ (LIMBOURG et al.,
2000; ZINNECKER, 1979; 1990). Der Nachteil dieser
Entwicklung sind geringere Sozialkontakte mit anderen
Kindern, eher passives Erleben der Umwelt mittels Fern-
sehen und Computer, fehlende Selbstständigkeit und stei-
gender Bewegungsmangel. Kinder haben aus diesen
Gründen zunehmend schlechtere Bedingungen, um ihre
sensorischen, motorischen, kognitiven und sozialen Fä-
higkeiten altersgemäß zu entwickeln (s. a. HÜTTENMO-
SER, 1995). Der Bewegungsmangel ist zudem ein Ursa-
che für das häufigere Auftreten von Übergewicht,
motorischen Defiziten, Stoffwechselkrankheiten, Hal-
tungsschäden, stressbedingten Erkrankungen sowie für
eine erhebliche Einschränkung der gesundheitsbezogenen
Lebensqualität (BÖS, 2002; APUG, 2004; SRU, 2002,
Tz. 595). Die beschriebenen gesundheitlichen Beein-
trächtigungen haben in den letzten Jahren gerade bei Kin-
dern erheblich zugenommen (APUG, 2004).

Studien belegen, dass die so genannte Verhäuslichung
nicht generell für alle Kinder in der gleichen Intensität zu-
trifft. Vielmehr wird die beschriebene Entwicklung in ho-
hem Maße von der Beschaffenheit des unmittelbaren
Wohnumfeldes bestimmt (BLINKERT, 1993; 1997). In
einem günstigen Wohnumfeld mit hoher Aktionsraum-
qualität halten sich Kinder im Durchschnitt länger alleine
auf als in einem stark durch den Straßenverkehr ein-
geschränkten Umfeld. Im letzteren Fall wächst dann
auch der Bedarf an organisierter, nicht selbstbestimmter
Freizeitgestaltung. Auch der Vergleich von Kindern, die
auf dem Lande aufwachsen, und Stadtkindern zeigt be-
reits deutliche Unterschiede. Bei Großstadtkindern wer-
den häufiger psychomotorische Defizite festgestellt
(LIMBOURG, 2000; BRANDT et al., 1997).

Mobilität älterer Menschen

33. Die Gruppe der Senioren ist ähnlich wie die der
Kinder keine homogene Gruppe, sondern unterscheidet
sich sehr in den Lebensstilen, Erwartungen und Lebensla-
gen. Seit den 1980er-Jahren hat sich das Verkehrsverhal-
ten dieser Gruppe verändert. Insbesondere die Gruppe der
50- bis 65-Jährigen nimmt in deutlich höherem Maße ak-
tiv am Verkehrsgeschehen teil und greift dafür zuneh-
mend auf den eigenen PKW zurück (KROJ, 2002). Die
aktive Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr hilft
oftmals dabei, alltägliche Dinge wie zum Beispiel Ein-
käufe einfacher verrichten zu können. Die Möglichkeit
ein Privatauto zu nutzen erhöht nachweislich das Aktivi-
tätsspektrum älterer Menschen (MOLLENKOPF und
FLASCHENTRÄGER, 2001). Bei den über 75-Jährigen
zeigt sich dagegen kein quantitativer Unterschied in der
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Verkehrsteilnahme zu ihren Altersgenossen zu Beginn der
1980er-Jahre.

Mit steigendem Alter wächst zum einen der prozentuale
Anteil der Wege, die zu Fuß zurückgelegt werden, und die
Bedeutung des eigenen PKW und Fahrrads als Transport-
mittel nimmt ab (DRAEGER, 1999; MÄDER, 2001). In
Mannheim und Chemnitz durchgeführte Befragungen er-
gaben bspw., dass Wege zum Besuch von nahestehenden
Menschen von der Personengruppe der über 55-Jährigen
an erster Stelle zu Fuß durchgeführt werden, an zweiter
Stelle steht das Mitfahren im PKW und erst an dritter
Stelle werden solche Wege zur Pflege der sozialen
Kontakte mit dem eigenen PKW durchgeführt
(MOLLENKOPF et al., 1997). Zum anderen wird der
Verkehr, welcher gerade in den Städten an Dichte stetig
zunimmt, immer mehr als Bedrohung empfunden
(ELLINGHAUS und STEINBRECHER, 1995). Studien,
in denen alte Menschen nach ihrem Sicherheitsempfinden
im Straßenverkehr befragt wurden, zeigen in den letzten
Jahrzehnten einen Anstieg der Anzahl an Personen, die
sich im Verkehr überfordert und benachteiligt fühlen und
die aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens Angst ha-
ben, das Haus zu verlassen (WITTENBERG, 1986;
MOLLENKOPF et al., 1997). Dies kann dazu führen,
dass Ältere sich zu bestimmten Zeiten weniger draußen
aufhalten oder ein Grund dafür sein, warum sich diese ge-
nerell mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Gerade
Senioren, die nicht mehr selbst Auto fahren, fühlen sich in
höherem Maße in ihrer Mobilität eingeschränkt und sind
mit ihrer Mobilität unzufrieden (MOLLENKOPF und
FLASCHENTRÄGER, 2001). Das liegt unter anderem
daran, dass viele Versorgungseinrichtungen auf Nutzer in-
dividueller Verkehrsmittel ausgerichtet sind. Außerdem ist
die gesamte Verkehrsstruktur in keiner Weise an die Fä-
higkeiten der alten Menschen angepasst (DRAEGER,
1999). Mit höherem Alter sehen und hören die Menschen
schlechter, reagieren und bewegen sich langsamer und
brauchen mehr Zeit für Entscheidungen. Hohe Geschwin-
digkeiten, kurze Ampelphasen und ein sehr dichter Ver-
kehr führen zur Überforderung. Weitere Hindernisse für
die Mobilität sind Umwege durch die geringe Zahl siche-
rer Querungsmöglichkeiten über Straßen, zu schmale
Gehwege, illegales Gehwegparken, mangelhaft abge-
senkte Bordsteine an Querungsstellen und schwierige Er-
reichbarkeit von Haltestelleninseln in Mittellage von Stra-
ßen. Alte Menschen, die aufgrund körperlicher Gebrechen
weit weniger mobil als junge Menschen sind, sind sehr
stark auf kurze Wege angewiesen, um grundlegende Be-
dürfnisse, die ärztliche Versorgung ebenso wie soziale
Kontakte einschließen, befriedigen zu können. Sind die
kurzen Wege nicht gegeben, entsprechen sie nicht den Si-
cherheitsbedürfnissen der Senioren oder können die Ziele
mit dem traditionellen ÖPNV nicht altersgerecht erreicht
werden, kann mangelnde Mobilität für alte Menschen zum
Problem werden. Da viele ältere Personen alleine leben,
ist die Einschränkung der sozialen Kontakte ein wesentli-
cher Faktor, der die Lebensqualität vermindert.

Mobilitätsbeschränkte Menschen

34. Neben den Senioren, die aufgrund altersbedingter
Erkrankungen schlecht zu Fuß unterwegs sind und even-

tuell Gehhilfen benötigen, zählen auch andere Personen,
die in ihrer körperlichen und/oder geistigen Leistungsfä-
higkeit eingeschränkt sind, oder Fußgänger, die aufgrund
der Mitnahme von Reisegepäck und Kinderwagen eine
begrenzte Beweglichkeit aufweisen, zu den so genannten
„mobilitätsbehinderten bzw. mobilitätsbeschränkten
Menschen“ (RAU et al., 1997).

Im Zusammenhang mit Mobilitätsproblemen körperlich
behinderter Menschen wurde der Begriff der Barrierefrei-
heit geprägt. Mit Barrierefreiheit ist gemeint, dass jede
Person zu allen Lebensbereichen einen umfassenden Zu-
gang und eine uneingeschränkte Nutzung haben soll
(BMVBW, 2004a). Es liegt nahe, diese Forderung auf alle
mobilitätsbeschränkten Menschen auszuweiten. Schät-
zungen zufolge macht diese Personengruppe insgesamt
etwa 20 Prozent der Bevölkerung aus. Für sie ergeben
sich in einem nicht an ihre Bedürfnisse angepassten Stra-
ßenraum Nutzungsschwierigkeiten. Wege, die nur über
Stufen, Schwellen, Bordsteine und Treppen passiert wer-
den können, werden häufig zu Mobilitätshindernissen.
Andere Problembereiche sind enge Fußgängerwege, eine
extreme Gehwegneigung und Unter- wie auch Überfüh-
rungen. Besonders mobilitätsbehinderte Personen werden
vom ruhenden und fließenden Verkehr dazu gezwungen,
Umwege zu machen. So verhindern bspw. eng parkende
PKW und ein hohes Verkehrsaufkommen das problem-
lose Überqueren der Straße. Mehrspurige Straßen ohne
Überquerungshilfen stellen für Personen, die in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt sind, Hindernisse dar, die kaum
überwunden werden können. Folglich ergeben sich Mobi-
litätsbarrieren aus dem Verkehrsaufkommen und einer
Straßenraumgestaltung, in der die Bedürfnisse wenig mo-
biler Personen zu wenig berücksichtigt sind. Dies steht im
klaren Widerspruch zu der Forderung der Barrierefreiheit.

Soziales Leben und Straßenverkehr

35. Wie im Zusammenhang mit den Einschränkungen
der Bewegungsmöglichkeiten von Kindern bereits er-
wähnt wurde, beeinflusst der Straßenverkehr auch in ho-
hem Maße das soziale Leben in unmittelbarer Nähe zur
Straße (RIEDEL und SZEMEITZKE, 1995; BENZ-
RABABAH und MAHABADI, 1985; BAIER und
POTH, 1983). An verkehrsreichen Straßen gibt es deut-
lich weniger soziale Interaktionen als in verkehrsberuhig-
ten Zonen. Die Aufenthaltszeit der Anwohner auf der
Straße und unmittelbar vor den Wohnungen ist erheblich
kürzer. Dies hat natürlicherweise Folgen für das soziale
Leben an solchen Straßen. Kontakte zwischen Nachbarn
finden selten statt und der Straßenraum wird nicht als
Freizeit- und Erholungsraum genutzt, da der Aufenthalt
dort aufgrund von Lärm und Autoabgasen als unange-
nehm empfunden wird und gerade für Kinder zu unsicher
ist. Dabei spielt nicht nur die zulässige Geschwindigkeit
des motorisierten Individualverkehrs, sondern besonders
die bauliche Ausgestaltung des Straßenraums eine wich-
tige Rolle für dessen Attraktivität (RETZKO und
KORDA, 1999). Wie bereits erwähnt, ist der wohnungs-
nahe Straßenraum für ältere Menschen und Kinder von
großer Bedeutung. In gleicher Weise sind aber auch Fami-
lien oder Alleinerziehende mit Kindern dazu gezwungen,
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über größere Distanzen geeignete Erholungs- und Frei-
zeiträume aufzusuchen. Aufgrund der immer noch beste-
henden differenzierten Rollenanforderungen sind Frauen
in höherem Maße von Mobilitätseinschränkungen und
fehlenden Aufenthaltsräumen betroffen (BSV, 2004). Sie
legen im Durchschnitt mehr Wege gerade im Rahmen der
Hausarbeit und Kindererziehung zurück und haben im
Vergleich zu Männern weniger Zugang zum motorisierten
Individualverkehr (MIV).

2.2 Natur und Landschaft

2.2.1 Flächeninanspruchnahme

36. Die Bundesregierung strebt eine Abnahme der Flä-
cheninanspruchnahme auf 30 ha/d bis zum Jahr 2020 an
(s. Bundesregierung, 2002a; SRU, 2004, Kap. 3.5). In den

Jahren 1996 bis 2000 wurden durchschnittlich rund
130 ha/d in Anspruch genommen, im Jahr 2001 117 ha,
im Jahr 2002 noch 105 ha und im Jahr 2003 93 ha
(SCHOER und BECKER, 2003, S. 14; Statistisches Bun-
desamt, Pressemitteilung vom 8. November 2004). Das
Statistische Bundesamt führt diesen leichten Rückgang
im Vergleich zu den Vorjahren auf die konjunkturelle Ent-
wicklung und den Einbruch der Bauinvestitionen zurück
und sieht darin noch keine Trendwende in Richtung auf
das Nachhaltigkeitsziel (Statistisches Bundesamt, Presse-
mitteilung vom 6. November 2003). Die 12,5 Prozent der
Gesamtfläche Deutschlands, die für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke genutzt werden, teilen sich auf in
4,8 Prozent Verkehrsfläche sowie in 7,7 Prozent Sied-
lungsfläche (Tab. 2-7). Die Tabelle 2-7 zeigt die Entwick-
lung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland
Ta b e l l e  2-7

Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland (Stichtag 3. November 2003)

Anteil an der Bodenfläche 
Deutschlands

Zunahme
im Jahr 2002

Zunahme gegenüber
dem Jahr 1993*

km2 in Prozent km2 in Prozent km2 in Prozent
Siedlungsfläche 27 470 7,7 302 1,1 3 605 15
Verkehrsfläche 17 280 4,8 81 0,5 839 5
Gesamt 44 750 12,5 382 0,9 4 444 11

Anteil an der Bodenfläche 
des Landes

Zunahme
im Jahr 2002

Zunahme gegenübe 
dem Jahr 1993*

km2 in Prozent km2 in Prozent km2 in Prozent
Berlin 618 69,3 1 0,3 13 2,2
Hamburg 435 57,6 4 0,9 14 3,3
Saarland 511 19,9 2 0,4 24 4,9
Bremen 277 56,2 < 1 0,2 11 5,1
Hessen 3 166 15,0 17 0,6 164 5,5
Schleswig-Holstein** 1 761 11,2 20 1,3 110 6,7
Rheinland-Pfalz 2 694 13,6 18 1,1 190 7,6
Nordrhein-Westfalen 7 265 21,3 58 0,8 588 8,8
Baden-Württemberg 4 800 13,4 39 0,8 406 9,2
Niedersachsen 6 121 12,9 43 0,7 580 10,5
Thüringen 1 441 8,9 14 1,0 165 12,9
Brandenburg 2 480 8,4 30 1,2 302 13,9
Bayern 7 489 10,6 66 0,9 959 14,7
Sachsen 2 123 11,5 21 1,0 299 16,4
Mecklenburg-Vorpommern 1 617 7,0 39 2,5 254 18,6
Sachsen-Anhalt 1 971 9,6 16 0,8 335 20,5
*  erstes Jahr, in dem für Deutschland in seinen heutigen Grenzen Zahlen vorliegen
**  Es liegen nur Daten für 2001 vor.

SRU/SG 2005/Tab. 2-7; Datenquellen: Statistisches Bundesamt, 2003b; 2002b; 2001
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nach Bundesländern (vgl. auch Abschn. 10.4.1). Zwi-
schen den Jahren 1993 und 2003 hat die Siedlungs- und
Verkehrsfläche in Deutschland um das Fünffache der Flä-
che der Stadt Berlin (892 km2) zugenommen. Mit Blick
auf den prozentualen Zuwachs liegen in diesem Zeitraum
die Länder Sachsen-Anhalt mit 20,5 Prozent und Meck-
lenburg-Vorpommern mit 18,6 Prozent an der Spitze. Ab-
solut betrachtet wandelten Bayern, Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen die höchsten Flächenumfänge in Sied-
lungs- und Verkehrsfläche um (959 km2, 588 km2 bzw.
508 km2).

37. Obwohl in den Jahren von 1996 bis 2000 nach Ana-
lysen des Umweltbundesamtes der mit über 80 Prozent
weit überwiegende Anteil (106 ha/d) der zusätzlichen
jährlichen Flächeninanspruchnahme für Siedlungsflächen
genutzt wurde, ist die Flächeninanspruchnahme durch
Straßenverkehrsflächen mit einem Anteil von knapp
20 Prozent (22 ha/d) keineswegs zu vernachlässigen
(UBA, 2003b, S. 55 ff.). Dabei entfiel weniger als ein
Viertel der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme (etwa
5 ha/d) auf die Beseitigung von Kapazitätsengpässen im
Straßennetz, also auf den Neu- und Ausbau von Bundes-
fernstraßen und sonstigen Hauptverkehrsstraßen. Knapp
die Hälfte der Zunahme an Verkehrsflächen (ca. 10 ha/d)
diente direkt der Erschließung neuer Siedlungsflächen,
der Rest (ca. 7 ha/d) wurde für die Erschließung von Flä-
chen in der freien Landschaft in Anspruch genommen
(UBA, 2003b, S. 292 f.). Da verkehrspolitische Maßnah-
men und Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen sehr eng miteinander zusammenhängen, erscheint es
nicht sinnvoll, die Probleme der Siedlungs- und der Ver-
kehrsflächen isoliert zu betrachten.

Generell sind Landnutzungsänderungen in Form von Flä-
cheninanspruchnahme und Landschaftszerschneidung
und die mit ihnen verbundenen Habitatzerstörungen und
-fragmentierungen derzeit weltweit eine Hauptursache
des fortwährenden Verlusts biologischer Vielfalt (BLAB,
2004; BfN, 2002; HEYWOOD und WATSON, 1995). Zu
den Ursachen für den Artenrückgang der einheimischen
Farn- und Blütenpflanzen trägt am meisten die direkte
Standortzerstörung bei; diese wird durch Baumaßnahmen
im Bereich der Verkehrswege, Siedlungen, Industrie- und
Gewerbegebiete und durch den Rohstoffabbau hervorge-
rufen (BfN, 2002, S. 80). Auch die Funktionen der Böden
werden durch die Flächeninanspruchnahme, insbesondere
durch die Versiegelung der Böden, stark beeinträchtigt
oder zerstört (Tab. 2-10; vgl. SRU, 2004, Abschn. 9.2.1).

Der SRU hat für eine Strategie zur Minderung der Flä-
cheninanspruchnahme bereits Steuerungsansätze empfoh-
len (SRU, 2004, Abschn. 3.5.3; 2002b). Möglichkeiten,
speziell den Flächenzuwachs der Verkehrsfläche durch
Maßnahmen der Raum- und Bauleitplanung zu vermin-
dern, werden in Abschnitt 10.4.3 vorgeschlagen.

2.2.2 Landschaftszerschneidung

38. Anfang des Jahres 2003 verfügte Deutschland über
ein Straßennetz für den überörtlichen Verkehr von
231 581 km Länge (BMVBW, 2004b). Die Straßen für

den überörtlichen Verkehr, die rund 40 Prozent des Ge-
samtstraßennetzes ausmachen, setzen sich nach der Defi-
nition des Statistischen Bundesamtes aus den Autobah-
nen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zusammen.
Nicht zu den Straßen des überörtlichen Verkehrs gehören
die Gemeindestraßen. Diese dienen dem Verkehr inner-
halb des Gemeindegebietes oder dem nachbarlichen Ver-
kehr zwischen Gemeinden oder dem weiteren Anschluss
von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen.

Deutschland wird durch die linienförmige Infrastruktur
(Überlagerung von Straßennetz, Schienennetz, Bundes-
wasserstraßen und Überlandleitungen) in etwa
118 000 Flächen unterschiedlicher Größe zerteilt (BBR,
2000, S. 154-157). Im Vergleich mit den meisten anderen
europäischen Ländern weist Deutschland einen sehr ho-
hen Grad der Zerschneidung auf (EEA, 2001, S. 297).

2.2.2.1 Unzerschnittene verkehrsarme Räume

39. Im Jahr 1978 wurde erstmalig eine Karte der unzer-
schnittenen verkehrsarmen Räume erstellt (Bundesfor-
schungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie
1978, heute Bundesamt für Naturschutz). Als unzer-
schnittene verkehrsarme Räume (UZV-Räume) (BfN,
2002, S. 42) werden Räume bezeichnet, die

– eine Mindestgröße von 100 km2 haben,

– von keiner Straße mit einer durchschnittlichen Ver-
kehrsmenge von mehr als 1 000 Kfz pro 24 h durch-
schnitten werden,

– von keiner Bahnstrecke (ein- oder mehrgleisig) durch-
schnitten werden und

– kein Gewässer enthalten, das mehr als die Hälfte des
Raumes beansprucht.

Im Gegensatz zu der Darstellung nach reinen Größenklas-
sen des Bundesamtes für Raumordnung (BBR, 2000,
S. 156) werden der Ermittlung der UZV-Räume Ver-
kehrsmengendaten zugrunde gelegt, die in gewissem
Maße Rückschlüsse auf verkehrsbedingte Belastungen
wie zum Beispiel Verkehrslärm oder Barriereeffekte zu-
lassen. Es ergeben sich 480 UZV-Räume mit einer Ge-
samtfläche von 80 062 km2, welche 22 Prozent der Land-
fläche entsprechen (s. a. Abb. 2-5; Tab. 2-8). Allerdings
haben auch Straßen mit weniger als 1 000 Kfz pro Tag
Auswirkungen auf Natur und Landschaft (vgl. Tab. 2-10).

40. Die Auswertungen des Bundesamts für Naturschutz
(BfN) zeigen, dass die unzerschnittenen verkehrsarmen
Räume insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg und Thüringen einen hohen Anteil der Lan-
desfläche einnehmen (Tab. 2-8). Eine weitere Verringe-
rung der Anzahl der UZV-Räume ist durch folgende
Trends zu erwarten (GAWLAK, 2001):

– Erweiterung des überörtlichen Straßennetzes,

– Erhöhung des KfZ-Bestandes,

– Erhöhung der Verkehrsleistungen (Personenkilome-
ter).
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A b b i l d u n g  2-5

Unzerschnittene verkehrsarme Räume in Deutschland

Quelle: BfN, 2002, S. 44, Stand: 31. Dezember 2001
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Ta b e l l e  2-8

Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZV-Räume) in Deutschland

Quelle: BfN, 2002, S. 43

Bundesland/
Deutschland

Einwohner
pro km2

Fläche
(km2)

UZV-
Räume
(km2)

UZV-
Räume 
Durch-

schnitts-
größe
(km2)

UZV-
Räume

(Prozent 
der Landes-

fläche)

UZV-
Räume

(Anzahl)

Baden-Württemberg 289 35 753 3 830 136 11 28

Bayern 170 70 551 13 838 182 20 76

Brandenburg 86 29 479 15 613 195 53 80

Hessen 285 21 114 2 633 132 12 20

Mecklenburg-Vorpommern 79 23 170 12 457 175 54 71

Niedersachsen 163 47 611 8 949 132 19 60

Nordrhein-Westfalen 525 34 078 1 117 140 3 8

Rheinland-Pfalz 200 19 847 3 129 142 16 22

Sachsen 248 18 413 4 385 151 24 29

Sachsen-Anhalt 134 20 446 5 978 171 29 35

Schleswig-Holstein 173 15 771 1 498 136 10 11

Thüringen 155 16 171 6 635 166 41 40

Deutschland 229 357 022 80 062 156 22 480

Saarland und Stadtstaaten sind aufgrund ihrer geringen Flächengröße nicht in der Tabelle aufgeführt
Ein Ansatz, mit dem der Zerschneidungsgrad der Land-
schaft beschrieben wird, ist die „effektive Maschenweite“
(meff) (JAEGER, 2002; 2001; 2000; 1999). Mit dieser
Methode kann berechnet werden, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit in Abhängigkeit vom Zerschneidungsgrad
des betrachteten Raumes sich zwei Individuen einer Art,
die unabhängig voneinander in diesem Raum ausgesetzt
wurden, begegnen können. Wichtig bei der Interpretation
der Ergebnisse ist, dass unter anderem keine den betrach-
teten Raum beschreibenden ökologischen Daten in die
Berechnung einfließen. Die Berechnung des Zerschnei-
dungsindex meff für Baden-Württemberg dokumentiert
die fortschreitende Zerstückelung der heutigen Land-
schaft zwischen 1930 und 1998 (ESSWEIN et al., 2002).
Die effektive Maschenweite ging in diesem Zeitraum lan-
desweit um 40 Prozent zurück und die Anzahl der unzer-
schnittenen Gebiete, die größer als 100 km2 sind, ist von
11 im Jahr 1930 auf 6 im Jahr 1998 gesunken (Tab. 2-9).
Bei den Gebieten, die größer als 50 km2 sind, fiel die An-
zahl von 52 auf 22 (Tab. 2-9). Es kommt noch hinzu, dass

der Ausbaustandard und damit die Nutzung der Straßen
heute weitaus höher sind als vor 50 Jahren und somit die
Zerschneidungswirkung noch stärker zugenommen hat
(KRANZ et al., 2002). Aufgrund unterschiedlicher Erfas-
sungsmethoden können jedoch keine vergleichbaren
Werte aus anderen Bundesländern für eine Gesamtein-
schätzung der Verteilung unzerschnittener Räume in
Deutschland herangezogen werden (GRAU, 1998).

2.2.2.2 Effekte der Landschafts-
zerschneidung

41. Landschaftszerschneidungen durch Verkehrswege
wirken in vielfältiger Weise auf den Naturhaushalt, die
Biodiversität und das Landschaftserleben ein. Die Land-
schaftszerschneidung wird einerseits direkt durch die Ver-
kehrswege selbst hervorgerufen, andererseits aber auch
durch weitere von den Verkehrswegen ausgehende Belas-
tungen wie insbesondere den Lärm. Tabelle 2-10 gibt ei-
nen Überblick über die möglichen Effekte.
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Daten zur Entwicklung der Landschaftszerschneidung in Baden-Württemberg

Quelle: KRANZ et al., 2001, S. 11

Ta b e l l e  2-10

Mögliche Auswirkungen der Landschaftszerschneidung (Beispiele)

Zeitpunkt
Effektive

Maschenweite
meff

Größte
verbleibende

Fläche

Flächen > 100 km2

[Anzahl (Gesamtfläche/
Anteil an Landesfläche)]

Flächen > 50 km2

[Anzahl (Gesamtfläche/
Anteil an Landesfläche)]

1930 22,92 km2 206,2 km2 11 (1 497 km2/4,2 %) 52 (4 067 km2/11,8 %)

1966 19,46 km2 161,5 km2 7 (975 km2/2,7 %) 39 (3 068 km2/8,6 %)

1977 17,80 km2 161,4 km2 7 (973 km2/2,7 %) 36 (2 875 km2/8,0 %)

1989 13,99 km2 146,8 km2 6 (753 km2/2,1 %) 23 (1 941 km2/5,4 %)

1998 13,66 km2 146,7 km2 6 (752 km2/2,1 %) 22 (1 880 km2/5,3 %)

Angegeben sind die effektive Maschenweite, die Größe der größten verbliebenen unzerschnittenen Fläche, die Zahl der Flächen > 100 km2 und
> 50 km2 (die letzte Spalte „Flächen > 50 km2“ bezieht die Flächen > 100 km2 mit ein). Als Trennelemente (Barrieren) werden Autobahnen, Bun-
des-, Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen, Bahnlinien, Flüsse ab 6 m Breite, Siedlungsflächen und Seen berücksichtigt (ohne Be-
rücksichtigung des steigenden Verkehrsaufkommens).

Problemfeld Folgewirkungen von linienhaften technischen Infrastrukturanlagen

Boden und 
Bodenbedeckung

– Flächenbedarf für Fahrbahn, Straßenkörper und Straßenbegleitflächen
– Bodenverdichtung, Bodenversiegelung
– Veränderung der Geomorphologie (z. B. Schaffung von Einschnitten und Dämmen, Befesti-

gung von Hängen)
– Vegetationsbeseitigung bzw. -veränderungen

Kleinklima – Veränderte Temperaturverhältnisse (z. B. Aufheizung der Straße, größere Temperatur-
schwankungen)

– Kaltluftstau an Straßendämmen (Kaltluftseen)
– Änderungen des Feuchtegrades (z. B. geringere Luftfeuchtigkeit aufgrund erhöhter Ein-

strahlung, Staunässe auf Straßenbegleitflächen infolge der Verdichtung)
– Veränderte Lichtverhältnisse
– Veränderte Windverhältnisse (z. B. Schneisen im Wald)
– Klimaschwelle

Immissionen – Abgase, Schadstoffe, düngende Stoffe
– Staub (Reifenabrieb, Bremsbeläge)
– Öl etc. (z. B. bei Verkehrsunfällen)
– Streusalz
– Lärm
– Optische Reize, Beleuchtung

Wasserhaushalt – Drainage, schnellerer Wasserabfluss
– Veränderung von Oberflächengewässern
– Absenkung oder Anhebung des Grundwasserspiegels
– Wasserverunreinigungen
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n o c h  Tabelle 2-10
Vor allem Veränderungen des Wasserhaushalts, des Population oder Art ist Ausdruck der räumlichen Ver-

Quelle: JAEGER, 2001, S. 252, verändert

Flora/Fauna – Tierverluste durch Straßentod
(zum Teil auch infolge Lockwirkung: „Falleneffekt“)

– Unruhewirkung, Verlust von Rückzugsräumen
– Habitatverkleinerung und -verluste; zum Teil auch Neuschaffung
– Veränderung des Nahrungsangebotes (z. B. infolge von nächtlichen Kaltluftseen verringertes 

Nahrungsangebot für Fledermäuse)
– Barriereeffekt
– Blockierung von Ausbreitungswegen, Verhinderung von Wiederbesiedlungen
– Trennung und Isolation von Teilhabitaten, Zerteilung von Populationen
– Unterbrechung der Metapopulationsdynamik, genetische Isolation, Inzuchteffekte, Abbruch 

evolutionärer Entwicklungseffekte
– Unterschreitung von Minimalarealen, Artenverluste
– Ausbreitungsbänder, Eindringen neuer Arten, zum Teil als Infektionswege
– Verringerte Wirksamkeit natürlicher Feinde von Schädlingen in der Land- und Forstwirtschaft 

(d. h. Erschwerung der biologischen Schädlingsbekämpfung)

Landschaftsbild – Verlärmung, optische Reize
– „Verstraßung“, „Vermastung“ und „Verdrahtung“ der Landschaft
– Gegensätze und Brüche; aber zum Teil auch Belebung der Landschaft (z. B. durch

Alleen)

Folgen für die 
Landnutzung

– Folgen der Erschließung durch Straßen (z. B. Verkehrszunahme, erhöhter Siedlungs- und 
Mobilitätsdruck)

– Flurbereinigung (vor allem Zweckflurbereinigung)
– Qualitätsveränderungen des Erntegutes entlang von Straßen
– Verlärmung, Verkleinerung und Zerteilung von Erholungsgebieten

Problemfeld Folgewirkungen von linienhaften technischen Infrastrukturanlagen
Kleinklimas und indirekte Wirkungen störte Bewegung
der Erholungssuchenden im Raum noch möglich ist.

Im Folgenden werden die Wirkungen der Zerschneidung
speziell auf die Biodiversität näher beleuchtet.

Wirkung der Zerschneidung und Verinselung durch 
Verkehrsbauwerke auf die Biodiversität

42. Die Zerschneidung und Verinselung der Landschaft
durch Infrastrukturanlagen wie Straßen und Bahnlinien
ist neben der direkten Zerstörung und mechanischen
Schädigung des Lebensraumes eine der verkehrsbeding-
ten Hauptursachen für den Arten- und Lebensraum-
schwund (SRU, 2002b, Tz. 6, 55, 59; BfN, 2002). Der Er-
halt der Biodiversität (genetische Vielfalt, Arten- und
Ökosystemvielfalt; vgl. SRU 2004, Tz. 101) beruht auf
langfristig überlebensfähigen Populationen von Tier- und
Pflanzenarten (statt vieler ROSENTHAL, 2003). Eine all-
mähliche genetische Verarmung von isolierten und ver-
kleinerten Populationen kann das Aussterberisiko für eine
Art erhöhen (LIENERT, 2004; ROSENTHAL, 2003;
OOSTERMEIJER, 2000; MATTHIES, 2000). Ziele des
Artenschutzes bestehen daher in der Erhaltung

– innerartlicher genetischer Vielfalt und deren räumli-
cher Struktur (die genetische Raumstruktur einer

teilung der genetischen Diversität in der Landschaft),

– des adäquaten Genaustausches zwischen Populationen
und

– der natürlichen oder naturnahen Selektionsbedingun-
gen (ROSENTHAL, 2003).

Die Erreichung aller genannten Ziele wird durch die Zer-
schneidung der Landschaft behindert. Der notwendige
Flächenbedarf für eine (Tier-)Population ist art- und
situationsabhängig und setzt sich aus dem Raumbedarf
der Reproduktionseinheit und der Größe der überlebens-
fähigen Population zusammen (HOVESTADT et al.,
1991; BLAB, 1993). Durch Flächenfragmentierung
kommt es zu einer genetischen Isolation und damit zu ei-
ner veränderten genetische Variabilität innerhalb einer
Population. Die genetische Variabilität ist aber entschei-
dend für die Fähigkeit der Population, sich an veränderte
Umweltbedingungen anzupassen bzw. zu überleben.

43. Mit zunehmender Habitatverkleinerung ist außer-
dem eine Veränderung der Habitateigenschaften verbun-
den, da von außen verstärkt habitatfremde und anthro-
pogene Umwelteinflüsse wirksam werden (HOVESTADT
et al., 1991; JAEGER, 2001). Beispielsweise ist für Pflan-
zen in Waldinseln ein Randeffekt bis zu 15 m (RANNEY
et al., 1981) und für Arthropoden bis zu 40 m (MADER,
1979) nachweisbar. Diese so genannten Randeffekte
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können  bspw. aus Strukturänderungen der Randzonen
bestehen und sich in erhöhtem Eintrag von Schadstoffen
oder Lichtgenuss äußern. Insbesondere Tiere können ver-
mehrt durch Prädatoren oder auch durch Erholungssu-
chende gestört werden. Besonders Arten mit großem
Raumbedarf wie zum Beispiel Großvögel sind auf unzer-
schnittene Räume angewiesen und reagieren noch auf Be-
einflussungen 20 km außerhalb ihres Jagdgebietes mit ei-
nem Populationsrückgang (z. B. THIOLLAY, 1989;
BRENDEL et al., 2000). Über Populationsrückgänge hin-
aus führen Habitatfragmentierungen lokal oft zu einer
Verringerung der Artenanzahl, oder zu einer Änderung
der Artenzusammensetzung und damit zu einer Verschie-
bung in den Wechselwirkungen zwischen den Arten (z. B.
zwischen Bestäuber und Pflanze). In der Regel werden
dadurch Generalisten und nicht die habitatkennzeichnen-
den Arten gefördert. Räuberdruck verstärkt sich in klei-
nen Waldinseln bzw. am Waldrand (MARTIN, 1988;
WILCOVE, 1985; BLAKE und KARR, 1987). Ein der-
artiger Effekt ist in Waldinseln noch in 300 bis 600 m
Entfernung vom Waldrand nachzuweisen (WILCOVE,
1985).

44. Oft entstehen Beeinträchtigungen der Populationen
auch dadurch, dass Flächenzerschneidung lokale Wander-
routen wildlebender Tiere (z. B. von Amphibien, Wild-
schwein, Rothirsch, Luchs) beeinträchtigt (LORENZ
et al., 2003). Eine Reihe von Studien über die Auswirkun-
gen von Straßen auf Tier- und Pflanzenpopulationen
zeigt, dass Straßen für zahlreiche Arten eine unüberwind-
bare Barriere darstellen (GLITZNER et al., 1999; RECK
und KAULE, 1993; BENNET, 1991). Zum Beispiel wur-
den allein in Bayern über das so genannte Fallwild in den
Jagdstrecken, das zum ganz überwiegenden Teil Ver-
kehrsopfer enthält, im Jagdjahr 2000/2001 nahezu
24 000 Feldhasen und 9 000 Füchse gezählt (LORENZ
et al., 2003). Die Anzahl des überwiegend durch den Stra-
ßenverkehr umgekommenen Rehwildes (150 000) betrug
im Jagdjahr 2002/2003 immerhin rund 16 Prozent der
Jahresstrecke (953 000) (Tab. 2-11; DJV, 2004).

Ta b e l l e  2-11

Wildunfälle (Fallwild)
April 2002 bis März 2003

Quelle: DJV, 2004

45. Die Zerschneidung und Verinselung der Landschaft
erschwert weiterhin die für eine Anpassung an den an-
thropogenen Klimawandel möglicherweise notwendig
werdende Wanderbewegung von Arten (OPDAM und
WASCHER, 2004). In Europa wird eine Verschiebung
der Areale einzelner Arten, verursacht durch die Auswir-
kungen des anthropogenen Klimawandels, zu den Polen
hin und in größere Höhen projektiert, der die betroffenen
Arten folgen können sollten (GITAY et al., 2003; SCBD,
2003; SLUIS et al., 2004).

46. Die Schaffung eines Netzes verbundener Biotope
nach § 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) (SRU,
2002a, Tz. 695-700) und die Verpflichtung zur Festle-
gung einer regionalen Mindestdichte an linearen und
punktförmigen Elementen (Saumstrukturen, insbesondere
Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope) nach
§ 5 Abs. 3 BNatSchG (SRU, 2002b, Tz. 345-347) soll
den Wirkungen der Flächenzerschneidung entgegenwir-
ken. Im internationalen Rahmen verpflichten das Über-
einkommen über die biologische Vielfalt (CBD), die
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie 92/43/
EWG), die Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) und die
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) zur Sicherung ei-
nes länderübergreifenden Biotopverbundsystems. Ein
Biotopverbund kann jedoch nicht die Effekte und insbe-
sondere die Randeffekte einer Habitatverkleinerung auf-
heben. Insofern sind Grünbrücken zwar eine Hilfe für die
Wanderbewegungen mancher Tierarten, jedoch keine Al-
ternative zu dem notwendigen wirksamen Schutz vorhan-
dener unzerschnittener Räume vor dem Verkehrswege-
bau. Eine Wiederherstellung dieser Räume ist in der
Regel nicht möglich und ihr Verlust daher als irreversibel
zu betrachten.

Wirkung der Verlärmung durch Verkehrswege
auf die Tiere

47. Verkehrslärm kann die Erholungseignung der Land-
schaft sowie die Lebensräume von Tieren in der freien
Landschaft großräumig erheblich beeinträchtigen. Lärm-
wirkungen wurden in der Planungspraxis bisher fast aus-
schließlich im besiedelten Bereich mit dem Ziel des
Schutzes des Menschen berücksichtigt (vgl. HALAMA
und STÜR, 2003; HOLM, 2003; GUSKI, 2002), während
Prognosen der Wirkungen auf Tiere nur selten erfolgten.
Nach JANSSEN (1980, zitiert in RECK et al., 2001a)
sind drei Kategorien von Lärmwirkungen auf Tiere zu un-
terscheiden:

– primäre: zum Beispiel dauerhafte oder zeitlich be-
grenzte Gehörschäden, Überdecken von akustischen
Signalen,

– sekundäre: zum Beispiel Stresserscheinungen (wie Er-
höhung der Herzschlagrate), Verhaltensänderungen,
Beeinträchtigung der Effizienz der Nahrungssuche
und Brutpflege,

– tertiäre: Folgewirkungen von primären und sekundä-
ren Wirkungen auf der Populationsebene; zum
Beispiel dauerhafter Bestandsrückgang, dauerhafter

Tierart Anzahl tot aufgefundener 
Tiere*

Rehe ca. 150 000

Wildschweine
(ohne Angaben aus
Bayern und Sachsen) ca. 13 000

Damwild ca. 2 900

Rotwild ca. 2 050
* Überwiegend durch den Straßenverkehr umgekommene Wildtiere

(nach Angabe der Bundesländer, wobei keine Daten für Rheinland-
Pfalz und Sachsen-Anhalt vorliegen)
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Verlust von nutzbaren Habitatflächen durch Verlär-
mung, Erlöschen einer Art in der verlärmten Region.

Die Ermittlung von Lärmwirkungen auf Tiere ist zwar
grundsätzlich schwierig. Die Tatsache, dass Lärm zu ei-
ner Verarmung vieler Lebensgemeinschaften führt, ist
aber unbestritten und ausreichend belegt (RECK et al.,
2001b). Während Lurche und Kriechtiere vermutlich
kaum beeinträchtigt werden, reagieren zum Beispiel Vo-
gelarten empfindlich. Aufgrund von Laborergebnissen
zur Wahrnehmung von Signalen in Störschall kann davon
ausgegangen werden, dass bereits bei Störschallpegeln
von 47 dB(A) bei vielen Vogelarten Kommunikations-
signale überdeckt werden können (KLUMP, 2001). Ab
85 bis 90 dB(A) werden höhere Tierarten physisch ge-
schädigt. Unterhalb dieser Schallintensität beeinflusst
Lärm die Raumnutzung, das Sozialverhalten, die Repro-
duktion und den Stoffwechsel. Im Umfeld von verlärmten
Straßen kann die Brutvogeldichte noch in bis zu 1 km
Entfernung vermindert sein.

48. Gegenwärtig unterliegt der Schutz der freien Land-
schaft vor Lärmwirkungen einem wenig wirksamen
Schutzregime, das auf dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG) und dem BNatSchG gründet. Vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen sind nach §§ 1 und
3 BImSchG Menschen, Tiere, Pflanzen, der Boden, das
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sach-
güter zu schützen. Bei raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen sind laut § 50 BImSchG „die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen (…) auf
sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich
vermieden werden“. Neben den allgemeinen Schutzzielen
in § 1 BNatSchG führt § 2 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG aus,
dass schädliche Umwelteinwirkungen auch durch Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ge-
ring zu halten sind und „empfindliche Bestandteile des
Naturhaushaltes nicht nachhaltig geschädigt werden dür-
fen“. Lärmimmissionen wirken auf den Naturhaushalt
ein, indem sie Teile des Funktionsgefüges (nämlich

Arten) schädigen können. Lärmimmissionen beein-
trächtigen neben der Lebensqualität des Menschen
(s. Abschn. 2.1.3) unmittelbar empfindliche Tierarten und
können damit zur Gefährdung der (lokalen) Biodiversität
beitragen bzw. besonders schutzbedürftige Arten gefähr-
den (RECK et al., 2001b).

49. In der Verkehrsplanung können zur Beurteilung der
Wirkung von Dauerlärm auf Vögel (als empfindliche In-
dikatorarten) empirisch abgeleitete Erheblichkeitsschwel-
len herangezogen werden (RECK et al., 2001b)
(s. Tab. 2-12).

Sofern naturschutzrelevante Vorkommen betroffen sind,
können die dargestellten Eckwerte zur Beurteilung der
Eingriffsschwere, zur Bilanzierung betroffener Flächen
und Habitate sowie zur Ableitung von Kompensations-
maßnahmen dienen.

2.2.3 Stoffliche Belastungen von Natur und 
Landschaft durch Luftverunreinigungen

50. Nachdem Schwefeleinträge und zum Teil auch an-
dere säurebildende Substanzen in der jüngeren Vergan-
genheit erheblich zurückgegangen sind, kommt nun den
Belastungen der Ökosysteme durch Stickstoff und Ozon
eine hervorgehobene Bedeutung zu. Stickstoffoxide
(NOx), die zu 42 Prozent vom Straßenverkehr emittiert
werden (Tab. 2-4), haben versauernde und eutrophierende
Wirkung auf Vegetation und Boden (z. B. PLACHTER
et al., 2000). Durch das bodennahe Ozon werden direkte
phytotoxische Wirkungen hervorgerufen. Das bundes-
weite forstliche Umweltmonitoring belegt, dass insbeson-
dere die Immissionen dieser beiden Substanzen erheblich
sind (BMVEL, 2004; LORENZ et al., 2000). Die Wälder
in Deutschland gehören zu den am höchsten mit Stick-
stoff belasteten in Europa (BMVEL, 2001).

Die hohen Bleiemissionen durch den Straßenverkehr in
den 1970er-Jahren fielen infolge der Begrenzung des
Bleigehaltes im Benzin (Benzin-Blei-Gesetz von 1971).
Seit 1997, also nach Einstellung des Verkaufs von
Ta b e l l e  2-12

Erheblichkeitsschwellen für Lärmwirkungen auf Vögel

Quelle: RECK et al., 2001b

Immissionsgebiet
Dauerlärm, Mittelungspegel der Tageswerte

Eckwert
Minderung der Lebensraumeignung*

> 90 dB(A) 100 % = Lebensraumverlust

90 bis 70 dB(A) 85 % (ca. 70 bis 100 %)

70 bis 59 dB(A) 55 % (ca. 40 bis 70 %)

59 bis 54 dB(A) 40 % (ca. 30 bis 50 %)

54 bis 47 dB(A) 25 % (ca. 10 bis 40 %)
* Die in Klammern genannten weiten Spannen reflektieren die zur Lärmquelle hin zunehmenden Lebensraumbeeinträchtigungen. Der Zusatz

„(A)“ bedeutet, dass der damit bezeichnete Schall mit einer dem menschlichen Ohr angepassten Frequenzbewertung ermittelt wurde.
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verbleitem Benzin, spielen die Bleiemissionen des Kfz-
Verkehrs im Vergleich mit anderen Emissionsquellen
(Verbrennung fossiler Energieträger, Metallindustrie etc.)
in Deutschland keine große Rolle mehr. Infolgedessen
gingen auch die Bleikonzentrationen in den straßennahen
Organismen zurück, welche Blei direkt aus der Atmos-
phäre oder über den Boden aufnehmen. In aquatischen
und marinen Organismen verblieben die nachgewiesenen
Konzentrationen jedoch auf unverändertem Niveau
(SRU, 2004, Abschn. 2.2.3.1; STORCH et al., 2003). Ur-
sache dafür sind die in staub- und gasförmigen Emissio-
nen fast aller Verbrennungs- und vieler Produktionspro-
zesse vorkommenden Schwermetalle.

Die Immissionsbelastung durch weitere Schadstoffe im
Straßenbereich, abgesehen von Chemikalien-Unfällen,
beeinflusst Pflanzen und Tiere weit weniger (RECK und
KAULE, 1993). Relevante Schadstoffbelastungen treten
vor allem im Nahbereich von Straßen und als Altlasten im
Boden entlang von vielbefahrenen Trassen auf. Toxische
Stoffe können sich jedoch innerhalb der Nahrungskette
anreichern.

2.2.3.1 Bodennahes Ozon

51. Bodennahes Ozon wurde bereits in den 1980er-Jah-
ren als Ursache für Vegetationsschäden allgemein und
insbesondere für Waldschäden erkannt (LOIBL et al.,
2004; UBA, 2004c; SRU, 2000, S. 474). Die Belastung
von Ökosystemen durch Ozon ist weiterhin alarmierend
(BMVEL, 2003). So führen ELLING und DITTMAR
(2002) neuartige Zuwachsdepressionen an Buchen auf
Ozonbelastungen zurück. Allerdings zeigte sich, dass
hohe Ozonkonzentrationen allein nicht ausreichen, um
diese Schadensmuster zu erklären. Deshalb wird hierzu
heute der AOT-40 Wert herangezogen (accumulated ex-
posure over a threshold of 40 ppb, die Stundensumme der
Überschreitungen von 40 ppb Ozonkonzentration wäh-
rend der Vegetationszeit und der Tageslichtstunden). Im
Rahmen der Richtlinie 2002/3/EG über den Ozongehalt
der Luft (3. Tochterrichtlinie zur Luftqualitätsrahmen-
richtlinie) wurden Zielwerte für Ozon für das Schutzgut
Vegetation festgelegt. Der Zielwert für den Schutz der
Vegetation beträgt 18 000 (µg/m³)h (entsprechend
9 000 ppb*h) Ozon gemittelt über fünf Jahre und soll im
Jahr 2010 erreicht werden; das langfristige Ziel liegt bei

6 000 (µg/m³)h (entsprechend 3 000 ppb*h) Ozon
(Tab. 2-13, Abb. 2-6).

Diese Werte werden in Deutschland großräumig und zum
Teil um ein Mehrfaches überschritten (BEILKE et al.,
2001). Abbildung 2-6 zeigt beispielhaft die AOT40-Werte
für die Ozonstationen im Messnetz des Umweltbundes-
amtes für die Jahre 2000 und 2003. Man erkennt eine
deutliche Zunahme der AOT40-Werte mit zunehmender
Stationshöhe sowie eine zum Teil erhebliche Überschrei-
tung des EU-Langfristzielwertes von 3 000 ppb*h. Re-
gionale Messstationen zum Beispiel in Sachsen,
Nordrhein-Westfalen oder Berlin dokumentieren eben-
falls Überschreitungen dieses Wertes (LUA, 2003; Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2003; LfUG,
1998).

2.2.3.2 Stickstoffoxid

52. Um die versauernd wirkenden Einträge von Schwe-
fel- und Stickstoffverbindungen sowie die Eutrophie-
rungswirkung des Stickstoffs im Zusammenhang zu
bewerten und notwendige Maßnahmen zur regionalspe-
zifischen Senkung des Schadstoffeintrags ableiten zu
können, wurde die Methodik der Critical Levels/Critical
Loads (Schwellenwerte und Wirkungsschwellen) entwi-
ckelt (s. a. SRU, 2000, Tz. 478-481, S. 476). Das flächen-
deckende Einhalten von Critical Levels/Loads ist Um-
weltqualitätsziel der internationalen Luftreinhaltepolitik
(UNECE und EU). Überschreitungen dieser Schwellen-
werte werden kartiert, um regionalspezifischen Hand-
lungsbedarf für die Luftreinhaltung aufzuzeigen. Als un-
bedenklich für den Stoffkreislauf von Wäldern gilt derzeit
je nach Standort eine jährliche Zufuhr zwischen 5 und
20 kg Stickstoff pro Hektar. Auf über 90 Prozent der un-
tersuchten Monitoringflächen wird diese Verträglichkeits-
schwelle (Critical Load) jedoch überschritten, das heißt,
es wird mehr Stickstoff eingetragen, als die Waldökosys-
teme auf Dauer vertragen können (BMVEL, 2003, S. 15).
Gelingt es nicht, den Stickstoffeintrag weiter zu senken,
wird eine nachhaltige Entwicklung unserer Wälder und
der Erhalt ihrer Funktionen (Tab. 2-14) nicht mehr wie
bisher möglich sein. Auf etwa 30 Prozent der deutschen
Level-II-Dauerbeobachtungsflächen ist bereits mit einer
Stickstoffsättigung der Waldökosysteme und mit einem
Anstieg der Nitratausträge aus dem Sickerwasser zu rech-
nen (BMVEL, 2001, S. 75).
Ta b e l l e  2-13

Bewertungsmaßstäbe nach Richtlinie 2002/3/EG über den Ozongehalt der Luft

Schutzziel AOT-40 [ppb*h] Messzeitintervall (Monate)

Landwirtschaftliche Kulturen (Ertrag) 3 000 3 (Vegetationsperiode)

Wälder 10 000 6 (Phase höchster Sensitivität)

Pflanzengemeinschaften 3 000 3 (Vegetationsperiode)

SRU/SG 2005/Tab. 2-13
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A b b i l d u n g  2-6

AOT40-Werte für den Schutz der Vegetation für die Jahre 2000 und 2003 an den Ozon-Messstellen
im Messnetz des Umweltbundesamtes

Quelle: UBA, schriftl. Mitteilung vom 9. September 2004

Ta b e l l e  2-14

Gefahren für Wald und Umwelt durch zu viel Stickstoff

Quelle: BMVEL, 2003, S. 17

Nährstoffversor-
gung der Bäume

Eine erhöhte Ammoniumzufuhr kann zu Störungen bei der Nährstoffversorgung der Bäume
führen.

Mykorrhiza Die enge Lebensgemeinschaft zwischen Baumwurzeln und den für die Wasser- und Nährstoff-
versorgung der Bäume wichtigen Mykorrhiza-Pilzen scheint unter dem hohen Stickstoff-
angebot zu leiden.

Artenzusammen-
setzung

Die Artenzusammensetzung der Bodenflora und -fauna reagiert auf Veränderungen im Stickstoff-
haushalt.

Nitrat in Grund-
und Quellwasser

Bei zunehmender Stickstoffsättigung steigt die Gefahr einer Nitratbelastung des Grund- und 
Quellwassers.

Boden-
versauerung

Die Nitratauswaschung trägt zur Versauerung der Waldböden bei, da zusammen mit den
Nitrationen Puffersubstanzen (Magnesium, Kalium und Kalzium) den Boden verlassen.

Klima Unter bestimmten Bedingungen (z. B. Wassersättigung) können Wälder überschüssigen
Stickstoff als klimaschädigendes Lachgas an die Luft abgeben.
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2.2.4 Ökologisch sensible Gebiete –
das Beispiel Alpen

53. Im Rahmen der UNECE Konferenz „Transport and
Environment“ (12. bis 14.11.1997 in Wien) wurde durch
die ECE-Umwelt- und Verkehrsminister eine Deklaration
und ein Aktionsprogramm zu Verkehr und Umwelt in
Europa unterzeichnet. Inhaltliche Schwerpunkte der De-
klaration sind unter anderem spezifische Maßnahmen in
ökologisch „sensiblen Gebieten“ (sensitive areas). Der
Begriff der ökologisch sensiblen Gebiete (HOLZNER,
2001; ZECH et al., 2001, S. 13; 2000, S. 18 ff.) ist in drei
Dimensionen zu präzisieren:

– Wert (value, in ökologischer und kultureller Hinsicht),

– Labilität (fragility, Instabilität und Verletzbarkeit des
Lebensraumes),

– Potenzial (potential, zur nachhaltigen Entwicklung).

In diesen Gebieten soll besonderes Augenmerk auf die
Erhaltung und Erreichung akzeptabler Grenzen für ver-
kehrsbedingte Gesundheits- und Umweltbedingungen ge-
legt werden. Gebiete werden dann als sensibel im Sinne
der Kategorie Labilität eingestuft, wenn schon geringe
Eingriffe in das Öko- bzw. Nutzungssystem gravierende
und/oder weitreichende Auswirkungen mit sich bringen
(ZECH et al., 2001, S. 13; BMLFUW, 2001). Dazu gehö-
ren

– Gebiete mit geringer Pufferkapazität in räumlicher
und/oder ökologischer Hinsicht,

– Gebiete mit kritisch vorbelasteten Schutzgütern oder

– Gebiete mit Bedingungen, die Belastungen verstärken.

Ökologisch sensible Gebiete sind zum einen Gebiete mit
besonders empfindlichen Ökosystemen (Berggebiete,
Küstengebiete, Feucht- und Trockengebiete), zum ande-
ren Landschaften mit historischer und kultureller Bedeu-
tung. Die Hauptaufgabe von Maßnahmen für ökologisch
sensible Gebiete ist es, nachhaltige, umweltverträgliche
Lebens- und Landschaftsformen zu entwickeln. Eine An-
wendung dieses Begriffs auf die Alpenregion als einer eu-
ropäischen Kulturlandschaft (BÄTZING, 2003) wird im
Folgenden für das Problemfeld des Verkehrs dargestellt.

Verkehrssituation in den Alpen

54. Trotz der schwierigen topografischen Verhältnisse
hat sich die Verkehrsinfrastruktur in den vergangenen
Jahrzehnten im Alpenraum ausnehmend stark entwickelt.
Zwischen 1970 und 1998 hat sich der alpenquerende Gü-
terverkehr in den drei Alpenländern Frankreich, Schweiz
und Österreich auf der Schiene verdoppelt und auf der
Straße mehr als verzehnfacht (Arbeitsgruppe „Bergspezi-
fische Umweltqualitätsziele“, 2003). Im Jahr 2000 wur-
den circa 143,2 Mio. t Güter über den so genannten Al-
penbogen B (Übergänge: Ventimiglia, Montgenèvre,
Fréjus, Mont Blanc, Großer St. Bernhard, Simplon,
St. Gotthard, San Bernardino, Reschen, Brenner, Tauern)
transportiert (ARGE ALP, Kommission Verkehr, 2003).
Der inner- und transalpine Verkehr verteilt sich auf weite

Flächen. Nach einer Studie der CIPRA trägt der inneral-
pine Ziel- und Quellverkehr 70 Prozent zur jährlichen
Gesamtfahrleistung (100 Mrd. km) im Alpenraum bei,
der touristische Zielverkehr 20 Prozent und der Transit-
verkehr 10 Prozent (zitiert in POPP, 1999). Der Transit-
verkehr stellt also nur einen relativ geringen Teil des Ge-
samtverkehrs dar, hat jedoch großen Einfluss auf den
Verkehr insgesamt, da er sich auf wenige Achsen konzen-
triert, die damit wöchentlichen und saisonalen Schwan-
kungen ausgesetzt sind (ARGE ALP, Kommission Ver-
kehr, 2003).

Flächeninanspruchnahme

55. In den Berggebieten ist ein großer Teil der Gesamt-
fläche als Dauersiedlungs- und Verkehrsraum ungeeignet,
weil Naturgefahren oder die Steilheit des Geländes eine
Überbauung ausschließen oder zumindest stark ein-
schränken. Das bedeutet, dass alle Funktionen des Lebens
im knappen besiedelbaren Raum stattfinden und dort in-
tensiv konkurrieren (Arbeitsgruppe „Bergspezifische
Umweltqualitätsziele“, 2003). Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass der Flächenverbrauch für den motorisierten
Verkehr (PKW, LKW) im Vergleich mit anderen Ver-
kehrsträgern wie zum Beispiel der Bahn am höchsten ist.

Luftschadstoffe

56. Bei der Wirkung von unter anderen verkehrsbeding-
ten Immissionen auf die Ökosysteme der Alpen und die
menschliche Gesundheit spielen die spezifischen Aus-
breitungsbedingungen für Stoffe und Lärm in den Alpen
eine herausragende Rolle. Im Gegensatz zum Flachland
verhindern die topographisch-meteorologischen Beson-
derheiten der Alpen wie häufige windschwache Wetterla-
gen und Inversionen einen raschen Abtransport bzw. eine
ausreichende Verdünnung von Luftschadstoffen, sodass
auch bei geringeren Schadstoffmengen häufig gefährlich
hohe Schadstoffkonzentrationen in Talräumen entstehen
können (Arbeitsgruppe „Bergspezifische Umweltquali-
tätsziele“, 2003). Gleiche Emissionen haben im Alpental
generell höhere Immissionen zur Folge als im Flachland.

Weiterhin stellen die Alpen als Wetterscheide mit über-
durchschnittlich hohen Niederschlägen eine besonders
wirkungsvolle Senke auch für weiträumig transportierte
Luftschadstoffe dar. MUTSCH (1992) weist auf Grund-
lage der Daten der österreichischen Waldboden-Zustands-
inventur nach, dass Belastungen durch die Schwermetalle
Blei und Cadmium mit der Höhe zunehmen und folglich
aus Fernimmissionen stammen. Verschiedene Autoren
kommen für andere Schadstoffgruppen zu ähnlichen Er-
gebnissen (z. B. WEISS, 1998). Dies gilt insbesondere
für die Staulagen der Nord- und noch mehr der Süd-
alpen, in denen besonders hohe Depositionsraten ge-
messen wurden. Ferner spielt für den Alpenraum der
Einfluss der feuchten Deposition in Form von Nebel und
leichtem Nieselregen eine wichtige Rolle (Arbeits-
gruppe „Bergspezifische Umweltqualitätsziele“, 2003;
BIRKENHAUER, 1996, S. 11).
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Verteilung der Luftschadstoffe

57. Je steiler und enger die Bergtäler geformt sind, desto
weniger Durchlüftung ist dort möglich. Luftemissionen,
die hier entstehen, ziehen oft tagelang nicht ab und wer-
den durch leichte Talaus-Talein-Winde ständig hin- und
herbewegt. Durch die Wärme tagsüber dehnt sich die Luft
aus und zieht talauswärts. Bei der abendlichen Abküh-
lung zieht sich die Luft zusammen, der Taleinwärts-Wind
bringt die Emissionen zurück. In großen U-Tälern bildet
sich oft eine Inversionsschicht, die zu einer zusätzlichen
Konzentration und intensiven Einwirkung der Schad-
stoffe führt. Im Talraum der Gebirge werden in Abhän-
gigkeit von der Topografie und Meteorologie sehr hohe
Werte für verschiedene Schadstoffe gemessen (DNR,
2003, S. 16).

Lärmbelastung

58. Die Lärmbelastung an weiter entfernten Hanglagen
kann mehr als 10 dB(A) höher sein als im näher gelege-
nen ebenen Gelände (PACK, 1997). Es ist bei gleichen
Emissionen von mehrfach höheren Immissionen im Al-
pental als im Flachland auszugehen. Ein Wegrücken von
der Lärmquelle oder das Abschirmen in engen Alpentä-
lern ist nicht möglich. SCHEIRING (1988) dokumentiert
diesen Sachverhalt anhand eines Vergleichs zwischen ei-
ner Autobahn im Flachland (Autobahn Hamburg–Flens-
burg) und einer im Bergland (Inntalautobahn in Tirol).
Trotz des im Durchschnitt höheren Verkehrsaufkommens
auf der Autobahn Hamburg-Flensburg ist hier die Lärm-
belastung schon nach einem Abstand von 416 m auf
40 dB reduziert. In den Hanglagen des Inntals ist bei ge-
ringerem Verkehrsaufkommen für dieselbe Lärmreduk-
tion ein Abstand von mehr als zwei Kilometer notwendig.
Für viele Orte der Alpen können diese Abstände aufgrund
der topographischen Situation nicht eingehalten werden,
sodass der Lärm den gesamten Lebensraum beherrscht.

Perspektiven

59. Der Personen- und Straßengüterverkehr in und
durch die Alpen wird aller Voraussicht nach auch in den
kommenden Jahren unvermindert ansteigen. Es wird ge-
schätzt, dass bis zum Jahr 2010 im Verhältnis zum
Vergleichsjahr 1992 zwischen Ventimiglia und Brenner
der Personenverkehr um 36 Prozent und der Straßengü-
terverkehr um 75 Prozent zunehmen werden, sofern nicht
signifikante Änderungen des Modal Split eintreten. Al-
lein am Brenner werden circa 2 Millionen LKW-Transit-
fahrten für das Jahr 2010 erwartet, während es 1991 rund
850 000 waren. In einzelnen Regionen stellt sich die
Situation noch gravierender dar: Auf dem Ostkorridor mit
den Verkehrsströmen zwischen Italien und Zentral- und
Osteuropa wird eine Zunahme von 320 Prozent für den
Personenverkehr und von 160 Prozent für den Straßengü-
terverkehr vorausgesagt (Arbeitsgruppe „Bergspezifi-
sche Umweltziele“, 2003; Prognos AG et al., 1998).

Unter der Annahme, dass die Verkehrsbedürfnisse oder
-erfordernisse der europäischen Bevölkerung in Zukunft
eher zu- als abnehmen und der innereuropäische Straßen-
güterverkehr durch das Zusammenwachsen der Mitglied-

staaten der EU eher ansteigt, wird sich eine Entlastung
des Alpenraums nur durch zielgerichtete ökonomische
und rechtliche Instrumente sowie organisatorische Maß-
nahmen erreichen lassen. Hierzu gehören unter anderem
(MEURER und MÜLLER, 1996, S. 143):

– Maßnahmen zur Minderung der Luftschadstoff- und
Lärmemissionen,

– Verkehrsberuhigung und – wo möglich – zum Beispiel
Autofreiheit in Tourismusorten,

– Sperrung von Güter- und Forstwegen für den motori-
sierten Tourismus,

– Entwicklung von Verkehrsentlastungskonzepten für
besonders belastete Regionen, insbesondere dann,
wenn diese auch touristisch erschlossen sind,

– konsequente Durchführung von Umweltverträglich-
keitsprüfungen für alle Vorhaben im Bereich der Ver-
kehrserschließung,

– Schaffung attraktiver Alternativangebote im Bereich
des ÖPNV und der Bahn oder Maßnahmen zur Beein-
flussung des Mobilitätsverhaltens (FRÖSCH, 1995,
S. 105).

Das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention

60. Von außerordentlicher Bedeutung für die Umset-
zung der Alpenkonvention ist das im Oktober 2000 unter-
zeichnete Verkehrsprotokoll (Protokoll zur Durchführung
der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Verkehr vom
31. Oktober 2000). Die Alpenkonvention erhält damit
eine klare Zielvorgabe für nachhaltig umweltverträgli-
chen Verkehr in der sensiblen Alpenregion.

Das UBA (2002c) urteilt daher zu Recht: „Das Verkehrs-
protokoll kann als Durchbruch in der Alpenverkehrspoli-
tik bezeichnet werden. Es deckt alle Anforderungen ab,
die in Deutschland von Umweltfachleuten im Rahmen
der Kritik an der Bundesverkehrswegeplanung seit eini-
gen Jahren eingefordert werden, denn

– es handelt sich um ein umweltorientiertes verkehrs-
politisches Konzept,

– es beinhaltet die Verpflichtung zu einer nachhaltigen
Verkehrspolitik, einer abgestimmten Umwelt- und
Verkehrspolitik unter Wahrung des Vorsorge-, Vermei-
dungs- und Verursacherprinzips,

– es beinhaltet die Verpflichtung zur Entwicklung und
Umsetzung von Zielvorgaben zur Begrenzung der ver-
kehrsbedingten Umweltbelastungen durch eine Kom-
bination von ökonomischen Instrumenten, Raumord-
nungs- und Verkehrsplanungsmaßnahmen,

– es beinhaltet den Verzicht auf den Bau neuer hochran-
giger alpenquerender Straßen,

– es erlaubt den Neubau inneralpiner Straßen nur, wenn
die Ziele nachweislich eingehalten werden können
(UVP) und Alternativen (bessere Auslastung beste-
hender Kapazitäten, Ausbau Bahninfrastruktur) ernst-
haft geprüft wurden.“
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Das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention ist ein In-
strument, welches auf kommunaler, regionaler, staatlicher
und europäischer Ebene für die Mobilitätsplanung im Al-
penraum eingesetzt werden und auch als Messlatte für de-
ren Bewertung dienen sollte.

2.3 Klima

Die Entwicklung der Treibhausgasemissionen

61. Ein Anstieg der atmosphärischen Treibhausgaskon-
zentration führt zu einer globalen Klimaerwärmung, die
Auswirkungen auf Ökosysteme, Nahrungsmittelproduk-
tion und Wasserverfügbarkeit, wirtschaftliche Entwick-
lung und die menschliche Gesundheit hat (WBGU, 2003,
Kap. 2.1; SRU, 2002a, Abschn. 3.2.1.1.2; 2004, Tz. 14;
SCBD, 2003; GITAY et al., 2002). Der mengenmäßig
größte Anteil der anthropogenen Treibhausgas(THG)-
Emissionen besteht aus CO2: 2003 machte dieses Klima-
gas 85 Prozent aller THG-Emissionen in Deutschland
aus. Der Verkehrssektor war im Jahr 2003 für knapp ein
Fünftel der gesamten deutschen CO2-Emissionen verant-
wortlich (UBA, 2004b), diese CO2-Emissionen wiederum
wurden zu 96 Prozent durch den Straßenverkehr verur-
sacht (Abb. 2-7). Im Jahr 2004 sind die Emissionen des
Verkehrssektors wieder leicht (um 0,8 Mio. t) gestiegen.

62. Seit den 1960er-Jahren haben sich die CO2-Emissio-
nen von PKW und LKW, berechnet aus inländischen
Kraftstoffverkäufen, aufgrund der stark angestiegenen
Fahrleistungen (vgl. Kap. 3.1.1) um den Faktor 6,4 bei
PKW und um den Faktor 5,2 bei LKW erhöht (Abb. 2-8).

Zwischen dem Kioto-Basisjahr 1990 und 2003 sind die
CO2-Emissionen des Verkehrssektors, berechnet aus den
inländischen Kraftstoffverkäufen, um 5,3 Prozent gestie-
gen, die Emissionen des Straßenverkehrs um 6,3 Prozent
(Abb. 2-7; ZIESING, 2005). Seit 1999 bis 2003 ist erst-
mals ein Rückgang der CO2-Emissionen des Straßenver-
kehrs auszumachen: in diesem Zeitraum sanken die Emis-
sionen um 8,6 Prozent, also immerhin um über
15 Mio. t CO2 (Abb. 2-7 und 2-8). Allerdings ist dieser
berechnete Rückgang teilweise auf verstärkte Betankung
im angrenzenden Ausland zurückzuführen, eine Möglich-
keit,  welche insbesondere vom internationalen Güterver-
kehrsgewerbe genutzt wird. Diese so genannten Grau-Im-
porte („Tank-Tourismus“) haben dazu geführt, dass der
gesamte inländische Kraftstoffverbrauch (Diesel- und
Vergaserkraftstoff) seit 1999 annähernd konstant geblie-
ben ist (KLOAS et al., 2004).

63. Neben den oben genannten Grau-Importen hat aber
auch der Rückgang der spezifischen CO2-Emissionen,
insbesondere im Bereich der PKW (Abb. 7-6), zu einer
Abnahme der Emissionswerte geführt. Gleichzeitig nahm
der Anteil der im Kraftstoffverbrauch sparsameren und
damit auch CO2-ärmeren Diesel-PKW an den Gesamt-
fahrleistungen von 16 Prozent auf 21 Prozent zu (RIEKE,
2002; Tz. 299).

Auch bei LKW sind die spezifischen Emissionen seit
circa 1980 zurückgegangen (Abb. 7-6), ein entsprechend
geringerer CO2-Ausstoß ist aber durch die weiterhin stei-
genden Fahrleistungen im Straßengüterverkehr
(+ 2,4 Prozent von 1999 bis 2002; BMVBW, 2003) über-
kompensiert worden (Abb. 2-8).
A b b i l d u n g  2-7

CO2-Emissionen des Verkehrssektors

SRU/SG 2005/Abb. 2-7; Datenquelle: ZIESING, 2005
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A b b i l d u n g  2-8

Zeitliche Entwicklung der CO2-Emissionen des Straßenverkehrs

SRU/SG 2005/Abb. 2-8; Datenquelle: UBA, Schreiben vom 1. September 2004,
 Schadstoffberechnungsmodell TREMOD, Version 3.1
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Prognosen für die Entwicklung der CO2-Emissionen

64. Nach den Prognosen des dem Bundesverkehrswege-
plan 2003 zugrunde gelegten Integrationsszenarios
(Abschn. 3.2.2), das preispolitische Maßnahmen „mode-
raten Ausmaßes“ enthält, ist eine gewisse Problement-
schärfung zu erwarten (MANN et al., 2001). So wird für
die CO2-Emissionen des MIV eine Minderung um
16 Prozent bis 2015 gegenüber 1997 prognostiziert; dage-
gen würden die CO2-Emissionen des Straßengüterver-
kehrs mit etwa 25 Prozent zwischen 1997 und 2015 wei-
terhin deutlich ansteigen. Insgesamt würden gemäß
diesem Szenario die CO2-Emissionen des gesamten Stra-
ßenverkehrs bis zum Jahr 2015 mit 1,3 Prozent gegen-
über 1997 leicht absinken. Das ebenfalls von MANN
et al. (2001) untersuchte „Laissez-faire“-Szenario, in dem
keine verkehrspolitischen Maßnahmen zur Steuerung der
Verkehrsentwicklung ergriffen werden, führt allerdings
bis 2015 zu einem Anstieg der CO2-Emissionen des Stra-
ßenverkehrs um 7 Prozent gegenüber 1997 bzw. um
16 Prozent gegenüber 1990.

Auch nach den Berechnungen der Studie „Politikszena-
rien für den Klimaschutz 3“ (MARKEWITZ und
ZIESING, 2004) muss im Trend eher von einem weiteren
Anstieg der CO2-Emissionen des Verkehrssektors ausge-
gangen werden. Auf der Grundlage eines Szenarios, das
nur diejenigen verkehrspolitischen Maßnahmen berück-
sichtigt, die bereits beschlossen worden sind („Mitnah-
meszenario“), wird in der Studie ein Anstieg der CO2-

Emissionen bis 2008/12 auf 184,8 Mio. t prognostiziert.
Dies entspräche einem Zuwachs um 7 Prozent gegenüber
2002 und um 16,4 Prozent gegenüber 1990. Es kann da-
her nicht davon ausgegangen werden, dass ohne erhebli-
che Klimaschutzmaßnahmen die CO2-Emissionen des
Verkehrs gegenüber heute stark sinken werden.

65. In der Klimabilanz des Verkehrssektors müssen zu-
dem die Emissionen der Nicht-CO2-Treibhausgase be-
rücksichtigt werden. Hier sind die Emissionen von Lach-
gas (N2O) von Bedeutung, zu welchen der Straßenverkehr
2002 in Europa etwa 7 Prozent beigetragen hat (Tz. 280).
Die verkehrsbedingten N2O-Emissionen stiegen in
Deutschland zwischen 1990 und 2002 um 53 Prozent
(EEA, 2004b). Dies ist vor allem auf die Breiteneinfüh-
rung von Fahrzeugen mit geregeltem 3-Wege-Katalysator
mit höherem N2O-Ausstoß zurückzuführen. In Deutsch-
land konnte jedoch zwischen 2001 und 2002 bereits ein
Rückgang der N2O-Emissionen um 5 Prozent verzeichnet
werden, weitere Reduktionen werden unter anderem
durch verbesserte Katalysatortechniken erwartet
(Tz. 280; UBA, 2004d).

66. Des Weiteren ist sowohl in Deutschland als auch in
Europa ein deutlicher Anstieg einiger fluorierter THG zu
verzeichnen. Wenngleich die Gruppe der fluorierten THG
einen nur geringen Anteil von 1,3 Prozent an der Gesamt-
menge der THG-Emissionen besitzt (Bundesregierung,
2002b), ist die Entwicklung für einige Gase dieser
Gruppe seit dem Basisjahr 1995 besorgniserregend,
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insbesondere für teilfluorierte Kohlenwasserstoffe
(HFKW, + 134,2 Prozent), C3F8 (+ 450,0 Prozent) und
C2F6 (+ 43,8 Prozent). Hauptursache dafür ist der zuneh-
mende Einsatz dieser Gase als Ersatzstoffe für die die
Ozonschicht schädigenden FCKW. Die HFKW-Emissio-
nen stammen dabei zu einem großen Teil aus Kältemittel-
verlusten aus mobilen Kühl- und Klimaanlagen, vor al-
lem aus PKW (LUHMANN, 2004; vgl. auch SCHWARZ,
2001; SCHWARZ und HARNISCH, 2003). Bis zum
Jahr 2010 wird ein weiterer Anstieg der Emissionen fluo-
rierter THG gegenüber 1995 um etwa 630 Prozent erwar-
tet. Damit würde sich ihr Anteil an den THG-Gesamt-
emissionen von circa 1 Prozent in 2002 auf circa
3 Prozent erhöhen (BMU, 2002).

67. Rußemissionen sind ebenfalls klimawirksam und
verursachen sowohl einen kühlenden Effekt durch Licht-
streuung als auch einen wärmenden Effekt durch Wolken-
bildung. Der resultierende Nettoeffekt ist quantitativ nur
schwer abschätzbar (SATO et al., 2003; UBA, 2003a,
S. 29; IPCC, 2001, Abschn. 5.2.2.4). Auch für diese
Emissionen ist der Straßenverkehr, vor allem durch die-
selbetriebene Kfz, zu einem großen Teil verantwortlich.

2.4 Zusammenfassung

Gesundheit und Lebensqualität

68. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit wurden in
Deutschland in der Vergangenheit erkennbare Erfolge er-
zielt. Besonders deutlich wird dies am Rückgang der im
Straßenverkehr tödlich verunglückten Verkehrsteilneh-
mer. Trotz dieser Entwicklung ist die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr weiterhin eine der gefährlichsten täglichen
Aktivitäten der Menschen. So sind Verkehrsunfälle bei
der Personengruppe der zwischen 18 und 24 Jahre alten
Männer die häufigste Todesursache. Unfallverletzungen
führen oftmals zu zeitweiligen bis lebenslangen Gesund-
heitseinbußen oder Behinderungen. Besonderer Auf-
merksamkeit bedürfen Kinder, Senioren und behinderte
Menschen, da sie die schwächsten Verkehrsteilnehmer
sind und der Straßenverkehr kaum Rücksicht auf ihre spe-
zifischen Bedürfnisse und Fähigkeiten nimmt.

69. Die verkehrsbedingten Emissionen vieler Luft-
schadstoffe haben in den letzten Jahren zum Teil deutlich
abgenommen. Aufgrund dieser Emissionsrückgänge sind
die Belastungen mit Kohlenmonoxid, Blei und Benzol
heute weit weniger problematisch als noch vor einigen
Jahren. Für die Gesundheit weiterhin relevant sind
allerdings die Feinstaub-, Stickstoffoxid- und Ozon-Im-
missionen. Diese Immissionen sind Risikofaktoren für
kardiovaskuläre, respiratorische und stressbedingte Er-
krankungen wie auch Krebserkrankungen. Bei den ge-
sundheitsschädlichen Wirkungen der Feinstäube kommt
dem Lungenkrebsrisiko von Dieselrußpartikeln eine zen-
trale Bedeutung zu. Außerdem weisen neue Erkenntnisse
auf eine erhöhte Toxizität der kleinsten Partikelfraktionen
(ultrafeinen Partikel) hin. Die gesundheitlichen Risiken
durch Stickstoffoxide wurden bisher eher unterschätzt, da
diese Noxen in der Vergangenheit hauptsächlich als Vor-
läufersubstanz für bodennahes Ozon diskutiert wurden.
Stickstoffoxide wirken gewebsreizend und werden als

Lungenreizgase eingestuft. Ozon ist ein sehr starkes Reiz-
gas, welches die Schleimhäute der Augen und den gesam-
ten Atemtrakt angreift.

Es gibt Hinweise, dass Atemwegssymptome wie zum
Beispiel Asthma mit der Kombination mehrer Umwelt-
schadstoffe wie Ozon, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid
und Partikeln assoziiert sind. Dies spricht für ein Zusam-
menwirken verschiedener Umweltkomponenten bei der
Entwicklung von chronischen Atemwegserkrankungen
und erhöhter Mortalität.

Der Straßenverkehr ist die maßgebliche Ursache für die
genannten Luftschadstoffe. Dabei ist besonders beach-
tenswert, dass die höchsten Schadstoffkonzentrationen in
der Luft in den sehr verkehrsreichen Gebieten gemessen
werden. Von diesem Hot-Spot-Problem ist ein erheblicher
Teil der Bevölkerung betroffen.

70. Insgesamt ist der Anteil der Bevölkerung, die sich
durch den Straßenverkehrslärm belästigt fühlt, mit
60 Prozent immer noch sehr hoch.

Die realen Belastungen der Bevölkerung durch den Stra-
ßenverkehr zeigen, dass 16,6 Prozent der Bevölkerung
nachts Pegeln von mehr als 55 dB(A) und 15,6 Prozent
tagsüber Pegeln von mehr als 65 dB(A) ausgesetzt sind,
ab denen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen wahrscheinlich ist.

Speziell der Schutz der Nachtruhe vor Lärmeinflüssen ist
besonders wichtig. Belastungen durch Verkehrslärm kön-
nen zu Schlafstörungen führen, die ihrerseits Leistung
und Befinden am Tag beeinträchtigen. Gewöhnungsten-
denzen sind nicht vollständig und betreffen vor allem
nicht die im Schlaf hervorgerufenen autonomen Funk-
tionsänderungen. Akute und chronische Lärmbelastungen
führen zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit in Form
von Herzkrankheiten und haben nachteilige Wirkungen
auf das endokrine System.

71. Der an die Bedürfnisse der Autofahrer angepasste
Verkehrsraum und der Autoverkehr beeinträchtigen so-
wohl die Lebensqualität der Anwohner wie auch die Mo-
bilitätschancen anderer Verkehrsteilnehmer. Das Ver-
kehrsaufkommen und die Straßengestaltung haben einen
sehr großen Einfluss auf die Kommunikations- und Auf-
enthaltsbedingungen sowie die Wohnumfeldqualität an
der Straße. Davon besonders betroffen sind Personen mit
einer geringen Mobilität und geringem Aktionsraum wie
Kinder und Senioren, die darauf angewiesen sind, ihre
grundlegenden Bedürfnisse wie zum Beispiel soziale
Kontakte in unmittelbarer Umgebung ihres Wohnraumes
abzudecken. Für mobilitätsbehinderte Personen ergeben
sich in einem nicht an ihre Bedürfnisse angepassten Stra-
ßenraum Nutzungsschwierigkeiten. Wege, die nur über
Stufen, Schwellen, Bordsteine und Treppen passiert wer-
den können, werden häufig zu Mobilitätshindernissen.
Außerdem werden sie vom ruhenden und fließenden Ver-
kehr dazu gezwungen Umwege zu machen. Mobilitäts-
barrieren sind insbesondere ein Problem für ältere
Menschen, Kinder, Gehbehinderte und Personen mit Kin-
derwagen.
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Natur und Landschaft

72. Die quantitativen und vor allem qualitativen Aus-
wirkungen der Flächeninanspruchnahme und der Land-
schaftszerschneidung insbesondere durch Straßen auf die
Tier- und Pflanzenwelt zeigen sich auf unterschiedliche
Weise: Straßentod einzelner Tiere (Individuenverluste
von Populationen), Unruhewirkung, Verlust von Rück-
zugsräumen, Verkleinerung oder Verlust des Lebens-
raums, Barriereeffekte innerhalb des Lebensraums bzw.
zwischen Teillebensräumen, Blockierung von Ausbrei-
tungswegen und Verhinderung der Wiederbesiedlung ge-
eigneter Habitate, Zerteilung von Populationen, Unterbre-
chung der Metapopulationsdynamik, genetische Isolation,
Inzuchteffekte und Abbruch von Evolutionsprozessen,
Unterschreitung von Minimalarealen und damit Verlust
von Arten (JAEGER, 2001). Gleichzeitig dienen die Ver-
kehrsachsen als Ausbreitungsbänder für Neophyten und
Neozoen (KOWARIK, 2003, S. 85), zum Teil auch als
Infektionswege für Tier- und Pflanzenkrankheiten.

73. Nach dem Rückgang der Schwefeleinträge und an-
derer säurebildender Substanzen beeinträchtigen nun vor
allem Stickstoff und Ozon den Zustand des Waldes. Die
Wälder in Deutschland und damit auch die Böden gehö-
ren zu den am höchsten mit Stickstoff belasteten in
Europa. Die Ozonbelastung wird in den Medien zwar
hauptsächlich mit Bezug auf den Menschen diskutiert, die
Beeinträchtigung der Vegetation ist jedoch ebenfalls dra-
matisch. Die Emissionen der Ozonvorläuferstoffe aus
dem Straßenverkehr müssen daher noch deutlich redu-
ziert werden. Immissionsschäden und Landschaftszer-
schneidungen durch Infrastruktur behindern die Einhal-
tung internationaler und nationaler Schutzziele.

74. Das Konzept der ökologisch sensiblen Gebiete be-
rücksichtigt die oben genannten ökologischen, physikali-
schen und stofflichen Belastungen in Gebieten mit beson-
deren Erfordernissen. Aufgrund ihrer Sensibilität sind für
sensible Gebiete strengere Umweltstandards und konse-

quentere Schutzmaßnahmen notwendig. Beispielsweise
wurden in der Wiener UNECE-Deklaration für Verkehr
und Umwelt sensible Gebiete zum Aufgabenfeld für be-
sondere Anstrengungen für eine nachhaltige Verkehrsent-
wicklung erklärt. In diesen Gebieten soll besonderes Au-
genmerk auf die Erhaltung und Erreichung akzeptabler
Grenzen für verkehrsbedingte Gesundheits- und Umwelt-
wirkungen gelegt werden. Die Alpenkonvention mit ih-
rem Verkehrsprotokoll gibt ein Beispiel für die Veranke-
rung der besonderen Anforderungen und Maßnahmen für
sensible Gebiete.

Klima

75. Mit einem Anteil von 20 Prozent an den klimarele-
vanten CO2-Emissionen trägt der Straßenverkehr wesent-
lich zum Treibhauseffekt bei. Auch für die zukünftige
Entwicklung ist zu erwarten, dass ohne erhebliche Klima-
schutzmaßnahmen die CO2-Emissionen des Straßenver-
kehrs weiter ansteigen werden.

In der Klimabilanz des Verkehrssektors müssen zudem
die Emissionen der Nicht-CO2-Treibhausgase berücksich-
tigt werden. Hierzu zählen vor allem die N2O-Emissionen
und die Emissionen fluorierter Treibhausgase. Die mit der
Einführung des 3-Wege-Katalysators verbundenen N2O-
Emissionen des Straßenverkehrs stiegen von 1990 bis
2002 in Deutschland um 53 Prozent, ein Rückgang ist al-
lerdings in den letzten Jahren zu verzeichnen und auch
weiterhin zu erwarten.

Besorgniserregend ist der Anstieg einiger fluorierter THG
wie HFKW (+ 134,2 Prozent), C3F8 (+ 450,0 Prozent)
und C2F6 (+ 43,8 Prozent). Die HFKW-Emissionen stam-
men dabei zu einem großen Teil aus Kältemittelverlusten
aus mobilen Kühl- und Klimaanlagen, vor allem aus
PKW. Bis zum Jahr 2010 wird ein weiterer Anstieg der
Emissionen fluorierter THG gegenüber 1995 um etwa
630 Prozent erwartet.
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3 Verkehrsentwicklung und Prognosen
Wesentliche Ergebnisse
Das wirtschaftliche Wachstum, die Zunahme der Bevölke- – Der Infrastrukturausbau hat erheblich zur Verminde-

rung, der technische Fortschritt, intensivierte internatio-
nale Verflechtungen sowie der Ausbau der Straßeninfra-
struktur in Deutschland und Europa sind Ursachen des
erheblichen Wachstums der Personen- und Güterverkehrs-
leistung der vergangenen Jahrzehnte. Sowohl im Perso-
nen- als auch im Güterverkehr hat der Straßenverkehr an
Bedeutung als wichtigster Verkehrsträger gewonnen. 

Für diese Entwicklung kann eine Reihe von Bestim-
mungsgründen angeführt werden: 

– Die realen Nutzungskosten des PKW sind nur moderat
gestiegen. Relativ zum realen Pro-Kopf-Einkommen
und zu den Kosten der konkurrierenden Verkehrsmittel
sind sie dagegen seit 1960 gesunken. Hinzu kommt,
dass die individuelle Flexibilität bei der Nutzung eines
PKW in der Regel höher ist als bei der Bahn und der
Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Begleitet war
die Zunahme des PKW-Verkehrs von einer Zunahme
der PKW-Dichte mit nur geringer Sättigungstendenz
und einer abnehmenden Fahrzeugauslastung.

– Wichtige Bestimmungsfaktoren für den noch stärker
gewachsenen Straßengüterverkehr sind die mit zuneh-
mend arbeitsteiligen Wirtschaftsprozessen einherge-
hende Intensivierung nationaler und internationaler
Güteraustauschbeziehungen, der intensivierte Wettbe-
werb der europäischen Transportbranche und der kos-
tensparende technische Fortschritt. Dabei hat die Fahr-
leistung deutscher LKW in den vergangenen dreißig
Jahren weniger zugenommen als die Transportleis-
tung. Mit dem relativen Bedeutungsverlust von Wirt-
schaftssektoren, für die der Bahnverkehr und die
Binnenschifffahrt systembedingte Transportvorteile
aufweisen, hat sich der Anteil der Straßengütertrans-
porte am gesamten Transportvolumen vergrößert.

rung der Transportkosten im Personen- und Güterver-
kehr beigetragen. In der Vergangenheit profitierte je-
doch der Straßenverkehr vom Infrastrukturausbau
stärker als der Schienenverkehr und die Binnenschiff-
fahrt. Die Verbesserung der Erreichbarkeit und Erhö-
hung der Transportgeschwindigkeit hat erheblich zu
einer Ausweitung des Verkehrs beigetragen. Auf den
Infrastrukturausbau reagieren die Verkehrsteilnehmer
mit einer steigenden Verkehrsnachfrage, deren Wir-
kungen die volkswirtschaftlichen Nutzen einer Infra-
strukturerweiterung in langfristiger Perspektive erheb-
lich reduzieren können.

– Angesichts des vergleichsweise hohen Stellenwerts
von langfristigen Verkehrsprognosen für die Infra-
strukturplanung der Bundesregierung ist deren Zuver-
lässigkeit für die volkswirtschaftliche Rentabilität und
Umweltverträglichkeit großer Infrastrukturprojekte
von wesentlicher Bedeutung. Diskrepanzen zwischen
der realen Verkehrsentwicklung und den Prognosen für
die Bundesverkehrswegeplanung weisen auf Defizite
der gegenwärtigen prognosegestützten Infrastruktur-
planung hin. So darf auf Sensitivitätsanalysen und Sze-
nariovergleiche zur adäquaten Berücksichtigung der
Auswirkungen von Unsicherheiten in der Entwicklung
der verkehrs- und infrastrukturpolitischen Rahmenbe-
dingungen zukünftig nicht verzichtet werden. Auch
müssen Rückkopplungen der Entwicklung volkswirt-
schaftlicher Rahmendaten, des Ausbaus der Infrastruk-
tur sowie der Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln auf
die Verkehrsnachfrage künftig wesentlich stärker in
den Prognosemodellen Berücksichtigung finden. Wei-
terhin ist es erforderlich, die Transparenz bei der Wahl
der Prognoseannahmen zu erhöhen und bessere Vo-
raussetzungen für eine fachübergreifende Diskussion
von Prognoseverfahren und -ergebnissen zu schaffen.
3.1 Langfristige Verkehrsentwicklung in Wettbewerb. Sie verbessern den individuellen Zugang

Deutschland

3.1.1 Entwicklung des motorisierten 
Personen- und Güterverkehrs
von 1960 bis 2002

76. Die Dienstleistungen des Verkehrs fördern arbeits-
teilige Produktionsprozesse und die Ausnutzung von Spe-
zialisierungsvorteilen, verbessern die Absatzmöglichkei-
ten für Güter- und Dienstleistungen, schaffen damit die
Voraussetzung für die Nutzung von Skaleneffekten in der
Produktion, ermöglichen den Zugang zu einer Vielzahl
von Produktionsfaktoren und erhöhen den interregionalen

zum Arbeitsmarkt und erweitern die Konsum- und Frei-
zeitmöglichkeiten der privaten Haushalte. Damit sind pri-
vate und gewerbliche Verkehrsaktivitäten ein entschei-
dender Produktivitäts- und Wachstumsfaktor (BAUM
und KORTE, 2001, S. 23). Gleichzeitig verursacht der
Personen- und Gütertransport vielschichtige Beeinträchti-
gungen der Umwelt- und Lebensqualität (Kap. 2).

77. Die private und öffentliche Nachfrage nach Verkehrs-
dienstleistungen wies in den vergangenen vier Jahrzehnten
sowohl im Bereich des Personenverkehrs als auch im Be-
reich des Gütertransports hohe Zuwachsraten auf. Die Ver-
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kehrsnachfrage kann mit dem Indikator „Verkehrsleistung“
gemessen werden, wobei zwischen der Personenverkehrs-
leistung und der Güterverkehrsleistung zu unterscheiden
ist. Die Personenverkehrsleistung im motorisierten Ver-
kehr betrug im Jahr 2002 circa 905 Mrd. Personenkilome-
ter (Pkm) etwa das Dreieinhalbfache des Niveaus von 1960
(Abb. 3-1). Ebenso wie die absolute Verkehrsleistung hat
sich die Pro-Kopf-Verkehrsleistung mit steigendem Pro-
Kopf-Einkommen erhöht, jedoch nur mit einer unterpro-
portionalen Entwicklungsdynamik. 

Der Anteil der einzelnen Verkehrsträger an der gesamten
vom motorisierten Verkehr erbrachten Personenver-
kehrsleistung (Modal Split) hat sich klar zugunsten des
motorisierten Individualverkehrs (MIV) verschoben (vgl.
Abb. 3-2). Dessen Anteil hatte sich von etwa 65 Prozent
im Jahr 1960 zunächst bis 1975 sehr schnell auf rund
80 Prozent erhöht und ist nach einem weiteren Anstieg
auf fast 83 Prozent bis 1990 inzwischen wieder leicht ge-
sunken (79 Prozent im Jahr 2002). Der Anteil der Bahn
halbierte sich zwischen 1960 und 2002 und liegt seit 1995
bei 8 Prozent. Ebenso an Bedeutung verlor der öffentliche
Straßenpersonenverkehr (ÖSPV). Von 19 Prozent im Jahr
1960 ist der Anteil des ÖSPV auf 8 Prozent im Jahr 2002
gesunken. Der Anteil des Personenluftverkehrs ist dage-
gen im selben Zeitraum von 1 Prozent auf 5 Prozent ge-
stiegen.

Deutliche Zuwächse haben sich zwischen 1960 und 2003
auch bei den Fahrleistungen im Personenverkehr ergeben.
So hat sich die Gesamtfahrleistung von 98 Mrd. km im

Jahr 1960 auf rund 598 Mrd. km etwa versechsfacht. Vor
allem im PKW-Verkehr belaufen sich die Fahrleistungen
heute auf ein Vielfaches der Werte von 1960. Einem Zu-
wachs von 650 Prozent steht hier eine Erhöhung der
Fahrleistung im Busverkehr von lediglich 140 Prozent
gegenüber (BMVBW, 2003; KLOAS et al., 2004,
S. 608.)

Die Entwicklung des Personenverkehrs nach Fahrt-
zwecken im Zeitraum zwischen 1960 und 2001 ist Tabel-
le 3-1 zu entnehmen. Der überwiegende Teil der Perso-
nenverkehrsleistung wird trotz geringer Anteilsreduktion
(drei Prozentpunkte) nach wie vor im Rahmen des Ur-
laubs-, Einkaufs- und Freizeitverkehrs erbracht (2001:
58 Prozent). Der Anteil des Berufs-, Ausbildungs- und
Geschäftsverkehrs ist bis 2001 auf 42 Prozent gestiegen.

Aus Abbildung 3-3 ist die Entwicklung des Modal Split
nach Fahrtzwecken ersichtlich. Einem Zuwachs des MIV-
Anteils im Berufs-, Ausbildungs- und Freizeitverkehr
steht ein Anteilsverlust im Geschäfts-, Freizeit- und Ur-
laubsverkehr gegenüber, der jedoch in erster Linie auf
den starken Zuwachs des Luftverkehrs und in geringerem
Maße auf den Anteilszuwachs des ÖSPV zurückzuführen
ist. Fahrrad- und Fußverkehr spielten in der Vergangen-
heit eine vergleichsweise geringe und zudem noch weiter
abnehmende Rolle.

78. Noch stärker als die Personenverkehrsleistung ist
die Gütertransportleistung gestiegen (Abb. 3-4). Sowohl
die absolute als auch die auf die Anzahl der Einwohner
bezogene Gütertransportleistung erhöhten sich in den
A b b i l d u n g  3-1

Entwicklung der Personenverkehrsleistung des motorisierten Verkehrs*

1960 bis 2002**

* ohne Fahrradverkehr und Fußwege, ** ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer
SRU/SG 2005/Abb. 3-1; Datenquelle: BMVBW, 1997, 2003
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A b b i l d u n g  3-2

Entwicklung des Modal Split im Personenverkehr*

* ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer
SRU/SG 2005/Abb. 3-2; Datenquelle: BMVBW, 2003

Ta b e l l e  3-1

Entwicklung der Personenverkehrsleistung nach Fahrtzwecken
von 1960 bis 2001*

Fahrtzweck
Personenverkehrsleistung

(in Pkm)

Durchschnitt-
liche jährliche 

Wachstumsrate
(in Prozent)

Anteil
(in Prozent)

1960 2001 1960–2001 1960 2001

Beruf 51,8 201,2 3,4 20,4 20,5

Ausbildung 7,0 49,5 5,0 2,8 5,0

Geschäft 40,7 164,1 3,5 16,1 16,7

Einkauf 29,9 106,4 3,2 11,8 10,8

Freizeit 111,9 381,3 3,1 44,2 38,9

Urlaub 12,1 78,2 4,8 4,8 8,0

Gesamt 253,5 980,8 3,4 100,0 100,0
Beruf – Fahrten und Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit Hin- und Rückfahrt innerhalb von 24 Stunden, nicht jedoch beruflich bedingte
Fahrten oder Wege innerhalb der Arbeitszeit
Ausbildung – Fahrten und Wege zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte
Geschäft – alle beruflich bedingten Fahrten oder Wege außer dem Berufsverkehr
Einkauf – Fahrten und Wege zwecks Erwerbs von Gütern und Dienstleistungen 
Urlaub – Freizeitfahrten mit fünf und mehr Tagen Dauer
Freizeit – alle übrigen Fahrten oder Wege
*  ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer

SRU/SG 2005/Tab. 3-1; Datenquellen: ECKEY, 2002, S.10f.; BMVBW, 2003
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A b b i l d u n g  3-3

Entwicklung des Modal Split nach Fahrtzwecken 1976 bis 2001*

* ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer
SRU/SG 2005/Abb. 3-3; Datenquelle: BMVBW, 200

A b b i l d u n g  3-4

Entwicklung der Güterverkehrsleistung*

* ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer
SRU/SG 2005/Abb. 3-4; Datenquelle: BMVBW, 1997, 2003
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Ta b e l l e  3-2

Entwicklung des Modal Split im Güterverkehr*

1960 1975 1990 2002

Verkehrsträger Anteil an der Verkehrsleistung (in Prozent)

Eisenbahn 37,3 25,8 20,6 14,2

Binnenschifffahrt 28,4 22,2 18,2 12,7

Straßengüterverkehr 32,2 45,1 56,6 69,9

Rohrleitungstransport 2,1 6,8 4,4 3,0

Luftverkehr 0,0 0,1 0,1 0,2

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0
* ab 1991 einschließlich der neue Bundesländer

SRU/SG 2005/Tab. 3-2; Datenquelle: BMVBW, 1997, 2003
vergangenen vierzig Jahren. Der Modal Split hat sich weg
vom Bahn- und Binnenschiffstransport hin zu einer vom
Straßengütertransport dominierten Güterverkehrsstruktur
entwickelt (Tab. 3-2). So hat der Gütertransport auf der
Straße seinen Anteil von 32 Prozent im Jahr 1960 auf fast
70 Prozent im Jahr 2002 mehr als verdoppelt. Der Anteil
der Bahn ging im selben Zeitraum von 37 Prozent auf
14 Prozent zurück.
Die Fahrleistungen im Güterverkehr weisen ein deutlich
niedrigeres Niveau als im Personenverkehr auf. Während
von LKW und Sattelzugmaschinen im Jahr 1960 rund
17 Mrd. km zurückgelegt wurden, belief sich die Fahr-
leistung der Fahrzeuge beider Kategorien im Jahr 2003
auf rund 72 Mrd. km, was einem Wachstum von
320 Prozent entspricht. Die sonstigen Kraftfahrzeuge, die
nicht zur Lastenbeförderung dienen, sind hinsichtlich der
Fahrleistung von untergeordneter Bedeutung. Im genann-
ten Zeitraum hat sich deren Fahrleistung von 0,7 Mrd. km
auf 12,4 Mrd. km erhöht.

3.1.2 Einflussfaktoren der Verkehrs-
entwicklung

Einflussfaktoren der Personenverkehrsnachfrage
79. Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der
Personenverkehrsnachfrage sind soziodemographische
Faktoren, die wirtschaftliche Entwicklung sowie das indivi-
duelle Mobilitätsverhalten, welches durch objektive Gege-
benheiten wie Siedlungsstruktur, Verkehrsinfrastruktur,
Verkehrsmittelverfügbarkeit, eingesetzte verkehrspoliti-
sche Instrumente und Verkehrsmittelnutzungskosten, aber
auch durch subjektive Mobilitätsvorstellungen beeinflusst
wird. Für die Ausprägung der Mobilitätsvorstellungen spie-
len das individuelle Einkommen, der soziale Status, die fa-
miliäre Situation, das Alter und die Art der Freizeitgestal-
tung eine große Rolle (ECKEY und STOCK, 2000, S. 3).
Das Bevölkerungswachstum und die Erhöhung des Pro-
Kopf-Realeinkommens gingen mit einer steigenden Per-
sonenverkehrsleistung einher. Zwischen 1960 und 2002

wuchs die Bevölkerungszahl in Gesamtdeutschland um
13,6 Prozent von 72,7 Millionen auf 82,6 Millionen Ein-
wohner. Im gleichen Zeitraum hat sich das Bruttonatio-
naleinkommen auf das 3,8fache des Wertes von 1960 er-
höht, was einem mehr als 2,5fachen realen Pro-Kopf-
Einkommen der Wohnbevölkerung in Deutschland ge-
genüber 1960 entspricht. In den vergangenen vier Jahr-
zehnten war ein nahezu proportionales Wachstum von
Pro-Kopf-Realeinkommen und Personenverkehrsleis-
tung messbar (langfristige Einkommenselastizität des
Personenverkehrs rund eins). Allerdings steht dem mit
steigendem Einkommen überproportional wachsenden
Personenverkehr der 1960er-Jahre inzwischen ein Wachs-
tum der Verkehrsleistung gegenüber, das deutlich hinter
dem Wachstum des Pro-Kopf-Realeinkommens zurück-
geblieben ist. Während eine Wachstumsrate des Pro-
Kopf-Realeinkommens von einem Prozent in den Jahren
1960 bis 1990 noch von einem 1,2prozentigen Anstieg
der Personenverkehrsleistung begleitet war, ist eine ein-
prozentige Steigerung des Pro-Kopf-Realeinkommens in
jüngerer Zeit (1991 bis 2002) nur noch mit einem Zuwachs
der Verkehrsleistung von 0,2 Prozent verbunden gewesen
(Statistisches Bundesamt, 2004b; BMVBW, 2003).

Der Einkommenszuwachs der Bevölkerung in den ver-
gangenen vier Jahrzehnten war jedoch nicht nur mit ei-
nem Wachstum der Verkehrsnachfrage, sondern auch mit
einer klaren Verschiebung des Modal Split zugunsten des
MIV verbunden. Von der verkehrswirtschaftlichen For-
schung wird diese Entwicklung in erster Linie auf mit
steigendem Einkommen anwachsende Opportunitätskos-
ten der Reisezeit (INGRAM, LIU, 1999) und auf die Re-
duzierung der Nutzungskosten des MIV relativ zu den
Kosten der konkurrierenden Verkehrsträger Bahn und
ÖSPV zurückgeführt (PORTER, 1999). Diese Verände-
rungen betreffen nicht nur den arbeits- und berufsbezoge-
nen Verkehr, sondern auch den mit wachsender Freizeit-
verfügbarkeit zunehmenden Freizeitverkehr. Einerseits
führen produktivitätsbedingte Einkommenszuwächse zu
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immer höheren Opportunitätskosten der für Erwerbszwe-
cke aufzuwendenden, jedoch selbst wenig produktiv
nutzbaren Fahrzeiten. Andererseits ermöglicht der Zu-
wachs an Einkommen und Freizeit immer vielfältigere
Freizeitaktivitäten, deren Realisierung durch die Wahl
möglichst flexibler Verkehrsmittel erfolgt. Insofern kann
der Anstieg der Nachfrage nach den flexiblen und schnel-
len Verkehrsmitteln des MIV auch als Ausdruck einer
systematischen Minimierung von Reisezeitkosten in
Form entgangener Einkommen und Freizeitnutzen seitens
der Verkehrsteilnehmer mithilfe der zur Verfügung ste-
henden transporttechnischen Optionen interpretiert wer-
den. Zudem hat durch die Verbesserung von Komfort und
Qualität der PKW die Funktion des Automobils als Kon-
sumgut (Sport- und Freizeitgerät, Statussymbol) an Be-
deutung gewonnen (Tz. 116 ff.).

80. Für kurzfristige individuelle Mobilitätsentscheidun-
gen sind in erster Linie die kilometerspezifischen, variab-
len Transportkosten relevant (Kraftstoffkosten, Trans-
portpreise von Bahn und ÖSPV). Zudem ist für die
unmittelbaren Transportkosten der Verkehrsträger die
Verfügbarkeit und Qualität der Verkehrsinfrastruktur be-
deutsam. Von eher mittel- bis langfristiger Bedeutung für
Verkehrsträgerwahl und -nutzungsintensität sind der Auf-
wand für die Anschaffung eines privaten PKW und die
Kosten der Aufrechterhaltung der Fahrbereitschaft wie
z. B. Wartungs- und Reparaturkosten sowie Versiche-

rungskosten und der finanzielle Aufwand zum Erwerb
des Führerscheins (ABERLE, 2000).

Die realen Preise für Kraftstoffe, deren Kosten den
Hauptanteil der variablen Transportkosten ausmachen,
verzeichneten in den vergangenen vier Jahrzehnten er-
hebliche Schwankungen, die vor allem durch die krisen-
haften Angebotsschocks der 1970er- und 1980er-Jahre,
konjunkturelle Nachfrageschwankungen sowie immer
wieder veränderte Mineralölsteuersätze auf Benzin und
Diesel ausgelöst wurden. Trotz des deutlichen Aufwärts-
trends der Preise seit 1999 lagen die realen Preise von
Benzin und Diesel im Jahr 2003 immer noch knapp unter-
halb des Ausgangsniveaus von 1960 (Abb. 3-3). Auf-
grund der sich an die Kraftstoffpreisentwicklung anpas-
senden herstellerseitigen Veränderungen des spezifischen
Kraftstoffverbrauchs der Motoren waren die Schwankun-
gen der realen Kilometerkosten des PKW-Verkehrs aller-
dings geringer ausgeprägt. Mit rund 8,2 ct/km waren die
reinen Kraftstoffkosten einer in einem mit Normalbenzin
betrieben PKW zurückgelegten Strecke im Jahr 2000 real
nicht höher als 1960. Zwar waren zu Beginn der 1970er-
und Ende der 1980er-Jahre um bis zu 30 Prozent niedri-
gere Streckenkosten als im Jahr 2000 zu verzeichnen,
doch lagen diese mit rund 10 ct/km zu Beginn der
1980er-Jahre deutlich über dem heutigen Niveau
(MANN et al., 2001, S. 59; MWV, 2004). Unter Berück-
sichtigung des Wachstums des Pro-Kopf-Realeinkom-
mens zwischen 1960 und 2003 von 162 Prozent ist die
A b b i l d u n g  3-5

Entwicklung der realen Kraftstoffpreise* (1960 bis 2003)

* in Preisen von 1995
SRU/SG 2005/Abb. 3-5; Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2004a; MWV, 2004; MANN et al., 2001
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tatsächliche Belastung der PKW-Fahrer durch die Kraft-
stoffkosten heute deutlich geringer als vor vierzig Jahren
(Statistisches Bundesamt, 2004b).

Für die langfristige Personenverkehrsnachfrage und die
individuelle Verkehrsträgerwahl sind zusätzlich die fixen
Kosten der Kraftfahrzeughaltung von Bedeutung. Neben
den Kosten des Fahrzeugerwerbs betrifft dies vor allem
die Wartungs- und Reparaturkosten sowie weitere Kosten
(Kfz-Versicherung und -Steuer, Führerschein). Während
die realen Preise von Kraftfahrzeugen (inklusive Ge-
brauchthandel) zwischen 1960 und 1990 um 15 Prozent
stiegen, sind sie zwischen 1991 und 2003 um 8 Prozent
gesunken (Statistisches Bundesamt, 2004c). Im Neuwa-
gensegment waren seit 1991 weiterhin reale Preissteige-
rungen zu verzeichnen. Allerdings ist davon auszugehen,
dass sich in den höheren Anschaffungskosten in erster Li-
nie Qualitätszuwächse widerspiegeln, die während der
Nutzungsdauer eines Fahrzeugs zu Kostenreduktionen
durch verminderten Wartungsaufwand, geringeren Ver-
schleiß oder längere Nutzungsdauer führen und darüber
hinaus eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und einen
steigenden Fahrkomfort bewirken. Beispielweise hat zwi-

schen 1983 und 2003 die Anzahl der jährlichen War-
tungsarbeiten pro PKW um 24 Prozent und die Anzahl
der Verschleißreparaturen pro PKW um 41 Prozent abge-
nommen. Infolgedessen sind in diesem Zeitraum die jähr-
lichen Kosten pro Fahrzeug für Wartungsarbeiten real um
11 Prozent und für Verschleißreparaturen sogar um gut
61 Prozent gesunken (Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe, 2004). 

Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, dass die realen
Preise des MIV zwischen 1991 und 2003 trotz deutlicher
Zuwächse bei der Belastung durch die Kfz-Steuer
(+113 Prozent), eines spürbaren Preisanstiegs bei den
Kfz-Versicherungen (+14 Prozent) und geringeren Prei-
serhöhungen für den Führerscheinerwerb (+4 Prozent)
insgesamt nur um knapp 9 Prozent und damit weniger als
die der konkurrierenden Verkehrsträger im Personenver-
kehr gestiegen sind (Abb. 3-6) (Statistisches Bundesamt,
2004a). Zudem wurde der Preisanstieg des MIV vom
Wachstum des realen verfügbaren Pro-Kopf-Einkom-
mens kompensiert. Demgegenüber wiesen die Preise von
ÖSPV und Bahn über den gleichen Zeitraum ein stärkeres
Wachstum als das reale Pro-Kopf-Einkommen auf. Die
konkurrierenden Verkehrsträger konnten gegenüber dem
A b b i l d u n g  3-6

Reale Preisentwicklung der Personenverkehrsmittel im Vergleich zur Entwicklung des realen
verfügbaren Pro-Kopf-Haushaltseinkommens 1991 bis 2003 (1991 = 100)*

* Realer Index auf Basis der Preisindizes für Personenbeförderung im Schienenverkehr (ohne Gepäckbeförderung), der Personenbeförderung im
Straßenverkehr, der kombinierten Personenbeförderungsdienstleistungen und des Kraftfahrerpreisindex (deflationiert mit Verbraucherpreisindex/
Preisindex für Lebenshaltung) sowie des realen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens.

** Personenbeförderung mit Omnibussen, Taxifahrten
*** Öffentlicher Personennahverkehr (Orts- und Verbundverkehr)
SRU/SG 2005/Abb. 3-6; Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2004
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A b b i l d u n g  3-7

Entwicklung der PKW-Dichte und der PKW-Fahrleistung von 1960 bis 2003

SRU/SG 2005/Abb. 3-7; Datenquelle: BMVBW, 2003; KLOAS et al., 2004, S. 608
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PKW-Pro-Kopf-Dichte Fahrleistung pro PKW und Jahr
MIV keine Verbesserung der Wettbewerbsposition errei-
chen. Eine Trendumkehr dürfte nur dann zu erwarten
sein, wenn es zu einer spürbaren Änderung der Preisrela-
tionen zugunsten dieser Verkehrsträger kommt, die hin-
reichend ist, um auch die zeitlichen und räumlichen Fle-
xibilitätsvorteile des MIV auszugleichen.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Dominanz des
MIV und die überproportional gestiegene PKW-Verfüg-
barkeit auch als Folge der relativen Kostenentwicklung im
Personenverkehr interpretieren. Zwischen 1960 und 2000
ist die PKW-Dichte mit rund 550 Prozent etwa 3,5-mal so
stark wie das reale Pro-Kopf-Einkommen (162 Prozent)
gewachsen (BMVBW, 2003; Statistisches Bundesamt,
2004b). Im gleichen Zeitraum ist die Streckenauslastung
der PKW (Fahrleistung pro Fahrzeug) um 30 Prozent ge-
sunken (Abb. 3-7).

81. Die Ergebnisse von Analysen der Elastizitäten der
Verkehrsnachfrage legen nahe, dass Nachfragereaktionen
auf Veränderungen des Einkommens sowohl im Bezug
auf die Fahrzeughaltung als auch auf die Fahrzeugnut-
zung größer als Preisreaktionen sind (INGRAM und LIU,
1999, S. 337; HANLEY et al., 2002). Für die Entwick-
lung der Personenverkehrsleistung des MIV lassen sich
hieraus folgende Implikationen ableiten. Da der Anstieg
der realen Kfz-Preise über die vergangenen Jahrzehnte
vergleichsweise gering und hauptsächlich auf Kosten spa-
rende Qualitätsverbesserungen zurückzuführen war, hat
die Wirkung der Einkommenssteigerungen auf die PKW-
Nachfrage den Effekt der moderaten Preissteigerungen

der Kraftfahrzeughaltung mehr als kompensiert. Die
Folge war eine Zunahme der PKW-Dichte mit vergleichs-
weise geringer Sättigungstendenz. Der in Relation zum
Pro-Kopf-Einkommen langjährige Rückgang der Kfz-
Nutzungskosten und die Stagnation der Kosten nach 1991
dürften erheblich zum Anstieg der Verkehrsleistung des
MIV bis in die 1990er-Jahre beigetragen haben. Erst seit
1995 stagniert die Verkehrsleistung auf hohem Niveau bei
nach wie vor sinkender Auslastung der Fahrzeuge.

Einflussfaktoren auf die Güterverkehrsnachfrage

82. Im Gegensatz zum Personenverkehr ist der Charak-
ter des Gütertransports als abgeleitete Nachfrage wesent-
lich stärker ausgeprägt. Die Güterverkehrsnachfrage wird
ausschließlich durch das Ausmaß der zwischenbetriebli-
chen Beförderung und die Versorgung der Endverbraucher
bestimmt. Dabei hat die Transportleistung in der Vergan-
genheit mit dem Grad der Arbeitsteilung und der Intensität
nationaler und internationaler Austauschprozesse wesent-
lich zugenommen. Der Abbau internationaler Handels-
hemmnisse durch die Schaffung des gemeinsamen Mark-
tes der EU, die Liberalisierung des europäischen
Güterverkehrsmarktes und die Transformation in den ost-
europäischen Staaten führten zu einem verstärkten Preis-
und Qualitätswettbewerb und einer Intensivierung des Gü-
teraustausches (Abb. 3-8). Bereits seit Mitte der 1980er-
Jahre weist der grenzüberschreitende Güterverkehr einen
stetigen Aufwärtstrend mit einem zunehmenden Anteil
des Straßengüterverkehrs auf. Die Transportleistung aus-
ländischer Lastkraftfahrzeuge, die 1965 lediglich bei
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A b b i l d u n g  3-8

Entwicklung und Modal Split des grenzüberschreitenden Güterverkehrs

SRU/SG 2005/Abb. 3-8; Datenquelle: BMVBW, 2003
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6,4 Prozent der gesamten Gütertransportleistung lag, er-
höhte sich bis 2002 auf 29 Prozent (BMVBW, 2003).

Die zunehmende Ausnutzung von Spezialisierungsvortei-
len zog eine Reduzierung der Fertigungstiefe (Kostensen-
kung und Flexibilisierung) in Industrie und Handel und
damit eine Zunahme der Vorleistungstransporte nach
sich. Darüber hinaus hatten verkehrsfördernde Politiken
und gesetzliche Regelungen (hierzu Kap. 10) eine trans-
portintensivierende Wirkung (ABERLE, 2002). Im Ge-
gensatz zum Personenverkehr ist im Güterverkehr keine
Entkopplung von Verkehrs- und Wirtschaftsleistung zu
beobachten. Während zunächst mit dem Wachstum der
Produktion in Deutschland zwischen 1960 und 1990 ein
unterproportionales Güterverkehrswachstum verbunden
war, wuchs die binnenländische Güterverkehrsleistung
zwischen 1991 und 2002 erheblich schneller als die inlän-
dische Produktion. Zwischen 1960 und 1990 ging mit ei-
nem einprozentigen Realeinkommensanstieg ein Zu-
wachs der Güterverkehrsleistung von 0,7 Prozent einher.
Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten (1991
bis 2002) stieg dieser Wert auf 1,7 Prozent an (BMVBW,
2003; Statistisches Bundesamt, 2004b). Im Gegensatz
zum Personenverkehr blieb jedoch durch eine verbesserte
Transportauslastung und Tourenoptimierung das Wachs-
tum der Fahrleistung im Straßentransport hinter dem
Wachstum der Transportleistung zurück. Während die In-
länderfahrleistung (einschließlich Auslandsstrecken)
deutscher LKW zwischen 1965 und 2002 um 203 Prozent
gewachsen ist, hat sich die Transportleistung im gleichen
Zeitraum mit 327 Prozent Wachstum deutlich stärker ent-
wickelt, was allerdings nur relativ zur Transportmenge zu

einer Entlastung des Verkehrs und der Umwelt geführt hat
(BMVBW, 2003; KLOAS et al.,2004, S. 608). Diese Ent-
wicklung dürfte vor allem durch die Rentabilitätsgewinne
einer Erhöhung der durchschnittlichen Fahrzeuggröße,
Ladekapazität und Kapazitätsauslastung induziert worden
sein. Als Ursache hierfür kann der durch die relativ zu
den Kapitalkosten zunehmenden Arbeitskosten ausge-
löste organisatorische und technologische Rationalisie-
rungsdruck des Transportgewerbes angesehen werden
(INGRAM und LIU, 1999, S. 327). Dem Potenzial einer
weiteren Verbesserung der Transporteffizienz dürften je-
doch beim gegenwärtigen Stand der Transporttechnik und
Infrastruktur relativ enge Grenzen gesetzt sein.

Auch im Güterverkehr erhöhte sich der Anteil auf der
Straße abgewickelter Transportleistungen am Modal Split
deutlich (Tz. 4). Ein erheblicher Anteil an der nachlassen-
den Bedeutung des Güterschienenverkehrs und der Bin-
nenschifffahrt dürfte auf die deutlichen Güterstrukturver-
änderungen der Volkswirtschaft zurückzuführen sein.
Geringere Wachstumsraten oder sogar erhebliche Rück-
gänge der Transportaufkommen waren vor allem bei sol-
chen Sektoren zu verzeichnen, bei denen die Bahn und
der Schiffstransport einen systembedingten Transportkos-
tenvorteil aufweisen (z. B. Schüttgut). Dagegen hat der
Anteil hochwertiger Konsum- und Investitionsgüter, bei
deren Transport zeitliche und räumliche Flexibilität sowie
hohe Terminsicherheit bedeutsam sind, erheblich zuge-
nommen (Tab. 3-3). In den Wirtschaftssektoren, deren
Transportaufkommen am stärksten gestiegen ist, hat der
Straßengüterverkehr einen besonders hohen Marktanteil
bei den Transportleistungen.
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Ta b e l l e  3-3

Sektorale Entwicklung des Transportaufkommens und des Modal Split
nach Gütergruppen

Gütergruppe

Wachstum des 
Transportauf-

kommens
Transportauf-

kommen Anteil am Transportaufkommen in 2002*

1960–2002 2002 Bahn Binnen-
schifffahrt

Straßen-
verkehr

Prozent Mio. t Prozent

Land- und Forstwirtschaft 95 166,7 4 6 90

Kohle – 51 97,8 54 32 14

Mineralölerzeugnisse 154 169,3 16 23 61

Erze und Metallabfälle 18 99,2 28 37 35

Eisen, Stahl und Metalle 88 137,0 39 9 52

Steine und Erden 80 1 468,0 2 3 94

Düngemittel 38 33,3 22 20 58

Chemische Erzeugnisse 254 236,9 10 8 83

Fahrzeuge, Maschinen, 
Halb- und Fertigwaren 305 509,5 10 3 87

Summe – 2 917,7 – – –
* Abweichung in der Summe durch Rundung bedingt

SRU/SG 2005/Tab. 3-3; Datenquelle: ABERLE, 2000, BMVBW, 2003

Mit der zunehmenden Dezentralisierung der Wirtschaft schnittlichen Transportweite von 277 km weist der schie-

und der Verminderung der spezifischen Transport-
volumina hat der Straßengüterverkehr aufgrund seiner
höheren systembedingten Flexibilität, aber auch wegen
teilweise sinkender Transportkosten und steigender Ge-
schwindigkeiten (Infrastrukturausbau) große Markt-
anteile gewinnen können (BMVBW, 2003). So konnten
zwischen 1960 und 2002 für die gesamte Fahrzeugflotte
durch technische Maßnahmen Kraftstoffverbrauchsmin-
derungen für eine Transportleistungseinheit (tkm) von
25 Prozent erreicht werden, was unter Berücksichtigung
der Kraftstoffpreisentwicklung transportleistungsspezifi-
sche Kosteneinsparungen von 32 Prozent ermöglicht hat
(BMVBW, 2003). Die Bedeutung des Systemvorteils des
Straßengüterverkehrs im Zuge immer stärker dezentrali-
sierter Transportströme zeigt sich im Vergleich der mittle-
ren Transportentfernungen von Straßen- und Schienengü-
tertransporten. Der überwiegende Teil der deutschen
LKW-Transporte dient dem regionalen Distributionsver-
kehr, wobei fast 80 Prozent der beförderten Lasten nicht
weiter als 135 km transportiert werden. Obwohl die mitt-
lere Transportweite im Güterverkehr im Verlauf der
1990er-Jahre um nahezu 35 Prozent gestiegen ist, belief
sich die durchschnittliche Fahrtstrecke eines deutschen
LKWs pro Transportauftrag im Jahr 2002 auf nur 93 km
(PULS, 2004, S. 4; BMVBW, 2003). Mit einer durch-

nengebundene Güterverkehr dagegen eher im Bereich der
überregionalen Transporte Systemvorteile auf. Diese ma-
chen jedoch nur gut 20 Prozent der gesamten Gütertrans-
porte aus (BMVBW, 2003).

Einfluss des Infrastrukturausbaus auf die 
Verkehrsentwicklung

83. Der Ausbau und die Modernisierung von Straßen
beeinflusst die Transportkosten des Straßenverkehrs
durch Zeitersparnisse infolge von verkürzten Transport-
entfernungen und Geschwindigkeitsgewinnen, Kraftstoff-
verbrauchs- und Verschleißminderungen an den Fahrzeu-
gen sowie Fahrtkomfortsteigerungen. In den vergangenen
Jahrzehnten flossen erhebliche Investitionsmittel in die
Erweiterung des über- und innerörtlichen Straßennetzes
(Tab. 3-4), wobei vor allem der Ausbau der Bundesauto-
bahnen vorangetrieben wurde. Das Streckennetz der
Bahnen ist dagegen trotz erheblicher Ausbau- und Mo-
dernisierungsinvestitionen im Betrachtungszeitraum auf-
grund umfangreicher Streckenstilllegungen reduziert
worden. Die Länge der Bundeswasserstraßen hat sich
zwischen 1991 und 2001 geringfügig reduziert. Von den
in Deutschland zwischen 1991 und 2002 vorgenommenen
Brutto-Anlageinvestitionen für den Neubau und die
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Ta b e l l e  3-4

Entwicklung des Infrastrukturausbaus in Deutschland 1960 bis 2001

Streckenlänge in Tsd. km
Durchschnittliche

jährliche Wachstumsrate 
(in Prozent)

1960* 1990* 1991** 2001** 1960–1990 1991–2001
Bundesautobahnen 2,5 9,0 11,0 11,8 4,3 0,7
Bundesstraßen 25,0 30,9 42,1 41,2 0,7 – 0,2
Landesstraßen 57,7 63,2 84,9 86,8 0,3 0,2
Kreisstraßen 50,1 71,0 88,3 91 1,2 0,3
Gemeindestraßen 227,0 327,0 410,0 – 1,2 –
Gesamt Straßen 362,3 501,1 636,3 – 1,1 –
Schienenwege 30,7 26,9 41,1 36,0 – 0,6 – 0,7
Binnenwasserstraßen – – 7,3 7,3 – – 0,05
* früheres Bundesgebiet
** Gesamtdeutschland

SRU/SG 2005/Tab. 3-4; Datenquelle: BMVBW, 2003
Modernisierung der Infrastruktur von rund 214 Mio. Euro
entfielen 64 Prozent auf die Straßeninfrastruktur, 32 Pro-
zent auf die Schienenwege und 4 Prozent auf die Wasser-
straßen. Ein Vergleich der spezifischen Investitionen für
Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur verdeut-
licht, dass die Bereitstellung der Infrastruktur im Schie-
nenverkehr und in der Binnenschifffahrt deutlich teurer
ist als im Straßenverkehr. Mit 137 000 €/km des Schie-
nenwegebestands beliefen sich die spezifischen Brutto-
Anlageinvestitionen des Schienenverkehrs im Jahr 2001
auf fast das Dreifache des Straßennetzes, dessen spezifi-
sche Investitionskosten bei rund 50 000 €/km des Stra-
ßenbestands lagen. Für den Ausbau und Erhalt der Bin-
nenwasserstraßen des Bundes wurden im selben Jahr
knapp 100 000 €/km des vorhandenen Wasserstraßennet-
zes ausgegeben (BMVBW, 2003).

Da die Kraftfahrer mit den Kosten der Straßennutzung
nur mittelbar über Mineralölsteuer und Kfz-Steuer belas-
tet werden, steht dem Nutzenzuwachs aus einer Er-
weiterung der Straßeninfrastruktur keine unmittelbare,
verursacherbezogene Anlastung der volkswirtschaftli-
chen Infrastrukturkosten gegenüber. Die Folge ist eine
verstärkte Aktivierung latent vorhandener Verkehrsnach-
frage in Form von induziertem Verkehr.

Die Wirkung des induzierten Verkehrs als Folge des Neu-
und Ausbaus von Straßenprojekten kann mithilfe des
Marktmodells der ökonomischen Theorie veranschaulicht
werden. Eine Erhöhung des Infrastrukturangebots bewirkt
eine Anpassung der Transportnachfrage der Marktakteure
an ein neues Marktgleichgewicht. Der Ausbau der Stra-
ßeninfrastruktur senkt die Transportkosten des MIV
(Abb. 3-9). Fahrzeitersparnisse durch Geschwindigkeits-
gewinne und verkürzte Wege, Kraftstoffersparnisse durch
einen zügigeren Verkehrsfluss sowie Komfortgewinne
führen zur Realisierung bislang nur latent vorhandener In-
frastrukturnachfrage. Verkehrsteilnehmer, die aufgrund

eines bislang zu hohen Transportaufwands auf Wege ver-
zichteten, nutzen nunmehr die neue Infrastruktur. Darüber
hinaus verändern sich die Kostenrelationen bezüglich der
zeitlichen Verteilung der Wege. Bislang wegen zu hoher
Verkehrsdichte auf Nebenzeiten verschobene Fahrten
werden wieder in die Hauptverkehrszeiten zurückverla-
gert. Schließlich kommt es zu einer relativen Verbilligung
der Transportkosten gegenüber alternativen Verkehrswe-
gen und anderen Verkehrsträgern, wodurch ein Teil der
Transportnachfrage von diesen abgezogen wird. Daraus
resultiert eine Fahrleistungszunahme (primär induzierter
Verkehr). Langfristig wirkt der Infrastrukturausbau in
Richtung veränderter Siedlungsstrukturen, intensiverer
wirtschaftlicher Verflechtungen und einer Anpassung des
gesamten Verkehrssystems (z. B. Reduzierung von
ÖPNV-Kapazitäten), mit der Folge einer erhöhten Abhän-
gigkeit vom MIV und einer durch Einkommenseffekte sti-
mulierten Verkehrsnachfrage. Dadurch expandiert die
Transportnachfrage gegenüber dem vorherigen Niveau
und die Fahrleistung steigt weiter an (sekundär induzierter
Verkehr). Im Endeffekt wird ein Teil der Transportkosten-
senkung wieder kompensiert. 

Zur Quantifizierung des induzierten Verkehrs liegen em-
pirische Studien auf der Basis unterschiedlicher Schätz-
modelle und Datenquellen vor (LITMAN, 2004;
NOLAND und LEM, 2001). Dabei ist die empirische
Evidenz für eine deutliche zusätzliche Auslastung von
neu geschaffenen Kapazitäten durch induzierten Verkehr
in der Literatur eindeutig. Nach Schätzungen durch eine
Erhöhung der Straßenkapazitäten der induzierten Fahr-
leistung kann die Fahrleistungselastizität bezogen auf die
Straßenlänge kurzfristig Werte zwischen 0,1 und 0,5 und
langfristig sogar bis zu 1 erreichen. Zusätzliche Straßen-
kapazitäten werden somit in erheblichem Maße durch in-
duzierten Verkehr ausgelastet (Tab. 3-5).
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A b b i l d u n g  3-9

Einfluss des erhöhten Infrastrukturangebots auf die Fahrleistung

SRU/SG 2005/Abb. 3-9; Datenquelle: NOLAND und LEM (2000), S. 37
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Das erhöhte Infrastrukturangebot reduziert die Transportkosten gegenüber dem
Ausgangszustand (A0 → A1, K0→  KL). Bei zunächst unverändertem Nachfrageverhalten
(N0) kommt es zu einer Zunahme der Fahrzeugleistung (FL0→  FLK), dem primär induzierten
Verkehr. Mittel bis langfristig passt sich die Transportnachfrage an die im Zuge des
Infrastrukturausbaus entstandene neuen Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrsstrukturen an
(N0 → N1) und die Fahrleistung dehnt sich weiter (FLL) aus (sekundär induzierter Verkehr).
Der Nachfragezuwachs geht dadurch mit einer erneuten Zunahme der Transportkosten
(KK → KL) einher.
Ta b e l l e  3-5

Auslastung erweiterter Straßenkapazitäten durch
induzierten Verkehr

Quelle: LITMAN, 2004, S. 6

Die Tabellenwerte implizieren einen großen Einfluss des
induzierten Verkehrs auf das gesamte Verkehrswachstum.
Empirische Schätzungen für Großbritannien gehen von
einer Größenordnung zwischen 6 Prozent und 40 Prozent
des gesamten jährlichen Wachstums der Fahrleistung
durch den Ausbau der Straßeninfrastruktur aus
(NOLAND und COWART, 2000; HEANUE, 1998). Da-
bei variiert der Umfang des induzierten Verkehrs mit den
Ausgangsbedingungen der Straßenkapazitätserweite-
rung. Während Kapazitätserweiterungen bislang nur mo-
derat ausgelasteter Straßen eher geringere Verkehrszu-
wächse induzieren, lassen Ausbau- und Neubauprojekte
in urbanen Ballungsräumen mit hoher Verkehrsdichte
aufgrund der hohen latenten Verkehrsnachfrage stärkere
Reaktionen erwarten (LITMAN, 2004, S. 7).

Zwar stiftet der induzierte Verkehr zusätzliche Nutzen,
doch erhöhen sich durch den Verkehrszuwachs die Trans-
portkosten für alle Verkehrsteilnehmer. Der induzierte
Verkehr steigert die Verkehrsdichte und reduziert damit
vor allem die erhofften Fahrtzeitkostenersparnisse für die
Verkehrsteilnehmer. Ein Teil der erwarteten Nutzen des
Straßenausbaus geht hierdurch wieder verloren. Bereits
eine moderate Verkehrsinduzierung von 5 Prozent bis
10 Prozent kann zu einer Reduzierung der Nettonutzen
von Infrastrukturprojekten von bis zu 40 Prozent führen

Quelle Kurzfristig
(in Prozent)

Langfristig 
(3 Jahre und 

mehr)
(in Prozent)

SACTRA (1994) 50–100

Goodwin (1996) 28 57

JOHNSON und 
CERLA (1996) 60–90

HANSEN und 
HUANG (1997) 90

FULTON et al. (2000) 10–40 50–80

Marshall (2000) 76–85

Noland (2001) 20–50 70–100
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(NOLAND und LEM, 2001, S. 21). Zudem ist mit erhöh-
ten Umweltbelastungen zu rechnen, die den Nutzen der
Infrastrukturprojekte weiter reduzieren. Eine adäquate
Berücksichtigung des induzierten Verkehrs kann daher
die ökonomische und ökologische Bewertung von Stra-
ßenbauprojekten erheblich beeinflussen.

In der Praxis reicht das Spektrum der dem induzierten
Verkehr beigemessenen Bedeutung von einer nahezu ver-
nachlässigbaren Größenordnung bis hin zu spürbaren
Wirkungen und erheblichen Implikationen für die Infra-
strukturplanung (hierzu ausführlich CERWENKA und
HAUGHER, 1998; GOODWIN, 1998). In der Vergangen-
heit verwendete Bewertungsverfahren, die den Zusammen-
hang zwischen Infrastrukturangebot und Transportnach-
frage nicht explizit berücksichtigten, vernachlässigten
den induzierten Verkehr häufig durch eine feste Vorgabe
von Start und Zielpunkten einer unveränderten Anzahl
von Fahrten oder berücksichtigen ihn, wie etwa das alte
Verfahren des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) aus
dem Jahr 1992, nur sehr lückenhaft für einen Teil der Ver-
kehrsträger unter Verwendung pauschaler Faustformeln
(Planco Consulting GmbH, 1999, S. 206 ff.). Das modifi-
zierte Verfahren der Projektbewertung des BVWP 2003
erfasst den induzierten Verkehr im Bereich des Personen-
verkehrs durch die pauschalisierte Anwendung von nach
Siedlungsstruktur und Netzfunktionalität differenzierten
Zuschlagsfaktoren und schätzt, dass infolge des primär
induzierten Verkehrs im Durchschnitt 10 Prozent Nutzen-
minderungen der Maßnahmen im Straßenverkehr gegen-
über dem Verkehrsträger Schiene zu erwarten sind
(STASA et al., 1999, S. 4). Jedoch basieren diese
Schätzungen auf der wenig plausiblen Annahme, dass
Verkehrskostensenkungen nur bei einem Anteil von
7,7 Prozent des PKW-Verkehrsaufkommens (so genann-
ter Verkehrsanteile mit freier Zielwahl aus dem Bereich
des Freizeit- und Einkaufverkehrs) zusätzlichen Verkehr
induzieren und daher nur dieser Anteil zur Abschätzung
des induzierten Verkehrs herangezogen werden kann
(ENGLMANN et al., 2001, S. 5). Zudem vernachlässigen
die Schätzungen den mittel- bis langfristig bedeutsamen,
durch strukturelle Effekte sekundär induzierten Verkehr
(ENGLMANN et al., 2001, S. 4). Für den LKW-Verkehr
fand keinerlei Berücksichtigung des induzierten Verkehrs
statt (ENGLMANN et al., 2001, S. 13). Eine Überschät-
zung der Nutzeffekte der Infrastrukturprojekte ist die
zwangsläufige Folge dieser Verfahrensweise.

3.2 Verkehrsprognosen und zukünftige 
Verkehrsentwicklung

3.2.1 Vergleich der Verkehrsprognosen für 
den Bundesverkehrswegeplan 1992
mit der tatsächlichen Entwicklung

84. Im Folgenden werden die Prognosen für die Bun-
desverkehrswegepläne 1992 und 2003 dargestellt und mit
der tatsächlichen Verkehrsentwicklung verglichen. Dabei
wird sowohl auf einige Ursachen von Prognosefehlern als
auch auf methodische Schwachstellen des Prognosein-
strumentariums eingegangen. Die in diesem Zusammen-
hang zentrale Fragestellung nach der Normativität des

Einsatzes von Verkehrsprognosen in der Bundesverkehrs-
wegeplanung wird in Kapitel 5.3 aufgegriffen und aus-
führlich diskutiert.

Langfristige Verkehrsprognosen bilden die Basis für die
Bundesverkehrswegeplanung und sind damit eine wich-
tige Plandeterminante des Infrastrukturangebots. Sie lie-
fern darüber hinaus wichtige Anhaltspunkte über die
zukünftige Entwicklung der vom Verkehrssektor indu-
zierten Umweltbelastungen und eignen sich zur Simula-
tion von verkehrs- und umweltpolitischen Maßnahmen.

85. Bereits für den BVWP 1992 wurden von der Bun-
desregierung jeweils getrennte Prognosen für die zukünf-
tige Entwicklung des Personenverkehrs (MANN et al.,
1991) und des Güterverkehrs (Kessel & Partner, 1991) in
Auftrag gegeben. Dabei wurde die Verkehrsentwicklung
und der Modal Split jeweils für drei unterschiedliche Sze-
narien prognostiziert. Neben dem Szenario F, das den ver-
kehrspolitischen Status quo fortschreibt, wurden zwei
weitere Szenarien entwickelt, wobei Szenario G ord-
nungspolitische Maßnahmen zur gezielten Dämpfung der
Expansion im Straßen- und Luftverkehr unterstellte und
Szenario H von Änderungen der verkehrspolitischen
Rahmenbedingungen ohne explizite Einflussnahme der
Bundesregierung ausging. Szenario H bildete schließlich
die Prognosebasis für den BVWP 1992. Ein Vergleich der
tatsächlichen Verkehrsentwicklung mit den unterschiedli-
chen Szenarien dieser Prognosen kann mangels geeigne-
ter Daten zur Pfadentwicklung der Prognose nur nähe-
rungsweise durch eine lineare Interpolation zwischen den
Start- und Zielwerten der Schätzung auf das Jahr 2002
vorgenommen werden (vgl. Tab. 3-6).

Personenverkehr

86. Hinsichtlich des Personenverkehrs wurde die Ver-
kehrsleistung im Aggregat für die ersten Prognosejahre
leicht unterschätzt (Tab. 3-6). Dies ist im Wesentlichen
auf das unerwartet hohe Bevölkerungswachstum zwi-
schen 1988 und 1993 zurückzuführen, in dessen Folge die
von der Prognose für das Jahr 2000 erwartete Bevölke-
rungszahl von knapp 80 Millionen Einwohnern bereits
1990 erreicht wurde (RATZENBERGER, 2004, S. 45). In
den folgenden Jahren bis 2002 blieb das Wachstum der
Personenverkehrsleistung jedoch hinter den Prognose-
werten zurück. Auffällig ist hierbei, dass die Prognose
zwischen 1991 und 2002 entgegen der realen Entwick-
lung von einem erheblichen Wachstum der Mobilitätsrate
(Wegelänge pro Person und Tag) (je nach Szenario zwi-
schen 12 und 14 Prozent) ausging. Tatsächlich ist die Mo-
bilitätsrate jedoch seit 1991 nur geringfügig um 0,8 Pro-
zent gestiegen. Hierfür dürfte auch das gegenüber der
Prognoseannahme geringere Realeinkommenswachstum
verantwortlich sein. Das unerwartet hohe Bevölkerungs-
wachstum hat dazu geführt, dass trotz der überschätzten
Mobilitätsrate die reale Personenverkehrsleistung den-
noch vergleichsweise wenig von den Prognosewerten
abweicht. So haben sich die Wirkungen der falschen Prä-
missensetzung der Mobilitätsrate und des Bevölkerungs-
wachstums eher zufällig nahezu ausgeglichen. Die relativ
geringe Abweichung der Szenarien von der realen Ent-
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Ta b e l l e  3-6

Verkehrsprognose und tatsächliche Entwicklung 1991 bis 2002

1991 2002

Verkehrsträger F G H Ist F G H Ist

Personenverkehrsleistung in Mrd. Pkm**

Eisenbahn 64 69 66 57 70 96 79 71

ÖSPV* 88 94 90 82 92 120 102 76

Luftverkehr 16 16 16 23 26 23 30 41

MIV 680 663 673 714 799 722 768 719

Summe 848 842 845 875 987 960 976 906

Mobilitätsrate
(Pkm/Einw.) 10 823 10 750 10 793 10 895 12 215 11 905 12 088 10 987

Güterverkehrsleistung in Mrd. tkm

Eisenbahn 131 143 134 80 158 214 169 72

Binnenschifffahrt 70 71 70 56 95 103 97 64

Straßengüterverkehr 197 184 195 246 271 210 259 354

Summe 398 399 398 382 525 527 525 490

Transportintensität
(tkm pro 1 000 € BIP***) 273 273 273 254 257 258 257 281
*  ohne kleingewerbliche Transportunternehmen
**  Abweichungen in der Summe durch Rundung
***  in Preisen von 1991
Erläuterungen: F: Entwicklung unter Beibehaltung des Status quo; G: Ordnungspolitische Maßnahmen zur Straßenverkehrs- und Luftverkehrs-
reduzierung; H: Veränderte verkehrspolitische Rahmenbedingungen, jedoch ohne explizite Einflussnahme der Bundesregierung.

SRU/SG 2005/Tab. 3-6; Datenquelle: MANN et al., 1991; Kessel & Partner, 1991; BMVBW, 2003
wicklung ist damit keineswegs als Indiz für eine hohe Zu-
verlässigkeit der Prognose zu werten. Eine realistische
Antizipation der Bevölkerungsentwicklung hätte bei
sonst gleichen Prämissen mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu einer deutlich über der realen Entwicklung liegenden
Prognose der Verkehrsleistung geführt. Für den Modal
Split konnte in keinem der drei Szenarien eine für alle
Verkehrsträger gleichermaßen zufrieden stellende, von
der realen Entwicklung nur moderat abweichende Pro-
gnose erstellt werden. Trotz vergleichsweise guter Nähe-
rungswerte für einen Teil der betrachteten Verkehrsträger
stimmen die ermittelten Anteilsverhältnisse der Verkehrs-
träger in keinem der Szenarien hinreichend genau mit
dem tatsächlich erreichten Modal Split überein. Das für
den BVWP maßgebliche Szenario H weicht vor allem im
ÖSPV und im Luftverkehr von der realen Entwicklung
ab. Hierfür dürfte zu einem erheblichen Teil die sich als
unrealistisch erwiesene Prämissensetzung bezüglich der
relativen Kosten der Verkehrsträger verantwortlich sein
(RATZENBERGER, 2004, S. 84). Zwar wurde die reale
Kraftstoffpreisentwicklung mit einem Zuwachs von

30 Prozent im Prognosezeitraum recht gut antizipiert,
doch hat sich die Annahme real konstanter Kosten des
Schienenverkehrs als unrealistisch erwiesen. Tatsächlich
sind die Kosten der Bahn stärker als beim MIV gestiegen
(Abb. 3-6).

Güterverkehr

87. Die dem BVWP 1992 zugrunde liegende Güterver-
kehrsprognose liegt im Aggregat nur vergleichsweise we-
nig über der tatsächlichen Entwicklung (Tab. 3-6). Dabei
ist jedoch zu beachten, dass die der Güterverkehrspro-
gnose zugrunde gelegte jährliche Wachstumsrate des Brut-
toinlandsprodukts in der Realität nicht erreicht werden
konnte. Dafür war die tatsächliche Güterverkehrsintensität
im Jahr 2002 um 9 Prozent größer als die interpolierten
Prognosewerte. Aus einer realistischeren Schätzung der
Güterverkehrsintensität hätte daher bei unverändert opti-
mistischer Prämissensetzung bezüglich der wirtschaftli-
chen Entwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine
deutlich über der Realität liegende Prognose resultiert.
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Wiederum weist der Modal Split erhebliche Abweichun-
gen zwischen Prognose und Realität auf. In allen drei
Prognoseszenarien wurde der Anteil der Bahn an der
Transportleistung mit einer mehr als zweifach über dem
Ist-Wert liegenden Transportleistung völlig überzeichnet.
Ebenso wich der prognostizierte Anteil der Binnenschiff-
fahrt stark von der realen Entwicklung ab. Dementspre-
chend wurde das Wachstum des Straßentransports unter-
schätzt.

88. Die Ergebnisse dieses Vergleichs zeigen sehr deut-
lich, welchen Einfluss Diskrepanzen zwischen den tat-
sächlichen Rahmenvariablen des Verkehrs und den prog-
nostizierten Werten auf die Prognosequalität haben
können. Insbesondere die wirtschaftliche und demogra-
phische Wirkung von Strukturbrüchen wie der Wieder-
vereinigung Deutschlands sowie der politischen und wirt-
schaftlichen Öffnung der osteuropäischen Staaten lässt
sich kaum prognostizieren. Während die nicht antizipierte
Veränderung des migrationsbedingten Bevölkerungs-
wachstums zunächst zu einer Unterschätzung der Per-
sonenverkehrsleistung führte, wurde die Personen-
verkehrsnachfrage im Jahr 2002 auch aufgrund der zu
optimistischen Einkommensprognose überschätzt. Die
Abweichungen der Prognose des Modal Split von der rea-
len Entwicklung veranschaulicht die fehlende Sensitivität
von Prognosen gegenüber sich verändernden wirtschaftli-
chen und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen (Ent-
wicklung der relativen Preise der Verkehrsträger, Durch-
setzbarkeit verkehrspolitischer Maßnahmen). Im Bereich
des Güterverkehrs dürften die Prognosefehler vor allem
auf die unzureichende Antizipation des sich dynamisch
entwickelnden europäischen Binnenmarkts sowie der Li-
beralisierung des europäischen Güterverkehrs zurückzu-
führen sein. Die Güterverkehrsprognose spiegelte die zu-
nehmende Abkopplung der Güterverkehrsleistung von
der Binnenkonjunktur seit Beginn der Neunzigerjahre
und die damit verbundene Zunahme der Bedeutung
Deutschlands als Transitland nicht ausreichend wider. Die
Fehlprognose des Modal Split verdeutlicht die Probleme
einer unzutreffenden Antizipation des wirtschaftlichen
Strukturwandels und anderer verkehrspolitischer und
preislicher Determinanten der Transportnachfrage. Vor
diesem Hintergrund ist die Stützung der Maßnahmenpla-
nung auf ein einziges, bezüglich der Prämissenwahl star-
res Szenario besonders kritikwürdig (Tz. 405).

3.2.2 Die Prognose für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2003

89. Auch der neuen Bundesverkehrswegeplanung liegt
eine gesamtdeutsche Verkehrsprognose zugrunde. Auf
Basis von Prognosen zur soziodemographischen Ent-
wicklung in Deutschland und in europäischen Nachbar-
staaten (so genannte Strukturdatenprognose) wurden drei
sich hinsichtlich verkehrspolitischer Maßnahmenvariab-
len unterscheidende Verkehrsszenarien für den Zeitraum
1997 bis 2015 gerechnet. Diese Szenarien gehen von un-
terschiedlichen Annahmen über die Verkehrsmittelnutzer-
kosten aus, deren Bandbreite von einem Verzicht auf ver-
kehrspolitische Maßnahmen im Personenverkehr und

fahrleistungsbezogene Straßennutzungsgebühr für LKW
(Trendszenario) über preispolitische Maßnahmen mit mo-
deratem Ausmaß (Integrationsszenario) bis hin zu drasti-
schen Kostenbelastungen des Straßen- und Luftverkehrs
(Überforderungsszenario) reicht (MANN et al., 2001).
Zur Identifikation von Infrastrukturengpässen und Aus-
bauerfordernissen der Verkehrsinfrastruktur für die Infra-
strukturplanung des BVWP diente schließlich das „Inte-
grationsszenario“. Dessen Annahmen repräsentieren
preispolitische Maßnahmen, die aus Sichtweise des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BMVBW) einen politisch tragfähigen Kompromiss zwi-
schen Umweltbelastung und volkswirtschaftlichen Mobi-
litätserfordernissen erlauben (Tab. 3-7).

Personenverkehr

90. Im Personenverkehr wächst das gesamte Verkehrs-
aufkommen zwischen 1997 und 2015 im Integrationssze-
nario um knapp 7 Prozent, die Personenverkehrsleistung
aufgrund der Prognose eines überproportional wachsen-
den Fernverkehrs und steigender Fahrtweiten um
19 Prozent. Als Hauptgründe für die Mobilitätszunahme
werden das Einkommenswachstum und die steigende In-
dividualmotorisierung genannt. Am stärksten expandiert
der Privatverkehr, wobei das Wachstum bei Urlaubsreisen
höher als bei den sonstigen Fahrtzwecken prognostiziert
wird. Gegenüber dem Trendszenario beeinflussen die ver-
kehrspolitischen Maßnahmen den PKW-Verkehr im Inte-
grationsszenario am stärksten. Im Ergebnis fällt die Ver-
kehrsleistung mit 16 Prozent Wachstum geringer als in
den anderen Szenarien aus. Mit 33 Prozent Zuwachs wird
für den Schienenverkehr eine aufgrund verbesserter
Angebotskonditionen deutliche Steigerung der Verkehrs-
leistung angenommen, was zu einer Zunahme des Eisen-
bahnanteils am Personenverkehr führt. Vorteilhafte
Nutzerkostenrelationen und restriktivere Parkraumbe-
wirtschaftung sollen zwar zu einer Zunahme der Ver-
kehrsleistung des ÖSPV im Integrationsszenario um
4 Prozent führen, eine Reduzierung des Anteils an der
Verkehrsleistung kann dadurch dennoch nicht verhindert
werden. Besonders wachstumsstark ist der Luftverkehr,
dessen Verkehrsleistung selbst durch die Maßnahmen im
Integrationsszenario gegenüber dem Trendszenario nur
schwach gebremst werden kann (MANN et al., 2001). In
Abbildung 3-10 ist die Prognose der drei Szenarien
„Trend“, „Integration“ und „Überforderung“ sowie ein
Prognose-Ist-Vergleich für das Jahr 2002 dargestellt. Hier
zeigt sich, dass die tatsächliche Entwicklung der Perso-
nenverkehrsleistung trotz eines stärkeren Wachstums
wichtiger soziodemographischer Rahmendaten, des
Volkseinkommens und des PKW-Bestands bei einer line-
aren Interpolation der Prognose bislang hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben ist.

Güterverkehr

91. Im Güterverkehrsbereich wird von einem Verkehrs-
leistungsanstieg von 63 Prozent im Prognosezeitraum
1997 bis 2015 ausgegangen, wobei das Wachstum der
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Ta b e l l e  3-7

Rahmendaten der Verkehrsprognose und aktuelle Entwicklung

1997 2002 2015 Veränderung (in Prozent)

Ist Ist Prognose* Prognose T I Ü

Einwohner (Mio.) 82,1 82,5 82,5 83,5 1,7

Haushalte 37,5 38,7 38,0 39,7 6,1

Bruttoinlandsprodukt 
(Mrd. € in Preisen
von 1991) 1 586 1 743 1 760 2 321 46,4

Erwerbstätige 34,0 36,5 34,2 34,5 1,5

PKW-Bestand (Mio.) 41,4 44,4 43,5 49,8 20,4

PKW-Dichte
(PKW/1 000 Einwohner) 504 538 527 597 18,3

Nutzerkostenentwicklung (in Prozent)

PKW-Verkehr –   5 + 15 + 70

LKW-Verkehr – 14 –   4 + 14

Eisenbahnpersonen-
verkehr 0 – 30 – 30

Eisenbahngüterverkehr –   7 – 18 – 18

Luftverkehr 0 +   9 + 18

Binnenschifffahrt – 25 – 25 – 25

*  Fortschreibung unter Verwendung der angegebenen jährlichen Wachstumsraten in MANN et al., 2001.
T: Trendszenario; I: Integrationsszenario; Ü: Überforderungsszenario

SRU/SG 2005/Tab. 3-7,Datenquelle: MANN et al., 2001;
Statistisches Bundesamt, 2004b; BMVWB, 2002
Straßenverkehrsleistung im Integrationsszenario gegen-
über dem Trendszenario reduziert werden kann. Das zu
Beginn der neunziger Jahre wieder einsetzende Wachs-
tum der Transportintensität hält auch im Prognosezeit-
raum an, sodass zunächst keine Entkopplung von Wirt-
schafts- und Verkehrsleistung erwartet wird. Obgleich das
gesamte Transportaufkommen aller prognostizierten Sze-
narien gleich ist, werden wesentliche Veränderungen im
Modal Split prognostiziert. Ein überdurchschnittliches
Wachstum erfährt weiterhin der Straßengüterverkehr, wo-
gegen die Eisenbahn und die Binnenschifffahrt aufgrund
verbesserter Angebotsbedingungen ihren Marktanteil nur
im Integrations- und Überforderungsszenario knapp hal-
ten können. Dennoch lässt sich durch verbesserte Nutzen-
Kosten-Relationen im Integrationsszenario die Über-
nahme eines Teils der Verkehrsleistung durch die Bahn
bzw. Binnenschifffahrt vom Straßengütertransport errei-

chen (vgl. Abb. 3-11). Hinsichtlich der Güterverkehrsent-
wicklung nach Hauptverkehrsbeziehungen wird in allen
Szenarien davon ausgegangen, dass das Wachstum der
Binnenverkehrsleistung hinter dem Wachstum des grenz-
überschreitenden Verkehrs zurückbleibt. Beim Import
und Transit kann die Bahn ihren Anteil an der Transport-
leistung im Integrationsszenario erheblich steigern, fällt
aber beim Export und Binnenverkehr zurück. Der Anteil
des Binnenschiffverkehrs sinkt in diesem Szenario in al-
len Hauptverkehrsbeziehungen (MANN et al., 2001).

Ein Vergleich der Verkehrsentwicklung im Jahr 2002 mit
dem Ergebnis einer linearen Interpolation des Prognose-
pfads zeigt, dass die Güterverkehrsleistung im Aggregat
die Erwartungen der Prognose bereits übersteigt und die
Dominanz des Straßengüterverkehrs im Modal Split
selbst im „Trendszenario“ unterschätzt wurde.
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A b b i l d u n g  3-10

Prognose und reale Entwicklung der Personenverkehrsleistung von 1997 bis 2015

Ist: tatsächlicher Entwicklungsstand des jeweiligen Jahres;
T: Trendszenario; I: Integrationsszenario; Ü: Überforderungsszenario.

SRU/SG 2005/Abb. 3-10; Datenquelle: MANN et al., 2001; BMVBW, 2003

A b b i l d u n g  3-11

Prognose und reale Entwicklung der Güterverkehrsleistung von 1997 bis 2015

Ist: tatsächlicher Entwicklungsstand des jeweiligen Jahres;
T: Trendszenario; I: Integrationsszenario; Ü: Überforderungsszenario.

SRU/SG 2005/Abb. 3-11; Datenquelle: MANN et al., 2001; BMVBW 2002
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3.3 Zusammenfassung und Empfehlungen

92. Der Straßenverkehr hat in den vergangenen Jahr-
zehnten sowohl im Personen-, als auch im Güterverkehr
erheblich an Bedeutung gewonnen. Obgleich die Perso-
nenverkehrsleistung nach einer langen Zeit stetigen
Wachstums inzwischen stagniert, besteht gegenwärtig
keine Aussicht auf eine deutliche Reduktion der Ver-
kehrsleistung im Personenstraßenverkehr, dessen Domi-
nanz im Personenverkehr ungebrochen ist. Die mit stei-
gendem Einkommen wachsende PKW-Dichte führte in
den letzten Jahren dazu, dass die Personenverkehrsleis-
tung mit einer immer höheren Anzahl zunehmend gerin-
ger ausgelasteter PKW erbracht wird. Der Güterverkehr
ist dagegen durch eine höhere Transporteffizienz gekenn-
zeichnet. Dieser Vorteil hat sich jedoch aufgrund der
deutlichen Zunahme der Transportleistung nicht in einer
Entlastung der Straßen niedergeschlagen. Auch hier do-
miniert der Straßenverkehr den Modal Split. Als wich-
tigste Ursachen für die Dominanz des Straßenverkehrs
lassen sich die wirtschaftliche Entwicklung, die Entwick-
lung der relativen Preise der Verkehrsträger und die Infra-
strukturpolitik identifizieren.

93. Auch für die Zukunft rechnen die vorliegenden Ver-
kehrsprognosen des BVWP 2003 noch einmal mit einer
Steigerung der Personen- und Güterverkehrsleistung.
Während sich die tatsächliche Entwicklungsdynamik im
Personenverkehr gegenüber den Prognosen des
BVWP 2003 eher verhalten darstellt und nur ein modera-
ter Anstieg der Verkehrsleistung erfolgte, zeigt die
jüngste Entwicklung des Güterverkehrs, dass bei unver-
änderten Rahmenbedingungen das Wachstum der Güter-
verkehrsleistung möglicherweise über den Prognosewer-
ten liegt. Obwohl die Berücksichtigung einer Reihe
umweltpolitischer Maßnahmen zu einem leichten Bedeu-
tungszuwachs des Schienenverkehrs führt, ist in beiden

Verkehrsbereichen von einer steigenden Straßenverkehrs-
leistung auszugehen.

Die aktuellste Verkehrsprognose des BMVBW bildet als
Basis des neuen BVWP 2003 eine wichtige Grundlage für
langfristige Investitionsentscheidungen im Verkehrsbe-
reich. Angesichts der Gefahr einer Fehlplanung kapitalin-
tensiver Verkehrsprojekte mit teilweise beträchtlichen
Auswirkungen auf Natur und Umwelt kommt der Progno-
sequalität eine hohe Bedeutung zu. Zwar können in derar-
tigen Langfristprognosen Fehler, die aufgrund nichtantizi-
pierbarer Änderungen der Rahmendaten entstehen, kaum
vermieden werden, jedoch ist es möglich, die Auswirkung
und Wahrscheinlichkeit derartiger Fehlerquellen im Rah-
men von Sensitivitätsanalysen und Szenariovergleichen
adäquat zu berücksichtigen. Dass hierauf jedoch weitest-
gehend verzichtet wurde, ist eine erhebliche Schwäche des
gegenwärtig verwendeten Prognoseinstrumentariums.
Aber auch auf der Modellebene der Prognose gibt es me-
thodischen Anpassungsbedarf. Hier erscheint es ange-
zeigt, die Auswirkungen der Entwicklung volkswirt-
schaftlicher Rahmendaten, des Ausbaus der Infrastruktur,
umweltpolitischer Instrumente sowie der Verfügbarkeit
von Verkehrsmitteln auf die Verkehrsnachfrage noch stär-
ker modellendogen zu berücksichtigen. Hierbei sollten
insbesondere die Auswirkungen des induzierten Verkehrs
und des wirtschaftlichen Strukturwandels besser in die Be-
wertung der einzelnen Verkehrsprojekte einbezogen wer-
den. Ein zentrales Problemfeld stellt zudem die Wahl der
Annahmen bezüglich der demographischen und wirt-
schaftlichen Entwicklung, aber auch der politischen Maß-
nahmen zur Verkehrssteuerung dar. Schließlich besteht er-
heblicher Reformbedarf bezüglich der Transparenz des
Prognoseverfahrens und der Partizipationsmöglichkeiten
an der Diskussion der Prognose und Bewertungsmethoden
zumindest für die interessierte Fachöffentlichkeit, zu der
unter anderem auch die Umweltverbände zu zählen sind
(hierzu ausführlicher Kap. 5).
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4 Akteure und Rahmenbedingungen der Verkehrspolitik
Wesentliche Ergebnisse
Die Durchsetzbarkeit verkehrspolitischer Strategien wird satz der nachhaltigen und umweltgerechten Mobilität aus-

in erheblichem Maße von den politisch-institutionellen
Rahmenbedingungen sowie von den gewachsenen Ak-
teurskonstellationen in diesem Sektor beeinflusst. Diese
Rahmenbedingungen müssen bei der Erarbeitung politi-
scher Optionen im Verkehrsbereich berücksichtigt wer-
den. Insbesondere vier strukturelle Einflussfaktoren einer
umweltverträglichen Verkehrspolitik müssen hier hervor-
gehoben werden:

– das relativ hohe Einflusspotenzial der Verursacherinte-
ressen,

– die große Bedeutung öffentlicher Infrastruktur im Ver-
kehrssektor und die daraus resultierende Doppelrolle
des Staates als Quelle und Adressat umweltpolitischer
Regelungen,

– die Kompetenzverteilung in der Verkehrswegeplanung
und die daraus resultierenden Anreize zu übermäßi-
gem Straßenbau und

– die Segmentierung der Verkehrsplanung durch Pro-
blembearbeitung nach Verkehrsträgern.

Die Segmentierung der Problembearbeitung und die
Kompetenzverteilung in der Verkehrswegeplanung füh-
ren dazu, dass sich die Verkehrsplanung in der Praxis
häufig als Bottom-up-Prozess darstellt. Das hohe Ein-
flusspotenzial von Verursacherinteressen erschwert Maß-
nahmen, die eine Herausforderung für Struktur und
Wachstum des Verkehrssektors selbst darstellen. Die
Doppelrolle des Staates als Quelle und Adressat umwelt-
politischer Regelungen bringt schließlich vielfältige Kon-
flikte zwischen den Zielen des Umweltschutzes und der
Wirtschaftsförderung mit sich. 

Allerdings ist das verkehrspolitische Instrumentarium in
unterschiedlichem Maße von diesen Rahmenbedingungen
betroffen. Technische Maßnahmen an der Quelle können
leichter beschlossen und umgesetzt werden als Maßnah-
men der Verkehrslenkung oder eine integrierte, am Grund-

gerichtete Verkehrsplanung. Der SRU empfiehlt daher,
bestehende umwelttechnische Lösungspotenziale weiter-
hin zu nutzen, zumal ihnen auch im internationalen Inno-
vationswettbewerb eine wachsende Bedeutung für die
deutsche Automobilindustrie zukommt. Die größte Her-
ausforderung für einen wirksamen Umweltschutz im Ver-
kehrsbereich liegt jedoch in der Überwindung der struktu-
rellen Hemmnisse einer integrierten Verkehrsplanung.
Insbesondere die verkehrspolitischen Zuständigkeiten
müssen so umgestaltet werden, dass verkehrserzeugende
Anreize künftig reduziert werden. Die Reform des deut-
schen Föderalismus böte eine Gelegenheit, die hierzu not-
wendigen strukturellen Weichenstellungen vorzunehmen.

Neben den politisch-institutionellen Faktoren stellt auch
das individuelle Verkehrsverhalten eine Rahmenbedin-
gung umweltorientierter Verkehrspolitik dar. Zum
Verständnis des individuellen Verkehrsverhaltens ist es
erforderlich, Beweggründe zu berücksichtigen, die in
grundlegenden Antriebsstrukturen der Menschen veran-
kert sind. Verkehrspolitische Strategien, die im deutlichen
Gegensatz zu vorherrschenden kulturellen Einstellungen
– insbesondere zur hohen Wertschätzung des Automobils –
stehen, dürften nur geringe Umsetzungschancen haben.
Erfolgversprechender erscheint der Versuch, bestehende
Einstellungen längerfristig dort zu beeinflussen und zu
verändern, wo sie besonders negative Folgen nach sich
ziehen.

Mit Automobilen sind eine ganze Reihe symbolischer Be-
deutungen (wie etwa soziale Stellung oder Charakter-
eigenschaften des Besitzers) verknüpft. Diese Symbol-
dimension darf von der Verkehrspolitik nicht
ausgeblendet werden. Vielmehr sollte versucht werden,
das Image umweltverträglicherer Alternativen zum Auto-
mobil zu verbessern und die Kraft solcher Symbole abzu-
schwächen, die problematische Verhaltensweisen nach
sich ziehen.
4.1 Akteurskonstellationen und politisch- flusspotenzial der Anbieter- und Nutzerinteressen des

institutionelle Rahmenbedingungen
der Verkehrspolitik

4.1.1 Einflusspotenzial und Interessenlagen 
nichtstaatlicher Akteure

Hohes Einflusspotenzial der Anbieter- und 
Nutzerinteressen

94. Zu den wesentlichen Rahmenbedingungen einer
umweltbezogenen Verkehrspolitik zählt das hohe Ein-

Verkehrs im politischen Entscheidungsprozess. Anbieter
sind die Produzenten von Fahrzeugen und Verkehrsinfra-
struktur mit ihren vielfältigen vor- und nachgelagerten
Produktionsstufen. Hinzu kommen die individuellen und
gewerblichen Nutzer von Fahrzeugen und Infrastruktur.
Gemeinsam bilden diese Akteursgruppen ein komplexes
Interessengeflecht mit einer breit gefächerten Organisa-
tionsmacht. Das hohe Einflusspotenzial des Verkehrs-
sektors entspringt zugleich der hohen Funktions-
bedeutung, die dieser gerade in Deutschland für
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Volkswirtschaft und Beschäftigung hat („jeder siebte Ar-
beitsplatz“). Die Automobilindustrie ist mit 925 000 Be-
schäftigten und einer Bruttowertschöpfung von 58,8 Mrd.
Euro (2001) – ein Zehntel der Wertschöpfung des Produ-
zierenden Gewerbes – einer der größten Industriezweige
der Bundesrepublik. Hinzu kommen die auf das Automo-
bil bezogenen Dienstleistungen (Handel, Reparatur,
Tankstellen) mit 900 000 Beschäftigten und einer Brutto-
wertschöpfung von 28 Mrd. Euro (2001) (Statistisches
Bundesamt, 2004, S. 80 f., S. 734 f.). Besonders hoch ist
der Exportanteil der Automobilindustrie. Die Automobil-
industrie zeichnet sich darüber hinaus durch einen hohen
Konzentrationsgrad aus: Die zehn größten Unternehmen
haben einen Anteil von fast 80 Prozent am Branchenum-
satz (Statistisches Bundesamt, 2004, S. 395). Die Bedeu-
tung des Straßenverkehrssektors erhöht sich nicht zuletzt
durch Branchen wie den Straßenbau und die Mineralöl-
verarbeitung.

Im Gegensatz zu anderen einflussreichen Industrien
(Chemie oder Energie) besitzt der Straßenverkehrssektor
eine politisch bedeutende „Massenbasis“ in Gestalt der
Besitzer von 45 Millionen PKW (Statistisches Bundes-
amt, 2004, S. 463), mit dem ADAC als Interessen-
verband, den eine hohe Kapazität für gezielte, pres-
sewirksame Kampagnen auszeichnet. Der stärker
umweltorientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) bie-
tet zwar nicht nach Mitgliedern, aber in der öffentlichen
Wahrnehmung ein gewisses Gegengewicht zum ADAC.
Schließlich zeichnet sich das Akteursnetzwerk im Be-
reich des motorisierten Individualverkehrs durch eine
große Geschlossenheit und eine weitgehende Homogeni-
tät der Interessen seiner wichtigsten Akteure – Auto-
mobilhersteller, Mineralölkonzerne, Straßenbauunterneh-
men sowie das Bundesverkehrsministerium – aus. Am
verkehrspolitischen Agenda-Setting sind Umweltver-
bände vor allem durch externen öffentlichen Druck, we-
niger aber durch netzwerkinterne Einflussnahme betei-
ligt. Zu den Eigenschaften solcher geschlossener und
interessenhomogener Politiknetzwerke gehört es, dass sie
grundsätzlich in der Lage sind, staatliche Maßnahmen,
die ihren Interessen massiv zuwider laufen, zu verhindern
oder zumindest deren Kosten auf Akteure außerhalb des
Netzwerkes abzuwälzen (grundlegend hierzu DAUG-
BJERG, 1998; JÄNICKE, 1986).

Die verkehrspolitischen Entscheidungsprozesse in Deutsch-
land – wie auch in anderen Industrieländern – sind also in
besonderem Maße durch Machtungleichgewichte ge-
kennzeichnet. So sprach die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 1992 im
Hinblick auf die umweltbezogene Verkehrspolitik gene-
rell von der Gefahr einer Vereinnahmung („capture“) des
politischen Regulationssystems durch die zu Regulieren-
den (OECD, 1992, S. 46). Allerdings treffen nicht alle
umweltpolitischen Steuerungsversuche im Verkehrssek-
tor auf gleich starken Widerstand ihrer Adressaten. So
sind Anpassungs- und Lernprozesse von Seiten der Auto-
mobilindustrie vor allem dort zu beobachten, wo die Poli-
tik auf technikbasierte Problemlösungen setzt, die eine
Verringerung der Schadstoff- oder Lärmemissionen des
Straßenverkehrs bewirken, ohne jedoch die Struktur und

das Wachstum des Verkehrssektors infrage zu stellen.
Dies macht eine Differenzierung nötig. Der relativen
Schwäche von Umweltschutzinteressen in verkehrspoliti-
schen Entscheidungsprozessen steht das umweltbezogene
Innovationspotenzial des Verkehrssektors gegenüber.
Hier können sich partielle Interessenkonvergenzen von
Ökonomie und Umweltschutz ergeben, die von der Kata-
lysatortechnik bis zur Effizienzsteigerung von Motoren
reichen (s. Kap. 7). Insbesondere hier liegen bisherige Er-
folgsfelder umweltbezogener Verkehrspolitik. Umgekehrt
ist diese vor allem dort restringiert, wo wirtschaftlich ver-
tretbare technische Optionen im Sinne von Win-Win-Lö-
sungen nicht verfügbar sind und umweltpolitische Anfor-
derungen deshalb eine Herausforderung für Struktur und
Wachstum des Sektors selbst darstellen.

Anders als auf der nationalen Ebene ist der Einfluss der
Anbieterinteressen auf der EU-Ebene deutlich geringer.
Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass eine
Reihe von EU-Mitgliedstaaten keine eigene nationale Au-
tomobilindustrie besitzt und daher weniger Rücksichten
auf die Interessen der Automobilindustrie nehmen muss.
Bis in die jüngste Zeit versuchen Automobilverbände da-
her, verkehrspolitische Entscheidungen auf der EU-Ebene
indirekt durch gezielte Einflussnahme sowohl über die
nationale als auch über die internationale Ebene der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen (UNECE) zu
beeinflussen. Die Intervention der deutschen Automobil-
industrie beim Bundeskanzler kurz vor der geplanten Ver-
abschiedung der EG-Altfahrzeugrichtlinie durch den Um-
weltministerrat im Dezember 1998 kann als besonders
markantes Beispiel für eine solche Einflussnahme über
die nationale Ebene angeführt werden (SRU, 2002,
Tz. 925). In den Entscheidungsgremien der UNECE, die
sich vorwiegend mit der international verbindlichen Har-
monisierung technischer Standards und Qualitätsnormen
für Kraftfahrzeuge befassen, übt die Automobilindustrie
vor allem durch ihre engen Kontakte auf der fachlichen
Ebene zu den an der Normsetzung beteiligten Experten
und den Vertretern nationaler Verkehrsministerien Ein-
fluss aus. Da die im Rahmen der UNECE ausgehandelten
Standards – etwa in den Bereichen Lärm oder Schadstoff-
emissionen – in der Regel von der EU anerkannt und
übernommen werden, gelingt es den Anbieterinteressen
im Automobilbereich dadurch zunehmend, die für sie un-
günstigen Entscheidungsprozesse in der EU zu umgehen
(Abschn. 4.1.3.3; SRU, 2004, Tz. 1255 ff.).

Handlungskapazitäten und Strategiefähigkeit 
nichtstaatlicher Akteure

95. Wirtschaftliche Anbieter- und Nutzerinteressen in
der Verkehrspolitik sind in unterschiedlichem Grade or-
ganisiert. Während die Automobilindustrie durch eine
überschaubare Zahl großer und einflussreicher Unterneh-
men und enge Verbindungen zwischen diesen Unterneh-
men und ihren Zulieferern geprägt ist, zeichnen sich der
Güterverkehrssektor und der Personenverkehr durch eine
Vielzahl untereinander kaum vernetzter individueller Ak-
teure aus. Aufgrund des unterschiedlichen Organisations-
grades von Anbieter- und Nutzerinteressen im Verkehrs-
sektor sind die jeweiligen Branchen- und Dachverbände
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auch in unterschiedlichem Maße in der Lage, die Aktio-
nen ihrer Mitgliedsunternehmen wirksam zu koordinie-
ren. So können die deutschen und europäischen Verbände
der Automobilhersteller (VDA, ACEA) aufgrund des re-
lativ hohen Organisationsgrades in diesem Sektor grund-
sätzlich für ihre Mitgliedsunternehmen sprechen und ge-
meinsam mit staatlichen Akteuren Umweltqualitätsziele
aushandeln. Dies stellt eine entscheidende Voraussetzung
für kooperative Steuerungsformen in der Umweltpolitik
dar. Umgekehrt ist die Koordinationsfähigkeit der Ver-
bände der privaten und gewerblichen Kfz-Nutzer
(ADAC, IRU) gegenüber ihren Mitgliedern aufgrund de-
ren Vielzahl und Heterogenität nur gering. Im Gütertrans-
portsektor hat die mit dem Ausbau des europäischen Bin-
nenmarktes verbundene Deregulierung die Heterogenität
der nationalen Branchenverbände noch weiter verstärkt
und ihre Handlungs- und Strategiefähigkeit geschwächt.
Private Autofahrer und Gütertransportunternehmen kön-
nen daher grundsätzlich eher durch ordnungsrechtliche
oder ökonomische Instrumente beeinflusst werden. „Wei-
che“ Instrumente wie etwa Selbstverpflichtungen sind
aufgrund der Heterogenität dieser Zielgruppen kein adä-
quater Steuerungsansatz. Politischen Einfluss nehmen
Kfz-Nutzer und Güterverkehrsunternehmen vor allem
durch öffentlichkeitswirksame Protestorganisationen und
Androhung von Wählermobilisation.

96. Den organisierten Anbieter- und Nutzerinteressen
stehen die organisierten Umweltinteressen primär in ei-
nem Konfliktverhältnis gegenüber, was aber gemeinsame
Schnittmengen – speziell im Bereich technischer Um-
weltinnovationen – nicht ausschließt. In Deutschland sind
insgesamt mehr als 5 Millionen Menschen in Umwelt-
schutzverbänden organisiert. Alleine den im Deutschen
Naturschutzring (DNR) vertretenen 94 Umwelt- und Na-
turschutzgruppen gehören nach Angaben des DNR über
5,2 Millionen Einzelmitglieder an (DNR, 2005). Damit
ist der Organisationsgrad der Umweltbewegung in
Deutschland auch im Industrieländervergleich relativ
hoch (JÄNICKE und WEIDNER, 1997). Im Verkehrsbe-
reich nutzen Umweltgruppen und -verbände eine Vielzahl
von Aktionsformen von lokalen Protestaktionen über die
Erarbeitung wissenschaftlicher Expertisen bis hin zur
Teilnahme an Anhörungen im Gesetzgebungsverfahren
(ausführlich SRU, 1996, Kap. 3). Aufgrund der oben be-
schriebenen tendenziellen Geschlossenheit verkehrspoli-
tischer Akteursnetzwerke sind die Möglichkeiten der
Teilnahme von Umweltverbänden am politischen Ent-
scheidungsfindungsprozess jedoch eher gering.

Anders als bei den Industrieverbänden ist der Einfluss der
Umweltverbände auf die umweltpolitische Entschei-
dungsfindung im Verkehrsbereich auf der EU-Ebene in
einzelnen Themenfeldern größer als auf der nationalen
Ebene. So existiert innerhalb der Europäischen Union
eine langjährige Tradition der „künstlichen Stärkung“ von
Umweltverbänden durch die EU-Kommission. Die Gene-
raldirektion Umwelt verfolgt damit vor allem zwei Ziele:
die Unterstützung ihrer Vorschläge auf der nationalstaatli-
chen Ebene durch national agierende Umweltverbände
und die Steigerung der Legitimation ihrer umweltpoliti-
schen Vorschläge durch den Vergleich mit den radikale-

ren Positionen der Umweltverbände (HEY, 1998, S. 111;
HEY und BRENDLE, 1994, S. 383 f.; HEY, 2001). Im
Verkehrsbereich gelang es den Umweltverbänden wieder-
holt, ein Teil breiterer Koalitionen für strengere Emis-
sionsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge zu sein (vgl.
WURZEL, 2002). Hinsichtlich der Berücksichtigung ex-
terner Kosten bei der Wegekostenanrechnung gab es
mehrfach auch Interessenkongruenzen zwischen Umwelt-
verbänden und der EU-Kommission (vgl. HEY, 1998;
KUX und WICKI, 2000).

Zur Modernisierungsfunktion des Umweltschutzes
im Straßenverkehrssektor

97. Die vergleichsweise starke Vetomacht des Automo-
bilsektors in Ländern wie Deutschland wird teilweise
durch die Funktionsbedeutung relativiert, die speziell der
staatliche Umweltschutz für den internationalen Innova-
tionswettbewerb dieser Industrie besitzt. Für die in diesem
Gutachten betonte Leistungsfähigkeit umwelttechnischer
Maßnahmen an der Quelle hat dies besondere Bedeutung.
Der SRU unterstreicht die auf diesem Gebiet liegenden
Chancen für den Innovationswettbewerb der deutschen
Automobilindustrie. Der internationale Wettbewerb die-
ses Sektors wird zunehmend auch von umwelt- und kli-
mapolitischen Regulierungen von Vorreiterländern be-
stimmt: „The regulatory drive (…) has forced companies
to compete against each other on environmental criteria“
(McLAUCHLIN, 2004; vgl. SRU, 2002). Diese Tendenz
konnte bereits bei der Einführung der Katalysatortechnik
beobachtet werden, die auf einem regulativen Trend ba-
sierte, den die USA und Japan auslösten. Ähnlich hat sich
die EU als Trendsetter bei den Euro-Normen oder beim
Altautorecycling erwiesen, was Anpassungszwänge au-
ßereuropäischer Autokonzerne mit sich brachte. Der Kli-
maschutz scheint einen neuen regulativen Wettbewerb
auszulösen. Bei sparsamen Dieselmotoren war dies die
deutsche Kfz-Steueränderung von 1997. Für den Hybrid-
motor hat Japan mit dem Top-runner-approach eine neue
Runde des klimabezogenen Innovationswettbewerbs er-
öffnet. Dieser Regelungsmodus wurde mit der kaliforni-
schen Regulierung der Durchschnittsverbräuche neu zu-
gelassener Fahrzeuge übernommen (Verringerung um
30 Prozent bis 2016). Inzwischen haben sieben weitere
US-Bundesstaaten angekündigt, dieser Regelung zu fol-
gen. Das Europäische Parlament hat sich jüngst für euro-
päische Höchstverbrauchstandards für Neuwagen in An-
lehnung an die kalifornische Regelung ausgesprochen
(European Parliament, 2005). Schließlich hat China eine
Regelung des Höchstverbrauchs für 32 verschiedene Ge-
wichtsklassen von PKW und LKW beschlossen, die 2005
und in einer verschärften Version 2008 in Kraft treten
wird. Die Standards sind zwar weniger ambitioniert als in
Kalifornien, übertreffen aber die nationalen US-Standards
deutlich (WRI, 2004).

Der SRU hat 2002 die These vertreten, dass sich umwelt-
technische Innovationen meist im Wechselspiel mit staat-
lichen Fördermaßnahmen ausbreiten und zugleich wach-
sende Bedeutung im Innovationswettbewerb haben, was
für Länder wie Deutschland besondere Chancen eröffnet
(SRU, 2002, Tz. 42 ff.; JÄNICKE, 2000). Es gibt kaum
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eine Industrie, für die dies mehr gilt als für die Automo-
bilhersteller. In ihrem Wettbewerbsbericht 2004 hat die
EU-Kommission den Vorsprung der japanischen Auto-
mobilhersteller bei der Hybrid-Technologie als erhebli-
ches Wettbewerbsproblem für die europäischen Hersteller
bezeichnet (Commission of the European Communities,
2004). Insoweit hat die umweltpolitische Regulierung
dieses Sektors potenziell auch eine Bedeutung für seine
internationale Wettbewerbsfähigkeit. Dies gilt auch für
die Umsteuerung von Straßenbauinvestitionen in Rich-
tung auf die Bahntechnik.

4.1.2 Umweltpolitische Steuerung in 
staatsnahen Sektoren

98. Eine zweite zentrale Rahmenbedingung für eine
umweltorientierte Verkehrspolitik ist die Tatsache, dass
der Verkehrssektor aufgrund der im Vergleich zu anderen
Sektoren großen Bedeutung der Infrastrukturpolitik durch
eine starke Präsenz des Staates gekennzeichnet ist. Dabei
ist die öffentliche Hand einerseits Auftraggeber von In-
frastrukturmaßnahmen wie Straßen- und Schienenbau,
betreibt öffentliche Verkehrsunternehmen und ist in ent-
scheidendem Maße an der Einführung neuer großtechno-
logischer Verkehrssysteme – von der Telematik bis zum
Transrapid – beteiligt. Andererseits greift der Staat regu-
lierend in das Verkehrsgeschehen ein. So ist etwa die Au-
tomobilindustrie – vom Sicherheitsgurt bis zu den Euro-
Normen – ein sicherheits- und umweltpolitisch hoch
regulierter Wirtschaftszweig, dessen internationaler Inno-
vationswettbewerb zunehmend auch von derartigen natio-
nalstaatlichen Regulierungen bestimmt wird. Die Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten des Staates sind somit im
Verkehrssektor – wie auch in anderen so genannten
staatsnahen Sektoren (Telekommunikation, Energiever-
sorgung, Gesundheitssystem etc.) (vgl. MAYNTZ und
SCHARPF, 1995) – deutlich größer als in weniger infra-
strukturabhängigen bzw. stärker marktwirtschaftlich or-
ganisierten Sektoren. Für die Umweltpolitik bedeutet
dies, dass staatliche Aktivitäten im Verkehrsbereich nicht
nur der Lösung von Umweltproblemen dienen, sondern
auch für einen bedeutenden Teil der vom Verkehrssektor
ausgehenden Umweltbelastungen mitverantwortlich sind.
Charakteristisches Merkmal der umweltpolitischen Steu-
erung im Verkehrssektor ist somit, dass der Staat in nicht
zu unterschätzendem Maße Adressat seiner eigenen Re-
gelungen ist.

Diese Doppelrolle des Staates bietet gleichzeitig Chancen
und Restriktionen, die bei der Analyse konkreter politi-
scher Maßnahmen berücksichtigt werden müssen. Res-
triktionen ergeben sich vor allem daraus, dass der Staat als
Hauptverantwortlicher für verkehrsinfrastrukturelle Maß-
nahmen wie etwa den Ausbau des Straßennetzes – abge-
sehen von öffentlichem Druck – nicht durch eine externe
Instanz zur Berücksichtigung ökologischer Kriterien an-
gehalten werden kann, sondern sich selbst hierzu ver-
pflichten muss. Einer solchen Selbstverpflichtung steht
allerdings eine heterogene Interessenstruktur des Staates
entgegen, bei der das ökologische Interesse an einer Be-
schränkung des Straßenneubaus regelmäßig von regional-
ökonomischen Interessen an einer Förderung der kommu-

nalen Wirtschaft durch den Straßenbau überlagert wird
(Kap. 8). Darüber hinaus führt die Einheit von Regulierer
und Regulierten auch dazu, dass ein unabhängiges Moni-
toring nicht gegeben ist. Anders als in vielen anderen Be-
reichen des Umweltschutzes sind Umweltschutzbestre-
bungen im Bereich der Verkehrsinfrastrukturplanung
grundsätzlich auf eine Selbstbeschränkung staatlicher
Akteure angewiesen, die besonders im Falle von Konflik-
ten zwischen verkehrs- und umweltpolitischen Zielen
nicht ohne weiteres zu erwarten ist.

Umgekehrt bietet die Doppelrolle des Staates als Subjekt
und Objekt umweltpolitischer Steuerung im Verkehrssek-
tor aber auch Gestaltungschancen für eine umweltverträg-
lichere Verkehrspolitik. Diese liegen insbesondere im
Bereich der technischen Anforderungen an den Verkehrs-
wegebau. Als Auftraggeber von Verkehrsinfrastruktur-
maßnahmen können staatliche Akteure technische Stan-
dards für den Straßenneu- und -umbau festlegen und
damit wichtige Weichenstellungen für einen langfristig
umweltgerechteren Straßenverkehr vornehmen. Bei-
spiele hierfür sind der Einsatz lärmärmerer Straßenbeläge
oder die Verringerung von Zerschneidungseffekten durch
Tunnel- oder Brückenbau. Eine solche Verbesserung der
Qualität der Verkehrsinfrastruktur wäre grundsätzlich
auch mit den konjunkturpolitischen Interessen von Kom-
munal- und Landespolitikern vereinbar, da sie nicht auf
eine Verringerung regionaler Verkehrsinfrastrukturausga-
ben setzt, sondern vielmehr auf eine Minimierung der
Umweltbelastungen durch straßenbauliche Maßnahmen
bei weitgehend gleich bleibendem Finanzvolumen. Auf-
grund seiner spezifischen Kombination von hoher Um-
weltrelevanz und großem Investitionsvolumen wäre der
Verkehrsbereich ein ideales Testfeld für derartige Formen
der Ökologisierung öffentlicher Ausgaben (Green Public
Procurement (GPP)). So argumentiert auch die OECD in
einer neueren Studie, dass die öffentliche Hand in Sekto-
ren wie dem Straßenbau der wichtigste Nachfrager ist und
eine Ökologisierung der öffentlichen Ausgaben daher ein
signifikantes Steuerungspotenzial aufweist (OECD, 2003,
S. 226).

Schließlich spielt der Staat im Verkehrsbereich traditio-
nell eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Markt-
einführung großtechnischer Systeme. Beispiele sind der
Aufbau eines nationalen Eisenbahnnetzes, kommunaler
ÖPNV-Systeme oder einer Luftverkehrsinfrastruktur.
Aufgrund des hohen Finanz- und Koordinationsbedarfs
dieser Systeme ist die Beteiligung des Staates als Träger
oder als finanzkräftiger Nachfrager sowie als zentrale
Koordinationsinstanz für deren Aufbau von entscheiden-
der Bedeutung (MAYNTZ und SCHNEIDER, 1995,
S. 77 ff.). Gerade hierdurch ist das Risiko von Ineffizien-
zen und der Einflussnahme durch staatsnahe Wirtschafts-
sektoren auf die staatliche Politik allerdings auch beson-
ders groß. Inzwischen wird das staatliche Engagement bei
den klassischen Verkehrsträgern Schiene, Straße oder
Luftfahrt zwar eher reduziert und größere Teile der mit
öffentlichen Mitteln aufgebauten Infrastruktur werden
privatisiert. Gleichzeitig kristallisiert sich jedoch insbe-
sondere vor dem Hintergrund einer Ökologisierung des
Verkehrsbereichs ein möglicher Bedarf an neuen Infra-
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strukturleistungen heraus. Beispiele hierfür sind die zu-
nehmend diskutierte mittel- bis langfristige Umstellung
der Antriebstechnologien für Kraftfahrzeuge auf die Nut-
zung von Biomasse oder Wasserstoff (Kap. 7.4) oder die
Einführung von telematischen Verkehrssystemen
(Kap. 9.4). Eine alleine von der privaten Nachfrage getra-
gene Entwicklung der notwendigen Infrastrukturen in
diesen Bereichen ist aufgrund des hohen Investitionsbe-
darfs in keinem der genannten Fälle zu erwarten. Staatli-
che Akteure müssen daher frühzeitig entscheiden, ob die
Umstellung auf neue Antriebstechnologien bzw. die ver-
stärkte Anwendung von Telematik im Verkehrsbereich
grundsätzlich erwünscht sind. Ist dies der Fall, müssen
langfristige Strategien zur Markteinführung entwickelt
werden, die neben der finanziellen Förderung der not-
wendigen Infrastrukturentwicklung auch flankierende
ökonomische und ordnungsrechtliche Maßnahmen ent-
halten.

4.1.3 Verkehrspolitische Zuständigkeiten

4.1.3.1 Verkehrspolitische Kompetenzverteilung 
in Deutschland

99. Die verkehrspolitischen Zuständigkeiten sind in
Deutschland auf die Bundes-, Landes- und kommunale
Ebene verteilt. Zu unterscheiden sind insbesondere die
Zuständigkeiten für die Gesetzgebung, die Finanzierung
von Infrastrukturmaßnahmen, die Bedarfsplanung sowie
für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen, die
Verwaltung der Verkehrswege und den Vollzug des Stra-
ßenverkehrsrechts.

Gesetzgebung

100. Die Gesetzgebungskompetenz ist im Verkehrsbe-
reich vorrangig auf der Bundesebene angesiedelt. Die
ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes
gilt in den Bereichen Luftverkehr und Eisenbahnen, so-
fern letztere ganz oder mehrheitlich im Eigentum des
Bundes stehen (Art. 73, Nr. 6 und 6a GG). In den Berei-
chen Straßenverkehr und Binnenschifffahrt gilt die kon-
kurrierende Gesetzgebung, von der der Bund bisher
umfassend Gebrauch gemacht hat. Gegenstand der Ge-
setzgebung im Verkehrsbereich sind sowohl regulative
Anforderungen an die Teilnahme am Verkehrsgeschehen
(Straßenverkehrsrecht, verkehrsbezogenes Umweltrecht)
wie auch planerische Maßnahmen zum Neu- und Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur. 

Finanzierung

101. Als Eigentümer der Bundesfernstraßen und Bun-
deswasserstraßen trägt der Bund in diesen Bereichen die
Finanzierungslast für Neu- und Ausbaumaßnahmen so-
wie für Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen. Länder und
Gemeinden sind im Gegenzug für die Finanzierung der
Landes- und Kommunalstraßen zuständig, wobei der
Bund den Ländern Finanzierungshilfen für Investitionen
zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse
– einschließlich des ÖPNV – gewährleistet. Die Voraus-
setzungen für diese Finanzhilfen des Bundes sowie deren

Höhe und Umfang regelt das Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz. Im Falle der Schienenwege und der für den
Bahnbetrieb erforderlichen Anlagen ist der Eigentümer
zwar die Deutsche Bahn AG; auch hier übernimmt der
Bund jedoch die Finanzierung des Neu- und Ausbaus. Le-
diglich für die Unterhaltung und Instandsetzung der
Eisenbahninfrastruktur ist die Deutsche Bahn AG zustän-
dig.

Bedarfsplanung

102. Die Planung und Koordination der Bundesinvesti-
tionen in den Neu- und Ausbau der Bundesverkehrswege
erfolgt mithilfe der Bundesverkehrswegeplanung. Der
Bundesverkehrswegeplan (BVWP), der in ungefähr zehn-
jährigem Abstand vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) aufgestellt und
vom Kabinett beschlossen wird, ist der übergeordnete In-
vestitionsrahmenplan für alle Bundesverkehrswege. Er
legt die für den Neubau und den Erhalt der Bundesver-
kehrswege verfügbaren Investitionsmittel fest, bestimmt
die Dringlichkeit von Neu- und Ausbauprojekten nach ih-
ren wirtschaftlichen, ökologischen und raumordnerischen
Auswirkungen und setzt Prioritäten für Investitionsent-
scheidungen der öffentlichen Hand. Die in den BVWP
aufzunehmenden Verkehrsprojekte werden aus der Ge-
samtheit der von den Bundesländern, der Bundeswasser-
straßenverwaltung und der Deutschen Bahn AG angemel-
deten Projekten ausgewählt. 

Während der BVWP verkehrsträgerübergreifend angelegt
ist, ist die weitere Umsetzung dieser Planung nach Ver-
kehrsträgern getrennt organisiert (vgl. Abschn. 4.1.4).
Aufbauend auf dem Bundesverkehrswegeplan erstellt die
Bundesregierung getrennte Bedarfspläne für die Bereiche
„Bundesschienenwege“ und „Bundesfernstraßen“, die als
Anlagen des Bundesschienenausbaugesetzes und des
Fernstraßenausbaugesetzes in das Gesetzgebungsverfah-
ren eingespeist und von Bundestag und Bundesrat be-
schlossen werden. Die Bedarfspläne für Schiene und
Straße haben somit Gesetzesrang. Die weitere Konkreti-
sierung des Bundesfernstraßenbedarfsplans erfolgt über
einen vom BMVBW aufgestellten Fünfjahresplan, der
wiederum den Rahmen für die jährliche Straßenbaupla-
nung bildet. Der Straßenbauplan, der als Anlage zum
Bundeshaushaltsgesetz von Bundestag und Bundesrat be-
schlossen wird und Gesetzesrang hat, benennt die auszu-
führenden Einzelmaßnahmen und veranschlagt die dafür
notwendigen Mittel in Kapitel 1210 des Bundeshaushalts.
Erst der jährliche Straßenbauplan stellt somit eine haus-
haltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der geplanten
Infrastrukturausgaben dar.

Grundsätzlich ist die Bundesverkehrswegeplanung von
einer problematischen Inkongruenz von Bedarfsfeststel-
lung und Finanzierung geprägt: die Länder melden einen
Bedarf an Fernstraßen an, dessen Finanzierung dann in
großen Teilen vom Bund getragen wird. Für die Länder
ergibt sich hieraus ein struktureller Anreiz zu einer über-
höhten Bedarfsanmeldung. Dabei melden die Länder ne-
ben Strecken mit Fernstraßenfunktion zunehmend auch
solche von überwiegend regionaler oder örtlicher Bedeu-
tung an. Neben funktionalen Erfordernissen treten zuneh-



Drucksache 15/5900 – 88 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode
mend regionalökonomische Interessen der Länder und
Gemeinden bei der Bedarfsanmeldung in den Vorder-
grund (Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung, 2004). 

Verwaltung und Vollzug

103. Die Zuständigkeit für den Vollzug des Straßenver-
kehrsrechts sowie verkehrsrelevanter Umweltgesetze und
-vorschriften liegt bei den Bundesländern. Darüber
hinaus sind sie im Wege der Auftragsverwaltung
(Art. 90 II GG) für den Bau und die Verwaltung der Bun-
desfernstraßen verantwortlich. Letzteres bedeutet, dass
die Länder die Planung und Durchführung konkreter Bau-
und Erhaltungsmaßnahmen in eigener Verantwortung
vornehmen, während der Bund für die Finanzierung die-
ser Maßnahmen zuständig ist.

Auch die Auftragsverwaltung im Bundesfernstraßenbau
weist einige Schwachstellen auf, die in jüngster Zeit ver-
stärkt kritisiert worden sind (s. insbesondere Bundes-
beauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung,
2004). Hauptkritikpunkt ist, dass bei der Auftragsverwal-
tung die Finanzierungszuständigkeit und die Verwal-
tungszuständigkeit nicht auf derselben Ebene angesiedelt,
sondern zwischen der Bundes- und Landesebene aufge-
teilt sind. Durch den erheblichen Spielraum der Straßen-
baubehörden der Länder bei der Planung und Durchfüh-
rung konkreter Baumaßnahmen entsteht ein Anreiz für
Länder und Gemeinden, ihre eigenen konjunkturpoliti-
schen und regionalökonomischen Interessen auf Kosten
des Bundes zu verwirklichen. So stellt der Bundesbeauf-
tragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung in einem
aktuellen Gutachten fest, „dass insbesondere bei Bundes-
straßen zu aufwändig und über das Notwendige hinaus
geplant und gebaut wird“ (Bundesbeauftragter für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung, 2004, S. 50). Ermöglicht
wird dies nicht zuletzt dadurch, dass der Bund im Fern-
straßenbau über kein funktionierendes System zur Kon-
trolle der Länder verfügt, das es ihm ermöglicht, seine In-
teressen bei einzelnen Baumaßnahmen zu wahren. Die
Straßenbauverwaltungen der Länder hingegen verfügen
über einen Informationsvorsprung, der es ihnen erlaubt,
im Zuge konkreter Straßenbaumaßnahmen vorrangig ihre
eigenen Interessen zu verwirklichen.

Die institutionelle Ausgestaltung des Fernstraßenbaus
setzt somit systematisch Anreize für einen übermäßigen
Ausbau des Straßennetzes. Die notwendige Reduzierung
dieser ökologisch kontraproduktiven Anreize setzt eine
Neuverteilung der Planungs-, Finanzierungs- und Bau-
kompetenzen voraus (Abschn. 8.1.2).

4.1.3.2 Bedeutung der EU-Ebene

104. In den vergangenen Jahrzehnten sind verkehrspoli-
tische Initiativen zunehmend auch von der europäischen
Ebene ausgegangen. Insbesondere im Rahmen der Errich-
tung des Binnenmarktes und der Zuständigkeit für
„Transeuropäische Netze“ ist die EU ein wichtiger Ak-
teur geworden, der die Liberalisierung der Verkehrs-
märkte maßgeblich mit beeinflusst. Allerdings variiert

der Einfluss der EU auf die deutsche Verkehrspolitik mit
dem jeweiligen Politikansatz. Im Bereich der Luftreinhal-
tepolitik, also bei vorwiegend technischen Maßnahmen
an der Quelle, kann die EU inzwischen als wichtigster
Motor umweltpolitischer Regelungen angesehen werden
(Euro-1- bis Euro-5-Grenzwerte, NEC-Richtlinie,
1. Tochterrichtlinie zur Luftqualitätsrahmenrichtlinie;
s. Kap. 7). In Bereichen des technischen Umweltschutzes,
die noch nicht durch einheitliche europäische Rechts-
vorschriften harmonisiert sind, können einzelne Mit-
gliedstaaten zudem durch innovative Maßnahmen auf
nationaler Ebene oder durch gemeinsame Gesetzgebungs-
initiativen auf europäischer Ebene die künftige Politikent-
wicklung in der EU beeinflussen oder beschleunigen.
Eine solche Vorreiterposition innerhalb der EU hatte
bspw. Deutschland bei der Einführung des Katalysators
und des bleifreien Benzins (WURZEL, 2002;
HOLZINGER, 1994). Auch bei der Einführung des
Partikelfilters für Dieselfahrzeuge zeichnet sich eine
solche Entwicklung ab (Abschn. 7.1.1.4). Bestehen be-
reits einheitliche europäische Schutzbestimmungen, so
sind die Möglichkeiten einzelner Mitgliedstaaten, ihr na-
tionales Schutzniveau einseitig zu verschärfen, allerdings
stark eingeschränkt. So werden die umwelttechnischen
Anforderungen an die Zulassung von Neufahrzeugen
(von Euro-1 bis Euro-5) inzwischen weitgehend auf EU-
Ebene geregelt. Eine nationale, über die geltenden euro-
päischen Schutzbestimmungen hinausgehende Verschär-
fung der Anforderungen ist angesichts der EU-weiten
Harmonisierung grundsätzlich nicht mehr möglich
(HERRMANN und HOFMANN, 2002, S. 581, 590 f.).
Schließlich sind auch nationale fiskalische Fördermaß-
nahmen zur beschleunigten Markteinführung verbrauchs-
armer oder emissionsarmer Fahrzeuge nur dann möglich,
wenn sie nicht im Konflikt zu bestehendem EG-Recht
stehen.

105. Im Bereich der verkehrslenkenden Maßnahmen
ist der Einfluss der EU hinsichtlich des Güterverkehrs
groß und hinsichtlich des Personenverkehrs relativ ge-
ring. Eine relativ bedeutsame Rolle spielt die EU bei der
(De-)Regulierung des Güterverkehrs. Sie hat in den
1990er-Jahren die Liberalisierung der Güterverkehrs-
märkte vorangetrieben und legt den Rahmen für die Erhe-
bung nationaler Verkehrsabgaben wie Straßennutzungs-
gebühren für LKW und Kraftfahrzeugsteuern für den
Güterverkehr fest (Richtlinie 93/89/EWG; RL 1999/62/
EG; s. a. KERWER und TEUTSCH, 2001; HERRMANN
und HOFMANN, 2002). Eine Differenzierung der Steuer-
und Gebührensätze nach Umweltkriterien ist nach diesen
Regelungen teilweise möglich. Allerdings stehen die eu-
ropäischen Regelungen einer weiter reichenden Berück-
sichtigung der ökologischen Kosten des Güterverkehrs
auf nationaler Ebene entgegen. So durfte die ursprünglich
für 2003 geplante deutsche LKW-Maut nur die Wegekos-
ten abdecken, nicht aber die weiteren externen Kosten des
LKW-Verkehrs. Allerdings existiert eine Differenzierung
nach Schadstoffklassen. Eine weiter gehende Berücksich-
tigung der externen Kosten und die Ausgestaltung der Be-
steuerung nach dem Territorialitätsprinzip (Besteuerung
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dort, wo die Fahrt stattfindet) ist zwar von der EU-Kom-
mission und den Transitländern in den letzten 15 Jahren
wiederholt unterstützt, aber bisher von den Ländern in
Randlage verhindert worden (vgl. HEY, 1998). Auch
nachdem das Einstimmigkeitserfordernis bei der Infra-
strukturbesteuerung mit dem Amsterdamer Vertrag ent-
fallen ist, waren in steuerpolitischen Fragen des Verkehrs
wiederholt schwierige Aushandlungsprozesse nötig. Eine
mehrheitsfähige Koalition der hauptsächlich vom Transit
betroffenen Länder ist bisher, auch wegen der ambivalen-
ten Position Deutschlands als Transit- und Exportland,
nicht gelungen (HEY, 2002; KERWER und TEUTSCH,
2001; KUX und WICKI, 2000; vgl. Tz. 172).

106. Verkehrslenkende Maßnahmen im Bereich des
Personenverkehrs finden EU-weit allenfalls im Rahmen
der Harmonisierung der Steuern auf Diesel und Benzin
statt (vgl. Abschn. 9.3.1). Wegen der sehr unterschiedli-
chen nationalen Steuersätze ist hierbei der EU-Kommis-
sion eine vollständige Harmonisierung nicht gelungen, al-
lenfalls eine Anhebung der untersten Steuersätze auf ein
Durchschnittsniveau. Aufgrund des „Tanktourismus“ und
der wachsenden Bedeutung des internationalen Verkehrs
ist das niedrige Harmonisierungsniveau bei den Steuer-
sätzen zwar kein rechtliches, aber ein politisches Hemm-
nis für nationale Alleingänge bei der Erhöhung der Treib-
stoffbesteuerung. Die EU-Kommission verfolgt hier aber
weiterhin das Ziel einer vollständigen Harmonisierung.

107. Maßnahmen der Verkehrsplanung werden weitge-
hend auf der nationalen und subnationalen Ebene be-
schlossen (Abschn. 4.1.3.1). Allerdings sehen die euro-
päischen Vorgaben zur Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) und Strategischen Umweltprüfung (SUP) eine Be-
rücksichtigung von Umweltaspekten bei öffentlichen Plä-
nen und Projekten vor. Mittlerweile ist geklärt, dass in
Zukunft die Bundesverkehrswegeplanung in den Gel-
tungsbereich der SUP-Richtlinie fallen wird (vgl.
Tz. 402). Darüber hinaus versucht die EU-Kommission
zunehmend im Rahmen der Transeuropäischen Netz-
werke Einfluss auf die nationale Verkehrsplanung zu neh-
men. Von besonderer Bedeutung sind dabei Maßnahmen,
die auf die Interoperabilität der nationalen technischen
Systeme für den Schienenverkehr abzielen.

4.1.3.3 Bedeutung der UNECE-Ebene

108. Neben der Europäischen Union spielt auf der inter-
nationalen Ebene auch die Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (UNECE) eine wichtige
Rolle bei der umweltpolitischen Regulierung des Ver-
kehrsbereichs. Insgesamt 55 Staaten, darunter alle EU-
Mitglieder sowie – als einzige außereuropäische Staaten –
Kanada und die USA, gehören derzeit der UNECE an.
Die verschiedenen Foren der UNECE widmen sich im
Verkehrsbereich insbesondere der Regelung konkreter
Detailfragen auf der Arbeitsebene (z. B. Harmonisierung
technischer Standards, Festlegung von Qualitätsnormen).
So erfolgt zum Beispiel die Harmonisierung von Lärm-
standards für die Typenzulassung von Kraftfahrzeugen
und Motorrädern bereits seit längerem auf der UNECE-
Ebene (Regulation 41 „Noise of motor cycles“ und Regu-

lation 51 „Noise of vehicles having at least 4 wheels“).
Die auf UNECE-Ebene ausgehandelten Standards werden
anschließend von der EU übernommen. 

Der Vorteil einer Aushandlung technischer Normen und
Standards auf der UNECE-Ebene liegt in der großen Zahl
der Mitgliedstaaten und damit dem großen potenziellen
Geltungsbereich für diese Regelungen. Aus umweltpoliti-
scher Sicht fällt die Einschätzung der Harmonisierung
technischer Kfz-Standards auf UNECE-Ebene jedoch
eher negativ aus. Obwohl die UNECE in Bereichen wie
etwa der Vermeidung grenzüberschreitender Luftverun-
reinigungen durchaus wichtige Impulse für einen ver-
stärkten Umweltschutz gegeben hat (etwa mit dem Über-
einkommen über weiträumige grenzüberschreitende
Luftverschmutzung und den im Rahmen dieses Abkom-
mens verabschiedeten Protokollen), blieben Umwelt-
schutzregelungen im Verkehrsbereich bisher meist auf
dem Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners
(WURZEL, 2002, S. 97; s. auch FRIEDRICH et al.,
2000). Als Ursachen hierfür werden einerseits der große
Einfluss industrieller Akteure auf die Repräsentanten na-
tionaler Regierungen in der UNECE – bis hin zu einem
mit dem Briefkopf von Fiat versehenen Positionspapier
der italienischen Regierung (WURZEL, 2002, S. 97,
Fn 36) – und andererseits die große Bedeutung von oft in-
dustrienahen Experten bei der technischen Standardset-
zung genannt. Zwar stellt der überproportionale Einfluss
industriellen Expertenwissens ein generelles Problem je-
des aus dem Gesetzgebungsprozess ausgelagerten techni-
schen Normungsverfahrens dar (für die EU s. SRU, 2004,
Tz. 1286 ff.); in den UNECE-Gremien ist er jedoch noch
deutlicher ausgeprägt als auf der nationalen oder europäi-
schen Ebene. Dies liegt zum einen am Fehlen einer unab-
hängigen parlamentarischen Kontrolle. Zum anderen ver-
fügen die Umweltverbände – anders als auf der EU-
Ebene – auf der internationalen Ebene nicht über ausrei-
chende Ressourcen, um sich mit eigenen Experten an den
vielfältigen UNECE-Standardsetzungsprozessen zu betei-
ligen. Das Fehlen einer parlamentarischen oder zivilge-
sellschaftlichen Kontrolle wirkt sich insbesondere in den-
jenigen Bereichen der umweltbezogenen Verkehrspolitik
negativ aus, in denen – wie etwa im Bereich des Ver-
kehrslärms – bisher keine klaren und verbindlichen Um-
weltqualitätsziele existieren. In diesen Bereichen ist es
unwahrscheinlich, dass die technischen Normungsgre-
mien der UNECE problemadäquate Umweltstandards für
Kraftfahrzeuge setzen.

Trotz der negativen Bilanz der UNECE-Ebene bei der
Harmonisierung von Umweltstandards für die Typenzu-
lassung von Kraftfahrzeugen strebt die Generaldirektion
Unternehmen der EU-Kommission nun eine Verlagerung
gemeinschaftlicher Entscheidungskompetenzen für sämt-
liche Kfz-Standards auf die UNECE-Ebene an. Dabei sol-
len auch bestehende EG-Richtlinien durch die entspre-
chenden Regelungen auf UNECE-Ebene ersetzt werden
(VERHEUGEN, 2005). Aus umweltpolitischer Sicht ist
ein solcher Entscheidungsverzicht der EU zugunsten der
umweltpolitisch schwächeren UNECE nicht zu empfeh-
len. Der SRU rät der Bundesregierung daher, sich auf
EU-Ebene gegen diese Initiative der Generaldirektion
Unternehmen auszusprechen.
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4.1.4 Segmentierung der Problembearbeitung 
im Verkehrssektor

109. Ein wichtiges Charakteristikum der Verkehrspoli-
tik ist schließlich die Segmentierung der Problembearbei-
tung nach Verkehrsträgern. So haben sich im Verkehrsbe-
reich – wie oben bereits angedeutet – um die einzelnen
Verkehrsträger herum jeweils unterschiedliche Akteurs-
netzwerke gebildet (LEHMBRUCH, 1992). Sichtbar wird
dies in der Organisation der Verkehrsverwaltung in
Deutschland. So ist der Verkehrsbereich des BMVBW in
die Abteilungen „Straßenbau, Straßenverkehr“, „Eisen-
bahnen, Wasserstraßen“ und „Luft- und Raumfahrt,
Schifffahrt“ untergliedert. Auch die nachgeordneten Be-
hörden folgen diesem Organisationsprinzip. Für den Be-
reich des Straßenverkehrs liegen die Zuständigkeiten bei
der Bundesanstalt für Straßenwesen, dem Bundesamt für
Güterverkehr und dem Kraftfahrt-Bundesamt, für den
Schienenverkehr ist insbesondere das Eisenbahn-Bundes-
amt zuständig und im Bereich des Flugverkehrs ist das
Luftfahrt-Bundesamt die wichtigste nachgeordnete Be-
hörde. Auch in der Verkehrswegeplanung nimmt ledig-
lich der BVWP eine verkehrsträgerübergreifende
Betrachtung vor (s. Abschn. 4.1.3). Auf den weiteren
Konkretisierungsstufen ist die Planung des Neu- und
Ausbaus der Bundesverkehrswege hingegen verkehrsträ-
gerspezifisch organisiert. Diese Segmentierung der Pro-
blembearbeitung hat Konsequenzen für die Erfolgsaus-
sichten umweltpolitischer Steuerungsansätze: Auf der
einen Seite können umweltpolitische Maßnahmen, die je-
weils nur einen Verkehrsträger betreffen, durch diese
Segmentierung erleichtert werden. Dies betrifft in erster
Linie technische Maßnahmen an der Quelle, deren
Kosten mindestens teilweise auf Konsumenten oder die
Allgemeinheit abgewälzt werden können und aufgrund
der isolierten Bearbeitung innerhalb überschaubarer und
eingespielter Akteursnetzwerke politisch einfacher
umgesetzt werden können. Die bisherigen Erfolge bei
der Verringerung des Ausstoßes klassischer Luft-
schadstoffe durch Einführung des 3-Wege-Katalysators
(Abschn. 7.1.1) und die Verringerung der spezifischen
CO2-Emissionen durch die Entwicklung verbrauchsärme-
rer Motoren (Abschn. 7.1.2) veranschaulichen das große
Potenzial technischer Maßnahmen. Die bevorstehende
Einführung des Partikelfilters für Dieselmotoren zeigt,
dass vorhandene technische Lösungen sich im Wettbe-
werb selbst gegen entschiedenen Widerstand zentraler
Akteure – in diesem Fall der deutschen Automobilherstel-
ler – durchsetzen können.

Während sich inkrementelle, bestehende Technologie-
pfade beibehaltende technische Maßnahmen relativ gut
durchsetzen lassen, sind Maßnahmen in der Verkehrslen-
kung und in geringerem Maße Maßnahmen in der Ver-
kehrswegeplanung vergleichsweise schwierig durchzu-
setzen. In diesen Kernbereichen der umweltpolitischen
Steuerung des Verkehrs geht es vorrangig um die techni-
sche und planerische Abstimmung der einzelnen Ver-
kehrsträger aufeinander bzw. um die Verlagerung von
Güter- und Personentransporten von der Straße auf die
Schiene oder andere weniger umweltbelastende Verkehrs-
träger. Eine solche integrierte Steuerung wird durch die

traditionell nach Verkehrsträgern segmentierte Problem-
bearbeitung erschwert. Hauptgrund hierfür ist die Kon-
kurrenz der verkehrsträgerbezogenen Netzwerke um
knappe finanzielle Ressourcen. Zudem fühlen sich ver-
kehrsträgerspezifische Ministerialabteilungen und Inte-
ressenverbände in erster Linie ihrem spezifischen Teil-
sektor verpflichtet (ALLMENDINGER, 2001, S. 86).
Schließlich kann eine integrierte verkehrspolitische
Steuerung nicht auf eingespielte Akteursnetzwerke zu-
rückgreifen, sondern ist auf die Bildung neuer, verkehrs-
trägerübergreifender Netzwerke angewiesen.

4.2 Kulturelle Aspekte der Verkehrs-
nachfrage

4.2.1 Bedeutung kultureller Werte und 
Leitbilder

110. Kulturelle Faktoren sind zweifellos wesentliche
und gleichzeitig politisch nur schwer beeinflussbare
Randbedingungen für die (Nicht-)Akzeptanz verkehrs-
politischer Maßnahmen. Unter Kultur wird hier ein mit-
einander verknüpftes Ensemble von Wertvorstellungen
verstanden, die von Mitgliedern einer Gesellschaft über-
wiegend geteilt werden. Der in Kapitel 4.1 dargestellte
Einfluss des Akteursnetzwerkes, dessen ökonomische
und politische Interessen direkt mit dem motorisierten In-
dividualverkehr (MIV) verbunden sind, verbindet sich
mit in der Bevölkerung mehrheitlich verbreiteten Einstel-
lungen, die dem Automobil und seiner Nutzung grund-
sätzlich bejahend gegenüberstehen, wobei vielfältige
Wechselbeziehungen zwischen Akteursnetzwerk und Be-
völkerung bestehen (bspw. Werbung für Automobile, Au-
tomobilmessen und dergleichen). Daher legitimieren und
stabilisieren sich ökonomische Interessen und kulturelle
Einstellungen im Verkehrssektor gegenseitig. Weiterhin
könnte der Umstand, dass sich partikulare Interessen und
eindeutig affirmative Einstellungen leichter aggregieren
und politisch repräsentieren lassen (klassisch hierzu
OLSON, 1968) als das diffus verteilte, inhaltlich ambiva-
lente Unbehagen an der Entwicklung der Verkehrssitua-
tion, einen verkehrspolitischen „bias“ zugunsten des MIV
nach sich ziehen.

111. Es dürfte unstreitig sein, dass bei der Wahrneh-
mungsweise des Automobils und des MIV soziokulturelle
Leitbilder („autogerechte Stadt“, „sportlicher Fahrer“,
„flüssiger Verkehr“ etc.) und Statussymbole („Reiserenn-
limousine“) eine große Rolle spielen. Derartige Leitbil-
der, die positive Einstellungen gegenüber dem MIV ver-
mitteln und festigen, sind soziale Tatsachen. Sie erfahren
vielfältige Bestärkung durch die Massenmedien. Diese
sozialen Tatsachen bergen für die Verkehrspolitik natür-
lich Risiken, da sich die Menge der Wähler und die der
Autofahrer beträchtlich überlappen. Ökonomische und
soziale Macht einerseits, kulturelle Hegemonie anderer-
seits lassen eine „Verkehrswende“ auf den ersten Blick
politisch aussichtslos erscheinen. Daran konnte auch der
Diskurs der so genannten „kritischen“ Verkehrswissen-
schaft bislang nichts ändern, der auf hohem Qualitäts-
niveau ein Eigenleben führt (statt vieler KNOFLACHER,
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1996). Es sind die Kirchen, die neben den Umweltverbän-
den als einzige noch bedeutsame gesellschaftliche Institu-
tionen für eine „maßvolle“ Mobilitätskultur eintreten
(Ökumenischer Rat der Kirchen, 1998).

112. Bereits im Umweltgutachten 1994 (SRU, 1994,
Kap. III.1) hat der SRU betont, dass es zum Verständnis
des Verkehrsverhaltens erforderlich sei, Beweggründe zu
berücksichtigen, die in grundlegenden Antriebsstrukturen
des Menschen verankert sind. Diese Beweggründe prägen
auch Rechtsordnung und Verkehrspolitik, was umfassend
in Rechnung zu stellen ist. Folgende Bedürfnisse wurden
vom SRU als hauptsächliche Faktoren genannt:

– Selbstbestimmung,

– Gleichbehandlung,

– soziale Geltung.

Diese Bedürfnisse haben sich seither nicht wesentlich
verändert. Der SRU kam 1994 nach einer Analyse dieser
Faktoren zu dem plausiblen Schluss, der MIV sei die den
„elementaren Bedürfnisstrukturen des Menschen am
meisten adäquate Form des Mobilitätsverhaltens und von
daher in seinem Kern legitim“ (SRU, 1994, Tz. 633;
wortgleich FELDHAUS, 1998, S. 60). Daher tragen Be-
fürworter einer grundsätzlichen Wende in der Verkehrs-
politik, sofern sie Maßnahmen zur Beschränkung oder
weiteren Regulierung des MIV vorschlagen, eine beson-
dere Begründungslast gegenüber der Öffentlichkeit. Sie
müssen zeigen, dass durch diese Maßnahmen die Reali-
sierung der als legitim erkannten elementaren Bedürf-
nisstrukturen bzw. Werte entweder nicht nennenswert be-
einträchtigt wird oder dass eine maßvolle Einschränkung
durch höhere Grundsätze – etwa durch umweltpolitische
Zielsetzungen – überzeugend gerechtfertigt werden kann.

4.2.2 Selbstbestimmung und Individualität

113. Der Wert der Selbstbestimmung bezieht sich auf
eine eigenständige und unabhängige Planung des persön-
lichen Mobilitätsverhaltens und damit auf die folgenden
Vorzüge des MIV, die von öffentlichen Verkehrsträgern
nicht erreicht werden können:

– Transport von Personen und Gütern ohne Wechsel des
Verkehrsträgers (Umsteigen, Umladen etc.). Hier-
durch verbindet sich das Bedürfnis nach Selbstbestim-
mung mit den Werten der Zeitersparnis und der Be-
quemlichkeit. Diese Werte sind Umfragen zufolge
ausschlaggebend für die Wahl des Verkehrsmittels bei
dem Weg zum Arbeitsplatz.

– Ständige Verfügbarkeit des Automobils gemäß indivi-
dueller Präferenzen. Hierdurch passt der MIV zu den
Tendenzen einer „Rund-um-die-Uhr“-Gesellschaft mit
individualisierten Zeitbudgets und -profilen. Hier er-
scheint Selbstbestimmung als Unabhängigkeit von den
Vorgaben durch Fahrpläne.

– Der Wert der Unabhängigkeit bezieht sich unter ande-
rem auch auf die Möglichkeit, Arbeitsplätze auch in
größerer Entfernung vom Wohngebiet zu erreichen.
Dadurch erhöht sich die Unabhängigkeit von Arbeit-

nehmern gegenüber örtlichen Arbeitgebern. Dies
wurde und wird in ländlichen Gebieten häufig als Be-
freiung aus patrimonialen Strukturen und als Verbes-
serung der Berufschancen empfunden.

– Die Orte der Freizeitgestaltung sind räumlich dispers
angeordnet. Die zunehmenden freizeitbezogenen
Transportbedarfe (einschließlich der Besuche von Fa-
milienmitgliedern oder Freunden) sind daher vielfach
nicht durch den öffentlichen Personenverkehr zu erfül-
len.

– Das Automobil ermöglicht durch die Isolierung in der
Fahrerkabine eine Abgrenzung gegenüber anderen
Personen, die im öffentlichen Personenverkehr nicht
besteht. Dadurch gewährt es eine Art von Privatsphäre
während der Verkehrsteilnahme. Die räumlich-leibli-
che Separiertheit von anderen Personen ist ein Faktor,
der psychologisch nicht unterschätzt werden sollte, da
im öffentlichen Personenverkehr häufig diejenigen
Distanzen zu anderen, zumeist unbekannten, womög-
lich unangenehm wirkenden Personen unterschritten
werden, die normalerweise gewahrt bleiben. Selbst im
Stau sichert die Fahrerkabine diese Distanz.

– Die Fahrerkabine wird zunehmend so ausgebaut, dass
sie hinsichtlich der Ausstattung vielfach kaum hinter
dem Komfort eines Wohnraumes zurückbleibt. Bei-
spielweise stehen im Automobil regelmäßig komfor-
table Sitze, Klimaanlagen, hochwertige Radios oder
CD-Player zur Verfügung. Durch die Verwandlung des
Automobils in ein „zweites Heim“ lässt sich auch im
Massenverkehr oder im Stau ein hoher Grad an per-
sönlicher Autonomie aufrechterhalten.

114. Angesichts dieser Wertvorstellungen ist davon aus-
zugehen, dass die überwiegende Mehrheit der erwachse-
nen Personen über einen Zugang zu einem eigenen PKW
verfügen möchte. Die für die Verkehrsreduktion entschei-
dende Variable ist daher die Intensität der Nutzung des
PKW. Mobilität, die aus der Verfügbarkeit über einen
PKW erwächst, wird nicht dadurch eingeschränkt, dass
Personen aus freien Stücken die Intensität der Nutzung
reduzieren (vgl. Tz. 128 zur Begrifflichkeit). Denkbar ist
auch, dass eine veränderte Umgangsweise mit Automobi-
len einen positiv bewerteten Zugewinn an persönlicher
Unabhängigkeit bedeuten kann. Die Aussichten, dass
PKW-Besitzer ihren PKW weniger intensiv nutzen, wer-
den allerdings dadurch eingeschränkt, dass bei den alltäg-
lichen Entscheidungen vielfach nur ein Teil der tatsäch-
lich mit der PKW-Benutzung verbundenen Kosten
berücksichtigt und mit den Kosten alternativer Verkehrs-
mittel verglichen werden. So werden zwar die Kosten des
benötigten Kraftstoffs und der Reisezeit berücksichtigt, in
der Regel jedoch nicht die durch die Fahrt verursachten
zusätzlichen Werkstattkosten für Wartung und Ersatz von
Verschleißteilen, das zusätzliche Unfallrisiko und die ent-
stehende Wertminderung des Fahrzeugs. Nach
MICHAELIS (2004) liegt die Summe der letzteren drei
Kostenblöcke in der gleichen Größenordnung wie die
Summe der Kraftstoffkosten und der Reisezeitkosten. In-
sofern könnten Maßnahmen, mit denen diese „vernach-
lässigten“ Kosten stärker ins Bewusstsein der Autofahrer
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gerückt werden, einen relevanten Einfluss auf die Nut-
zungsintensität ihrer PKW haben.

Der SRU kann an dieser Stelle nur wiederholen, was
schon oft gesagt wurde: Die Substitute des MIV, beson-
ders der öffentliche Personenverkehr, die unter dem Wert
der Sicherheit bereits gut abschneiden, müssen unter an-
deren Werthinsichten optimiert werden, damit viele indi-
viduelle Entscheidungen gegen die Benutzung des PKW
entweder einen Nutzengewinn versprechen, als indiffe-
rent erlebt werden oder nur noch „low-cost“-Situationen
darstellen, in denen bekanntlich Umweltgesichtspunkte
den Ausschlag geben können. Wenn aus der Sicht eines
Verkehrteilnehmers die Option zugunsten des öffentli-
chen Personenverkehrs einen deutlich negativen Nutzen
aufweist (teuer, langsam, unbequem, mühselig, unzuver-
lässig), bedarf es angesichts der Marginalität individuel-
len Verhaltens für die gesamten Umweltbelastungen des
Verkehrs ausgeprägter Überzeugungen, diese „schlech-
tere“ Option zu wählen. Damit ist über die quantitativen
Potenziale einer sinnvollen Verlagerungsstrategie und de-
ren Stellenwert im Rahmen einer „Verkehrswende“ noch
nichts gesagt (hierzu Kap. 6.2).

4.2.3 Gleichbehandlung und 
Gleichberechtigung

115. Der Wert der Gleichberechtigung wird häufig auf
die Demokratisierung des einstigen Luxusgutes Automo-
bil bezogen. Die Verfügung über ein eigenes Automobil
zählt für viele zum kollektiven Besitzstand. Obwohl es
kein „Recht auf Automobilität“ gibt (vgl. dazu Tz. 130),
muss die Verkehrspolitik berücksichtigen, dass viele
Menschen den Wunsch haben, ein eigenes Auto zu besit-
zen und zu benutzen. Eine verkehrspolitische Verteue-
rungsstrategie, die vorrangig versucht, die externen Kos-
ten des Straßenverkehrs verursachergerecht anzulasten,
würde die Erfüllung dieses Wunsches für Personen mit
niedrigen Einkommen deutlich erschweren. Da dadurch
bei Angehörigen der einkommensschwachen Bevölke-
rungsgruppen schnell der Eindruck entstünde, sie würden
nun auch noch durch die Verkehrspolitik benachteiligt,
dürften solche reinen Verteuerungsstrategien auf erhebli-
chen Widerstand stoßen. Tatsächlich können höhere
Kraftstoffpreise für Autofahrer mit geringem Einkommen
eine weitere Ausgrenzung von der aktiven Teilnahme am
sozialen Leben und zunehmende Isolation bedeuten.

Der Wert der Gleichberechtigung steht insofern in einem
Spannungsverhältnis zu reinen Verteuerungsstrategien
(FELDHAUS, 1999, S. 114). Dies gilt ungeachtet dessen,
dass Autofahrer mit geringem Einkommen aufgrund ihrer
Wohnsituation durchschnittlich stärker von den externen
Effekten des MIV betroffen sind als Autofahrer mit höhe-
rem Einkommen (LITMAN, 2002) und insofern über-
durchschnittlich von einer Reduzierung der externen Ef-
fekte profitieren würden. Auch die Tatsache, dass die
Mehrheit der Haushalte im Bevölkerungssegment mit den
niedrigsten Einkommen bereits heute über kein Auto ver-
fügt (VOIGT, 2000) und deshalb durch eine Verteue-
rungsstrategie keine weiteren Nachteile erleiden würde,
kann das genannte Spannungsverhältnis nicht auflösen.

Der Wert der Gleichberechtigung könnte also ein Grund
sein, verkehrspolitische Strategien nicht ausschließlich
als Verteuerungsstrategie zu konzipieren.

Zur Entschärfung des angeführten Zielkonfliktes kom-
men verschiedene Strategien in Betracht. Eine bestünde
darin, Strukturen, die zum Angewiesensein auf PKW bei-
tragen, zu verändern (s. Kap. 10.4). Allerdings verspricht
diese Strategie bestenfalls eine langfristige Lösung. Eine
zweite Möglichkeit zur Konfliktentschärfung wäre es, at-
traktive Angebote zur Nutzung des ÖPNV in soziale
Transferleistungen einzubeziehen. Drittens kommt auch
die Kombination einer Verteuerungsstrategie mit einer fi-
nanziellen Unterstützung sozial schwacher Personen in
Betracht. Hierfür wäre etwa die Zahlung einer Mobilitäts-
pauschale an Personen mit geringem Einkommen geeig-
net. Grundsätzlich sollten jedenfalls verkehrspolitische
Strategien, die durch Verteuerung von Besitz und Nut-
zung von Automobilen faktisch in den vermeintlichen
Besitzanspruch eingreifen, durch flankierende Maßnah-
men ergänzt werden, die die Mobilität der Betroffenen
anderweitig erhöhen (zur Definition von Mobilität vgl.
Tz. 128).

Es stellt sich hinsichtlich des Wertes der Gleichbehand-
lung nicht nur die Frage, inwieweit der Wunsch nach ei-
nem eigenen Auto für alle gleichermaßen erfüllbar ist.
Vielmehr sind Mobilität und Lebenschancen aller Grup-
pen in den Blick zu nehmen. Untersuchungen kommen zu
dem Ergebnis, dass Kinder und Jugendliche, Frauen, be-
hinderte Personen, ältere Personen sowie Bewohner länd-
licher Regionen zu den strukturell benachteiligten Grup-
pen gehören (hierzu und für das Folgende s. LITMAN,
2002, m. w. N.). Die Vorteile von Strukturen, die eine An-
gewiesenheit auf den PKW nach sich ziehen, steigen für
PKW-Besitzer mit höheren Einkommen naturgemäß
stark, und diese Strukturen benachteiligen Personen, die
nicht über einen PKW verfügen. Verkehrsberuhigende
Maßnahmen hingegen bewirken häufig Vorteile in der
Gleichheitsdimension. Eine Orientierung am Wert der
Gleichheit erfordert, die Interessen der benachteiligten
Bevölkerungsgruppen zukünftig verkehrspolitisch viel
stärker zu berücksichtigen (vgl. hierzu Abschn. 5.5.1.4).

4.2.4 Symboldimension

116. Eng mit Besitz und Nutzung von Automobilen ist
das komplexe Bedürfnis nach sozialer Geltung verknüpft.
Wie kaum ein anderes technisches Gerät eignet sich das
Automobil für eine symbolische Besetzung. Das Auto
– und in gewissen Grenzen auch der Benutzer oder Besit-
zer des Autos – wird mit bestimmten Eigenschaften in
Verbindung gebracht, die zumindest in Teilen der Gesell-
schaft Wertschätzung genießen. Zu diesen mit Autos in
Verbindung gebrachten Eigenschaften gehören etwa Indi-
vidualität, Vitalität, erotische Ausstrahlung und Dynamik.
Gleichzeitig sind Automobile der Oberklasse immer auch
Positionsgüter (hierzu REISCH, 1995), deren Präsenta-
tion bedeutsamer sein kann als deren Gebrauchsnutzen.
Das Automobil signalisiert soziale Zugehörigkeiten und
ist nicht nur ein Transportmittel, sondern ein präsentati-
ves Symbol (im Sinne von LANGER, 1979, S. 103). Die
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Fahrt mit dem Automobil ist immer zugleich eine Bewe-
gung durch den physischen und durch den symbolisch-
kulturell codierten Raum (SCHLAFFER et al., 2002,
S. 4, m. w. N.). Das Automobil ist insofern nicht aus-
schließlich ein Gebrauchsgut, das man hauptsächlich
nüchtern und zweckrational benutzt, sondern ein Gerät,
zu dem viele Menschen eine symbolisch „aufgeladene“
Beziehung aufbauen (JÖRNS, 1992).

Da diese symbolisch „aufgeladenen“ Beziehungen auch
faktische Wirkungen auf den Umgang mit Automobilen
haben, müssen sie im Rahmen einer Analyse, die die kul-
turellen Aspekte der Verkehrsnachfrage ins Auge fasst,
unbedingt thematisiert werden. Es ist im Interesse diskur-
siver Rationalität erforderlich, Faktoren und Beweg-
gründe anzusprechen, die gerade im prädiskursiven Be-
reich menschlicher Antriebskräfte ihre Wirkungen
entfalten. Die explizite Thematisierung der kulturell-sym-
bolischen Dimension ist insofern eine Erfolgsbedingung
eines umfassend vernünftigen Diskurses. Bei dieser The-
matisierung der Symboldimension ist es allerdings nicht
erforderlich, über Rationalität oder Irrationalität be-
stimmter symbolischer Besetzungen zu urteilen. Auch die
möglicherweise tief im kollektiven Unterbewusstsein ver-
borgenen Ursachen für die starke Symbolhaftigkeit von
Automobilen werden hier nicht thematisiert (vgl. hierzu
SACHS, 1984; JÖRNS, 1992; RATZ, 1993;
MUTSCHLER, 1998).

117. Ein Blick auf die Geschichte des Automobils zeigt,
dass dieses von Anfang an mit starken – allerdings im
Laufe der Zeit teilweise gewandelten – Bedeutungen be-
setzt war (vgl. dazu SCHMUCKI, 2000). Zum einen gal-
ten die ersten Autofahrer wegen der technischen Unzu-
länglichkeiten der damaligen Automobile als Abenteurer
und als „Helden der Landstraße“, zum anderen war der
Besitz eines Autos bis Mitte der 1920er-Jahre ein öffent-
lich sichtbares Zeichen für außerordentlichen Reichtum.
Die resultierende Aura des Luxus blieb auch zu Beginn
der Massenmotorisierung bestehen, verlagerte sich je-
doch allmählich auf Oberklassenmodelle. Die Massen-
produktion von Autos und die entsprechende Massen-
nachfrage wurden wesentlich von der Vorstellung
getrieben, allen Bürgern die Teilhabe am Wohlstand er-
möglichen zu können. Neben Reichtum symbolisierte das
Automobil bereits seit Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts auch Sportlichkeit und Dynamik. Diese – auch
heute oft im Vordergrund stehende – Bedeutung entstand
als Folge der damals in Mode gekommenen Autorennen,
die den Autoherstellern die Möglichkeit boten, die Quali-
tät ihrer Modelle zu beweisen. Weiterhin galt das Auto-
mobil spätestens seit den 1920er-Jahren als Zeichen für
Modernität, Fortschritt und Weltoffenheit. Auch die
Eroberung der Städte durch die Autos und der „autoge-
rechte“ Umbau der Städte nach dem zweiten Weltkrieg
standen im Zeichen dieses Modernitätsgedankens (vgl.
SCHMUCKI, 2000). Eine Besonderheit der Geschichte
des Automobils in Deutschland ist der Umstand, dass der
Beginn der Massenmotorisierung hier unter den ideologi-
schen Vorzeichen totalitärer Politik erfolgte (Reichsauto-
bahn, Volkswagen, Wolfsburg).

118. Um die Wirkkraft der symbolischen Besetzung
von Automobilen aufzuzeigen, ist es lohnend, sich die
Marketingaktivitäten von Automobilfirmen zu vergegen-
wärtigen. Eine ausführliche Darstellung, mit welchen
Mitteln, Inhalten und Symbolen in der Vergangenheit für
Autos geworben wurde, findet sich bei von MENDE
(1991). In der Werbung wird auch die Symboldimension
gezielt angesprochen. Von der Seite der PKW-Hersteller
wird – etwa durch die Ausdifferenzierung der Produktpa-
lette oder durch entsprechende Werbebotschaften – ver-
sucht, die bestehenden Symbolbedeutungen auszunutzen
und einzelnen Modellen oder Marken positive Erlebnis-
attribute und eine Relevanz in Bezug auf Virilität, Kom-
petenzen, Individualität oder Status zuzuschreiben. Dass
die Automobilindustrie solche Marketingstrategien konti-
nuierlich weiterverfolgt, lässt darauf schließen, dass sie
erfolgreich sind. Die an positiv besetzten Eigenschaften
wie wirtschaftlichem Erfolg, erotischer Ausstrahlung
oder Sportlichkeit anknüpfende Werbung hat im Übrigen
nicht nur einen Einfluss auf die Nachfrage nach Automo-
bilen, sondern auch auf Art und Weise der Nutzung. So
führen die von der verwendeten Symbolik ausgehenden
Einflüsse vielfach zu einer die Gesundheit anderer Men-
schen gefährdenden oder zu einer nicht umweltverträgli-
chen Nutzungsweise – bspw. zum häufigen und schnellen
Fahren. Die hinter den entsprechenden Verhaltens- und
Wahrnehmungsweisen stehenden Beweggründe werden,
da sie den Akteuren selbst vielfach nicht vollauf bewusst
sind, von manchen Autoren als diejenigen Faktoren ange-
sehen, die in ihren Konsequenzen einer umweltgerechten
Mobilitätskultur am meisten entgegenstehen (JÖRNS,
1992). Die Ungeeignetheit einzelner, in ihren Konsequen-
zen besonders problematischer Leitbilder für den
Straßenverkehr muss klargestellt und im Rahmen einer
Mobilitätserziehung vermittelt werden. Zu diesen unge-
eigneten Leitbildern gehört insbesondere das des „sportli-
chen Fahrers“. Das alltägliche Verkehrsgeschehen als
sportlichen Wettkampf aufzufassen, hieße, unbeteiligten
Dritten ein enormes Risiko aufzubürden. Dieses Leitbild
muss angesichts der heutigen Verkehrsdichte als überholt
und inakzeptabel gelten.

119. Es wird sich zwar nicht verhindern lassen, dass
sich Geltungsbedürfnisse und symbolische Assoziationen
auch in Zukunft an das Automobil heften werden. Aller-
dings gewinnen im MIV auch Ambivalenzerfahrungen,
Überdruss, Frustrationen und kognitive Dissonanzen (im
Sinne von FESTINGER, 1978) an Bedeutung. Die Sym-
boldimension wird, nüchtern betrachtet, durch das reale
Verkehrsgeschehen entzaubert. Weiterhin sind Geltungs-
bedürfnisse und Symbole immer auch eingebettet in ein
Geflecht sozialer Anerkennungsverhältnisse, die allmäh-
lichen Veränderungen unterliegen. Wie eine historische
Perspektive zeigt (s. o.), ist die symbolische Besetzung
von Automobilen veränderlich. Auch gegenwärtig dürf-
ten Ansatzpunkte für eine Umgestaltung der Symboldi-
mension durch die Verkehrspolitik bestehen. Zum einen
können im Zeichen einer neuen, umweltgerechten Mobi-
litätskultur Anstrengungen unternommen werden, die
Kraft bestehender Symbole abzuschwächen. Zum ande-
ren kann versucht werden, Alternativen zum Automobi-
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lismus aufzuzeigen und diese ihrerseits mit positiven
Eigenschaften zu besetzen und damit gegenüber dem Au-
toverkehr aufzuwerten. Beispielsweise könnten Personen,
die situativ zwischen verschiedenen verfügbaren Ver-
kehrsträgern auswählen, als flexible Mobilitätspioniere
dargestellt werden, eine vorsichtige Fahrweise ließe sich
als „rücksichtsvoll“ und „besonnen“ charakterisieren, der
Besitz eines sparsamen Autos könnte als Zeichen für Ge-
nügsamkeit verstanden werden, das Ersetzen von Auto-
fahrten durch Fahrradfahrten oder durch Fußwege könnte
als der Gesundheit dienlich und als sportlicher als das
Autofahren hervorgehoben werden.

120. Eingedenk der Symboldimension des Automobils
und im Vorgriff auf die nachfolgenden normativen
Grundsätze und die Zielfindung der Verkehrspolitik ist an
Immanuel Kants Unterscheidung zwischen Disziplinie-
rung („Bezähmung der Wildheit“), Kultivierung („Ver-
schaffung der Geschicklichkeit“), Zivilisierung („Manie-
ren“, „Klugheit“) und Moralisierung (Befolgung des
„Sittengesetzes“) zu erinnern (KANT, 1803, „Über Päda-
gogik“, XII, S. 706 f.). Übertragen auf das Verkehrsver-
halten lässt sich sagen, dass der Prozess der Zivilisation
(im Sinne von ELIAS, 1976) im MIV so weit vorange-
schritten ist, dass die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer
leidlich diszipliniert, recht kultiviert und einigermaßen zi-
vilisiert ist, dass aber eine Humanisierung bzw. Morali-
sierung des Verkehrsgeschehens trotz vieler Bemühungen
bislang erst in den Anfängen steht. Der SRU regt an, ver-
stärkte gesellschaftliche Anstrengungen zu unternehmen,
um dem Leitbild einer humanen Mobilitätskultur durch
eine entsprechende Mobilitätsbildung stärkere Bedeutung
zu verschaffen.

4.3 Zusammenfassung und Empfehlungen

Akteurskonstellationen und politisch-institutionelle 
Rahmenbedingungen

121. Die für den Verkehrsbereich typische Segmentie-
rung der Problembearbeitung nach Verkehrsträgern
(Abschn. 4.1.4) und die Art der Politikverflechtung füh-
ren dazu, dass sich die Verkehrsplanung in der Praxis
häufig als unkoordinierter Bottom-up-Prozess darstellt
und nicht als integrierter, nach rationalen Kriterien ge-
steuerter Planungsprozess. 

Das hohe strukturelle Einflusspotenzial der Verursacher
von Umweltbelastungen (Abschn. 4.1.1) führt zudem
dazu, dass umweltpolitische Anforderungen, die eine He-
rausforderung für Struktur und Wachstum des Verkehrs-
sektors selbst darstellen, nicht oder nur unter großen poli-
tischen Anstrengungen realisierbar sind. Diese über lange
Zeit gewachsenen Rahmenbedingungen, aber auch die
Rolle von Umweltbelangen im Innovationswettbewerb,
erklären, dass verkehrspolitischer Umweltschutz bisher
vor allem im Bereich der technischen Maßnahmen, weni-
ger hingegen bei den verkehrslenkenden oder gar planeri-
schen Maßnahmen Erfolge aufweisen kann (HERR-
MANN und HOFMANN, 2002, S. 605). Technische
Maßnahmen – wie sie in Kapitel 7 ausführlich dargestellt
werden – stellen daher eine unverzichtbare Basis ökologi-
scher Verkehrspolitik dar. Der unterschiedliche Schwie-

rigkeitsgrad von technischen Maßnahmen einerseits und
von verkehrslenkenden bzw. planerischen Maßnahmen
andererseits bedeutet allerdings nicht, dass auf letztere
Formen der umweltpolitischen Steuerung im Verkehrsbe-
reich verzichtet werden kann.

So stehen Maßnahmen der Verkehrslenkung häufig in ei-
nem positiven Wechselverhältnis zu technischen Maß-
nahmen. Im Idealfall ergänzen sich beide Maßnahmen-
typen gegenseitig. Beispielsweise wird die Einführung
bestimmter verkehrslenkender Maßnahmen wie der Öko-
steuer auf Kraftstoffe (Abschn. 9.4.1) oder teilweise auch
von Verkehrsbeschränkungen (Kap. 9.2) durch die Ver-
fügbarkeit technischer Ausweichmöglichkeiten für viele
Adressaten erst akzeptabel. Technische Optionen können
somit die Durchsetzbarkeit weiter reichender verkehrs-
lenkender Maßnahmen erhöhen. Umgekehrt sind ver-
kehrslenkende Maßnahmen ein zentrales Mittel, um den
Einsatz neuer Techniken zu beschleunigen. Erst durch er-
höhte Kraftstoffpreise oder Verkehrsbeschränkungen für
Fahrzeuge mit erhöhten Schadstoff- oder Lärmemissio-
nen werden neue Techniken auch für private Verkehrsteil-
nehmer attraktiv. Schließlich sind verkehrslenkende Maß-
nahmen, insbesondere ordnungsrechtliche Verbote und
Verkehrsbeschränkungen, dort notwendig, wo technische
Lösungen an ihre Grenzen stoßen. Beispiele hierfür sind
die Minderung von Verkehrslärmbelastungen durch se-
lektive Fahrverbote oder die Verringerung von CO2-
Emissionen durch flächendeckende Geschwindigkeitsbe-
grenzungen (Kap. 9.2 und 9.3).

122. Die größten strukturellen Hindernisse stehen einer
integrierten Verkehrsplanung entgegen. So wirkt sich die
bereits dargestellte Segmentierung der Problembearbei-
tung auch auf die Chancen einer verkehrsträgerübergrei-
fenden Verkehrswegeplanung aus. Ansätze einer ver-
kehrsträgerübergreifenden Bundesverkehrswegeplanung
existieren bisher nur auf der obersten Planungsebene. Be-
reits bei der Bedarfsplanung, insbesondere aber bei der
Planung konkreter Baumaßnahmen, ist eine Abstimmung
der verschiedenen Verkehrsträger nicht mehr erforderlich.
Schließlich müssen im Bereich des Bundesfernstraßen-
baus die aus der dort geltenden Auftragsverwaltung und
der mit ihr verbundenen Trennung von Finanzierungs-
und Durchführungsverantwortung resultierenden An-
reize zu einem übermäßigen Ausbau des Straßennetzes
verringert werden (s. ausführlich Kap. 8). Die anstehende
Reform des deutschen Föderalismus böte eine Gelegen-
heit, die hierzu notwendigen strukturellen Weichenstel-
lungen vorzunehmen.

Kulturelle Aspekte der Verkehrsnachfrage

123. Im Verkehrssektor legitimieren und stabilisieren
sich ökonomische und politische Interessen des beschrie-
benen Akteursnetzwerkes und kulturelle Einstellungen
gegenseitig. Kulturelle Faktoren sind politisch nur schwer
beeinflussbare Randbedingungen für die (Nicht-)Ak-
zeptanz von verkehrspolitischen Maßnahmen. Die
Verkehrspolitik muss die kulturellen Aspekte der Ver-
kehrsnachfrage und die entsprechenden Beweggründe
berücksichtigen. Zu den wichtigsten Beweggründen
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gehören die Wünsche nach Selbstbestimmung, Gleichbe-
handlung und sozialer Geltung.

124. Der Wert der Selbstbestimmung bezieht sich auf
eine eigenständige und unabhängige Planung des persön-
lichen Mobilitätsverhaltens und damit auf diejenigen Vor-
züge des motorisierten Individualverkehrs, die von öf-
fentlichen Verkehrsträgern nicht erreicht werden können.
Dazu gehören etwa die ständige Verfügbarkeit des
Automobils, die Möglichkeit, auch räumlich dispers an-
geordnete Ziele zügig erreichen zu können und die Mög-
lichkeit, im eigenen Auto Distanz zu anderen Verkehrs-
teilnehmern wahren zu können. Angesichts solcher
Vorzüge ist damit zu rechnen, dass die überwiegende
Mehrheit der erwachsenen Personen ihren Wunsch nach
einem Zugang zu einem eigenen PKW auch realisieren
wird. Die für die Reduktion der negativen Auswirkungen
des Verkehrs entscheidende Variable ist daher die Intensi-
tät der Nutzung und die technische Ausstattung des PKW.

125. Der Wert der Gleichberechtigung könnte ein
Grund sein, verkehrspolitische Strategien nicht aus-
schließlich als Verteuerungsstrategien zu konzipieren.
Obwohl es kein „Recht auf Automobilität“ gibt, muss die
Verkehrspolitik berücksichtigen, dass viele Menschen
den Wunsch haben, über ein eigenes Auto zu verfügen.
Eine Verteuerungsstrategie, die vorrangig versucht, die
externen Kosten des Straßenverkehrs verursachergerecht
anzulasten, würde die Erfüllung dieses Wunsches für Per-
sonen mit niedrigen Einkommen erschweren. Eine Ent-
schärfung dieser Problematik könnte in der Strategie be-
stehen, Strukturen zu verändern, die zum Angewiesensein
auf PKW beitragen. Auch könnten Angebote zur Nutzung
des ÖPNV in soziale Transferleistungen einbezogen wer-
den. Eine dritte Möglichkeit zur Konfliktentschärfung be-
stünde darin, eine Verteuerungsstrategie mit der Zahlung
einer Mobilitätspauschale an Personen mit geringem Ein-
kommen zu kombinieren. Grundsätzlich sollten jedenfalls

verkehrspolitische Strategien, die durch Verteuerung von
Besitz und Nutzung von Automobilen faktisch in den ver-
meintlichen Besitzanspruch eingreifen, durch flankie-
rende Maßnahmen ergänzt werden, die die Mobilität der
Betroffenen anderweitig erhöhen.

126. Eng mit Besitz und Nutzung von Automobilen ist
das komplexe Bedürfnis nach sozialer Geltung verknüpft.
Wie kaum ein anderes technisches Gerät eignet sich das
Automobil für eine symbolische Besetzung. Da diese
symbolisch aufgeladenen Beziehungen auch faktische
Wirkungen auf den Umgang mit Automobilen haben,
müssen sie im Rahmen einer Analyse, die die kulturellen
Aspekte der Verkehrsnachfrage ins Auge fasst, unbedingt
thematisiert werden. So führen die von der verwendeten
Symbolik ausgehenden Einflüsse vielfach zu einer die
Gesundheit anderer Menschen gefährdenden oder zu ei-
ner nicht umweltverträglichen Nutzungsweise. Die Unge-
eignetheit bestimmter Leitbilder für den Straßenverkehr
muss klargestellt und im Rahmen einer Mobilitätserzie-
hung vermittelt werden. Zu diesen ungeeigneten Leitbil-
dern gehört insbesondere das des „sportlichen Fahrers“.

Es wird sich nicht verhindern lassen, dass sich Geltungs-
bedürfnisse und symbolische Assoziationen auch in Zu-
kunft an das Automobil heften werden. Dennoch dürften
Ansatzpunkte für eine Umgestaltung der Symboldimen-
sion durch die Verkehrspolitik bestehen. Zum einen kön-
nen im Zeichen einer neuen, umweltgerechten Mobilitäts-
kultur Anstrengungen unternommen werden, die Kraft
bestehender Symbole abzuschwächen. Zum anderen kann
versucht werden, Alternativen zum Automobilismus auf-
zuzeigen und diese ihrerseits mit positiven Eigenschaften
zu besetzen und damit gegenüber dem Autoverkehr auf-
zuwerten. Der SRU regt an, verstärkte gesellschaftliche
Anstrengungen zu unternehmen, um dem Leitbild einer
humanen Mobilitätskultur durch eine entsprechende Mo-
bilitätsbildung stärkere Bedeutung zu verschaffen.
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5 Normative Grundlagen und Ziele
Wesentliche Ergebnisse
Mobilität, verstanden als Inbegriff der Möglichkeiten, Um zu politisch und von der Bevölkerung akzeptierten

durch Ortsveränderungen Interessen zu realisieren, ist
von Verkehr zu unterscheiden. Eine nachhaltige Mobili-
tätspolitik muss einerseits ein zufrieden stellendes Mobi-
litätsniveau gewährleisten und andererseits das Verkehrs-
geschehen mitsamt den dafür benötigten Siedlungs- und
Infrastrukturen umweltverträglich gestalten.

Zukünftige Verkehrspolitik sollte nicht mehr dem so ge-
nannten Predict-and-provide-Paradigma folgen, wonach
eine prognostizierte zunehmende Verkehrsnachfrage
durch das Bereitstellen einer entsprechenden Verkehrsin-
frastruktur zu befriedigen ist. Vielmehr sollte sich die
Verkehrsplanung außer an wirtschaftlichen verstärkt auch
an sozial- und umweltpolitischen Zielsetzungen orientie-
ren. Statt den Automobilverkehr weiter zu beschleunigen,
sollte die Mobilitätspolitik versuchen, risikoärmere und
umweltgerechtere Mobilität für alle Bevölkerungsgrup-
pen zu befördern. Die Fokussierung auf die Verringerung
der unerwünschten Nebenwirkungen des vorhandenen
Straßenverkehrs wird alleine nicht ausreichen, anspruchs-
volle Umweltziele zu erreichen.

Die Festlegung von verbindlichen, konkreten und pro-
blembezogenen Umweltzielen für den Straßenverkehr ist
für eine umweltgerechte Verkehrspolitik unumgänglich.
Auf der Basis solcher Umweltziele sollte ein qualitätsbe-
zogener Steuerungsansatz zur Entfaltung kommen. Klare
und rechtsverbindliche Qualitätsziele geben der Verkehrs-
dynamik einen Rahmen vor und sind Orientierungs-
marken für jeweils erforderliche Maßnahmen an der
Quelle, in der Planung oder Verkehrslenkung.

Zielsetzungen zu gelangen, sollte in der Öffentlichkeit
und in den geeigneten Institutionen ein pluralistischer
Diskurs geführt werden. Für die einzelnen Problemberei-
che sind folgende Aspekte vordringlich:

– Gesundheit und Lebensqualität: Ein wichtiges Ziel
künftiger Verkehrspolitik sollte die deutliche Verringe-
rung der Zahl der im Straßenverkehr Getöteten und
Verletzten sein. Der SRU schlägt als Ziel vor, diese
Zahl bis zum Jahr 2015 gegenüber 2005 zu halbieren.
Daneben müssen bestehende Zielsetzungen zum
Schutz vor Lärm und Luftverschmutzung stärker als
bisher auf den Straßenverkehr bezogen werden.

– Natur und Landschaft: Das existierende detaillierte
Zielsystem des Natur- und Landschaftsschutzes ist bei
verkehrspolitischen Entscheidungen zu respektieren.
Das nationale und europäische Schutzgebietsnetz darf
nicht beeinträchtigt werden, die anhaltende Zerschnei-
dung der Landschaft muss gestoppt und deren Schutz
vor Schadstoffeinträgen gesichert werden.

– Klima: Auf der Basis des Nationalen Allokationsplans
sollten eine längerfristige Perspektive für die Vertei-
lung der CO2-Emissionsminderung auf verschiedene
Sektoren entwickelt und konkrete Reduktionsziele für
die einzelnen Verkehrsbereiche festgelegt werden. Um
in den nächsten Jahrzehnten anspruchsvolle Klima-
schutzziele erreichen zu können, wird auch der Stra-
ßenverkehr seine Emissionen substanziell verringern
müssen.
5.1 Voraussetzungen und Begrifflichkeit der Form von Zielsetzungen politisch festzulegen. Hierzu
127. Die Sicherung und Verbesserung von Mobilität
wird in vielen verkehrspolitischen Verlautbarungen als
eine notwendige Voraussetzung für ökonomische Ziele
begriffen (Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, Standort-
sicherung etc.). Dauerhafte Sicherung von Mobilität wird
als oberstes verkehrspolitisches Ziel der Bundesregierung
bezeichnet (BMVBW, 2003, S. 1). Gleichzeitig soll nach
allgemeinem Dafürhalten das reale Verkehrsgeschehen
umweltverträglich gestaltet werden. Diese Forderung er-
legt dem Wachstum sowohl der verkehrlichen Infrastruk-
tur als auch des Verkehrsaufkommens Beschränkungen
auf und stellt Anforderungen an das verbleibende Ver-
kehrsgeschehen. Art und Ausmaß dieser Beschränkungen
und Anforderungen gilt es diskursiv zu ermitteln und in

ist es unerlässlich, grundlegende Fragen zum Problemfeld
„Mobilität“ aufzuwerfen und zu erörtern, die die ver-
kehrspolitischen Tagesdiskussionen hintergründig prä-
gen.

128. Der in vielen Publikationen und politischen Ver-
lautbarungen zugrunde gelegte Mobilitätsbegriff ist zwei-
deutig, da er sich einmal auf die Möglichkeiten und zum
anderen auf den realen Vollzug von Ortsveränderungen
beziehen lässt. Als Dispositionsbegriff meint „Mobilität“
die vorhandenen Möglichkeiten, durch Ortswechsel be-
stimmte Interessen zu realisieren bzw. Zwecke zu verfol-
gen. Wird der Terminus „Mobilität“ in diesem Sinn ver-
standen, dann kann es durchaus hochmobile Personen
geben, die eher wenig am Verkehrsgeschehen teilnehmen.
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So können etwa Bewohner einer „Stadt der kurzen Wege“
ihre verschiedenen Ziele erreichen, ohne weite Wege zu-
rücklegen zu müssen. Umgekehrt werden Bewohner in
dispersen Siedlungsstrukturen vielfach für das gleiche
Maß an Zielerreichung wesentlich mehr am Verkehrs-
geschehen teilnehmen müssen. An diesen Beispielen wird
deutlich, dass Mobilität wesentlich von Raum-, Sied-
lungs- und Infrastrukturen abhängt.

Mobilität wird bisweilen auch im Sinne einer Teilnahme
am Verkehrsgeschehen definiert (so etwa INFAS und
DIW, 2004). Versteht man Mobilität in diesem Sinn, so
sind Menschen nur dann mobil, wenn sie sich tatsächlich
im Raum bewegen und sie sind definitionsgemäß umso
mobiler, je häufiger sie „unterwegs“ sind und je längere
Strecken sie zurücklegen. Nur unter diesem begrifflichen
Verständnis lassen sich die messbaren Zuwächse des Ver-
kehrsaufkommens als Mobilitätsgewinne bezeichnen.
Demnach würde die Überwindung größerer Distanzen
zwischen Wohnort, Arbeitsplatz und Ferienorten per se
ein Mobilitätswachstum darstellen. Diese Begriffsdefini-
tion erlaubt es allerdings nicht, Mobilität generell als ein
hochwertiges Gut anzusehen (so etwa INFAS und DIW,
2004, S. 1), da man in der Regel davon ausgehen kann,
dass die im Verkehr verbrachte Zeit – mit Ausnahme des
so genannten Erlebnisverkehrs – an sich betrachtet keinen
Nutzen stiftet.

Der SRU möchte im Folgenden zwischen Mobilität und
Verkehr unterscheiden. „Mobilität“ wird als Dispositions-
begriff verstanden, der sich auf bestehende und politisch
gestaltbare Möglichkeiten der Erreichbarkeit von Orten
zum Zwecke der Realisierung von Interessen bezieht. Die
tatsächlichen Ortsveränderungen werden dagegen als
„Verkehr“ oder „Verkehrsgeschehen“ bezeichnet. So wer-
den die Begriffe auch in der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung verwendet (Bundesregierung, 2002,
S. 177; s. a. DIEWITZ et al., 1998; BECKER, 2003).
Diese Unterscheidung verhindert es, die bloße Verlänge-
rung der regelmäßig zurückzulegenden Wegstrecken
(Tz. 77) und die Steigerung des Verkehrsaufkommens per
se als einen Zugewinn an Mobilität interpretieren zu müs-
sen. Auch müssen verkehrserzeugende Strukturen (vgl.
Kap. 10) nicht mehr als mobilitätsfördernd angesehen
werden (bspw. Verlagerung von Einzelhandelseinrichtun-
gen auf die „grüne Wiese“).

Die getroffene Unterscheidung erlaubt es, das Ziel der
Mobilitätssicherung anzuerkennen, ohne aufgrund dessen
auf Maßnahmen zur Reduktion des Straßenverkehrsauf-
kommens und zur Eindämmung verkehrserzeugender
Strukturen verzichten zu müssen. Damit eröffnen sich
Spielräume für eine Mobilitätspolitik, die als nachhaltig
im Sinne des SRU (2002a, Kap. 1) bezeichnet werden
kann. Eine solche Mobilitätspolitik muss dafür sorgen,
ein angemessenes, das heißt sowohl den Bedürfnissen al-
ler Bevölkerungsgruppen als auch den wirtschaftlichen
Erfordernissen Rechnung tragendes, Mobilitätsniveau zu
gewährleisten und das Verkehrsgeschehen mitsamt den
dafür benötigten Siedlungs- und Infrastrukturen umwelt-
und naturverträglich zu gestalten.

Eine besondere Frage ist, inwieweit höhere Geschwindig-
keiten zu einer höheren Mobilität führen. Angesichts der
getroffenen Begriffsdefinition ist im Prinzip von einem
solchen Zusammenhang auszugehen, da innerhalb eines
festgesetzten Zeitbudgets mehr Ziele erreicht werden
können. Allerdings gilt dieser Zusammenhang nur, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens dürfen
sich die zur Zielerreichung zurückzulegenden Distanzen
nicht in gleichem Maße wie die Geschwindigkeit erhö-
hen, wie dies in der Vergangenheit überwiegend der Fall
war (vgl. Tz. 131). In diesem Fall bliebe die Zahl der in-
nerhalb eines Zeitbudgets erreichbaren Ziele unverändert.
Zweitens dürfen keine anderen Gründe die durch erhöhte
Geschwindigkeiten hinzugekommenen Möglichkeiten
restringieren. Für Personen, deren Möglichkeiten zur
Ortsveränderung vorrangig durch ihr finanzielles Budget
beschränkt sind, könnten Geschwindigkeitssteigerungen,
die mit erhöhten Verkehrskosten einhergehen, sogar eine
Verringerung von Mobilität mit sich bringen.

In der kritischen Verkehrswissenschaft spielt der Begriff
der „Zwangsmobilität“ eine große Rolle. Er bezieht sich
der Sache nach auf die Alternativlosigkeit, zur Realisie-
rung wichtiger Bedürfnisse ein bestimmtes Verkehrsmit-
tel nutzen zu müssen, was in aller Regel darauf hinaus-
läuft, auf den (eigenen) PKW „angewiesen“ zu sein.
Allerdings ist es bei den gegenwärtigen Verkehrsstruktu-
ren faktisch und methodisch unmöglich, den Anteil an er-
zwungener Verkehrsteilnahme am gesamten Verkehrsauf-
kommen quantitativ zu bestimmen. Auch lassen sich die
vielfältigen Beweggründe, den PKW zu nutzen, nicht
adäquat durch ein binäres Schema „freiwillig-gezwun-
gen“ erfassen. Daher findet der Terminus „Zwangsmobi-
lität“ im Folgenden keine Verwendung. „Mobilitätsge-
winne“ sind nach der hier vertretenen Begriffsbildung die
Verbesserungen der Chancen, durch Ortsveränderung In-
teressen realisieren zu können. Dass für viele Personen
der privat nutzbare PKW auch einen echten Mobilitätsge-
winn im hier definierten Sinne bedeutet, steht außer
Frage. Es ist jedoch abwegig, aus der Steigerung des Ver-
kehrsaufkommens pauschal zu folgern, die positive Ein-
stellung der Bevölkerung zum Auto wüchse weiter (so
aber STEINKOHL et al., 1999, S. 40).

129. Der elementare Sinn von Mobilität, nämlich die
Freiheit zu körperlicher Bewegung bzw. zu Ortsverände-
rung und die Abwesenheit äußerer Einschränkungen die-
ser Freiheit, kann als ein menschliches Grundbedürfnis
gedeutet werden (FELDHAUS, 1999). Diese basale Frei-
heit wird – selbstverständlich unter dem Vorbehalt der
Schrankenwirkung der allgemeinen Rechtsordnung –
durch Artikel 2 Abs. 1 GG geschützt. Daraus ergibt sich
aber nicht, dass alle möglichen Mobilitätsinteressen unter
Verweis auf dieses elementare Bedürfnis gerechtfertigt
werden können. Ziele und Maßnahmen zur weiteren Er-
höhung des Mobilitätsniveaus sind daher mit Blick auf
die jeweils involvierten Interessen und auf die möglichen
Ziel-, Schutzgüter- und Interessenkonflikte zu thematisie-
ren. So können bspw. die Interessen nach Reduktion von
Transportaufwand und nach Zeitersparnis auf bestimmten
Wegstrecken nicht mit dem elementaren Bedürfnis nach
Bewegungsfreiheit gerechtfertigt werden, sondern müs-
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sen mit entgegenstehenden Bedürfnissen und externen
Effekten konfrontiert und abgewogen werden. Wird nicht
zwischen dem Grundbedürfnis nach Bewegungsfreiheit
und darüber hinausgehenden Ansprüchen an das Mobili-
tätsniveau unterschieden, drohen Fehlschlüsse aufgrund
von Mehrdeutigkeit. So sind sämtliche Versuche, kon-
krete verkehrspolitische Ziele (etwa die Verringerung der
Reisezeiten oder die flächendeckende „Versorgung“ mit
Autobahnen) oder Widerstände gegen Geschwindigkeits-
beschränkungen mit dem Grundbedürfnis nach Mobilität
(oder mit Slogans wie „Mobilität ist Leben!“) zu rechtfer-
tigen, als Fehlschlüsse zu betrachten. Erst recht gilt dies
für Versuche, einzelne Verkehrsprojekte – seien es Auto-
bahnen, Magnetschwebebahnen, Flughäfen oder Orts-
umgehungen – derart zu begründen.

130. Aus den Rechten auf Handlungsfreiheit und auf
Freizügigkeit lässt sich kein Individualgrundrecht auf Au-
tomobilität ableiten. An der Ablehnung eines derartigen
Grundrechtes, wie es von einigen postuliert wird (promi-
nent RONELLENFITSCH, 1995; auch FRANKE, 1998,
S. 44), ist festzuhalten. Die Argumentation, aus den
Grundrechten ein Recht auf Automobilität abzuleiten,
muss als gescheitert betrachtet werden (s. ausführlich
KOCH, 1994; OTT, 1997; KNOEPFFLER, 1999). Zu
einem Grundrecht auf Automobilität gelangt man nur mit
der unhaltbaren Annahme, dass es individuelle teilhabe-
rechtliche Leistungsansprüche auf „Zentralobjekte“ der
technischen Zivilisation, darunter das Automobil, gibt
(OTT, 1997, S. 230 ff.).

Aus geltenden Grundrechten ergibt sich allenfalls die
Verpflichtung des Staates, ein Verkehrssystem dauerhaft
bereitzustellen. Mobilität als Voraussetzung der Aus-
übung verschiedener Grundrechte fällt in den Bereich der
staatlichen Grundrechtspolitik, nicht jedoch der Grund-
rechte selbst (KOCH, 1994, S. 548). Dieser Verpflichtung
kommt der Staat aber offenkundig nach. Verfassungs-
rechtlich betrachtet zählt es nur zu den teilhaberechtli-
chen Ansprüchen jedes Bürgers, einen Zugang zu einem
vorhandenen Straßennetz zu haben. Angesichts des Um-
fangs des deutschen Straßensystems kann der Standard
der Verkehrsinfrastruktur, auf die jeder Bürger einen legi-
timen teilhaberechtlichen Anspruch geltend machen
kann, flächendeckend im gesamten Bundesgebiet als er-
füllt gelten. Eine Berufung auf ein „Grundrecht auf Auto-
mobilität“ scheidet als Rechtfertigung von verkehrspoliti-
schen Forderungen daher aus.

131. Es sprechen gute Gründe für die Behauptung, dass
das gegenwärtige Verkehrsgeschehen geprägt ist durch
ein immens hohes Verkehrsaufkommen (vgl. dazu
Kap. 3) mit zu vielen externen Effekten (vgl. dazu
Kap. 2) und einem insgesamt suboptimalen Mobilitäts-
niveau. So haben sich die Anzahl und die Zwecke der
Wege, die eine durchschnittliche Person pro Tag zurück-
legt, in den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert
(INFAS und DIW, 2004). Auch der Zeitaufwand für die
zurückgelegten Wegstrecken (bspw. zum Arbeitsplatz) ist
in etwa konstant geblieben. Deutlich erhöht haben sich
hingegen die Länge der Wegstrecken (vgl. Tab. 3-1) und
die Geschwindigkeit. Bei weit gehend konstantem Wege-

bedarf und Zeitbudget wächst also nur die zurückgelegte
Entfernung (KOCH, 2001, m. w. N.; FLADE, 2003) und
der entsprechende Wunsch, Geschwindigkeiten zu erhö-
hen, um das Fahrtzeitbudget nicht ansteigen zu lassen.
Diese Veränderungen des „Streckenbudgets“ können je-
doch nicht als ein Zugewinn an Mobilität oder als Befrie-
digung eines Mobilitätsbedürfnisses verstanden werden
(FLADE, 2003). Der Anstieg der Gesamtfahrleistungen
ist kein sinnvoller Indikator für einen Zugewinn an Mobi-
lität. Er misst eben nicht Mobilität, sondern nur Verkehr.

5.2 Fokussierung auf die unerwünschten 
Nebenwirkungen des Verkehrs

132. Üblicherweise wird davon ausgegangen, dass der
motorisierte Individualverkehr (MIV) „an sich betrach-
tet“ etwas Gutes ist, da er per se zur Interessenbefriedi-
gung beiträgt. Die Übel, die mit dem MIV unbestreitbar
verbunden sind, werden in aller Regel als unerwünschte
Wirkungen vorgestellt, die aber mit Blick auf den Nutzen
des Verkehrs hinzunehmen sind, sofern sie sich nicht ver-
meiden lassen (zu den Belastungen durch den Straßenver-
kehr s. Kap. 2). Diese unerwünschten Wirkungen des
MIV scheinen, je für sich betrachtet, weder logisch noch
naturgesetzlich notwendigerweise mit dem Verkehrsge-
schehen zusammenzuhängen. Häufig findet sich daher in
der Literatur die Unterscheidung zwischen dem Verkehr
selbst und seinen externen Effekten. Aufgrund dieser Un-
terscheidung erscheint es im Prinzip möglich und auch
pragmatisch sinnvoll, den „an sich guten“ MIV von sei-
nen „unerwünschten“ Nebenfolgen zu trennen, und Stra-
tegien zu konzipieren, deren Umsetzung die Bewältigung
eines steigenden Verkehrsaufkommens mit Zielen einer
Reduzierung der Nebenwirkungen in Einklang zu bringen
versucht (exemplarisch hierfür stehen der „Bericht Inte-
grierte Verkehrspolitik“ (BECKMANN et al., 2002; im
Folgenden BIV) und die Leitlinien zur nachhaltigen Mo-
bilität des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU, 2003)). Die dauerhafte Be-
wältigung und Gestaltung des Verkehrsaufkommens soll
demgemäß mit möglichst wenig externen Effekten er-
reicht werden. Auch der als unvermeidlich betrachtete
Verbrauch an Natur und Landschaft soll nach Möglichkeit
reduziert werden (vgl. Abschn. 8.1.1).

133. Derartige Minimierungsstrategien erscheinen auf-
grund des unbestreitbaren Nutzens des MIV rational. Sie
waren bei einigen Nebenwirkungen (toxische Stoffe,
Bleibelastung etc.) erfolgreich und werden gegenwärtig
auf andere Problemfelder übertragen (Abschwächung von
Zerschneidungseffekten durch Grünbrücken, Lärm-
schutzwälle, Trassenführung etc.). Diese Grundstrategie
kann als die der „Übelminimierung“ (SRU, 1994,
Tz. 637) oder – positiv gewendet – als die Strategie der
umweltverträglichen Gestaltung des vorhandenen Ver-
kehrs bezeichnet werden. Die Umweltrisikoeinschätzung
(URE) des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) ist ein
Beispiel für eine solche Strategie (Tz. 394, 415). Es ist
gleichwohl festzuhalten, dass die Erfolgsaussichten die-
ser Strategie in verschiedenen Bereichen der Verkehrspo-
litik höchst unterschiedlich sind. So sind weitere Verbesse-
rungen im humantoxikologischen Bereich möglich (bspw.
die Minderung der Feinstaub- und NOx-Emissionen; vgl.
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dazu Kap. 7.2), wohingegen nicht zuletzt durch die Um-
setzung des BVWP die zu erwartenden weiteren Schädi-
gungen an Natur und Landschaft ein im Lichte der vom
SRU entwickelten Ziele des Natur- und Landschafts-
schutzes (SRU, 2002b) unvertretbar hohes Ausmaß an-
nehmen dürften (hierzu ausführlich Kap. 2.2). Es scheint
sich am MIV die Hypothese zu bestätigen, dass Umwelt-
probleme, die mit technischen Mitteln gelöst oder zumin-
dest entschärft werden können, in modernen Industriege-
sellschaften zu Erfolgen führen, wohingegen Probleme,
die durch basale ökonomische Strukturen (etwa Arbeits-
teilung) oder durch Lebensstile erzeugt werden, zu den
persistenten Umweltproblemen rechnen (hierzu SRU,
2002a, Kap. 2.1). Daher sollte den strukturellen Ursachen
des ständig wachsenden MIV eine besondere politische
Aufmerksamkeit gewidmet werden (vgl. Kap. 10). Des
Weiteren sollten nicht nur die Chancen, sondern auch die
Grenzen der Strategie der Übelminimierung stärker als
bisher in den Blick genommen werden.

5.3 Kritik am Paradigma des unbegrenzten 
Verkehrswachstums

5.3.1 Darstellung der vorherrschenden ver-
kehrspolitischen Grundorientierung

134. Eine wesentliche Prämisse der Strategie der um-
weltverträglichen Gestaltung des vorhandenen Verkehrs
ist es, die Steigerung des Verkehrsaufkommens nicht
grundsätzlich infrage zu stellen. Es ist bei dieser Gelegen-
heit daran zu erinnern, dass es der SRU in seinem Sonder-
gutachten „Auto und Umwelt“ als Ziel einer umwelt-
freundlichen Gestaltung des Verkehrssystems verstanden
hatte, „mit Hilfe der langfristigen Planung des Verkehrs-
angebotes das Wachstum der Nachfrage nach Automobi-
len spürbar abzuflachen“ (SRU, 1973, S. 1). Die Ver-
kehrspolitik ist jedoch seither einem grundlegend anderen
Denkmuster (Paradigma) gefolgt, dessen Kern sich fol-
gendermaßen charakterisieren lässt: Die zu erwartenden
Zuwachsraten im Verkehrsaufkommen werden als „Nach-
frageentwicklung“ vorgestellt, mit der der Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur Schritt halten müsse. Das Denk-
muster ist das einer permanenten Diskrepanz zwischen
einer „ungebremsten“ Nachfrageentwicklung und dem
„dahinter zurückbleibenden“ Angebot. Das Angebot an
Verkehrswegen und -mitteln erscheint als der „limitie-
rende Faktor“, der der ständig wachsenden Nachfrage an-
zupassen ist. Begleitet werden soll diese Anpassung mit
Programmen zur Minimierung der unerwünschten Wir-
kungen des Verkehrs. Weiterhin spielen in diesem Para-
digma Leitbilder wie die „autogerechte Stadt“ und der
„flüssige Verkehr“ eine Rolle.

Dieses Denkmuster, das aufgrund seiner Kernkompo-
nente auch als Predict-and-provide-Paradigma bezeichnet
wird (vgl. GILLESPIE et al., 1998), hält ein mächtiges
Akteursnetzwerk zusammen. In den Sozialwissenschaf-
ten ist es eine anerkannte Tatsache, dass Denkmuster und
Leitbilder für den Erfolg und die Stabilität von Akteurs-
netzwerken von großer Bedeutung sind (DIERKES et al.,
1992; WEYER, 1993).

135. Verkehrsprognosen werden in der Konsequenz die-
ser Denkweise als Aussagen über die zukünftige Nachfra-
geentwicklung verstanden. Diese Nachfrage soll vom
Grundsatz her als Ausdruck vorhandener und weitgehend
rationaler individueller Präferenzen und Interessen
respektiert werden und sie soll so weit als möglich durch
ein nachfragegerechtes Angebot befriedigt werden. Da
nun die prognostizierte Nachfrageentwicklung im Perso-
nen- und Güterverkehr (hierzu Kap. 3.2) ein höheres
Wachstum als der derzeitige Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur aufweist, ist dieser Ausbau zu intensivieren. In-
sofern „bedarf das Verkehrssystem einer ständigen An-
passung an die gestiegenen Mobilitätsbedürfnisse“
(BMVBW, 2003, S. 23). Für dieses Denkmuster finden
sich zahlreiche weitere Belege im „Bericht Integrierte
Verkehrspolitik“ (BIV), im BVWP und in den Verkehrs-
berichten des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen (BMVBW).

Würde dieses Denkmuster uneingeschränkt gelten, so
könnte sich die Verkehrspolitik nur dann das Ziel einer
Reduktion des Verkehrsaufkommens zu Eigen machen,
wenn die Verkehrsnachfrage aus politik-externen Grün-
den (demographische Entwicklung, ökonomischer Struk-
turwandel etc.) spürbar zurückginge.

136. Allerdings wird bei einer solchen Sichtweise ver-
nachlässigt, dass die zukünftige Entwicklung der Ver-
kehrsnachfrage von einer Reihe politisch gestaltbarer
Rahmenbedingungen abhängig ist. Dazu zählen nicht nur
unmittelbar wirkende verkehrspolitische Maßnahmen,
wie etwa die Erhebung von Steuern zur Internalisierung
externer Effekte, sondern auch allgemeinere gesellschaft-
liche Entwicklungen, wie die Veränderung von Sied-
lungsstrukturen oder von kulturellen Einstellungen. Be-
reits während der Bildung von Szenarien, die in die
Verkehrsprognosen eingehen, müssen Annahmen über
solche Rahmenbedingungen getroffen werden. Die Ent-
scheidung, ob bestimmte denkbare Rahmenbedingungen
bei der Szenariobildung als realisierbar unterstellt oder
aber als unrealistisch abgetan werden, trägt normative
Elemente in sich. Auch die Wahl zwischen mehreren Sze-
narien lässt sich nicht ohne Werturteile treffen. Das Pre-
dict-and-provide-Paradigma prägt diese – derzeit häufig
implizit bleibenden – Wertentscheidungen. Verkehrspro-
gnosen gewinnen unter dem skizzierten Denkmuster also
in Verbindung mit impliziten Wertentscheidungen eine
normative Kraft. Hierfür sei ein Beispiel gegeben. „Die
Verkehrsprognosen sind Eichgrößen für streckenspezifi-
sche Aussagen, mit deren Hilfe Infrastrukturengpässe und
sich daraus ergebende Ausbauerfordernisse aufgezeigt
werden“ (BMVBW, 2003, S. 10). Der undefinierte Be-
griff der Eichgröße transformiert eine an sich wertfreie
Prognose in normative Aussagen („Ausbauerforder-
nisse“, „Engpassbeseitigung“ etc.). Der SRU möchte in
einem institutionalisierten, pluralistischen Diskurs festge-
setzte verkehrspolitische Ziele an die Stelle dieser derart
entstehenden normativen Kraft von Prognosen setzen.
Dies erfordert einen Standpunkt außerhalb des dominie-
renden Paradigmas.
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137. Die in diesem Paradigma geltenden Vorstellungen
von Raum und Zeit haben zur Konsequenz, dass es immer
„rational“ ist, schneller an ein Ziel gelangen zu wollen.
Die naturräumlichen Gegebenheiten werden dadurch zum
„Raumwiderstand“. Während der Raum in der Verkehrs-
wissenschaft als etwas vorgestellt wird, das es zu über-
winden und zu überbrücken gilt (SPITZNER, 1997,
S. 58), wird Reisezeit als ein Übel an sich angesehen.
Diese Vorstellungen führen verallgemeinert zu der Ziel-
setzung, möglichst viele Orte untereinander so zu verbin-
den, dass die Reisezeit minimiert wird. Es wäre allerdings
unangemessen, Verkehrsinfrastrukturen ausschließlich
hinsichtlich dieser Zielsetzung zu optimieren. Mit Blick
auf die vielfach mit der zurückgelegten Strecke anstei-
genden Umweltbelastungen spricht einiges dafür, eher die
Fahrstrecken als die Fahrzeiten zu minimieren.

Auch für das Verkehrsgeschehen gilt im vorherrschenden
Paradigma, dass Zeit immer auch Geld „ist“. Die allge-
meine Entstehung dieser Auffassung wurde in Max
Webers Studien über die protestantische Ethik insbesondere
anhand der Schriften Benjamin Franklins rekonstruiert
(WEBER, 1981, S. 40 ff.). Franklin war der Auffassung,
dass Müßiggang gleichbedeutend mit dem Wegwerfen
von Geld sei. Zeit muss mit nutzbringender Tätigkeit aus-
gefüllt werden und darf nicht einfach „ungenutzt“ ver-
streichen. Hierauf beruhen Auffassungen hinsichtlich all
dessen, was als Zeitverlust, -vergeudung und -verschwen-
dung zu gelten hat. Daraus wurde gefolgert, dass auch die
produktiv genutzte Zeit „optimal“ zu füllen sei („klassi-
scher“ Taylorismus). Zeitmessungen und die Anstrengun-
gen, Zeit und somit Geld zu sparen, dringen immer tiefer
in außer-ökonomische Lebensbereiche ein (REISCH,
2001; BRODBECK, 1999; ROSA, 1999). „Rationale“
Zeitverwendungsmuster überführen ökonomische Denk-
schemata in kulturelle Wertstandards („immer auf dem
Laufenden sein“, „keine Zeit vergeuden“, „mehrere
Dinge gleichzeitig tun“, „jederzeit erreichbar sein“, „Ter-
mine koordinieren“, „fast food“ usw.). Je „rationaler“ der
Umgang mit Zeit wird, umso knapper scheint Zeit (para-
doxerweise) zu werden. Dies führt zu weiterer Beschleu-
nigung. Also muss die Geschwindigkeit gesteigert wer-
den, da die Zeit vieler Personen eigentlich zu „kostbar“
ist, als dass sie „hinterm Lenkrad“ verbracht werden
dürfte. Abgesehen vom „Erlebnisverkehr“, bei dem die
Reisezeit an sich Nutzen stiftend ist, wird unterstellt, dass
umso weniger kostbare Zeit verbraucht wird, je höher die
Geschwindigkeit ist.

138. Dieses „Zeit-ist-Geld“-Denken prägt auch die Kos-
ten-Nutzen-Analysen des BVWP, in denen durchschnittli-
che Zeitersparnisse in Geldwerte umgerechnet werden
(Tz. 409). Die Abschätzung des Nutzens eines Verkehrs-
projektes beruht auf Berechnungen, in denen Zeiterspar-
nisse differenziert nach Berufs- und Freizeitverkehr mo-
netarisiert worden sind. Ohne Monetarisierung von Zeit
wäre es schwieriger, Aussagen über die gesellschaftliche
„Nützlichkeit“ von Verkehrsprojekten zu formulieren.

Kritisch haben sich HARRIS et al. (2004) mit der „Zeit-
ist-Geld“-Auffassung und deren Konsequenzen für die
Verkehrspolitik unter den Aspekten „Überlastung“,

„Nachhaltigkeit“, „Gleichheit“ und „Sicherheit“ („con-
gestion“, „sustainability“, „equity“ und „safety“) beschäf-
tigt. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die auf der „Zeit-
ist-Geld“-Annahme beruhende positive Bewertung hoher
Geschwindigkeiten die verkehrspolitischen Entscheidun-
gen prägt und dass diese Bewertungen mit anderen Wer-
ten stark konfligieren. „Das Eindringen tiefsitzender Ein-
stellungen gegenüber Zeit in den Bereichen des
europäischen Transportwesens hat Mobilitätsmuster er-
zeugt, in denen vor allem Geschwindigkeit priorisiert
wird. Während Geschwindigkeitssteigerungen zwar den
Vorteil verkürzter Reisezeiten mit sich brachten, verursa-
chen sie auch ernsthafte schädliche Effekte, insbesondere
hinsichtlich Überlastung und Nachhaltigkeit, Gleichheit
und Sicherheit“ (HARRIS et al., 2004, S. 11, eigene
Übersetzung). Da nun weder Geschwindigkeit noch Geld
höchste Werte sein sollten, bedarf es eines Ausgleichs
konkurrierender Werte unter dem Leitbild einer humanen
und umweltgerechten Mobilitätskultur. Dies aber läuft
auf die Frage nach dem „rechten Maß“ der Geschwindig-
keiten und nach konsensfähigen Zielen für die Verkehrs-
politik hinaus (Kap. 5.4, 5.5).

139. Aus der obigen Darstellung wird deutlich, dass für
eine Neuorientierung in der Mobilitätspolitik das herr-
schende Wachstumsparadigma kritisch hinterfragt wer-
den muss. Dabei müssen die nachfolgend stichpunktartig
aufgeführten Einwände gegen dieses Paradigma berück-
sichtigt werden:

– Innerhalb des Wachstumsparadigmas kann es im Prin-
zip kein normativ gesetztes Maß der Verkehrsentwick-
lung und keine dementsprechende Planung geben.
Den Tendenzen einer krisenhaften Selbstblockierung
des Verkehrs soll im Rahmen dieser Strategie entge-
gen gewirkt werden, indem Grenzen immer weiter hi-
naus geschoben werden sollen.

– Verkehrsprognosen gewinnen implizit eine imperativi-
sche Kraft.

– Es gerät innerhalb des Paradigmas außer Blick, dass
der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen durch
Artikel 20a GG hochrangiger definiert ist als die Ver-
kehrsinfrastruktur (KOCH, 2001, S. 890 f.).

– Im Rahmen dieses Paradigmas wird ein Fokus der
Diskussion auf technologische Möglichkeiten zur op-
timierten Auslastung der Verkehrsinfrastruktur gelegt.
Verkehrspolitik wird nicht auf Alternativen hin orien-
tiert, sondern technologisch fixiert.

– Das Problem der ökologischen Unmöglichkeit einer
globalen Verallgemeinerung des westlichen MIV wird
außer Betracht gelassen. Die verbale Anerkennung
dieser Problematik bleibt verkehrspolitisch folgenlos
(„Sonntagsreden“).

– Die kulturell ambivalente Beschleunigung gesell-
schaftlicher Prozesse (Tz. 137) muss entweder hinge-
nommen oder sogar gefördert werden. Die grundle-
genden Vorstellungen von Raumüberwindung, „Zeit-
ist-Geld“ und Geschwindigkeit bleiben unreflektiert in
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ihrer Geltung und die Symboldimension wird weit ge-
hend ausgeblendet.

– Im Rahmen dieser Strategie ist es unausweichlich, die
Rolle Deutschlands als „Transitland“ zu akzeptieren.
Der damit gegebenen Sachzwanglogik, die sich durch
die EU-Osterweiterung noch verschärft, kann außer
Übelminimierung nichts entgegengesetzt werden.
Dass gerade die Mittellage Deutschlands angesichts
der EU-Osterweiterung auch Anlass sein müsste, stra-
tegische und konzeptionelle Alternativen zu entwi-
ckeln, wie sie in der Schweiz und Österreich diskutiert
werden, wird dadurch außer Betracht gesetzt.

140. Die konzeptionell-strategische Verbindung aus be-
sagtem Paradigma und der sie begleitenden Übelminimie-
rung bedarf einer grundsätzlichen Überprüfung. Ziel
sollte die Konzeption einer neuen, an normativen Prinzi-
pien und an Nachhaltigkeitsgrundsätzen, wie sie zum
Beispiel der SRU entwickelt hat (SRU, 2002a, 2002b),
ansetzenden Grundstrategie sein, die ihren Ausdruck in
konkreten verkehrspolitischen Zielsetzungen findet
(Kap. 5.5). Eine solche verkehrspolitische Alternative
kann als „humane und naturverträgliche Mobilitätskultur“
bezeichnet werden.

5.3.2 Möglichkeiten zur Neuorientierung

141. Der im Auftrag des BMVBW erstellte „Bericht In-
tegrierte Verkehrspolitik“ (BIV) (BECKMANN et al.,
2002) enthält zaghafte Ansätze zu einer solchen strategi-
schen Neuorientierung. Hierzu gehört insbesondere das
Langfristziel einer Entkoppelung von Verkehrsaufkom-
men und Bruttosozialprodukt. Dieser Ansatz wird aller-
dings nur halbherzig verfolgt und in die fernere Zukunft
verschoben. So favorisiert der BIV für die kommenden
Jahre ganz im Sinne des vorherrschenden Paradigmas
eine nachfrage- bzw. ausbauorientierte Strategie der „Pro-
blementschärfung“ und der „Engpassbeseitigung“, wobei
beides nur eng im Sinne von Verkehrsengpässen definiert
wird. Der Engpassbegriff wird allerdings nicht so ver-
standen, dass Umweltziele sowie Aspekte der Verkehrssi-
cherheit und der Lebensqualität der Verkehrsdynamik
verkehrsexterne Grenzen setzen könnten. Selbst die
Langfristperspektive des BIV wird im Sinne des dominan-
ten Paradigmas als „Anpassung“ an den zu erwartenden
demographischen, technologischen und ökonomischen
Strukturwandel und weniger als Resultat einer aktiv ge-
staltenden Mobilitätspolitik begriffen (BECKMANN
et al., 2002, S. 10 und S. 27 f.). Das langfristig ange-
strebte dynamische Gleichgewicht zwischen Verkehrs-
nachfrage und Kapazitäten stellt sich im BIV erst nach
weiteren Jahren des Kapazitätsausbaus ein. Erst dann gibt
es kein Ausbauerfordernis mehr, da, grob interpretiert,
eine alternde und zahlenmäßig schrumpfende Bevölke-
rung die Nachfrage offenbar nicht mehr steigern kann.

142. Nur konsequent wäre es dann aber, bei den heuti-
gen verkehrspolitischen Entscheidungen die zukünftigen
Präferenzen und Interessen einer insgesamt alternden Be-
völkerung angemessen zu berücksichtigen. Langfristige
Planungen sollten sich immer auch an zukünftigen Präfe-

renzen orientieren, sofern sich über diese plausible Aus-
sagen formulieren lassen.

Die verkehrspolitisch entscheidende Frage müsste dem-
nach lauten, ob das erst in der BIV-Langfristperspektive
avisierte Gleichgewicht nicht bereits die kurz- und mittel-
fristige Verkehrspolitik bestimmen sollte. Angesichts der
Zeitdimension und der Budgetierung des BVWP wäre es
auch unter finanzpolitischen Erwägungen kurzsichtig,
diesen Verkehrswegeplan auch dann in die Tat umzuset-
zen, wenn sich überzeugende Argumente für eine strate-
gische Neuorientierung formulieren lassen und der demo-
graphische Langfristtrend eher gegen als für einen
weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur spricht.

143. Diese Möglichkeiten der Neuorientierung werden
bereits heute dadurch in Zweifel gezogen, dass die Wert-
vorstellungen künftiger älterer Verkehrsteilnehmer gemäß
dem heute vorherrschenden Paradigma konzipiert werden
(exemplarisch hierfür Shell, 2004). In der Shell-Studie
wird in dem durch viele implizierte Wertungen favorisier-
ten so genannten Impulse-Szenario unterstellt, dass Mit-
glieder einer Generation, deren „gesamter Lebensweg mit
dem Auto verwoben“ (Shell, 2004, S. 28 f.) war, ihre
Wertvorstellungen im höheren Alter nicht aus freien Stü-
cken nennenswert ändern werden und dies aufgrund des
vererbten Wohlstandes auch nicht müssen.

Es geht also um die Alternative, ob die heutigen Staats-
bürger ihre authentischen Wertvorstellungen und Über-
zeugungen in dem „Werte-Cocktail“ (Shell, 2004, S. 23)
wieder erkennen, der ihnen vom „Impulse“-Szenario der
Shell-Studie angesonnen wird, oder ob sie unterschiedli-
che Leitbilder, Prinzipien, Werte und Ziele auf ihre Ver-
einbarkeit mit den übrigen Werten einer zivilen Bürgerge-
sellschaft zu prüfen bereit sind. Eine ernsthafte
Bereitschaft, sich auf einen solchen Diskurs einzulassen,
setzt neben einer klaren Begrifflichkeit (s. o.) mindestens
voraus, das bislang vorherrschende Paradigma der Ver-
kehrspolitik nicht dogmatisch zu vertreten, Leitbilder
offen zu diskutieren, die Thesen der kritischen Verkehrs-
wissenschaft zur Kenntnis zu nehmen, die Symboldimen-
sion des Automobils (Kap. 4.2) nicht zu verdrängen und
Ambivalenzen des MIV anzuerkennen.

144. Die Grunderfahrung des MIV ist mittlerweile die Er-
fahrung von vielschichtigen Ambivalenzen (FELDHAUS,
1998). Nur noch eine kleine Minderheit von 7 Prozent
stimmt der These zu, dass Autofahren heute mehr Spaß
mache als früher. 30 Prozent stimmen der gegenteiligen
These zu (STEINKOHL et al., 1999, S. 40). Ambivalen-
zerfahrungen bieten Möglichkeiten zur Neuorientierung
im Denken, Wahrnehmen und Handeln. Eine alternative
Verkehrsstrategie braucht daher das Automobil nicht zu
„verteufeln“, sondern sollte die Möglichkeiten veränder-
ter Mobilitätsstile und dementsprechender Anerken-
nungsverhältnisse innerhalb einer mobilen, wertpluralisti-
schen und kulturell diversifizierten Gesellschaft offensiv
thematisieren und nutzen. Hierzu bestehen vielfältige
Möglichkeiten. Insofern ist die Möglichkeit einer anderen
Mobilitätskultur latent und tendenziell im allgemeinen
Wertewandel und in der „Selbstentzauberung des Auto-
mobils“ angelegt. Eine alternative Strategie bzw. eine
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Neuausrichtung der Verkehrspolitik wird angesichts der
vielfältigen Widerstände nur dann Aussichten auf Erfolg
haben, wenn aus der Sicht einer überwiegenden Mehrheit
der Verkehrsteilnehmer eine mit dieser Neuorientierung
verknüpfte andere Mobilitätskultur insgesamt langfristig
einen „Nutzen“ oder einen Zugewinn an Lebensqualität
verspricht. Die ins Auge gefasste neue Strategie und die
vom BMU mit guten Gründen geforderte „Offensive für
eine neue Mobilitätskultur“ (BMU, 2003, S. 20) darf da-
her verbreitete Wertvorstellungen nicht ignorieren, son-
dern muss an sie anknüpfen können.

145. Weit verbreitet ist auch das Bedürfnis nach Ver-
kehrssicherheit. Diese Wertschätzung zeigt sich an der
stark verbesserten Sicherheitstechnik des einzelnen PKW,
aber auch an Forderungen nach Geschwindigkeits-
beschränkungen in Wohngebieten, nach Ausbau von
Fahrradwegen, nach Ampelanlagen auf Schulwegen usw.
Höhere Sicherheit insbesondere für die Gruppen schwä-
cherer Verkehrsteilnehmer (Kinder, Fußgänger, Fahrrad-
fahrer), die vom so genannten Risikotransfer der Auto-
fahrer negativ betroffen sind, ist darüber hinaus eine
berechtigte moralische Forderung (BMU, 2003, S. 4; s. a.
Kap. 5.5). Andere Wertvorstellungen manifestieren sich
in Forderungen nach Verkehrsberuhigung. Verkehr wird
häufig zwar nicht als direkt gesundheitsbedrohlich, aber
vielfach als belästigend oder störend empfunden
(Abschn. 2.1.3). Werte wie „Fitness“, „Gesundheit“ und
„Erfahrungsintensität“ (HOLZAPFEL, 1998, S. 54)
sprechen bei kurzen Strecken für die Benutzung des Fahr-
rades, das übrigens mittlerweile auch über eine Symbol-
dimension verfügt („Sportlichkeit“). Der entfernungsin-
tensive Lebensstil wird zunehmend auch als „Stress“ und
Belastung empfunden und bei einigen Autoren durch Vor-
stellungen einer neuen Sesshaftigkeit (MEYER-ABICH,
1997, S. 399 ff.), Muße (SCHINKEL, 2003) oder eines
durch Entschleunigung beförderten Zeitwohlstandes ab-
gelöst (REHEIS, 1998). Werte wie Sicherheit, Gesund-
heit, „Stressarmut“, „Entschleunigung“, „Zeitsouveräni-
tät“ usw. gewinnen durchaus an Bedeutung (BEUTLER
und BRACKMANN, 1999, S. 45). Bezogen auf Leitbil-
der der Verkehrspolitik bedeutet dies, dass die weitere
Beschleunigung nicht das oberste Ziel der Verkehrspolitik
sein sollte. Auch Entschleunigung könnte demnach ein
Ziel von (mutiger) Verkehrspolitik sein. So könnte man
bspw. überlegen, ob der MIV in Wohngebieten konse-
quent „entschleunigt“ werden sollte. Es könnte auch deut-
lich gemacht werden, dass ein engpassfreies Verkehrssys-
tem, das einen flüssigen Verkehr mit hoher
Geschwindigkeit gewährleistet, eine Illusion ist.

146. Die Fixierung auf das Automobil verliert mittler-
weile in vielen Segmenten der Gesellschaft allmählich an
Wertschätzung gegenüber einem flexiblen und variablen
Umgang mit unterschiedlichen Verkehrsträgern. Personen
mit einem diversifizierten Mobilitätsverhalten und der
Bereitschaft, Alternativen auszuprobieren und Flexibilität
im Umgang mit Mobilitätsproblemen einzuüben, könnten
bei sich verändernden Anerkennungsverhältnissen als
„Mobilitätspioniere“ höhere Anerkennung finden. Perso-
nen, die häufig verschiedene Verkehrsmittel nutzen,
können zudem das Verkehrsgeschehen nicht nur aus der

Perspektive des PKW-Fahrers wahrnehmen. Durch die
dadurch bewirkte intuitive Perspektivenübernahme,
durch veränderte Anerkennungsverhältnisse und durch
diversifizierte Mobilitätsprofile könnten sich auch die
Akzeptanzbedingungen für den Einsatz restriktiv wirken-
der verkehrspolitischer Instrumente verbessern und die
Fragen nach Grenzen und Maß der Geschwindigkeit auf
zunehmendes Verständnis stoßen.

147. In den sich verändernden Wertvorstellungen und
Leitbildern sind insofern durchaus vielfältige Anknüp-
fungspunkte für eine andere Verkehrskultur und -politik
vorhanden. Ohne Einbettung in eine Gesamtstrategie
(Vision, Leitbild) wiederum lassen sich einzelne Maßnah-
men gegenüber der Öffentlichkeit nicht rechtfertigen.
Eine neue verkehrspolitische Gesamtstrategie sollte bei
positiv besetzten Vorstellungen von Lebensqualität anset-
zen (BECKER, 2003). Diesen neuen Werten stehen mora-
lische Einstellungen wie Gelassenheit, Fairness und
Rücksichtnahme auf Schwächere nahe (s. Kap. 5.5).

148. Gerade in der aktuellen Debatte um die vielfache
Überschreitung der europäischen Luftqualitätswerte für
Partikel wird deutlich, dass zur Erreichung von Qualitäts-
zielen, in denen sich die genannten Werte widerspiegeln,
gelegentlich sogar Verkehrsbeschränkungen als unaus-
weichlich angesehen werden. Hier deutet sich ein neuer
umweltpolitischer Steuerungsansatz an, der auf der Basis
von Umweltqualitäts- und Naturschutzzielen mit Rechts-
wirksamkeit ein breites Maßnahmenbündel von techni-
schen Vorgaben bis hin zu Verkehrsbeschränkungen aus-
löst. Hierzu gehören Qualitätsstandards für Luft und
Lärm, sektorbezogene Umweltziele, insbesondere im Be-
reich des Klimaschutzes oder die besondere Ausweisung
schützenswerter oder besonders sensibler Regionen oder
Korridore. Diese schaffen für die Verkehrsentwicklung
zumindest punktuelle Engpässe (vgl. ECIS, 1996). Die
Anpassung an solche Engpässe erfordert fallbezogen die
Kombination von technischen, planerischen oder ver-
kehrslenkenden Maßnahmen. Da sich die Probleme und
auch die Problemlösungen insbesondere in den Kommu-
nen und Ballungsräumen verdichten, sollten vor allem de-
ren Kapazitäten und Kompetenzen gestärkt werden (vgl.
Kap. 8.2, 9.1 und Abschn. 9.3.2.2). Bereits heute wird es
weithin anerkannt, dass sich das Verkehrsgeschehen in
Ballungsräumen den örtlichen Gegebenheiten und ge-
wachsenen Stadtstrukturen anpassen muss – und nicht
umgekehrt (GOODWIN, 1996).

Politisch hat der direkte Qualitätszielbezug bessere Ver-
mittlungschancen als die generellen Verkehrsstrategien
(vgl. Kap. 6). Die „Verkehrswende“ ist auch deshalb poli-
tisch gescheitert (vgl. SCHMIDT et al., 2004), weil sie
sich zu stark gegen den Autoverkehr gerichtet hat und den
Umweltnutzen nicht genügend vermitteln konnte. Eine
verkehrsbezogene Umweltpolitik stellt hingegen die kon-
kret betroffenen Schutzgüter und Werte, wie menschliche
Gesundheit, Erholung, Lebensqualität, die psychische
Entwicklung von Kindern, konkurrierende Nutzungen
und den Klimaschutz in den Mittelpunkt der Debatte um
eine andere Mobilitätskultur. Solche Schutzgüter haben in
der Abwägung einen mindest so hohen Stellenwert, wie
der schnelle und engpassfreie Verkehr.
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5.4 Die Frage nach dem vernünftigen Maß 
der Geschwindigkeit

149. Bedenkt man, dass 

– aus dem primären Sinn von Mobilität (Beweglichkeit
im Raum) keine Schlussfolgerungen auf bestimmte
Verkehrsgeschwindigkeiten gezogen werden können, 

– ein Grundrecht auf Automobilität mit möglichst hoher
Geschwindigkeit nicht aus anderen Grundrechten her-
geleitet werden kann, 

– die Monetarisierung von Zeit in verkehrspolitischen
Kontexten in Einzelfällen fragwürdig sein kann, 

– die Symboldimension des Automobils einer rationalen
Durchdringung und Kontrolle bedarf, 

– vermeintliche ökonomische „Sachzwänge“ einer poli-
tischen Gestaltung des zukünftigen Verkehrssystems
nicht entgegenstehen und 

– das Leitbild eines umweltgerechten Verkehrsverhal-
tens diskursrational zustimmungsfähig ist, 

so sind in einer wertpluralistischen Gesellschaft eine wei-
tere Erhöhung der Geschwindigkeiten im motorisierten
Straßenverkehr bzw. die Beibehaltung hoher Geschwin-
digkeiten bestenfalls noch untergeordnete Ziele innerhalb
eines umfassenden gesellschaftlichen Wertekanons, Ziel-
systems und Normengefüges. Eine weitere Erhöhung der
Geschwindigkeiten für ein bestimmtes Verkehrssegment
könnte sogar auf Kosten der Mobilität für alle Verkehrs-
teilnehmer gehen. Die risikoträchtige individuelle Präfe-
renz, möglichst schnell fahren zu wollen, sollte aus der
gesamtgesellschaftlichen Nutzenfunktion ausgeschlossen
werden und keinen Einfluss auf verkehrspolitische Ent-
scheidungen haben. Mit Blick auf den Güterverkehr muss
allerdings gefragt werden, ob die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit bestimmter Wirtschaftsbranchen wesent-
lich von der Transportgeschwindigkeit im Straßenverkehr
beeinflusst wird. Soweit dies der Fall ist, muss diesem
Faktor bei der Regulierung von Geschwindigkeiten Rech-
nung getragen werden.

Die Einbettung des Zieles hoher Geschwindigkeiten in
ein übergreifendes Gefüge aus Normen, Werten und Zie-
len, impliziert die Frage nach den jeweiligen „vernünfti-
gen Maßen“ von Geschwindigkeit. Dass diese Frage kei-
neswegs „ideologisch“ ist, sieht man bereits daran, dass
sie im Grunde bei jeder Festlegung einer Geschwindig-
keitsbegrenzung eine Rolle spielt und auch in den Grund-
sätzen der Straßenverkehrsordnung anerkannt ist. Ver-
suche, die Geschwindigkeiten des Automobilverkehrs
weiter zu steigern, führen von vernünftigen Maßen der
Geschwindigkeit fort. Ein anzustrebendes Ziel der Mobi-
litätspolitik sollte es stattdessen sein, risikoärmere und
umweltgerechtere Mobilität für alle Bevölkerungsgrup-
pen durch eine moderate Entschleunigung zu befördern
und zu gewährleisten.

5.5 Umweltpolitische Zieldimensionen

150. In Anbetracht der in Kapitel 2 dargestellten vielfäl-
tigen negativen Auswirkungen des Straßenverkehrs ist

eine umweltgerechtere verkehrspolitische Gestaltung zu-
künftiger Mobilität zwingend erforderlich. Damit die Mo-
bilitätspolitik den verschiedenen genannten Problemen
angemessen begegnen kann, reichen allerdings die Identi-
fizierung und Beschreibung der negativen Auswirkungen
des Straßenverkehrs nicht aus. Vielmehr müssen – unter
Voraussetzung der dargelegten normativen Grundlagen –
konkrete Ziele zur Vermeidung oder Verringerung dieser
Auswirkungen verbindlich festgelegt werden. Diese
Ziele, die mit den Umweltentlastungspotenzialen der ver-
schiedenen Maßnahmen (an der Quelle, durch Planung
und durch Lenkung) abgestimmt sein müssen, stecken
den Handlungskorridor verkehrsbezogener Umweltpoli-
tik ab. Auf der Grundlage der getroffenen Zielsetzungen
kann ein qualitätszielbezogenes Steuerungskonzept ent-
worfen werden, das den Verkehr im Konfliktfall zu An-
passungsleistungen an ökologisch gesetzte Wachstums-
grenzen veranlassen soll (Kap. 5.6).

Bereits in seinem Umweltgutachten 1994 beschäftigte
sich der SRU mit der umweltpolitischen Zielfindung im
Verkehrssektor und stellte einige Ziele zur Reduktion ver-
kehrsrelevanter Umweltbelastungen zusammen (SRU,
1994, Tz. 744 ff.). Nunmehr – gut zehn Jahre später –
muss konstatiert werden, dass die meisten dieser Zielset-
zungen eklatant verfehlt wurden. Beispielsweise wurde
gefordert, 30 Prozent der CO2-Emissionen bis zum Jahre
2005 zu reduzieren (bezogen auf 1987). Tatsächlich sind
die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs aber zwischen
1990 und 2002 um 11 Prozent gestiegen (vgl. Tab. 2-4).

151. Insofern erscheint es dringlich, das Problem der
Zielfindung erneut unter der Maßgabe aufzuwerfen, zu
einer rechtlich verbindlichen Festlegung von Umweltzie-
len für den Bereich des Straßenverkehrs zu gelangen. Erst
auf der Grundlage verbindlicher, konkreter und problem-
bezogener Zielsetzungen lassen sich wirksame Strategien
und Maßnahmen zur Reduzierung der vom Straßenver-
kehr ausgehenden negativen Auswirkungen entwickeln.
Es wird in Zukunft wesentlich darauf ankommen, bei Zie-
len und Grenzwerten, die sich auf mehrere Verursacher-
sektoren beziehen, die Verantwortlichkeit des Verkehrs zu
identifizieren und ihm eine auch unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten vertretbare Verminderungspflicht aufzu-
erlegen.

Zielsetzungen bedürfen zwar der Stützung und Plausibili-
sierung durch wissenschaftliche Erkenntnisse, sie können
allerdings nicht allein mit wissenschaftlichen Argumen-
ten begründet werden. Vielmehr müssen sie in einem
politischen Prozess verhandelt und vereinbart werden. Ei-
nen institutionellen Rahmen hierfür könnte etwa die
Nachhaltigkeitsstrategie oder eine Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestages zum Thema „Mobilität“ bie-
ten.

152. In den Abschnitten 5.5.1 bis 5.5.3 wird dargelegt,
für welche Problembereiche bereits ausreichend konkrete
und inhaltlich plausible Ziele festgelegt wurden und be-
züglich welcher Umweltauswirkungen noch Zielset-
zungsbedarf besteht. Für einige der letztgenannten Berei-
che formuliert der SRU Empfehlungen. Diese sind als



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 105 – Drucksache 15/5900
Beiträge zu einem diskursiven Zielfindungsprozess zu
verstehen.

Die vorgestellten umweltpolitischen Zielsetzungen sind
natürlich nicht die einzigen Anforderungen an die
zukünftige Entwicklung des Straßenverkehrs. Unbestreit-
bar sind eine Reihe genereller verkehrs- und sozialpoliti-
scher Ziele zu verfolgen. Zu diesen Zielen gehört es unter
anderem, die Funktionsfähigkeit des deutschen und euro-
päischen Verkehrssystems unter den Bedingungen einer
erweiterten EU zu gewährleisten sowie die legitimen Mo-
bilitätsinteressen der Bürger zu wahren.

Der Fokus der Diskussion von Umweltzielen der Ver-
kehrspolitik liegt auf übergeordneten und bundesweiten
Zielsetzungen, die von besonderer Relevanz für eine
mögliche Neuausrichtung der Verkehrspolitik sind. Mit
dieser Schwerpunktsetzung soll allerdings die Bedeutung
regionalisierter und für bestimmte Orte spezifizierter
Zielvorgaben nicht infrage gestellt werden (hierzu
s. SURBURG et al., 2002).

153. Um die Lösung der in Kapitel 2 dargelegten Pro-
bleme zu ermöglichen, ist ein direkter Problembezug ent-
scheidend. Insofern entsprechen die hier entwickelten
Zieldimensionen den beschriebenen Problemdimensio-
nen. Es kann zwar zur Erreichung bestimmter Zielsetzun-
gen im Einzelfall erforderlich sein, Strategien zu entwi-
ckeln, die sich eher indirekt auf die eigentlichen
Probleme beziehen. Derartige Strategien – wie etwa die
Verkehrsverlagerung – sind aber immer nur als Mittel
zum Zweck der Erreichung bestimmter Umweltziele an-
zusehen und sollten nicht als eigenständige Zielsetzungen
verstanden werden. Anderenfalls bestünde die Gefahr,
dass sich solche vermeintlichen Ziele verselbstständigen
und sie ungeprüft weiterverfolgt werden, auch wenn da-
durch politische Prioritäten falsch gesetzt werden. Es ist
also immer mit zu bedenken, welchen Stellenwert eine
Strategie oder Maßnahme in einem komplexen Zielsys-
tem hat.

Als Ausgangspunkt für den Zielfindungsprozess lassen
sich für die identifizierten Problembereiche allgemeine,
das heißt nicht nur für die Verkehrspolitik geltende, Prin-
zipien aufstellen. Diese Prinzipien bringen allgemein an-
erkannte moralische Normen (Respekt vor Leben und Ge-
sundheit anderer Personen, Rücksicht auf Schwächere
u. a.) zum Ausdruck (hierzu  ROPOHL, 1996 im An-
schluss an GERT, 1983). Zur Konkretisierung der drei all-
gemeinen Prinzipien für den Bereich des Straßenverkehrs
können dann spezifische Grundsätze aufgestellt werden.
Folgende Prinzipien und Grundsätze dürften in ihren all-
gemeinen Formulierungen auch politisch uneinge-
schränkt zustimmungsfähig sein:

– Prinzip 1: „Menschliches Leben und Gesundheit sind
zu schützen. Weiterhin ist eine hohe Lebensqualität
für die gesamte Bevölkerung zu sichern.“

– Grundsatz 1.1: „Die Zahl der Straßenverkehrsopfer
soll möglichst niedrig sein.“

– Grundsatz 1.2: „Die Bevölkerung soll vor Gesund-
heitsschädigungen durch vom Straßenverkehr her-
rührende (Luft-)Schadstoffe geschützt werden.“

– Grundsatz 1.3: „Die Bevölkerung soll vor Gesund-
heitsschädigungen durch Straßenverkehrslärm ge-
schützt werden. Gleichzeitig soll die Störung der
Lebensqualität durch Straßenverkehrslärm generell
niedrig sein.“

– Grundsatz 1.4: „Es soll Räume geben, in denen
sich menschliche Aktivitäten unbehelligt vom Stra-
ßenverkehr entfalten können.“

– Grundsatz 1.5: „Es sollen die Mobilitätsinteressen
aller Menschen berücksichtigt werden.“

– Prinzip 2: „Natur und Landschaft sind zu schützen.“

– Grundsatz 2.1: „Die Flächeninanspruchnahme des
Straßenverkehrs soll möglichst gering sein.“

– Grundsatz 2.2: „Natur und Landschaft sollen durch
Zerschneidungseffekte von Straßen nicht erheblich
beeinträchtigt werden.“

– Grundsatz 2.3: „Die stofflichen Belastungen durch
den Straßenverkehr sollen nicht zu unter Natur-
schutzgesichtspunkten unerwünschten Veränderun-
gen von Natur und Landschaft führen. Insbeson-
dere sollen die kritischen Belastungsgrenzen der
Ökosysteme, Populationen und Individuen nicht
überschritten werden.“

– Prinzip 3: „Das globale Klimasystem ist zu schützen.“

– Grundsatz 3.1: „Der Straßenverkehr soll einen an-
gemessenen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leis-
ten.“

154. Diese Prinzipien und Grundsätze genügen noch
keineswegs den Anforderungen an politisch umsetzbare
Ziele. So fehlt ihnen jedwede zeitliche und quantitative
Konkretisierung. Allerdings sind sie innerhalb des avi-
sierten Zielfindungsdiskurses zur Begründung von Zielen
und zur Auflösung von Zielkonflikten unverzichtbar. Da
bei allen gesellschaftlichen Transformationsprozessen (in
diesem Fall bei der Neuorientierung in Richtung einer
umweltgerechten Verkehrspolitik) mit erheblichen Ziel-
konflikten zu rechnen ist, muss diesen bereits im politi-
schen Zielfindungsprozess besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Idealiter wäre insofern zu klären, wel-
chen Stellenwert die Gesellschaft den genannten Grund-
sätzen im Vergleich zu den mit ihrer Realisierung mögli-
cherweise konfligierenden Zielen beimisst. Realiter ist
die dafür erforderliche vollständige Rangordnung aller re-
levanten Werte und Ziele nicht möglich. Dennoch bedarf
es zumindest ungefährer Vorstellungen, welche Reduzie-
rung von negativen Auswirkungen des Straßenverkehrs
mit welchem Aufwand – also mit welchen Einschränkun-
gen für andere Ziele bzw. mit welchen Opportunitätskos-
ten – verbunden ist. Praktisch setzt dies die Kenntnis der
zur Verfügung stehenden Maßnahmen und Instrumente
zur Zielerreichung voraus. Die Entwicklung konkreter
Zielsetzungen lässt sich insofern als iterativer Prozess be-
schreiben, bei dem normative Entscheidungen zugunsten
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verschiedener Werte und Ziele auf der Basis von Analy-
sen der Umsetzbarkeit dieser Entscheidungen in ein in
sich schlüssiges Gesamtkonzept gebracht werden (ge-
nauer zur umweltpolitischen Zielfindung s. SRU, 1994,
Tz. 129 ff.; vgl. auch SURBURG et al., 2002).

Die konkretisierten Zielsetzungen haben bestimmten An-
forderungen zu genügen, wenn sie politisch verwertbar
sein sollen:

– Die Ziele müssen auf bestimmte Umweltprobleme be-
zogen (vgl. Tz. 153) und hinreichend quantifiziert
sein. Damit wird auch der Grad der Zielerreichung be-
stimmbar.

– Die Ziele müssen hinsichtlich der Zeitdimension ge-
nauer bestimmt werden. Es erscheint sinnvoll, bereits
jetzt Ziele für mehrere Zeitperioden festzulegen. Es ist
jedenfalls erforderlich, neben einem mittelfristigen
Ziel – etwa für die nächsten zwanzig Jahre – ein kür-
zerfristiges Ziel mit einem Zeithorizont von bspw.
fünf Jahren zu setzen.

– Die Ziele müssen erreichbar sein. Dies beinhaltet so-
wohl technische als auch wirtschaftliche Machbarkeit.
Insbesondere sollte möglichst bereits ein Instrumenta-
rium zur Erreichung des Ziels vorhanden sein.

– Die Ziele sollten eine möglichst hohe Akzeptanz in
der Bevölkerung besitzen. Eine hohe Akzeptanz der
Ziele ist eine notwendige, wenngleich keine hinrei-
chende Bedingung für die Akzeptanz der zu ergreifen-
den Maßnahmen. Dieser Anforderung kann insbeson-
dere dadurch entsprochen werden, dass die Ziele in
einem die Öffentlichkeit einbeziehenden, akzeptanz-
fördernden Zielfindungsprozess verhandelt werden.

– Die Ziele müssen verbindlich sein. Dabei sind ver-
schiedene Grade der Verbindlichkeit möglich. In
Gesetzen und internationalen Übereinkommen festge-
schriebene Ziele besitzen einen sehr hohen Verbind-
lichkeitsgrad, während politische Beschlüsse demge-
genüber zwar weniger, aber dennoch hinreichend
verbindlich sind. Behördliche oder wissenschaftliche
Empfehlungen entsprechen dagegen nicht den Anfor-
derungen an den Verbindlichkeitsgrad von politisch
verwertbaren Zielen.

– Soweit erforderlich sollte ein differenziertes Zielsys-
tem erarbeitet werden, in dem die unterschiedlichen
Ziel-Mittel-Relationen analysiert werden.

– Die Ziele sollten sich konsistent in die in der Weiter-
entwicklung befindliche nationale Nachhaltigkeits-
strategie einfügen lassen.

Für einige der identifizierten Problembereiche wurden
bereits Ziele entwickelt, die diesen Anforderungen genü-
gen. Allerdings muss festgestellt werden, dass es noch
kein verbindliches und gleichzeitig konsistentes Zielsys-
tem gibt, das alle Problembereiche berücksichtigt. Im
Folgenden sollen deshalb bereits vorhandene Zielsetzun-
gen dargestellt und hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und
Verbindlichkeit geprüft werden. Außerdem soll unter-
sucht werden, in welchen Bereichen noch dringlicher Be-
darf nach der Festlegung konkreter und politisch verwert-
barer Umweltziele besteht.

5.5.1 Gesundheit und Lebensqualität

5.5.1.1 Unfalltote und Unfallverletzte

155. Grundsatz: „Die Zahl der Straßenverkehrsopfer
soll möglichst niedrig sein.“

In Bezug auf die Schädigung von Menschenleben und
menschlicher Gesundheit müssen die bestehenden Ziel-
setzungen insgesamt als unzureichend bezeichnet wer-
den. Dies trifft besonders hinsichtlich der Sicherheit des
Straßenverkehrs zu. Die Verkehrspolitik hat es trotz aller
Bemühungen nicht vermocht, den diesbezüglichen
Grundsätzen der Straßenverkehrsordnung (§ 1 StVO) in
ausreichendem Maße Respekt zu verschaffen. Obwohl
die Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen Getöteten stark
gesunken ist (vgl. Abschn. 2.1.1), werden nach wie vor
insgesamt deutlich zu viele Menschen schwer verletzt
oder getötet. Dies gilt insbesondere angesichts der vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die Zahl der Unfallopfer zu senken
(vgl. Kap. 6.5). Wenn man die objektiven Unfallrisiken
im Straßenverkehr betrachtet, erweisen sie sich im
Vergleich zu Gesundheitsrisiken in anderen Lebensberei-
chen – etwa bezüglich der Sicherheit von Industriear-
beitsplätzen oder Flugzeugunglücken – als sehr hoch
(vgl. HOLZAPFEL, 2003). Unfallrisiken des Straßenver-
kehrs scheinen allerdings generell anders wahrgenommen
zu werden als Risiken in anderen Bereichen. Es dominiert
die Tendenz, „Verkehrsopfer“ als Einzelschicksale zu be-
trachten. Diese Fehlwahrnehmung sollte kein Grund sein,
die hohen Unfallrisiken unhinterfragt hinzunehmen.

Es existieren bisher keine verbindlichen nationalen Ziel-
setzungen für die Reduktion der Zahl der im Straßenver-
kehr Getöteten und Verletzten (vgl. Tab. 5-1). In der
Nachhaltigkeitsstrategie (Bundesregierung, 2002, S. 190)
wird lediglich angestrebt, „dass die Zahl der Unfälle mit
Personenschaden und die Zahl der Getöteten im Straßen-
verkehr ungeachtet des weiteren Verkehrswachstums (…)
kontinuierlich weiter sinken“. Dies impliziert, dass die
bisherige Größenordnung an Toten und Verletzten dann
als akzeptabel gilt, wenn eine kontinuierliche Senkung zu
konstatieren ist und zwar unabhängig davon, wie stark
oder schwach diese ausfällt. Diese Zielsetzung ist unter
den obigen Prinzipien und Grundsätzen zu anspruchslos.

156. Auf europäischer Ebene wurde von der EU-Kom-
mission im Weißbuch zur europäischen Verkehrspolitik
(EU-Kommission, 2001) das Ziel gesetzt, die Zahl der
Verkehrstoten bis 2010 um die Hälfte zu verringern (be-
zogen auf das Jahr 2000). Für dieses Ziel hat sich auch
das EU-Parlament ausgesprochen. Weiterhin wurde von
der EU-Kommission (2003) das „Europäische Aktions-
programm für die Straßenverkehrssicherheit“ beschlos-
sen, das bereits konkrete Maßnahmen zur Erreichung des
genannten Ziels enthält.

Ein interessantes Beispiel für anspruchsvolle Zielsetzun-
gen ist das Konzept „Vision Zero“, wie es in Schweden
und der Schweiz verfolgt wird. Die zentrale Vision dieses
Konzeptes besteht darin, dass niemand mehr im Straßen-
verkehr getötet oder schwer verletzt werden soll (vgl.
HOLZAPFEL, 2003). Um diesem Idealzustand näher zu
kommen, wurden anspruchsvolle Zwischenziele (etwa
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die Halbierung der Zahl der Verkehrstoten auf schwedi-
schen Straßen innerhalb von 10 Jahren) und entspre-
chende Strategien zur Zielerreichung entwickelt. Im
Februar 2004 legte der Verkehrsclub Deutschland (VCD,
2004) mit seinem Masterplan „Vision Zero – Null Ver-
kehrstote“ einen an diese Konzeption sowie an Verkehrs-
sicherheitskonzepte anderer europäischer Länder anknüp-
fenden Vorschlag für Deutschland vor, in dem eine
Halbierung der Zahl der Verkehrstoten und Schwerver-
letzten bis 2010 gefordert wird.

Der SRU empfiehlt der Bundesregierung, möglichst bald
im Rahmen einer Verkehrssicherheitsstrategie weit rei-
chende nationale Ziele zur Verkehrssicherheit festzule-
gen. Diese sollten sich an den Vorgaben des europäischen
Aktionsprogramms für die Straßenverkehrssicherheit und
an anspruchsvollen Politiken von Vorreiterstaaten wie der
Schweiz, Schweden oder den Niederlanden orientieren
(vgl. hierzu Kap. 6.5). Obwohl die Reduzierung der Zahl
der Verkehrstoten und Schwerverletzten auf Null kein
praktikables Handlungsziel ist, bleibt eine solche Mini-
mierung als Ideal einer Verkehrssicherheitspolitik sinn-
voll. In mittelfristiger Perspektive erscheint dem SRU
eine Halbierung der Zahl der Verkehrstoten und Schwer-
verletzten bis 2015 gegenüber 2005 als geeignetes Zwi-
schenziel.

Ta b e l l e  5-1

Zielsetzungen zur Verringerung der Zahl
der Straßenverkehrsopfer

5.5.1.2 Luftverschmutzung

157. Grundsatz: „Die Bevölkerung soll vor Gesund-
heitsschädigungen durch vom Straßenverkehr herrüh-
rende (Luft-)Schadstoffe geschützt werden.“

Unter zunehmend starkem Einfluss durch europarechtli-
che Vorgaben wurden zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit bereits anspruchsvolle Vorgaben im deutschen
Luftreinhalterecht normiert. Für die gesundheitlichen
Auswirkungen des Straßenverkehrs besonders relevant

sind die Konzentrationen von Stickstoffoxiden (NOx),
Feinstäuben (speziell Dieselrußpartikel) und bodennahem
Ozon (vgl. Abschn. 2.1.2). Immissionsgrenzwerte zum
Schutz der menschlichen Gesundheit sind für NO2, PM10
und für Ozon in der 22. und 33. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV)
festgelegt worden (vgl. Tab. 5-2). Damit sind die Vorga-
ben der 1. Tochterrichtlinie (1999/30/EG) zur Luftquali-
tätsrahmenrichtlinie umgesetzt worden. Weitere Ver-
schärfungen der Anforderungen an die Luftqualität
können sich für Feinstaub mit der geplanten Revision des
Langzeitgrenzwertes der 1. Tochterrichtlinie ergeben.
Darüber hinaus empfiehlt der SRU, zum Schutz des Men-
schen die Immissionsgrenzwerte der 22. BImSchV nicht
nur für PM10, sondern auch für NO2 weiter zu senken
(SRU, 2004a, Tz. 574).

Da der Straßenverkehr – neben industriellen Prozessen,
Hausbrand etc. – nur eine der Emissionsquellen ist, die
zur Belastung durch NOx, Feinstäube und bodennahes
Ozon beitragen (s. a. Tab. 2-4), stellt sich die Frage, wel-
chen Anteil der notwendigen Emissionsreduktionen der
Straßenverkehr übernehmen soll. Diesbezüglich gibt es
allerdings bisher noch keine verbindlichen Zielsetzungen.
So lassen auch die Zielvorgaben der Richtlinie über natio-
nale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschad-
stoffe (NEC-Richtlinie, RL 2001/81/EG) keinen Rück-
schluss auf den notwendigen Beitrag des Straßenverkehrs
zu. Generell muss festgestellt werden, dass die Luftrein-
haltepolitik noch nicht ausreichend Ziele speziell für den
Verkehrsbereich und insbesondere für den Straßenverkehr
entwickelt hat.

158. Der SRU empfiehlt daher, direkt auf den Straßen-
verkehr bezogene, verbindliche und konkrete Zielsetzun-
gen zur Reduktion der Emissionen von NOx und Fein-
stäuben sowie zur Bekämpfung des bodennahen Ozons
(d. h. Verringerung der Vorläufersubstanzen NOx und
NMVOC) zu entwickeln. Ein viel versprechender Ansatz
zur Entwicklung solcher Ziele sind die Arbeiten im Rah-
men des Luftreinhalteprogramms der Kommission
„Clean Air for Europe“ (CAFE). Auf der Basis von Emis-
sionsszenarien sollen in diesem Programm kosteneffizi-
ente Emissionsminderungsmaßnahmen für alle relevanten
Emissionsquellen identifiziert und darauf aufbauend Ziel-
vorgaben erarbeitet werden (vgl. Kasten). Allerdings ist
der Aufwand für die Erstellung dieser Szenarien beträcht-
lich und sollte nicht davon abhalten, in Bereichen, in de-
nen bereits Lösungsmöglichkeiten vorliegen, Maßnah-
men zu ergreifen (z. B. Einbau von Partikelfiltern zur
Minderung der Feinstaubemissionen, Tz. 284 ff.).

In Bezug auf flüchtige organische Verbindungen ohne
Methan (NMVOC), die als Vorläufersubstanzen für Ozon
von Bedeutung sind, konnten zwischen 1990 und 2002 im
Straßenverkehr Emissionsminderungen von 88 Prozent
erreicht werden, sodass der Straßenverkehr nur noch
11 Prozent der Gesamtemissionen verursacht (vgl.
Tab. 2-4). Die weitere geplante Absenkung der PKW-
und LKW-Emissionsgrenzwerte für flüchtige Kohlenwas-
serstoffe (Abb. 7-3) lässt eine zusätzliche Minderung die-
ser Emissionen erwarten. Daher sollte der Fokus der
Emissionsminderung bei den Schadstoffen NOx und Fein-
staub liegen.

Zielsetzung Quelle

kontinuierliche Senkung der Zahl 
der Unfälle mit Personenschaden 
und der Zahl der Getöteten im
Straßenverkehr

Nachhaltigkeits-
strategie der
Bundesregierung 
(2002)

europaweite Halbierung der Zahl
der Verkehrstoten bis 2010
(bezogen auf 2000)

EU-Kommission 
(2001)

Halbierung der Zahl der Verkehrs-
toten und Schwerverletzten bis 2015 
(bezogen auf 2005)

SRU-Vorschlag

SRU/SG 2005/Tab. 5-1
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Ta b e l l e  5-2

Zielsetzungen zum Schutz der Bevölkerung vor verkehrsbedingter Luftverschmutzung

Das Programm „Clean Air for Europe“
Im Rahmen des Luftreinhalteprogramms der Kommission „Clean Air for Europe“ (CAFE) wurde von 2001 bis 2004
zusammen mit den Mitgliedstaaten und Interessengruppen (stakeholders) ein Baseline-Emissionsszenario erarbeitet,
das als gemeinsame Datenbasis für zukünftige Politikentscheidungen dienen soll. Das Szenario (RAINS-Modell) be-
schreibt die zukünftige Entwicklung bestimmter Luftschadstoffe (u. a. NOx, SO2, Partikel) und legt dafür die gegen-
wärtigen Kenntnisse über die Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivitäten und der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen zugrunde. Anhand dieser Emissionsentwicklungen kann zum Beispiel für die einzelnen Mitgliedstaaten erkannt
werden, ob die Ziele der NEC-Richtlinie erreicht werden oder nicht. Die Probleme von Städten und Ballungsgebieten
können allerdings aufgrund des groben Rasters des Modells (50x50km-Auflösung) nicht gut abgebildet werden.
Hierzu werden gesonderte Modellierungen diskutiert (Projekt „City-Delta“ – http://rea.ei.jrc.it/netshare/thunis/city-
delta/). Das Baseline- Szenario soll nun dazu verwendet werden, die Wirksamkeit und die Kosten verschiedener Min-
derungstechniken zu berechnen. Diese Ergebnisse sollen dann – geplant ist im Mai 2005 – in integrierte Politikemp-
fehlungen zur Minderung der Luftverschmutzung einfließen („Thematic Strategy on Air Pollution“ – http://europa.
eu.int/comm/environment/ air/cafe/index.htm).

Problembereich Umweltziel Quelle

NO2-Immissionen ≤ 40 µg/m3 NO2 im Jahresmittel ab 2010 22. BImSchV

≤ 20 µg/m3 NO2 im Jahresmittel KRdL (2003);
SRU (2004a)

NOx-Emissionen Nationale Emissionshöchstmenge (alle Emissions-
quellen): 1 051 kt im Jahr 2010

RL 2001/81/EG;
33. BImSchV

Nationale Emissionshöchstmenge (alle Emissions-
quellen): 1 081 kt im Jahr 2010

Multikomponenten-Protokoll 
(UNECE)1

„angemessener Beitrag“ des Verkehrs zur Gesamt-
reduzierung um 60 % bis 2010 (Basis 1990)

Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung (2002)

Feinstaub-Immissionen ≤ 40 µg/m3 PM10 im Jahresmittel ab 2005
≤ 50 µg/m3 PM10 im Tagesmittel ab 2005

22. BImSchV

≤ 20 µg/m3 PM10 im Jahresmittel ab 2010 RL 1999/30/EG
(2. Stufe unter Prüfvorbehalt)

Feinstaub-Emissionen Dieselrußemissionen „möglichst weitgehend senken“ Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung (2002)

Ozon-Konzentrationen ≤ 120 µg/m3 im 8-h-Mittel ab 2010 RL 2002/3/EG;
33. BImSchV

NMVOC-Emissionen Nationale Emissionshöchstmenge (alle Emissions-
quellen): 995 kt im Jahr 2010

RL 2001/81/EG;
33. BImSchV
Multikomponenten-Protokoll 
(UNECE)1

„angemessener Beitrag“ des Verkehrs zur Gesamt-
reduzierung um 69 Prozent bis 2010 (Basis 1990)

Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung (2002)

1 „Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung von Ver-
sauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon“ (8. Protokoll zum Genfer Luftreinhalteübereinkommen der UNECE)

SRU/SG 2005/Tab. 5-2
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5.5.1.3 Lärm

159. Grundsatz: „Die Bevölkerung soll vor Gesund-
heitsschädigungen durch Straßenverkehrslärm geschützt
werden. Gleichzeitig soll die Störung der Lebensqualität
durch Straßenverkehrslärm generell niedrig sein.“

Der SRU hat sich bereits in seinem Sondergutachten
„Umwelt und Gesundheit“ und im Umweltgutachten
2004 (SRU, 1999; SRU, 2004a) ausführlich zu den ge-
sundheitlichen Wirkungen von Lärm und dabei insbeson-
dere auch von Verkehrslärm geäußert (vgl. auch
Abschn. 2.1.3). Eine zentrale Forderung des SRU besteht
darin, die segmentierte Betrachtung verschiedener Lärm-
quellen zugunsten der Berücksichtigung des Gesamtlärms
aufzugeben. Bei allen aus Sicht der Lärmwirkungsfor-
schung bisher noch bestehenden Unsicherheiten sollte al-
les unternommen werden, um zukünftig die Gesamtbeur-
teilung aller Lärmquellen als Entscheidungsmaßstab zu
nutzen. Weiterhin dürfen anspruchsvolle Zielsetzungen,
wie etwa die vom deutschen Verkehrslärmschutzrecht ga-
rantierte Einhaltung eines äquivalenten Dauerschallpe-
gels von ungefähr 40 dB(A) in Wohn- und 30 dB(A) in
Schlafräumen, nicht nur mit Blick auf gerade in Planung

stehende Verkehrswege gelten. Vielmehr müssen solche
Zielsetzungen auch für bestehende Verkehrswege
verbindlich sein – auch und gerade wenn damit viele Sa-
nierungsfälle offenkundig werden (zur Kritik am beste-
henden Lärmschutzkonzept der §§ 41 ff. Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit der
16. und der 24. BImSchV, das eine segmentierte Betrach-
tung und die Ausblendung bestehender Sanierungsfälle
weit gehend ermöglicht, s. SRU, 2004a, Tz. 654 f.).

Der SRU bekräftigt insofern seine Forderungen nach an-
spruchsvollen Lärmqualitätszielen, auf deren Grundlage
eine weit reichende Lärmsanierung durchgeführt werden
kann und sollte: „Das Umwelthandlungsziel der Bundes-
regierung von 65 dB(A) Außenpegel bei Tag kann nur ein
Nahziel für den vorbeugenden Gesundheitsschutz und
den Schutz gegen erhebliche Belästigungen darstellen. Es
muss durch mittelfristige Ziele – 62 dB(A) als Präven-
tionswert und 55 dB(A) als Vorsorgezielwert – ergänzt
werden. Für die Nachtzeit sind kurzfristig ein Außenwert
von 55 dB(A), mittelfristig ein Wert von 52 dB(A) und
langfristig ein Vorsorgezielwert von 45 dB(A) anzustre-
ben“ (SRU, 2004a, Tz. 664).
Ta b e l l e  5-3

Zielsetzungen zum Schutz der Bevölkerung vor Straßenverkehrslärm

Umweltziel Quelle
Planung, Neubau und wesentliche Änderung von Straßen
Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige Gebiete, 
Planungsrichtwerte für Verkehrslärm (Auswahl):

Reine Wohngebiete: 50 dB(A) tags, 40 dB(A) nachts
Allg. Wohngebiete: 55 dB(A) tags, 45 dB(A) nachts
Dorf- und Mischgebiete: 60 dB(A) tags, 50 dB(A) nachts
Gewerbegebiete: 65 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts

§ 50 BImSchG i. V. m. 
DIN 18005-1

Bei Neubau oder wesentlicher Änderung Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
(separierte Betrachtungsweise):

Reine Wohngebiete: 59 dB(A) tags, 49 dB(A) nachts
Allg. Wohngebiete: 59 dB(A) tags, 49 dB(A) nachts
Dorf- und Mischgebiete: 64 dB(A) tags, 54 dB(A) nachts
Gewerbegebiete: 69 dB(A) tags, 59 dB(A) nachts

§ 41 BImSchG i. V. m. 
16. BImSchV

Fokus auf Gesamtlärm statt segmentierter Betrachtung SRU (2004a)
Bezogen auf den Bestand
Grenzwerte für Lärmsanierung einhalten (ohne Rechtsanspruch und mit Haus-
haltsvorbehalt, nur für Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes):

Reine Wohngebiete: 70 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts
Allg. Wohngebiete: 70 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts
Dorf- und Mischgebiete: 72 dB(A) tags, 62 dB(A) nachts
Gewerbegebiete: 75 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts

Richtlinien für den Verkehrs-
lärmschutz an Bundesstraßen
in der Baulast des Bundes – 
VLärmSchR 97

Lärmbelastung in Wohngebieten (außen) dauerhaft auf Werte von 65 dB(A) tags 
und 55 dB(A) nachts oder weniger senken – dabei Priorität bei Lärmsanierung

Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung (2002)

langfristige Vorsorgezielwerte für Lärmbelastung in Wohngebieten (außen): 
55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts

BMU (2003); 
SRU (2004a)

Berücksichtigung des Gesamtlärms statt segmentierter Betrachtung, weit 
reichende Lärmsanierung

SRU-Vorschlag

SRU/SG 2005/Tab. 5-3
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5.5.1.4 Lebensqualität

160. Grundsatz: „Es soll Räume geben, in denen sich
menschliche Aktivitäten unbehelligt vom Straßenverkehr
entfalten können.“

Grundsatz: „Es sollen die Mobilitätsinteressen aller Men-
schen berücksichtigt werden.“

Bestimmte selbstzweckhafte Aktivitäten, wie etwa Spie-
len, Feiern, Musizieren, Wandern, Spazierengehen,
Kunstgenuss, Gottesdienst, Lesen, sportliche Betätigung,
Kontemplation usw., werden durch das Verkehrsgesche-
hen mehr oder weniger stark gestört. Der Begriff der Le-
bensqualität umfasst in jeder sinnvollen Definition auch
Gelegenheiten zur möglichst ungestörten Ausübung die-
ser und verwandter Aktivitäten. Es sollte daher in der all-
täglichen Lebenswelt bestimmte Räume geben, in denen
die Ausübung der besagten Aktivitäten idealiter ungestört
möglich ist. Ansatzweise wird dem bereits durch die Aus-
weisung von Spielstraßen, Freiräumen, Wohngebieten,
Sperrung von Waldwegen für den Automobilverkehr und
dergleichen Rechnung getragen. Insbesondere muss die
gefahrenarme Erkundung des lebensweltlichen Umfeldes
durch Kinder und Jugendliche möglich sein. Hier gilt es,
das Verkehrsgeschehen kindlichen Verhaltensmustern an-
zupassen (und nicht umgekehrt).

Die ungestörten oder zumindest störungsarmen Räume
dürfen aber nicht nur als voneinander isolierte Enklaven
in ein vom Automobilverkehr dominiertes Stadtbild ein-
gelagert sein. Das Ideal der „autogerechten Stadt“ gilt
mittlerweile mehrheitlich als verfehlt, die realen bau-
lichen Konsequenzen der Versuche, Städte möglichst au-
togerecht zu gestalten, sind aber noch vorhanden und prä-
gen menschliches Verhalten. Daraus ergibt sich die
allgemeine, angesichts der Komplexität sozialer Räume
und Interaktionen auf nationaler Ebene nicht sinnvoll
quantifizierbare Zielsetzung, ungestörte und störungs-
arme Räume zu vermehren. Auf kommunaler Ebene kann
und sollte diese Zielsetzung mit jeweils konkreten Zielen
und Maßnahmen unterlegt werden. Deren Akzeptanz
kann sich im Prinzip auf den Umstand stützen, dass die
Mehrheit der Bevölkerung eine deutliche Präferenz für
die Realisierung solcher Ziele in ihrem jeweiligen Wohn-
umfeld hat. Die Verfolgung dieser Ziele ist positiv mit
vielen Umweltzielen und mit Zielen der Verkehrssicher-
heit korreliert (s. Kap 6.5).

161. In der Gerechtigkeitstheorie hat John Rawls das so
genannte Differenz-Prinzip eingeführt, das besagt, dass
Ungleichheiten nur dann legitim sind, wenn sie zum
Vorteil der Schlechtestgestellten sind (RAWLS, 1975).
Übertragen auf die Verkehrspolitik besagt dieses Prinzip
ungefähr, dass es für die Beurteilung der Gerechtigkeits-
dimension weniger darauf ankommt, die Situation der
durch die heutigen Verkehrsstrukturen bereits Begünstig-
ten (der PKW-Vielfahrer mit hohem Einkommen) noch
weiter zu optimieren, als vielmehr darauf, die Mobilitäts-
chancen der benachteiligten Gruppen zu verbessern. Wie
in Abschnitt 2.1.4 dargestellt, bringt das derzeitige Stra-
ßenverkehrssystem erhebliche Einschränkungen der Mo-
bilität bestimmter Gruppen (etwa der Kinder, aber auch

nicht motorisierter Erwachsener) mit sich. Insbesondere
auf regionaler und lokaler Ebene müssen aus dem allge-
meinen Ziel der Verbesserung der Mobilitätschancen be-
nachteiligter Personen konkretere, auf einzelne Gruppen
bezogene Zielsetzungen entwickelt werden.

5.5.2 Natur und Landschaft

162. Für den Schutz von Natur und Landschaft gibt es
bereits einige verbindliche, auf den Straßenverkehr bezo-
gene Zielsetzungen (s. a. SRU, 2002b), deren wichtigste
im Folgenden diskutiert werden. Dieser Diskussion vo-
rausgeschickt sei ein für alle Ziele gleichermaßen gelten-
des Prinzip: Wegen der stark voneinander abweichenden
Gegebenheiten in unterschiedlichen Lebensraumtypen
und wegen der zahlreichen und dabei äußerst verschie-
denartigen betroffenen Schutzgüter bedürfen die natur-
schutzbezogenen Umweltziele einer besonders starken
räumlichen Differenzierung. Drei Beispiele mögen dies
verdeutlichen:

– Während eine bestimmte Menge an Nährstoffeinträ-
gen über die Luft (vor allem Stickstoffverbindungen,
zu deren maßgeblichen Quellen vielfach auch der
Straßenverkehr gehört) für ein eutrophes Schilfröh-
richt eher unproblematisch ist, kann der gleiche Nähr-
stoffeintrag für Silbergrasfluren kalkarmer Küstendü-
nen eine schwerwiegende Beeinträchtigung darstellen.

– Die Zerschneidungswirkung einer Autobahn stellen
für windbestäubende Pflanzen ein geringeres Problem
dar als für Säugetierpopulationen.

– Im Gegensatz zum Flachland verhindern etwa die to-
pographisch-meteorologischen Besonderheiten der
Alpen, wie häufige windschwache Wetterlagen und
Inversionen, einen raschen Abtransport bzw. eine aus-
reichende Verdünnung von Luftschadstoffen, sodass
auch bei geringeren Schadstoffemissionen gefährlich
hohe Schadstoffkonzentrationen in Talräumen entste-
hen können.

Aus dieser Besonderheit ergibt sich, dass die allgemein-
gültigen Ziele – um für politische oder planerische Ent-
scheidungen verwertbar zu sein – in ökologisch sensiblen
Gebieten konkretisiert werden müssen. Für den Schutz
solcher Gebiete müssen vielfach strengere Maßstäbe an-
gelegt werden als für den Schutz weniger sensibler Ge-
biete (vgl. Abschn. 2.2.4).

5.5.2.1 Flächeninanspruchnahme

163. Grundsatz: „Die Flächeninanspruchnahme des
Straßenverkehrs soll möglichst gering sein.“

Wie in Abschnitt 2.2.1 dargestellt, ist der Anteil der Stra-
ßenverkehrsflächen an der zusätzlichen Flächeninan-
spruchnahme keineswegs zu vernachlässigen. Auch wenn
nur ein Teil der zusätzlichen Straßenverkehrsflächen di-
rekt der Erschließung neuer Siedlungsflächen dient, ge-
winnt andersherum die vielfach beklagte flächenhafte
„Zersiedelung“ durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur an Attraktivität. Da verkehrspolitische Maßnahmen
und die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen
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also sehr eng miteinander zusammenhängen, erscheint es
nicht sinnvoll, die Probleme der Siedlungs- und der Ver-
kehrsflächen isoliert zu betrachten. Das bestehende allge-
meine Ziel der Bundesregierung, die zusätzliche Flä-
cheninanspruchnahme auf 30 ha/d zu reduzieren, wurde
bisher nicht für Siedlungs- und Verkehrsflächen differen-
ziert. Eine solche Differenzierung ist zumindest auf Bun-
desebene auch nicht erforderlich. Vielmehr muss es da-
rum gehen, die Zielvorgabe räumlich zu konkretisieren
und ihre Bedeutung für Planungsprozesse zu stärken. Da-
bei muss insbesondere der Entwicklung verkehrsvermei-
dender Siedlungsstrukturen eine höhere Bedeutung zu-
kommen.

Wenngleich es mittelfristig (bis 2020) schwer genug sein
dürfte, das 30-ha-Ziel der Bundesregierung zu erreichen,
hält der SRU es langfristig für wünschenswert und mög-
lich, die zusätzliche Flächeninanspruchnahme auf Null zu
reduzieren. Dies würde unter anderem praktisch eine all-
mähliche Einstellung des Straßenneubaus bedeuten.

Ta b e l l e  5-4

Zielsetzungen zur Verringerung
der Flächeninanspruchnahme

5.5.2.2 Zerschneidungseffekte

164. Grundsatz: „Natur und Landschaft sollen durch
Zerschneidungseffekte von Straßen nicht erheblich beein-
trächtigt werden.“

Der Straßenverkehr trägt entscheidend zu den in
Abschnitt 2.2.2 dargestellten Zerschneidungseffekten bei.
Da die Zerschneidung von Landschaften und Ökosyste-
men schon in der Vergangenheit vielfältige negative Aus-
wirkungen nach sich gezogen hat, wurden diesbezüglich
bereits einige – auch auf internationalen Rechtsvorschrif-
ten beruhende – verbindliche Ziele aufgestellt (vgl.
Tab. 5-5). Zu den wichtigsten internationalen Rechtsvor-
schriften gehören das Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt (CBD) und die europäischen Richtlinien 92/
43/EWG (FFH-Richtlinie), 79/409/EWG (Vogelschutz-
richtlinie) und 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie). Be-
sonders wichtige Ziele sind die Einrichtung des europäi-
schen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 und eines
länderübergreifenden Biotopverbundsystems. Der SRU

hält darüber hinausgehend auch den Schutz der verbliebe-
nen unzerschnittenen verkehrsarmen Räume (UZV-
Räume) für äußerst wichtig und unterstreicht daher die
Forderung, diese UZV-Räume ab einer Flächengröße von
100 km² zukünftig prioritär und verbindlich zu schützen
(SRU, 2002b). Beachtenswert ist in diesem Zusammen-
hang der Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des
saarländischen Naturschutzrechtes, dessen § 8 eigens
dem Schutz unzerschnittener Räume (ab einer Größe von
15 km2) gewidmet ist.

Insgesamt kommen die äußerst vielfältigen negativen
Zerschneidungseffekte (vgl. Tab. 2-10) nach Einschät-
zung des SRU in der öffentlichen Diskussion nicht ausrei-
chend zur Geltung. Dies mag zum Teil der Tatsache ge-
schuldet sein, dass viele Auswirkungen indirekter Art
sind und sich nur schwer kausal auf Straßenneubau oder
Straßennutzung zurückführen lassen. Gleichwohl ist aber
eine intensivere Diskussion über die Konflikte zwischen
Straßenverkehr und Naturschutzzielen erforderlich, in der
auch hinterfragt werden muss, ob die vorgeschlagenen
Ziele auf lange Sicht einen ausreichenden Schutz von Na-
tur und Landschaft gewährleisten.

Hinsichtlich der in Tabelle 5-5 zusammengestellten Ziele
für den Schutz von Natur und Landschaft vor Zer-
schneidungseffekten scheint das Hauptproblem nicht die
Festlegung von Zielen zu sein, sondern vielmehr die
grundsätzliche Anerkennung des eigenständigen Natur-
schutzzielsystems durch die Verkehrspolitik sowie die
Beachtung, Konkretisierung und Umsetzung der beste-
henden Umweltziele bei der Planung und Genehmigung
neuer Straßen. Insbesondere sollten der Biotopverbund
gemäß § 3 BNatSchG und das europäische Schutzge-
bietsnetz NATURA 2000 als ein dem Verkehrswegenetz
gleichrangiges „Netz“ begriffen werden, das dem Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur abwägungsfeste Schranken set-
zen kann (WBU, 2002, S. 51). In der Verkehrswegepla-
nung einschließlich des BVWP (ausführlich hierzu
Abschn. 8.1.1) muss in Zukunft die Gleichrangigkeit die-
ser Netze respektiert werden.

5.5.2.3 Belastungen durch Luftverun-
reinigungen

165. Grundsatz: „Die stofflichen Belastungen durch den
Straßenverkehr sollen nicht zu unter Naturschutzgesichts-
punkten unerwünschten Veränderungen von Natur und
Landschaft führen. Insbesondere sollen die kritischen Be-
lastungsgrenzen der Ökosysteme, Populationen und Indi-
viduen nicht überschritten werden.“

Bezüglich der durch den Straßenverkehr verursachten
stofflichen Belastungen der Umwelt sind zwei wichtige
rechtsverbindliche Zielsetzungen zu nennen: Zum einen
wurde mit der Novelle der 22. BImSchV im Jahre 2002
zum Schutz der Vegetation ein maximaler jährlicher Mit-
telwert der NOx-Immissionen von 30 µg/m³ festgeschrie-
ben. Dieser Wert wird zwar in Deutschland nur noch an
sehr wenigen Messstationen nicht eingehalten, er reicht
allerdings nicht aus, um Böden dauerhaft vor Eutrophie-
rung zu schützen (s. SRU, 2004a, Tz. 544, 575). Zum

Problembereich Umweltziel Quelle

Zunahme der 
Siedlungs- und
Verkehrsfläche

Reduzierung auf 
30 ha/d bis 2020

Nachhaltigkeits-
strategie der 
Bundesregierung 
(2002)

langfristige 
Reduzierung
auf Null

SRU-Vorschlag, 
Umweltverbände

SRU/SG 2005/Tab. 5-4
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Ta b e l l e  5-5

Zielsetzungen zum Schutz von Natur und Landschaft vor verkehrsbedingten
Zerschneidungseffekten

Umweltziel Quelle

Bis 2010 signifikante Reduzierung der derzeitigen Verlustraten an biologischer Vielfalt 
(weltweit, national und regional)

CBD1

Beschluss VI/26

Aufbau und Entwicklung eines europaweiten kohärenten Netzes (NATURA 2000) RL 92/43/EWG
(FFH-RL),
Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG)

Sicherung von mindestens 10 Prozent der Landesfläche zum Aufbau eines Biotop-
verbundsystems

BNatSchG

Zerschneidung und Verbrauch von Landschaft soll so gering wie möglich gehalten werden BNatSchG

Berücksichtigung der Belange wandernder wildlebender Tierarten Bonner Konvention2

Erreichung eines stabilen Zustandes auf hohem Niveau bei allen Arten des Artenindexes 
der Nachhaltigkeitsstrategie und den von ihnen repräsentierten Lebensräumen

Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung 
(2002)

Sicherung von größeren zusammenhängenden Freiräumen zur Gewährleistung ihrer
ökologischen und landschaftsästhetischen Funktionen
(Handlungskonzept „Naturschutz und Verkehr“)

LANA (1995)

Prioritärer Schutz von UZV-Räumen ab 100 km2 vor Belastung durch weitere Verkehrs-
wege

SRU (2002b)

Vermeidung von erheblichen Lärmbeeinträchtigungen von Vögeln oberhalb eines 
Mittelungspegels von 47 dB(A)

RECK et al. (2001)

1  Übereinkommen über die biologische Vielfalt
2  Bonner Konvention – Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (CMS)
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anderen legt die 33. BImSchV (Umsetzung der Richtlinie
2002/3/EG) mittel- und langfristige Zielwerte für den
Ozongehalt der Luft zum Schutz der Vegetation fest. Da
die mittelfristigen Werte in Deutschland vielfach wesent-
lich überschritten werden (vgl. Abschn. 2.2.3.1), verdient
die Reduzierung der Ozonbelastungen besondere Auf-
merksamkeit. Zu den Vorläufersubstanzen des Ozons zäh-
len die flüchtigen organischen Verbindungen ohne Me-
than (NMVOC) und NOx, die beide auch aus Fahrzeugen
emittiert werden. Im Unterschied zu den NOx-Emissionen
des Verkehrs, die 42 Prozent der gesamten NOx-Emis-
sionen ausmachen, beträgt der Anteil der NMVOC-Emis-
sionen aus dem Verkehr nur 11 Prozent der gesamten
NMVOC-Emissionen (vgl. Tab. 2-4). Insofern erscheint
es im Verkehrsbereich dringlicher, Maßnahmen zur wei-
teren Minderung der NOx-Emissionen zu ergreifen, als
zur Verringerung der NMVOC-Emissionen, für die im

Übrigen schon durch die derzeitig geplanten Maßnahmen
eine weitere Reduktion in den nächsten Jahren zu erwar-
ten ist (vgl. auch Tz. 158).

Im Umweltgutachten 2004 weist der SRU darauf hin,
dass auch zur Einhaltung der nationalen Emissions-
höchstmenge von NOx nach der NEC-Richtlinie (2001/
81/EG) bis 2010 (vgl. Tab. 5-6) zusätzliche Maßnahmen
im Bereich des Kraftfahrzeugverkehrs ergriffen werden
müssen – insbesondere um die Eutrophierung und Ver-
sauerung von Ökosystemen zu verringern (SRU, 2004a,
Tz. 604 ff.). Diesbezüglich sollte eine konkrete Zielset-
zung für den Straßenverkehr entwickelt werden. Weiter-
hin empfiehlt der SRU, dass sich Deutschland innerhalb
des CAFE-Programms der EU-Kommission (vgl.
Tz. 158) für eine weitere Verschärfung der Emissions-
höchstmengen nach 2010 einsetzen sollte (SRU, 2004a,
Tz. 609).
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Ta b e l l e  5-6

Zielsetzungen zum Schutz von Natur und Landschaft vor verkehrsbedingten 
Luftverunreinigungen

Problembereich Umweltziel Quelle

NOx-Immissionen ≤ 30 µg/m3 im Jahresmittel (Kalenderjahr) zum Schutz 
der Vegetation

22. BImSchV

NOx-Emissionen Nationale Emissionshöchstmenge (alle Emissions-
quellen): 1 051 kt im Jahr 2010

RL 2001/81/EG;
33. BImSchV

Nationale Emissionshöchstmenge (alle Emissions-
quellen): 1 081 kt im Jahr 2010

Multikomponenten-Protokoll 
(UNECE)1

„angemessener Beitrag“ des Verkehrs zur Gesamt-
reduzierung um 60 Prozent bis 2010 (Basis 1990)

Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung (2002)

Ozon-Konzentrationen2 ≤ 18 000 µg/m3*h, gemittelt über 5 Jahre, ab 2010;
≤ 6 000 µg/m3*h, Langfristziel

RL 2002/3/EG;
33. BImSchV

NMVOC-Emissionen Nationale Emissionshöchstmenge (alle Emissions-
quellen): 995 kt im Jahr 2010

RL 2001/81/EG;
33. BImSchV
Multikomponenten-Protokoll 
(UNECE)1

„angemessener Beitrag“ des Verkehrs zur Gesamtredu-
zierung um 69 Prozent bis 2010 (Basis 1990)

Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung (2002)

1 „Protokoll zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die Verringerung von Ver-
sauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon“ (8. Protokoll zum Genfer Luftreinhalteübereinkommen der UNECE)

2 Hier angegeben als AOT40-Wert. Diese Kenngröße (AOT40 steht für „accumulated exposure over a threshold of 40 ppb“) wird berechnet, in-
dem man von allen 1-Stundenwerten zwischen 8 und 20 Uhr, die größer als 80 µg/m3 (40 ppb) sind, jeweils den Wert 80 µg/m3 abzieht und die
Differenzen aufsummiert. In den AOT40-Wert für den Vegetationsschutz geht der Zeitraum Mai bis Juli ein.
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5.5.3 Klima

166. Grundsatz: „Der Straßenverkehr soll einen ange-
messenen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“

Bereits im Umweltgutachten 1994 befürwortete der SRU
das von der Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz
der Erdatmosphäre“ 1990 empfohlene anspruchsvolle
Ziel, die Treibhausgasemissionen des Verkehrs deutlich
zu reduzieren, namentlich die CO2-Emissionen des Ver-
kehrs um 30 Prozent bis 2005 (bezogen auf 1987). Heute
ist klar, dass dieses Ziel weit verfehlt worden ist; es ist so-
gar damit zu rechnen, dass der Straßenverkehr auch in
Zukunft ein unter Klimaschutzgesichtspunkten äußerst
problematischer Bereich bleiben wird (vgl. Kap. 2.3).
Auch die in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung (2002) getroffene Zielsetzung, im Verkehrsbereich
bis zum Jahr 2005 15 bis 20 Mio. t CO2 gegenüber 1998
einzusparen, kann sehr wahrscheinlich nicht mehr er-
reicht werden. Bis zum Jahr 2004 betrug der Rückgang
weniger als 10 Mio. t (Kap. 2.3; ZIESING, 2005).

Um Klimaschutzziele für den Bereich des Straßenver-
kehrs festlegen zu können, bedarf es eines allgemeinen
nationalen Klimaschutzzieles und der Einigung, welchen
Beitrag der Verkehrssektor und innerhalb dieses Sektors

wiederum der Straßenverkehr leisten soll. Für den Zeit-
raum 2008 bis 2012 besteht mit dem Kioto-Ziel (Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen um 21 Prozent gegen-
über 1990) ein verbindliches allgemeines nationales
Reduktionsziel. Längerfristig sieht die Koalitionsverein-
barung zwischen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
eine 40prozentige Reduktion der THG-Emissionen bis
2020 vor, sofern EU-weit die Verpflichtung eingegangen
wird, die THG-Emissionen bis 2020 um 30 Prozent zu
verringern. Der SRU hat im Umweltgutachten 2004 klar-
gestellt, dass er diese Zielsetzung als sinnvoll und als
wirtschaftlich machbar einschätzt – auch für den Fall,
dass es nicht parallel zu einer EU-weiten Festlegung
kommt. Dieses 40-Prozent-Reduktionsziel sollte einen
verbindlicheren Status bekommen. Weiterhin hält der
SRU das Langfristziel einer Reduktion der deutschen
THG-Emissionen um 80 Prozent bis 2050 gegenüber
1990 für gut begründet und notwendig (SRU, 2004a,
Tz. 24 ff.).

Die Frage, welche Beiträge die einzelnen Verursachersek-
toren (Energie, Verkehr, Haushalte, Industrie, GHD (Ge-
werbe, Handel, Dienstleistungen)) zur Erreichung der Re-
duktionsziele leisten sollten, ist damit nicht beantwortet.
In Anbetracht der unterschiedlichen Vermeidungskosten
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in den verschiedenen Sektoren erscheint ein anteilig glei-
cher Reduktionsbeitrag aller Sektoren nicht sinnvoll.
Vielmehr kann die Reduktion in Sektoren mit hohen Ver-
meidungskosten – wie sie zumindest teilweise auch im
Straßenverkehr entstehen – niedriger ausfallen als in Sek-
toren mit geringen Vermeidungskosten. Die genaue Ver-
teilung der Lasten ist allerdings ein schwieriges theoreti-
sches und politisches Problem, da keine betroffene
Gruppe bereit ist, ohne Kompensation einen besonders
hohen Beitrag zur Emissionsminderung zu leisten – auch
wenn dies gesamtwirtschaftlich die beste Lösung wäre.
Wird ein Reduktionsziel für einen bestimmten Sektor
festgelegt, so üben Lobbyisten, die in diesem Sektor aktiv
sind, regelmäßig Druck aus, gerade diesen Sektor auf
Kosten anderer Sektoren zu entlasten. Zuletzt war dies
bei der Aushandlung des Nationalen Allokationsplanes
im Frühjahr 2004 zu beobachten: Dort wurden mit dem
letztlich beschlossenen Kompromiss den nicht am Emis-
sionshandel beteiligten Sektoren Haushalte und Verkehr
faktisch implizit höhere Einsparungen auferlegt, ohne
dass jedoch konkrete Angaben über die angestrebte Ent-
wicklung im Verkehrssektor gemacht wurden (BMU,
2004).

167. Im Einzelnen sieht der deutsche Nationale Alloka-
tionsplan für Treibhausgas-Emissionsberechtigungen
(Bundesratsdrucksache 424/04) für die Sektoren Verkehr
und Haushalte CO2-Emissionen in Höhe von jährlich
291 Mio. t für die Kioto-Periode 2008 bis 2012 vor (vor-
behaltlich der Überprüfung im Jahr 2006). Ein Vergleich
mit den temperaturbereinigten energiebedingten CO2-
Emissionen dieser Sektoren im Jahr 2002 in Höhe von
302,7 Mio. t (unbereinigt 292,5 Mio. t) macht deutlich,
dass auch der Verkehrssektor seinen CO2-Ausstoß be-
schränken muss, wenn nicht alle Reduktionen von den
Haushalten erbracht werden sollen. Wenn bis zur Mitte
des Jahrhunderts ein CO2-Minderungsziel in der Größen-
ordnung von 80 Prozent angestrebt wird, müssen die
CO2-Emissionen des Verkehrssektors sogar erheblich re-
duziert werden. Szenarien der Enquete-Kommission
„Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen
der Globalisierung und der Liberalisierung“ (Enquete-
Kommission, 2002) zeigen, dass unter einer solchen An-
nahme der CO2-Ausstoß des Verkehrs im Jahr 2050 um
34 bis 55 Prozent gegenüber 2002 sinken müsste.

168. Im Rahmen der derzeit anstehenden Fortschrei-
bung des Nationalen Klimaschutzprogrammes besteht
dringender Handlungsbedarf dahin gehend, auf der Basis
der mit dem Nationalen Allokationsplan beschlossenen
Lastenverteilung eine längerfristige Perspektive zu entwi-
ckeln und konkrete Zielsetzungen für die einzelnen Ver-
kehrsbereiche festzulegen. Die beste Lösung wäre dabei
die Einbeziehung des Straßenverkehrs in den Emissions-
handel (s. Abschn. 7.3.3.2). Aber auch in diesem Fall
wäre zur Bestimmung der zu verteilenden Zertifikatmen-
gen die Festlegung eines genauen Ziels für den Bereich
des Straßenverkehrs unumgänglich. Mit Hinblick auf den
vom SRU kritisch eingeschätzten Kompromiss beim Auf-
stellen des Nationalen Allokationsplans im Frühjahr 2004
(vgl. SRU, 2004b) steht das Wirtschaftsministerium, das
die niedrigen Reduktionsvorgaben für die Bereiche In-

dustrie und Energie durchgesetzt hat, nun besonders in
der Pflicht, anspruchsvolle Reduktionsvorgaben für den
Verkehrsbereich zu entwickeln. Der SRU vertritt jeden-
falls – gerade angesichts der in Folge der Einführung der
Ökosteuer erreichten Erfolge – die Auffassung, dass auch
im Bereich des Straßenverkehrs Reduktionen der Treib-
hausgasemissionen erforderlich und ökonomisch vertret-
bar sind.

Bei der Festlegung von Klimaschutzzielen für den Be-
reich des Straßenverkehrs sollten sämtliche mit Verkehrs-
aktivitäten in Zusammenhang stehende Treibhausgas-
emissionen berücksichtigt werden, nicht nur die während
der Fahrt entstehenden Emissionen. Insbesondere mit
Blick auf alternative Kraftstoffe gilt es, die Produktions-
verfahren dieser Kraftstoffe mit in die Betrachtung einzu-
beziehen (siehe Kap. 7.4).

5.6 Qualitätszielbezogenes 
Steuerungskonzept

169. Eine verkehrsbezogene Umweltpolitik muss den in
Entwicklung befindlichen umweltpolitischen Zielekata-
log (Kap. 5.5) in den Mittelpunkt der Debatte rücken.
Verbindliche Schutzziele, die von jeder potenziellen Be-
lastungsquelle einzuhalten sind und also auch durch die
vom Verkehr ausgehenden Belastungen nicht verletzt
werden dürfen, können dazu dienen, dem Verkehr Anpas-
sungsleistungen an umweltpolitisch gesetzte Grenzen ab-
zufordern. Auf der Grundlage der getroffenen Zielsetzun-
gen lässt sich ein System von Grenzziehungen für die
Verkehrsdynamik entwickeln, das einen hohen Hand-
lungsdruck auf die Verkehrspolitik erzeugen könnte.

170. Verbindliche Umweltziele, die erforderlichenfalls
auch gegenüber dem Verkehr durchzusetzen sind, haben
im Umweltrecht lange Zeit fast vollständig gefehlt. Die
nationale Umweltgesetzgebung hat zwar frühzeitig auch
Immissionsgrenzwerte zum Schutz von Umwelt und Ge-
sundheit normiert, deren Anwendungsbereich aber weit-
gehend auf stationäre Anlagen verengt. Während auf die-
ser Grundlage im Bereich der Industrieanlagen mit zum
Teil erheblichem Investitionsaufwand große Verbesserun-
gen der Umweltqualität erreicht worden sind, hat der Ver-
kehr traditionell eine starke Privilegierung dadurch erfah-
ren, dass er nicht an Immissionsgrenzwerte gebunden
wurde. Eine Ausnahme bildeten allein die Lärmschutz-
werte der 16. BImSchV für Neubau und wesentliche Än-
derungen von Straßen und Schienenwegen. Für den von
bestehenden Straßen und Schienenwegen ausgehenden
Lärm existieren dagegen keine Lärmgrenzwerte. Hin-
sichtlich der Luftschadstoffe war mit den Prüfwerten der
außer Kraft gesetzten 23. BImSchV allenfalls ein sehr
zaghafter Ansatz eines verkehrsbezogenen Luftqualitäts-
rechts zu verzeichnen, der aber ersichtlich nicht auf effek-
tive Konsequenzen angelegt war. Die Prüfwerte, bei de-
ren Überschreitung nach alter Fassung des § 40 Abs. 2
BImSchG die zuständigen Behörden verkehrsbeschrän-
kende Maßnahmen lediglich zu erwägen hatten, konnten
daher auch niemals die Wirkung effektiver Schutzstan-
dards entfalten. Auch im Hinblick auf den Naturschutz,
den Flächenverbrauch, die Zerschneidungswirkungen



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 115 – Drucksache 15/5900
und den Klimaschutz hat die nationale Gesetzgebung da-
rauf verzichtet, absolute Qualitäts- bzw. Schutzziele so zu
formulieren, dass sie auch den Verkehr in entsprechend
umweltverträgliche Bahnen zwingen.

171. Seit Beginn der 1990er-Jahre hat indessen die Um-
weltgesetzgebung der Europäischen Gemeinschaft die
Normierung allgemeinverbindlicher Umweltqualitäts-
ziele vorangetrieben und insbesondere mit den Luftquali-
tätsrichtlinien (RL 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG,
2002/3/EG) Schadstoffkonzentrationswerte in Bezug auf
die wesentlichen verkehrsbedingten Schadstoffe (Parti-
kel, NOx, Ozon) festgesetzt. Diese Qualitätsziele sind
innerhalb bestimmter Fristen verbindlich von den Mit-
gliedstaaten einzuhalten, die Mitgliedstaaten haben erfor-
derlichenfalls durch Maßnahme- und Aktionspläne die
Einhaltung sicherzustellen. Da insbesondere die Grenz-
werte für Partikel und für NOx heute an vielen Belas-
tungsschwerpunkten noch weit überschritten werden, set-
zen diese strikten ökologischen Zielwerte (vgl. Tab. 5-2
und 5-6) erstmals die Verkehrspolitik unter erheblichen
Druck und haben bereits beachtliche Initiativen ausgelöst.
In den Bundesländern, Kreisen und Gemeinden wird
gegenwärtig mit reger Betriebsamkeit an Luftrein-
halteplänen gearbeitet, die erstmals auch ein Konzert
wirksamer Maßnahmen zur Verminderung der Luft-
belastungen durch Verkehr werden vorsehen müssen
(Abschn. 8.1.4.2). Die vielerorts geäußerte Befürchtung,
dass die europäischen Zielwerte allein durch örtliche
Maßnahmen der Verkehrslenkung und -beschränkung
nicht rechtzeitig eingehalten werden könnten, führt nun
wiederum zu einem verstärktem Druck auf die europäi-
sche Politik der quellenbezogenen Emissionsreduktion.
Insbesondere für den Güterverkehr werden berechtigte
Forderungen nach weiteren spürbaren Beschränkungen
der Partikel- und NOx-Emissionen laut. Auf diese Weise
setzen rechtlich verbindliche Umweltqualitätsziele den
gesamten politischen Wirkungskreis unter Druck.

Ähnliche Wirkungen kann das europäische Umweltrecht
auch im Bereich des Naturschutzes entfalten, wenn die
Mitgliedstaaten die Schutzbestimmungen der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) konsequent um-
setzen. Insoweit drängen die Habitatschutzziele des Ge-
meinschaftsrechts die Mitgliedstaaten zu einer umweltge-
rechteren Planung ihrer Verkehrswege. Da allerdings die
Schutzziele des europäischen Naturschutzrechts nicht als
allgemeinverbindliche, absolute Schutzpflichten bzw.
Grenzwerte formuliert werden können, sondern sachnot-
wendig noch einer abwägenden ortsbezogenen Konkreti-
sierung bedürfen, muss auf nationaler Umsetzungs- und
Vollzugsebene durch ergänzende Standards sichergestellt
werden, dass die Schutzziele tatsächlich – auch gegen-
über den Belangen des Verkehrswegebaus – zur Durch-
setzung gelangen. Dies wird weiter unten im Zusam-
menhang mit der Verkehrs-Fachplanung ausgeführt
(Abschn. 8.1.4).

Die erst noch umzusetzende Umgebungslärmrichtlinie
(2002/49/EG; zur Umsetzung SRU, 2004a, Kap. 7) ent-
hält zwar bisher keine materiellen Qualitätsziele für den
Schutz vor Lärm. Vergleichbar mit der Luftqualitätsrah-

menrichtlinie (1996/62/EG) legt sie aber durch die Pflicht
zur strategischen Erfassung hoher Lärmbelastung (in Bal-
lungszentren, an Hauptverkehrsachsen und an Flughäfen)
und mit der Pflicht, Maßnahmenpläne zur Verminderung
hoher Lärmbelastungen aufzustellen, die instrumentelle
Grundlage für eine spätere Einführung zwingender
Grenzwerte.

Für den Klimaschutz bringt das gemeinschaftsrechtliche
Emissionshandelssystem erstmals verbindliche Zielvor-
gaben, namentlich in Form von Emissionsbudgets, die
zum Schutz des Klimas nicht überschritten werden dür-
fen. Freilich begrenzen die Emissionshandelsrichtlinie
(2003/87/EG) und ihr nationales Umsetzungsrecht den
Anwendungsbereich dieses Systems zunächst auf eine
Gruppe ausgewählter Industrieanlagen; der Verkehr wird
noch nicht erfasst. Konsequent wäre demgegenüber, bald
auch den Verkehr in ein solches klimaschutzrechtliches,
ökonomisches Zielsystem einzubeziehen. Der SRU legt
in Abschnitt 7.3.3.2 hierzu Vorschläge näher dar.

Weitere Schutzziele mit besonderem Verkehrsbezug wä-
ren hinsichtlich des Flächenverbrauchs und der Zer-
schneidungswirkung möglichst in einer Form festzule-
gen, die gewährleistet, dass auch der Verkehr bzw. die
Verkehrsplanung und -lenkung ihren Beitrag zur Einhal-
tung leisten müssen.

172. Im Zusammenhang mit den Konflikten um den Al-
pentransit hat die EU-Kommission bereits 1995 das Kon-
zept der „empfindlichen Korridore“ entwickelt, um auf
Transitstrecken aufmerksam zu machen, deren besondere
ökologische Empfindlichkeit besondere Maßnahmen
rechtfertigt (KUX et al., 2000, S. 53; vgl. auch
Abschn. 2.2.4). Das Konzept hatte die politische Funk-
tion, einen Ausnahmetatbestand für besonders einschnei-
dende steuerliche Maßnahmen zur Umlenkung des alpen-
querenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene zu
schaffen. Es wurde von den Verkehrsministern aus Furcht
verworfen, dass „empfindliche Korridore“ auch in ande-
ren Transitregionen identifiziert werden und damit zu
Kostensteigerungen für die exportierenden Randregionen
führen könnten (vgl. KUX et al., 2000, S. 82 f.). Dennoch
spielt dieses Konzept, insbesondere in den aktuellen Aus-
einandersetzungen um den Alpentransit, immer noch eine
wichtige Rolle. Wegen der Überschreitungen der Grenz-
werte der Luftqualitätsrichtlinie (1999/30/EG) hat die
Tiroler Landesregierung im Mai 2003 sogar zu Notmaß-
nahmen wie dem Nachtfahrverbot und einem Fahrverbot
für den Transport bestimmter Güter auf Teilstrecken der
Inntalautobahn gegriffen. Die Rechtmäßigkeit dieser
Maßnahmen steht zurzeit auf dem Prüfstand des Europäi-
schen Gerichtshofes (vgl. 278. Verordnung des Landes-
hauptmanns vom 27. Mai 2003; EuGH, RS C-320/03R).
In seiner einstweiligen Anordnung vom 2. Oktober 2003
hat der EuGH aber betont, dass hinsichtlich der Errei-
chung von Umweltqualitätszielen „grundsätzlich den mit
derartigen Erwägungen verbundenen Anforderungen Vor-
rang vor wirtschaftlichen Erwägungen eingeräumt wer-
den muss“ (RS C-320/03R, Rn. 58). Bei der Diskussion
um die Novellierung der europäischen Eurovignetten-RL
(1999/62/EG) ist auf Betreiben der britischen Regierung
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versucht worden, das Konzept der empfindlichen Korri-
dore auch auf Agglomerationsräume auszuweiten. Die
weitere rechtliche Aufwertung des Konzeptes der emp-
findlichen Korridore könnte damit eine fundamentale Be-
deutung für eine verkehrsbezogene Umweltpolitik erhal-
ten.

173. Bereits seit den 1970er-Jahren sind in deutschen
Städten Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Zonen oder
Spielstraßen ausgewiesen worden, in denen andere Nutz-
ergruppen Vorrangrechte gegenüber dem Straßenverkehr
erhalten. Diese Politik hat viel zur Steigerung der städti-
schen Lebensqualität beigetragen und ist auf breite Ak-
zeptanz gestoßen. In den letzten Jahren wird dieser
Politikansatz durch die Ausweisung autofreier Quartiere
und verkehrsarmer Stadtteile weiter fortgeführt, in denen
Räume, die früher für den Straßenverkehr genutzt wur-
den, auf vielfältige Weise kreativ für andere Nutzungen
gestaltet werden können und damit ein Gegenmodell für
das bisherige Leitbild eines Wohnens in den Vorstädten
bieten (vgl. CHRIST und LOOSE, 2000).

In diesem Sinne haben sich bereits wichtige Konturen ei-
nes neuen Steuerungsansatzes über Qualitätsziele heraus-
gebildet, die in Zukunft konsequent weiterverfolgt, ver-
vollständigt und rechtsverbindlich ausgestaltet werden
sollten.

5.7 Zusammenfassung und Empfehlungen

174. Es gilt, zwischen den Begriffen „Verkehr“ und
„Mobilität“ zu unterscheiden, wobei letzterer sich auf die
Möglichkeiten bezieht, durch Ortsveränderungen Interes-
sen realisieren zu können. Nicht der Verkehr, sondern die
Mobilität der Bürger sollte die zentrale Zielgröße der Ver-
kehrspolitik (oder besser „Mobilitätspolitik“) sein. Ein
zufrieden stellendes Mobilitätsniveau kann gewährleistet
werden und gleichzeitig lässt sich das Verkehrsgeschehen
mitsamt den dafür benötigten Siedlungs- und Infrastruk-
turen umweltverträglich gestalten. Mobilität ist allerdings
nur ein Wert unter vielen anderen. Es gibt keine guten
Gründe, diesem Wert einen grundsätzlichen Vorrang vor
anderen Werten zuzumessen.

Die Strategie der umweltverträglichen Gestaltung des
vorhandenen Verkehrs, wonach es vorrangige Aufgabe
ist, die mit dem motorisierten Individualverkehr verbun-
denen unerwünschten Nebenwirkungen zu minimieren,
hat zwar in der Vergangenheit wesentliche Erfolge ge-
zeigt. Sie sollte in etlichen Handlungsbereichen fortge-
führt werden. In Zukunft müssen aber auch stärker als
bisher die Grenzen dieser Strategie in den Blick genom-
men werden. Verstärkte politische Aufmerksamkeit ver-
dienen die persistenten Probleme, die nicht mit techni-
schen Mitteln, sondern vor allem auch durch veränderte
Strukturen und durch einen Wandel der Einstellungen und
Lebensstile zu lösen sind.

Der SRU sieht die mit Verkehrsprognosen scheinbar ver-
bundene normative Kraft, die einen stetigen Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur nach sich zieht, äußerst kritisch. An
ihre Stelle sollte eine gesellschaftliche Diskussion über
verkehrspolitische Ziele treten.

Die im bisherigen Verkehrssystem strukturell angelegte
ständige Erhöhung der Reisegeschwindigkeiten des Stra-
ßenverkehrs konfligiert zunehmend stärker mit anderen
gesellschaftlichen Werten und Zielen. Angesichts der be-
reits erreichten Geschwindigkeitsstandards sollten alle
Versuche, diese Beschleunigung noch weiter voranzutrei-
ben, eingestellt werden. Ein anzustrebendes Ziel der Mo-
bilitätspolitik sollte es stattdessen sein, risikoärmere und
umweltgerechtere Mobilität für alle Bevölkerungsgrup-
pen durch eine moderate Entschleunigung zu befördern
und zu gewährleisten. Dieses Oberziel muss durch kon-
krete verkehrspolitische Ziele unterlegt werden.

Die vielfältigen Ambivalenzerfahrungen hinsichtlich des
Straßenverkehrs sollten als Anknüpfungspunkte für eine
Neuausrichtung hin zu einer humanen und naturverträgli-
chen Mobilitätskultur genutzt werden. Elemente einer
solchen strategischen Neuorientierung, die sich auf
normative Prinzipien, Naturschutzziele und Nachhaltig-
keitsgrundsätze stützt, könnten unter anderem die Weiter-
entwicklung eines qualitätszielorientierten Steuerungsan-
satzes, die Betonung von Lebensqualität, die Schaffung
verkehrsarmer Räume, die Steigerung des Anteils von
Fußgänger- und Radverkehr und eine „Entschleunigung“
sein.

175. Der Prozess der Setzung umweltpolitischer Ziele
für den Bereich des Straßenverkehrs verdient verstärkt
Beachtung. Erst auf der Grundlage verbindlicher, konkre-
ter und problembezogener Zielsetzungen lassen sich
wirksame Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung
der vom Straßenverkehr ausgehenden negativen Auswir-
kungen entwickeln.

Als besonders dringlich erachtet der SRU die Setzung
von anspruchsvollen Oberzielen für die Verringerung der
Zahl der Unfalltoten und -verletzten sowie für den Bei-
trag des Straßenverkehrs zur Reduzierung der deutschen
CO2-Emissionen. Bezüglich der Reduktion der Zahl der
Unfallopfer empfiehlt der SRU der Bundesregierung, um-
gehend einen – die Öffentlichkeit einbeziehenden – Ziel-
setzungsdiskurs zu initiieren. Das Plädoyer, als Ideal eine
Senkung der Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletz-
ten auf Null zu definieren und als Zwischenziel für den
Bereich der Unfallopfer eine Halbierung dieser Zahl bis
2015 gegenüber 2005 anzustreben, ist als Beitrag zu die-
sem Diskurs zu verstehen. Konkrete Reduktionsziele für
die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs sollten im Rah-
men der Fortschreibung des Nationalen Klimaschutzpro-
grammes auf der Basis des Nationalen Allokationsplanes
festgelegt werden. Dabei muss den längerfristigen Klima-
schutzzielen Rechnung getragen werden, denen zufolge
die gesamten deutschen Treibhausgasemissionen bis zum
Jahr 2020 um 40 Prozent verringert werden sollten, bis
zum Jahr 2050 sogar um 80 Prozent (jeweils bezogen auf
das Jahr 1990).

Um die Bevölkerung wirkungsvoll vor Lärm schützen zu
können, sollte die segmentierte Betrachtung verschiede-
ner Lärmquellen zugunsten der Berücksichtigung des Ge-
samtlärms aufgegeben werden. Weiterhin sollten beste-
hende Immissionsgrenzwerte nicht nur mit Blick auf
gerade in Planung befindliche, sondern auch für beste-
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hende Verkehrswege gelten – auch und gerade wenn da-
mit viele Sanierungsfälle offenkundig werden. In Bezug
auf die Verringerung der Belastung von Bevölkerung und
Umwelt durch Luftschadstoffe bestehen durchaus an-
spruchsvolle, wenn auch noch nicht ausreichend auf den
Straßenverkehr bezogene Zielsetzungen. Der Schwer-
punkt künftiger Verkehrspolitik sollte deshalb auf der
Konkretisierung der bestehenden Qualitätsziele für den
Bereich des Straßenverkehrs sowie auf der Entwicklung
von Strategien und Maßnahmen zur Erreichung dieser
Ziele liegen. Anders ist die Situation bezüglich allgemei-
ner Aspekte der Lebensqualität und der Berücksichtigung
nicht motorisierter Gruppen. Diese Belange wurden bis-
her nur unzureichend berücksichtigt und es bestehen
keine hinreichend konkreten und verbindlichen Ziele. Der
SRU empfiehlt, zukünftig auch für diese bisher vernach-
lässigten Bereiche Zielsetzungen zu entwickeln.

Hinsichtlich der Beeinträchtigung von Natur und Land-
schaft gilt es, das existierende detaillierte Zielsystem des
Natur- und Landschaftsschutzes bei verkehrspolitischen
Entscheidungen zu respektieren. Besondere Beachtung
verdient der Schutz von Landschaften und Ökosystemen
vor der anhaltenden Zerschneidung durch Straßen. Dies
ist sowohl für die Integrität des nationalen und europäi-
schen Schutzgebietsnetzes als auch für den Erhalt bisher
unzerschnittener verkehrsarmer Räume essenziell. Ein
weiteres grundlegendes Naturschutzziel ist die Verringe-
rung der Belastung durch Luftschadstoffe. Bei der Dis-

kussion von Umweltzielen des Straßenverkehrs für den
Naturschutzbereich sollte das Augenmerk vorrangig auf
die räumliche Konkretisierung der bestehenden Natur-
schutzziele und deren verstärkte Berücksichtigung in Pla-
nungsprozessen gelegt werden.

Generell ist festzustellen, dass es zwar eine ganze Reihe
von Vorschlägen und Empfehlungen für konkrete Zielset-
zungen gibt, dass aber nur relativ wenige verbindliche
Ziele gesetzt wurden. Der SRU empfiehlt, den Grad der
Verbindlichkeit der gut begründeten Umweltziele zu er-
höhen, indem diese in politische Programme, wie etwa
die Nachhaltigkeitsstrategie, übernommen und in rechtli-
che Vorschriften überführt werden.

176. Ein System rechtlich verbindlicher Umwelt-
qualitäts- und Minderungsziele lässt sich zu einem quali-
tätszielbezogenen Steuerungsansatz weiterentwickeln,
dessen Umsetzung Anpassungsleistungen des Straßenver-
kehrs erforderlich macht. Eine verkehrsbezogene Um-
weltqualitätspolitik befindet sich jedoch erst in den An-
fängen. Sie kann, wenn sie konkret an Werten wie
Gesundheitsschutz, Lebensqualität und Klimaschutz an-
knüpft – auch im Konfliktfall mit Verkehrsinteressen –
auf eine vergleichsweise breite Unterstützung rechnen.
Der SRU hält daher die Weiterentwicklung eines an Qua-
litätsziele gebundenen Steuerungsansatzes und dessen
Umsetzung durch Integration von Maßnahmen und Pro-
grammen an der Quelle, in der Planung und in der Ver-
kehrslenkung für erforderlich.
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6 Verkehrspolitische Strategien
Wesentliche Ergebnisse
Im Hinblick auf die Erreichung verkehrsbezogener Um- ziale hängen vom weiteren umwelttechnischen Fortschritt

weltziele gibt es keine Hierarchie von Strategien. Die
Trias der so genannten „Verkehrswende“, die Verkehrs-
vermeidung, die Verkehrsverlagerung und die technische
Optimierung, sind jeweils wichtige Bausteine, um einigen
Umweltzielen näher zu kommen. Bei der Diskussion um
diese Strategien sollten jedoch Ziel und Mittel nicht mit-
einander verwechselt werden. Handlungsorientierend
sollten weniger die Strategien der Verkehrswende als
vielmehr die dem Verkehr zu setzenden Umweltqualitäts-
ziele sein.

Im Einzelnen weisen Maßnahmen an der Quelle im Hin-
blick auf den Klima- und den Immissionsschutz weiterhin
große technische, ökonomische und auch politisch durch-
setzbare Reduktionspotenziale auf. Im Hinblick auf den
Lärm- und besonders auf den Naturschutz haben aber
Maßnahmen an der Quelle deutliche Wirkungsgrenzen.

Die Verlagerung des Verkehrs auf umweltverträglichere
Verkehrsträger hat insgesamt vergleichsweise geringe
Umweltentlastungspotenziale. Diese Potenziale können
allerdings auf bestimmten Korridoren und im Nahverkehr
bedeutsam sein. Die Verlagerungs- und Entlastungspoten-

ab und müssen je nach Verkehrsträger und Umweltdimen-
sion differenziert betrachtet werden.

Die so genannte „integrierte Verkehrspolitik“ folgt der
vorherrschenden Wachstumsorientierung und schöpft die
vorhandenen Potenziale zur Umweltentlastung nicht ent-
schieden genug aus. Im Hinblick auf die Umweltdimen-
sion kann sie nicht als „integriert“ gelten.

Das Verkehrswachstum lässt sich grundsätzlich vom
Wirtschaftswachstum entkoppeln. Diesem Ansatz sollte
in Zukunft mehr politische Aufmerksamkeit gewidmet
werden.

Verkehrssicherheitsstrategien können erfolgreich sein,
wenn sie informatorische, planerische und verkehrslen-
kende Instrumente sowie technische Maßnahmen im Hin-
blick auf das mittelfristige Ziel einer Halbierung der
Verkehrsopferzahlen miteinander kombinieren. Sie soll-
ten auf jeden Fall mit den Maßnahmen und Programmen
zur Schaffung eines umweltgerechteren Transportsystems
verflochten werden. Das Thema Verkehrssicherheit eig-
net sich nicht zur Legitimation weiteren Autobahnbaus.
177. Die umwelt- und verkehrspolitische Diskussion In der verkehrspolitischen Diskussion wird dabei oft der

der letzen Jahre war durch die strategischen Ziele „Ver-
meiden, Verlagern, Verbessern“ als Säulen einer umwelt-
orientierten Verkehrspolitik geprägt. In Analogie zur
Energiewende sprach man dabei in der politischen und
wissenschaftlichen Diskussion oft von der „Verkehrs-
wende“ (vgl. HESSE, 1993). Das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU,
2003, S. 6 f.) spricht in seinen „Leitlinien für eine nach-
haltige Mobilität“ von dem Ziel der Verkehrsvermeidung
und der „deutlichen Steigerung des Anteils des Fußgän-
ger- und Radverkehrs“. Manchmal wird auch eine Hierar-
chie postuliert: Demnach sollte Verkehr so weit wie mög-
lich vermieden werden. Notwendiger Verkehr sollte auf
umweltverträglichere Verkehrsträger verlagert werden.
Der verbleibende motorisierte Individualverkehr sollte
durch Maßnahmen an der Quelle möglichst emissions-
und verbrauchsarm ausgestaltet werden. Dieser Trias hat die
Bundesverkehrspolitik das Konzept einer „integrierten
Verkehrspolitik“ gegenüber gestellt, das die Zusammen-
arbeit der Verkehrsträger in einem wachsenden Verkehrs-
markt gegenüber der strukturpolitischen Ausrichtung der
Verkehrswende betont (BMVBW, 2002, vgl. Tz. 141,
Kap. 5.3).

instrumentelle Charakter verschiedener Strategien für die
Erreichung bestimmter Umweltziele vernachlässigt. Eine
Verlagerung auf umweltverträglichere Verkehrsträger
wird bereits als Ziel dargestellt (vgl. auch SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 2002; UBA, 2002; Bun-
desregierung, 2002). In vielen wissenschaftlichen Beiträ-
gen (vgl. Enquete-Kommission Schutz der Erdatmo-
sphäre, 1994, S. 123 f.; SRU, 1994, Tz. 760), spricht man
hingegen im Zusammenhang von Vermeidung, Verlage-
rung und technischer Optimierung eher von Wirkungs-
ebenen von Verkehrsentstehung und Verkehrsabwick-
lung. Eine umweltgerechte Verkehrspolitik könnte am
Aktivitätsniveau, der Verkehrsmittelwahl oder den spezi-
fischen Schadstofffrachten ansetzen. Diese Wirkungsebe-
nen werden nicht normativ, sondern analytisch betrachtet,
um bestimmte Potenziale der Umweltentlastung identifi-
zieren zu können. In diesem analytischen Sinne soll auch
im Folgenden das jeweilige Potenzial verschiedener stra-
tegischer Ansätze im Hinblick auf die vom SRU identifi-
zierten zentralen verkehrsbezogenen Umweltziele (vgl.
Kap. 5.5) untersucht werden. Wichtige Kriterien sind da-
bei nicht nur der Grad der möglichen Zielerreichung, son-
dern auch eine Abschätzung von Kosten und politischer



Drucksache 15/5900 – 120 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode
Durchsetzbarkeit. Es kann dabei angesichts des Standes
der Forschung lediglich um eine Grobabschätzung der
Wirkungspotenziale gehen.

6.1 Potenziale technischer Maßnahmen
an der Quelle

178. Technische Maßnahmen an der Quelle haben ein
deutliches Leistungsprofil. Sie sind besonders effektiv im
Bereich der klassischen Luftschadstoffe, haben ein großes
Potenzial bei der Reduktion der Treibhausgase, sind aber
im Lärmschutz im Hinblick auf vielbefahrene innerstädti-
sche Straßen nicht ausreichend und greifen kaum hin-
sichtlich der Lebensqualität in urbanen Räumen und der
Erhaltung der Biodiversität. Ihre Akzeptanz kann grund-
sätzlich als hoch eingeschätzt werden.

Gesundheits- und Umweltziele im Hinblick
auf klassische Luftschadstoffe

179. Technische Maßnahmen am Fahrzeug haben bis-
her entscheidend zur Reduzierung der klassischen Luft-
schadstoffe aus dem Verkehr beigetragen. In den 1980er-
und 1990er-Jahren wurden die europäischen Grenzwerte
für verschiedene Luftschadstoffe viermal verschärft und
die Emissionen entsprechend vermindert (Tab. 7-3;
HALBRITTER et al., 1999, S. 62). In Deutschland ge-
lang es, zwischen 1990 und 2002 die NOx-Emissionen
des Straßenverkehrs um 50 Prozent, für CO, NMVOC
und SO2 sogar um 75 bis 96 Prozent zu vermindern (vgl.
Tab. 2-4). Auch bei Dieselrußpartikeln konnten Reduzie-
rungen von 38 Prozent erreicht werden (ebd.). Diese Er-
folge wurden trotz anhaltenden Wachstums des Straßen-
verkehrs erzielt. Bis zum Jahr 2020 werden für diese
Schadstoffe im Falle des Vollzugs aller bereits beschlos-
senen technischen Maßnahmen je nach Schadstoff Ver-
minderungen von bis zu 80 bis 95 Prozent gegenüber
1990 erwartet (HÖPFNER, 2001, S. 214). 

180. Derzeit wird für PKW eine Euro-5-Norm und für
LKW eine Euro-VI-Norm hinsichtlich der weiteren Ver-
minderung von Partikel- und NOx--Emissionen vorberei-
tet (Tz. 288). Das technische Reduktionspotenzial für die
Senkung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauches für
PKW ist noch erheblich (vgl. Tz. 311). Technische Maß-
nahmen an PKW und LKW werden damit auch in Zu-
kunft einen entscheidenden Beitrag für Fortschritte bei
der Reduzierung von Luftschadstoffen leisten können.

181. Dennoch wird es zahlreiche lokale oder regionale
Grenzwertüberschreitungen von Luftqualitätswerten ge-
ben, wenn lediglich Maßnahmen an der Quelle ergriffen
werden. Im Hinblick auf diese besonderen Belastungs-
zonen sind daher technische Maßnahmen nicht ausrei-
chend (vgl. Abschn. 7.2.3, Tz. 293).

182. Die Kosten einer technikorientierten Strategie kön-
nen bezogen auf die Anschaffungskosten des einzelnen
Fahrzeugs hoch sein, bezogen auf die Fahrleistung wäh-
rend der gesamten Gebrauchsphase des Fahrzeugs sind
sie jedoch gering. Die bisher im Rahmen der europäischen
Luftreinhaltepolitik durchgeführten Kosten-Nutzen-Ana-
lysen kommen zu einem günstigen Nutzen-Kostenver-

hältnis technischer Maßnahmen im Bereich klassischer
Luftschadstoffe (EU-Kommission, 1998a,1998b) Die Ge-
samtzusatzkosten der Einführung des 3-Wege-Katalysa-
tors wurde in den 1980er-Jahren auf 175 bis 375 Euro ge-
schätzt (vgl. HOLZINGER, 1994, S. 184). Mittlerweile
liegen die Gesamtkosten des serienmäßigen Einbaus des
Katalysators wesentlich darunter, auch wenn man die
Kosten des zusätzlichen Kraftstoffverbrauches mit be-
rücksichtigt. Im Rahmen des Auto-Oil-Programms der
Europäischen Kommission wurden die Zusatzkosten für
weitere Reduktionen der gesundheitsrelevanten Schad-
stoffe abgeschätzt. Zum Preis einer weiteren Verdoppe-
lung der Kosten lassen sich weitere Reduktionen gegen-
über den ab dem Jahre 2005 gültigen Standards von
50 bis 95 Prozent erreichen (Services of the European
Commission, 2000, S. 78 ff.). Die Kosten für den zusätz-
lichen Einbau eines Partikelfilters werden zurzeit mit
522 bis 806 Euro angesetzt (Tz. 284). Als Anteil an den
Gesamtkosten eines PKW über seine gesamte Nutzungs-
zeit beziehungsweise die gefahrenen Kilometer verursa-
chen damit technische Maßnahmen für viele gesundheits-
relevante Schadstoffe nur geringe Zusatzkosten. 

Klimaschutz

183. Weniger erfolgreich waren bisher technische Maß-
nahmen zur Reduzierung der Treibhausgase. Für die
1990er-Jahre kann man aufgrund des Wachstums des Ver-
kehrs einen Anstieg der CO2-Emissionen feststellen, auch
wenn der spezifische Kraftstoffverbrauch leicht zurück-
gegangen ist (vgl. Kap. 2.3 und Abschn. 7.3.1). Mit der
Selbstverpflichtung der europäischen Automobilindus-
trie zur Senkung der CO2-Emissionen für Neuwagen ist
auch hinsichtlich dieses Treibhausgases ein Reduktions-
pfad für die spezifischen Emissionen eingeleitet worden
(HÖPFNER, 2001, S. 214; vgl. Kap. 7.3). Das technische
Potenzial einer weiteren CO2-Reduktion bei PKW ist er-
heblich, einerseits durch Maßnahmen am Fahrzeug, ande-
rerseits auch durch alternative Kraftstoffe. Alleine durch
Maßnahmen am PKW ist bei Ottomotoren eine Reduk-
tion der spezifischen Emissionen von heute circa
160 g CO2/km auf bis unter 100 g CO2/km (Abb. 7-10)
realisierbar. Bei LKW ist das technische Potenzial we-
sentlich geringer, dennoch sind auch hier Verbesserungen
von bis zu 10 Prozent realisierbar (BIRNBAUM et al.,
2002, S. 82 f.; Abschn. 7.3.2). Mittel- und langfristig sind
weitere Reduktionen durch den Einsatz alternativer Kraft-
stoffe denkbar, sofern sie aus regenerativen oder CO2-ar-
men Energiequellen hergestellt werden. Dabei ist aber zu
berücksichtigen, dass deren Einsatz nicht zu erheblichen
Problemverlagerungen in andere Sektoren oder zulasten
anderer Schutzgüter führen darf (vgl. Kap. 7.4).

Technische Maßnahmen an der Quelle können damit auch
für den Klimaschutz einen entscheidenden Beitrag zur
Zielerreichung leisten. Angesichts der prognostizierten
Wachstumsraten, insbesondere im Güterverkehr, werden
jedoch Maßnahmen an der Quelle nicht dafür ausreichen,
dass der Verkehr einen proportionalen Beitrag zum Kli-
maschutzziel von 40 Prozent Reduktion bis zum Jahr
2020 wird leisten können. In vielen Szenarien wird es be-
reits als Erfolg betrachtet, wenn sich die CO2-Emissionen
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des Verkehrs, primär durch technische Maßnahmen, bis
zum Jahr 2020 um 20 Prozent vermindern (STEIN und
STROBEL, 1999; BIRNBAUM et al., 2002). Gerade im
Bereich des Güterverkehrs fallen hohe prognostizierte
Wachstumsraten und mäßige technische Reduktions-
potenziale zusammen. Bis zum Jahre 2050 ist jedoch
– unter der Vorraussetzung, dass eine umwelt- und klima-
verträgliche und risikoarme Herstellung alternativer
Kraftstoffe gelingt – ein substanzieller Beitrag des Ver-
kehrssektors zum 80-Prozent-Verminderungsziel tech-
nisch prinzipiell möglich (SRU, 2004b, Kap. 2.3).

184. Umstritten ist, wie hoch die Kosten der Verminde-
rungen des Kraftstoffverbrauches sind. In eher skepti-
schen Untersuchungen geht man davon aus, dass eine
Verminderung der spezifischen CO2-Emissionen für neu
zugelassene PKW auf 82 g CO2/km bis zum Jahr 2020
und des Durchschnittverbrauchs der PKW-Flotte auf
4 l/100 km (Diesel) bzw. 4,9 l/100 km (Benzin) die An-
schaffungskosten für PKW um bis zu einem Drittel stei-
gern werden (vgl. GRÜNWALD et al., 2002, S. 79;
Arthur D. Little, 2003). Die Mehrkosten für die Anschaf-
fung solcher energieeffizienter Autos werden auf bis zu
3 500 Euro für Benzin-Spar-PKW und 1 500 Euro für
Diesel-PKW geschätzt. Hohe Kostenschätzungen resul-
tieren zum Teil aus der Annahme, dass der Trend zu
schwereren und größeren Autos nicht umgekehrt werden
kann. Bis zu einer Verbrauchsverminderung von circa
30 Prozent liegen die Verminderungskosten jedoch im

Bereich von unter 750 Euro pro Fahrzeug (LANG et al.,
2004). Hinzu kommen die kostengünstigen Potenziale an-
derer Maßnahmen, wie die Beeinflussung des Fahrverhal-
tens, leistungsschwächere Motoren oder der Einsatz einer
Flotte von leichteren und kleineren Fahrzeugen. Durch
die zusätzliche Einführung „milder“ Hybrid-Antriebe
(z. B. automatische Motorab- und -anschaltung in Verbin-
dung mit Schwungnutz-Systemen) könnten Reduktionen
bis zu 40 Prozent zum Preis zusätzlicher Fahrzeugkosten
von 750 bis 1 250 Euro erreicht werden (Abb. 6-1; s. a.
Kap. 7.3, Tz. 304). 

Die Spannbreite von Schätzungen der mittleren Brutto-
CO2-Reduktionskosten je Tonne liegt zwischen 50 und
900 €/t CO2, wenn man die zusätzlichen Herstel-
lungskosten berücksichtigt (vgl. Arthur D. Little, 2003;
CONCAWE et al., 2004; STEIN und STROBEL, 1997,
S. 378). Dabei ist das Potenzial im niedrigen Kosten-
bereich bei geeigneten Maßnahmen groß. Die Grenzkos-
ten steigen aber ab einem Emissionsbereich von unter
100 g CO2/km und ab dem Einsatz des Parallelhybrid-
Motors (paralleler Elektro- und konventioneller Motor)
erheblich. Den vermehrten Anschaffungskosten stehen
zudem erhebliche Kosteneinsparungen beim Kraftstoff-
verbrauch gegenüber, die die Einsparungen selbst unter
sehr vorsichtigen Annahmen wieder kompensieren (vgl.
Kap. 7.3, Tz. 304). Nimmt man zum Beispiel einen Kraft-
stoffpreis von 1,10 Euro, eine Einsparung von 2 l Kraft-
stoff und ein Auto, das 100 000 km fährt, an, so entstehen
A b b i l d u n g 6-1

Bewertung von Verbrauchspotenzial und Kosten bei Hybridisierung

Quelle: LANG et al., 2004, Abb. 13
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Kraftstoffkosteneinsparungen über einen noch zu diskontie-
renden Betrag von 2 200 Euro. Bei der den Hochkosten-
szenarien zugrunde gelegten Halbierung des Kraftstoff-
verbrauches um über 3 l wären damit Kostenersparnisse
von 3 300 Euro zu verbuchen. Ein um 30 bis 40 Prozent
kraftstoffeffizienteres Auto würde sich dann bei einer an-
genommenen Lebensdauer von acht Jahren selbst bei ex-
trem hohen Diskontraten von über 20 Prozent wieder
amortisieren (eigene Berechnung). Die Kosten milder
Hybrid-Antriebe liegen deutlich über diesem Niedrigkos-
tenpotenzial, aber noch substanziell unter den spezifi-
schen CO2-Reduktionskosten vieler alternativer Kraft-
stoffe, sowohl für biogene Kraftstoffe als auch für die
Wasserstofftechnologie. Letztere liegen um das Vielfache
über den auch bei einer ambitionierten Klimaschutzpoli-
tik zu erwartenden Durchschnittskosten (vgl. Kap. 7.4;
Tab. 7-7).

Lärmschutz

185. Insgesamt bestehen einige Möglichkeiten, durch
technische Maßnahmen bei den Antrieben, bei den Reifen
und im Hinblick auf Straßenbeläge die Lärmemissionen
von PKW und LKW zu reduzieren (vgl. Kap. 7.1). Diese
technischen Reduktionsmöglichkeiten an der Quelle kön-
nen zwar die Belastungssituation deutlich vermindern,
werden aber insbesondere an viel befahrenen Straßen und
im innerstädtischen Bereich nicht ausreichen, um die Vor-
sorgeziele zu erreichen. 

Andere Schutzgüter

186. Hinsichtlich des Flächenverbrauchs und der Zer-
schneidungseffekte greifen technische Maßnahmen am
Fahrzeug nicht. Auch die Beeinträchtigung der Lebens-
qualität in urbanen Räumen kann durch technische Maß-
nahmen nicht behoben werden. 

Akzeptanz

187. Technikorientierte Maßnahmen werden primär als
harmonisierte europäische Produktnormen ergriffen
(Kap. 1, 4). Oftmals gingen Impulse für strengere euro-
päische Grenzwerte von Mitgliedstaaten aus (vgl. BEISE
et al., 2003, S. 18 f.; WURZEL, 2002). Neuere Beispiele
sind die Initiativen Deutschlands und anderer Länder für
verschärfte Partikelgrenzwerte oder für schwefelarmes
Benzin (vgl. Tz. 288). Sobald neue Technologien der
Emissionskontrolle in Marktreife verfügbar sind und
diese zumindest von einigen Automobilherstellern an-
geboten werden, bricht der Widerstand anderer Auto-
mobilhersteller gegen Forderungen nach neuen kosten-
trächtigen Maßnahmen zusammen. Da Maßnahmen an
der Quelle die Akzeptanz für das Produkt Auto verbes-
sern, werden sie auch von der betroffenen Automobilin-
dustrie grundsätzlich unterstützt. Es gibt auch Belege,
dass die Automobilnutzer bereit sind, die Kosten für sau-
bere Fahrzeuge zu tragen, wenn dadurch die Mobilitäts-
entwicklung insgesamt nicht infrage gestellt wird (vgl.
ADAC, 2005).

6.2 Potenziale von Verlagerungsstrategien

188. Bei einer Potenzialanalyse von Verlagerungsstrate-
gien ist zu unterscheiden zwischen den durchschnittlichen
spezifischen Umweltvorteilen einer Transportleistung
von Personen oder Gütern durch Schiff, Bus, Bahn oder
Straßenbahn, den technischen Verlagerungspotenzialen
und den unter realistischen ökonomischen Rahmenset-
zungen erwartbaren tatsächlichen Verlagerungspotenzia-
len. Das Leistungspotenzial von Verlagerungsstrategien
unterscheidet sich dabei je nachdem, ob es sich um Nah-
verkehr, Personenfernverkehr oder Güterverkehr handelt.

189. Die Hoffnungen auf eine signifikante Umweltent-
lastung durch eine Verlagerung des Verkehrs auf die Bahn
und den öffentlichen Personennahverkehr entspringen
den wesentlich niedrigeren spezifischen Schadstoffemis-
sionen und dem geringeren Energie- und Flächenver-
brauch dieser Verkehrsmittel im Vergleich zum PKW
oder LKW (vgl. UBA, 1999; Allianz pro Schiene, 2003;
CER und UIC, 2004; Statistisches Bundesamt, 2004). 

Die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des
Gütertransports auf der Schiene liegen bei 20 Prozent des
Straßenverkehrs. Weniger signifikant sind die Leistungs-
unterschiede aber beim kombinierten Verkehr und der rol-
lenden Landstraße (Verladung des gesamten LKW auf die
Bahn) (IFEU und SGKV, 2003). Die spezifischen CO2-
Emissionen beim Schienenpersonenfernverkehr liegen in
der Größenordnung von 30 bis 40 Prozent derjenigen ei-
nes Autos (Allianz pro Schiene, 2003, S. 9; CER und
UIC, 2004, S. 7). 

Im Falle der klassischen Luftschadstoffe lagen die Emis-
sionen sowohl für den Güter- als auch für den Personen-
fernverkehr auf der Schiene in den 1990er-Jahren bei we-
niger als 10 Prozent derjenigen eines LKW oder eines
Automobils (UBA, 1999, S. 24). Mit der stufenweisen
Verschärfung der Emissionsgrenzwerte für diese Schad-
stoffe wird sich das Umweltleistungsgefälle in Zukunft
erheblich vermindern. Im Personennahverkehr kann man
ebenfalls noch einen eindeutigen, aber substanziell ge-
ringeren Umweltvorteil von Bahn (U-Bahn, S-Bahn),
Linienbus oder Straßenbahn gegenüber dem PKW fest-
stellen (UBA, 1999, S. 27). Bei Neufahrzeugen werden
sich diese im Hinblick auf die Euro-4-Normen und die
absehbare weitere Verschärfung der Grenzwerte für die
klassischen Luftschadstoffe ab dem Jahre 2008 aber
tendenziell auf ähnlichem Niveau angleichen (vgl.
LAMBRECHT et al., 2001, S. 13). 

Hinsichtlich der spezifischen Lärmemissionen haben
Nahverkehrsbusse einen eindeutigen Vorteil, Straßen-
bahnen ohne eigenen Fahrweg sind jedoch lauter als
PKW. Auch Güterverkehrszüge haben hinsichtlich der
Lärmemissionen einen Nachteil gegenüber LKW
(LAMBRECHT et al., 2001, S. 16; Allianz pro Schiene,
2003).

Am eindeutigsten ist der Umweltvorteil des öffentlichen
Nahverkehrs beim Flächenverbrauch, hier liegt er min-
destens um den Faktor 2 günstiger (LAMBRECHT et al.,
2001, S. 17). 
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Im Rahmen ihres Umweltprogramms 2004 bis 2008 be-
absichtigt die Deutsche Bahn AG durch Maßnahmen im
Bereich Klima- und Lärmschutz sowie bei der Verminde-
rung der Partikelemissionen aus Diesellokomotiven ihren
Umweltvorsprung zu halten (KETTNER, 2004). Bis zum
Jahre 2020 versucht sie, die spezifischen CO2-Emissio-
nen um bis zu 25 Prozent zu vermindern. In einem um-
fangreichen Lärmsanierungsprogramm sollen Maßnah-
men am Gleiskörper ergriffen werden und neue
lärmärmere Güterwagen (Ausstattung mit Verbundstoff-
bremssohlen) angeschafft werden. Außerdem sollen die
Partikelemissionen von Diesellokomotiven durch Einbau
von Filtern und den Umstieg auf die elektrische Traktion
vermindert werden. 

190. Betrachtet man damit die durchschnittlichen spe-
zifischen Emissionen und den spezifischen Flächen-
verbrauch, so kann rechnerisch zwar ein verlagerter Stra-
ßenfahrzeugkilometer zu substanziellen Entlastungen
hinsichtlich der meisten Umweltziele beitragen. Eine sol-
che Betrachtungsweise muss allerdings weiter differen-
ziert werden. 

191. Die Umweltvorteile der schienengebundenen Ver-
kehre sind nicht überall gegeben. Wichtige Faktoren sind
die Auslastung der Schienenverkehre, die erforderlichen
Umwegverkehre und der technische Fortschritt. Ist die
Auslastung von Bahn oder Bus gering, kann sich der sta-
tistische Umweltvorteil in sein Gegenteil verkehren. Von
Bedeutung für den Umweltvor- oder -nachteil ist auch die
Distanz des Umweg- und Zulaufverkehrs, der notwendig
ist, um überhaupt einen Schienenkorridor benutzen zu
können. Dies ist wiederum eine Funktion der Schienen-
netzdichte. Wird diese für bestimmte Verkehrssegmente
abgebaut, so wird mehr Zu- und Ablaufverkehr erforder-
lich; als Folge hiervon nimmt der Umweltvorteil ab (vgl.
IFEU und SGKV, 2003). Der umwelttechnische Fort-
schritt insbesondere bei Bussen und Diesellokomotiven
muss zudem mit demjenigen von PKW und LKW mithal-
ten. Diese Bedingungen sind noch oft, aber nicht mehr
überall gegeben (ebd.). 

Angesichts der mittlerweile niedrigen Anteile der Bahnen
und des öffentlichen Personenstraßenverkehrs, die im
Personenverkehr zusammen bei 16 Prozent und im Güter-
verkehr bei unter 14 Prozent liegen (Abschn. 3.1.1), stellt

sich die Frage, ob diese einerseits technisch ein hinrei-
chend großes Wachstumspotenzial haben und anderer-
seits, ob und unter welchen Bedingungen ein verbessertes
Angebot auch die entsprechende Nachfrage an sich zie-
hen kann. Zu unterscheiden ist hier grundsätzlich zwi-
schen Fernverkehr und Nahverkehr sowie zwischen Per-
sonen- und Güterverkehr. Wichtig ist damit eine
Abschätzung der Verlagerungspotenziale und ihrer Kos-
ten. Am Beispiel der CO2-Emissionen, dem am besten
untersuchten Umwelteffekt, lassen sich dabei auch Um-
weltentlastungspotenziale abschätzen.

Verlagerungspotenziale und Umweltentlastungs-
potenziale im Personenfernverkehr

192. Hinsichtlich des Leistungspotenzials des Schienen-
fernverkehrs gehen optimistische Schätzungen von einer
möglichen Vervierfachung der derzeitigen Bahnkapazi-
täten durch technische Maßnahmen an und Neubau von
Verkehrswegen bis circa 2020 oder 2030 aus (vgl.
HALBRITTER et al., 1999, S. 94; UBA et al., 2001,
S. 12). Bei einer Vervierfachung der Kapazitäten der Bah-
nen und einem entsprechenden Wachstum der Verkehrs-
leistung gelänge eine substanzielle Verlagerung des Ver-
kehrs (UBA et al., 2001). 

193. Selbst ambitionierte Politikszenarien gehen jedoch
bis 2020 von wesentlich niedrigeren tatsächlich realisier-
baren Wachstumsraten der Bahnen aus (GRÜNWALD
et al., 2002, S. 53; STEIN und STROBEL, 1999, S. 126;
UBA, 2003). Tabelle 6-1 gibt einen Überblick über diese
ambitionierten Verlagerungsszenarien im Personenver-
kehr.

Es wird deutlich, dass selbst eine Verdoppelung der
Verkehrsleistung der Bahnen ihren Verkehrsanteil nur
mäßig steigert. Hierdurch kann das Wachstum des Per-
sonenverkehrs bestenfalls gedrosselt werden. Das
Umweltbundesamt (UBA, 2003) erwartet in einem akti-
ven CO2-Verminderungsszenario eine Verminderung von
4,4 Mio. t CO2 gegenüber dem Trend oder von 4 Prozent
der ohnehin im Trend sinkenden CO2-Emissionen des
Personenverkehrs durch Verlagerung bis zum Jahre 2010.
Der relative Beitrag einer Verlagerung des Straßenperso-
nenverkehrs auf die Schiene zu den im Verkehr erforderli-
Ta b e l l e  6-1

Szenarien und Potenziale von Verlagerungsstrategien im Personenverkehr

Wachstum der
Verkehrsleistung 

der Bahnen
(1997–2020)
in Prozent

Möglicher Anteil 
der Schiene

2020
in Prozent

Drosselung des 
Straßenverkehrs-

wachstums
1997–2020

in Prozentpunkten

CO2-Verminderung 1990–2010

in Millionen t CO2 in Prozent

63–150 10,4–14 13 4,4 – 4

SRU/SG 2005, Tab. 6-1; Datenquelle: GRÜNWALD et. al. 2002, S. 53;
STEIN und STROBEL, 1999, S. 126; UBA, 2003
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chen CO2-Verminderungen wird damit bestenfalls in der
Größenordnung von circa 10 Prozent liegen können (ei-
gene Berechnung: nach UBA, 2003). 

194. Auch die im internationalen Vergleich sehr schie-
nenfreundliche Verkehrspolitik der Schweiz hat es in den
1980er- und 1990er-Jahren lediglich geschafft, den Rück-
gang der Verkehrsanteile der Bahnen im Personenverkehr
zu stoppen und bei leichten Wachstumsraten auf einem
Niveau von circa 20 Prozent zu stabilisieren (vgl.
ASTRA und ARE, 2002, S. 17). 

195. Die in den 1990er-Jahren vorgeschlagene „Flä-
chenbahn als verkehrspolitische Alternative“ (vgl.
HÜSING, 1999) kann nur ein begrenztes Verlagerungs-
und Umweltentlastungspotenzial beanspruchen. Durch
eine erhebliche Attraktivitätssteigerung des Schienenver-
kehrsangebots vor allem in verdichteten Räumen insbe-
sondere durch Netz- und Haltestellenverdichtung, Fahr-
zeitverkürzung durch schnellere und komfortablere
Schienenfahrzeuge, die Integration der Flächenbahn in
ein gut funktionierendes Zubringersystem und den
schnellen Fernverkehr und eine attraktive Preisgestaltung
erhoffen sich die Verfechter der Flächenbahn innerhalb
von circa 20 Jahren Verkehrsverlagerungen in der Grö-
ßenordnung von 22 bis 55 Milliarden PKW von der
Straße, das heißt von circa 3 bis 6 Prozent des gesamten
Straßenverkehrs (HÜSING, 1999, S. 130). Hierdurch lie-
ßen sich bis zu 1 Mio. t CO2 einsparen (HÜSING, 1999,
S. 134), das heißt ungefähr 1 Prozent der CO2-Emissio-
nen des Straßenpersonenverkehrs. Diese Schätzungen
dürften zu optimistisch angesetzt sein, da von isolierten
Angebotsverbesserungen alleine noch kein hinreichender
Verlagerungsanreiz ausgeht (vgl. CITY:MOBIL, 1999).

Insgesamt kann man vor dem Hintergrund der vorhande-
nen Szenarien davon ausgehen, dass eine Verdoppelung
der Verkehrsleistung der Bahn im Personenfernverkehr
einerseits an der Obergrenze des Erreichbaren liegt, ande-
rerseits aber relativ geringe Entlastungseffekte für den im
Trend weiter wachsenden Personenverkehr mit sich
bringt. 

196. Bedeutsam sind jedoch Verlagerungspotenziale auf
einzelnen Korridoren. So erwarten die europäischen
Eisenbahnen durch den Ausbau des europäischen Hoch-
geschwindigkeitsnetzes bis 2020 ein Wachstum im Perso-
nenfernverkehr um 67 Prozent. Bereits heute werden auf
einzelnen Korridoren (Paris–Mailand, London–Brüssel)
Marktanteile der Bahnen von weit über 50 Prozent er-
reicht (ELLWANGER, 2004). Problematisch ist dabei
aber, dass die Bahnen eine Konzentration des Fernver-
kehrsaufkommens auf diese neuen Hochgeschwindig-
keitsverbindungen mit einem Marktanteil von 77 Prozent
erwarten. Dies könnte Fragen nach der Rentabilität und
Attraktivität der übrigen Fernverkehrsverbindungen auf-
werfen. 

Verlagerungspotenziale im Güterverkehr

197. Die Marktanforderungen im Güterverkehr begüns-
tigen eher den Straßenverkehr. Der Schienengüterverkehr
hatte seine komparativen Stärken im Direktverkehr von
Massengütern. Hohe zeitlich-räumliche Flexibilität, ge-
ringere Losgrößen und neue Logistikkonzepte schaffen
hingegen erhebliche Anforderungen an die Organisation
und Abwicklung des Zu- und Ablaufverkehrs und an den
Umschlag von Gütern zwischen Straße und Schiene. Im
schienengebundenen Verkehr sind daher erhebliche In-
vestitionen notwendig, um den Flexibilisierungs- und Ge-
schwindigkeitsstandards moderner Logistik gerecht wer-
den zu können. Außerdem würde eine Verlagerung des
Güterverkehrs deutliche Preisverschiebungen zulasten
der Straße voraussetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit
der Schiene zu stärken. 

198.  Unter solchen Voraussetzungen werden in ver-
schiedenen Klimaschutzszenarien (STEIN und STROBEL,
1999; GRÜNWALD et al., 2002) zwar substanzielle
Wachstumsraten und deutliche Anteilsverminderungen
zugunsten der Bahnen für realisierbar gehalten, diese
werden aber nur begrenzte Umweltentlastungswirkungen
haben können (Tab. 6-2).

Der Straßengüterverkehr wächst trotz Verlagerung zwi-
schen den Jahren 1997 und 2020 je nach Szenario dabei
Ta b e l l e  6-2

Szenarien und Potenziale für den Güterverkehr

Wachstum des 
Schienengüter-

verkehrs
(1997–2020)
in Prozent

Möglicher Anteil 
der Schiene

2020
in Prozent

Drosselung des 
Straßenverkehrs-

wachstums
1997–2020

gegenüber dem 
Trend

in Prozentpunkten

CO2-Anstieg 1990–2010

in Millionen t CO2 in Prozent

92–190 30–35 15–31 13,3 30

SRU/SG 2005/Tab. 6-2; Datenquelle: GRÜNWALD et al. 2002, S. 53;
STEIN und STROBEL, 1999, S. 126; UBA, 2003
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immer noch um 35 bis 57,3 Prozent (GRÜNWALD et al.,
2002, S. 64; STEIN und STROBEL, 1999, S. 26 und
S. 126; UBA, 2003). Das UBA erwartet in seinem Szena-
rio CO2-Einsparungen gegenüber dem Trendszenario für
das Jahr 2010 von 10 Mio. t CO2. Dies kommt aber ge-
genüber dem Jahr 1990 einem Anstieg um 13 Mio. t oder
30 Prozent gleich (eigene Berechnung nach UBA, 2003,
S. 47).

199. Im Güterverkehr sind die Herausforderungen einer
Verlagerungsstrategie größer als im Personenverkehr. Das
prognostizierte Wachstum ist um den Faktor 3 höher; die
technischen Verminderungspotenziale von Maßnahmen
am LKW geringer; die generellen Marktbedingungen un-
günstiger. Damit wird es selbst in sehr optimistischen
Verlagerungsszenarien zu erheblichen Zusatzbelastungen
durch den weiterhin stark wachsenden Straßengüterver-
kehr kommen.

200. Neben dem Schienenverkehr kommen die Binnen-
schifffahrt und die Küstenschifffahrt als mögliche alterna-
tive Verkehrsträger zur Straße infrage. Ein weiterer Aus-
bau der Binnenschifffahrt kann jedoch den Zielen der
EU-Wasserrahmenrichtlinie entgegenstehen und stößt auf
naturschutzfachliche Bedenken. Relativ neu in der Dis-
kussion ist das Potenzial der Küstenschifffahrt (vgl. EU-
Kommission, 2001). Die spezifischen CO2-Emissionen
der Seeschifffahrt sind im Vergleich zu anderen Verkehrs-
trägern besonders günstig (UBA, 1999, S. 45). Zu beach-
ten ist aber, dass der Seeweg nicht immer der direkteste
Transportweg ist, und der Zulauf- und Ablauf- sowie Um-
wegverkehr auch negativ in der Umweltbilanz zu verbu-
chen ist. Außerdem kann die Küstenschifffahrt hinsicht-
lich der Emission klassischer Luftschadstoffe beim
derzeitigen Brennstoff- und Technikeinsatz nicht als um-
weltverträglicher Verkehrsträger bewertet werden. Sie
entwickelt sich vielmehr zu einem zentralen Verursacher
von Umweltproblemen, die aber mittelfristig durch
strenge Vorschriften für Brennstoffe und Emissionen be-
hoben werden können (vgl. SRU, 2004a, Tz. 107 ff.).
Mittlerweile stammen 30 Prozent der SO2-Emissionen
und circa 27 Prozent der NOx-Emissionen in Europa aus
der Schifffahrt (vgl. SRU, 2004a, Tz. 107 ff.). Schließlich
ist zu bedenken, dass der Ausbau von Häfen und der ent-
sprechenden Infrastruktur auch Zielkonflikte zu Natur-
und Gewässerschutzzielen erzeugen kann. 

201. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur
hat die europäische Küstenschifffahrt einen Anteil von
42 Prozent an der Verkehrsleistung (tkm) und von
6 Prozent an der transportierten Tonnage (EEA, 2001,
S. 25). Mit jährlichen Wachstumsraten von 2,6 Prozent in
den 1990er-Jahren gehört die europäische Küstenschiff-
fahrt zu den dynamisch wachsenden Verkehrsträgern. In
Deutschland liegen die Anteile niedriger. Nach einer Poten-
zialanalyse für das Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen (BMVBW) (ISL, 2000, S. 8) wird
mit einem Potenzial der Nordseehäfen über 258,2 Mio. t
Güterumschlag, das heißt mit einem Wachstum von
50 Prozent zwischen den Jahren 1998 und 2015 gerech-
net. Für die Ostsee wird für denselben Zeitraum mit ei-
nem Potenzial von maximal 104 Mio. t bis 2015 oder mit

einem Wachstumspotenzial über 68 Prozent gerechnet.
Auf dem nördlichen West-Ost-Korridor und im Hinblick
auf die Handelsbeziehungen mit den skandinavischen
Ländern besteht damit ein erhebliches Verlagerungspo-
tenzial. 

202. Sowohl im Ost-West-, als auch im Nord-Süd-Ver-
kehr wird die Wettbewerbsfähigkeit der Küstenschifffahrt
in der Ostsee allerdings durch die geplanten küstenparal-
lelen Straßenverkehrsverbindungen (Fehmarn-Verbin-
dung, Ostseeküstenautobahn durch das Baltikum) beein-
trächtigt werden. Von strategischer Bedeutung für die
weitere Wettbewerbsfähigkeit der Ostseehäfen wird ihre
Kooperation untereinander sowie zu den osteuropäischen
Ostseehäfen im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung
von IT-Systemen und die Infrastruktur für die Abwick-
lung des Vor- und Ablaufs sein (ISL, 2000, S. 2-4 f. und
S. 9-26 f.; ISL, 2002). Nur unter diesen Bedingungen ist
eine Potenzialrealisierung erreichbar. 

203. Die Verlagerungspotenziale insbesondere im Ost-
see-Raum und im Hinblick auf den wachsenden Ost-
West-Güterverkehr auf die Küstenschifffahrt sind beacht-
lich. Sie setzen aber eine schnelle technische Modernisie-
rung der bestehenden und zukünftigen Flotte im Hinblick
auf strenge Emissionsstandards sowie eine konsistente
Verkehrswegepolitik voraus, die nicht die Wettbewerbs-
position der Küstenschifffahrt unnötig gefährdet. 

Verlagerungspotenziale im Nahverkehr

204. Im Gegensatz zum Fernverkehr gibt es Beispiele
dafür, dass eine ambitionierte kommunale und regionale
Verkehrspolitik erhebliche Veränderungen der Verkehrs-
mittelwahl bewirken kann (vgl. APEL et al., 1997). Der
Verkehrswegeanteil des Autos liegt in vielen Großstädten
bei unter 50 Prozent, in einzelnen niederländischen Groß-
städten sogar bei unter 30 Prozent (Amsterdam, Delft).
Besonders günstige Bedingungen für solche niedrigen
Anteile sind dicht bebaute Wohnquartiere, wie man sie
vielerorts in Stadtteilen aus der Gründerzeit und den his-
torischen Stadtzentren vorfindet, mit einer hohen Funk-
tionsmischung, einer hohen Lebensqualität, einer fußgän-
ger- und fahrradfreundlichen Infrastruktur und einem
attraktiven Angebot verschiedener öffentlicher Verkehrs-
mittel (vgl. APEL et al., 1997; PONEL, 1999). Zum Teil
lassen sich solche Strukturen planerisch bei der Auswei-
sung neuer Quartiere herstellen, bzw. ihre Auflösung in-
folge einer exzessiven Suburbanisierung verhindern. Von
strategischer Bedeutung ist dabei eine ÖPNV-affine Sied-
lungsentwicklung, wie sie das raumplanerische Achsen-
konzept nahe legt. Demnach entwickelt sich die Außen-
entwicklung von Städten entlang von Achsen, die durch
den schienengebundenen öffentlichen Verkehr erschlos-
sen werden können (vgl. Kap. 10.4). In Heidelberg ge-
lang zum Beispiel in den 1990er-Jahren eine Steigerung
des öffentlichen Verkehrs an den Fahrten von 12 Prozent
auf 20 Prozent – einerseits auf Kosten des Fußgänger-
und Fahrradverkehrs, andererseits aber auch des Autover-
kehrs (vgl. BRACHER et al., 2002, S. 83). Eine solche
Politik der Verkehrsverlagerung auf einen umweltfreund-
lichen Nahverkehr muss verstärkt zielgruppenspezifisch
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an die verschiedenen Lebensstile und die ihnen zugrunde
liegenden Mobilitätsmuster angepasst sein, um tatsäch-
lich Verhaltensänderungen auslösen zu können (vgl.
CITY:MOBIL, 1999; SCHLAFFER et al., 2003). Ge-
länge die Steigerung des Fahrradverkehrs in Deutschland
von heute circa 300 km pro Jahr und Einwohner auf das
niederländische oder dänische Niveau von circa 1 000 km
pro Jahr und Einwohner, könnten die CO2-Emissionen
um 6,6 Mio. t pro Jahr gesenkt (UBA, 2003, S. 16) und
gleichzeitig Entlastungen in allen Schadenskategorien er-
reicht werden. Der Stärkung der kommunalen Hand-
lungskapazitäten, insbesondere in der Verkehrsplanung
und -lenkung, fällt damit eine strategische Rolle für die
Stärkung des Umweltverbundes im Nahverkehr zu (vgl.
Kap. 8.2, 9.1, 9,2 und Abschn. 9.3.2.2). 

Ökonomische Aspekte von Verlagerungsstrategien
205. Ehrgeizige verlagerungsorientierte Szenarien set-
zen auf einen Instrumentenmix, der einerseits die Attrak-
tivität der Schienenverkehre und verkehrsträgerüber-
greifender Transportketten signifikant steigert und
andererseits den Straßenverkehr erheblich verteuert. Zu
diesen Instrumenten gehören 

– eine deutliche Privilegierung der Bahnen, des kombi-
nierten Verkehrs und der Infrastruktur für den Güter-
umschlag bei den Infrastrukturinvestitionen, 

– der Aufbau einer attraktiven Informationsinfrastruktur
für Mobilitätsdienstleistungen, 

– Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, 

– ökonomische Instrumente (erhebliche Erhöhung der
Mineralölsteuer, Parkraumbewirtschaftung, Schwer-
verkehrsabgabe) und 

– planerische Maßnahmen.

206. Hinsichtlich der Kostenabschätzungen ist zwi-
schen Fernverkehr und städtischem Verkehr zu unter-
scheiden. Kostenabschätzungen, die ausschließlich die
Kostenwirksamkeit einer Verlagerungsstrategie im Fern-
verkehr analysieren, sind nicht bekannt. Die meisten Un-
tersuchungen betrachten das gesamte Maßnahmenpaket
einer Klimaschutzstrategie inklusive technischer Maß-
nahmen und sind nicht hinreichend disaggregiert. 

207. Einen Anhaltspunkt geben Szenarien, die schwer-
punktmäßig auf Verlagerung setzen. Um eine Reduktion
der verkehrsbedingten CO2-Emissionen um circa
40 Mio. t (oder 22 Prozent) gegenüber einem Referenz-
szenario zu erreichen, entstünden im Jahre 2020 zusätz-
lich Kosten von 26 Mrd. Euro (das heißt spezifische Durch-
schnittskosten in der Größenordnung von 650 €/t CO2)
(STEIN und STROBEL, 1999, S. 134). Die Autoren wei-
sen jedoch auf Modellierungsdefizite hin, die zu einer er-
heblichen Überschätzung dieser Kosten führen. Zu opti-
mistischeren Ergebnissen kommt eine Szenarioanalyse
des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deut-
schen Bundestag (TAB) (GRÜNWALD et al., 2002,
S. 79). Dieses errechnet für ein ähnliches Zielniveau (Re-
duktion der CO2-Emissionen um 20 Prozent zwischen
1997 und 2020) zusätzliche Kosten gegenüber dem Trend

von lediglich 13 Mrd. Euro für den Personenverkehr oder
eine jährliche Kostenerhöhung von 1,1 Prozent gegenüber
0,8 Prozent im Trendszenario. Die Transportkostenerhö-
hungen im Güterverkehr werden nur in relativen Zahlen
mit + 35 bis 40 Prozent angegeben, was etwa dem dop-
pelten bis dreifachen der im so genannten „Überforde-
rungsszenario“ für den Bundesverkehrswegeplan (BVWP)
angenommenen Kostensteigerungen entspricht. Diese
Kostenerhöhungen werden zwar als wirtschaftsverträg-
lich betrachtet. Ob sie aber mit einer effizienten Klima-
schutzstrategie vereinbar sind, wird nicht analysiert. 

208. Konzepte für eine Flächenbahn koppeln Strategien
der Angebotsverbesserung zumeist mit kostensenkenden
Rationalisierungsstrategien. Dabei kann die Produktivität
der Schienenverkehrsleistungen durch Beschleunigung
der Fahrzeuge, personalsparende Betriebskonzepte und
bessere Fahrzeugauslastung erheblich gesteigert werden,
sodass insgesamt große Teile der Angebotsverbesserun-
gen refinanziert werden können (vgl. HÜSING, 1999).
Solche Rationalisierungsstrategien werden zumeist in den
Kostenszenarien nicht berücksichtigt.

209. Insgesamt gibt es somit Hinweise darauf, dass
viele Kostenschätzungen für eine Verlagerungsstrategie
im Fernverkehr zu hoch angesetzt sind. Nicht berücksich-
tigt ist vielfach, dass es noch erhebliche Produktivitäts-
reserven gibt. Die durchschnittlichen CO2-Vermeidungs-
kosten einer Verlagerungsstrategie liegen selbst bei
Berücksichtigung solcher Produktivitätsreserven weit
über den als plausibel anzunehmenden Kostenschätzun-
gen für technische Maßnahmen am Fahrzeug. Bei allen
Unwägbarkeiten ist dies ein Indikator für die Grenzen
allzu ambitionierter Verlagerungsziele im Personen- und
Güterverkehr. Dabei muss aber bedacht werden, dass der
Umweltnutzen einer Verlagerung vielfältiger sein kann.
Er kann für die Verkehrserschließung strategisch wichti-
ger Korridore oder zur Entlastung sensibler Gebiete, wie
zum Beispiel dem Zulauf zum Alpentransit oder einzelne
Ost-West-Verbindungen, von besonders großer Bedeu-
tung sein. 

210. Erfahrungen mit dem Instrument des Least Cost
Transportation Planning (LCTP) zeigen für den Nahver-
kehr, dass gesamtwirtschaftlich durch eine Stärkung des
Umweltverbundes, insbesondere des Fahrradverkehrs und
fußgängerfreundlicher städtischer Räume, erhebliche
Kosteneinsparungen im Vergleich zu einer Anpassung an
den wachsenden Automobilverkehr erreicht werden kön-
nen. Die LCTP-Methode nimmt eine virtuelle Firma an,
bei der die Verkehrs- und Infrastrukturkosten sämtlicher
Akteure addiert werden, die Verkehrsdienstleistungen be-
reitstellen oder in Anspruch nehmen. Sie ermöglicht den
systematischen gesamtwirtschaftlichen Kostenvergleich
verschiedener verkehrspolitischer Entscheidungsalternati-
ven. Die Methode wurde mittlerweile in verschiedenen
deutschen Städten getestet (vgl. BRACHER et al., 2002;
CITY:MOBIL, 1999). Deutlich wird hier, dass die Ausga-
ben je Verkehrsdienstleistung oft für den motorisierten In-
dividualverkehr am höchsten und für den Fahrradverkehr
am niedrigsten sind. Eine fahrradfreundliche kommunale
Verkehrspolitik zahlt sich damit nicht nur ökologisch,
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sondern auch finanziell aus (CITY:MOBIL, 1999,
S. 75 f.). Kommunale Ausgaben, die der Infrastrukturbe-
reitstellung für den Autoverkehr dienen, übersteigen bei
weitem die entsprechenden Einnahmen. Insgesamt wer-
den die kommunalen Subventionen für den Straßenver-
kehr in Deutschland auf über 10,5 Mrd. Euro für das Jahr
2000 geschätzt (ICLEI, 2001). Damit ergeben sich ökono-
misch vertretbare Handlungsspielräume zur Stärkung des
Umweltverbundes. 

Akzeptanz

211. Im Rahmen vorhandener Budgetrestriktionen sto-
ßen Angebotsverbesserungen für die Schiene auf breite
Akzeptanz. Eine Politik, die jedoch in Besitzstände ein-
greift, sei es diejenigen des Straßenbaugewerbes oder der
gewerblichen und privaten Nutzer kostengünstig bereit-
gestellter Straßeninfrastrukturen, wird mit politischen
Widerständen rechnen müssen. Letztere verfügen über er-
hebliche Mobilisierungsfähigkeiten (vgl. Kap. 4.1). Dies
gilt insbesondere für eine Politik, die versucht, eindeutig
Investitionsprioritäten zugunsten der Schiene vorzuneh-
men oder deutlich spürbare Preiserhöhungen für den MIV
durchzusetzen. Eine ehrgeizige und wirksame Verlage-
rungspolitik im Fernverkehr setzt damit einen nach innen
geschlossenen, nach außen konfliktfähigen Staat voraus.
Verkehrspolitik jedoch erfolgt nach wie vor in einem nach
Verkehrsträgern segmentierten institutionellen Gefüge. 

Hingegen hat eine auf die Steigerung innerstädtischer Le-
bensqualität ausgerichtete kommunale Verkehrspolitik,
die in der Lage ist, die Gewinner einer den Umweltver-
bund stärkenden Politik herauszustellen, erhebliche Rea-
lisierungschancen und Akzeptanzpotenziale. 

6.3 Potenziale einer integrierten 
Verkehrspolitik

212. Einen strukturpolitisch bescheideneren Anspruch
haben Strategien eines kooperativen Verkehrsmanage-
ments (vgl. BMBVW, 2002; vgl. Kap. 5). Diese gehen
davon aus, dass die Kapazitätsauslastung der jeweiligen
Verkehrsinfrastrukturen durch eine bessere Vernetzung
(Integration, Intermodalität, Interconnectivity) optimiert
und die jeweiligen Stärken der Verkehrsträger genutzt
werden sollen. Es geht dabei um die optimale Aufteilung
des Verkehrswachstums auf die Verkehrsträger, nicht
mehr um eine Verlagerung. Auch dieses bescheidenere
strategische Ziel setzt Marktkorrekturen und hohe Inves-
titionen in die Bahnen voraus. Insgesamt sind Strategien
des kooperativen Verkehrsmanagements primär verkehrs-
politisch begründet, positive und negative Umwelteffekte
treten als Nebenfolgen auf. Die so genannte integrierte
Verkehrspolitik ist das offizielle Leitbild des dominanten
verkehrspolitischen Paradigmas einer Anpassung an das
zumindest kurzfristig als unvermeidbar angesehene Ver-
kehrswachstum (vgl. Kap. 5.3). 

Effektivität

213. Als Planungsgrundlage für den Bundesverkehrs-
wegeplan wurde ein so genanntes Integrationsszenario

mit entsprechenden Umwelteffekten berechnet (vgl.
MANN et al., 2001; vgl. Kap. 3). Dieses kann Hinweise
auf die ökologischen Folgen einer „integrierten Verkehrs-
politik“ geben. Das Szenario sieht moderate Kostenerhö-
hungen für den Individualverkehr und ähnlich hohe Infra-
strukturinvestitionen für Straße und Schiene vor. Damit
wird in dem Szenario erwartet, dass im insgesamt zwi-
schen den Jahren 1997 und 2015 um 22 Prozent wachsen-
den Personenverkehr sich die Anteile der Verkehrsträger
nur leicht verschieben. Im Nahverkehr wächst der Schie-
nenpersonenverkehr um 13 Prozent, im Fernverkehr um
55 Prozent (MANN et al., 2001, S. 350 und S. 353). Im
wesentlich stärker wachsenden Güterverkehr gelingt dem
Szenario zufolge eine Anteilsverschiebung zugunsten des
Schienengüterverkehrs um 5 Prozent und ein Wachstum
um 58 Prozent (MANN et al., 2001, S. 357). Damit steu-
ert auch eine integrierte Verkehrspolitik aktiv gegen die
Markttrends sinkender Bahnanteile an. Dennoch gelingt
unter diesen Bedingungen nicht mehr als eine leichte Sen-
kung der CO2-Emissionen des Straßenverkehrs zwischen
1997 und 2015 um 1,3 Prozent (vgl. MANN et al., 2001,
S. 340). Diese ist weitgehend auf verbrauchsärmere Fahr-
zeuge zurückzuführen, nicht auf die geringen Verlage-
rungseffekte. Auf dem Weg zu dem Klimaschutzziel der
Bundesregierung, bis 2020 eine CO2-Verminderung um
40 Prozent zu erreichen, läuft das Integrationsszenario
damit auf eine überproportionale Schonung des Verkehrs-
sektors hinaus. Die integrierte Verkehrspolitik macht
nicht entschieden genug von dem verfügbaren Instrumen-
tarium einer Umweltentlastung Gebrauch, seien es tech-
nische, planerische oder verkehrslenkende Maßnahmen.
Sie nimmt damit Konflikte mit Naturschutz- und Um-
weltzielen in Kauf und ordnet sie überwiegend den Ver-
kehrswachstumsimperativen unter (vgl. Kap. 5.1). Um-
weltentlastungen, soweit sie vorkommen, sind eher
Gratiseffekte der Integration der Verkehrsträger als ziel-
orientiert. Die integrierte Verkehrspolitik ist damit hin-
sichtlich der Umweltdimension gerade nicht als integriert
anzusehen. 

Effizienz

214. Das Integrationsszenario setzt auf eine Anpassung
der Infrastrukturkapazitäten an die wachsende Verkehrs-
nachfrage. Es erfordert damit zum Teil weitere Steigerun-
gen der Investitionsmittel. Der BVWP sieht bis zum Jahre
2015 170 Mrd. Euro an Investitionen vor, davon die
Hälfte für Neu- und Ausbau. Das verbesserte Angebot
hat, wie inzwischen auch in den Bewertungsmethoden für
den neuen BVWP angelegt, ebenfalls verkehrserzeu-
gende Effekte (vgl. Tz. 83). Gleichzeitig werden die Nut-
zerkosten um circa 15 Prozent für die PKW-Nutzer er-
höht. Angesichts dieser erheblichen Kosten einer
„integrierten Verkehrspolitik“ sind die ökologischen Nut-
zeneffekte nicht nur gering: Aufgrund der Umwelteffekte
des induzierten Verkehrs entstehen auch zusätzlich erfor-
derliche kompensatorische Kosten, wenn man bestimmte
Umweltqualitätsziele erreichen will.

215. Als Legitimation für die Engpassvermeidung wer-
den oft auch Umweltschutzgründe angegeben: Verkehr
im Stau erhöhe die spezifischen Umweltbelastungen.
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SCHALLABÖCK und PETERSEN (1999, S. 23) stellen
die in der Diskussion befindlichen Zahlen des Verbandes
der Automobilindustrie (VDA) infrage. Statt eines An-
teils von 23 Prozent errechnen sie lediglich einen Anteil
von 2 Prozent des Benzinverbrauches, der auf Staus zwi-
schen und innerhalb von Agglomerationen zurückzufüh-
ren ist. Diesen Verlusten müssen zudem Verbrauchsmin-
derungen gegenüber gestellt werden, die dann erreicht
werden, wenn die Verkehrsdichte nicht eine Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 120 bis 130 km/h, sondern
lediglich von 85 km/h erlaubt. Diese Situation ist weitaus
häufiger anzutreffen, als die des Staus (SCHALLABÖCK
und PETERSEN, 1999, S. 24). Im Vergleich zu Strategien
einer besseren Infrastrukturauslastung durch Verkehrs-
flussverbesserung müssen zudem Investitionen in eine
Kapazitätserweiterung als relativ ineffizient betrachtet
werden (SCHALLABÖCK und PETERSEN, 1999,
S. 37).

Akzeptanz

216. Eine „integrierte Verkehrspolitik“ vermeidet die
Verteilungskonflikte, die mit einer Verlagerungspolitik
verbunden sein könnten. Sie versucht, alle Interessen der
Verkehrsteilnehmer und Produzenten von Verkehrsdienst-
leistungen zu befriedigen und die Synergien zwischen
den Verkehrsträgern zu optimieren. Sie wird damit grund-
sätzlich auf relativ geringe Akzeptanzprobleme im ver-
kehrspolitischen Akteursnetz stoßen, kann aber die Er-
wartungen des umweltpolitischen Akteursnetzes nicht
befriedigen. In der Praxis steht eine „integrierte Verkehrs-
politik“ vor der Herausforderung, die Segmentierung des
Verkehrssektors (vgl. Tz. 109) zu überwinden und eine
problemlösungsorientierte Kooperation zu bewältigen.
Dieses ist keine triviale Aufgabe, kann aber mit den Nut-
zen für alle Verkehrsteilnehmer gut begründet werden. 

6.4 Potenziale von Strategien zur 
Vermeidung von Verkehr

217. Die Entkoppelung von Verkehrs- und Wirtschafts-
wachstum (vgl. z. B. PONEL, 1999; PETERSEN, 1994;
HESSE 2002; PASTOWSKI, 1997; OECD 2004; BAUM
et al., 1994), das heißt die Erhöhung der Transport-
effizienz der Wirtschaft, kann bei der Steuerung der
Verkehrsnachfrage, also bei verkehrsverursachenden
Wirtschafts- und Raumstrukturen, Lebensstilen, den
Transportkosten, der Verkehrsqualität und der Geschwin-
digkeit ansetzen. Hinsichtlich der Annäherung an die in
Kapitel 5.5 vorgestellten Umweltziele wirkt eine solche
Strategie unspezifisch. Aber jede vermeidbare Transport-
leistung vermindert den Handlungsdruck auf andere ver-
kehrsbezogene Umweltmaßnahmen im Hinblick auf die
Zielerreichung. 

218. In der früheren Literatur zu Verkehrsvermeidung
(vgl. HESSE, 1993, 2002; BAUM und HEIBACH, 1997)
wurde der Begriff oft als Kritik an den Marktimperativen
der Wirtschaft gesehen. Die Intensivierung der internatio-
nalen Arbeitsteilung und die Trends zur großräumigen
Wirtschaftsverflechtung, die Senkung der Fertigungstiefe,
neue Logistikkonzepte, Spezialisierung und Flexibili-

sierung sind wichtige, oft unvermeidlich mit der Moder-
nisierung der Wirtschaft verbundene Faktoren, die das
Wachstum des Güterverkehrs beschleunigen (vgl.
VICKERMAN, 2002; PASTOWSKI, 1997). Sie werden
durch veränderte politische Rahmenbedingungen, wie die
Liberalisierung der Verkehrsmärkte, die Vollendung des
Binnenmarktes und den Ausbau großräumiger Schnell-
verkehrsverbindungen verstärkt. Verkehrswachstum
wurde damit von Kritikern wie Befürwortern als unver-
meidbare Nebenfolge von Wirtschaftswachstum und ka-
pitalistischer Modernisierung betrachtet. Analog wurde
auch das Wachstum des Personenverkehrs als Folge
wachsenden Wohlstands gesehen (vgl. auch Kap. 3). 

219. Mittlerweile setzt sich aber die Auffassung durch,
dass es Verkehrsvermeidungspotenziale gibt, die nicht im
Widerspruch zu den Wachstumsimperativen moderner
marktwirtschaftlicher Industrie- und Dienstleistungsge-
sellschaften stehen (vgl. OECD, 2004; HEY und RÖDER,
1998; SACTRA, 1999; BAUM und HEIBACH, 1997).
Zu diesem Ergebnis kam der für die Diskussion um den
Zusammenhang von Verkehrs- und Wirtschaftswachstum
wegweisende SACTRA-Bericht (1999) für das Britische
Verkehrsministerium. Ausschlaggebend für das Verkehrs-
wachstum sind neben dem Einkommen der Preis, die Ge-
schwindigkeit und die Qualität des Verkehrs (SACTRA,
1999, Zi. 15). Im internationalen Vergleich zeigt sich,
dass sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr keine
notwendige Koppelung von Wirtschafts- und Verkehrs-
wachstum besteht. Sowohl in den USA als auch in Japan
fand in den letzten Jahrzehnten eine relative Entkoppe-
lung von Personen- und Güterverkehr und Wirtschafts-
wachstum statt, nicht aber in Europa (außer in Schweden
und der Schweiz) (vgl. OECD, 2004, S. 33 ff.). In Japan
verminderte sich die Personentransportintensität zwi-
schen 1970 und 2000 um 24 Prozent und die Gütertrans-
portintensität sogar um 38 Prozent. Diese Unterschiede
werden auch als Hinweis für die grundsätzliche politische
Gestaltbarkeit des Verkehrswachstums gesehen (vgl.
SACTRA, 1999, Zi. 6.20). 

Komponentenanalyse als Ausgangspunkt der 
Identifizierung von Vermeidungspotenzialen
im Güterverkehr

220. Durch eine Komponentenanalyse des Wachstums
der Fahrzeugkilometer können wachstumsfördernde und
wachstumsbremsende Trends identifiziert werden. Wich-
tige Komponenten für das Güterverkehrswachstum sind
(vgl. Tab. 6.3; McKINNON und WOODBURN, 1996;
REDEFINE, 1999; OECD, 2004, S. 69; Steer Davies
Gleave, 2003; BAUM und HEIBACH, 1997): 

– die Materialintensität der Wirtschaft (value density)
im Hinblick auf die transportierten Tonnen,

– die Verkehrsmittelwahl (Modal Split) im Hinblick auf
die zu transportierenden Tonnen auf der Straße, 

– die Anzahl der Glieder in der Transportkette (handling
factor) im Hinblick auf diejenigen Tonnen, die tat-
sächlich auf der Straße transportiert wurden, 
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– die durchschnittlichen Entfernungen (length of haul)
im Hinblick auf die Tonnenkilometer,

– die Fahrzeuggröße, der Auslastungsgrad und die Effi-
zienz des Flottenmanagements im Hinblick auf die
letztlich ökologisch relevanten Fahrzeugkilometer. 

Aus der Komponentenanalyse im europäischen Vergleich
ergibt sich, dass zwischen 1985 und 1995 die Transport-
entfernung die wichtigste einzelne wachstumsfördernde
Komponente des Straßengüterverkehrs war, oft gefolgt
von den transportierten Mengen und Verlagerungen von
der Schiene auf die Straße (REDEFINE, 1999; Steer
Davies Gleave, 2003). Wichtigste wachstumsbremsende
Komponente ist die Materialintensität der Wirtschaft. Ob-
wohl der Wert der Güter zugenommen hat, haben die
transportierten Mengen abgenommen. Die Effekte einer
geringeren Materialintensität sind jedoch noch ver-
gleichsweise gering (vgl. Statistisches Bundesamt, 2004,
S. 28 f.). In einzelnen Ländern wie etwa Deutschland ha-
ben logistische Trends auch positive Auswirkungen, ins-
besondere auf den Auslastungsgrad der Fahrzeuge (vgl.
BAUM et al., 1994; BAUM und HEIBACH, 1997) und
den so genannten „handling factor“ (Anzahl der Glieder
in der Transportkette) gespielt. Diskutiert wird auch die
Frage, inwieweit die Regionalisierung von Wirtschafts-
verflechtungen einen Beitrag zur Verkehrsvermeidung
leisten kann (KLUGE und SCHRAMM, 2003; HESSE,
1993). In Tabelle 6-3 werden wichtige wirtschaftliche
Entwicklungstrends im Hinblick auf ihre Auswirkungen
auf die einzelnen Komponenten abgebildet.

Materialintensität und verkehrsentlastender 
Strukturwandel

221. Hinsichtlich des Faktors der Materialintensität
sind sektoralisierte Untersuchungen aufschlussreich. Un-
tersuchungen in den USA zeigen, dass die fünf moder-
nen, wertschöpfungsintensiven Sektoren, wie die Elek-
tronikindustrie und der Maschinen- und Fahrzeugbau,
zwar 38 Prozent der Wertschöpfung ausmachen, jedoch
nur knapp 7 Prozent des Güterverkehrs induzieren. Um-
gekehrt ist der Wertschöpfungsanteil in den Grundstoff-
industrien (Kohle, Grundchemikalien, Öl) und bei
Agrargütern mit 10 Prozent gering, diese vier Sektoren
verursachen aber über 40 Prozent der Güterverkehrsleis-
tung (OECD, 2004, S. 64). Diese Trendaussagen wer-
den etwas relativiert durch die Beobachtung, dass die
durchschnittliche Transportentfernung bei Gütern von
niedriger Wertdichte (€/t) geringer ist, als bei Gütern von
hoher Wertdichte (Steer Davies Gleave, 2003, S. 22).
Unternehmen mit sinkender Transportintensität setzen
aktiver Informations- und Kommunikationstechnologien
(IuK-Technologien) ein als Unternehmen mit wachsen-
der Transportintensität. Ihre Produktinnovation zeichnet
sich durch abnehmenden Ressourcenverbrauch, sinken-
des Volumen und Gewicht, wachsenden Einsatz von na-
turnahen Rohstoffen und Sekundärrohstoffen und den
Bedeutungsgewinn immaterieller Prozesse an der Wert-
schöpfung aus (BAUM und HEIBACH, 1997, S. 107).
Aus diesen Beobachtungen lässt sich die vorläufige
Schlussfolgerung ableiten, dass der volkswirtschaftliche

Strukturwandel und Modernisierungsprozess in Rich-
tung einer wertschöpfungsintensiven Struktur in der Ge-
samtbilanz verkehrsvermeidende Effekte hat, sofern er
nicht einfach auf einer Auslagerung transportintensiver
Güter in Drittländer und damit auf dem „rich country il-
lusion effect“ beruht (SCHÜTZ et al., 2003). Die Sub-
ventionierung transportintensiver Sektoren (Kohle, Er-
nährungswirtschaft, Bau) kann auch zur Steigerung des
Güterverkehrswachstums beitragen. Folgt man der
OECD-Aussage, dass Subventionen vorwiegend in um-
weltintensive Wirtschaftszweige fließen (OECD Ober-
server 238, 2003, S. 39), dann gibt es gute Anhalts-
punkte dafür, dass eine Revision der Subventionspraxis
auch verkehrsvermeidende Effekte haben kann. Hierbei
sind allerdings gegensätzliche Effekte zu bilanzieren: Ei-
nerseits kann eine Beseitigung der Subventionen Trans-
porte für den Güterimport auslösen, andererseits haben
Subventionen einen Niveaueffekt auf die Binnennach-
frage nach den transportintensiven Gütern oder gar auf
die Exporte (vgl. auch im Detail Kap. 10.5). 

Regionale Wirtschaftskreisläufe

222. Auch die Stärkung regionaler Wirtschaftskreis-
läufe gilt als Option für eine Entkoppelungsstrategie im
Güterverkehr (vgl. auch UBA, 2003). Vertreter dieses
strategischen Ansatzes verweisen auf die Tatsache, dass
es Gegentendenzen zur großräumigen Maßstabsvergröße-
rung der Wirtschaftsverflechtungen gibt. Zum einen
bestehen insbesondere bei der Weiterverarbeitung und
Vermarktung von Nahrungsmitteln und anderen Primär-
erzeugungen noch relevante Anteile regionalisierter Wirt-
schaftsaktivitäten (vgl. SCHERER, 1997), zum anderen
haben nahräumliche, regionale Wirtschaftsverflechtungen
in den letzten Jahrzehnten auch an Bedeutung gewonnen
(vgl. u. a. STRUTYNSKI, 1995; STORPER und
WALKER, 1989; STORPER, 1995; FÜRST, 2003). Be-
deutsam sind Produktionssysteme, die von sehr engen re-
gionalen Zulieferverflechtungen abhängen, auch wenn
sich die Absatzmärkte internationalisiert haben. Die zu-
nehmende „vertikale Desintegration“ bzw. abnehmende
Fertigungstiefe machen die Senkung der Transaktions-
kosten durch dauerhafte unternehmensübergreifende Zu-
sammenarbeit zu einem wichtigen Standortfaktor. Die
flexible Anpassungsfähigkeit an sich dynamisch verän-
dernde Marktbedingungen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor
dieser Produktionssysteme. Dies setzt effektive, gut funk-
tionierende Kommunikationsbeziehungen und Koopera-
tionserfahrungen sowie einen flexibel einsetzbaren Pool
von Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt voraus. Zu-
meist sind diese Fähigkeiten kulturell und regional ge-
prägt. Der globale Wachstumserfolg regionaler Unterneh-
mensnetzwerke und Cluster, die sich auf die Produktion
verwandter Güter spezialisiert haben, wie das so genannte
Dritte Italien, die dänische Textilindustrie, Silicon Valley
oder die Wissenschaftsstadt im Süden von Paris, basiert
auf solchen regionalen Clustereffekten, schneller, kultu-
rell geprägter informeller Kommunikationsbeziehungen,
der regionalen Konzentration bestimmter Schlüsselfertig-
keiten und der Flexibilität zahlreicher kleiner, miteinan-
der verflochtener Unternehmen (vgl. auch PORTER,
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1990, S. 154). Regionale Innnovations- und Wirtschafts-
politik könnte einen Beitrag zur Stärkung der innerregio-
nalen Verflechtungen leisten.

Im Vergleich zu einer Unternehmensverflechtung, die pri-
mär durch globale Beschaffungs- und Absatzmärkte cha-
rakterisiert ist, sind solche territorial gebundenen Unter-
nehmensnetzwerke verkehrssparend. Im Vergleich zu
einer ausschließlich regionalbezogenen Struktur sind sie
es nicht (CAPELLO und GILLESPIE, 1992). Es wäre
aber ökonomisch verfehlt, regionale Autarkiekonzepte zu
vertreten. Die Potenziale für Regionalisierungsstrategien
werden mittlerweile angesichts der dominanten Trends zu
einer intensiveren internationalen Wirtschaftsverflech-
tung selbst von Verfechtern einer solchen Strategie als be-
scheiden eingeschätzt (vgl. HESSE, 2002). HESSE
(2002) rät daher zu einer „weichen“ Regionalisierungs-
strategie, die nur für Teilmärkte (vor allem im Bereich be-
stimmter Agrargüter und im Bereich regionaler Zuliefer-
verflechtungen) eine Regionalisierung verfolgt. 

Logistiktrends

223. Ambivalent sind die logistischen Trends zu beur-
teilen. Ein besseres Flottenmanagement, die Bündelung
von Verkehren und das Ausnutzen von Skalenvorteilen
beim Transport können zu einer besseren Fahrzeugaus-
lastung beitragen (vgl. BAUM et al., 1994). Den gegen-
teiligen Effekt haben die Konzentration im Distributions-
system, die Flexibilisierung und der zeit- und
bedarfsgerechte Transport von kleiner werdenden Los-
größen, die Substitution von Lagerkapazitäten durch Ver-
kehr und der Netzwerkcharakter tiefgestaffelter Zuliefer-
ketten (HESSE und RODRIGUES, 2004; Steer Davies
Gleave, 2003). Logistische Innovationen haben zum Teil
erst großräumige Wirtschaftsverflechtungen ermöglicht
(HESSE, 2002, S. 347). Es findet auch eine Standortver-
lagerung der Güterverteilzentren von den Produktions-
zentren zu zentralen Großumschlagsplätzen statt, die eine
Schlüsselrolle zwischen globaler Beschaffung und Vertei-
lung einnehmen. Von politischer Relevanz sind dabei die
relativen Kosten von Lagerhaltung und Management im
Verhältnis zu den Transportkosten. Je mehr sich die relati-
ven Preise zugunsten der Transportkosten verschieben,
desto eher werden Logistikkosten durch mehr Verkehr
substituiert (vgl. HESSE, 2002; Steer Davies Gleave,
2003, S. 56). Das Verkehrsberatungsunternehmen Steer
Davies Gleave (2003, S. 55 ff.) führt in seiner Untersu-
chung Belege an, dass die Transportkosten und der Anteil
der Transportkosten an den gesamten Logistikkosten in
den letzten Jahrzehnten signifikant gefallen sind.

Raumstruktur und Flächenverbrauch 

224. Hinsichtlich des Personenverkehrs ist die Sied-
lungsstruktur eine zentrale Variable einer Entkoppelung.
Verdichtete Räume, Funktionsmischung und kurze Wege
schaffen die strukturellen Grundlagen für eine Minimie-
rung des Personenverkehrs (vgl. Kap. 10.4). Umstritten
ist dabei allerdings, ob eine Vermeidung von Zersied-
lungs- und Suburbanisierungstendenzen hinreichend ist,

um das Personenverkehrswachstum zu drosseln (HESSE,
1999; MOTZKUS, 2004; TOPP, 2003; OECD, 2002,
S. 21 f.). Mobilitätsintensive Lebensstile, wachsende Ein-
kommen, niedrige Transportkosten oder Arbeitsmarkt-
bedingungen können siedlungsstrukturelle Erfolge kon-
terkarieren (vgl. Kap. 10.4).

Verkehrsvermeidung durch den Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologien 

225. In der Debatte um die Wirkungen des Telekommu-
nikationseinsatzes auf die Verkehrsdynamik lässt sich
eine Substitutions- und eine Komplementaritätshypothese
unterscheiden (MOKHTARIAN, 2000; OECD, 2002;
WAGNER et al., 2003). Der Substitutionshypothese
zufolge können Telekommunikationstechniken die phy-
sischen Bewegungen von Personen und Gütern substi-
tuieren oder zumindest rationalisieren. Der Komplemen-
taritätshypothese zufolge schafft der durch IT-Einsatz
erweiterte Möglichkeitenraum so genannte Rebound-Ef-
fekte. Die durch den IT-Einsatz gewonnene Verbesserung
der Erreichbarkeit kann zu sekundären Effekten führen,
die letztlich mehr Verkehr auslösen. Insgesamt werden
aber die Verkehrsnachfrageeffekte des Telekommunika-
tionseinsatzes als gering eingeschätzt (WAGNER et al.,
2003, S. 53).

226. Zu den wichtigsten verkehrsrelevanten Einsatzbe-
reichen von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien gehören:

– Telearbeit,

– Teleshopping,

– Telekonferenzen,

– produktionsbezogener Einsatz.

227. Durch Telearbeit können Wege von Wohnort zu
Arbeitsplatz ersetzt werden. In Deutschland wird die der-
zeitige Anzahl von Arbeitsplätzen, bei denen mindestens
ein Tag in der Woche zu Hause gearbeitet wird, auf circa
540 000 Arbeitsplätze geschätzt. Sehr optimistische Pro-
gnosen halten aber bis zum Jahre 2010 7,8 Millionen Ar-
beitsplätze für möglich. In den skandinavischen Ländern
und den Niederlanden sind bereits Anteile von Tele-
arbeitsplätzen von 15 bis 17 Prozent erreicht worden
(WAGNER et al., S. 68 ff.). Es gibt arbeits- und sozial-
rechtliche, organisatorische, ökonomische, aber auch so-
ziale Barrieren für eine volle Ausschöpfung des Poten-
zials an Telearbeitsplätzen (WAGNER et al., 2003,
S. 66). Hier könnte politischer Handlungsbedarf liegen,
um diese Barrieren zu senken. Telearbeit bedeutet aller-
dings nicht automatisch Verkehrsvermeidung. So kann
sich zwar bei Telearbeitsplätzen die Wegehäufigkeit zum
Arbeitsplatz vermindern, aber gerade deshalb werden
weitere Entfernungen zwischen Wohnung und Arbeits-
platz für Telearbeiter akzeptabler. Die Zeit- und Flexibili-
tätsgewinne, die sich durch den eingesparten Berufsweg
ergeben, sowie das nunmehr verfügbare Familienfahr-
zeug können auch zu sekundären Verkehren führen. In
der Summe können die weiteren Entfernungen zu Mehr-
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verkehr führen. Es gibt vereinzelt empirische Hinweise,
dass dies der Fall ist (WAGNER et al., 2003, S. 14;
OECD, 2002; MOKHTARIAN, 2000; Öko-Institut,
1997).

228. Ob das denkbare Potenzial der Telearbeit genutzt
werden kann, hängt wesentlich von den Verkehrs- und ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen ab: Wenn sich die
Beschleunigung der Verkehrssysteme weiter fortsetzt und
die Raumüberwindungskosten weiter sinken, dann be-
günstigt Telearbeit private Wohnortentscheidungen mit
großer Distanz zum Arbeitsplatz. Der verkehrsinduzie-
rende Effekt wird dann größer sein als der verkehrssubsti-
tuierende. Umgekehrt könnte dort, wo umwelt- oder in-
frastrukturbezogene Engpässe bestehen, Telearbeit mit
zur Engpassbeseitigung beitragen, da die Verkehrsteil-
nehmer den Weg weniger häufig nutzen müssen.

229. Große Wachstumspotenziale werden auch im Be-
reich des Teleshopping gesehen. Die Attraktivität des Te-
leshoppings liegt vor allem im Flexibilitätsgewinn, außer-
halb der Geschäftszeiten Produkte auszusuchen und
einzukaufen. Der Anteil der Haushalte in Europa, die ei-
nen Internet-Anschluss haben und gelegentlich über das
Internet einkaufen, ist in den letzten Jahren europaweit
von 12,5 Prozent im Jahre 1998 auf 34,2 Prozent im Jahre
2002 rasant angestiegen (WAGNER et al., 2003, S. 11).
In einzelnen Marktsegmenten, insbesondere im Bereich
der Medien, aber auch bei Lebensmitteln und Textilien ist
der Marktanteil des Teleshoppings in den letzten Jahren
exponentiell gewachsen. Der online-Markt im Einzelhan-
del wird für das Jahr 2006 auf 2,62 Prozent des Brutto-
sozialproduktes geschätzt (BMVBW, 2002, S. 6), davon
fällt circa ein Viertel auf verkehrsrelevante Einkaufsak-
tivitäten (BMVBW, 2002, S. 29). Erheblich sind die
Trends insbesondere beim Versandhaushandel. Große
Potenziale bestehen auch beim so genannten E-Govern-
ment – der elektronischen Erledigung von Behördengän-
gen (BMVBW, 2002, S. 32). Das BMVBW (2002)
kommt aber auf der Basis eines Expertenpanels zu vor-
sichtig skeptischen Einschätzungen des Verkehrsvermei-
dungspotenzials von Teleshopping. Der eingesparten Ein-
kaufsfahrt stehen zusätzliche Zulieferverkehre gegenüber.
Es besteht zwar ein gewisses Potenzial der Bündelung im
Bereich der Zulieferung, dieses kann aber wegen der indi-
vidualisierten und zeitgenauen Anlieferung nicht immer
optimal ausgeschöpft werden. Oft muss die Auslieferung
in kleinen Transportfahrzeugen erfolgen. Die Zulieferung
konzentriert sich auf die Vorstädte, deren Verkehrsbelas-
tung zunehmen kann. Insbesondere im Falle der Internet-
Auktionierung (z. B. ebay) können auch zusätzliche Fern-
verkehre ausgelöst werden, um ein „Schnäppchen“ erhal-
ten zu können. Eine solide repräsentative empirische Bi-
lanzierung der Verkehrseffekte des Teleshopping fehlt
jedoch bisher (WAGNER et al., 2003, S. 78).

230. IT-Technologien spielen auch am Arbeitsplatz eine
zentrale Rolle. Das elektronische Büro (Laptop, Internet-
anschluss über Funkkontakt) ermöglicht während der
Reise zahlreiche Bürotätigkeiten. Damit können längere
Reisezeiten über weitere Entfernungen sinnvoller genutzt

und die Raumüberwindungskosten gesenkt werden. Die
Bahn gewinnt damit an Attraktivität als mobiler Arbeits-
platz, dabei findet aber auch mehr Verkehr statt. 

Verkehr kann technisch auch durch Videokonferenzen er-
setzt werden. Diese können für rein funktionale Kommu-
nikation eingesetzt werden. Sie können aber die Bedeu-
tung der direkten Begegnung nicht ersetzen. Daher wird
das Substitutionspotenzial von Videokonferenzen eher
vorsichtig eingeschätzt (vgl. WAGNER et al., 2003,
S. 14).

231. Einen hohen Marktanteil hat die Internetkommu-
nikation inzwischen im so genannten B2B-Segment
(Business to Business). Dieser wird bis 2006 auf 5,2 Pro-
zent des Bruttosozialproduktes geschätzt (BMVBW,
2002, S. 6). Der Einsatz von IuK-Technologien zwischen
einzelnen Industrien dient vor allem der Umsetzung der
neueren Produktionskonzepte, die auf Flexibilisierung
und Spezialisierung, Senkung der Fertigungstiefe und
großräumige Beschaffung und Termingenauigkeit hinaus-
laufen. Im Einzelfall begünstigen solche Produktionssys-
teme nahräumlich verflochtene Unternehmenscluster –
insgesamt ist aber eher davon auszugehen, dass der IT-
Einsatz die fernräumlichen Kommunikations- und Trans-
aktionskosten senkt und damit eine internationalisierte
Netzwerkproduktion in vielstufigen Produktionsketten
begünstigt (WAGNER et al., 2003, S. 16 ff.). Diesen
durch IT-Einsatz erleichterten verkehrserzeugenden
Trends stehen einzelne Beispiele der Verkehrsvermei-
dung gegenüber wie etwa das Herunterladen von Texten,
Videos und CDs oder die Zentralisierung von Steuerungs-
wissen bei dezentraler Produktion, so zum Beispiel bei
der Herstellung identischer Zeitungsausgaben an mehre-
ren Orten der Welt.

232. Gewisse Rationalisierungseffekte lassen sich vom
Telematikeinsatz im Verkehr selber erwarten (vgl.
Kap. 9.4). In den letzten Jahrzehnten sind die Verkehrs-
leistungen im Straßengüterverkehr wesentlich schneller
gewachsen als die Fahrleistungen (vgl. Abschn. 3.1.1).
Ausschlaggebend hierfür waren größere Fahrzeuge und
die bessere Fahrzeugauslastung (BAUM et al., 1994,
S. 103). Mit der Liberalisierung des Güterverkehrs An-
fang der 1990er-Jahre wurde der Werkverkehr mit einem
hohen Leerfahrtenanteil durch den besser ausgelasteten
kommerziellen Verkehr zum Teil ersetzt.

Weitere Steigerungen des Auslastungsgrades verspricht
man sich durch informationsgestützte Transportbörsen,
durch die die Kooperationskosten für verschiedene Nach-
frager nach Transportdienstleistungen gesenkt werden
können (vgl. BAUM et al., 1994; PROGNOS, 2001;
WAGNER et al., 2003, S. 110). Im Güterverkehr wird
– unter den Rahmenbedingungen einer aktiven Verkehrs-
politik – mit einer Steigerung der durchschnittlichen Aus-
lastung von bis zu 4 Prozent gerechnet (PROGNOS,
2001, S. 4).

Eine mögliche Forderung wäre zum Beispiel die Integra-
tion der Telematikinfrastruktur in die Bundesverkehrs-
wegeplanung bzw. Investitionsbeihilfen für betriebsüber-
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greifende Flottenmanagementkonzepte (Transportbörsen
etc.). Diese lassen sich durch den „externen Nutzen“, den
die damit verbundene bessere Kapazitätsauslastung mit
sich bringt, rechtfertigen.

233. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
die verschiedenen verkehrsrelevanten Einsatzbereiche der
IuK-Technologien eher vorhandene Verkehrstrends ver-
stärken als zu einer Trendwende beitragen. Von Maßnah-
men, die ausschließlich den IT-Einsatz für die oben ge-
nannten Bereiche fördern, geht daher eher eine
verkehrserzeugende Wirkung aus. Von entscheidender
Bedeutung sind die verkehrspolitischen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen. Begünstigen diese verkehrs-
intensive Lebensstile und Produktionssysteme, so wird
der IT-Einsatz das Verkehrswachstum heben. Dies kann
aber unter anderen Rahmenszenarien deutlich anders aus-
sehen (WAGNER et al., 2003; OECD, 2002, S. 53). Im
Rahmen von Verkehrskonzepten, die eine Engpassbeseiti-
gung nicht alleine durch Infrastrukturausbau zu beheben
versuchen (vgl. Abschn. 8.1.2.1), sondern eine breitere
und kreativere Berücksichtigung verschiedener Optionen
beinhalten, kann auch das Substitutionspotenzial des
Telematikeinsatzes zur Geltung kommen. Bisher gibt es
allerdings wenige Erfahrungen hiermit. Die Berücksich-
tigung des Telematikeinsatzes als eine wichtige Möglich-
keit des Nachfragemanagements im Rahmen der vom
SRU empfohlenen kommunalen Verkehrsplanung könnte
hierbei bedeutsam sein (vgl. Abschn. 8.2.3). Der SRU
empfiehlt daher, den Telematikeinsatz als Option der Ver-
kehrssubstitution insbesondere im Rahmen des kommu-
nalen und regionalen Verkehrsmanagements systematisch
zu berücksichtigen (vgl. auch Kap. 8.1 und 9.4).

Entkoppelung als Langfristaufgabe

234. Die Ursachen der Verkehrserzeugung und des Ver-
kehrswachstums sowohl im Personen- als auch im Güter-
verkehr sind struktureller Art. Es lassen sich damit von
einer aktiven Politik in Richtung der Entkoppelung keine
wesentlichen unmittelbaren Wirkungen erwarten, insbe-
sondere dann nicht, wenn die politischen Handlungsspiel-
räume für die in der Literatur zumeist empfohlene
substanzielle Erhöhung der Transportkosten und von
sonstigen Raumbarrieren (vgl. SACTRA, 1999) gering
sind (vgl. Kap. 9.3). 

Ein nahe liegender Ansatz für eine auf Entkoppelung aus-
gerichtete Politik ist zunächst die aktive Korrektur ver-
kehrserzeugender Politiken und damit eine Integration
verkehrspolitischer Aspekte in andere Politiken (vgl.
Kap. 10). Im Personenverkehr gehören hierzu die Ver-
meidung von Anreizen zur Zersiedlung (Pendlerpau-
schale, Flächenpolitik, Eigenheimförderung etc.). Hin-
sichtlich des Güterverkehrs muss die einseitig auf die
Exportorientierung ausgerichtete Wirtschaftsförderung
thematisiert werden, die die regionale Cluster- und Netz-
werkbildung vernachlässigt oder eine fernverkehrsorien-
tierte Verkehrsinfrastrukturpolitik begünstigt (z. B. die
Europäische Strukturpolitik, vgl. Kap. 10.6). Durch eine

Verkehrsauswirkungsprüfung muss dieser Integrations-
prozess systematisiert werden.

Effektivität

235. Gelänge durch eine langfristig, strukturell ange-
legte Politik eine Entkoppelung von Verkehrs- und Wirt-
schaftswachstum, so könnten Zielkonflikte insbesondere
zu Klimaschutz- und Naturschutzzielen und zum Lärm-
schutz wesentlich entschärft werden. Eine Kombination
aus technischen Maßnahmen und einer Korrektur ver-
kehrserzeugender Strukturen könnte optimistischen Poten-
zialabschätzungen zufolge ambitionierte Umweltziele er-
reichen (vgl. BANISTER et al., 2000, S. 145 ff.; HEY
und RÖDER, 1998). Dies gilt gleichermaßen für die im
Hinblick auf die Leistungsfähigkeit von Maßnahmen am
Fahrzeug als kritisch betrachteten Klimaschutz- und Na-
turschutzprobleme. Bei relativ stagnierender Verkehrs-
nachfrage könnten technische Maßnahmen beträchtliche
absolute Verminderungen der CO2-Emissionen bewir-
ken. Infrastrukturinvestitionen könnten primär in den Er-
halt, die Modernisierung und die IT-gestützte Kapazitäts-
erweiterung bestehender Verkehrswege fließen, weniger
in den Neubau neuer Korridore, die Zerschneidungs-
effekte und zusätzliche lokale Belastungen mit sich brin-
gen (ebd). Optimistische Schätzungen gehen davon aus,
dass durch eine Kombination von Politiken die ohnehin
vorhandenen Trends zur Dematerialisierung, zur stärke-
ren Verknüpfung regionaler Verflechtungen und zur bes-
seren Organisation der Verkehrsflüsse den Anstieg der
Verkehrsnachfrage erheblich dämpfen könnten (HEY und
RÖDER, 1998). 

Solche Potenzialabschätzungen sind jedoch ohne eine
Modellierung von Wirkungseffekten bestimmter Maß-
nahmenpakete mit großen Unsicherheiten verbunden.
Beim derzeitigen Stand des Wissens lassen sich daher die
Potenziale einer auf die Entkoppelung von Wirtschafts-
und Verkehrswachstum gerichteten Politik nicht einmal in
Größenordnungen beziffern (vgl. die qualitative Abschät-
zung von SPRENGER et al., 2003; SCHLEICHER-
TAPPESER et al., 1998). Hier besteht Forschungsbedarf.
Eine Politik der Verkehrsvermeidung wirkt eher struktu-
rell, langfristig und nicht zielscharf. Sie kann damit lang-
fristig den Problemdruck vermindern, letztlich aber nicht
gezielte Maßnahmen zur Umweltentlastung ersetzen. 

Effizienz

236. Für eine erfolgreiche Entkoppelung müssten sich
Investitionsprioritäten radikal ändern. Verkehrswege-
infrastrukturen werden an Bedeutung verlieren, Investi-
tionen in Informationstechnologie und Telematik werden
erheblich zunehmen (BANISTER et al., 2000, S. 146).
Die Korrektur verkehrserzeugender Politiken wird zahl-
reiche Förder- und Subventionsmaßnahmen (z. B. Pendler-
pauschale, Eigenheimförderung, Agrarförderung, regio-
nale Wirtschaftsförderung) auf den Prüfstand stellen
müssen (vgl. Kap. 10.2). Solche Korrekturen passen sehr
gut in den Rahmen einer Politik der Haushaltskonsolidie-
rung (vgl. HEY und RÖDER, 1998, S. 121 ff.; DUDLEY
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und RICHARDSON, 2001), wie sie zurzeit breit gefor-
dert wird. Auf der anderen Seite wird eine solche Politik
nicht ohne spürbare Kostenerhöhungen für den Verkehr
auskommen. Eine weitere Senkung von Raumwiderstän-
den wäre sicher kontraproduktiv für eine Entkoppelung.
Darüber hinaus bietet auch eine auf die Stärkung einer
wissensbasierten Ökonomie (Lissabon-Strategie) ver-
kehrsentlastende Potenziale im Vergleich zum Struktur-
erhalt verkehrsintensiver und wertschöpfungsarmer Bran-
chen. 

Insgesamt birgt eine auf die Vermeidung und Verminde-
rung unnötiger Verkehre ausgerichtete Politik Effizienz-
potenziale, wenn ihr die Dämpfung des Verkehrswachs-
tums gelingt. Da aber, wie oben gezeigt, eine solche
Politik bisher kaum operationalisiert oder modelliert
wurde, lässt sich die Kostenwirksamkeit einer Entkoppe-
lungsstrategie bisher nicht abschätzen. Hier besteht For-
schungsbedarf. 

Akzeptanz

237. Eine Korrektur verkehrserzeugender Politiken ist
zunächst eine Integrationsaufgabe, die, ähnlich der Inte-
gration von Umwelterfordernissen in andere Politiken,
letztlich zur Korrektur sektoraler Eigenlogiken führen
soll. Sie benötigt damit zunächst Verfahren und politi-
sche Kapazitäten zur Koordination und zur Identifizie-
rung von Lösungen, die die sozial-, wirtschafts- oder
technologiepolitischen Ziele anderer Politiken nicht in-
frage stellen, die aber dennoch geringere Verkehrsauswir-
kungen zur Folge haben. Es müsste weiter untersucht
werden, inwieweit verkehrsreduzierende Politiken Syner-
gien zu anderen gesellschaftspolitischen oder wirt-
schaftspolitischen Zielen aufweisen. Dies ist ein an-
spruchsvolles politisches Projekt, das auch neue
Organisationsstrukturen in Politik und Verwaltung erfor-
dert (vgl. SRU, 2004b, Abschn. 13.2.2.3). Potenziale
hierfür bestehen (vgl. Kap. 10). Eine Überordnung von
Verkehrsvermeidungszielen über wirtschafts- und sozial-
politische Ziele wird hingegen in der Regel auf Akzep-
tanzprobleme stoßen. Sie könnte sich aber gut in den
Kontext einer Politik der Haushaltskonsolidierung ein-
passen. Sie wird auch dort unvermeidbar sein, wo Eng-
pässe und Staus aus geographischen, siedlungsstrukturel-
len oder ökologischen Gründen nicht durch neue
Infrastrukturen behoben werden können. 

6.5 Verkehrssicherheitsstrategien

238. Auch wenn die Umsetzung von Maßnahmen zur
Verkehrssicherheit nicht unbedingt ein zentrales Thema
der Umweltpolitik ist, so stellen sie bei der Betrachtung
von Mensch und Gesundheit im Zusammenhang mit Ver-
kehrsproblemen ein wichtiges Anliegen dar und sind au-
ßerdem eng mit dem Schutz von Natur und Umwelt vor
den Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs verknüpft.
Im Folgenden wird die Verkehrssicherheitsarbeit in
Deutschland im Vergleich zu den Strategien der Länder
Schweden, Niederlande und Großbritannien, die in den
letzten Jahrzehnten eine sehr erfolgreiche Verkehrssicher-

heitspolitik betrieben haben und sich trotz der Erfolge für
die Zukunft ausgesprochen ehrgeizige Ziele und Pro-
gramme vorgenommen haben, diskutiert. 

Schweden

239. In Schweden wurde 1997 „Vision Zero“ als neue
Langzeitrichtlinie der Verkehrssicherheit vom Parlament
verabschiedet (KOORNSTRA et al., 2002). Bereits in
den Jahren zuvor wurden zahlreiche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Verkehrsicherheit umgesetzt, um festge-
legte Ziele in Form von Reduzierungen der Zahlen der
Verkehrsopfer zu erreichen. Aus diesem Grunde galt
Schweden schon Mitte der 1980er-Jahre als verkehrs-
sicherstes Land. „Vision Zero“ beruht auf vier Prinzipien
(RACIOPPI et al., 2004): 

– Das menschliche Leben und die Gesundheit genießen
eine höhere Priorität als das Ziel der Mobilität und
sonstige Belange des Straßentransportsystems. 

– Politiker, Gesetzgeber, Planer, Fahrzeughersteller und
Benutzer des Straßentransportsystems tragen gemein-
sam die Verantwortung für die Verkehrssicherheit.

– Weil menschliche Fehler nicht auszuschließen sind,
muss das Verkehrssystem so ausgestaltet werden, dass
es die Möglichkeit minimiert, Fehler zu begehen.

– Gesetzgeber und Planer sind aufgefordert, in enger
Kooperation miteinander alles Notwendige zu unter-
nehmen, um die Sicherheit aller Einwohner zu ge-
währleisten.

Langfristiges Ziel von „Vision Zero“ ist es, die Ver-
kehrstruktur so auszugestalten, dass niemand mehr in
Folge eines Verkehrsunfalls getötet oder schwer verletzt
wird. Als Zwischenziel wurde die Reduktion der Anzahl
der Unfallverletzten und -getöteten um 50 Prozent im
Zeitraum zwischen 1996 und 2007 festgelegt (s. a.
Abschn. 5.5.1.1). Im Unterschied zu früheren Strategien
liegt der Schwerpunkt dieser Verkehrsicherheitsstrategie
nicht in der Schulung der Verkehrsteilnehmer, sondern in
der Schaffung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur und
einer weiteren Optimierung der Fahrzeugsicherheitstech-
nologien. Der Straßenverkehrsraum und die Fahrzeuge
sollen so beschaffen sein, dass selbst dann, wenn es zu
einem Unfall kommt, dieser keine schwerwiegenden
Konsequenzen hat. Vielfältige Maßnahmen sollen helfen,
dieses Ziel zu erreichen. So soll zum Beispiel ein Fokus
auf besonders gefährliche Straßen gelegt werden, um
diese Risikoschwerpunkte durch entsprechende Maßnah-
men zu entschärfen. Die Straßennetze in geschlossenen
Ortschaften werden bereits zur Anpassung an die hohen
Sicherheitsstandards umgestaltet. Geplant ist die Einrich-
tung einer unabhängigen Organisation, welche die Si-
cherheit einzelner Straßen bewertet, wie auch eine Kom-
mission, die häufig auftretende Verkehrsregelverstöße
untersucht und Empfehlungen für das Rechtssystem erar-
beitet. Maßnahmen an den Fahrzeugen, wie die Pflicht
zur Winterbereifung bei entsprechender Witterung und
die Einführung neuer Technologien (ISA (in-car speed
adaptation systems), Alkohol-Zündsperren etc.), dienen
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einer höheren Sicherheit der Fahrzeuge (Swedish National
Road Administration, o. J.). 

Großbritannien

240. In Großbritannien wurde ebenfalls schon sehr früh
damit begonnen, die Sicherheit auf den Straßen zu ver-
bessern, oftmals bevor dieselben Maßnahmen in anderen
Ländern etabliert wurden. Ein Beispiel ist die Einführung
eines Sicherheitsaudits für Autobahnen und Fernstraßen
im Jahre 1991 (KOORNSTRA et al., 2002). Ähnliches
wird in anderen Ländern diskutiert oder ist inzwischen
Praxis. Die aktuelle Verkehrssicherheitsstrategie „Tomor-
row`s Roads – Safer for Everyone“ der britischen Regie-
rung wurde im Jahre 2000 veröffentlicht (Department for
Transport, 2000; RACIOPPI et al., 2004). In dieser Stra-
tegie wurden konkrete Ziele, wie eine 40prozentige Re-
duktion der Anzahl der im Straßenverkehr tödlich Verun-
glückten und Schwerverletzten (für Kinder eine
Reduktion der Anzahl um 50 Prozent) bis ins Jahr 2010
im Vergleich zum Durchschnitt aus den Jahren 1994 bis
1998, festgelegt. Die Strategie einschließlich deren Ziele
werden alle drei Jahre evaluiert, um neue Entwicklungen
und Technologien berücksichtigen zu können. In der Pla-
nung wird ein Zielgruppenansatz verfolgt, in dem spezifi-
sche Maßnahmen für die identifizierten Problemgruppen
vorgesehen sind. So lauten die zehn Themen des Pro-
gramms, die jeweils eine Strategie mit dazugehörigem
Aktionsplan und zeitlichen Vorgaben für deren Umset-
zung beinhalten, wie folgt: 

– Sicherheit von Kindern, 

– sichere Fahrer – Schulung und Kontrolle, 

– sichere Fahrer – Alkohol, sonstige Drogen und Mü-
digkeit, 

– sichere Infrastruktur, 

– sichere Geschwindigkeit, 

– sichere Fahrzeuge und Motorräder,

– Sicherheit für Fußgänger, Fahrradfahrer und Reiter so-
wie

– bessere Durchsetzung von Straßenverkehrsregeln und
Informationskampagnen für die sichere Straßenbenut-
zung. 

Die einzelnen Aktionspläne sind entsprechend der Ziel-
gruppen beziehungsweise des Zieles spezifisch ausgear-
beitet und zum Teil noch nach Unterzielgruppen – wie
bspw. Säuglingen und Kleinkindern in der Gruppe der
Kinder – ausdifferenziert. Die vorgesehenen Maßnahmen
sind sehr breit gefächert und reichen von Schulung und
Aufklärung über Ahndung von Fehlverhalten, Verbesse-
rung der Infrastruktur, Einrichtung von verkehrsberuhig-
ten Zonen bis zu technischen Maßnahmen an den Fahr-
zeugen, wobei alle betroffenen Akteure vom Nutzer über
die Polizei bis hin zum Straßenplaner mit einbezogen
werden sollen. 

Niederlande

241. In den Niederlanden erfolgte bereits Anfang der
1970er-Jahre eine intensive Auseinandersetzung mit Fra-
gen der Verkehrssicherheit (KOORNSTRA et al., 2002).
Trotz oder gerade wegen der anfänglichen Erfolge in der
Verkehrssicherheitsarbeit mit einer jährlichen Minderung
der Verkehrsopferzahlen von bis zu 9,2 Prozent, wurde
1983 der erste nationale Straßenverkehrssicherheitsplan
verabschiedet. Darauf aufbauend wurde eine längerfris-
tige Planung zur Sicherheit im Straßenverkehr erarbeitet,
in der zum ersten Mal ein konkretes Reduktionsziel von
25 Prozent weniger Getöteten und Verletzten für den
Zeitraum von 1985 bis 2000 festgelegt wurde. Ergänzend
dazu wurde 1990 ein weiterführendes Ziel mit einer Re-
duktion der Anzahl der tödlich Verunglückten bzw. der
Verletzten um 50 Prozent beziehungsweise 40 Prozent bis
zum Jahr 2010 festgesetzt. Die Evaluation der Verkehrs-
sicherheitspläne zeigte bereits Anfang der 1990er-Jahre,
dass die genannten Ziele mit der damaligen Verkehrspoli-
tik nicht erreichbar waren und es wurde unter der Feder-
führung des SWOV (Institute for road safety research)
eine neues Konzept für eine „Nachhaltige Sicherheit im
Straßenverkehr“ erarbeitet (SWOV, 1997). Intention der
nachhaltigen Verkehrssicherheitsstrategie ist die Schaf-
fung einer Straßenverkehrsinfrastruktur, die an die be-
grenzten Kapazitäten der Menschen angepasst ist. Dies
soll in Form von sicheren Straßen und einer technischen
Ausstattung der Fahrzeuge, die maximalen Schutz der In-
sassen gewährleistet, erreicht werden. Ziel ist es, die Auf-
gaben der Fahrzeuglenker zu vereinfachen und den Stra-
ßenbenutzer so gut wie möglich zu schulen und zu
informieren, um ihn somit von unerwünschten und ge-
fährlichen Handlungen abzuhalten. 

Der Schlüssel zur Zielerreichung eines nachhaltig siche-
ren Straßenverkehrssystems liegt in der systematischen
und konsistenten Anwendung von drei Sicherheitsprin-
zipien: 

– eine möglichst „funktionale“ Straßennetznutzung, in
der nicht vorgesehene Nutzungen der Straßen unter-
bunden werden, 

– ein homogener Verkehr, in dem die Geschwindigkeits-,
Massen- und Richtungsunterschiede zwischen den
Fahrzeugen möglichst gering sind, 

– eine einsehbare Straßennutzung, in der Unsicherheiten
im Straßenverkehr durch eine verbesserte Übersicht-
lichkeit im Straßenverlauf und eine gute Vorherseh-
barkeit des Verhaltens anderer Straßenverkehrsteilneh-
mer minimiert werden. 

Der Einstieg in die Schaffung eines nachhaltigen Ver-
kehrssystems erfolgte über ein so genanntes Start-up-Pro-
gramm, welches die erforderlichen Voraussetzungen
schaffen sollte (SWOV, 1997). Im Zentrum dieses Pro-
gramms stand die Anpassung der Verkehrsinfrastruktur
an die höheren Sicherheitsstandards. Folgende Maßnah-
men waren innerhalb dieses Programms vorgesehen:
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– ein Programm zur Klassifizierung der niederländi-
schen Straßen, um deren Funktionalität zu gewährleis-
ten,

– ein Anreizsystem für eine effiziente Einrichtung von
Tempo-30-Zonen in städtischen Gebieten,

– die Schaffung von Tempo-60-Zonen auf ländlichen
Nebenstrecken,

– soweit notwendig soll die erforderliche Infrastruktur
wie Radwege und Kreisverkehre für die Tempo-30-
und -60-Zonen erstellt werden,

– die Verbannung des Mopedverkehrs innerhalb der
Städte von den Radwegen auf die Fahrbahnen,

– die Kennzeichnung der Vorfahrt an allen Straßen au-
ßerhalb der Tempo-30-Zonen,

– die Durchführung von Informationskampagnen zur
nachhaltigen Verkehrssicherheit,

– die Einführung eines Straßensicherheitsaudits.

Der in den Niederlanden weiterhin zu verzeichnende
Rückgang der Anzahl der Verkehrstoten wird unter ande-
rem auf die Umsetzung dieses Start-up-Programms zu-
rückgeführt (SWOV, 2000; 2002). 

Vergleich der drei Strategien

242. Zwischen Schweden, Großbritannien und den Nie-
derlanden gibt es zum Teil deutliche Unterschiede in der
Verkehrsstruktur, Verkehrsdichte und der Frequentierung
der unterschiedlichen Transportsysteme. Somit sind die
Verkehrssicherheitsstrategien in ihrer Ausgestaltung nicht
direkt miteinander vergleichbar. Der Schwerpunkt in der
schwedischen und niederländischen Strategie liegt in der
Modifizierung der Verkehrsinfrastruktur, um somit ein in-
härent sicheres System zu schaffen, während die Strategie
Großbritanniens mehr auf der Umsetzung einer guten
Praxis durch Sicherheitsexperten basiert und ihren Fokus
auf die identifizierten Problemgruppen gelegt hat. Trotz-
dem zeigen sich grundlegende Gemeinsamkeiten. So ha-
ben alle drei Länder (KOORNSTRA et al., 2002) 

– sich konkrete Zwischenziele für die Reduzierung der
Anzahl der Verkehrstoten und -verletzten mit entspre-
chenden Zeitvorgaben gesetzt,

– einen Straßenverkehrsicherheitsplan in die Straßen-
transportplanung integriert,

– die Verantwortlichkeiten für den Verkehrssicherheits-
plan dezentralisiert, wobei die verantwortlichen Regio-
nen und Kommunen finanzielle Unterstützung erhalten.

Alle Länder betrachten tödliche wie auch Verkehrsunfälle
mit Schwerverletzten zu einem großen Anteil durch
finanziell tragbare und effektive Sicherheitsmaßnahmen
als vermeidbar. Gemeinsam wird in den drei Strategien
davon ausgegangen, dass nur eine Vielzahl von Maßnah-
men und Programmen, die sowohl planerische und ver-
kehrslenkende Instrumente, technische Optimierungen an

den Fahrzeugen und Informationsarbeit miteinander kom-
binieren, zielführend sein können, um einen sehr hohen
Sicherheitsstandard auf den Straßen zu erreichen. 

Europäische Vorgaben

243. In dem Weißbuch der EU-Kommission zur Ver-
kehrspolitik wird die mangelnde Sicherheit im Straßen-
verkehr in der Europäischen Union und das unzurei-
chende Problembewusstsein der Verantwortlichen
– obwohl die Sicherheit im Straßenverkehr bereits eine
der Hauptsorgen der Bürger ist – angemahnt (EU-Kom-
mission, 2001; 2003). 

Aufbauend auf dem Weißbuch wurde von der EU-Kom-
mission am 2. Juli 2003 das 3. Aktionsprogramm für die
Straßenverkehrssicherheit „Halbierung der Zahl der Un-
fallopfer im Straßenverkehr in der Europäischen Union
bis 2010: eine gemeinsame Aufgabe“ beschlossen, wel-
ches inzwischen auch vom Rat verabschiedet wurde. Ne-
ben dem damit angenommenen Ziel sind unterstützende
Maßnahmen wie verstärkte Straßenverkehrskontrollen,
die Einführung neuer Technologien für die Straßenver-
kehrssicherheit, die Verbesserung der Straßenverkehrs-
infrastruktur sowie Maßnahmen zur Verbesserung des
Verhaltens der Verkehrsteilnehmer vorgesehen, um das
gesetzte Ziel zu erreichen. Die Fortschritte bei der Ziel-
erreichung sollen im Jahre 2005 zwischenbilanziert und
gegebenenfalls sollen Legislativvorschläge unterbreitet
werden (EU-Kommission, 2004; BMVBW, 2004).

244. Im europäischen Vergleich gehören Schweden, die
Niederlande und Großbritannien zu den Staaten mit den
wenigsten Verkehrtoten (58 bis 66 im Straßenverkehr Ge-
tötete je 1 Million Einwohner) und werden nur von Malta
mit 41 Getöteten pro 1 Million Einwohner überboten
(s. Abb. 2-2, Abschn. 2.1.1). Damit entspricht der Stand
der Verkehrssicherheit der drei erstgenannten Staaten be-
züglich der tödlich Verunglückten bereits jetzt dem Ziel,
welches sich die EU für das Jahr 2010 gesetzt hat (EU-
Kommission, 2001). Der Durchschnitt aller europäischer
Staaten (123 im Straßenverkehr Getötete je 1 Million Ein-
wohner) liegt dagegen etwa doppelt so hoch wie die Zah-
len für diese drei Länder. Die Erfahrungen der Vorreiter-
länder und deren Sicherheitsstrategien einschließlich der
erfolgreichen Maßnahmen bieten daher eine sehr gute Ba-
sis für eine Implementierung nationaler Sicherheitsstrate-
gien in den anderen EU-Staaten. 

Das deutsche Straßenverkehrsicherheitsprogramm

245. Für Deutschland liegt ebenfalls ein aktuelles
Programm für mehr Sicherheit im Straßenverkehr vor,
welches 2001 vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen veröffentlicht wurde
(BMVBW, 2001). Der „Unfallverhütungsbericht Stra-
ßenverkehr“, der dem Deutschen Bundestag alle zwei
Jahre vorgelegt wird, soll in Zukunft als Kontrollinstru-
ment dieses Sicherheitsprogramms fungieren, wobei
der aktuelle Bericht die Entwicklungen in der
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Verkehrssicherheitsarbeit bewerten und Empfehlungen
für die weiterführende Verkehrspolitik geben soll
(BMVBW, 2002). In dem Programm werden fünf Prio-
ritäten für die zukünftige Verkehrssicherheitspolitik
gesetzt: Verkehrsklima in Deutschland verbessern,
schwächere Verkehrsteilnehmer schützen, Unfallrisi-
ken junger Fahrer reduzieren, Gefahrenpotenzial
schwerer Nutzfahrzeuge mindern und Verkehrssicher-
heit auf Landstraßen erhöhen. Diese fünf Themen ori-
entieren sich an den ermittelten Hauptproblemfeldern
in der Verkehrssicherheit. Angeknüpft daran sind sehr
unterschiedliche Maßnahmen, die die Sicherheit auf
den Straßen verbessern sollen. Ein Schwerpunkt liegt
in der Verbesserung des Verkehrsklimas, um der zuneh-
menden Aggressivität auf den Straßen entgegen zu tre-
ten, was durch Aufklärungskampagnen und Schulung
erreicht werden soll. Insgesamt wird großer Wert auf
die Akzeptanz der geplanten Maßnahmen und Ver-
kehrsregulierungen gelegt und an die Verantwortung
der Verkehrsteilnehmer appelliert. Überlegt wird auch,
rechtliche wie finanzielle Anreizsysteme für sicheres
Fahren zu schaffen, beispielsweise um bei jungen Fah-
rern die Bereitschaft zur Teilnahme an Sicherheitsschu-
lungen zu erhöhen. Spezifische Maßnahmen für be-
stimmte Gruppen wie ältere Menschen und Kinder
sollen helfen, deren Sicherheit zu verbessern. Dazu ge-
hört unter anderem die Sicherung des Wohnumfeldes
durch verkehrsregelnde, bauliche und gestalterische
Maßnahmen wie Tempo-30-Zonen. Bei der Straßenge-
staltung soll in Zukunft der Aspekt der Verkehrssicher-
heit eine höhere Priorität genießen als die Schaffung ei-
nes flüssigen Verkehrs, was durch die Einführung eines
Auditsystems gewährleistet werden könnte. Eine wei-
tere Maßnahme der Gefahrenbeseitigung ist die Stär-
kung der Arbeit von Unfallkommissionen, die mit der
Aufgabe der Beseitigung von örtlichen Gefahrenstel-
len mit Unfallhäufungen betraut sind. Des Weiteren
wird neben sicherheitsfördernden baulichen und stra-
ßenverkehrstechnischen Maßnahmen dem Ausbau von
Ortsumgehungen und Autobahnen aus Sicht der Ver-
kehrssicherheit eine besondere Bedeutung zuerkannt
(BMVBW, 2002; 2004). Die Ortsumgehung als alleini-
ges Instrument der Ortsentlastung ist allerdings aus
Sicht des SRU nicht dazu geeignet, den innerörtlichen
Verkehr in dem Maße zu mindern, wie es zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit wünschenswert wäre (s. a.
Tz. 399 f.). Dieses kann nur durch gesamtplanerische
Maßnahmen, die zum Beispiel eine gleichzeitige inner-
örtliche Verkehrsentschleunigung durch bauliche Verän-
derungen beinhaltet, erreicht werden. Auch der weitere
Ausbau von Autobahnen als ein Bestandteil der Gestal-
tung eines sicheren Verkehrssystems ist sehr kritisch zu
bewerten. Das bereits bestehende dichte Autobahnnetz
in Deutschland, die mit einem weiteren Ausbau ver-
bundenen hohen Bau- und Erhaltungskosten und die In-
anspruchnahme von Flächen sprechen gegen dieses In-
strument. Außerdem muss geprüft werden, inwieweit
überhaupt noch eine signifikante Verlagerung der Ver-
kehrsleistung von den Landstraßen auf die Autobahnen
erreicht werden kann, oder ob eine intensivere Anpas-

sung der ländlichen Verkehrswege an höhere Sicher-
heitsstandards nicht wesentlich zielführender und effi-
zienter wäre, um die Unfall- und Opferzahlen in diesen
Problemgebieten zu reduzieren. 

246. Übereinstimmend mit den Ländern Schweden,
Großbritannien und den Niederlanden ist die Annahme,
dass Verkehrsunfälle keine schicksalsgegebenen, unver-
meidbaren Nebenerscheinungen des Straßenverkehrs
sind, sondern in den meisten Fällen Folgen von vermeid-
barem menschlichem Fehlverhalten darstellen. Gleiches
betrifft auch die Erkenntnis, dass alle gesellschaftlichen
Kräfte und jeder einzelne dazu beitragen müssen, die Si-
cherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Ähnlich wie in
den drei genannten Ländern sind die Zuständigkeiten in
Deutschland auf mehrere Ebenen verteilt. Die Bundes-
regierung liefert die Vorgaben und Instrumente, wäh-
rend den Ländern die eigentliche Verantwortlichkeit bei
der Straßenraumgestaltung obliegt. Im Unterschied zu
den genannten drei Ländern fehlt im deutschen Pro-
gramm allerdings eine konkrete Zielsetzung mit Zeit-
plan. Außerdem ist bisher eine explizite Verknüpfung
des Verkehrssicherheitsprogramms mit der überregiona-
len Straßentransportplanung nicht ersichtlich. Gerade die
fehlende Zielsetzung sollte nach Ansicht des SRU beho-
ben werden. Ziele liefern Maßstäbe, an denen die getrof-
fenen Maßnahmen bewertet werden können. Eine in ent-
sprechenden Zeitabständen eingeplante Evaluierung des
Verkehrssicherheitsprogramms kann den Weg zur Ziel-
erreichung überprüfen und frühzeitig weiteren Hand-
lungsbedarf aufzeigen. Eine Orientierung für die Zielset-
zung liefert das Weißbuch der EU-Kommission, wobei
berücksichtigt werden muss, dass Deutschland durchaus
schon Erfolge in der Verkehrssicherheit erzielt hat und
im europäischen Vergleich nicht allzu schlecht dasteht.
Trotzdem ist zu erwarten, dass ein konkretes Ziel, in
dem vorgegeben wird, wie weit die Anzahl der Ver-
kehrstoten und -verletzten in Deutschland gesenkt wer-
den soll, auf hohe Akzeptanz in der Bevölkerung stößt.
Ausgedrückt wird damit auch die Bereitschaft, die An-
strengungen in diese Richtung zu intensivieren. Obwohl
die Verkehrssicherheit in den Ländern Schweden, Groß-
britannien und den Niederlanden bereits im europäi-
schen Vergleich einen sehr hohen Stand erreicht hat, ha-
ben sich diese Staaten sehr ehrgeizige Ziele für die
Zukunft vorgenommen. Diese Vorgaben wie auch die
Zielsetzung der Europäischen Kommission sollte von
Deutschland mit der Maßgabe aufgegriffen werden, die
Verbesserung der Verkehrssicherheit als eines der zentra-
len Herausforderungen der zukünftigen Verkehrspolitik
zu betrachten. Mit dem Programm für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr ist bereits ein erster Schritt in diese
Richtung erfolgt. 

Insgesamt ist es notwendig, die Verkehrssicherheitsstrate-
gie in die nachhaltige Entwicklung eines umweltverträgli-
chen Straßenverkehrs zu integrieren. In vielen Fällen
kann man davon ausgehen, dass Maßnahmen, die der
Gestaltung eines umweltverträglichen Verkehrs dienen,
gerade wenn es die Verkehrslenkung und die Verkehrs-
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infrastruktur betrifft, die Anpassung an ein sicheres Ver-
kehrssystem unterstützen oder sogar damit Hand in Hand
gehen. In einem integrierten Gesamtverkehrskonzept, wie
es von der Bundesregierung vorgesehen ist, sollte den
Sicherheitsaspekten zusammen mit dem Umweltschutz
einen sehr hohen Stellenwert eingeräumt werden
(BMVBW, 2001).

6.6 Zusammenfassung und
Empfehlungen

247. In der verkehrspolitischen Diskussion wird oft der
instrumentelle Charakter verschiedener Strategien für die
Erreichung bestimmter Umweltziele vernachlässigt: Eine
Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger wird
häufig bereits als Ziel dargestellt. In vielen wissenschaft-
lichen Beiträgen spricht man hingegen im Zusammenhang
von Vermeidung, Verlagerung und technischer Optimie-
rung eher von „Wirkungsebenen von Verkehrsentstehung
und Verkehrsabwicklung“, an denen eine umweltgerechte
Verkehrspolitik ansetzen könnte. Diese Wirkungsebenen
werden nicht normativ, sondern analytisch verwendet, um
bestimmte Potenziale der Umweltentlastung identifizieren
zu können. In diesem analytischen Sinne verwendet auch
der SRU die verschiedenen Strategien, um ihr jeweiliges
Potenzial im Hinblick auf zentrale verkehrsbezogene Um-
weltziele zu ermitteln. Wichtige Kriterien sind dabei nicht
nur der Grad der möglichen Zielerreichung, sondern auch
eine Abschätzung von Kosten und politischer Durchsetz-
barkeit.

248. Eine auf Maßnahmen an der Quelle setzende Stra-
tegie ist hinsichtlich vieler, aber nicht aller wichtigen
Umweltaspekte sehr effektiv, sie ist relativ effizient und
kann letztlich auf eine breite Unterstützung rechnen.
Technikbezogene Maßnahmen sind zudem für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Automobilindustrie von Bedeutung.
Sie greifen insbesondere bei den klassischen Luftschad-
stoffen und dem Klimaschutz. Sie sind damit ein un-
erlässliches, nicht aber hinreichendes Element einer
umweltentlastenden Verkehrspolitik. Beim Flächenver-
brauch und hinsichtlich der Sicherung der städtischen Le-
bensqualität in ungestörten urbanen Räumen greifen tech-
nische Maßnahmen am Fahrzeug jedoch nicht, beim
Lärm- und Klimaschutz sind sie nicht ausreichend (vgl.
Kap. 7).

249. Das Leistungspotenzial von Verlagerungsstrate-
gien unterscheidet sich je nach Verkehrsart: dem Nahver-
kehr, dem Personenfernverkehr und dem Güterverkehr.
Die Umweltvorteile von Bahn- und öffentlichem Perso-
nennahverkehr sind gegenüber dem Straßenverkehr in
den meisten Fällen bedeutsam. Im Nahverkehr und auf
einzelnen strategischen Korridoren sind grundsätzlich
auch bedeutsame Verkehrsanteile der umweltfreundlichen
Verkehrsträger erreichbar und erstrebenswert (vgl.
Kap. 8.2, Kap. 9.1 und Kap. 10.3), jedoch sind die poten-
ziellen zusätzlichen Verkehrsanteile im übrigen Fernver-
kehr wesentlich schwerer zu erschließen. Eine forcierte
Wachstumsstrategie für die umweltfreundlichen Ver-

kehrsträger setzt insofern erhebliche Investitionen und ein
aktives regulatives Gegensteuern gegen die in die andere
Richtung weisenden Markttrends voraus. Sie stößt damit
auch an schwer überwindbare ökonomische und politi-
sche Grenzen. Auch deshalb dürfen Verlagerungsstrate-
gien lediglich ein Element einer umfassender ausgerichte-
ten umweltzielorientierten Verkehrspolitik bilden. Sie
sind aber hinsichtlich der Entlastung ökologisch empfind-
licher Korridore und Regionen unersetzlich.

250. Eine „integrierte Verkehrspolitik“ ist letztlich im-
mer noch Anpassung an und damit Ermöglichung von
weiterem Verkehrswachstum. Auch wenn es hierdurch
gelingt, relative Umweltverbesserungen im Vergleich
zum Trend zu erreichen, so sind anspruchsvolle Umwelt-
ziele im Rahmen einer „integrierten Verkehrspolitik“
nicht oder nur zu sehr hohen kompensatorischen Kosten
erreichbar. Sie ist hinsichtlich der Umweltdimension
nicht wirklich integriert. In ihrer distributiven, die ver-
kehrspolitischen Anspruchsgruppen befriedigenden Logik
hat sie lediglich ein hohes Akzeptanzpotenzial für diese
Gruppen.

251. Hinsichtlich des ökologischen Umweltentlas-
tungspotenzials, der Effektivität und der Akzeptanz ei-
ner auf die Senkung der Verkehrsintensität der Wirt-
schaft ausgerichteten Politik besteht noch erheblicher
Forschungsbedarf. Qualitative Abschätzungen hierzu las-
sen eine so bewirkte Drosselung des Verkehrs-
wachstums möglich erscheinen. Ansatzpunkte bieten ins-
besondere ein wirtschaftlicher Strukturwandel, der die
Materialintensität der Wirtschaft vermindert, die ver-
stärkte Nutzung regionalwirtschaftlicher Innovations-
potenziale, eine verkehrssparende Siedlungspolitik und
die Mobilisierung von Verkehrssubstitutionspotenzialen
durch den Informations- und Kommunikationstechnolo-
gieeinsatz, wenn er in eine umweltzielbezogene Ver-
kehrspolitik integriert wird. Von einem isolierten Infor-
mations- und Kommunikationstechnologieeinsatz sind
hingegen verkehrserzeugende Effekte zu erwarten. Lang-
fristig kann eine auf Drosselung des Verkehrswachs-
tums setzende Politik den langfristigen, durch das Ver-
kehrswachstum ausgelösten, strukturellen Problemdruck
vermindern. Die Handlungspotenziale einer auf Entkop-
pelung von Wirtschafts- und Verkehrswachstum setzen-
den allgemeinen Wirtschafts-, Raumordnungs- und Fis-
kalpolitik sollten hierfür – auch im Rahmen der
Lissabon-Strategie – genutzt werden. 

Ein wichtiger erster Handlungsansatz ist die Korrektur
verkehrserzeugender Politiken. Diese wäre mit den Impe-
rativen einer Haushaltskonsolidierung vereinbar und
könnte daher sehr kostenwirksam umgesetzt werden.
Eine Korrektur verkehrserzeugender Politiken stieße je-
doch, als Versuch, Aspekte der Verkehrsvermeidung über
Sektorziele zu stellen, sehr schnell auf Akzeptanz-
probleme und Vollzugsprobleme. Sie stellt auch hohe An-
sprüche an die sektorübergreifende Koordination zu
einem neuen Aspekt: dem der systematischen Berück-
sichtigung von Verkehrsauswirkungen bei der Entwick-
lung von Politiken, Plänen und Programmen. Hinsichtlich
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der offensichtlichen Synergien zwischen Haushaltskonso-
lidierung und Verkehrsvermeidung hat jedoch eine Politik
der Korrektur verkehrserzeugender Politiken realistische
Erfolgschancen. 

252. Das zukünftige Verkehrssicherheitsprogramm in
Deutschland sollte sich im verstärkten Maße an den
Strategien der Länder Schweden, Niederlande und Groß-
britannien sowie an den Vorgaben der EU-Kommission
orientieren. Für eine Intensivierung der Verkehrssicher-
heitsarbeit ist eine konkrete Zielsetzung mit Zeitvorgaben
dringend geboten. Ähnlich wie für die Gestaltung eines
umweltverträglichen Straßenverkehrs ist hier nur eine
Vielzahl von Maßnahmen zielführend, die sowohl infor-
matorische, planerische, verkehrslenkende Instrumente,
als auch technische Maßnahmen miteinander kombinie-
ren, um den Sicherheitsstandard auf den Straßen signifi-
kant zu verbessern. Dabei ist der weitere Ausbau von Au-
tobahnen kein zielführendes Mittel, um das Problem der
hohen Unfallzahlen auf Landstraßen zu lösen. Insgesamt
ist es sinnvoll, die Verkehrssicherheitsstrategie in die Ent-
wicklung eines umweltverträglichen Straßenverkehrs zu
integrieren. 

Aus den genannten Gründen empfiehlt der SRU der Bun-
desregierung

– sich ein konkretes Ziel für die Reduzierung der An-
zahl der Unfallopfer zu setzen; der SRU erachtet die
Halbierung der Anzahl der Getöteten und Schwerver-
letzten innerhalb von 10 Jahren für ein vertretbares
Zwischenziel auf dem Wege einer stetigen Minimie-
rung der Verkehrsopferzahlen (s. a. Abschn. 5.5.1.1);

– das bestehende Sicherheitsprogramm dahingehend zu
überprüfen, ob weitergehende Maßnahmen erforder-
lich sind, um die vorgeschlagenen Verkehrssicher-
heitsziele zu erreichen; in der Zukunft können die
Unfallverhütungsberichte dazu genutzt werden, die
Zielerreichung regelmäßig zu überprüfen; 

– den Bau von Umgehungsstraßen nur innerhalb eines
gesamtplanerischen Konzeptes zur Entlastung des in-
nerörtlichen Verkehrs zu fördern;

– zu berücksichtigen, dass ein weiterer Ausbau der
Autobahnen nicht mit einer Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit gerechtfertigt werden kann.
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7 Maßnahmen an der Quelle
Wesentliche Ergebnisse
Technische Maßnahmen haben maßgeblich zur Reduk- lassener Fahrzeuge auf unter 100 g/km möglich. Ob und

tion der Umweltbelastungen des Verkehrs beigetragen.
Da aber nach wie vor die Qualitätsziele für Lärm und
Luftschadstoffe sowie die Klimaschutzziele verfehlt wer-
den, ist es dringend geboten, technische Potenziale wei-
terhin auszuschöpfen. Dies gelingt nur, wenn anspruchs-
volle Minderungsziele gesetzt werden.

Lärmgrenzwerte senken: Um die technischen Möglich-
keiten zur Lärmminderung an der Quelle auszunützen,
sollten die bestehenden Grenzwerte für Antriebs- und Ab-
rollgeräusche zügig an den Stand der Technik angepasst
werden. Für Reifen sollten bald Grenzwerte eingeführt
werden, die um ein bis sieben Dezibel unterhalb der ab
2007/2009 vorgesehenen Grenzwerte liegen. Für die An-
triebsgeräusche schwerer LKW besteht ein kurzfristig er-
schließbares Minderungspotenzial von etwa 2 dB(A). Die
geltenden Lärmemissionsstandards sind dynamischer als
bisher weiterzuentwickeln. Die Messverfahren sollten so
überarbeitet werden, dass sie das Lärmemissionsverhal-
ten der Fahrzeuge realistischer abbilden. Insbesondere in
sensiblen Bereichen ist auch die verstärkte Verwendung
lärmarmer Fahrbahndecken zu prüfen.

Abgasnormen für Feinstaub und Stickstoffoxide an-
spruchsvoll fortschreiben: Zur Reduktion der Emissionen
von Stickstoffoxiden und Feinstäuben müssen die europä-
ischen Abgasnormen für PKW und für Nutzfahrzeuge
konsequent weiter verschärft werden. Die Fortschreibung
der Euro-Normen für Kraftfahrzeuge sollte sich an den
bestehenden technischen Möglichkeiten orientieren, mit
deren Hilfe die NOx- und Partikelemissionen um bis zu
90 Prozent vermindert werden können. Notwendig ist
auch die Einführung von Messverfahren, die in der Lage
sind, die Einhaltung der Grenzwerte über den gesamten
praktischen Fahrbetrieb wirklichkeitsgetreu zu überprü-
fen. Die rasche Markteinführung emissionsarmer Fahr-
zeuge sollte durch eine (stärkere) an den jeweiligen
Partikelemissionen orientierte Ausdifferenzierung der
Kraftfahrzeugsteuer für Diesel-PKW und Nutzkraftfahr-
zeuge gefördert werden.

CO2-Emissionen reduzieren: Mithilfe verschiedener tech-
nischer Maßnahmen ist bereits heute die Senkung des
durchschnittlichen spezifischen CO2-Ausstoßes neu zuge-

in welchem Maße im Kraftstoffbereich der Einsatz von
Erdgas oder Biokraftstoffen zielführend ist, muss in Ab-
hängigkeit von den eingesetzten Technologien und Ener-
gieträgern kritisch geprüft werden. Die begrenzt verfüg-
baren Anbauflächen schränken die Substitution von
Mineralölkraftstoffen durch einheimische Biokraftstoffe
auf unter 10 Prozent ein. Obwohl alternativen Kraftstof-
fen zumindest in der längerfristigen Perspektive ein er-
hebliches Minderungspotenzial beizumessen ist, er-
scheint dem SRU eine weiter gehende Ausschöpfung der
technischen Potenziale zur CO2-Minderung bei Kraftfahr-
zeugen mit konventioneller Antriebstechnik als vordring-
lich.

Emissionshandel, CO2-orientierte Kfz-Steuer und Öko-
steuer kombinieren: Zur wirksamen Regulierung der
CO2-Emissionen aus Kraftfahrzeugen ist eine Kombina-
tion ökonomischer Instrumente erforderlich, bei der die
Steuerung auf verschiedene Anknüpfungspunkte verteilt
wird. Die gegenwärtige Selbstverpflichtung der Automo-
bilindustrie ist unbefriedigend, weil sie durch keinerlei
Sanktionsmechanismen flankiert wird und die vereinbar-
ten Emissionsreduktionen kaum über das business-
asusual-Niveau hinausgehen. Sie sollte deshalb in ein
verpflichtendes System handelbarer Emissionsrechte
münden, das an den Flottenemissionen der einzelnen
Fahrzeughersteller ansetzt und mit dem derzeitigen Emis-
sionshandelssystem für Industrieanlagen verkoppelt ist.
In einem ersten Zwischenschritt sollten damit die spezifi-
schen CO2-Emissionen der neu abgesetzten Fahrzeug-
flotte bis 2012 auf 100 g CO2/km absenkt werden, als
längerfristige Zielsetzung ist eine weitere Senkung anzu-
streben. Zur nachfrageseitigen Stützung dieses Systems
sollte die Kfz-Steuer auf eine CO2-orientierte Bemes-
sungsgrundlage umgestellt, progressiv ausgestaltet und
bei Neuzulassung eines Fahrzeugs für mehrere Jahre im
Voraus erhoben werden. Um zu vermeiden, dass die stei-
gende Energieeffizienz der Fahrzeuge einen Anreiz zur
Ausdehnung der Fahrleistung gibt, ist es darüber hinaus
unabdingbar, dass die Kraftstoffpreise im Rahmen der
ökologischen Steuerreform weiterhin langsam, aber kon-
tinuierlich und für alle Beteiligten voraussehbar angeho-
ben werden.
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253. Eine weitere Minderung der Belastungen durch
Lärm, Stickstoffoxide, Feinstäube und CO2 ist notwendig
(s. Kap. 2). Neben anderen Vermeidungs- und Verminde-
rungsstrategien müssen auch die Potenziale der Maßnah-
men an der Quelle weiter ausgeschöpft werden. Maßnah-
men an der Quelle besitzen eine relativ hohe Akzeptanz
bei Herstellern und Nutzern von Fahrzeugen (Tz. 187),
sodass diese Maßnahmen in der Regel auf geringen politi-
schen Widerstand stoßen (Tz. 121). Von Bedeutung für
den Erfolg dieses Instrumentes sind allerdings auch
anspruchsvolle und langfristig angekündigte Ziele, die ei-
nen Anreiz bilden, immer bessere technische Lösungen
zu entwickeln. Während auf diese Weise die Abgasemis-
sionen des Verkehrs in den letzten Jahrzehnten bedeutend
vermindert werden konnten (Abschn. 7.2.1), wurden die
eher geringen Lärmminderungen am Fahrzeug vom wach-
senden Verkehrsaufkommen überkompensiert (Tz. 254).

In den folgenden Kapiteln 7.1 bis 7.3 werden in Bezug
auf die Lärmminderung, die Schadstoffminderung und
die CO2-Minderung zunächst die bestehenden techni-
schen Minderungspotenziale beschrieben und daran an-
knüpfend die Maßnahmen dargestellt, mit denen diese
Potenziale am Besten ausgeschöpft werden können. In
Kapitel 7.4 schließlich werden die technischen Reduk-
tionspotenziale zur Minderung der Emissionen des Stra-
ßenverkehrs über den Einsatz alternativer Kraftstoffe dar-
gestellt.

7.1 Reduzierung der Lärmemissionen

7.1.1 Stand und bisherige Entwicklung

254. Der SRU hat bereits mehrfach empfohlen, dass
kurzfristig für den vorbeugenden Gesundheitsschutz und
den Schutz gegen erhebliche Belästigungen tagsüber ein
Außenpegel von 65 dB(A) nicht überschritten werden
sollte. Mittelfristig sind ein Präventionswert von
62 dB(A) und ein Vorsorgezielwert von 55 dB(A) erfor-
derlich. Zum Schutz der Nachtruhe sind kurzfristig ein
Außenwert von 55 dB(A), mittelfristig 52 dB(A) und
langfristig ein Vorsorgezielwert von 45 dB(A) anzustre-
ben (Tz. 159).

Tagsüber sind 15,6 Prozent der Bevölkerung Lärm-
Außenpegeln von über 65 dB(A) ausgesetzt, die vom
Straßenverkehr verursacht werden. Nachts sind etwa
16,6 Prozent der Bevölkerung durch Lärm-Außenpegel
von mehr als 55 dB(A) belastet. Rund die Hälfte der Be-
völkerung ist Lärm-Außenpegeln oberhalb der empfohle-
nen Vorsorgewerte von 55 bzw. 45 dB(A) ausgesetzt
(UBA, 2000; RINK, 2003). Selbst die kurzfristigen Ziel-
werte zum Schutz der Gesundheit sind damit für einen re-
levanten Anteil der Bevölkerung überschritten, sodass ein
erheblicher Handlungsbedarf besteht (Abschn. 2.1.3).

Die Geräuschemissionen von Autobahnen sind nach Be-
rechnungen der Bundesanstalt für Straßenwesen – ohne
Berücksichtigung passiver Lärmschutzmaßnahmen wie
Lärmschutzwände und -wälle – zwischen 1975 und 2002
um rund 2 dB(A) angestiegen, an Bundesstraßen hat sich
das Emissionsniveau kaum verändert (ULLRICH, 2003).

Ursachen sind vor allem das gestiegene Verkehrs-
aufkommen und höhere Geschwindigkeiten, die die an
den einzelnen Fahrzeugen sowie durch verbesserte Fahr-
bahndecken erzielten Lärmminderungen überkompensiert
haben.

Antriebsgeräusche

255. Die aktuell geltenden Grenzwerte für die Geräus-
chemissionen von PKW und LKW ergeben sich aus der
Richtlinie 92/97/EG (ABl. EG 1992, Nr. L 371, S. 1). Die
Grenzwerte wurden in den letzten Jahrzehnten mehrfach
gesenkt. Im realen Verkehr jedoch wurden dadurch die
Geräuschemissionen der PKW nicht wesentlich verrin-
gert. Dies liegt erstens daran, dass beim zugrunde geleg-
ten Messverfahren für die Typprüfung im Wesentlichen
die Antriebsgeräusche bei Beschleunigung unter Volllast
erfasst werden, die für die reale Situation nicht repräsen-
tativ sind. Daher sind durch die Grenzwertsenkungen
zwar die spezifischen Lärmemissionen beim Anfahren (Be-
schleunigung) zurückgegangen, bei konstanter Geschwin-
digkeit dagegen nur leicht gesunken. Zweitens dominieren
bei den PKW in der Praxis die unvermindert hohen Roll-
geräusche (STENSCHKE, 2003). Obwohl das Messver-
fahren theoretisch auch die Abrollgeräusche mit erfasst,
hat dies keine Auswirkung auf die realen Geräusch-
emissionen, da die mit dem Fahrzeug ausgelieferten
Reifen nicht mit den Typprüfreifen übereinstimmen müs-
sen. Bei LKW haben die Grenzwertsenkungen auch real
zu deutlichen Geräuschemissionsminderungen geführt
(SANDBERG, 2001).

Für PKW gilt ein Grenzwert von 74 dB(A) beziehungs-
weise 75 dB(A) für Fahrzeuge mit direkteinspritzendem
Dieselmotor sowie für bestimmte leistungsstärkere Fahr-
zeuge. Für Off-Road-Fahrzeuge sind diese Grenzwerte
nochmals um 1 bis 2 dB(A) erhöht. LKW müssen je nach
zulässiger Nutzlast einen Geräuschpegel von 76 bis
80 dB(A) einhalten. Die Geräuschemissionsgrenzwerte
für Motorräder nach Richtlinie 94/27/EG (Abl. EG 1994,
Nr. L 188, S. 1) entsprechen nominell ungefähr denen für
schwere LKW, das Testverfahren erfasst jedoch im Ge-
gensatz zu den LKW nicht die besonders lärmemittieren-
den Fahrzustände. Auch die tatsächlichen Antriebslärm-
emissionen von LKW und Motorrädern liegen deutlich
über denen der PKW. Bei LKW und Motorrädern sind die
Antriebe weiterhin eine relevante Lärmquelle.

Veranschaulichung von Lärmminderungen
Die Erhöhung oder Absenkung des Geräuschpegels um
10 dB(A) wird vom Menschen als Verdoppelung oder
Halbierung der Lautstärke empfunden. Eine Lärmmin-
derung um 3 dB(A) entspricht einer Lärmsituation, die
bei gleichbleibenden Emissionspegeln der einzelnen
Fahrzeuge durch eine Verringerung der Verkehrsmenge
um etwa 50 Prozent erreicht würde. Eine Lärmminde-
rung um 7 dB(A) entspricht ungefähr einer Verringe-
rung der Verkehrsmenge auf 20 Prozent.
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Abrollgeräusche

256. Mit zunehmender Geschwindigkeit eines Kraft-
fahrzeugs dominieren die Rollgeräusche der Reifen ge-
genüber den Antriebsgeräuschen: bei neueren PKW
schon ab 15 bis 25 km/h bei konstanter Fahrt und ab
30 bis 45 km/h bei Beschleunigung, bei neueren LKW ab
etwa 30 bis 35 km/h bzw. 45 bis 50 km/h (ÖAL, 2004).
Sie variieren erheblich je nach Reifentechnik und Fahr-
bahnbelag. Bei den Abrollgeräuschen gab es bislang
keine generellen Verbesserungen der Emissionssituation.

257. Die Richtlinie 2001/43/EG über Kfz-Reifen legt
erstmals europaweit für die Genehmigung von neuen Rei-
fentypen Grenzwerte zu Lärmemissionen, Rollwiderstand
und Abrieb fest. Die von den Mitgliedstaaten bis 2003
umzusetzenden Grenzwerte betragen 72 bis 76 dB(A) bei
PKW und 75 bis 79 dB(A) für Nutzfahrzeuge (je nach
Reifenklasse und Verwendungsart, Bezugsgeschwindig-
keit 70 bzw. 80 km/h). Von 2007 bis 2009 werden die
Grenzwerte für PKW-Reifen jeweils um 1 dB(A) gesenkt.
Diese Grenzwerte werden aber die Belastung durch Ab-
rollgeräusche höchstens marginal vermindern, da fast alle
auf dem Markt befindlichen Reifen die Werte ohnehin
einhalten.

258. Neben den Reifen haben die Zusammensetzung
und die bauliche Ausführung der Fahrbahndecken einen
wesentlichen Einfluss auf die Lärmemissionen des Stra-
ßenverkehrs. Daher werden seit Ende der 1980er-Jahre so
genannte lärmarme Fahrbahndecken, die die Rollgeräu-
sche der Reifen vermindern (bspw. Dünnschichtbeläge,
offenporige Oberflächen und doppellagige offenporige
Oberflächen), erprobt und in begrenztem Umfang einge-
setzt (MORGAN et al., 2003). Bisher werden in Deutsch-
land lärmarme, offenporige Fahrbahndecken jedoch nur
für Straßen mit Geschwindigkeiten über circa 60 km/h
verwendet, da ihre lärmmindernde Wirkung durch Ver-
schmutzung schnell nachlässt, wenn sie nicht mit hohen
Geschwindigkeiten befahren werden. Doch auch an Bun-
desfernstraßen wurden bisher nur rund 250 km solcher
Beläge eingebaut (Deutscher Bundestag, 2004). Seit 1998
werden in Deutschland technisch weiterentwickelte of-
fenporige Beläge der so genannten III. und IV. Genera-
tion verwendet (ULLRICH, 2002). Breitere Erfahrungen
mit lärmarmen Straßenbelägen sowohl innerorts als auch
außerorts gibt es insbesondere in den Niederlanden und
der Schweiz (vgl. Tz. 263).

7.1.2 Technische Reduktionspotenziale

Antriebsgeräusche

259. Nach einer Untersuchung der RWTÜV AG im
Auftrag des Umweltbundesamtes (STEVEN, 2003) un-
terschritten im Jahre 2001 zwischen 25 und 70 Prozent
aller neuen PKW die gültigen Grenzwerte um 2 dB(A),
15 bis 35 Prozent sogar um 3 dB(A). Die höheren Anteile
gelten dabei für Kleinwagen (< 45 kW), die niedrigeren
für leistungsstarke Diesel-PKW. Ähnliches trifft auch auf
leichte Nutzfahrzeuge zu, während die Geräuschemissionen
schwerer Nutzfahrzeuge kaum vom Grenzwert abwei-
chen. Nennenswerte Minderungen der PKW-Antriebsge-

räusche lassen sich durch motorseitige Primärmaßnah-
men, Hybridisierung, Motorraumkapseln sowie verbes-
serte Ansaug- und Abgasschalldämpfer realisieren. Insge-
samt erscheint – auch nach Angaben der Hersteller – bei
PKW eine Absenkung der Geräuschgrenzwerte auf 70 bis
71 dB(A) mittelfristig wirtschaftlich vertretbar und reali-
sierbar zu sein. Für leichte Nutzfahrzeuge stehen prinzi-
piell die gleichen Minderungsmaßnahmen wie für PKW
zur Verfügung, sodass diese Fahrzeuge schrittweise an
den Geräuschstandard für PKW herangeführt werden
können (STEVEN, 2003).

Bei schweren LKW ist eine weitere Geräuschminderung
aufwändiger. Kurzfristig erscheint für schwere Nutzfahr-
zeuge mit einer Nennleistung unter 320 kW ein Minde-
rungspotenzial von 2 dB(A) realistisch. Längerfristig
können die Emissionen schwerer LKW durch eine auf-
wändigere Vollkapselung der Motoren weiter reduziert
werden, die allerdings Anpassungen der Kühlanlage er-
fordern und Kosten von etwa 2 500 bis 5 000 Euro verur-
sachen (STEVEN, 2003). Das Fahrzeuggewicht erhöht
sich dadurch relativ zum Gesamtgewicht nur unwesent-
lich um etwa 150 kg. Zieht man auch eine Neukonstruk-
tion von Motoren in Betracht, erscheint dagegen selbst
für diese LKW-Motoren ein Reduktionspotenzial von
3 bis 5 dB(A) technisch machbar (SPESSERT, 2001), al-
lerdings könnten dabei Zielkonflikte mit anderen Anfor-
derungen wie Minderung des Kraftstoffverbrauchs oder
Schadstoffemissionsminderung auftreten.

Fahrzeuge mit einem elektrogetriebenen Antriebsstrang
oder kombinierten Antrieben (Hybrid) sind hinsichtlich
der Lärmemissionen bei niedrigen Geschwindigkeiten um
2 bis 7 dB(A) leiser als Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor (KOLKE, 1999). Bei Elektrofahrzeugen entfällt
das Schalten und bei niedrigen Geschwindigkeiten wer-
den die Lärmemissionen von den Antriebsgeräuschen do-
miniert. Elektro- und Hybridfahrzeuge könnten daher vor
allem im innerörtlichen Verkehr, an Ampeln und Kreu-
zungen starke Entlastungen bringen.

Neben der Senkung der Grenzwerte ist auch eine Anpas-
sung der Geräuschmessverfahren für die Typprüfung er-
forderlich, da die derzeitigen Messverfahren die relevan-
ten Betriebszustände nicht angemessen berücksichtigen.
Die derzeit auf Ebene der United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE) diskutierten Vor-
schläge erscheinen für Nutzfahrzeuge angemessen zu
sein. Für PKW sind jedoch weitere Modifikationen erfor-
derlich, um die tatsächlich auftretenden Geräuschemissi-
onen besser abzubilden als das derzeitige Messverfahren
(STEVEN, 2003). Bei den neuen Messverfahren werden
nicht alle Betriebszustände berücksichtigt. Um die realen
Lärmemissionen wirksam zu begrenzen, sollte daher
gleichzeitig vorgegeben werden, dass Betriebszustände,
die von den Messverfahren nicht erfasst werden (Off-
Cycle-Emissionen), nicht überproportional laut sein dür-
fen. Daneben gibt das Typprüfmessverfahren die realen
Lärmemissionen nur ungenügend wieder, solange wäh-
rend der Messung nicht die gleichen oder lärmtechnisch
gleichwertige Reifen verwendet werden müssen wie beim
Verkauf der Fahrzeuge, da die Rollgeräuschemissionen
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einen erheblichen Einfluss auf das Messergebnis der Typ-
prüfung haben (Tz. 255). 

Motorräder

260. Motorräder haben zwar nur einen geringen Anteil
am Straßenverkehr und an der Gesamtlärmbelastung, sie
können jedoch aufgrund ihrer Geräuschcharakteristik
lokal erheblich zur Lärmbelästigung beitragen. Das An-
triebsgeräusch ist die wesentliche Lärmquelle bei Motor-
rädern. Die Fahrweise hat einen sehr großen Einfluss auf
die Geräuschemission – durchschnittlich 7 dB(A) Unter-
schied zwischen niedertouriger und hochtouriger Fahr-
weise (KEMPER, 2002). Weiterhin können gängige Ma-
nipulationen am Fahrzeug die Geräuschemissionen um
mehr als 10 dB(A) erhöhen (STEVEN, 2002). Zur Ein-
dämmung des Motorradlärms gibt es daher insbesondere
folgende Möglichkeiten:

– Änderung des Messverfahrens der Richtlinie 94/27/
EG, sodass die realen Fahrsituationen besser abgebil-
det werden,

– Maßnahmen zur besseren Erkennbarkeit, Kontrolle
und Sanktionierung manipulierter und illegaler Aus-
puffanlagen,

– Förderung lärmarmer Fahrweise durch Information
und Öffentlichkeitsarbeit.

Derartige Maßnahmen werden bereits seit längerer Zeit
untersucht und diskutiert (z. B. BRENDICKE et al., 1998;
BMU, 2002, 1999; UMK, 2004; VCD, 2003). In der EU
wird derzeit das Messverfahren der Richtlinie 94/27/EG

überarbeitet. Mittlerweile hat die Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (PULLWITT und REDMANN, 2004) mit einer
überarbeiteten Prüfanweisung für die Standgeräusch-
messung und mit einem Vorschlag für eine ergänzende
Fahrgeräuschmessung die Voraussetzungen für eine wirk-
samere Identifizierung besonders lauter Motorräder im
Rahmen von Verkehrskontrollen geschaffen. Dies bleibt
jedoch noch in die Praxis umzusetzen. Auch die Öffent-
lichkeitsarbeit zu lärmarmen Fahrweisen bleibt weiterhin
wichtig. Defizite bestehen weiterhin bei der Überwa-
chung der lärmbezogenen Rechtsvorschriften durch Be-
hörden und Gerichte, die durch eine gesetzliche Stärkung
des Verkehrsumweltschutzes und damit einer höheren
Priorität für den Lärmschutz im Vollzug vermindert wer-
den könnten.

Lärmarme Reifen

261. In einer Untersuchung von 82 PKW-Reifentypen
unterschritten alle getesteten Reifen jeder Reifenklasse
(Größe) die von der Richtlinie 2001/43/EG geforderten
Grenzwerte (TÜV AUTOMOTIVE, 2003). Abbil-
dung 7-1 zeigt, dass zum einen der Stand der Technik in-
zwischen bei einem Wert von etwa 70 dB(A) liegt und
zum anderen die höheren Grenzwerte für breitere Reifen
nicht gerechtfertigt sind (Reifen < 145 mm mit einem
Grenzwert von 72 dB(A) wurden aufgrund ihrer geringen
Relevanz vernachlässigt). Auch die am Markt befindli-
chen LKW-Reifen unterschreiten die Grenzwerte deutlich
um mehrere Dezibel, wie aus Abbildung 7-2 ersichtlich
ist.
A b b i l d u n g  7-1

Zusammenhang zwischen Abrollgeräusch und Reifenbreite,
gemessen an 82 PKW-Reifentypen

Messwerte nach Richtlinie 2001/43/EG (abgerundet und 1 db(A) Abzug)
Quelle: STENSCHKE und RAUTERBERG-WULFF, 2004, S. 89
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A b b i l d u n g 7-2

Abrollgeräusch von Nutzfahrzeugreifen

Reifen/Fahrbahn Geräusch nach 92/23/EWG, Fahrbahntemperatur 20°C,
Messwerte abgerundet und 1 dB(A) Abzug
Quelle: STENSCHKE und RAUTERBERG-WULFF, 2004, S. 89
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Die Grenzwerte bieten also auch in der Zukunft keinen
Anreiz zur Ausnutzung des technischen Potenzials zur
Verringerung der Rollgeräusche. Selbst die Kriterien des
Umweltzeichens RAL-UZ 89 für lärmarme (72 dB(A))
und Kraftstoff sparende Reifen werden von circa
80 Prozent aller Reifen erfüllt, ohne dass diese systema-
tisch teurer wären oder die sonstigen Reifeneigenschaften
beeinträchtigt wären (UBA, 2003a). Auch runderneuerte
LKW-Reifen, die trotz eines Marktanteils von rund
50 Prozent von der EG-Richtlinie nicht erfasst werden,
haben kein grundsätzlich anderes Emissionsverhalten als
Neureifen (SLIWA, 2004).

262. Insgesamt ist somit eine Absenkung der Grenz-
werte auf etwa 70 bis 71 dB(A) in der Richtlinie 2001/43/
EG für fast alle Reifenarten, entsprechend einer Verringe-
rung der Grenzwerte um ein bis sieben Dezibel je nach
Reifenklasse, leicht möglich und würde die lauteren Rei-
fen aus dem Markt drängen. Lediglich LKW-An-
triebsachsreifen können diese Werte noch nicht erreichen.
Hinzu kommt, dass lärmarme Autoreifen aufgrund ihres
geringeren Rollwiderstandes auch eine Kraftstoffein-
sparung von bis zu 5 Prozent im Vergleich zu handels-
üblichen Reifen erzielen können (STENSCHKE und
RAUTERBERG-WULFF, 2004). Bei LKW-Reifen sind
Antriebsachsenreifen um 4 bis 5 dB(A) lauter als Lenk-
achsenreifen (BAST, 2004a, auch Abb. 7-2), sodass sich

bei den LKW die weitere Entwicklung vor allem auf An-
triebsachsenreifen konzentrieren sollte. Eine weitere Re-
duktion der Rollgeräusche bereits leiser Reifen um etwa
3 dB(A) ist möglich, bspw. durch Verwendung von
Schaum im Reifen, sofern von den Fahrzeugherstellern
Zugeständnisse an andere Reifeneigenschaften wie Lauf-
leistung und Handling gemacht werden (STEVEN, 2003).
Neue Reifenkonzepte lassen ein zukünftig erschließbares
Reduktionspotenzial von etwa 5 dB(A) erwarten (RUST,
2003, S. 7).

Lärmarme Straßenbeläge

263. Lärmarme Fahrbahndecken werden derzeit inten-
siv untersucht und weiterentwickelt, insbesondere im
Hinblick auf die Dauerhaftigkeit der Lärmminderung
(z. B. im EU-Projekt „Sustainable Road Surfaces for
Traffic Noise Control“ und in mehreren Projekten der
Bundesanstalt für Straßenwesen). Mit offenporigen As-
phaltdeckschichten (OPA) lassen sich auf Autobahnen
Lärmreduktionen von etwa 5 dB(A) erzielen (ULLRICH,
2002), die jedoch nach etwa sechs Jahren signifikant ab-
nehmen (BAST, 2004a, S. 84). Dickere offenporige
Deckschichten erzielen dabei höhere Geräuschminderun-
gen als dünnere (BAST, 2004a, S. 51). Im Rahmen des
Verbundforschungsvorhabens „Leiser Straßenverkehr“
konnte durch den Einbau einer offenporigen Betondecke
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sogar eine Anfangsgeräuschminderung von 7 dB(A) ge-
genüber dem Referenzbelag erzielt werden, ohne dass die
Kosten erheblich über denen herkömmlicher Fahrbahnen
lagen. Allerdings war die Griffigkeit des Belages noch
unbefriedigend (BAST, 2004a). In der Praxis noch zu tes-
ten sind weiterhin poroelastische Beläge, die in Versu-
chen ein sehr hohes Lärmminderungspotenzial von 7 bis
10 dB(A) erzielen konnten (BUWAL und ASTRA, 2004,
S. 27 f.). Allerdings nimmt die lärmmindernde Wirkung
generell mit der Alterung der Fahrbahnbeläge ab, sodass
sich derzeit verschiedene Untersuchungen mit den Bedin-
gungen und Voraussetzungen für die Dauerhaftigkeit der
lärmmindernden Wirkung befassen. Dies geschieht in
Deutschland (BAST, 2004b), aber auch in einem umfang-
reichen Praxisprogramm in der Schweiz (BUWAL und
ASTRA, 2004).

Besonders hohe Lärmminderungen erzielen doppellagige,
offenporige Straßenbeläge. Auf einer Bundesstraße mit ei-
ner Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h wurden Ge-
räuschemissionsminderungen von 7 dB(A) für PKW und
6 dB(A) für LKW im Vergleich zum Referenzbelag nach
der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90)
ermittelt (BECKENBAUER und WEIßENBERGER,
2004). Die zusätzliche Schallabsorption der doppellagi-
gen, offenporigen Straßenbeläge kann somit im Vergleich
zu anderen lärmarmen Fahrbahndecken auch die Lärm-
emissionen von LKW-Reifen und teilweise sogar die An-
triebsgeräusche wirksamer mindern. Weiteren Vorteilen
doppellagiger, offenporiger Straßenbeläge wie Lärmmin-
derung auch bei Nässe (kein „Zischen“), verringertes
Aquaplaning, kaum Sprühfahnenbildung steht gegenüber,
dass diese Fahrbahndecken beim Bau derzeit noch etwa
doppelt so hohe Kosten wie herkömmliche Fahrbahn-
decken verursachen, eine regelmäßige Reinigung benö-
tigen, im Winterdienst größere Streusalzmengen und ein
gezieltes Streuen erfordern und hohe Anforderungen an
Reparaturen stellen (KÜHNE, 2003; WEBER und
LIPPERT, 2004). Zu den Reinigungsverfahren gibt es
noch Forschungsbedarf. Daher sind diese Beläge nur un-
ter bestimmten Bedingungen einsetzbar. In Deutschland
wurde dieser doppellagige, offenporige Asphalt bisher
erst an einer Versuchsstrecke bei Augsburg eingesetzt,
während er in den Niederlanden bereits breiter verwendet
wird. Auch stehen Langzeiterfahrungen mit der Dauer-
haftigkeit der Lärmminderung dieser Fahrbahndecken
noch aus, die an der genannten Versuchsstrecke nun wei-
ter untersucht werden soll (KÜHNE, 2004).

In verschiedenen Versuchen mit dichten Standard-Fahr-
bahndecken (Splittmastixasphalt und Beton mit Jute-
tuchtextur) zeigte sich, dass diese durch Modifizierung
des Herstellungsprozesses lärmtechnisch um 1 dB(A)
verbessert werden können (BAST, 2004a, S. 84).

264. In den Niederlanden werden bereits seit 1989 auf
außerörtlichen Straßen standardmäßig lärmarme Fahr-
bahndecken eingebaut, ab 2006/2007 sollen grundsätzlich
nur noch solche Fahrbahnbeläge verwendet werden, die
dem akustischen Standard doppellagiger, offenporiger
Fahrbahndecken entsprechen (VROM, 2004). Gleichzei-
tig wurde ein Programm zum innerörtlichen Einbau lärm-
armer Fahrbahndecken aufgelegt. Im Ergebnis wurden

innerorts Lärmminderungen von 3,0 bis 4,9 dB(A) ermit-
telt, und die Kosten für lärmarme Fahrbahndecken sind
im Laufe des Programms gesunken (VROM und CROW,
2003). Der innerörtliche Bereich ist besonders relevant,
da an innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen sehr hohe
Belastungen auftreten und sehr viele Menschen betroffen
sind.

Abschirmung

265. Unter den baulichen Schallschutz fallen Abschir-
mungsmaßnahmen wie Schallschutzwände, -wälle, Un-
tertunnelungen sowie Schallschutzfenster. Insbesondere
in städtischen Gebieten gibt es für Schallschutzwälle oft
keinen Platz, und Schallschutzwände können in der Regel
obere Stockwerke von Gebäuden nicht hinreichend schüt-
zen oder sind aufgrund enger Straßenverhältnisse ohnehin
nicht möglich. Schallschutzfenster sind nur geschlossen
wirksam und bieten keinen Schutz für Außenräume wie
Gärten und Balkone. Bei Neubau oder wesentlicher Än-
derung von Verkehrswegen sowie bei Lärmsanierungen
werden in der Regel die Kosten der baulichen Schall-
schutzmaßnahmen gegen andere Maßnahmen wie bspw.
lärmarme Straßenbeläge abgewogen. Mit den genannten
Einschränkungen und bei sachgerechter Planung und
Ausführung können bauliche Schallschutzmaßnahmen er-
hebliche Lärmreduktionen erzielen.

7.1.3 Umsetzungsmöglichkeiten

266. Es existieren beim Straßenverkehr somit erhebli-
che technische Potenziale zur Lärmminderung an der
Quelle, vor allem bei den Rollgeräuschen, aber auch bei
den Antriebsgeräuschen. Die vorhandenen Lärmminde-
rungsregelungen bleiben deutlich hinter dem Stand der
Technik zurück. Um eine wirksame Minderung der Lärm-
belastung zu erreichen, ist – zusätzlich zu planerischen,
verkehrslenkenden und verkehrsvermindernden Maßnah-
men (Kap. 8, 9, 10) – ein Bündel von Maßnahmen an der
Quelle erforderlich, da verschiedene Maßnahmen bei un-
terschiedlichen Verkehrssituationen unterschiedlich wirk-
sam sind und in der Regel keine einzelne Maßnahme es
vermag, die für den Schutz der Gesundheit erforderlichen
Zielwerte flächendeckend zu erreichen.

267. Die gesamten Lärmemissionen einer Straße hän-
gen im Wesentlichen von der Verkehrsmenge, dem Men-
genanteil bestimmter Fahrzeugkategorien, der durch-
schnittlichen Geschwindigkeit, den Lärmemissionen
jeder Fahrzeugkategorie, der Fahrbahnoberfläche, den
Witterungsverhältnissen und dem Fahrverhalten ab. Der
Effekt einzelner Lärmminderungsmaßnahmen oder Maß-
nahmenkombinationen auf den Gesamtlärmpegel kann in
Abhängigkeit von diesen Faktoren modelliert werden.
Die Wirkungen einiger ausgewählter realistisch umsetz-
barer Maßnahmen auf die Gesamtlärmpegel sind in
Tabelle 7-1 dargestellt. Ein erweitertes, differenzierteres
Modell wird derzeit im Rahmen des EU-Projektes „Road
Traffic Noise Model“ (ROTRANOMO) entwickelt. Da-
neben kann die Lärmemission durch niedertourige, öko-
nomische Fahrweise gegenüber hochtouriger, hektischer
Fahrweise um etwa 2 bis 3 dB(A) verringert werden
(STEVEN, 2001).
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Ta b e l l e 7-1

Effekt verschiedener Lärmschutzmaßnahmen an der Quelle für ausgewählte Verkehrssituationen
(Modellierung1)

Modellannahmen Städtische Hauptverkehrs-
straße, Tempolimit 50 km/h

Autobahn,
Tempolimit 120 km/h

Baseline-Szenario (Ist-Zustand): Lden
2 68 dB 75,7 dB

Anzahl Fahrzeuge pro Tag 40 000 40 000

Anteil

– leichte Nutzfahrzeuge

– schwere Nutzfahrzeuge

4,5 %

5,0 %

4,5 %

13,0 %

Maßnahme(n) Reduktion des über 24 Stunden gewichteten
Tag-Abend-Nacht-Pegels (Lden)

Verringerung der Antriebsgeräusche von PKW 
und leichten Nutzfahrzeugen um 2 bzw. 
4 dB(A) bei geringer bzw. hoher Last – 0,1 dB – 0,1 dB

Verringerung der Antriebsgeräusche schwerer 
Nutzfahrzeuge um 3 dB(A) bei Beschleuni-
gung und um 5 dB(A) bei konstanter Fahrt – 0,7 dB – 0,3 dB

3 dB(A) leisere Reifen bei PKW und leichten 
Nutzfahrzeugen – 1,5 dB – 1,5 dB

Maßnahmenkombination:
4,5 dB(A) leisere Reifen bei allen Fahrzeugen; 
Verringerung der Antriebsgeräusche schwerer 
Nutzfahrzeuge um 3 dB(A) bei Beschleuni-
gung und um 5 dB(A) bei konstanter Fahrt – 3,7 dB – 4,1 dB

Doppellagiger offenporiger Asphalt3 – 2,9 dB – 4,5 dB
1 Modellannahmen: 4 Fahrbahnen, Fahrbahnoberfläche Splitt-Mastix-Asphalt (außer letzte Zeile)
2 Lden = Tag-Abend-Nacht-Pegel gemäß Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG)
3 Höhere Geräuschminderungen sind möglich, jedoch bisher nicht dauerhaft zu garantieren.

SRU/SG 2005/Tab. 7-1; Datenquelle: MORGAN et al., 2003
268. Die Modellierung zeigt deutlich, dass prioritär die
Rollgeräusche verringert werden müssen, um zu einer
deutlichen Minderung der Gesamtlärmbelastung zu kom-
men. Die weitere, dem Stand der Technik entsprechende
Minderung der Antriebsgeräusche von PKW vermag da-
gegen die Gesamtemissionen nur wenig zu mindern. Ins-
gesamt wird deutlich, dass einzelne technische Maßnah-
men an der Quelle nicht ausreichen werden, um die
Belastungssituation flächendeckend bis auf die Zielwerte
zu verringern. Jedoch kann die gebündelte Ausschöpfung
der technischen Potenziale bei Reifen und Antriebsgeräu-
schen, insbesondere von LKW, die Lärmbelastung an vie-
len Straßen um rund 3 bis 4 dB(A) im Vergleich zur heuti-
gen Situation mindern.

Der Stand der Technik für die Geräuschemissionen von
PKW- und LKW-Reifen liegt – mit Ausnahme der LKW-
Antriebsachsreifen – bei etwa 70 bis 71 dB(A) und damit

um ein bis sieben Dezibel unterhalb der ab 2007/2009
geltenden Grenzwerte. Die Antriebsgeräusche leichter
Nutzfahrzeuge können an die Geräuschemissionsstan-
dards von PKW angepasst werden, für schwere LKW
scheint ein kurzfristig erschließbares Minderungspoten-
zial von etwa 2 dB(A) vorhanden zu sein. Die Grenzwerte
für Reifen und Antriebsgeräusche sollten daher rasch an
den Stand der Technik angepasst werden. Die Ausnahme-
regelungen für direkteinspritzende Dieselmotoren und
Off-Road-Fahrzeuge sind technisch nicht mehr gerecht-
fertigt und sollten gestrichen werden (STEVEN, 2003).
Bei der Anpassung der Grenzwerte an den Stand der
Technik ist auch die Einführung neuer Messverfahren für
die Typprüfung wichtig. Daneben sollten auch Off-Cycle-
Lärmemissionen wirksam begrenzt werden, wie es auch
bei den Abgas-Emissionen geplant ist (Tz. 297). Die
schnelle Einführung anspruchsvollerer Grenzwerte wird
allerdings dadurch erschwert, dass die Messverfahren und
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Emissionsstandards auf der Ebene der UNECE verhan-
delt und anschließend von der EU übernommen werden
(zur Rolle der UNECE vgl. Abschn. 4.1.3.3). So macht
auch die EU-Kommission in ihrem ersten Bericht zur
Umgebungslärmrichtlinie, in dem die bestehenden EU-
Regelungen zu Lärmquellen überprüft werden sollen,
keine konkreten Vorschläge für eine Senkung der Grenz-
werte (EU-Kommission, 2004a).

269. Der SRU hat bereits in seinem Umweltgutachten
1994 dargelegt, dass eine ordnungsrechtliche Steuerung
durch langfristig antizipierte Grenzwertkorridore die geeig-
netste Steuerungsform ist, soweit die technisch möglichen
Grenzwerte unter angemessenem Aufwand erreichbar er-
scheinen. Während eine kurzfristige Grenzwertsetzung
nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik die betrof-
fenen Industrien zur Verzögerung der technischen Ent-
wicklung veranlassen könnte, ermöglicht die langfristige
Ankündigung sukzessiver Grenzwertverschärfungen plan-
bare Innovations- und Umstellungsprozesse (vgl. SRU,
1994, Tz. 769 f.). In diesem Sinne erscheint es sinnvoll,
neben der überfälligen kurzfristigen Anpassung der
Lärmgrenzwerte an den Stand der Technik durch sukzes-
sive, langfristige Grenzwertverschärfungen einen an-
spruchsvollen Korridor für die technische Entwicklung
bei Antriebs- und Abrollgeräuschen vorzugeben. Ein mit-
tel- bis längerfristiges weiter gehendes Minderungspoten-
zial ist sowohl bei den Abroll- als auch bei den Antriebs-
geräuschen von PKW, LKW und Motorrädern vorhanden.

270. Daneben muss das Lärmreduktionspotenzial lär-
marmer Fahrbahndecken bei belasteten Verkehrswegen
deutlich stärker ausgeschöpft werden. Auch wenn die
Voraussetzungen für eine Dauerhaftigkeit der lärmmin-
dernden Wirkung noch weiter zu untersuchen sind, be-
steht ein dringender Bedarf, Emissionsstandards für lärm-
arme Fahrbahndecken zu entwickeln, um deren breiteren
Einsatz voranzutreiben. Dabei sind jeweils mögliche
Nachteile wie höherer Taumittelverbrauch oder höhere
Kosten gegen die Lärmminderung abzuwägen. Insbeson-
dere für hoch belastete innerörtliche Hauptverkehrsstra-
ßen, an denen passiver Lärmschutz kaum möglich ist,
sollten die Potenziale lärmarmer Fahrbahndecken in Zu-
kunft verstärkt genutzt werden.

7.2 Reduzierung klassischer 
Luftschadstoffe

7.2.1 Stand und bisherige Entwicklung

271. Durch technische Fortschritte an den Fahrzeugen
sowie Verbesserung der Kraftstoffe konnten in der Ver-
gangenheit die spezifischen Emissionen von Kraftfahr-
zeugen stark gesenkt werden. So wurden die Bleiemissio-
nen aus Kraftfahrzeugen durch die Einführung von
zunächst bleireduziertem und dann bleifreiem Benzin von
1970 bis heute um über 95 Prozent reduziert (STORCH
et al., 2003; vgl. Tz. 50). Die Schwefeldioxidemissionen
sanken zwischen 1990 und 2002 aufgrund der Einführung
schwefelarmer Kraftstoffe um 96 Prozent (vgl. Abb. 2-3
und Tab. 2-4). Die Einführung des 3-Wege-Katalysators
und Verbesserungen der Antriebstechnik reduzierten die

spezifischen wie auch die absoluten Emissionen von
Kohlenwasserstoff (HC), Kohlenmonoxid (CO), Stick-
stoffoxiden (NOx) und Partikel aus dem Straßenverkehr
deutlich (vgl. Abb. 2-3 und 7-4). Ein wesentlicher Anreiz
für die Entwicklung dieser technischen Minderungsmaß-
nahmen waren die langfristigen Ankündigungen sukzes-
siver Grenzwertverschärfungen im Rahmen der europäi-
schen Abgasnormen (Euro-Normen) für PKW und
Nutzfahrzeuge.

272. Die ersten europäischen Abgasgrenzwerte für
PKW wurden 1970 mit der Richtlinie 70/220/EWG für
die Schadstoffe HC und CO eingeführt. Die Richtlinie
wurde in der Folgezeit mehrfach ergänzt und die Grenz-
werte wurden stufenweise um bis zu 90 Prozent abge-
senkt. 1977 wurden Grenzwerte für NOx und ab 1989
Grenzwerte für Partikel eingeführt. Für Nutzfahrzeuge
wurden erst 1988 mit der Richtlinie 88/77/EWG die
Emissionen von CO, HC, NOx und Partikel limitiert. Die
Entwicklung der europäischen Emissionsgrenzwerte seit
1970 ist sowohl für PKW als auch für schwere Nutzfahr-
zeuge in Abbildung 7-3 dargestellt.

Mit den sukzessiv verschärften Anforderungen an die Au-
toabgase haben sich auch die spezifischen Emissionen
von Schadstoffen aus Kraftfahrzeugen deutlich verrin-
gert. Abbildung 7-4 zeigt die Entwicklung der Abgas-
emissionen aller zugelassenen PKW und LKW in Deutsch-
land seit 1960 für die Schadstoffe CO, HC, NOx und
Partikel. Den erheblichen Verbesserungen der spezifi-
schen Schadstoffemissionen von Neuwagen – bei Benzin-
PKW insbesondere durch die Einführung des 3-Wege-
Katalysators ab 1985 – standen dabei der vergleichsweise
langsame Erneuerungszyklus der gesamten Fahrzeug-
flotte sowie gestiegene Fahrleistungen, vor allem des
Güterverkehrs (Abschn. 3.1.1), entgegen. Auch der stei-
gende Anteil von Dieselfahrzeugen bei den Neuzulassun-
gen (Tz. 299) hatte ein langsameres Absinken der spezifi-
schen Emissionen von Partikeln und NOx zur Folge.

273. Die Entwicklung der spezifischen Abgasemissio-
nen zeigt, dass über den Einsatz technischer Minderungs-
maßnahmen viel erreicht werden konnte. Dennoch bleibt
der Straßenverkehr eine wesentliche Ursache für die Eu-
trophierung von Ökosystemen durch NOx, die Schädi-
gung der Vegetation durch Ozon und die Belastungen des
Menschen durch Feinstäube, NOx und Ozon (vgl.
Abschn. 2.1.2 und 2.2.3). Neben der immer noch hohen
Belastung der Vegetation durch Ozon (Tz. 51) ist vor al-
lem die Situation an verkehrsreichen Straßen in Ballungs-
räumen alarmierend. Dort werden die Grenzwerte zum
Schutz der menschlichen Gesundheit für NO2 um das
Zweifache, für Feinstäube sogar bis auf das Vierfache
überschritten (Tz. 17,19; SRU, 2004, Tz. 528). Dabei
sind es vor allem die leichten und schweren Nutzfahr-
zeuge sowie Busse ohne Partikelfilter, die erheblich zur
Luftbelastung beitragen. Die deutschen Bundesländer ge-
hen davon aus, dass es ohne einschneidende Maßnahmen
auch in den Jahren 2005 bzw. 2010 Überschreitungen der
PM10- und NO2-Grenzwerte geben wird (Bundesrat,
2004). 
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A b b i l d u n g  7-3

Entwicklung der europäischen Abgasgrenzwerte für PKW
und schwere Nutzfahrzeuge

SRU/SG 2005/Abb. 7-3; Datenquelle: VDA, 2004 und RODT, 2004
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A b b i l d u n g  7-4

Entwicklung der durchschnittlichen spezifischen Emissionen von PKW und LKW für CO,
NMVOC (HC ohne Methan), NOx und Partikel
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n o c h  Abbildung 7-4

SRU/SG 2005/Abb. 7-4; Datenquelle: UBA, schriftliche Mitteilung vom 1. September 2004,
Schadstoffberechnungsmodell TREMOD, Version 3.1
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Auch in Bezug auf die Richtlinie über nationale
Emissionshöchstmengen (NEC-Richtlinie) (Tz. 157) rech-
net die Bundesregierung damit, dass die bisher verab-
schiedeten Maßnahmen zur NOx-Minderung (u. a. die
europäischen Abgasgrenzwerte für PKW und Nutzfahr-
zeuge, Novellierung der 13. BImSchV) nicht ausreichen,
um die Emissionshöchstmenge für NOx im Jahr 2010 ein-
zuhalten (vgl. SRU, 2004, Tz. 607 ff; UBA, 2002).

Bei der weiteren Reduktion der Schadstoffemissionen aus
dem Straßenverkehr müssen daher hauptsächlich die
technischen Potenziale zur Minderung der NOx- und
Feinstaubemissionen aus PKW und Nutzfahrzeugen wei-
ter ausgeschöpft werden.

7.2.2 Technische Reduktionspotenziale

274. Die Verbrennungsbedingungen in Otto- und Die-
selmotoren lassen aufgrund des Funktionsprinzips und
unabdingbarer, konstruktiver Merkmale keine schadstoff-
freie Verbrennung der Kraftstoffe zu. Die ungereinigten
Abgase enthalten Produkte der unvollständigen Verbren-
nung (CO, HC und Partikel sowie NOx) in Folge hoher
Verbrennungstemperaturen. Schadstoffarme Abgase sind
nur in Kombination innermotorischer Maßnahmen mit
Nachbehandlungssystemen zu erreichen.

Die ungereinigten Abgase von Ottomotoren, die homo-
gene Gemische verbrennen (Motoren mit konventioneller
Saugrohreinspritzung bzw. Direkteinspritzer im Homo-
genbetrieb), enthalten vor allem CO, HC und NOx als
Schadstoffe. Die Bildung dieser Schadstoffe hängt vom
Luft-Kraftstoffverhältnis λ und der Verbrennungstem-
peratur ab. Bei Kraftstoffüberschuss, d. h. Luftmangel
(fettes Gemisch mit λ < 1) entstehen vor allem CO und
HC, bei hoher Temperatur mit ausreichendem Sauerstoff-
angebot (λ ≈ 1,1) vorrangig NOx-Emissionen. Bei ma-
geren Gemischen (λ > 1,2) sinken die NOx-Emissionen
wieder, während der HC-Ausstoß ansteigt. Partikelemis-
sionen entstehen bei unvollständiger Verbrennung vor al-
lem für λ < 0,6 (MERKER und STIESCH, 1999). Für die

Funktion eines 3-Wege-Katalysators nach heutigem tech-
nischen Standard ist die Einhaltung von λ = 1 erforder-
lich. Motoren, die mit diesem System ausgerüstet sind,
verfügen über eine λ-Regelung, welche die Kraftstoff-
menge entsprechend bemisst.

275. Dieselmotoren arbeiten prinzipiell mit Luftüber-
schuss λ > 1 und hohen Verbrennungstemperaturen, die
ungereinigten Abgase enthalten daher große NOx-Men-
gen. Der Luftüberschuss nimmt mit steigender Last ab.
Die Einspritzung des flüssigen, in Vergleich zu Benzin
schlecht verdampfbaren Dieselkraftstoffes führt zudem
zu inhomogenen Verbrennungsbedingungen. In der
Flamme tritt lokal Luftmangel auf, es kommt zur Rußpar-
tikelbildung. Die Tendenz zur Partikelbildung ist umso
höher, je niedriger Luftüberschuss und Verbrennungstem-
peratur sind, das heißt je höher die Last oder aber die Ab-
gasrückführungsrate ist. Die Abgasrückführung ist eine
Technik, um innermotorisch die NOx-Bildung zu reduzie-
ren, da mit steigendem Abgasanteil in der Zuluft die Ver-
brennungstemperatur sinkt. Durch die entgegengesetzte
Wirkung von Luftüberschuss und Verbrennungstempera-
tur auf Partikel- bzw. NOx-Bildung besteht bei der inner-
motorischen Optimierung ein Zielkonflikt zwischen Par-
tikel- und NOx-Reduktion.

276. Bei direkteinspritzenden Ottomotoren können be-
dingt durch eine ungünstige Gemischbildung ähnlich
hohe Partikelemissionen wie bei Dieselmotoren entstehen
(UBA, 2003b). Der Anteil von Fahrzeugen mit direktein-
spritzenden Benzinmotoren ist derzeit eher gering, doch
ist wegen ihres Potenzials zur Kraftstoffeinsparung zu-
künftig verstärkt mit dieser Technik zu rechnen.

277. Tabelle 7-2 gibt einen Überblick über die Emissio-
nen der gesetzlich limitierten Luftschadstoffe und CO2
für die im Jahre 2002 zugelassene PKW-Flotte, aufge-
schlüsselt nach Diesel- und Ottomotoren. Die Aufstellung
zeigt das unterschiedliche Emissionsmuster von Benzin-
und Dieselmotoren, auch unter Berücksichtigung vorhan-
dener Abgasnachbehandlungstechniken.
Ta b e l l e  7-2

Mittlere spezifische Schadstoffemissionen (g/km) der im Jahre 2002 zugelassenen PKW-Flotte
differenziert nach Otto- und Diesel-PKW

Schadstoff CO NMVOC* NOx Partikel CO2

Benzin-PKW 3,5 0,26 0,36 0 197

Diesel-PKW 0,28 0,048 0,45 0,055 160

Flottendurchschnitt 2,9 0,21 0,38 0,012 189
* HC ohne Methan

SRU/SG 2005/Tab. 7-1, Datenquelle: UBA, schriftliche Mitteilung vom 17. September 2004,
Schadstoffberechnungsmodell TREMOD, Version 3.1
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7.2.2.1 Innermotorische Optimierung

278. Der Schwerpunkt der innermotorischen Optimie-
rung liegt beim Dieselmotor in der weiteren Reduzierung
der Schadstoffemissionen, während sich die Weiterent-
wicklungen beim Ottomotor vor allem auf die Ver-
brauchssenkung konzentriert (Tz. 301 ff.).

Dieselfahrzeuge sind zwar verbrauchsärmer als Ottofahr-
zeuge, stoßen aber ohne spezielle Minderungsmaßnah-
men 8- bis 10-mal mehr Stickstoffoxide und bis zu
1 000fach mehr Partikel aus (UBA, 2003b). Dies liegt
einerseits an der inhomogenen Verbrennung (Tz. 275),
andererseits ist die Abgasnachbehandlung mit 3-Wege-
Katalysator wegen der fehlenden Möglichkeit zur λ-Re-
gelung nicht möglich. Die Abgasrückführung ist inner-
motorisch die wichtigste Technik, um durch Absenken
der Verbrennungstemperatur die Stickstoffoxidbildung zu
reduzieren. Durch die Verlaufsformung der Einspritzung
(Common Rail Diesel etc.) kann ebenfalls die Verbren-
nungstemperatur gesenkt und gleichzeitig die Homogeni-
tät der Verbrennung verbessert werden (MERKER und
STIESCH, 1999). Das Fernziel stellt auch beim Diesel-
motor die homogene Verbrennung dar.

Die Absenkung der Verbrennungstemperatur zur inner-
motorischen NOx-Minderung hat neben seiner negativen
Auswirkung auf Partikel- und HC-Emissionen auch einen
ungünstigen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Dieser
Zielkonflikt zwischen Verbrauch und Partikelentstehung
gegenüber NOx-Emissionen kann nur aufgebrochen wer-
den, wenn Abgasnachbehandlungssysteme eingesetzt
werden (Tz. 279 ff.). Das Umweltbundesamt schätzt, dass
mit innermotorischen Maßnahmen in den nächsten fünf
bis zehn Jahren bei Diesel-PKW im Vergleich zu den
heute geltenden Emissionsstandards nur weitere 30 bis
40 Prozent der Partikelemissionen und 20 bis 30 Prozent
der NOx-Emissionen gemindert werden können (UBA,
2003b).

Beim Ottomotor liegt der Schwerpunkt der innermotori-
schen Weiterentwicklung in der Effizienzsteigerung vor
allem im Teillastbereich (Verringerung der Drosselver-
luste). Dazu werden die Direkteinspritzung, der Schicht-
ladebetrieb (Verbrennung mit Luftüberschuss) und die va-
riable Ventilsteuerung eingesetzt. Bei der Verbrennung
mit Luftüberschuss (λ > 1) kann die Schadstoffreduktion
nicht mehr mit einem 3-Wege-Katalysator (Tz. 280) er-
folgen. Die Abgasrückführung im Teillastbereich ist für
solche Motoren eine Möglichkeit zur NOx-Minderung, al-
lerdings mit negativem Einfluss auf den Kraftstoffver-
brauch (MERKER und STIESCH, 1999).

7.2.2.2 Abgasnachbehandlungssysteme

279. Als Ergänzung zu innermotorischen Maßnahmen
werden Abgasnachbehandlungssysteme eingesetzt. Bei
heutigen Ottomotoren ist der 3-Wege-Katalysator zur
Minderung der Emissionen von HC, CO und NOx zum
Standard geworden. Für PKW mit Dieselmotoren oder di-
rekteinspritzenden Ottomotoren, die nicht im Homogen-
betrieb mit λ = 1 arbeiten, bieten sich zur Reduzierung
der NOx-Emissionen der NOx-Speicher-Reduktionskata-

lysator an (Tz. 282). Die Partikelemissionen von Diesel-
fahrzeugen können mit Partikelfiltern effektiv gemindert
werden (Tz. 284 ff.).

Auch für Nutzfahrzeuge werden mit der Einführung der
nächsten Euro-Norm-Stufe nachgeschaltete Abgasnach-
behandlungssysteme zwingend erforderlich (HENRICH,
2002; FEISST, 2002). Die europäischen Hersteller von
schweren Nutzfahrzeugen haben sich auf das Verfahren
der „selektiven katalytischen Reduktion“ als Abgasnach-
behandlung für NOx-Emissionen geeinigt (Tz. 283).

3-Wege-Katalysator

280. Für den Ottomotor (mit Ausnahme der direktein-
spritzenden Ottomotoren ohne Homogenbetrieb) stellt der
3-Wege-Katalysator derzeitig die leistungsfähigste Tech-
nologie zur Reduzierung der Luftschadstoffe HC, CO und
NOx dar. Voraussetzung für eine effektive Abgasreini-
gung ist ein exakt stöchiometrisches Luft-Kraftstoffver-
hältnis (λ = 1). Ansonsten werden entweder die CO- und
HC- oder die NOx-Emissionen nicht mehr effektiv re-
duziert. Eine elektronische -Regelung stellt mithilfe der
λ-Sonde das Verhältnis ein. Allerdings wurde bei einigen
Fahrzeugtypen beobachtet, dass in bestimmten Bereichen
der Motorkennfelder (hohe Lasten bzw. hohe Drehmo-
mente), die vom europäischen Abgastestzyklus nicht
mehr erfasst werden, eine Anfettung des Gemisches zu-
gunsten einer höheren Leistung erfolgt, sodass der Aus-
stoß von CO und HC ansteigt (vgl. Tz. 296).

Mit der Einführung des 3-Wege-Katalysators war ein An-
stieg von klimarelevanten N2O-Emissionen aus dem
PKW-Sektor verbunden. N2O entsteht als unerwünschtes
Nebenprodukt bei der unvollständigen Reduktion von
NO. Ottomotoren mit Katalysator stoßen etwa 4- bis
6fach mehr N2O aus als Ottomotoren ohne Katalysator
(HAUSBERGER, 1999). An den gesamten europäischen
N2O-Emissionen machte der Straßenverkehr im
Jahre 2002 zwar nur einen Anteil von 7 Prozent aus, die
absoluten N2O-Emissionen des Straßenverkehrs stiegen
jedoch von 1990 bis 2002 in Europa um 143 Prozent, in
Deutschland um 53 Prozent (EEA, 2004, S. 55, 72). Das
Maximum scheint aber überschritten. Zwischen 2001 und
2002 war ein Rückgang der N2O-Emissionen um
5 Prozent zu verzeichnen. Auch zukünftig ist zu erwarten,
dass durch zunehmend strengere Abgasgrenzwerte und
verbesserte Katalysatortechniken die N2O-Emissionen
nicht weiter ansteigen, sondern eher sinken werden
(UBA, 2004a).

Oxidationskatalysator in Diesel-PKW

281. Serienmäßig werden heute in Diesel-PKW Oxi-
dationskatalysatoren eingesetzt, mit denen CO und HC
um etwa 90 Prozent gemindert und die flüchtigen Be-
standteile (d. h. angelagerte Kohlenwasserstoffe) des Par-
tikelstroms reduziert werden können. Der Oxidationskata-
lysator ist Teil der Strategie, durch Abgasrückführung
innermotorisch die NOx-Bildung hintanzuhalten und
durch die Nachbehandlung die Produkte der unvollstän-
digen Verbrennung zu reduzieren. Zur Verringerung der
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Rußpartikel und der NOx-Emissionen kann der Oxida-
tionskatalysator selbst nicht beitragen, weshalb Oxida-
tionskatalysatoren in Kombination mit einer Abgasrück-
führung alleine nicht ausreichen, um die Euro-4-Normen
in Bezug auf Partikel und NOx einzuhalten (ACEA,
2000).

NOx-Speicherkatalysatoren

282. Bei direkteinspritzenden Ottofahrzeugen und bei
Diesel-PKW kann eine Abgasnachbehandlung mit 3-Wege-
Katalysator wegen des Betriebs mit hohem Luft-
überschuss nicht erfolgen. Speicherkatalysatoren oxidie-
ren im normalen mageren Betriebszustand (λ > 1) das NO
und absorbieren es in Form von Nitrat. In bestimmten In-
tervallen muss eine kurzzeitige Anfettung (λ < 1) im Mo-
tor erfolgen, damit das gespeicherte Nitrat reduziert und
der Katalysator regeneriert wird. Die Regelung dieses
Prozesses in bestimmten Abständen erfolgt mittels NOx-
Sensor. Durch die zur Regeneration des Katalysators not-
wendige Anfettung des Luft-Kraftstoffgemisches ergibt
sich ein Kraftstoffmehrverbrauch von circa 2 Prozent
(LfU, 2003). Die erreichbare NOx-Reduzierung liegt in
Abhängigkeit vom Betriebszustand bei bis zu 90 Prozent
(UBA, 2003b).

Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb dieses
Katalysators ist ein schwefelfreier Kraftstoff, da Schwefel
die Funktionsdauer des Katalysators senkt und die Rege-
nerationszyklen verkürzt (ACEA, 2000). Diese Kraft-
stoffe sind in Deutschland seit 2003 eingeführt und müs-
sen in der gesamten EU ab 2005 verfügbar gemacht
werden (RL 2003/17/EG).

Selektive katalytische Reduktion (SCR)

283. Die europäischen Hersteller von Nutzfahrzeugen
haben sich auf ein alternatives Verfahren zur Reduktion
der NOx-Emissionen geeinigt, das ohne die beim Diesel-
motor problematische Anfettung des Gemisches zur Re-
generation des Katalysators auskommt. Durch den Weg-
fall der innermotorischen Maßnahmen zur NOx-
Reduzierung ist ein Minderverbrauch von etwa 3 bis
5 Prozent zu realisieren (PUREM, 2003). Beim Verfahren

der selektiven katalytischen Reduktion – das bereits seit
langem bei der Entstickung von Kraftwerksabgasen ange-
wandt wird – wird ein Reduktionsmittel zugeführt, mit
dem die Stickstoffoxide zu Stickstoff und Wasser reagie-
ren. In Feldversuchen konnten Reduktionen der NOx-
Emissionen von 64 bis 74 Prozent demonstriert werden
(THEILER, 2003). Die weitere Optimierung lässt eine
Senkung der NOx- und HC-Emissionen schwerer Nutz-
fahrzeuge um über 90 Prozent und (in Kombination mit
innermotorischen Maßnahmen) der Partikelemissionen
um bis zu 50 Prozent erwarten (AECC, 2003).

Ein Nachteil dieser Technik ist die notwendige Zufuhr
des Reduktionsmittels, das in einem separaten Tank mit-
geführt werden muss. Die Nutzfahrzeughersteller haben
sich zusammen mit der Mineralölwirtschaft für eine
wässrige Harnstofflösung entschieden (AdBlue). Vor-
schläge für den stufenweisen Aufbau einer Infrastruktur
liegen bereits vor (DGMK, 2003). Entwicklungsbedarf
besteht hinsichtlich der Kontrollmöglichkeiten für die
ordnungsgemäße Funktion der SCR-Anlagen einschließ-
lich der Kontrolle über Füllmenge und Qualität des mit-
geführten AdBlue. Die Verwendung schwefelfreier Kraft-
stoffe ist für den Einsatz von SCR-Katalysatoren
Voraussetzung (ACEA, 2000).

Partikelfilter

284. Moderne Partikelfiltersysteme, die nach dem Prin-
zip der Tiefenfiltration (Adsorption am Filtermaterial) ar-
beiten, zeichnen sich dadurch aus, dass der Abscheide-
grad für lungengängige Feinpartikel höher ist, als für
größere Partikel. Wie in einem Langzeittest des ADAC
nachgewiesen wurde, reduzieren diese Partikelfilter da-
her die Partikelanzahl um den Faktor 10 000, also um bis
zu 99,999 Prozent, während die Partikelmasse um etwa
98 Prozent gemindert wird (GAUSS, 2001). In den Kera-
mikfiltern werden die Feinstäube zunächst gespeichert
und dann in regelmäßigen Abständen (alle 800 bis
1 000 km) bei etwa 500 ºC verbrannt. Dies kann entwe-
der durch Zufuhr eines Additivs geschehen, das die
Abbrenntemperatur der Partikel senkt, oder durch Tem-
peraturerhöhung des Abgases über eine gezielte Kraft-
stoffnacheinspritzung. Additivsysteme bedürfen alle
Ta b e l l e 7-3

Technische Möglichkeiten zur Minderung der NOx-Emissionen von Dieselfahrzeugen

* gegenüber dem heutigen Emissionstandard
Quelle: UBA, 2003b

Technische Maßnahmen Minderung*

Beeinflussung der motorischen
Verbrennung 20 bis 30 %

bereits teilweise eingesetzt

elektronisch gesteuerte Abgasrückführung 20 bis 50 % bereits teilweise eingesetzt

NOx-Speicherkatalysatoren 70 bis 90 % bei GDI-Motoren eingesetzt

Selektive katalytische Reduktion 70 bis 95 % soll bei Nutzfahrzeugen eingesetzt werden
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80 000 bis 120 000 km einer Nachfüllung. Der durch die
Regenerationsphase bedingte Mehrverbrauch ist über die
gesamte Kilometerleistung mit maximal 2 Prozent ge-
ring; der Langzeittest des ADAC ergab sogar einen
Mehrverbrauch von nur 0,6 Prozent (GAUSS, 2001).

Mittlerweile haben Partikelfilter für PKW Serienreife er-
langt. Im Oktober 2004 wurden mehr als 60 Fahrzeug-
modelle von 13 Fahrzeugherstellern mit Partikelfiltern
– zum Teil zu Aufpreisen zwischen 522 und 806 Euro –
angeboten (VCD, 2004). Für Nutzfahrzeugmotoren ist die
Partikelfiltertechnik verfügbar und wurde bereits erfolg-
reich in zahlreichen Dieselbussen des öffentlichen Nah-
verkehrs eingebaut (BMU, 2004c).

285. Es sind auch Abgasnachbehandlungstechniken in
der Entwicklung, die eine geringere Reduktionsleistung
als die oben genannten Partikelfilter besitzen. Beim so
genannten PM-Filter Katalysator wird die Partikelmasse
um 50 bis 70 Prozent reduziert, die Anzahl der Partikel um
bis zu 80 Prozent, wobei vor allem Partikel der Größenord-
nung 20 bis 100 nm entfernt werden (www.siemens-
vdo.de). Durch die offene Kanalstruktur kann der PM-Fil-
ter Katalysator nicht verstopfen. Die NOx-Emissionen
werden in Stickstoff (N2) umgewandelt. Der Einsatz des
PM-Filter Katalysators wird sowohl für Nutzfahrzeuge
(JACOB et al., 2002) als auch für Diesel-PKW
(DIEFKE et al., 2003) diskutiert. Bei PKW könnte er
auch als Vorschaltung vor einem herkömmlichen Parti-
kelfilter dienen, dessen Regenerationszeit sich dann er-
heblich erhöhte. Ohne einen nachgeschalteten Partikelfil-
ter würde mit dem PM-Filter Katalysator der derzeit als
Euro-5-Norm diskutierte Grenzwert für Partikel von
2,5 mg/km (Tz. 288) bei vielen Fahrzeugen nicht einge-
halten werden können.

7.2.3 Umsetzungsmöglichkeiten

286. Die Reduzierung der NOx- und Partikelemissionen
aus dem Straßenverkehr ist dringend geboten. Minde-
rungsmaßnahmen müssen insbesondere bei Dieselfahr-
zeugen ansetzen, da diese höhere NOx- und Partikelemis-
sionen aufweisen als Benzinfahrzeuge (Tab. 7-2). Für
Fahrzeuge mit direkt einspritzenden Benzinmotoren, die
unter bestimmten Umständen ein ähnliches Emissions-
verhalten wie Dieselmotoren aufweisen (Tz. 276), sollte
ebenfalls über entsprechende Emissionsstandards ge-
währleistet werden, dass das heutzutage niedrige Emis-
sionsniveau benzinbetriebener Fahrzeuge erreicht werden
kann.

Mit innermotorischen Maßnahmen alleine können die
Partikelemissionen von Diesel-PKW und leichten Nutz-
fahrzeugen nur um weitere 30 bis 40 Prozent gegenüber
dem Euro-4-Standard gemindert werden (Tz. 278), die
NOx-Emissionen nur um 20 bis 30 Prozent (Tab. 7-3).
Dagegen können durch die Einführung von Partikelfilter
und Speicherkatalysator die Partikel- und NOx-Emissio-
nen drastisch gemindert und auf den Stand moderner
Ottomotoren gebracht werden (über 70 Prozent Minde-
rung der NOx-Emissionen, über 90 Prozent Minderung
der Partikelemissionen, Tz. 282 und Tz. 284).

Bei schweren Nutzfahrzeugen können durch die Einfüh-
rung des SCR-Katalysators (Tz. 283) die NOx-Emissio-
nen um über 90 Prozent gemindert werden. Da die Ver-
wendung eines SCR-Katalysators hohe NOx-Emissionen
im Rohgas zulässt, können auf der anderen Seite allein
über innermotorische Maßnahmen die Partikelemissionen
um bis zu 50 Prozent gesenkt werden. Zusätzliche Parti-
kelfilter könnten die Partikelemissionen bei Nutzfahrzeu-
gen um über 90 Prozent reduzieren (Tz. 284).

Die ab 2005 geltenden europäischen Abgasgrenzwerte
(Tab. 7-4) können von vielen Dieselfahrzeugen bereits
ohne zusätzliche Abgasreinigung eingehalten werden
(VDA, 2004a). Zur Umsetzung der oben genannten Min-
derungspotenziale müssen diese Grenzwerte verschärft
werden.

287. Mit den in Tabelle 7-4 aufgeführten Minderungs-
potenzialen und unter Berücksichtigung ausreichender Si-
cherheitsabstände können Diesel-PKW dieselben Grenz-
werte wie Benzin-PKW einhalten, nämlich 2,5 mg/km für
Feinstaub und 80 mg/km für NOx. Für schwere Nutzfahr-
zeuge ist – mit den in Tabelle 7-4 genannten Minderungs-
potenzialen und mit einem ausreichenden Sicherheits-
abstand – die Einhaltung eines Feinstaub-Grenzwerts von
2 bis 3 mg/kWh (je nach Testzyklus) und eines NOx-
Grenzwertes von 500 mg/kWh ebenfalls möglich (UBA,
2003b).

Um diese spezifischen Emissionswerte für PKW und
schwere Nutzfahrzeuge einzuführen, empfiehlt es sich,
auf das bestehende Instrumentarium der europäischen
Abgasnormen zurückzugreifen. Wie bereits bei den Maß-
nahmen zur Lärmminderung erläutert (Tz. 269), ist der
SRU der Auffassung, dass langfristig vorgegebene, an-
spruchsvolle und unter angemessenem Aufwand erreich-
bare Grenzwerte das am besten geeignete Steuerungsmit-
tel darstellen, um einen planbaren Innovations- und
Umstellungsprozess zu erwirken.

Verschärfung der europäischen Abgasgrenzwerte
für Dieselfahrzeuge
288. Die seit Januar 2005 für PKW und leichte Nutz-
fahrzeuge und ab 2008 für schwere Nutzfahrzeuge gelten-
den europäischen Abgasgrenzwerte (Euro 4 und Euro V,
s. Tab. 7-4) entsprechen für Dieselfahrzeuge nicht mehr
den Standards, die mit heute auf dem Markt befindlichen
Techniken erreicht werden können (Tz. 286 ff.).

Die Weiterentwicklung dieser Abgasnormen wird seit
Anfang 2003 in einer Arbeitsgruppe der EU-Kommission
unter Federführung der Generaldirektion Unternehmen
diskutiert. Mit hoher Priorität werden die Verschärfungen
der Abgasgrenzwerte für NOx und Feinstaub für Diesel-
PKW und Nutzfahrzeuge behandelt. Für die Euro-5-
Grenzwerte wird ein Einführungszeitpunkt zwischen
2008 und 2010 diskutiert.

Nachdem einige Mitgliedsländer (u. a. Deutschland und
Frankreich) und schließlich auch die niederländische
Ratspräsidentschaft die EU-Kommission gedrängt hatten,
möglichst bald einen Vorschlag zur Fortschreibung der
Euro-5-Normen vorzulegen, wurde der ursprüngliche
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Ta b e l l e 7-4

Europäische Abgasnormen, zusätzliche Minderungspotenziale und Grenzwertvorschläge
für Dieselfahrzeuge

Grenzwerte für PKW und leichte Nutzfahrzeuge (< 3,5 t), in (mg/km)

Euro 3
ab 2000/01

Euro 4
ab 2005/06

Zusätzliches
Minderungs-

potenzial

Mögliche
Grenzwerte
für Euro 5

PKW NOx 500 250 > 70 % 80

Partikel 50 25 > 90 % 2,5

leichte Nutz-
fahrzeuge

NOx 500–780 250–390 > 70 % 80–100

Partikel 50–100 25–60 > 90 % 2,5–3,2

Grenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge, in [g/kWh]

Euro III
ab 2000/1

Euro IV
ab 2005

Euro V
ab 2008

Zusätzliches 
Minderungs-

potenzial

Mögliche
Grenzwerte
für Euro VI

NOx 5,0 3,5 2,0 90 % 0,5

Partikel 0,1*

bzw. 0,16**
0,02*

bzw. 0,03**
0,02*

bzw. 0,03**
> 90 % 0,002*

bzw. 0,003**

* stationärer Test; **   dynamischer Test

SRU/SG 2005/Tab. 7-4; Datenquelle für Spalte 6: UBA, 2003b
Zeitplan der EU-Kommission zunächst so geändert, dass
die EU-Kommission Anfang 2005 einen entsprechenden
Vorschlag vorlegen wollte. Ein Vorschlag zur Fortschrei-
bung der Abgasgrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge
(Euro VI) sollte Ende 2005 folgen. Inzwischen teilte die
EU-Kommission mit, dass ein Vorschlag für Euro 5 nicht
vor Mitte 2005 erstellt werden kann (EU-Kommission,
2005).

Mittlerweile hatten aber einige Mitgliedsländer angekün-
digt und teilweise sogar beschlossen, ab 2005 steuerliche
Anreize für Diesel-PKW mit Rußfiltern zu gewähren
(Tz. 292). Um zu vermeiden, dass es diesbezüglich un-
einheitliche Regelungen in Europa geben wird, veröffent-
lichte die EU-Kommission daher Anfang 2005 ein
Arbeitspapier, in dem sie 5 mg/km als europaweiten
Grenzwert für steuerliche Anreize vorschlägt (EU-Kom-
mission, 2005). Dieser Grenzwert ist, wie die EU-
Kommission in ihrem Arbeitspapier betont, lediglich ein
Hinweis auf den Vorschlag für einen zukünftigen Fein-
staubgrenzwert. Um anspruchsvolle Emissionsstandards
für Feinstaub durchzusetzen, sollte die Bundesregierung da-
her nach wie vor an ihrem Votum für einen europäischen
Feinstaubgrenzwert für Diesel-PKW von 2,5 mg/km ab
2010 festhalten. Ebenso notwendig ist es, die in
Tabelle 7-4 genannten NOx-Grenzwertvorschläge für Die-

selfahrzeuge sowie den Feinstaubgrenzwert für Nutzfahr-
zeuge als europäischen Standard einzuführen.

289. Darüber hinaus prüft die EU-Kommission derzeit,
ob es sinnvoll ist, zukünftig auch einen Grenzwert für di-
rekt einspritzende Benzinmotoren einzuführen. Diese
Benzinmotoren können ähnlich hohe Partikelmengen
emittieren wie Diesel-PKW. Direkt einspritzende Benzin-
motoren spielen zurzeit noch keine große Rolle im Fahr-
zeugbestand. Der Trend geht aber eindeutig zu diesen
Motoren, insbesondere auch, weil sie verbrauchsärmer
sind (Tz. 302). Angesichts der gesundheitlichen Relevanz
von Feinstaubemissionen sollten nach Auffassung des
SRU verschärfte Partikelgrenzwerte für Diesel-PKW auf
jeden Fall auch bei direkt einspritzenden Benzinmotoren
Anwendung finden.

290. Anspruchsvolle europäische Abgasgrenzwerte sind
auch notwendig, um den Städten bei ihrer schwierigen
Aufgabe zu helfen, die europäischen Immissionsstan-
dards für NOx und Feinstaub einzuhalten (Tz. 17, 19).
Wenn auf europäischer Ebene anspruchsvolle Qualitäts-
standards verabschiedet werden, gleichzeitig aber der
Mut fehlen würde, dafür notwendige Umsetzungsmaß-
nahmen durchzusetzen, entspräche dies nicht einer kon-
sistenten europäischen Luftreinhaltepolitik, in der emis-
sions- und immissionsseitige Ziele aufeinander abgestimmt
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sind. Den Städten muss in dieser Hinsicht Vollzugshilfe
aus Europa geleistet werden.

Förderung emissionsarmer Fahrzeuge
291. Zur Minderung der aktuellen Feinstaub- und NOx-
Belastung in Städten sind weitere Maßnahmen erforder-
lich. Grenzwerte, die zwar anspruchsvoll sind, aber erst
im Jahre 2010 in Kraft treten, können die derzeitigen Pro-
bleme nicht lösen. Dringend notwendig sind Maßnahmen,
die eine rasche Einführung oder Nachrüstung effektiver
Minderungsmaßnahmen bei Fahrzeugen fördern.

292. Eine steuerliche Förderung für Dieselfahrzeuge
mit Rußfiltern wollen unter anderem die Niederlande,
Frankreich, Österreich und Deutschland einführen (EU-
Kommission, 2005). In Österreich soll es ab 1. Juli 2005,
befristet bis 30. Juni 2007, einen finanziellen Anreiz für
Diesel-PKW mit Partikelfiltern geben. Und zwar soll die
beim Kauf eines Neuwagens fällige verbrauchsabhängige
Abgabe (Normverbrauchsabgabe) bei Diesel-PKW, die
Partikelemissionen von höchstens 5 mg/km aufweisen,
um 300 Euro gesenkt werden. Bei Diesel-PKW, die mehr
als 5 mg/km Partikel emittieren, soll die Verbrauchs-
abgabe dagegen um bis zu 300 Euro erhöht werden (Pres-
semitteilung des österreichischen Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
vom 9.11.2004). Auch die Niederlande planen steuerliche
Anreize für Diesel-PKW, die nicht mehr als 5 mg/km Par-
tikel emittieren (Notifikation 2004/395/NL vom 7. Okto-
ber 2004, http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/).

293. In Deutschland hatte der Bundeskanzler im Juli
2004 der Automobilindustrie versprochen, ab Ja-
nuar 2005 eine Steuererleichterung für Dieselfahrzeuge
mit Partikelminderung einzuführen. Im Gegenzug hatten
die Automobilhersteller zugesagt, ab 2008 alle Diesel-
PKW mit Rußfilter auszustatten (BMU Pressemitteilung
216/04 vom 13. Juli 2004). Ein konkreter Vorschlag der
Bundesregierung wurde jedoch erst im Februar 2005 vor-
gelegt (BMU Pressemitteilung 17/05 vom 2. Februar 2005).
Entsprechend ist in dem Vorschlag die Einführung einer
Steuererleichterung für Diesel-PKW mit Partikelfilter erst
ab dem 1. Januar 2006 vorgesehen. Allerdings wird vor-
geschlagen, dass auch PKW, die in 2005 gekauft werden
und die die Förderbedingungen einhalten, nachträglich in
die Förderung mit einbezogen werden. Dieselneufahr-
zeuge, die einen Emissionswert von 5 mg/km einhalten,
sollen mit 350 Euro über die Kraftfahrzeugsteuer geför-
dert werden. Für die Um- und Nachrüstung von PKW sol-
len schwächere Emissionswerte gelten; die Förderung
hierbei soll 250 Euro betragen. Die Steuererleichterung
soll bis 31. Dezember 2007 befristet sein. Dem Vorschlag
der Bundesregierung müssen die Bundesländer, die für
die Kfz-Steuer zuständig sind, noch zustimmen.

Prinzipiell unterstützt der SRU das Anliegen der Bundes-
regierung, die Einführung des Partikelfilters bei Diesel-
fahrzeugen über die Schaffung finanzieller Anreize zu be-
schleunigen. Aus drei Gründen ist das Vorhaben der
Bundesregierung, welches primär auf die Förderung der
Einführung des Partikelfilters bei Neufahrzeugen setzt,
problematisch. Zum einen ist vor dem Hintergrund der

aktuellen Entwicklung des Marktes für Diesel-PKW, auf
dem bereits ein großer Teil der Fahrzeuge serienmäßig
mit Partikelfiltern angeboten und nachgefragt wird, und
der kommenden Einführung der Euro-5-Norm ohnehin
mit einer raschen Diffusion der Filtertechnik zu rechnen.
Den Markttrend verstärkt zurzeit auch die öffentliche
Debatte um die Risiken von Feinstaub und um mögliche
lokale Verkehrsbeschränkungen für Fahrzeuge ohne Par-
tikelfilter. Außerdem stellen die Altfahrzeuge einen
besonderen Belastungsfaktor dar und die Kostenwirksam-
keitsrelationen für ihre Nachrüstung ist deutlich besser als
für die Erstausstattung von Neufahrzeugen. Beispiels-
weise ist eine Partikelfilternachrüstung von Fahrzeugen
der Euro-3-Norm zwar teurer als die Ausstattung von
Neufahrzeugen, erbringt aber insbesondere bei längerer
Restlaufzeit der Motoren eine deutlich höhere reale Emis-
sionsminderung. Somit kann man davon ausgehen, dass
unter der Zielsetzung einer möglichst raschen Verminde-
rung der Partikelemissionen die Vermeidungskosten bei
der Nachrüstung geringer sind als beim Serieneinbau der
Filtertechnik in Neuwagen. Aus den genannten Gründen
sollten umweltpolitische Maßnahmen, die eine Nachrüs-
tung von Altfahrzeugen mit Partikelfiltern fördern, eine
deutlich höhere Priorität erhalten. Eine weitere Differen-
zierung der Kfz-Steuer nach Maßgabe der Partikelemis-
sionen ergänzt um eine finanzielle Förderung der
Filternachrüstung stellt hierbei einen gleichermaßen wirt-
schaftlichen wie wirksamen Lösungsansatz dar.

Für eine steuerliche Begünstigung von Altfahrzeugen
wäre allerdings die von der Bundesregierung geplante
zeitliche Befristung bis 2007 nicht sinnvoll, da nicht abzu-
sehen ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt eine umfangreiche
Nachrüstung der Altfahrzeuge erfolgt ist (SRU, 2005). Eine
der Hauptquellen der Partikelemissionen des Verkehrs
sind neben den älteren PKW die Nutzfahrzeuge. Zukünf-
tig müssen daher auch Maßnahmen ergriffen werden, die
den Einbau effektiver Emissionsminderungstechniken bei
denjenigen Nutzfahrzeugen fördern, deren Abgasemissio-
nen nicht den neueren EU-Standards entsprechen, zum
Beispiel über eine (weitere) Ausdifferenzierung mit einer
substanziellen Erhöhung der Kfz-Steuer für Nutzfahr-
zeuge ohne Partikelfilter, eine nach Abgasstandards dif-
ferenzierende City-Maut (Abschn. 9.3.2.2.1) oder über
differenzierte, zeitlich oder räumlich eingegrenzte Ver-
kehrsbeschränkungen (Abschn. 9.1.2). Die LKW-Maut,
die eine Staffelung nach Emissionskategorien vorsieht, hat
den Nachteil, dass sie nur für Nutzfahrzeuge ab 12 t Ge-
samtgewicht gilt. Damit die für die Luftbelastung in Städ-
ten besonders relevanten Kleinlastwagen erfasst werden,
müsste diese Maut daher mindestens auf alle Fahrzeuge
über 3,5 t ausgedehnt werden (vgl. Abschn. 9.3.2.1.1).

Schadstoffminderung im Zielkonflikt mit 
Verbrauchsminderung?

294. Die Vorschläge für anspruchsvolle Abgasgrenz-
werte für Dieselfahrzeuge erfordern vor allem bei großen
PKW und Nutzfahrzeugen eine zusätzliche Abgasreini-
gung, die in bestimmten Fällen zu einem erhöhten Kraft-
stoffverbrauch führen kann. Werden die oben beschriebe-
nen Minderungstechniken daraufhin untersucht, zeigt
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sich, dass der Einbau eines Partikelfilters bei PKW zu ei-
nem Kraftstoff-Mehrverbrauch von 0,6 Prozent führt
(Tz. 284) und die bei PKW eingesetzten NOx-Speicherka-
talysatoren den Verbrauch um circa 2 Prozent erhöhen
(Tz. 282). Im oben erwähnten Arbeitsdokument zu steu-
erlichen Anreizen für Kraftfahrzeuge geht die EU-Kom-
mission auf diesen Zielkonflikt zwischen Schadstoffmin-
derung und Verbrauchsminderung bei Kraftfahrzeugen
ein (Tz. 288, EU-Kommission, 2005). Nach Auffassung
der EU-Kommission müsste für den Fall, dass zukünftige
Euro-5-Grenzwerte erhöhte CO2-Emissionen zur Folge
hätten, dies bei der freiwilligen Selbstverpflichtung der
europäischen Autoindustrie zur Reduktion der spezifi-
schen CO2-Emissionen von PKW (Tz. 316 ff.) berück-
sichtigt werden.

Aus Sicht des SRU ist dieser Zielkonflikt jedoch erstens
gering. Zweitens akzeptiert die EU-Kommission, in dem
sie den möglichen Kraftstoffmehrverbrauch durch die
Schadstoffminderung bei der freiwilligen Selbstverpflich-
tung anrechnen will, einen technischen Standard, der
doch viel eher dringend weiterentwickelt werden sollte.
Anspruchsvolle Zielsetzungen sollten Anreize geben,
technische Möglichkeiten zu erforschen, die eine NOx-
Minderung ohne Kraftstoffmehrverbrauch ermöglichen,
wie dies bspw. bereits heute mit der SCR-Technologie bei
LKW möglich ist (Tz. 283). Keinesfalls sollten Schad-
stoffminderung und Klimaschutz gegeneinander ausge-
spielt werden.

Überwachung der Grenzwerte

295. Die Einhaltung geltender Abgasgrenzwerte auch
im realen Fahrbetrieb und über die gesamte Lebensdauer
der Fahrzeuge ist von großer Bedeutung. Die in den vor-
geschriebenen Verfahren zur Überprüfung der Abgas-
werte von PKW und Nutzfahrzeugen verwendeten Test-
zyklen entsprechen jedoch nicht dem realen Fahrbetrieb.
Dies führt zu einer Unterschätzung der tatsächlichen
Emissionen des Straßenverkehrs. Abgasuntersuchungen
an bereits im Gebrauch befindlichen Fahrzeugen (Feld-
überwachung) haben gezeigt, dass es im realen Fahr-
betrieb zum Teil erhebliche Überschreitungen der Schad-
stoffgrenzwerte gibt (off-cycle-emissions). Mit der
Verbesserung elektronischer Systeme zur Steuerung des
Motors ergeben sich auch Möglichkeiten, die gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzwerte zwar bei der Abgasprüfung
einzuhalten, im realen Betrieb aber zum Beispiel auf Kos-
ten hoher NOx-Emissionen kraftstoffsparender zu fahren
(BMU, 2003a).

296. Zum Beispiel zeigten Feldüberwachungen bei
LKW, dass die NOx-Emissionen von Euro-2-Motoren real
um 30 Prozent höher waren als die NOx-Emissionen von
Euro-1-Motoren und dass Euro-3-Motoren auf dem
Niveau von Euro-2-Motoren waren. Die Messvorschrif-
ten für die Zulassung von Euro-2-LKW-Motoren schrei-
ben eine Prüfung in 13 festgelegten Messpunkten vor.
Dabei werden die Emissionen stationär in 13 definierten
Punkten des Motorkennfeldes ermittelt. Bei den LKW
mit erhöhten Emissionen war das elektronische Einspritz-
system so optimiert worden, dass der spezifische Ver-

brauch sank, mit der Konsequenz allerdings, dass außer-
halb der Messpunkte die NOx-Grenzwerte nicht mehr
eingehalten wurden. Nach Auffassung eines Rechtsgut-
achtens stellt diese Auslegung der Messvorschriften einen
Verstoß gegen geltendes Recht dar (PACHE, 2004).

Auch bei PKW mit Ottomotoren wurden off-cycle-Emis-
sionen beobachtet. Bei hoher Last (vor allem bei hohen
Geschwindigkeiten) wird die Lambda-Sonde, die zur
Funktion des Katalysators notwendig ist, deaktiviert. Dies
führt bei Geschwindigkeiten oberhalb 120 km/h zu circa
8 bis 36 Prozent höheren CO-Emissionen und 0,6 bis
5 Prozent höheren HC-Emissionen. In welchem Ausmaß
andere Schadstoffe wie Benzol oder Partikel ausgestoßen
werden, ist noch nicht quantifiziert worden (RODT,
2004).

Ein weiteres Problem stellt die Manipulation der Fahrzeu-
gelektronik durch das so genannte Chip-tuning dar. Durch
Chip-tuning kann eine höhere Leistung und ein höheres
Drehmoment bei minimalem Kraftstoffverbrauch erzielt
werden. In einer Studie des dänischen Umweltministeri-
ums wurde festgestellt, dass durch Chip-tuning bei diesel-
betriebenen Kraftfahrzeugen unter Volllast die Partikel-
Emissionen drastisch ansteigen, in einigen Fällen um
mehrere hundert Prozent (DEPA, 2004). Das dänische
Umweltministerium schätzt, dass zur Steigerung der Mo-
torleistung jeder zweite bis dritte neue Diesel-PKW in
dieser Art manipuliert wird.

297. Aus diesen Erfahrungen heraus wurden für die
Euro-Normen ab 2000 verbesserte Testzyklen definiert
und Feldüberwachungen (In-Use-Compliance, IUC) fest-
gelegt. Festzuhalten bleibt aber, dass jeder definierte Zy-
klus auch umgangen werden kann. Eine Verbesserung in
dieser Hinsicht wäre ein Not-To-Exceed-Konzept, dem-
zufolge im gesamten Kennfeldbereich die Grenzwerte
nicht überschritten werden dürfen. Ein solches Konzept
soll in den USA für Nutzfahrzeuge ab 2007 eingeführt
werden. Auch eine UNECE-Arbeitsgruppe (Working
Party on Pollution and Energy, GRPE) erarbeitet zurzeit
unter Vorsitz der US Environmental Protection
Agency (US EPA) einen Vorschlag für ein Not-To-
Exceed-Konzept für Nutzfahrzeuge. Der Vorschlag soll
bis Mitte 2005 fertig gestellt sein. Das Konzept wird zur-
zeit von der EU-Kommission auf Praxistauglichkeit über-
prüft. Diskussionen wird es vor allem über den Anwen-
dungsbereich geben, inwieweit zum Beispiel bestimmte
Grenzbereiche des Motorkennfeldes von der Überwa-
chung ausgeschlossen werden können.

Zudem muss die On-Board-Diagnostik und die On-
Board-Messung mit dem Ziel weiterentwickelt werden,
die dauerhafte Einhaltung der Emissionsstandards über-
prüfen zu können.

7.3 Kraftstoffverbrauch und
CO2-Emissionen

298. Neben den Partikel- und NOx-Emissionen stellen
vor allem die CO2-Emissionen des Verkehrssektors ein
besonderes Problem dar. Um langfristige Klimaschutz-
vorgaben erreichen zu können, muss auch der Verkehrs-



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 159 – Drucksache 15/5900
sektor zu einer Minderung seines absoluten CO2-Aussto-
ßes beitragen. Klimaschutzszenarien gehen davon aus,
dass der CO2-Ausstoß des Verkehrs bis zum Jahre 2050
um 34 bis 55 Prozent gegenüber 2002 sinken müsste,
wenn bis zur Mitte dieses Jahrhunderts ein CO2-Minde-
rungsziel in der Größenordnung von 80 Prozent ange-
strebt wird (Enquete-Kommission, 2002; s. Tz. 167). In
Bezug auf technische Maßnahmen an der Quelle soll ein
Teil dieser Emissionsminderungen durch den verstärkten
Einsatz alternativer Kraftstoffe erreicht werden (vgl.
Kap. 7-4), ein weiterer Teil durch Minderungen des spe-
zifischen CO2-Ausstoßes herkömmlicher Fahrzeuge.

Die von der Enquete-Kommission in Auftrag gegebenen
Szenariorechnungen zur Erreichung des CO2-Minde-
rungsziels von 80 Prozent ergeben für den durchschnitt-
lichen Verbrauch der zugelassenen Flotte im Jahre 2050
je nach Szenario Werte zwischen 2,5 und 4,1 l/100 km
(IER, WI und Prognos, 2002). In einer Studie im Auftrag
des Umweltbundesamts wird für das Jahr 2030 unter der
Maßgabe einer 80 Prozent-CO2-Minderung ein mittlerer
Verbrauch der Flotte von 4,7 l/100 km für Ottokraftstoff
bzw. 3,8 l/100 km für Diesel errechnet. Für das Jahr 2050
wird für Diesel-PKW ein Verbrauch von 1,6 l/100 km und
für Otto-PKW von 2 l/100 km für denkbar gehalten
(FISCHEDICK et al., 2002, S. 358 ff.). Das entspräche
einer spezifischen Emission von circa 40 g CO2/km für
Diesel-PKW und von circa 50 g CO2/km für Benzin-
PKW.

Die Vereinbarung des Verbands der Europäischen Auto-
mobilhersteller (ACEA) über einen mittleren CO2-Aus-
stoß neu zugelassener PKW von 140 g/km bis 2008
(Tz. 316) bildet demnach nur ein Zwischenziel. Weiter-
führende Vorschläge zielen auf eine Absenkung der spe-
zifischen CO2-Emissionen der neu zugelassenen PKW-
Flotte auf 120 g CO2/km im Jahre 2012 (EU-Kommis-
sion, 2004b). Die britische Regierung hat im
Oktober 2004 das offizielle Ziel formuliert, dass bis 2012
10 Prozent der in Großbritannien neu gekauften PKW
weniger als 100 g CO2/km emittieren (Department for
Transport, 2004). Bei einer Begrenzung der spezifischen
CO2-Emissionen auf 120 g/km ab 2010 und 100 g CO2/km
ab 2015 würden bei gleich bleibenden Neuwagen-Ver-
kaufszahlen die CO2-Emissionen der PKW um etwa
10 Mio. t bis zum Jahre 2020 abnehmen (KOLKE et al.,
2003). Das entspricht 6 Prozent der CO2-Emissionen des
Straßenverkehrs im Jahre 2002 (165,9 Mio. t, Abb. 2-7).

7.3.1 Stand und bisherige Entwicklung

299. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch des PKW-
Fahrzeugbestandes in Deutschland sank zwischen 1991 und
2002 von 8,3 l/100 km um 6 Prozent auf 7,8 l/100 km
(UBA, 2004b). Der marktgewichtete Verbrauch neu zuge-
lassener PKW lag in Deutschland im Jahre 2003 gemäß dem
Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) bei 6,9 l/100 km
(VDA, 2004b). Der NEFZ ist das seit 1996 in der Europäi-
schen Gemeinschaft vorgeschriebene standardisierte Test-
fahrprogramm (Kaltstart und Warmlaufphase, 4-maliger
Stadtfahrzyklus, außerstädtischer Fahrzyklus) zur Ermitt-
lung der Abgas- und Verbrauchswerte auf dem Rollen-

prüfstand. Zu berücksichtigen bleibt, dass ein unter realis-
tischeren Bedingungen gemessener Kraftstoffverbrauch
von PKW etwa 0,5 bis 1 l/100 km über dem mithilfe des
NEFZ gemessenen Normverbrauch liegt (RIEKE, 2002).

Infolge des Verbrauchsrückgangs sanken auch die spezifi-
schen CO2-Emissionen neu zugelassener PKW. Sie redu-
zierten sich bspw. für neu zugelassene PKW deutscher
Hersteller von 187 g CO2/km im Jahre 1998 auf durch-
schnittlich 173 g CO2/km im Jahre 2003 (Abb. 7-5; VDA,
2004c). Dies ist sowohl auf eine Verbesserung der An-
triebstechniken als auch auf einen höheren Anteil von
Diesel-PKW an Neuzulassungen zurückzuführen, der
sich in Deutschland von 9,8 Prozent im Jahre 1990 auf
über 40 Prozent im Jahre 2003 vervierfacht hat (Presse-
meldung des Kraftfahrt-Bundesamtes vom 29. März
2004). Auf europäischer Ebene ist ebenfalls eine deutli-
che Steigerung des Anteils dieselbetriebener Neufahr-
zeuge von 23,1 Prozent im Jahre 1994 auf 40,9 Prozent
im Jahre 2002 zu beobachten (ACEA, 2005).

Die spezifischen CO2-Emissionen der zugelassenen
PKW-Flotte nahmen nicht in demselben Maße ab wie die
der neu zugelassenen Fahrzeuge (Abb. 7-5), weil der Be-
stand an PKW nur nach und nach erneuert wird (das
durchschnittliche Alter eines PKW beträgt in Deutsch-
land etwa 6,6 Jahre (EEA, 2003)). Dennoch ist bei der zu-
gelassenen PKW-Flotte seit 1960 ein Rückgang der spezi-
fischen CO2-Emissionen um 29 Prozent zu verzeichnen
(Abb. 7-6), der allerdings bei gleich bleibender Leis-
tungsstärke der Fahrzeuge (vgl. Abb. 7-5) sicher noch
größer ausgefallen wäre.

300. Auch bei den LKW konnte eine Minderung der
spezifischen CO2-Emissionen erreicht werden; sie betrug
für die zugelassene LKW-Flotte zwischen 1960 und 2003
9 Prozent. Der spezifische Ausstoß an CO2 sank damit bei
LKW auf 629 g/km (Abb. 7-6). Nach Angaben des Ver-
bandes der deutschen Automobilindustrie konnte der spe-
zifische Kraftstoffverbrauch von Nutzfahrzeugen von 1970
bis 2003 um 30 Prozent gesenkt werden und liegt heute
bei einem 40 t-LKW durchschnittlich bei etwa 33 l/100 km
(VDA, 2003). Durch im gleichen Zeitraum jedoch stark
steigende Fahrleistungen (Abschn. 3.1.1) sowohl bei
PKW als auch bei LKW stiegen die absoluten CO2-Emis-
sionen der PKW zwischen 1960 und 2002 um den
Faktor 6,4 und die absoluten CO2-Emissionen der LKW
um den Faktor 5,2 an (vgl. Abb. 2-8). Der Kraftstoff-
verbrauch im Güterverkehr – der 2002 circa ein Drittel
der gesamten im Straßenverkehr eingesetzten Kraft-
stoffmenge verbrauchte – stieg von 1991 bis 2002 um
37,6 Prozent an (MWV, 2003).

Um die oben genannten Ziele des Klimaschutzes
(Tz. 298) zu erreichen, ist es daher weiterhin notwendig,
die bei Kraftfahrzeugen vorhandenen technischen Poten-
ziale zur CO2-Minderung auszuschöpfen.

7.3.2 Technische Reduktionspotenziale

301. Der Ausstoß von Kohlendioxid ist proportional
zum Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs: bei der vollstän-
digen Verbrennung eines Liters Benzin entstehen etwa
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A b b i l d u n g 7-5

Entwicklung von CO2-Emissionen (g/km), Verbrauch (l/100 km), Hubraum (cm3) und Leistung (kW)
neu zugelassener PKW in Deutschland

SRU/SG 2005/Abb. 7-5; Datenquelle: ACEA (2003) und VDA (2004b,c)

A b b i l d u n g 7-6

Entwicklung der spezifischen CO2-Emissionen der in Deutschland zugelassenen
PKW- und LKW-Fahrzeugflotte

SRU/SG 2005/Abb. 7-6; Datenquelle: UBA, schriftliche Mitteilung vom 1. September 2004,
Schadstoffberechnungsmodell TREMOD, Version 3.
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2,28 kg CO2, bei der vollständigen Verbrennung eines Li-
ters Diesel rund 2,58 kg CO2. Daher kann eine Minde-
rung der spezifischen CO2-Emissionen nur auf zwei We-
gen geschehen, nämlich

– entweder durch Senkung des Kraftstoffverbrauches
bei Fahrzeugen mit herkömmlichen Verbrennungs-
motoren (Tz. 302),

– oder durch den Einsatz alternativer, CO2-ärmerer
Kraftstoffe, zum Teil in Verbindung mit neuen An-
triebstechniken (Kap. 7-4).

Der Energiebedarf eines PKW im NEFZ ist in Abbil-
dung 7-7 dargestellt.

Die technischen Maßnahmen zur Verringerung des Kraft-
stoffverbrauches von klassischen Verbrennungsmotoren
lassen sich grob in eine Verbesserung der spezifischen
Motortechnologie (Tz. 302), das Betreiben des Motors im
effizienten Kennfeldbereich (Tz. 303) und ein optimiertes
Energiemanagement (Tz. 304) unterteilen. Ergänzt wer-
den diese Maßnahmen in der Antriebstechnik durch eine
Reduktion der Masse und des Roll- und Luftwiderstandes
(Tz. 306, 307) sowie schließlich durch Maßnahmen, die
ein verändertes Käufer- und Fahrverhalten bewirken kön-
nen (Tz. 308 ff.). 

Verbesserung der Motortechnologie

302. Bei einer Optimierung des Verbrennungsprozesses
muss zwischen Diesel- und Ottomotoren unterschieden
werden. Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Technik
bei Ottomotoren sind die Direkteinspritzung und ein va-

riabler Ventiltrieb. Beim konventionellen Ottomotor
(Saugrohreinspritzung und Vergaser) werden Benzin und
Sauerstoff außerhalb des Brennraums gemischt. Große
Verluste entstehen beim konventionellen Ottomotor durch
die Lastregelung mittels Drosselklappe, die den Kraft-
stoffverbrauch vor allem im Teillastbereich erhöht. Hier
bietet vor allem im ungünstigen Teillastbereich eine Mo-
torsteuerung mittels Direkteinspritzung in Verbindung
mit Schichtladebetrieb bzw. mit variablen Ventilsteuer-
zeiten (8 bis 10 Prozent Minderung) und Zylinderab-
schaltung (6 Prozent Minderung) sowie einer Absenkung
der Leerlaufdrehzahl (1 bis 2 Prozent Minderung) erheb-
liche Einsparpotenziale (SCHMIDT et al., 1998;
SALBER et al., 2001). Damit ergeben sich Verbrauchs-
minderungen von bis zu 18 Prozent (SCHMIDT et al.,
1998; SALBER et al., 2001; MERKER, 2002; MEHLIN
et al., 2003; VDA, 2001, S. 22). Allerdings erfordern
direkteinspritzende Ottomotoren aufgrund erhöhter NOx-
Emissionen eine Abgasnachbehandlung mit NOx-Spei-
cherkatalysatoren (Tz. 282; NEUMAN und SCHINDLER,
2000) und können ähnlich hohe Partikelemissionen wie
Dieselfahrzeuge aufweisen (Tz. 276).

Dieselmotoren verbrauchen im Vergleich zu Ottomotoren
um 15 bis 20 Prozent weniger Kraftstoff. Allerdings ist
der spezifische CO2-Ausstoß bei der Verbrennung eines
Liters Diesel um 13 Prozent höher als bei Benzin. Die
geringeren Verbräuche sind auf die deutlich höheren Ver-
dichtungsverhältnisse und die Direkteinspritzung zurück-
zuführen. Infolge der sehr schnell erfolgenden Kraftstoff-
einspritzung kann es jedoch trotz einer Verbrennung mit
Luftüberschuss lokal sowohl zu Luftmangel als auch zu
A b b i l d u n g 7-7

Energiebedarf eines PKW im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)

Quelle: THIELE und MERKER, 2004
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hohen Temperaturen kommen, wodurch Ruß bzw. NOx-
Emissionen entstehen (Tz. 275). Daher konzentriert sich
die Weiterentwicklung von Dieselmotoren vor allem auf
bessere Einspritzverfahren, die zu einer homogeneren
Gemischbildung und somit zur Schadstoffreduktion
beitragen können (THIELE und MERKER, 2004). Ge-
ringe Potenziale zur Verbrauchsoptimierung liegen in
einer verbesserten Abgasrückführung und in einer wei-
teren Reibungsminimierung (jeweils rund 2 Prozent)
(MEHLIN et al., 2003). Langfristig ist zu erwarten, dass
die Brennverfahren von Otto- und Dieselmotor sich an-
gleichen werden (STEIGER, 2003).

Downsizing und verbesserte Getriebe

303. Beide Motortypen besitzen den besten Wirkungs-
grad in einem bestimmten Kennfeldbereich. Diesen Be-
reich möglichst wenig zu verlassen, ist das Ziel des
Downsizing und verbesserter Getriebe. Beim Downsizing
führt die Hubraumreduzierung zu einem Betrieb des Mo-
tors bei höheren spezifischen Lasten. Um entsprechende
Fahrleistungen zu erhalten, wird Downsizing mit einer
Aufladung (Turbolader bzw. elektrisch unterstützte Auf-
ladung) ergänzt (ELLINGER et al., 2002). Automatisierte
Schaltgetriebe mit großer Getriebespreizung (6 bis
7 Gänge), bei denen der Schaltvorgang hydraulisch oder
elektronisch unterstützt wird, können den Verbrauch um
rund 10 Prozent mindern (HOFMANN et al., 2002). Als
Weiterentwicklung automatisierter Schaltgetriebe kön-
nen stufenlose Getriebe (CVT) weitere Einsparungen um
bis zu 8 Prozent realisieren (ELLINGER et al., 2002).

Energiemanagement und Hybridisierung

304. Beim Einsatz von Fahrzeugen im Stadtverkehr
wird zu etwa 45 Prozent der Zeit die Motorleistung nicht
in Anspruch genommen (STEIGER, 2003). Daher lassen
sich vor allem im Stadtverkehr mit einer Start-Stopp-
Automatik (automatische Motoran- und Abschaltung) in
Verbindung mit Schwungnutz-Systemen Kraftstoffein-
sparungen von bis zu 25 Prozent erreichen (NEUMANN
und SCHINDLER, 2000). Insgesamt kann durch die auto-
matische Motorabschaltung eine Kraftstoffverbrauchs-
minderung von bis zu 4 Prozent erreicht werden
(ELLINGER et al., 2000), beim VW 3 l-Lupo brachte sie
eine Einsparung von 3,9 Prozent (Abb. 7-11; MEHLIN
et al., 2003).

Bei einer weiterführenden Hybridisierung („strong hybrid“,
Parallelhybrid) wird neben dem konventionellen Verbren-
nungsmotor ein Elektromotor installiert, der ausreicht,
das Fahrzeug alleine anzutreiben. Damit sind insgesamt
drei Betriebsweisen möglich: verbrennungsmotorisch,
elektrisch und kombiniert. Der Elektromotor wird in der
Regel für den Fahrbetrieb in der Stadt und der Verbren-
nungsmotor für die Autobahn und Überlandfahrten aus-
gelegt. Dadurch kann der Betrieb des Verbrennungs-
motors im ungünstigen Teillastbereich vermieden
werden, indem bei geringer Leistungsanforderung der
Verbrennungsmotor dennoch in einem wirkungsgrad-
günstigen Bereich betrieben wird und die überschüssige
Energie zur Aufladung der Batterie genutzt wird. Dies er-

möglicht auch ein konsequentes Downsizing des Verbren-
nungsmotors, da dessen Teillastschwächen durch den
Elektromotor kompensiert werden. Weiterhin ermöglicht
der Parallelhybrid eine Nutzbremsung, das heißt eine
Rückgewinnung der Bremsenergie durch die Speicherfä-
higkeit der Batterie. Aufgrund dieser Vorteile lassen sich
für den Parallelhybrid im Vergleich zu Otto- und Diesel-
motoren Minderungspotenziale hinsichtlich des Kraft-
stoffverbrauchs zwischen 25 und 34 Prozent (ISENSEE,
2002; CONCAWE et al., 2003a) und auch Minderungen
der Schadstoffemissionen – mit Ausnahme der
NOx-Emissionen – verzeichnen (WALLENTOWITZ und
NEUNZIG, 2001).

Nachteile der Hybridantriebe sind die erforderlichen dua-
len Speicher und Antriebe im Fahrzeug, die sowohl zu
Lasten des Fahrzeuggewichts als auch der Kosten gehen.
Durch Weiterentwicklungen (z. B. Starter-Generator-
System und dem damit verbundenen Wegfall von An-
lasser und Lichtmaschine) verbessern sich jedoch die
Chancen für einen Serieneinsatz des Hybridantriebs
(WB BMVBW, 2002). Von Toyota wird bereits in der
zweiten Generation das Hybridfahrzeug PRIUS mit CO2-
Emissionen von nur 104 g CO2/km und einem Mehrge-
wicht von unter 100 kg als Serienfahrzeug angeboten.
Einige europäische Hersteller haben neu entwickelte
Hybridfahrzeuge vorgestellt und deren Produktion in
Aussicht gestellt (VDA, 2004a).

Elektrofahrzeuge

305. Im Gegensatz zum Parallelhybrid, der durch gerin-
gen Verbrauch und Schadstoffausstoß, verbunden mit
hohen Drehmomenten attraktiv ist, hat ein reiner Elektro-
antrieb deutliche Nachteile. Zwar ermöglicht er emis-
sionsfreies Fahren (die Betrachtung der Stromerzeugung
ist allerdings für die Gesamtbeurteilung zu berücksichti-
gen), doch sind aufgrund der geringen Energiedichten der
Batterien (rund 1/100 jener flüssigen Kraftstoffs) zum Er-
reichen akzeptabler Reichweiten große Batterien notwen-
dig. Daraus resultieren hohe Fahrzeuggewichte, welche
die Energieeffizienz der Fahrzeuge verschlechtern. Der-
zeitige Elektrofahrzeuge weisen Reichweiten von etwa
100 km auf. Insgesamt sind die Nachteile der Elektrofahr-
zeuge beim heutigen Stand der Technik so gravierend,
dass nur eine Nischenanwendung zu erwarten ist
(WB BMVBW, 2002; BIRNBAUM et al., 2002).

Der Elektroantrieb hätte zukünftig großes Potenzial,
wenn es gelänge, die Energiedichten der Batterien zu ver-
vielfachen. Grundsätzliche Vorteile gegenüber Verbren-
nungsmotoren (samt ihren Hilfsaggregaten) bestehen in
der vergleichsweise einfachen Technik und der Vermei-
dung der großen Mengen an Abwärme, die bei mobilen
Verbrennungsmotoren (wie auch Brennstoffzellen)
zwangsweise ungenutzt abgegeben werden. Schon bei
heutigen Batterien wäre der Elektroantrieb bezüglich der
Primärenergieausnutzung bei Stromerzeugung in hoch-
effektiven Gas-Dampf-Kraftwerken dem Verbrennungs-
motorantrieb gleichwertig, bei Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen (KWK-Anlagen) sogar überlegen. Hingegen ist
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beim derzeitigen Energiemix die Energie- und CO2-
Bilanz des Elektroantriebs ungünstig.

Fahrzeugkonstruktion (Masse, Roll- und 
Luftwiderstand)

306. Ergänzend zu Maßnahmen am Antriebsstrang und
einem optimierten Energiemanagement können zur Min-
derung des spezifischen Kraftstoffbedarfs eines Fahrzeu-
ges die Fahrzeugmasse, der Luft- und der Rollwiderstand
gemindert werden. Der Einfluss dieser Fahrzeugparame-
ter auf den Kraftstoffverbrauch eines Hybridfahrzeugs ist
in Abbildung 7-8 dargestellt. Eine Verminderung der
Fahrzeugmasse weist das weitaus größte Potenzial zur
Verbrauchsminderung auf.

In der Vergangenheit ist eine stetige Zunahme der Fahr-
zeugmasse zu beobachten gewesen: steigende Anforde-
rungen an Komfort, Sicherheit, Leistung und Vielseitig-
keit der Fahrzeuge haben zu erhöhtem Gewicht geführt.
Um die Gewichtszunahme auszugleichen, wurden stär-
kere Motoren installiert, die oft ein größeres Tankvolu-
men nach sich zogen und ihrerseits wiederum zu höherer
Masse führten. So stieg seit 1995 die durchschnittliche
Fahrzeugmasse um rund 100 kg und betrug im Jahre 2002
1 214 kg (ACEA und Dienststellen der EU-Kommission,
2001; 2003). Diese Gewichtsspirale kann durch den Ein-

satz neuer Werkstoffe und neuer Aufbautechniken aufge-
brochen werden (Abb. 7-9). Insgesamt erwartet die
Volkswagen AG mögliche Reduzierungen der Fahrzeug-
masse in einer Größenordnung von 30 bis 35 Prozent
(NEUMANN und SCHINDLER, 2000). In einer Studie
von Arthur D. Little, in der die Konsequenzen der Ein-
führung eines CO2-Minderungszieles von 120 g/km bis
2012 untersucht werden, werden mögliche Gewichtsre-
duktionen von 15 Prozent bei Kleinwagen, 18 Prozent bei
Mittelklassewagen und 30 Prozent bei Oberklassewagen
aufgeführt (Arthur D. Little, 2003, S. 26).

Die mit der Massereduktion verbundene Verbrauchsredu-
zierung liegt im Bereich von 0,3 bis 0,8 l/100 km pro
100 kg Massereduktion (MEHLIN et al., 2003; ISENSEE,
2002). Beim VW Lupo konnten 8 Prozent Kraftstoff
durch 10 Prozent weniger Gewicht eingespart werden.
Andere Studien gehen deutlich konservativer von
3,5 Prozent Kraftstoffeinsparung pro 10 Prozent Masse-
reduktion aus (Arthur D. Little, 2003, S. 116).

307. Durch die Reduzierung des Rollwiderstands der
Reifen um 30 Prozent können in Abhängigkeit von der
Fahrgeschwindigkeit zwischen 2 und 6 Prozent Kraftstoff
eingespart werden (SCHEDEL, 2001; s. a. Tz. 261). Das
Umweltbundesamt schätzt, dass durch den Einsatz von
Leichtlaufreifen ein CO2-Minderungspotenzial von 2 bis
A b b i l d u n g 7-8

Hybridfahrzeug: Einfluss der Fahrzeugparameter Masse, Roll- und Luftwiderstand
auf den Kraftstoffverbrauch

Quelle: JOSEFOWITZ und KÖHLE, 2002
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Potenziale der Gewichtsreduktion bei PKW

Quelle: NEUMANN und SCHINDLER, 2000
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5 Prozent bei PKW und von 3 bis 9 Prozent bei LKW be-
steht (KOLKE et al., 2003). Zusätzlich erscheint eine Re-
duzierung des Luftwiderstands durch aerodynamischere
Karosserieformen um 10 bis 20 Prozent möglich, ohne
den Komfort der Passagiere wesentlich einzuschränken
(Enquete-Kommission, 2002, S. 216 f.). Das dadurch er-
schließbare Kraftstoffeinsparpotenzial bei leichten Nutz-
fahrzeugen liegt bei etwa 4 Prozent (EU-Kommission,
2004c).

Käuferverhalten (Motorleistung und Nebenaggregate) 
und Fahrverhalten

308. Erheblichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch
und die CO2-Emissionen haben die Motorleistung und
elektrische Nebenaggregate, wie Klimaanlagen, Bord-
und Unterhaltungselektronik sowie weitere zahlreiche
Komponenten zur elektrischen und hydraulischen Ener-
gieversorgung der Fahrzeugsysteme, die maßgeblich vom
Käuferverhalten determiniert sind. Der Anteil von
Neufahrzeugen, die mit Klimaanlagen ausgestattet waren,
stieg innerhalb einer Dekade von 15 Prozent im Jahre 1992
auf 72 Prozent im Jahre 2002 an (Arthur D. Little, 2003).
Der Einfluss solcher Nebenaggregate auf den Kraftstoff-
verbrauch eines Mittelklassewagens im Neuen Europäi-
schen Fahrzyklus kann einen zusätzlichen Kraftstoffbedarf
von bis zu 17 Prozent erforderlich machen (Sommerfahr-
betrieb mit Klimaanlage; WALLENTOWITZ und
NEUNZIG, 2001, S. 34). Allein der von Klimaanlagen in-
duzierte Mehrausstoß an CO2 liegt bei 3 bis 8 Prozent
(EU-Kommission, 2004c).

Insgesamt schätzt die EU-Kommission den Einfluss von
Klimaanlagen auf die Treibhausgas-Emissionen von
Fahrzeugen auf 16 bis 28 g CO2eq/km. Davon sind etwa
ein Drittel auf den mit höheren CO2-Emissionen ver-
knüpften Mehrverbrauch und zwei Drittel auf das Entwei-
chen des Klimagases HFC 134a zurückzuführen (Tz. 66
und ECCP, 2003). Aus diesem Grund ist in dem Vor-
schlag für eine Verordnung über bestimmte fluorierte
Treibhausgase (EU-Kommission, 2003) ein Stufenplan
für den Ausstieg der Verwendung von HFC 134a in mobi-
len Klimaanlagen vorgesehen. Danach dürften ab dem
Jahr 2014 Neufahrzeuge nicht mehr mit Klimaanlagen
ausgestattet werden, die HFC 134a enthalten (Artikel 10).
Zudem dürften ab 2005 bestimmte Leckageraten nicht
mehr überschritten werden (Artikel 9).

309. Die durchschnittliche Motorleistung neu zugelas-
sener Fahrzeuge in Deutschland stieg von 69 kW im
Jahre 1995 auf 85 kW im Jahre 2002 (vgl. Abb. 7-5 und
Tz. 306). Hält dieser Trend zu leistungsstärkeren Fahr-
zeugen an, wird eine Reduktion der CO2-Emissionen er-
schwert. Eine Leistungsminderung um 30 Prozent könnte
dagegen die CO2-Emissionen bei Ottomotoren um 13 bis
19 Prozent und bei Diesel um 5 bis 15 Prozent reduzie-
ren. Eine Leistungsminderung um 50 Prozent könnte die
CO2-Emissionen um 25 bis 32 Prozent mindern (KOLKE
et al., 2003).

310. Die Potenziale eines veränderten Käufer- und
Fahrverhaltens zur Minderung der CO2-Emissionen des
Straßenverkehrs sind 2003 in einem Sachstandsbericht
des Umweltbundesamtes zusammengefasst worden
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(KOLKE et al., 2003). Demnach könnte durch die Ein-
führung eines Tempolimits (s. a Kap. 9.2) eine Senkung
der CO2-Emissionen außerorts um 8 Prozent und auf Au-
tobahnen um 9 Prozent (Tempo 120) bzw. 19 Prozent
(Tempo 100) erreicht werden. Über die Bereitstellung
von Verbraucherinformationen (z. B. über eine entspre-
chende, ohnehin durch die EU-Richtlinie zur Verbrauchs-
kennzeichnung geforderte, anschauliche Kennzeichnung
von PKW) sollte dem Verbraucher die Auswahl eines ver-
brauchsarmen Fahrzeugs erleichtert werden. Auch das
Kraftstoff sparende Fahren kann durch verschiedene
Maßnahmen gefördert werden, zum Beispiel über Fahrer-
schulungen oder Informationen über die Verwendung von
Leichtlaufölen. Bei Unternehmen mit Fuhrpark könnten
zusätzliche Anreize bspw. über firmeninterne Prämien
eingeführt werden, bei Privatpersonen über finanzielle
Zuschüsse, zum Beispiel über einen bei jedem Autokauf
erhältlichen Gutschein zur Schulung für eine verbrauchs-
arme Fahrweise. Wichtig wäre auch eine standardmäßige
Ausstattung von Fahrzeugen mit Verbrauchsanzeige. Das
Umweltbundesamt schätzt, dass sich durch solche Maß-
nahmen, die eine verbrauchsarme Fahrweise fördern, ein
zusätzliches CO2-Minderungspotenzial von 6 bis 17 Pro-
zent ergibt.

Zusammenfassung der Potenziale zur Verbrauchs-
minderung bei PKW und LKW

311. Verbrennungsmotoren haben noch ein erhebliches
Potenzial an Verbrauchseinsparungen und einer damit

verbundenen Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Beim
Ottomotor werden für ein Mittelklassefahrzeug (mit ei-
nem CO2-Ausstoß von 164 g/km) durch Maßnahmen am
Antriebsstrang Einsparungen des spezifischen Verbrauchs
von rund 38 Prozent für realisierbar gehalten (Abb. 7-10;
ähnlich auch ELLINGER et al., 2002; LANG et al., 2004;
Enquete-Kommission, 2002, S. 216 ff.; KOLKE, 1999,
S. 47). Mit weiteren Maßnahmen wie Gewichtsreduktion,
Verringerung des Roll- und Luftwiderstandes sowie der
Unterstützung einer Kraftstoff sparenden Fahrweise sind
Verbrauchsreduktionen von insgesamt mehr als 40 Pro-
zent möglich (s. a. JOSEFOWITZ und KÖHLE, 2002).
Die bei Dieselmotoren zu erwartenden zukünftigen Ein-
sparpotenziale sind im Vergleich zu Ottomotoren deutlich
geringer, da Dieselmotoren im häufig vorkommenden
Teillastbetrieb niedrigere Wirkungsgradverluste als Otto-
motoren aufweisen (FISCHER, 1998). Zudem konnten
bei Dieselmotoren bereits in der Vergangenheit deutliche
Effizienzsteigerungen durch eine elektronisch geregelte
Direkteinspritzung mit extrem hohen Ladedrücken erzielt
werden. Trotzdem sind auch hier über eine Hybridisierung
und ein verbessertes Getriebe noch Einsparungen von
rund 32 Prozent möglich (Abb. 7-10; s. a. JOSEFOWITZ
und KÖHLE, 2002). Zusätzliche Einsparungen sind auch
hier durch eine Verringerung der Masse und des Roll- und
Luftwiderstandes sowie der Unterstützung einer Kraft-
stoff sparenden Fahrweise möglich. Damit wird auch in
den nächsten Dekaden der optimierte Verbrennungsmotor
das dominierende Antriebsaggregat bleiben und nicht von
Elektrofahrzeugen mit Batterien bzw. Brennstoffzellen in
A b b i l d u n g  7-10

Einsparpotenziale am Antriebsstrang bei Otto- und Dieselmotoren gegenüber einem PKW mit 164 g CO2/km

SRU/SG 2005/Abb. 7-10; Datenquelle: ELLINGER et al., 2000
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großem Maßstab abgelöst werden. Lediglich Hybridfahr-
zeuge könnten einen größeren Marktanteil gewinnen
(CHRISTIDIS et al., 2003; MERKER, 2002).

312. Bereits heute haben Automobilhersteller die Mög-
lichkeiten erheblicher Verbrauchsverbesserungen mit Se-
rien- und Versuchsmodellen unter Beweis gestellt. In
Abbildung 7-11 ist am Beispiel des VW 3 l-Lupo gezeigt,
mit welchen bereits heute verfügbaren technischen Mit-
teln der Kraftstoffverbrauch gegenüber dem Basismodell
um mehr als 1 l gesenkt wurde. Dabei trug der verbesserte
Antrieb zu etwa 60 Prozent der Kraftstoffeinsparung bei,
20 Prozent war auf die Massenreduktion, weitere
20 Prozent auf Maßnahmen zur Verringerung des Luft-
und Rollwiderstands zurück zu führen (PEHNT, 2001,
S. 89 ff. m. w. N.).

Greenpeace hat mit dem Fahrzeug SMILE auf der Basis
des Renault Twingo demonstriert, dass eine Halbierung
des Kraftstoffverbrauchs durch technische Verbesserun-
gen sofort realisierbar ist, ohne den Front-Querschnitt des
Fahrzeugs, der maßgeblich für den Sitzkomfort verant-
wortlich ist, zu modifizieren (Greenpeace, 2004). Die

Volkswagen AG hat die Machbarkeit eines 1 l-PKW ge-
zeigt, allerdings weicht dieser deutlich von herkömmli-
chen Fahrzeugkonzepten ab. Der Mittelklassewagen
PRIUS von Toyota, ein Hybridfahrzeug, emittiert nur
104 g CO2/km (Tz. 304) und weist zudem Fahrleistungen
auf, die mit anderen Fahrzeugmodellen dieser Klasse ver-
gleichbar sind.

313. Hinsichtlich des Straßengüterverkehrs (LKW)
werden die Potenziale zur Reduzierung des spezifischen
Kraftstoffbedarfs im Verhältnis zu PKW als geringer ein-
geschätzt, da die Motoren in Bezug auf die fahrzeug-
spezifische Transportleistung bereits weitgehend ver-
brauchsoptimiert sind. Standard sind direkteinspritzende
Dieselmotoren mit Aufladung und teils mit Abgasrück-
führung. Allerdings kann allein durch die Einführung der
SCR-Technik eine Minderung des Kraftstoffverbrauchs
bei LKW um bis zu 5 Prozent erwartet werden (Tz. 283).
Verschiedene Prognosen gehen von einer 5- bis 7prozen-
tigen bzw. 10prozentigen Reduktion des durchschnittli-
chen Kraftstoffverbrauchs bei LKW von 1997 bis 2015
aus (BIRNBAUM et al., 2002, S. 83 f.).
A b b i l d u n g 7-11

Wirksamkeit der antriebsseitigen Maßnahmen zur Verbrauchssenkung des 3l-Lupo

Quelle: PEHNT, 2001, S. 89, verändert
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7.3.3 Umsetzungsmöglichkeiten

314. Zur Reduzierung der spezifischen CO2-Emissio-
nen, und damit zur Reduzierung des spezifischen Kraft-
stoffverbrauchs, bestehen derzeit keine ordnungsrechtli-
chen Vorgaben. Eine ordnungsrechtliche Steuerung ist in
diesem Bereich zwar prinzipiell möglich, jedoch weisen
ökonomische Instrumente gerade in Bezug auf die Redu-
zierung von CO2-Emissionen eine Reihe unbestrittener
Vorteile auf, die insbesondere die Frage der gesamtwirt-
schaftlichen Effizienz betreffen. Aus diesem Grund präfe-
riert der SRU im Rahmen einer quellenbezogenen Strate-
gie zur Verminderung der verkehrsbedingten CO2-
Emissionen grundsätzlich den Einsatz ökonomischer In-
strumente. Dabei könnte es auf den ersten Blick ideal er-
scheinen, verkehrsbedingte CO2-Emissionen mittels eines
einzigen preispolitischen Instrumentes zu regulieren, das
möglichst nahe am Kraftstoffverbrauch ansetzt. Eine sol-
che Vorgehensweise erscheint jedoch in Anbetracht der
vorliegenden Preiselastizitäten als politisch nicht durch-
setzungsfähig. So ist nach HANLY et al. (2002, S. 11) im
Personenverkehr davon auszugehen, dass eine Steigerung
der Kraftstoffpreise um 10 Prozent in der kurzfristigen
Betrachtung einen Nachfragerückgang um lediglich circa
3 Prozent auslöst. Selbst in der langfristigen Betrachtung,
also unter Berücksichtigung weiter gehender Anpas-
sungsoptionen, beträgt dieser Wert nur etwa 6 Prozent.
Diese Ergebnisse sind im Wesentlichen mit zahlreichen
weiteren Studien zur Preiselastizität der Kraftstoffnach-
frage im Personenverkehr konsistent (Victoria Transport
Policy Institute, 2004; KNIESTEDT, 1999). Die Reakti-
onsträgheit in Bezug auf die Kraftstoffpreise wird darüber
hinaus auch aus einer Umfrage im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes deutlich, nach der lediglich 60 Prozent der
befragten Fahrzeughalter angeben, dass sie erst bei einer
Verdoppelung des Benzinpreises gegenüber dem Niveau
des Jahres 2002 ihr Fahrverhalten überhaupt ändern wür-
den (KUCKARTZ und GRUNENBERG, 2002, S. 73).
Dabei ist zudem zu beachten, dass nach Erfahrungen aus
früheren Umfragen davon auszugehen ist, dass gerade bei
einer schrittweisen Preiserhöhung ein Gewöhnungseffekt
eintritt, und die tatsächliche Verhaltensänderung weniger
deutlich ausfällt, wie die jeweiligen Umfrageergebnisse
es nahe legen (DAT, 2002).

Im Bereich des Güterverkehrs sind die Elastizitäten in
Bezug auf die Kraftstoffpreise in der Regel noch geringer
als im Personenverkehr, denn die Kraftstoffkosten stellen
im Durchschnitt über alle Gütergruppen betrachtet nur
circa 6 Prozent der Transportkosten im Güternahverkehr
und 19 Prozent im Güterfernverkehr dar. Hinzu kommt,
dass die Substitutionsmöglichkeiten in Bezug auf den
Modal Split im Güterverkehr deutlich schwächer ausge-
prägt sind als im Personenverkehr.

315. Die genannten Elastizitäten implizieren, dass die
Kraftstoffnachfrage zwar durchaus spürbar, aber nur
deutlich unterproportional auf entsprechende Preiserhö-
hungen reagiert. Eine weitere Steigerung der Kraftstoff-
preise im Rahmen der ökologischen Steuerreform
(Abschn. 9.3.1) stellt deshalb zwar nach wie vor einen
unverzichtbaren Baustein einer jeden Strategie zur Ver-

minderung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen dar.
Jedoch würde jeder Versuch, die im Verkehrsbereich er-
forderliche Reduktion der CO2-Emissionen ausschließ-
lich über steigende Kraftstoffpreise zu realisieren, an der
Frage der politischen Durchsetzbarkeit scheitern. Dies
lässt sich exemplarisch anhand der von der Enquete-
Kommission (2002) „Nachhaltige Energieversorgung un-
ter den Bedingungen der Globalisierung und Liberalisie-
rung“ als notwendig erachteten Senkung der verkehrsbe-
dingten CO2-Emissionen um bis zu 55 Prozent bis zum
Jahre 2050 verdeutlichen. Unter Zugrundelegung einer
langfristigen Preiselastizität von – 0,6 und eines Anpas-
sungszeitraumes von 10 Jahren würde diese Zielsetzung
erfordern, dass die Kraftstoffpreise bis zum Jahre 2040
inflationsbereinigt etwa auf das 1,9fache ihres heutigen
Niveaus ansteigen müssten. Bei einer durchschnittlichen
Preissteigerungsrate von 2 Prozent würde dies in etwa er-
fordern, dass die Kraftstoffpreise bis zum Jahre 2040 um
jährlich knapp 10 ct/l angehoben werden, sodass sie im
Jahre 2040 nominal eine Höhe von circa 4,70 €/l errei-
chen. An dieser Größenordnung wird deutlich, dass jeder
Versuch, eine hinreichend starke Lenkungswirkung al-
leine über eine Erhöhung der Kraftstoffpreise zu errei-
chen, bereits aus Gründen der politischen Durchsetz-
barkeit von vorn herein zum Scheitern verurteilt wäre.
Deshalb ist zur Regulierung der verkehrsbedingten CO2-
Emissionen eine Kombination ökonomischer Instrumente
erforderlich, bei der die Steuerung auf unterschiedliche
Anknüpfungspunkte verteilt wird. Dabei entsteht aller-
dings ein Zielkonflikt: Je mehr verschiedene Instrumente
zum Einsatz kommen, um so geringer muss die Eingriff-
sintensität bei jedem einzelnen Instrument sein und um so
höher sind einerseits die politischen Durchsetzungschancen
in Bezug auf jedes einzelne Instrument. Allerdings
wächst andererseits mit der Anzahl der eingesetzten In-
strumente auch die Gefahr, dass es zu Überschneidungen
oder gar Widersprüchen kommt und damit Akzeptanz
und Durchsetzbarkeit des Policy-Mix insgesamt in Mit-
leidenschaft gezogen werden (so bereits Wissenschaftli-
cher Beirat beim Bundesverkehrsministerium, 1992). In
diesem Sinne wird im Folgenden eine Kombination öko-
nomischer Instrumente vorgeschlagen, die sich auf die
wichtigsten Anknüpfungspunkte konzentriert und sowohl
die Fahrzeughersteller als auch die Fahrzeughalter in die
Pflicht nimmt. 

Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

– eine Umwandlung der freiwilligen Selbstverpflichtung
der europäischen Automobilindustrie in ein Emis-
sionshandelssystem, das am Flottenverbrauch ansetzt,

– eine stärker als bisher an den CO2-Emissionen orien-
tierte Kraftfahrzeugsteuer,

– weitere Erhöhungsstufen der Öko-Steuer auf Otto-
und Dieselkraftstoffe,

– eine Weiterentwicklung der zum 2. Januar 2005 in
Deutschland in Kraft getretenen LKW-Maut sowie

– gegebenenfalls die punktuelle Einführung von Stra-
ßennutzungsgebühren für PKW zur Entlastung von
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Ballungsräumen und/oder weiter gehende Maßnah-
men der Parkraumbewirtschaftung.

Die CO2-orientierte Kraftfahrzeugsteuer und das Emis-
sionshandelsmodell zielen auf eine Reduzierung des spe-
zifischen Kraftstoffverbrauchs ab. Sie sind damit der Ein-
griffsebene „Maßnahmen an der Schadstoffquelle“
zuzuordnen und werden im vorliegenden Kapitel erörtert.
Demgegenüber besteht die Zielsetzung von Öko-Steuer,
Straßennutzungsgebühren und Parkraumbewirtschaftung
in einer Beeinflussung des individuellen Fahrverhaltens,
sodass sie der Eingriffsebene „Maßnahmen in der Ver-
kehrslenkung“ zuzuordnen sind und erst in Kapitel 9 dar-
gestellt werden. Trotz dieser Trennung in der Darstellung
sollte jedoch nicht übersehen werden, dass es zahlreiche
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Instru-
menten auf den beiden genannten Eingriffsebenen gibt.
So gilt zum Beispiel, dass eine Reduzierung des spezifi-
schen Kraftstoffverbrauchs durch technische Maßnahmen
nur dann zu einer proportionalen Verminderung der ver-
ursachten CO2-Emissionen führt, wenn gleichzeitig die
Kraftstoffpreise im Rahmen der Öko-Steuer angehoben
werden (Abschn. 9.3.1). Denn bei konstanten Kraftstoff-
preisen würde aufgrund der fallenden Kraftstoffkosten
pro km für die Fahrzeughalter ein Anreiz zu einer Erhö-
hung der Fahrleistung entstehen, wodurch ein Teil des er-
zielten Erfolges wieder kompensiert würde.

7.3.3.1 Freiwillige Selbstverpflichtung
der Automobilindustrie

Ausgangssituation

316. Die freiwillige Selbstverpflichtung der europäi-
schen Automobilindustrie stellt neben fiskalischen Anrei-
zen (CO2-bezogene Kfz-Steuer) und Informationspflich-
ten (Kennzeichnungsrichtlinie) den dritten Pfeiler der
„Gemeinschaftsstrategie zur Minderung der CO2-Emis-
sionen von Personenkraftwagen“ (EU-Kommission, 1995)
dar. Dabei soll die freiwillige Selbstverpflichtung eine
Senkung auf 140 g CO2/km bis zum Jahre 2008 gewähr-
leisten, während die restliche Verminderung um weitere
20 g CO2/km durch die anderen beiden Pfeiler der Ge-
meinschaftsstrategie erreicht werden sollen.

317. Der Dachverband der europäischen Automobilin-
dustrie (ACEA – s. Kasten) gab im Jahre 1998 nach mehr-
jährigen Verhandlungen die Selbstverpflichtung ab, bis
zum Jahre 2003 eine PKW-Flotte mit einem durchschnitt-
lichen CO2-Emissionswert von 165 bis 170 g CO2/km und
bis zum Jahre 2008 eine PKW-Flotte mit einem durch-
schnittlichen CO2-Emissionswert von 140 g CO2/km an-
zubieten (letzteres entspricht einem Verbrauchsrückgang
an Kraftstoffen um 25 Prozent gegenüber 1995). Darüber
hinaus wollen die europäischen Automobilhersteller das
Potenzial einer weiter gehenden CO2-Reduktion mit dem
Ziel von 120 g CO2/km (was einem Verbrauch von 5,16 l
Ottokraftstoff bzw. 4,56 l Dieselkraftstoff pro 100 km
entspricht) bis zum Jahre 2012 prüfen. Alle genannten
Reduktionen beziehen sich auf den Durchschnitt der in
der EU von den ACEA-Mitgliedsunternehmen verkauften

PKW der Kategorie M1 (definiert in Annex I der Richt-
linie des Rates 70/156/EEC).

318. Die Einhaltung dieser Selbstverpflichtung wurde
seitens des Dachverbandes ACEA an die Erfüllung fol-
gender Bedingungen gebunden:

– Zum Ersten muss eine hinreichend hohe Kraftstoff-
qualität zur Verfügung stehen, die die entsprechende
Weiterentwicklung der Motortechnik zur Entfaltung
bringt. Die EU-Kommission hat daraufhin 2001 einen
Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 98/70 vorge-
legt (COM(2001)241), der am 5. März 2003 in die
Richtlinie 2003/17/EG zur Änderung der Richtlinie
98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraft-
stoffen mündete.

– Zum Zweiten sollen Nicht-ACEA-Mitglieder insbe-
sondere aus Japan und Korea die gleichen Verpflich-
tungen eingehen, sodass die europäische Automobilin-
dustrie keine Wettbewerbsnachteile durch Importe
erleidet. Die EU-Kommission initiierte daraufhin
1998 ähnliche Selbstverpflichtungen mit den Vereini-
gungen der koreanischen und japanischen Automobil-
hersteller (KAMA und JAMA – s. Kasten). Als Zwi-
schenziel wurde für JAMA ein durchschnittlicher
CO2-Emissionswert von 165 bis 170 g CO2/km im
Jahre 2003 festgeschrieben, mit den koreanischen Auto-
mobilherstellern wurde dieses Zwischenziel für das
Jahr 2004 vereinbart. Der Zielwert von 140 g CO2/km
soll von beiden Verbänden im Jahre 2009 erreicht wer-
den.

– Zum Dritten soll die EU-weite Verbreitung neuer
Technologien im Fahrzeugbau nicht durch fiskalische
oder andere politische Maßnahmen behindert werden.
Darüber hinaus behält sich ACEA vor, die wirtschaft-
liche Entwicklung zu beobachten und bei ungünstiger
Beschäftigungssituation oder Wettbewerbsverzerrun-
gen Anpassungen des Reduktionsziels vorzunehmen.

Im Gegenzug behält sich die EU-Kommission vor, einen
verbindlichen Rechtsrahmen zu erlassen, falls ACEA das
Emissionsziel für 2008 nicht einhält oder keine hinrei-

Verbände der Automobilindustrie
ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Auto-
mobiles): BMW AG, DaimlerChrysler AG, Fiat S. p. A.,
Ford of Europe Inc., General Motors Europe AG, Por-
sche AG, PSA Peugeot Citroën, Renault SA, AB Volvo
und Volkswagen AG.

KAMA (Korea Automobile Manufacturers Associa-
tion): Daewoo Motor Co. Ltd., Hyundai Motor Com-
pany und Kia Motors Corporation.

JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association):
Daihatsu Motor Corporation Ltd., Fuji Heavy Industries
Ltd. (Subaru), Honda motor Corporation Ltd., Isuzu
Motors Ltd., Mazda Motor Corporation, Nissan Motor
Corporation Ltd., Mitsubishi Corporation, Suzuki Mo-
tor Corporation und Toyota Motor Corporation.
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chenden Fortschritte bei der Annäherung an das Ziel er-
reicht werden. Dieser Rechtsrahmen wurde bisher jedoch
noch nicht konkretisiert.

319. Um die Entwicklungen der in der Selbstverpflich-
tung enthaltenen Zusagen und die ihnen zugrunde liegen-
den Annahmen insbesondere bezüglich der wirtschaftli-
chen Entwicklung zu überwachen, vereinbarten die EU-
Kommission und ACEA ein Monitoring, dessen Ergeb-
nisse in die regelmäßigen Berichte der EU-Kommission
einfließen. Die Hauptergebnisse des vierten Jahresbe-
richts (EU-Kommission, 2004c) über den Zeitraum 1995
bis 2002 lauten:

– Unter Berücksichtigung sämtlicher Maßnahmen der
EU und der Mitgliedstaaten ist der durchschnittliche
spezifische CO2-Ausstoß von Personenkraftwagen in
der EU im Zeitraum 1995 bis 2002 von 186 g CO2/km
auf 166 g CO2/km zurückgegangen. Nach offiziellen
Daten der Mitgliedstaaten für das Jahr 2002 betrugen
die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen
des PKW-Bestands 165 g CO2/km bei ACEA,
174 g CO2/km bei JAMA und 183 g CO2/km bei
KAMA. Den Statistiken von ACEA zufolge betrugen
die spezifischen CO2-Emissionen bei diesem Verband
163 g CO2/km (ausführlich Tab. 7-5).

– Bei JAMA und ACEA sind gute Fortschritte zu ver-
zeichnen, obwohl die Leistung von ACEA im
Jahre 2002 geringer war als in den Vorjahren. ACEA
hat jedoch bereits im Jahre 2000 das bis 2003 gesetzte
Zwischenziel erreicht (EU-Kommission, 2002b) und
befindet sich nun mit 165 g CO2/km am untersten
Ende dieses Zielbereichs. JAMA erreichte 2002 den
Zwischenzielbereich. Die Fortschritte von KAMA
sind noch immer unbefriedigend, wenngleich KAMA
in den letzten zwei Jahren leicht aufgeholt hat.

– Um das Ziel der Selbstverpflichtungen von
140 g CO2/km zu erreichen, bedarf es weiterer Bemü-
hungen, da die durchschnittliche Minderungsrate aller
drei Verbände gesteigert werden muss. Im Durch-
schnitt über den gesamten Zeitraum von 1995 bis
2008/09 muss die Minderungsrate bei rund 2 Prozent
oder etwa 3,5 g CO2/km pro Jahr liegen. Da die tat-
sächliche jährliche Minderungsrate bisher weit unter
diesem Wert lag, müssten die Vermeidungsanstregun-
gen in den verbleibenden Jahren erheblich ausgeweitet
werden, wenn das Ziel von 140 g CO2/km bis 2008/09
noch erreicht werden soll. So müsste in den verblei-
benden Jahren bis 2008/9 die Minderungsrate bei
ACEA durchschnittlich 2,5 Prozent, bei JAMA
2,8 Prozent und bei KAMA 3,4 Prozent betragen (EU-
Kommission, 2002b).

– Um das – weiter gehende – Ziel der EU-Kommission,
bei neu in der EU zugelassenen Personenkraftwagen bis
zum Jahre 2005 (spätestens 2010) einen durchschnitt-
lichen spezifischen CO2-Ausstoß von 120 g CO2/km
zu erreichen, müssten die Emissionen auf EU-Ebene
jährlich um durchschnittlich 3,5 Prozent gesenkt wer-
den. Das ist erheblich mehr, als von 1995 bis 2002
durchschnittlich erzielt wurde (ca. 1,5 Prozent). An-

fangs gingen ACEA und die EU-Kommission davon
aus, dass die Minderungsrate mit der Zeit ansteigen
würde. Nun ist jedoch die EU-Kommission der Mei-
nung, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, um
das Ziel bis 2010 zu erreichen.

Bewertung

320. Der SRU hat sich in der Vergangenheit bereits
mehrfach mit den vielfältigen Problemen freiwilliger
Selbstverpflichtungen auseinander gesetzt und einen vor-
sichtigen, eher restriktiven Einsatz dieses Instruments
empfohlen (SRU, 2004, Kap. 13; SRU, 2002a,
Tz. 446 ff.; SRU, 1998, Tz. 276 ff.). Dabei wurde insbe-
sondere bemängelt, dass freiwillige Selbstverpflichtungen
auf Verbandsebene aufgrund der fehlenden Durchset-
zungsmacht des Verbandes gegenüber seinen Mitglieds-
unternehmen und dem daraus resultierenden Trittbrettfah-
rerproblem in der Regel nur die Verfolgung sehr an-
spruchsloser Zielsetzungen erlauben, die kaum über die
business-as-usual-Entwicklung hinausgehen. Des Weite-
ren wurde gefordert, freiwillige Selbstverpflichtungen
durch einen wirksamen Sanktionsmechanismus für den
Fall ihres Scheiterns zu flankieren. In Bezug auf diese
beiden Punkte weist auch die freiwillige Selbstverpflich-
tung der europäischen Automobilindustrie gravierende
Schwächen auf.

321. Obgleich der Dachverband der europäischen Auto-
mobilhersteller einen hohen Organisationsgrad und eine
vergleichsweise geringe Mitgliederzahl aufweist, ist das
Trittbrettfahrerproblem mit seinen negativen Auswirkun-
gen auf die Zielerreichung und die Wettbewerbssituation
keineswegs ausgeräumt: So teilte ACEA am 30. April 2002
der EU-Kommission mit, dass der Automobilhersteller
Rover aus dem Verband ausgeschieden ist. Zwar erreicht
Rover derzeit nur einen Marktanteil von etwa 1 Prozent
der in der Europäischen Union verkauften PKW (VDA,
2002), jedoch könnte das Ausscheiden von Rover ins-
besondere bei wirtschaftlich ungünstiger Entwicklung
weitere PKW-Hersteller veranlassen, aus dem Verbund
auszuscheren. Auch existiert zwischen den ACEA-Mit-
gliedern keine explizite Lastenverteilung. Das heißt, es
bleibt jedem Mitgliedsunternehmen selbst überlassen, in
welchem Umfang es zur Zielerreichung beitragen
möchte. Da dieser vollkommen ungesteuerte Prozess
kaum zu einem Ausgleich der Grenzvermeidungskosten
zwischen den einzelnen Automobilherstellern führen
dürfte, wird das Reduktionsziel nicht zu minimalen Kos-
ten erreicht. Somit ist eine effiziente Lösung nicht zu er-
warten (ZERLE, 2004, S. 76 ff.). In diesem Zusammen-
hang ist auch zu kritisieren, dass im Monitoring weder
von ACEA noch von der EU-Kommission (entgegen der
ursprünglichen Ankündigung (EU-Kommission, 1998))
die Reduktionsleistungen der einzelnen Automobilher-
steller veröffentlicht werden (KÅGESON, 2005). Diese
bewusst gewollte Intransparenz verhindert, dass das
„ökologische Engagement“ des einzelnen Automobilher-
stellers in Form erbrachter Reduktionsleistungen in das
Nachfrageverhalten potenzieller Käufer einfließen kann.
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Ta b e l l e 7-5

Durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen neuer PKW der Jahre 1995 bis 2002
(Angaben der CO2-Emissionen in g/km)

1 Nur für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren; andere Kraftstoffe und statistisch nicht erfasste Fahrzeuge werden diese Durchschnittswerte
voraussichtlich nicht wesentlich beeinflussen.

2 Für 2002 wurden Statistiken der Mitgliedstaaten zugrunde gelegt. Bei der Veränderung 1995/2002 wurden Daten der Verbände für 1995 und Sta-
tistiken der Mitgliedstaaten für 2002 zugrunde gelegt.

2* Neue Personenkraftwagen, die von den Herstellern in der EU in Verkehr gebracht werden und nicht unter die Selbstverpflichtungen fallen, wür-
den den EU-Durchschnitt nicht maßgebend beeinflussen.

3 Die Zahlen für 2001 und 2002 wurden um 0,7 Prozent korrigiert, um der Veränderung des Fahrzyklus' Rechnung zu tragen.
4 Die Prozentsätze wurden aus ungerundeten CO2-Zahlen ermittelt. Für 2002 wurden Statistiken der Mitgliedstaaten zugrunde gelegt.
5 Die erste Zahlenangabe basiert auf Daten der Mitgliedstaaten, die zweite auf Daten von ACEA.
6 Die erste Zahlenangabe basiert auf Daten der Mitgliedstaaten für 2002 und Daten von ACEA für 1995, die zweite ausschließlich auf Daten von

ACEA.
Quelle: EU-Kommission, 2004c, S. 6

ACEA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20013 20023 Änderung
95/02 (%)4

Benzin-
fahrzeuge

188 186 183 182 180 177 172 172/1715 – 8,5/
– 9,0 %6

Dieselfahrzeuge 176 174 172 167 161 157 153 155/1525 – 11.9/
– 13.6 %6

Alle 
Kraftstoffe1 185 183 180 178 174 169 165

165/1635 – 10,8/
– 12,16

JAMA2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20013 20023 Änderung 
95/02 (%)4

Benzin-
fahrzeuge 191 187 184 184 181 177 174 172 – 9.9 %

Dieselfahrzeuge 239 235 222 221 221 213 198 180 – 24,7 %

Alle 
Kraftstoffe1 196 193 188 189 187 183 178 174 – 11,2 %

KAMA2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20013 20023 Änderung 
95/02 (%)4

Benzin-
fahrzeuge 195 197 201 198 189 185 179 178 – 8,7 %

Dieselfahrzeuge 309 274 246 248 253 245 234 203 – 34,3 %

Alle 
Kraftstoffe1 197 199 203 202 194 191 187 183 – 7.1 %

EU-152* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20013 20023 Änderung 
95/02 (%)4

Benzin-
fahrzeuge 189 186 184 182 180 178 173 172 – 9,0 %

Dieselfahrzeuge 179 178 175 171 165 163 156 157 – 12,3 %

Alle 
Kraftstoffe1 186 184 182 180 176 172 167 166 – 10,8 %
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322. Das gesteckte Ziel der Selbstverpflichtung bleibt
deutlich hinter dem technisch Machbaren zurück. Für das
Jahr 2010 wäre aus technologischer Sicht in etwa eine
Halbierung des durchschnittlichen Verbrauchs von Neu-
wagen des Jahres 1990 erreichbar. Eine solche Halbie-
rung des Kraftstoffverbrauchs könnte gemäß der Studie
„Flottenverbrauch 2010“ zu rund 60 Prozent durch rein
technische Einsparmaßnahmen und zu 40 Prozent durch
Verschiebung der Marktsegmente (PKW, Geländewagen,
Vans etc.) erreicht werden (MEHLIN et al., 2003). Auch
andere Studien belegen, dass eine Reduktion des durch-
schnittlichen Kraftstoffverbrauchs von 40 bis 50 Prozent
mit vorhandenen Technologien von Mitte der 1990er-
Jahre bis zum Jahre 2010 möglich ist (KEAY-BRIGHT,
2000).

Das Reduktionsziel der ACEA-Selbstverpflichtung liegt
im Korridor der allgemeinen Verbrauchentwicklung der
VDA-Flotte der 1990er-Jahre (ZERLE, 2004, S. 76 ff.).
Insofern muss davon ausgegangen werden, dass die er-
reichte Verbrauchssenkung durch die bereits bestehenden
Anreize initiiert wurde und die Selbstverpflichtung keine
darüber hinausgehenden Verbrauchsreduktionen verur-
sacht. Somit wurde 1998 das Reduktionsziel der Selbst-
verpflichtung im Korridor des business-as-usual festge-
legt. Dadurch ist jedoch noch nicht garantiert, dass damit
das Ziel erreicht wird. Der in den letzten Jahren zuneh-
mende Nachfragetrend nach höherer Motorleistung und
nach Ausstattungen, die sowohl das Fahrzeuggewicht als
auch den Kraftstoffverbrauch erhöhen (Tz. 308), wirken
einer gesicherten Zielerreichung entgegen (ACEA und
Dienststellen der Kommission, 2003, S. 6; Arthur D.
Little, 2003). ACEA selbst erkennt die Verfügbarkeit der
Technik zur CO2-Reduktion, sieht aber den Nachfrage-
trend hin zu größeren Fahrzeugen mit höheren Kraftstoff-
verbräuchen, den die Automobilhersteller zu bedienen
versuchen. So stieg die Zahl der europäischen Automo-
bilhersteller, die die verbrauchsstarken „Sport Utility
Vehicles“ (SUV) anbieten, von zwei im Jahre 1995 auf
sieben im Jahre 2004 (KÅGESON, 2005, S. 20 f.). Der
grundlegende Fehler in der Ausgestaltung der Selbstver-
pflichtung liegt darin, dass ACEA als zu erfüllender Part-
ner der Selbstverpflichtung nur bedingt Einfluss auf die
Erreichung der Zielgröße von 140 g CO2/km hat
(ZERLE, 2004, S. 81 f.). Zum einen kann ACEA als Ver-
band den einzelnen Automobilherstellern nicht den CO2-
Ausstoß ihrer Modelle vorschreiben; zum anderen ent-
scheiden letztendlich die PKW-Käufer über den durch-
schnittlichen CO2-Ausstoß der in der EU verkauften
PKW. Somit sind letztendlich die PKW-Käufer die Nor-
merfüllenden, ACEA ist jedoch gemäß der Selbstver-
pflichtung der Normadressat. Selbst wenn die Automobil-
hersteller eine geeignete PKW-Flotte auf dem Markt
anböten, ist dadurch nicht gewährleistet, dass auch dieje-
nigen Fahrzeuge nachgefragt werden, die in ihrer Ge-
samtheit die Zielgröße erfüllen. Obwohl die technische
Machbarkeit keinen Engpass darstellt und die Zielgröße
aus technischer Sicht im Bereich des business-as-usual-
Niveaus liegt, sind bis 2008 noch erhebliche Reduktionen
zu erbringen. Dazu muss die bisherige durchschnittliche
jährliche Reduktionsrate von 3 g CO2/km (1,7 Prozent)

auf jährlich 4 g CO2/km (2,5 Prozent) gesteigert werden
(EU-Kommission, 2004c). Die Selbstverpflichtung
scheint jedoch ungeeignet, diese weiter gehende Ver-
brauchsenkung zu initiieren. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass die Selbstverpflichtung auf das Nachfrage-
verhalten und damit auf die Beschaffenheit der
tatsächlich verkauften PKW-Flotte nur indirekten Ein-
fluss hat. Insofern ist auch eine weiter gehende Ver-
brauchsreduktion mit dem Ziel von 120 g CO2/km bis
zum Jahre 2012 nur durch alternative Instrumente zu
erreichen, welche die Inkongruenz von Normadressat und
-erfüllenden beseitigen.

323. In der Selbstverpflichtung wurde für das Jahr 2003
eine Überprüfung einer weiter gehenden CO2-Reduktion
mit dem Ziel von 120 g CO2/km bis zum Jahre 2012 ver-
einbart. Dazu ist 2003 eine Studie erschienen, die von
ACEA in Auftrag gegeben wurde und in der die Auswir-
kungen einer weiter gehenden CO2-Reduktion von
120 g CO2/km bis zum Jahre 2012 untersucht wurden
(Arthur D. Little, 2003). Darin wurden Zusatzkosten von
durchschnittlich 4 000 Euro pro Fahrzeug ermittelt, die
bei einer weiteren Reduktion über die gesamte Fahrzeug-
flotte um 20 g CO2/km auf 120 g CO2/km anfällt. ACEA
befürchtet bei derart hohen zusätzlichen Kosten pro Fahr-
zeug eine erhebliche Verschlechterung der Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Automobilhersteller verbun-
den mit Arbeitplatzabbau und Schließungen von
Produktionsstätten.

Der SRU erachtet die von ACEA angeführten Hinde-
rungsgründe einer weiter gehenden CO2-Reduktion als
nicht stichhaltig. Drohende Wettbewerbsnachteile auf-
grund einer Verteuerung der Fahrzeuge mit geringerem
CO2-Ausstoß und damit geringerem Kraftstoffverbrauch
erscheinen aus zwei Gründen vernachlässigbar: Zum ei-
nen haben JAMA und KAMA durch ihre Selbstverpflich-
tungen auf dem europäischen Markt keine Wettbewerbs-
vorteile. Auf anderen Märkten wie bspw. auf dem US-
Markt werden ohnehin Fahrzeuge angeboten, die insbe-
sondere hinsichtlich der Motoreigenschaften auf die Be-
dürfnisse der dortigen Nachfrager abgestimmt sind. Sieht
ACEA dennoch die Gefahr der Vorteilsnahme durch das
Freifahrerverhalten einiger Automobilhersteller, muss
ACEA konsequenterweise von dem Instrument der
Selbstverpflichtung als solchem Abstand nehmen und für
alle Hersteller verbindliche Regelungen fordern. Weiter-
hin bieten CO2-arme und damit Kraftstoff sparende Fahr-
zeuge in Zeiten lang anhaltender hoher Kraftstoffpreise
sogar einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Fahrzeugen
mit höherem Kraftstoffverbrauch.

In der Modellrechnung der Studie von Arthur D. Little
(2003), in welcher zusätzliche Kosten von durchschnitt-
lich 4 000 Euro pro Fahrzeug ermittelt wurden, um das
120 g CO2/km-Ziel zu erreichen, wurde von Vermei-
dungskosten ausgegangen, die anfangs bei 50 €/t CO2
liegen und bis auf 900 €/t CO2 ansteigen. In der
Gemeinschaftsstudie von EUCAR (European Council for
Automotive Research and Development), CONCAWE
(Conservation of Clean Air and Water in Western Europe)
und dem Joint Research Centre der EU-Kommission
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wurden dagegen bei konventionellen Technologien Ver-
meidungskosten von 200 €/t CO2 bis 400 €/t CO2
ermittelt (CONCAWE et al., 2004), wodurch die zusätz-
lichen Kosten weit unter den von ACEA angeführten
Kosten von 4 000 Euro pro Fahrzeug liegen dürften. Um
diesen unterschiedlichen Vermeidungskosten auch im
Hinblick auf andere emittierende Sektoren unter Effi-
zienzgesichtspunkten Rechnung zu tragen, sollte der
CO2-Ausstoß des motorisierten Individualverkehrs in ei-
nem einheitlichen europaweiten CO2-Emissionshandel
reguliert werden (MICHAELIS, 2004). Damit lassen sich
die mit der Selbstverpflichtung verfolgten Ziele sicherer
und zu geringeren Kosten realisieren.

7.3.3.2 Emissionshandel

324. Da der Straßenverkehr in der Europäischen Union
über 20 Prozent der CO2-Emissionen verursacht und un-
ter allen emittierenden Sektoren die größten Zuwachs-
raten aufweist (EU-Kommission, 2002c), erscheint es
sowohl unter Effizienz- als auch unter Effektivitätsüber-
legungen sinnvoll, den Straßenverkehr direkt oder indi-
rekt in den Emissionshandel einzubeziehen. In der Litera-
tur finden sich bereits seit Beginn der Achtzigerjahre
vielfältige Vorschläge hierzu (zu einem Überblick vgl.
JUNKERNHEINRICH, 1998). Dabei lassen sich grund-
sätzlich drei verschiedene Ansatzpunkte unterscheiden:
Fahrzeughalter, Kraftstoffhandel und Fahrzeughersteller.

325. Im Rahmen eines Emissionshandelssystems, das
direkt bei den Fahrzeughaltern ansetzt, würde jedem
Fahrzeughalter ein jährliches Kontingent an Kraftstoff
bzw. CO2-Emissionsrechten zugeteilt, wobei überschüs-
sige Mengen frei handelbar wären. Ein solcher Ansatz
würde jedoch bei circa 30 Millionen Fahrzeughaltern in
Deutschland (KBA, 2003) zu erheblichen Transaktions-
kosten führen (DEUBER, 2002, S. 53; KNIESTEDT,
1999, S. 156 ff.). Auch wäre die Festlegung eines geeig-
neten Zuteilungsschlüssels mit erheblichen Problemen
verbunden. Hinzu kommt, dass eine Kontingentierung
des Kraftstoffverbrauchs von denjenigen Kreisen, die
eine solche Regelung verhindern möchten, leicht als ein
an Kriegszeiten erinnerndes System von „Bezugsschei-
nen“ diskreditiert werden könnte, wodurch erhebliche
Akzeptanzprobleme zu erwarten wären. Ein Emissions-
handel, der direkt bei den Fahrzeughaltern ansetzt, schei-
det deshalb aus der folgenden Betrachtung aus.

326. Bei der Wahl zwischen den beiden verbleibenden
Ansatzpunkten Kraftstoffhandel und Fahrzeughersteller
ist zunächst zu beachten, dass die CO2-Emissionen des
Straßenverkehrs im Wesentlichen von zwei Faktoren ab-
hängen, nämlich vom Fahrverhalten der Fahrzeugnutzer
und von der Energieeffizienz der eingesetzten Fahrzeuge.
Jegliche Strategie zur Reduzierung der CO2-Emissionen
des Straßenverkehrs sollte zur Entfaltung einer umfassen-
den Steuerungswirkung idealerweise beide Anknüpfungs-
punkte berücksichtigen. Es ist somit eine Instrumenten-
kombination erforderlich, die sowohl auf die
Fahrzeugnutzer als auch auf die Fahrzeughersteller Ein-
fluss nimmt.

327. Ein Emissionshandelssystem, das auf der ersten
Stufe des Kraftstoffhandels ansetzt („Kraftstoff-Ansatz“),
wie jüngst auch von BERGMANN et al. (2005) vorge-
schlagen, wäre zwar unter dem Aspekt der Transaktions-
kosten von Vorteil, würde sich aber aufgrund der indu-
zierten Überwälzungsprozesse auf der Ebene der
Endverbraucher (Fahrzeughalter) lediglich wie eine Preis-
erhöhung auf Kraftstoffe auswirken. Da eine „Doppelbe-
steuerung“ von Kraftstoffen im Rahmen der Ökosteuer
einerseits und eines wirkungsgleichen Emissionshandels
andererseits weder inhaltlich gerechtfertigt noch den
Nachfragern gegenüber zu vertreten wäre, würde ein
Emissionshandelssystem, das beim Kraftstoffhandel an-
setzt, die Ökosteuer auf Kraftstoffe nicht ergänzen son-
dern ersetzen. Hierdurch ließe sich jedoch keinerlei Len-
kungswirkung erzielen, die über die Lenkungswirkung
der Ökosteuer hinausginge. Der einzige Vorteil im Ver-
gleich zur bisher eingesetzten Ökosteuer bestünde darin,
dass ein solcher Emissionshandel die punktgenaue Reali-
sierung des für den Straßenverkehr vorgesehenen Emis-
sionsziels gewährleistet. Demgegenüber hätten jedoch die
Fahrzeughersteller selbst keinen unmittelbaren Anreiz,
die Energieeffizienz der Fahrzeuge zu erhöhen. Lediglich
wäre – wie im Rahmen der bisherigen Ökosteuer auch –
zu erwarten, dass die Fahrzeughalter aufgrund der erhöh-
ten Kraftstoffpreise verstärkt verbrauchsärmere Fahr-
zeuge nachfragen. Diese indirekte Wirkung auf die Fahr-
zeughersteller verursacht jedoch keine hinreichend
starken Anreize, die Energieeffizienz der Fahrzeuge zu
erhöhen (HOHENSTEIN et al., 2002, S. 31; DEUBER,
2002, S. 53). Dies begründet sich zum einen mit der ver-
gleichsweise geringen Preiselastizität der Kraftstoffnach-
frage (vgl. Tz. 314f.) und zum anderen damit, dass der
spezifische Kraftstoffverbrauch nur einer von vielen Fak-
toren ist, die die Nachfrageentscheidung der Käufer be-
einflussen. Einige dieser Faktoren, wie etwa Sicherheit
und Prestige, sprechen eher für ein hohes Gewicht und
eine starke Motorisierung, also einen hohen Kraftstoff-
verbrauch. Diese Auffassung wird gestützt durch die
jüngste Umfrage der Deutschen Automobil-Treuhand
(2004, S. 42), nach der trotz der zwischenzeitlich stark
gestiegenen Kraftstoffpreise nur 10 Prozent aller Fahr-
zeughalter angeben, dass ihr nächstes Fahrzeug eine
schwächere Motorisierung aufweisen sollte, während
29 Prozent zukünftig eine stärkere Motorisierung wün-
schen. Ein Emissionshandelssystem im Sinne des Kraft-
stoff-Ansatzes würde folglich nicht ausreichen, um die im
Fahrzeugbau noch vorhandenen Potenziale für eine Stei-
gerung der Energieeffizienz auszuschöpfen. Gegenüber
der bisherigen Ökosteuer hätte ein solches System mit
Ausnahme der höheren Zielgenauigkeit keine Vorteile.

328. Ein dritter möglicher Anknüpfungspunkt für einen
Emissionshandel im Verkehrsbereich, der kürzlich durch
das niederländische Umweltministerium auch in die poli-
tische Diskussion auf EU-Ebene eingebracht wurde (Ends
Daily, 17.09.2004), besteht bei den Fahrzeugherstellern.
Im Rahmen dieses „Hersteller-Ansatzes“ erfolgt eine Li-
zenzierung der CO2-Flottenemissionen der von den ein-
zelnen Herstellern während einer Abrechnungsperiode in-
nerhalb der EU auf den Markt gebrachten Fahrzeuge. Auf



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 173 – Drucksache 15/5900
diese Weise lassen sich die über alle Hersteller aggregier-
ten Flottenemissionen jährlich um einen vorgegebenen
Prozentsatz reduzieren, wobei die Handelbarkeit der
Emissionsrechte zugleich sicher stellt, dass die Emissi-
ons- bzw. Verbrauchsreduzierungen bei denjenigen Her-
stellern stattfinden, bei denen dies zu den geringsten Kos-
ten möglich ist.

Anders als der oben beschriebene Kraftstoff-Ansatz stellt
der Hersteller-Ansatz keine Alternative, sondern eine Er-
gänzung zur Ökosteuer dar. Im Rahmen einer solchen In-
strumentenkombination würde die Ökosteuer direkt bei
den Kraftfahrern ansetzen und deren Fahrverhalten beein-
flussen, während der Emissionshandel bei den Fahrzeug-
herstellern ansetzt und den spezifischen Kraftstoffver-
brauch bzw. die spezifischen CO2-Emissionen der
Fahrzeuge beeinflusst. Diese Instrumentenkombination
ist nach Einschätzung des SRU aufgrund ihrer Wirkungs-
breite gegenüber einer Ablösung (oder Ergänzung) der
Ökosteuer durch einen Emissionshandel im Sinne des
Kraftstoff-Ansatzes vorzuziehen. Dabei ist dem SRU be-
wusst, dass der Hersteller-Ansatz gegenüber dem Kraft-
stoff-Ansatz den Nachteil einer geringeren Zielgenauig-
keit in Bezug auf letztendlich resultierende Emissionen
besitzt (Tz. 334) und möglicherweise auch zu höheren
Transaktionskosten führen würde. Diese Nachteile er-
scheinen jedoch vertretbar vor dem Hintergrund, dass
durch den Hersteller-Ansatz direkte Anreize zur Entwick-
lung verbrauchsärmerer Fahrzeuge gesetzt werden kön-
nen, sodass dieser Ansatz ein deutlich höheres Innova-
tionspotenzial aufweist, während der Kraftstoffansatz
lediglich die Lenkungswirkung der ohnehin bereits einge-
setzten Ökosteuer repliziert. Hinzu kommt, dass das Kri-
terium der Zielgenauigkeit insbesondere in Anbetracht
der Erfahrungen mit der Festlegung des nationalen Allo-
kationsplans für den EU-weiten Lizenzhandel zwischen
stationären Großemittenten (SRU, 2004) nicht überbe-
wertet werden sollte. Die exakte Realisierung eines Emis-
sionsziels, das zuvor auf der politischen Ebene bereits in
zweifelhafter Weise festgelegt wurde, ist kaum geeignet,
das ausschlaggebende Kriterium bei der umweltpoliti-
schen Instrumentenwahl darzustellen.

329. Gegenüber der bisherigen Selbstverpflichtung der
Automobilindustrie hat ein Emissionshandel, der an den
CO2-Flottenemissionen anknüpft, zwei entscheidende
Vorteile in Bezug auf ökologische Effektivität und ökono-
mische Effizienz:

– Wie in Abschnitt 7.3.3.1 bereits dargestellt, ist die
freiwillige Selbstverpflichtung der Automobilherstel-
ler an vielfältige Klauseln und Konditionen geknüpft,
sodass eine Lockerung oder Rücknahme der verein-
barten Ziele durchaus möglich erscheint. Demgegen-
über ergäben sich durch die strikten Mengenvorgaben
im Rahmen des Emissionshandels transparentere und
langfristig stabilere Rahmenbedingungen, die entspre-
chende Innovationsaktivitäten seitens der betroffenen
Fahrzeughersteller begünstigen.

– Ebenfalls wurde in Abschnitt 7.3.3.1 bereits darauf
hingewiesen, dass die Lastenverteilung zwischen den
einzelnen Herstellern im Rahmen der derzeitigen

Selbstverpflichtung weitgehend ungeklärt ist, sodass
eine effiziente Lösung kaum erwartet werden kann.
Demgegenüber würde die Handelbarkeit der Emis-
sionsrechte gewährleisten, dass die erforderlichen
Minderungen der spezifischen CO2-Emissionen sich
in einer insgesamt Kosten minimierenden Weise auf
die einzelnen Automobilhersteller verteilen.

330. Als mögliche Anpassungsstrategien an einen
Emissionshandel, der an den Flottenemissionen ansetzt,
stehen der Automobilindustrie neben dem Erwerb von
Emissionsrechten im Wesentlichen drei Optionen zur
Verfügung, die auch in Kombination angewendet werden
können (zum Folgenden vgl. DEUBER, 2002, S. 84 ff.).
Diese umfassen die Entwicklung neuer Technologien zur
Senkung der spezifischen CO2-Emissionen, eine Umstruk-
turierung der angebotenen Produktpalette hin zu kleineren
und damit emissionsärmeren Fahrzeugen („Downsizing“)
sowie Marketinganstrengungen zur Förderung des Absat-
zes kleinerer und damit emissionsärmerer Fahrzeuge. Ins-
besondere die letzte dieser drei Strategien verspricht in
der längerfristigen Sicht eine weitaus stärkere Wirkung
als es möglicherweise auf den ersten Blick erscheinen
könnte. Denn die gegenwärtige Einstellung der Bevölke-
rung zum motorisierten Individualverkehr insgesamt wird
maßgeblich mitgeprägt durch die Marketingstrategien der
Automobilhersteller (Abschn. 4.2.4). Sofern es hier zu ei-
nem Strategiewechsel kommt, in dessen Rahmen ökolo-
gische Aspekte deutlich stärker betont werden, könnte
dies insbesondere im Zusammenwirken mit dem in
Kapitel 9.2 geforderten Tempolimit einen bedeutenden
Beitrag dazu leisten, die gegenwärtig in Teilen der Bevöl-
kerung noch vorherrschende „PS-Mentalität“ zu überwin-
den.

331. Bis zur Einführung eines Emissionshandels, der an
den CO2-Flottenemissionen der Fahrzeughersteller an-
setzt, wären noch zahlreiche Gestaltungsfragen zu lösen.
Jedoch stehen teilweise bereits umfangreiche Vorarbeiten
zur Verfügung, auf die zurückgegriffen werden könnte
(insbesondere DEUBER, 2002; HOHENSTEIN et al.,
2002; KNIESTEDT, 1999). Die hierbei im Wesentlichen
zu klärenden Fragen beziehen sich auf die vom Emis-
sionshandel erfassten Fahrzeugtypen, die Bestimmung
der Bemessungsgrundlage, die Festlegung der Flotten-
emissionsstandards für die einzelnen Hersteller und ihre
Verschärfung im Zeitverlauf sowie die mögliche Verbin-
dung mit dem sektoralisierten Emissionshandel zwischen
stationären Großemittenten gemäß EU-Richtlinie und die
Wechselwirkungen mit anderen umweltpolitischen In-
strumenten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit
der Umsetzung der Europäischen Richtlinie zum Emis-
sionshandel verdient darüber hinaus die politische Durch-
setzbarkeit eines solchen Systems besondere Beachtung.

Erfasste Fahrzeugtypen

332. In Bezug auf die erfassten Fahrzeugtypen ist vor
allem zu entscheiden, ob neben PKW auch LKW in das
System des Emissionshandels einbezogen werden sollten.
Anders als im PKW-Bereich gilt für den LKW-Bereich,
dass der Kraftstoffverbrauch aus wirtschaftlichen Über-
legungen neben der Verfügbarkeit eines europaweiten
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Service-Netzes den dominierenden Faktor bei der Nach-
frageentscheidung darstellt. In Bezug auf den LKW-
Markt kann folglich davon ausgegangen werden, dass
alleine von steigenden Kraftstoffpreisen bereits ein deut-
lich stärkerer Nachfrageimpuls in Richtung auf eine Stei-
gerung der Energieeffizienz ausgeht (z. B. ALBRECHT,
2000, S. 397). Hinzu kommt, dass im LKW-Bereich im
Vergleich zum PKW-Bereich nur noch geringere Spiel-
räume für eine Steigerung der Energieeffizienz bestehen.
Dies liegt insbesondere daran, dass durch Gewichtsreduk-
tionen am Fahrzeug nur ein geringerer Einsparungseffekt
als bei PKW erzielt werden kann, weil im LKW-Bereich
das Gewicht der zu transportierenden Fracht dominiert
(ALBRECHT, 2000, S. 397). Die in der Literatur
(LEONARDI et al., 2004) berichteten Spielräume zur Er-
höhung der Energieeffizienz im Straßengüterverkehr be-
ziehen sich nicht auf die Verbrauchsmerkmale der einge-
setzten LKW, sondern auf entsprechende Logistik-
Konzepte. Aus diesen Gründen erscheint es aus pragma-
tischen Erwägungen sinnvoll, den Emissionshandel zu-
nächst auf den Bereich der PKW zu beschränken. Länger-
fristig sollte jedoch auch eine Einbeziehung des LKW-
Bereichs in Betracht gezogen werden.

Bestimmung der Bemessungsgrundlage

333. Die in der Literatur diskutierten Ausgestaltungs-
merkmale für den Emissionshandel sehen ein Baseline-
and-Credit-System vor, bei dem den verschiedenen Her-
stellern ein (aus historischen Daten abgeleiteter) Flotten-
emissionsstandard für die CO2-Emissionen der im Ab-
rechnungszeitraum innerhalb der EU auf den Markt
gebrachten Fahrzeuge vorgegeben wird. Unterschreitet
ein Hersteller seinen Flottenemissionsstandard, so erhält
er in entsprechendem Umfang Emissionsrechte zugeteilt.
Überschreitet er den Standard, so muss er Emissions-
rechte in entsprechendem Umfang erwerben. Als Bemes-
sungsgrundlage können hierbei entweder die spezifischen
oder die (geschätzten) absoluten CO2-Emissionen der
Fahrzeuge herangezogen werden. Im erstgenannten Fall
würde ein spezifischer Grenzwert in g CO2/km vorgege-
ben, der von den im Berechnungszeitraum abgesetzten
Fahrzeugen im Durchschnitt eingehalten werden muss.
Wird dieser Durchschnittswert unterschritten, so wird die
auf Basis der geschätzten Gesamtfahrleistung der Fahr-
zeuge eingesparte Menge an CO2-Emissionen berechnet
und dem Hersteller werden entsprechende Emissions-
rechte zugeteilt. Im umgekehrten Fall müssen entspre-
chende Emissionsrechte erworben werden. Kritisch ist an
diesem Ansatz zu beurteilen, dass er keine Begrenzung
der absoluten Emissionsmengen erlaubt. So können die
absoluten CO2-Emissionen selbst bei sinkenden spezifi-
schen Emissionen und konstanter Gesamtfahrleistung
steigen, wenn der Motorisierungsgrad der Bevölkerung
entsprechend zunimmt. Dem ließe sich zwar entgegenhal-
ten, dass der PKW-Markt in Deutschland und vergleich-
baren EU-Staaten bereits weitgehend gesättigt ist. Dies
gilt jedoch nicht für die gesamte EU. Insbesondere in den
neuen EU-Mitgliedstaaten und Beitrittstaaten ist noch
von einem erheblichen Nachholbedarf auszugehen.

334. Aufgrund der oben genannten Probleme ist nach
Einschätzung des SRU ein System vorzuziehen, bei dem
die absoluten CO2-Emissionen als Bemessungsgrundlage
dienen. In diesem Fall würde den einzelnen Herstellern
im Rahmen der Flottenemissionsstandards vorgegeben,
welche Menge an CO2 die in der Abrechnungsperiode in-
nerhalb der EU abgesetzten Fahrzeuge während ihrer vor-
aussichtlichen Lebensdauer emittieren dürfen. Zur Be-
rechnung der während der Lebensdauer eines Fahrzeugs
verursachten CO2-Emissionen ist hierbei der jeweilige
spezifische Emissionswert in g CO2/km mit der geschätz-
ten Gesamtfahrleistung zu multiplizieren. DEUBER
(2002) schlägt vor, hierbei pauschal von einer Gesamt-
fahrleistung von 200 000 km auszugehen. Um eventuelle
Abweichungen zwischen den so prognostizierten und den
tatsächlichen CO2-Emissionen während der Lebensdauer
des Fahrzeugs so gering wie möglich zu halten, würde es
sich jedoch anbieten, verschiedene Größenklassen mit
unterschiedlicher angenommener Gesamtfahrleistung zu
bilden, denn großmotorige Fahrzeuge erbringen während
ihrer Lebensdauer in der Regel eine deutlich höhere Fahr-
leistung als kleinmotorige Fahrzeuge. Eine weitere in
diesem Zusammenhang nahe liegende Differenzierung
besteht zwischen Fahrzeugen mit Ottomotor und Fahr-
zeugen mit Dieselmotor.

Bei der Festlegung des jeweils anzuwendenden spezifi-
schen Emissionswertes ist zu beachten, dass Kraftstoff-
verbrauch und CO2-Emissionen von PKW derzeit nach
EU-Richtlinie 93/116/EWG im Rahmen eines Verfahrens
bestimmt werden, das die Auswirkungen leistungsinten-
siver Nebenaggregate (z. B. Klimaanlagen) nicht berück-
sichtigt und deshalb zu einer Unterschätzung der spezifi-
schen CO2-Emissionen führt. Die mit dem erforderlichen
Übergang zu realitätsnäheren Messvorschriften verbun-
denen Transaktionskosten können allerdings nicht dem
hier vorgeschlagenen Emissionshandel angelastet wer-
den, denn die gegenwärtigen Messvorschriften bedürfen
aus dem oben genannten Grund ohnehin dringend einer
Revision.

Werden die absoluten CO2-Emissionen in der oben vorge-
schlagenen Weise als Bemessungsgrundlage gewählt, so
hätte dies zur Folge, dass ein Fahrzeughersteller, der
seine Verkaufszahlen erhöht, dies durch eine zusätzliche
Senkung der spezifischen CO2-Emissionen kompensieren
oder zusätzliche Emissionsrechte hinzu kaufen müsste.
Hierdurch könnte sich eine indirekte Beschränkung des
PKW-Absatzes insgesamt ergeben, die in Anbetracht der
wirtschaftlichen Bedeutung dieses Sektors (Abschn. 4.1.1)
problematisch sein könnte. Wie sich jedoch unten noch
zeigen wird, kann eine beschränkende Wirkung auf den
PKW-Absatz insgesamt auch bei Anknüpfung an die ab-
soluten CO2-Emissionen vermieden werden, wenn der
Emissionshandel zwischen den Fahrzeugherstellern mit
dem sektoralisierten Emissionshandel zwischen stationä-
ren Großemittenten gemäß EU-Richtlinie verknüpft wird.

335. Ein besonderes Problem bei der Bestimmung der Be-
messungsgrundlage, das auch in den bereits vorliegenden
Vorarbeiten noch nicht berücksichtigt wurde (DEUBER,
2002; HOHENSTEIN et al., 2002; KNIESTEDT, 1999),
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besteht in der Behandlung alternativer Antriebsarten, bei
denen die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmli-
chen Otto- oder Dieselmotoren ganz oder teilweise auf
vorgelagerte Produktionsstufen verlagert werden. Dies
betrifft Fahrzeuge mit Erdgas- oder Elektroantrieb sowie
in der längerfristigen Perspektive auch die Kombination
aus Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Würde
sich bei solchen Fahrzeugen die Bemessungsgrundlage
ausschließlich an den im Fahrbetrieb verursachten Emis-
sionen orientieren, so würden diese Fahrzeuge unange-
messen begünstigt und zugleich würde die Fortentwick-
lung konventioneller Otto- und Dieselantriebe zumindest
teilweise behindert. Zur Vermeidung derartiger Verzer-
rungen erscheint es sachgerecht, bei der Bestimmung der
Bemessungsgrundlage einen pauschalen Aufschlag auf
die durch den Fahrbetrieb selbst verursachten CO2-Emis-
sionen vorzunehmen. Dabei wäre der im Einzelfall anzu-
wendende Aufschlag im Rahmen entsprechender Öko-
bilanzen bzw. Well-to-Wheel-Analysen noch näher zu
bestimmen (Kap. 7.4).

Festlegung der Flottenemissionsstandards

336. Eine weitere Gestaltungsaufgabe betrifft die Frage,
auf welcher Basis die Flottenemissionsstandards für die
einzelnen Fahrzeughersteller festgelegt werden sollen.
Dies entspricht dem Problem der Erstallokation bei kos-
tenloser Zuteilung unter einem klassischen Handels-
regime („Cap and Trade“), bei dem die Emittenten für
jede emittierte Schadstoffeinheit ein entsprechendes
Emissionsrecht vorhalten müssen (HEISTER et al., 1990,
S. 104 ff.). Wie dort stellt sich auch hier das analoge Pro-
blem, welche Emissionsmenge den betroffenen Fahrzeug-
herstellern als kostenfreie Baseline zuzubilligen ist. Um
Anpassungsprobleme einerseits und Manipulationsmög-
lichkeiten andererseits zu vermeiden und um eventuellen
jährlichen Schwankungen in der Produktpalette bzw.
beim Absatz gerecht zu werden, sollte sich der jeweilige
Flottenemissionsstandard bei Einführung des Systems am
Durchschnitt der Flottenemissionen der in den letzten drei
Jahren vor Einführung des Systems abgesetzten Fahr-
zeuge orientieren (ähnlich KNIESTEDT, 1999, S. 179).
Für eventuell neu am Markt auftretende Fahrzeuganbie-
ter, bei denen auf keine historischen Daten zurückgegrif-
fen werden kann, wäre dagegen ein Flottenemissionsstan-
dard in Anlehnung an den „Stand der Technik“
festzulegen (DEUBER, 2002, S. 74).

Nach Einführung des Systems sind die Flottenemissions-
standards jährlich nach einem verbindlich vorgegebenen
Zeitplan um einen bestimmten Prozentsatz zu reduzieren.
Dabei impliziert die prozentuale Reduzierung, dass die
Hersteller großer Fahrzeuge in der absoluten Betrachtung
stärkere Reduzierungsbemühungen aufwenden müssen
als die Hersteller kleiner Fahrzeuge. Dies ist jedoch in-
sofern gerechtfertigt, als die Reduktionspotenziale bei
größeren Fahrzeugen auch entsprechend höher sind
(JORDAN-JOERGENSEN et al., 2002, S. 62).

Der Prozentsatz, um den die Flottenemissionsstandards
jährlich reduziert werden, sollte spürbar oberhalb der
business-as-usual-Reduzierung liegen, die sich bereits

heute aus der freiwilligen Selbstverpflichtung der Auto-
mobilindustrie ergibt (vgl. auch Abschn. 7.3.3.1). In An-
betracht der in Abschnitt 7.3.2 dargestellten Verminde-
rungspotenziale erscheint eine jährliche Reduzierung um
6 Prozent als angemessen und vertretbar. Unter der An-
nahme eines konstanten Kraftfahrzeugabsatzes würde
eine jährliche Reduzierung um 6 Prozent implizieren,
dass die spezifischen CO2-Emissionen im Durchschnitt
über die gesamte im jeweiligen Abrechnungsjahr abge-
setzte Flotte bis auf circa 100 g CO2/km im Jahre 2012
abgesenkt werden müssten.

Verknüpfung mit dem Emissionshandel
nach EU-Richtlinie

337. Eine solche Verknüpfung würde implizieren, dass
Emissionsrechte zwischen dem EU-Handelssystem für
stationäre Großemittenten und den Fahrzeugherstellern
frei transferiert werden könnten. Soweit die Grenzkosten
der CO2-Reduzierung bei den Fahrzeugherstellern über
den entsprechenden Grenzkosten in der Elektrizitätswirt-
schaft und der energieintensiven Industrien liegen, hätte
dies zur Folge, dass Emissionsrechte von den stationären
Großemittenten zu den Fahrzeugherstellern transferiert
würden. Hierdurch kommt es zu einem Ausgleich zwi-
schen den Grenzvermeidungskosten in beiden Handels-
systemen und die angestrebte Emissionsminderung wird
in insgesamt kostenminimierender Weise erreicht. Durch
diese sektorübergreifende Optimierung der Reduzie-
rungsbemühungen werden die Belastungen für Marktteil-
nehmer und Volkswirtschaft insgesamt verringert, ohne
dass sich hierdurch Einbußen bei dem verfolgten Reduk-
tionsziel ergäben (HOHENSTEIN et al., 2002, S. 107).

Ein zusätzlicher – jedoch weniger bedeutender – Vorteil
der Verknüpfung zwischen beiden Handelssystemen be-
steht darin, dass ein isolierter Emissionshandel zwischen
den Fahrzeugherstellern aufgrund des hohen Konzentra-
tionsgrades in der Automobilindustrie (WEIß, 2000) zu
einem vergleichsweise „engen“ Markt führen würde, so-
dass die – wenn auch unwahrscheinliche – Gefahr be-
stünde, dass sich für einzelne Automobilhersteller ein
Anreiz zu strategischem Horten von Emissionsrechten er-
geben könnte. In diesem Fall würde zwar das Reduktions-
ziel insgesamt noch erreicht, die Effizienz des Systems
ginge jedoch verloren. Werden dagegen beide Handels-
systeme miteinander verknüpft, so ergibt sich ein hinrei-
chend großer Markt für Emissionsrechte, sodass keine
Probleme durch eine möglicherweise marktbeherr-
schende Stellung einzelner Akteure zu erwarten sind.

338. Eine Verknüpfung beider Handelssysteme weist je-
doch auch Nachteile insbesondere in Bezug auf die ex-
akte Realisierung des Emissionsziels auf. Denn die durch
die jeweilige Fahrzeugflotte verursachten CO2-Emissio-
nen können nur auf Basis der spezifischen Emissions-
werte und der erwarteten Gesamtfahrleistung während
der Lebensdauer der Fahrzeuge prognostiziert werden. In
diesem Zusammenhang erscheint es dringend notwendig,
nicht wie in der Literatur vorgeschlagen von einer pau-
schalen Gesamtfahrleistung über alle Fahrzeuggruppen
auszugehen, sondern wie oben bereits empfohlen eine
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Differenzierung nach Größenklassen und anderen geeig-
neten Fahrzeugmerkmalen vorzunehmen. Im Übrigen
sollte jedoch die Gefahr potenzieller Zielabweichungen
nicht überschätzt werden, denn in der Praxis ist zu erwar-
ten, dass die prognostizierten Emissionen in einigen Fäl-
len über und in anderen Fällen unter den tatsächlichen
CO2-Emissionen liegen werden, sodass sich diese Abwei-
chungen bis zu einem gewissen Grad gegeneinander
kompensieren werden. Insoweit erscheint es in Anbe-
tracht der genannten Vorteile einer Verknüpfung der
beiden Handelssysteme gerechtfertigt, die dann noch ver-
bleibenden geringfügigen Zielabweichungen hinzuneh-
men.

Wechselwirkungen mit anderen Instrumenten

339. Wie eingangs bereits hervorgehoben, sollte das an
den CO2-Flottenemissionen ansetzende Handelssystem in
einen ökonomischen Instrumentenmix eingebettet wer-
den, der insbesondere auch einen Übergang der Kfz-
Steuer auf eine CO2-orientierte Bemessungsgrundlage
und weitere Erhöhungsstufen der Ökosteuer auf Kraft-
stoffe vorsieht. Dabei sind verschiedene Wechselwirkun-
gen zu beachten, die die Wirksamkeit dieses Instrumen-
tenmix verstärken.

Insbesondere sind hierbei mögliche negative Rückwir-
kungen einer steigenden Energieeffizienz der Fahrzeuge
zu beachten. Soweit die Beschränkung der Flottenemis-
sionen dazu führt, dass die spezifischen CO2-Emissionen
der am Markt abgesetzten Fahrzeuge vermindert werden,
hätten nämlich die Fahrzeugnutzer bei konstantem Kraft-
stoffpreis aufgrund der sinkenden Kraftstoffkosten pro km
einen Anreiz, die Fahrleistung auszudehnen. Unter Zu-
grundelegung einer (langfristigen) Preiselastizität von
– 0,6 (Tz. 314 ff.) würde eine Steigerung der Energieeffi-
zienz um 10 Prozent zu einer Ausdehnung der Fahrleis-
tung um 6 Prozent führen. Um diesen Rebound-Effekt zu
vermeiden, müssten das oben beschriebene System des
Emissionshandels durch weitere Erhöhungsstufen der Mi-
neralölsteuer im Rahmen der ökologischen Steuerreform
flankiert werden. Um Verzerrungen im Binnenmarkt zu
vermeiden, sollte dies vorzugsweise nicht im nationalen
Alleingang, sondern auf europäischer Ebene erfolgen
(hierzu ausführlich Abschn. 9.3.1).

Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass die Energieeffi-
zienz der am Markt abgesetzten Fahrzeugflotte nicht nur
durch die Angebots-, sondern auch durch die Nachfrage-
seite determiniert wird. So würden alle Anstrengungen
der Automobilindustrie, CO2-ärmere Fahrzeuge bereit zu
stellen, ins Leere laufen, wenn nicht gleichzeitig auch die
Nachfrager bereit wären, CO2-ärmere Fahrzeuge zu er-
werben. Zwar würde der Emissionshandel – eine direkte
Kostenüberwälzung vorausgesetzt – tendenziell dazu füh-
ren, dass insbesondere CO2-intensive Fahrzeuge verteuert
würden, jedoch dürfte dieser Effekt alleine nicht ausrei-
chen, um eine entsprechende Nachfragereaktion hervor-
zurufen (vgl. Kasten Berechnungsbeispiel). Aus diesem
Grund ist es sinnvoll, die Absatzchancen CO2-ärmerer
Fahrzeuge durch nachfrageseitig wirksame Maßnahmen
zu stützen. Wie oben bereits erwähnt, ist dies über stei-

gende Kraftstoffpreise nur sehr begrenzt möglich. Des-
halb sollte der bei den Automobilherstellern ansetzende
Emissionshandel zusätzlich durch eine CO2-orientierte
Kfz-Steuer flankiert werden, deren nähere Ausgestaltung
im folgenden Abschnitt dargestellt wird.

Politische Durchsetzbarkeit

340. Die Erfahrungen mit der Umsetzung der Europäi-
schen Emissionshandelsrichtlinie und hier insbesondere
die Auseinandersetzungen um den nationalen Alloka-
tionsplan (SRU, 2004) machen deutlich, dass Emissions-
handelssysteme aufgrund ihrer Komplexität stets Gefahr
laufen, im politischen Prozess derart verstümmelt zu wer-
den, dass ihre Wirksamkeit in Frage gestellt ist. Dem
SRU ist bewusst, dass auch das oben beschriebene Emis-
sionshandelsmodell dieser Gefahr ausgesetzt ist. Kom-
plexe Probleme erfordern jedoch zuweilen komplexe
Maßnahmen, die nicht bereits im Vorfeld mit Hinweis auf
den politischen Prozess abgeblockt werden sollten. Da-
rüber hinaus haben die Ausführungen im vorliegenden
Kapitel hinreichend deutlich gemacht, dass eine Reduzie-
rung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen in der
erforderlichen Größenordnung ohne Maßnahmen, die bei
den Automobilherstellern ansetzen, kaum möglich ist; es
sei denn, eine massive Erhöhung der – bisher weitgehend
konstanten – realen Kraftstoffpreise würde als realistische
Alternative betrachtet (Abschn. 3.1.2). Da die freiwillige
Selbstverpflichtung der europäischen Automobilindus-
trie, wie oben erläutert, keinen zielführenden Ansatz dar-
stellt, bliebe somit als Alternative nur noch die Vorgabe
verbindlicher Flottenverbrauchsstandards, wie sie in Ja-
pan und Kalifornien als Beitrag zum Klimaschutz einge-
führt wurden. So werden im Rahmen des in Abschnitt 4.1.1
(Tz. 97) bereits erwähnten Top-Runner-Approach in Ja-
pan Flottenverbrauchsstandards für Personenkraftwagen
unterschiedlicher Gewichtsklassen vorgegeben, die sich

Berechnungsbeispiel:
Kostenbelastung eines Automobilherstellers

durch Emissionshandel
Angenommen sei ein Automobilhersteller, der zur Ein-
haltung des Flottenemissionsstandards über die gesamte
von ihm abgesetzte Flotte einen durchschnittlichen spe-
zifischen Emissionswert von 120 g CO2/km einhalten
müsste. Pro verkaufter Einheit eines großmotorigen
Fahrzeugs im oberen Preissegment mit einem spezifi-
schen Emissionswert von 240 g CO2/km ergäbe sich
dann auf Basis einer angenommenen Gesamtfahr-
leistung von 200 000 km für diesen Hersteller ein CO2-
Defizit in Höhe von 24 t CO2. Sofern dieses Defizit
nicht durch andere Angebote in der Produktpalette aus-
geglichen werden kann, müsste der Hersteller in ent-
sprechendem Umfang Emissionsrechte erwerben. Bei
einem geschätzten Preis für Emissionsrechte in Höhe
von etwa 8 €/t CO2 errechnet sich hieraus eine zusätzli-
che Kostenbelastung pro Fahrzeug von etwa 212 Euro,
deren Überwälzung im oberen Preissegment keine
starke Nachfragereaktion hervorrufen würde.
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am jeweils energieeffizientesten Fahrzeug der entspre-
chenden Gewichtsklasse orientieren und bis 2010 erreicht
werden müssen (vgl. http://www.eccj.or.jp/top_runner/
index.html, download 1. März 2005). Auch mithilfe die-
ses Ansatzes lässt sich ein entsprechender Innovations-
wettbewerb unter den Fahrzeugherstellern auslösen. Je-
doch führt der Top-Runner-Appraoch gegenüber dem
oben beschrieben Emissionshandel aufgrund seiner gerin-
geren Flexibilität sowohl auf der betriebswirtschaftlichen
als auch auf der volkswirtschaftlichen Ebene zu deutlich
höheren Kosten. Insbesondere entfällt die Möglichkeit für
die Automobilhersteller, die Einhaltung ihres Emissions-
standards zumindest partiell auch durch Zukauf von
Emissionsrechten aus dem EU-Handelssystem für statio-
näre Großemittenten zu gewährleisten. Die politische
Durchsetzbarkeit des Emissionshandelsmodells wird des-
halb entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, diese
Vorteile im Vergleich zu der ansonsten verbleibenden Al-
ternative nicht-handelbarer Standards gegenüber den Au-
tomobilherstellern hinreichend deutlich zu machen.

7.3.3.3 CO2-orientierte Kraftfahrzeugsteuer

341. Im Koalitionsvertrag der 15. Legislaturperiode
wurde vereinbart, die Kfz-Steuer ökologisch weiterzuent-
wickeln und dabei die CO2-Emissionen als Bemessungs-
grundlage zu verwenden. Die bisher gültige Kfz-Steuer
wurde zum 1. Juli 1997 auf eine emissionsorientierte Be-
messungsgrundlage umgestellt und seither mehrfach an
neuere technische Entwicklungen angepasst. Dadurch
konnte der Anteil schadstoffreduzierter PKW an den
Neuzulassungen kontinuierlich gesteigert werden. Im
Jahre 2001 erfüllten bereits über 90 Prozent der neu zuge-
lassenen PKW die Euro-3- bzw. die Euro-4-Norm; im ge-
samten Fahrzeugbestand erfüllten zum Stichtag 1. Ja-
nuar 2002 21,9 Prozent der Fahrzeuge die Euro-3/D3-
Norm und 9,6 Prozent die noch strengere Euro-4-Norm
(KBA, 2003, 2002).

Obgleich diese Entwicklung nicht ausschließlich auf die
Kfz-Steuer zurückzuführen ist, sondern auch durch an-
dere Faktoren bedingt wurde, belegt sie dennoch ein-
drucksvoll, dass die Kfz-Steuer ein hohes eigenständi-
ges Lenkungspotenzial besitzt, das auch künftig genutzt
werden sollte. Überlegungen, die Kfz-Steuer als eigen-
ständige Steuer abzuschaffen und auf die Mineralöl-
steuer umzulegen, wie etwa auch durch das Bundesum-
weltministerium gefordert wird (BMU, 2003b), sind
deshalb trotz der damit verbundenen Verwaltungsverein-
fachung nicht sachgerecht. Anders als die Mineral-
ölsteuer erlaubt die Kfz-Steuer eine Differenzierung
nach den technischen Eigenschaften des betreffenden
Kraftfahrzeuges und einen progressiven Steuerverlauf
(JORDAN-JOERGENSEN et al., 2002, S. 113). Da-
rüber hinaus ist es bei der Kfz-Steuer sogar denkbar,
diese für einen längeren Zeitraum im Voraus zu erheben
um damit die Lenkungswirkung zu erhöhen (Tz. 345).
Aufgrund dieser Möglichkeiten weist die Kfz-Steuer ein
Lenkungspotenzial auf, das über dasjenige der Mineral-
ölsteuer hinausgeht und nicht ohne Not aufgegeben wer-
den sollte. Im Übrigen würde ein Umlegen der Kfz-
Steuer auf die Mineralölsteuer auch erhebliche Verwer-

fungen im Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern
verursachen, denn die Kfz-Steuer steht den Ländern zu,
während die Mineralölsteuer dem Bund zufließt.

342. Im europäischen Vergleich zeigen sich beträchtli-
che Unterschiede in der Besteuerung von Personenkraft-
wagen, die nach Ansicht der EU-Kommission eine ent-
sprechende Harmonisierung erforderlich machen (vgl.
KUHFELD und KUNERT, 2002). Nach der im Septem-
ber 2002 von der EU-Kommission vorgelegten Mittei-
lung „Besteuerung von Personenkraftwagen in der Euro-
päischen Union“ (EU-Kommission, 2002a) soll diese
Harmonisierung zugleich im Sinne der „Gemeinschafts-
strategie zur Minderung der CO2-Emissionen von Perso-
nenkraftwagen“ (EU-Kommission, 1995) genutzt wer-
den, um die Bemessungsgrundlage der nationalen Kfz-
Steuern zu vereinheitlichen und an den spezifischen CO2-
Emissionen zu orientieren.

Für Deutschland würde dies bedeuten, dass die derzeitige
Bemessungsgrundlage „Hubraum“ abgelöst wird durch
die Bemessungsgrundlage „spezifische CO2-Emissio-
nen“. Mit der Maßgabe, dass eine zusätzliche Differen-
zierung der Kfz-Steuer nach sonstigen Schadstoffge-
sichtspunkten auch in Zukunft möglich bleibt, ist dieser
Ansatz grundsätzlich zu begrüßen. Denn wie oben bereits
begründet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass
sich alleine über den Kraftstoffpreis hinreichend starke
Anreize zur Anschaffung verbrauchsärmerer Kraftfahr-
zeuge auslösen lassen.

343. Ein mögliches Argument gegen eine CO2-bezo-
gene Kfz-Steuer könnte lauten, dass bereits durch die der-
zeitige auf den Hubraum der Fahrzeuge bezogene Bemes-
sungsgrundlage dem Aspekt der CO2-Emissionen
hinreichend Rechnung getragen würde. Dies ist jedoch
unzutreffend, denn der spezifische Kraftstoffverbrauch
und damit die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs werden
nicht nur durch den Hubraum determiniert, sondern maß-
geblich auch durch die Motortechnik und Kraftstoffart,
das Fahrzeuggewicht und den Roll- sowie Luftwiderstand
(Abschn. 7.3.2). Dabei können die spezifischen CO2-
Emissionen bei gleichem Hubraum um mehr als 50 Pro-
zent differieren (RAUH et al., 2001, S. 33). So kommt
auch eine Simulationsstudie der Gesellschaft für Wirt-
schaftliche Strukturforschung (2004) zu dem Ergebnis,
dass eine entsprechende Umstellung der Kfz-Steuer zu ei-
ner verstärkten Nachfrage nach Fahrzeugen mit geringe-
rem Durchschnittsverbrauch führen würde.

344. Um die Lenkungswirkung der CO2-bezogenen
Kfz-Steuer bei insgesamt aufkommensneutraler Gestal-
tung der Reform zu erhöhen, empfiehlt der SRU einen
progressiv ansteigenden Steuertarif (JORDAN-
JOERGENSEN et al., 2002, S. 86 f.). Hierdurch könnte
das Preissignal insbesondere im Bereich hochmotorisier-
ter Kraftfahrzeuge deutlich stärker ausfallen, ohne kleine
und mittlere Kraftfahrzeuge übermäßig zu belasten. Dies
würde die Akzeptanz der CO2-bezogenen Kfz-Steuer
deutlich erhöhen. Auch ließe sich eine solche progressive
Ausgestaltung damit rechtfertigen, dass mit großmotori-
gen Fahrzeugen in der Regel eine deutlich höhere Fahr-
leistung pro Jahr erbracht wird, was bei einem linear an-
steigenden Tarif unberücksichtigt bliebe.
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Ein mögliches Argument gegen einen progressiv anstei-
genden Steuertarif könnte darin bestehen, dass hierdurch
Firmenwagen überproportional stark belastet würden, da
diese im Durchschnitt eine deutlich höhere Motorisierung
aufweisen als privat genutzte Fahrzeuge (JORDAN-
JOERGENSEN et al., 2002, S. 48). Dabei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass Firmenwagen, die in der Anschaf-
fung ohnehin bereits steuerlich begünstigt sind, in der Re-
gel nach etwa zwei bis vier Jahren in den privaten Sektor
verkauft werden, sodass die Anschaffungsentscheidungen
der Unternehmen mittelfristig einen hohen Einfluss auf
die Zusammensetzung der privat genutzten Fahrzeug-
flotte haben. Aus diesem Grund ist gerade auch eine ent-
sprechend starke Lenkungswirkung im Bereich der Fir-
menwagen erforderlich.

345. Eine weitere Steigerung der Lenkungswirkung ei-
ner CO2-orientierten Kfz-Steuer ließe sich erzielen, in-
dem die Steuer bei erstmaliger Zulassung des Fahrzeuges
für mehrere Jahre im Voraus erhoben würde. Bei der kon-
kreten Bemessung dieses Vorauszahlungszeitraums ergibt
sich allerdings ein Zielkonflikt. Je länger der Zeitraum ist,
umso deutlicher fällt einerseits das Preissignal aus, umso
geringer dürfte andererseits aber auch die Akzeptanz sei-
tens der betroffenen Kraftfahrer sein. Hinzu kommt, dass
durch einen längeren Vorauszahlungszeitraum der Um-
stieg auf ein neues (und in der Regel verbrauchsärmeres)
Fahrzeug insbesondere für einkommensschwache Grup-
pen erschwert werden könnte, soweit die Fahrzeugher-
steller ihre Finanzierungskonditionen nicht an die neuen
Rahmenbedingungen anpassen. Der SRU empfiehlt des-
halb, hier einen Mittelweg zu beschreiten und die Steuer
lediglich für die ersten vier Jahre der Nutzungsdauer ei-
nes neuen Kraftfahrzeuges zu erheben. Ab dem fünften
Jahr sollte dann die Erhebung wie bisher auf jährlicher
Basis erfolgen. Wird das Fahrzeug vor Ablauf der ersten
vier Nutzungsjahre endgültig stillgelegt, so erhält der
Fahrzeughalter eine entsprechende Steuerrückerstattung.

346. Als flankierende Maßnahme empfiehlt der SRU,
die am 1. November 2004 in Kraft getretene PKW-Ener-
gieverbrauchskennzeichungsverordnung (PKW-EnVKV,
BGBl. 2004 Teil I, S. 1037) dahingehend zu erweitern,
dass die Fahrzeuganbieter nicht nur Kraftstoffverbrauch
und CO2-Emissionen, sondern auch die jeweilige Kfz-
Steuer auszuweisen haben.

347. Eine Umstellung der derzeitigen hubraumbezoge-
nen auf eine CO2-bezogene Kraftfahrzeugsteuer würde
Dieselfahrzeuge aufgrund ihrer geringeren Verbrauchs-
und damit Emissionswerte tendenziell begünstigen. Dies
hätte einen steigenden Anteil von Dieselfahrzeugen an
der gesamten Fahrzeugflotte zur Folge. In diesem Zusam-
menhang erscheint es dem SRU wichtig, noch einmal
seine Forderung nach der verbindlichen Einführung des
Dieselrußfilters zu bekräftigen. Darüber hinaus sei auf
Abschnitt 9.3.1 verwiesen, in dem eine nach CO2-Emis-
sionen differenzierte Ökosteuer auf Otto- und Diesel-
kraftstoffe gefordert wird.

348. Wie oben bereits angemerkt, sollte es auch nach
Einführung einer CO2-abhängigen Kfz-Steuer wie bisher
möglich sein, den Steuertarif unabhängig von den jeweili-

gen CO2-Emissionen auch nach sonstigen Emissionsge-
sichtspunkten zu differenzieren, um auch weiterhin An-
reize zur Senkung sonstiger Schadstoffemissionen geben
zu können. Für den Bereich der Krafträder empfiehlt der
SRU darüber hinaus, diesen Spielraum zu nutzen, um
eine zusätzliche Differenzierung nach den jeweiligen
Lärmemissionen einzuführen. Dabei müsste allerdings im
Rahmen der Hauptuntersuchungen sichergestellt werden,
dass die Lärmemissionen der Krafträder nicht durch
nachträgliche Manipulationen verändert werden.

7.4 Potenziale alternativer Kraftstoffe
zur Emissionsreduktion

349. Als alternative Kraftstoffe werden alle Kraftstoffe
mit Ausnahme der Erdölprodukte Benzin und Diesel be-
zeichnet. Erdgas, Flüssiggas, Wasserstoff und Pflanzenöl-
kraftstoffe fallen ebenso wie synthetische, aus Biomasse,
Erdgas oder Kohle hergestellte Kraftstoffe in diese Kate-
gorie. Die Attraktivität dieser Kraftstoffe besteht darin,
dass ihre Nutzung im Verhältnis zu Erdölprodukten zur
Reduktion der Emissionen an CO2 und teilweise auch an-
derer Luftschadstoffe führen kann.

Die Bundesregierung nennt in ihrer Nachhaltigkeitsstrate-
gie für Deutschland als Ziele der Kraftstoffstrategie die
Senkung des Verbrauchs fossiler Kraftstoffe mit dem
Zweck, die Abhängigkeit vom Öl zu verringern und die
Versorgungssicherheit zu verbessern sowie den Ausstoß
von Treibhausgasen zu reduzieren. Weiterhin wird in das
innovative Potenzial alternativer Kraftstoffe und An-
triebstechnologien die Hoffnung auf Impulse für Wachs-
tum und Beschäftigung gesetzt (Bundesregierung, 2004).
Als weiteres Ziel für den Einsatz von alternativen Kraft-
stoffen (z. B. Erdgas) wird oft die Reduktion von lokalen
Schadstoffemissionen, bspw. in Ballungsräumen, ge-
nannt.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung fordert in seiner
Stellungnahme „Effizienz und Energieforschung als Bau-
steine einer konsistenten Energiepolitik“ (RNE, 2004a)
einen Beitrag des Verkehrs zur Energie- und CO2-Einspa-
rung ein. Er schlägt neben einer Reihe von Effizienz stei-
gernden Maßnahmen auch vor, die Anstrengungen zur
Nutzung von Erdgas, synthetischen und regenerativen
Kraftstoffen zu erhöhen.

Grundsätzlich sind bei Entscheidungen bezüglich des
Einsatzes alternativer Kraftstoffe ökologische und ökono-
mische Aspekte zu bewerten. Für die knappen Güter al-
ternativer Kraftstoffe oder ihrer Ausgangsstoffe müssen
konkurrierende Nutzungsmöglichkeiten, sei es zur statio-
nären Strom- und Wärmebereitstellung oder zur rohstoff-
lichen Nutzung, berücksichtigt werden. Auf lange Sicht
ist wegen der begrenzten Verfügbarkeit der fossilen Ener-
gieträger der Einsatz von Biokraftstoffen wie auch von
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen bzw. von anderen
regenerativen Energieträgern im Verkehrsbereich not-
wendig.

Generell muss festgestellt werden, dass im Verhältnis
zum Kraftstoffbedarf die aus inländischer Produktion be-
reitstellbaren Mengen an Biokraftstoffen begrenzt sind.
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Deshalb werden die möglichen Beiträge der Biokraft-
stoffe zur Reduzierung der Importabhängigkeit von Erd-
ölprodukten hier nicht weiter untersucht. Auch wird die
Nutzungskonkurrenz für Biomasse, Erdgas usw. im mobi-
len und stationären Bereich hier nicht eingehend disku-
tiert. Dies wäre nur innerhalb einer Gesamtbetrachtung
des Energie- und Grundstoffmarktes möglich, die nicht
Zielsetzung dieses Gutachtens ist und mit großen Unsi-
cherheiten bezüglich zukünftiger Rohstoffpreise, Verfüg-
barkeiten, Märkte und Technologien behaftet ist.

7.4.1 Biokraftstoffe

350. Als Biokraftstoffe werden Kraftstoffe bezeichnet,
die aus Biomasse erzeugt werden. Sie können grob in
zwei Kategorien unterteilt werden:

– „konventionelle Biokraftstoffe“, die bereits heute im
großen Maßstab eingesetzt werden. Hierzu gehören,

– Pflanzenölmethylester (Biodiesel), in Deutschland
vornehmlich Rapsölmethylester (RME),

– Pflanzenöle,

– Bioethanol, das aus zucker- und stärkehaltigen
Pflanzen, in Europa hauptsächlich Zuckerrüben
und Getreide, gewonnen wird.

Derzeit wird in Deutschland vor allem Biodiesel
(RME) eingesetzt. Im Jahre 2003 deckte dieser
0,9 Prozent des Endenergieverbrauchs im Straßenver-
kehr (BMU, 2004a). Biodiesel kann in allen Fahrzeu-
gen bis zu einem Anteil von 5 Prozent dem minerali-
schen Diesel zugesetzt werden. Manche Hersteller
haben ihre Fahrzeuge für den uneingeschränkten Bio-
dieseleinsatz freigegeben. Kaltgepresste Pflanzenöle
können in dafür umgerüsteten Fahrzeugen mit einem
Anteil von bis zu 100 Prozent (reines Pflanzenöl) ein-
gesetzt werden. Ethanol kann als Zusatz in Benzin
Verwendung finden. Herkömmliche Motoren vertra-
gen eine Beimischung von rund 15 Prozent Ethanol
bzw. synthetisches Methanol, umgerüstete Fahrzeuge
bis zu 100 Prozent.

– „synthetische Biokraftstoffe“, die durch Vergasung
von Biomasse und anschließende Syntheseschritte
produziert werden. Das Ausgangsmaterial hierfür ist
nicht auf öl- oder zucker- und stärkehaltige Pflanzen-
teile beschränkt. Es können auch ganze Pflanzen so-
wie pflanzliche Abfälle genutzt werden. Als Endpro-
dukt wird entweder Wasserstoff oder über eine
Fischer-Tropsch-Synthese synthetischer Diesel ge-
wonnen (vgl. HAMELINCK et al., 2003). Letztere
Technik wird als Biomass-to-Liquid (BTL) bezeich-
net, der Kraftstoff der Volkswagen AG auch als
Sun Fuel (STEIGER, 2002). Bislang befindet sich
diese Technik noch in der Erprobungsphase. Ein Pilot-
vorhaben „Synthetische Kraftstoffe aus nachwachsen-
den Rohstoffen“ ist im Jahre 2003 angelaufen. Auf-
grund der breiteren Rohstoffbasis gegenüber
konventionellen Biokraftstoffen ergibt sich ein größe-
res Mengenpotenzial. Allerdings treten bei der BTL-
Erzeugung systembedingt Energieverluste auf: Ein

großer Teil der in der Ausgangsbiomasse enthaltenen
Energie fällt im Prozess als Abwärme an. Die
Energieausbeute im Kraftstoff beträgt nur etwa 40 bis
50 Prozent (vgl. Daten von PRINS et al., 2004;
HAMELINCK et al., 2003). Im Sinne einer energie-
effizienten Nutzung der Biomasse ist daher bei der
BTL-Produktion die Verwertung der Prozessabwärme
maßgeblich.

351. Im Anschluss an die Wahl der Konzeption starker
Nachhaltigkeit formulierte der SRU mehrere Management-
regeln für den Umgang mit natürlichen Ressourcen (SRU,
2002a, Tz. 29). Eine dieser Regeln fordert, erschöpfbare
Energieträger und Rohstoffe nur in dem Maße zu ver-
brauchen, wie simultan physisch und funktionell gleich-
wertiger Ersatz an regenerierbaren Ressourcen geschaf-
fen wird. Diese Regel impliziert einen Ausbau der
erneuerbaren Energien, darunter der Biomasse, auf unter-
schiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen (zur Situa-
tion in Deutschland umfassend BMU, 2004b). Der Aus-
bau der Biomassenutzung ist daher vom Grundsatz her zu
begrüßen. Entscheidend ist allerdings die genaue ökobi-
lanzielle Analyse der Vorzüge und Nachteile unterschied-
licher Szenarien und Einsatzvarianten angesichts einer
dynamischen Technologieentwicklung, sich verändernder
agrarpolitischer Rahmenbedingungen und des absehbaren
Strukturwandels der Landwirtschaft.

Entscheidende Restriktionen der Biomassenutzung sind
zum einen die Zielsetzungen des Naturschutzes, die min-
destens dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und
der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie) ent-
sprechen müssen, aber auch darüber hinausgehen können
(hierzu SRU, 2002b), und zum anderen die für die Bio-
masse jeweilig benötigten Flächen im In- oder Ausland.
Werden Importe von Biokraftstoffen aufgrund unzurei-
chender Beachtung des Naturschutzes im Herkunftsland
beschränkt, sind mögliche Konflikte mit den Freihandels-
abkommen der WTO zu beachten.

Relevant für die Bewertung der Optionen sind demnach
die folgenden Kriterien:

– energetische Effizienz,

– Flächenverbrauch und Vereinbarkeit mit Naturschutz-
zielen,

– verschiedene ökobilanzielle Parameter (Euthrophie-
rung, Versauerung, Erosion usw.),

– ökonomische Rentabilität,

– Struktur- und Arbeitsplatzeffekte.

Im Energiesektor liegt vor dem Hintergrund anspruchs-
voller langfristiger energie- und klimapolitischer Zielset-
zungen (SRU, 2004, Kap. 2) und des Ausbaus der fluk-
tuierenden Energiequellen (z. B. Windenergie) eine
gewisse Priorität der Biomassenutzung im stationären Be-
reich der Strom- und Wärmenutzung nahe (s. auch BMU,
2004b). Daraus folgt allerdings nicht, dass innovative
Technologiepfade im Verkehrssektor (z. B. BTL- oder
GTL-Verfahren; vgl. Tz. 350) nicht weiter verfolgt wer-
den sollten. Aufgrund des Mengenpotenzials und der
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Nutzungskonkurrenzen wird die einheimische Biomasse
im Verkehrssektor allerdings nur dann eine bedeutende
Rolle spielen können, wenn der Energieverbrauch dieses
Sektors (wie auch der übrigen Sektoren) insgesamt dras-
tisch zurückgeht.

Der mögliche Einsatz der einheimischen Biomasse im
Verkehrssektor sollte sich daher an den aus Naturschutz-
sicht verfügbaren Anbauflächen orientieren. Weiterhin
sind andere Faktoren, wie demographischer Wandel, Ern-
teerträge usw. zu beachten (BMU, 2004b). Mögliche Im-
porte müssen an klar definierte Bedingungen geknüpft
werden, wie dies unlängst der Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung für die Holzimporte generell gefordert hat
(RNE, 2004b). Denkbar ist die Einrichtung eines Zertifi-
zierungssystems für Biomasse und daraus gewonnene Er-
zeugnisse.

Potenziale in Deutschland
352. Biomasse zur energetischen Nutzung fällt einer-
seits in Form von Reststoffen an (Stroh, Altholz, Bio-
abfall etc.), andererseits kann sie auch durch den Anbau
von Energiepflanzen erzeugt werden. Die Potenziale der
Biomasse zur Energieerzeugung werden umfassend in ei-
ner aktuellen Studie „Ökologisch optimierter Ausbau der
erneuerbaren Energien in Deutschland“ (BMU, 2004b)
untersucht. In dieser Studie wird zwischen zwei Szena-
rien unterschieden:

– dem Basis-Szenario, welches naturschutzfachliche
Mindestanforderungen berücksichtigt und

– dem NaturschutzPlus-Szenario, welches den Forde-
rungen des Naturschutzes vermehrt Rechnung trägt.

Das Basis-Szenario soll, so die Beschreibung, natur-
schutzfachliche Mindestanforderungen beinhalten, was
jedoch fraglich erscheint. So werden zwar aus Natur-
schutzsicht wünschenswerte Nutzungen der Biomasse, wie
zum Beispiel die Nutzung von Landschaftspflegeholz, im
Basis-Szenario berücksichtigt; die gesetzlichen Mindest-
anforderungen zum Biotopverbund, zu NATURA 2000
und zur guten fachlichen Praxis der Landnutzung, die zu
einer Verringerung der Biomasseerträge auch im Basis-
Szenario führen würden, werden hingegen außer Acht ge-
lassen.

Ein realistisches Szenario auf Grundlage der geltenden
naturschutzfachlichen Bestimmungen müsste im Rahmen
des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
8,6 Prozent der Landesfläche für FFH-Gebiete reservie-
ren (dies ist der Stand der derzeitigen FFH-Gebietsmel-
dungen (BfN, 2005)). Hinzu kämen noch Flächen zur Be-
wahrung der Kohärenz zwischen den FFH-Gebieten und
die Anteile der EU-Vogelschutzgebiete bzw. des nationa-
len Biotopverbundes, die nicht mit FFH-Gebieten de-
ckungsgleich sind und derzeit mindestens 7 Prozent der
Landesfläche einnehmen. Die Einhaltung der guten fach-
lichen Praxis der Landnutzung (§ 5 Abs. 4 BNatSchG
und § 17 Abs. 2 BBodSchG) zur Erosionsvorbeugung
würde überdies auf vielen landwirtschaftlichen Flächen
die Produktionsmöglichkeiten einschränken (z. B. Ver-
zicht auf Ackerbau).

Es ist daher fraglich, ob unter Einhaltung der derzeit gel-
tenden Naturschutzbestimmungen die im Basis-Szenario
ausgewiesenen Mengen an Anbaubiomasse erzielt wer-
den könnten. Vor Überschätzung des tatsächlichen Poten-
zials aufgrund der Ergebnisse des Basisszenarios wird da-
her gewarnt.

Das NaturschutzPlus-Szenario berücksichtigt gegenüber
dem Basis-Szenario insbesondere Einschränkungen in der
Flächenbereitstellung und -nutzung, die aus dem Biotop-
verbund, der Erhaltung bzw. Ausdehnung des Grünlan-
des, der ausschließlichen Nutzung erosionsgefährdeter
Flächen für mehrjährige Kulturen und dem Gewässer-
schutz (z. B. durch Gewässerrandstreifen) resultieren.
Wie sich aus der Kritik am Basis-Szenario ableiten lässt,
sind manche der ins NaturschutzPlus-Szenario aufgenom-
menen Maßnahmen ohnehin Gegenstand geltender Natur-
schutzbestimmungen. Die Berücksichtung von 10 Pro-
zent der Landesfläche für den Naturschutz wird
beispielsweise zum Großteil durch die NATURA 2000
Gebiete ausgeschöpft. Das NaturschutzPlus-Szenario
setzt daher – anders als der Name suggeriert – in Teilen
keine ambitionierten Ziele für den Naturschutz.

Die in beiden Szenarien abgebildeten Potenziale sind
technische Potenziale. Die Preise zur Bereitstellung ge-
hen nicht in die Ermittlung ein. In Abbildung 7-12 ist ei-
nerseits das Potenzial aus Reststoffen dargestellt, wobei
davon etwa ein Viertel auf klassische Abfälle zur Entsor-
gung entfällt, wie zum Beispiel biogene Anteile von
Haus- und Sperrmüll, Klärschlamm oder Altholz. Ande-
rerseits ist das Potenzial an Anbaubiomasse in zwei ver-
schiedenen Varianten abgebildet. Die beiden Varianten
sind (1) die vollständige Nutzung der Anbaubiomasse-
flächen für die Erzeugung fester Biomasse oder (2) für
die Erzeugung von Biokraftstoffen. Das Potenzial des Ener-
gieertrags insgesamt ergibt sich somit als Summe aus
Reststoffpotenzial und einem der beiden Anbaubiomasse-
potenziale. Bei der Ermittlung des Potenzials in der Kraft-
stoffvariante wurde mit einem Jahresertrag von 80 GJ/ha
gerechnet (zum Vergleich: RME ca. 45 bis 50 GJ/ha, Bio-
ethanol aus Kombination 50 Prozent Zuckerrübe und
50 Prozent Weizen ca. 87 GJ/ha, BTL-Kraftstoffe 85 bis
90 GJ/ha).

Die Studie zeigt, dass

– die intensive Produktion von Anbaubiomasse mit Na-
turschutzbestrebungen in Zielkonflikt steht,

– der Energieertrag auf den Anbauflächen bei Kraft-
stoffproduktion etwa halb so groß ist wie bei der Er-
zeugung fester Biomasse und

– das Potenzial für Anbaubiomasse über die Zeit deut-
lich ansteigen wird, während das der Reststoffe etwa
gleich bleibt.

Der prognostizierte Zuwachs beim Anbaubiomassepoten-
zial ergibt sich aus den erwarteten Zuwächsen bei den
Flächenerträgen in der konventionellen Pflanzenproduk-
tion, der angepeilten Senkung der Überproduktion und
der schrumpfenden Bevölkerung. Zudem fallen mittel-
und langfristig durch Aktivitäten im Rahmen des Natur-
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A b b i l d u n g  7-12

Potenziale an Biomasse zur energetischen Nutzung unter verschiedenen Naturschutzanforderungen

Quelle: BMU, 2004b, S. 160, verändert
schutzes erhebliche Mengen energetisch verwertbarer
Biomasse an (Holz aus der Waldsaum- und Hecken-
pflege, Landschaftspflegeheu usw.). Ein großes Potenzial
bietet hierbei die Heckenpflege. Allerdings muss hierfür
ausreichend Heckenbiomasse pro Fläche produziert wer-
den, um sie rentabel nutzen zu können (zur Rentabilität
s. METTE, 2003).

In Abbildung 7-13 ist die im Jahre 2010 verfügbare
Fläche für Anbaubiomasse mit der für das EU-Ziel
(Richtlinie 2003/30/EG) von 5,75 Prozent Biokraftstoff-
anteil notwendigen Flächenbelegung verglichen. Die ver-
fügbare Fläche ist für das Basis- und NaturschutzPlus-
Szenario, die erforderliche Flächenbelegung für die
Kraftstoffvarianten Biodiesel und Ethanol aus Zucker-
rüben oder Weizen angegeben.

Im Basis-Szenario könnte im Jahre 2010 das EU-Ziel von
5,75 Prozent erreicht werden, wenn die flächenertrags-
starke Ethanolerzeugung aus Zuckerrüben die Biodiesel-
erzeugung ergänzt. Mit der Flächenausstattung des Natur-
schutzPlus-Szenarios würde das EU-Ziel weit verfehlt.
Statt der 5,75 Prozent Kraftstoffanteil erreichte man in
der Variante Rüben-Ethanol 0,78 Prozent, Weizen-Etha-
nol 0,35 Prozent und Biodiesel 0,31 Prozent (Linie in
Abb. 7-13). Relativierend muss hinzugefügt werden, dass
– wie aus Abbildung 7-12 ersichtlich – gerade im Natur-
schutzPlus-Szenario eine Vervielfachung des Kraftstoff-
potenzials in den folgenden Jahrzehnten prognostiziert
wird.

Auf europäischer Ebene wurden für die Produktion von
Biokraftstoffen unter den Bedingungen konventioneller

Landwirtschaft ähnliche Mengenpotenziale errechnet. So
könnten nach Angaben der EU-Kommission bei einer
Nutzung von maximal 10 Prozent der landwirtschaftli-
chen Fläche die Biokraftstoffe rund 8 Prozent am Kraft-
stoffmarkt ausmachen (EU-Kommission, 2001).

Die Angaben machen deutlich, dass derzeit die Mengen-
potenziale an inländisch erzeugten Biokraftstoffen etwa
eine Zehnerpotenz unter der benötigten Kraftstoffmenge
liegen. Die Diskussionen über alternative Nutzungsmög-
lichkeiten der bereitgestellten Kraftstoffe bzw. verschie-
dener Varianten der Flächennutzung zur Biomassepro-
duktion sind deshalb mit Rücksicht darauf zu führen, dass
gegenwärtig alle Bemühungen nur einen kleinen Teil des
Energieträgermarktes betreffen. Diese Aussage relativiert
sich, wenn es gelingt, den Kraftstoffverbrauch zu senken
(Kap. 7.3) und die prognostizierten Potenziale zu nutzen.
Unter diesen Voraussetzungen wären maßgebliche An-
teile von einheimischen Biokraftstoffen am Kraftstoff-
markt realisierbar.

Der Import von Biokraftstoffen oder Rohstoffen zu ihrer
Erzeugung ist eingehend zu prüfen. FRITSCHE et al.
(2004) geben in einem Kurzgutachten über den Pflanzen-
anbau zur Kraftstoffgewinnung in Entwicklungsländern
einerseits Hoffnung angesichts eines überraschenden
Mengenpotenzials von der Größenordnung des Bedarfs
von EU-25 und USA. Andererseits verweisen sie auf
mögliche soziale Probleme, erwartete Umweltprobleme
und das Defizit, solche Importe nicht umfassend nach
Kriterien der Nachhaltigkeit bewerten zu können. Die
Autoren sehen kurz- und mittelfristig Biodiesel aus diver-
sen Ölen und Fetten und Bio-Ethanol als mögliche
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A b b i l d u n g 7-13

Erforderliche Anbauflächen zur Deckung des EU-Ziels 2010 von 5,75 Prozent Biokraftstoffanteil
und verfügbare Anbauflächen

Quelle: BMU, 2004b, S. 162, verändert
Exportprodukte von Entwicklungsländern, längerfristig
auch BTL-Kraftstoffe. Die Folgen des Aufbaus einer sol-
chen exportorientierten Produktion auf die wirtschaftliche
Entwicklung einschließlich Nahrungsmittelversorgung
und das soziale Gefüge in den Entwicklungsländern wer-
den ähnlich problematisch beurteilt wie die Produktion
der übrigen „cash crops“. FRITSCHE et al. (2004) haben
einen Kriterienkatalog als Grundlage entworfen, der
soziale und ökonomische Aspekte sowie die Umweltwir-
kungen enthält. Eventuell könnte dieser Ansatz in ein
Zertifizierungssystem münden, das zumindest die um-
weltverträgliche Erzeugung in den Herkunftsländern ga-
rantiert.

Grundsätzlich ist die isolierte Betrachtung der Biokraft-
stoffe nicht zielführend. Vielmehr ist für die Erzeugung
und Verwertung nachwachsender Rohstoffe ein Gesamt-
konzept zu erstellen, welches die eingehende Prüfung al-
ler Produktions- und Verwertungspfade (stofflich, roh-
stofflich und energetisch) umfasst. Nur auf diesem Weg
kann die bestmögliche Nutzung der im Vergleich mit Pri-
märenergie- und rohstofflichem Erdöleinsatz kleinen
Menge an verfügbarer Biomasse erreicht werden.

353. Dem Einsatz von Biokraftstoffen stehen derzeit
vergleichsweise hohe Erzeugungskosten entgegen. So
sind die Produktionskosten des gegenwärtig am meisten

verwendeten Biokraftstoffs Biodiesel mit 35 bis 49 ct/l
deutlich höher als diejenigen des herkömmlichen Diesel-
kraftstoffs mit 28,6 ct/l (MWV, 2004). Das Umweltbun-
desamt erwartet, dass Biodiesel auch langfristig nicht
wettbewerbsfähig wird, da das Wettbewerbsdefizit struk-
tureller Natur ist (KRAUS et al., 1999, S. 16). Die Preise
der Kuppelprodukte Rapsschrot und Glycerin haben er-
heblichen Einfluss auf die Herstellungskosten. Dies ist
bei der Produktionsausweitung und der damit verbunde-
nen Unsicherheit über die Vermarktbarkeit der großen
Mengen zu berücksichtigen. In Einzelfällen kann Pflan-
zenöl, das in der Landwirtschaft am Hof erzeugt und ver-
braucht wird, mit den Bereitstellungskosten für Diesel
konkurrieren. Die Produktionskosten für Bioethanol
liegen in Deutschland – verglichen mit den Produktions-
kosten von Benzin von rund 20 ct/l (MWV, 2004) – im
günstigsten Fall bei 45 bis 55 ct/l Benzinäquivalent,
auch 80 bis 90 ct/l gelten als nicht unwahrscheinlich
(HENKE et al., 2002). Die Kosten für die großtechnische
Erzeugung von BTL-Kraftstoffen („Fischer-Tropsch-
Diesel“) werden mit circa 60 ct/l angesetzt. Die Kosten
für die eingesetzte Biomasse bilden etwa ein Drittel der
Produktionskosten. Unter Ausschöpfung aller techni-
schen Verbesserungsmöglichkeiten ist zukünftig im bes-
ten Fall mit Produktionskosten von etwa 40 ct/l zu rech-
nen (HAMELINCK et al., 2003).
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Umweltrelevanz von Biokraftstoffen

354. Der Anbau und die Gewinnung von Biomasse ha-
ben je nach Art der Biomasse, der jeweiligen Bewirt-
schaftungsform und Flächenausdehnung unterschiedli-
che Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf
Natur und Landschaft. Wenn zum Beispiel bisher intensiv
genutzte Flächen durch eine neue Niederwaldwirtschaft
extensiviert werden, kann der Anbau von Biomasse
durchaus positive Auswirkungen auf den Naturschutz ha-
ben. Zur Herstellung von Biokraftstoffen werden jedoch
zurzeit vorwiegend Rüben, Raps und Getreide verwendet,
die normalerweise in intensiver Landwirtschaft produ-
ziert werden. Diese führt durch Düngung und den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln zu Eutrophierung und Schad-
stoffbelastung von Gewässern und angrenzenden Ökosys-
temen und fördert indirekt die Sommersmogbildung
(Abb. 7-14; vgl. BMU, 2004b; REINHARDT und
ZEMANEK, 1999). Neben dem hochwirksamen Klima-
gas Lachgas (N2O) wird die Atmosphäre auch mit Am-
moniak (NH3) belastet, das wiederum zur Versauerung
und Eutrophierung beiträgt.

Neben stofflichen Belastungen durch den Anbau von Bio-
masse muss eine Reihe weiterer naturschutzrelevanter
Auswirkungen berücksichtigt werden (vgl. Tz. 351), die
im Folgenden nur stichpunktartig angeführt werden:

– Einfluss der Flächenbewirtschaftung auf die Grund-
wasserneubildung,

– möglicher Verlust wertvoller Biotope und schutzwür-
diger Arten durch die Nutzung bisher brachliegender
Flächen,

– möglicher Verlust gefährdeter Arten der landwirt-
schaftlichen Begleitflora in Folge von Nutzungsinten-
sivierungen,

– Einfluss der Nutzung von Reststoffen der Forst- und
Landwirtschaft auf Biodiversität.

Des Weiteren sind noch nicht alle Folgen des Biomasse-
anbaus geklärt, die bei starker Ausweitung zu negativen
Folgen führen könnten. So ist die Auswirkung von Kurz-
umtriebsplantagen auf die Pflanzen- und Tierwelt noch
ungewiss (erste Untersuchungen s. LIESEBACH und
ZASPEL, o. J.). Durch den Pollenflug aus Kurzumtriebs-
beständen könnte es bei den Wildpopulationen der Ge-
hölzarten zu einer Veränderung des Genpools kommen
(innerartliche Florenverfälschung). Die Zuchtsorten die-
ser Gehölze werden meist vegetativ vermehrt. Ein Be-
stand aus einer Sorte wird daher nur aus einem Genotyp
aufgebaut, entsprechend hoch ist der Nivellierungsdruck
auf die umliegende Wildpopulation durch Fremdbestäu-
bung. Die genetische Uniformität solcher Bestände birgt
zudem das Risiko plötzlicher Totalausfälle durch Pilz-
und Viruskrankheiten. Die massive Ausweitung des An-
baus hochwüchsiger Energiepflanzen würde nicht zuletzt
zu starken Veränderungen im Landschaftsbild führen.
A b b i l d u n g 7-14

Ökobilanzen für verschiedene Biomasse-Kraftstoffpfade

Quelle: BMU, 2004b, S. 85
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Eine ausführliche Diskussion der Naturschutzaspekte
beim Anbau von Biomasse findet sich bei RODE et al.
(2005) und CHOUDHURY et al. (2004).

Für die Herstellung von BTL-Kraftstoffen oder Wasser-
stoff könnte auch Biomasse aus dem Wald eingesetzt
werden. Hierbei ist vor einer Nutzungsintensivierung auf
Kosten von Naturschutzansprüchen zum Beispiel durch
Herausnahme des für den Biotopschutz wichtigen Totholzes
oder einer Übernutzung in Hinblick auf den Nährstoffent-
zug zu warnen. Eine nicht dem Standort angepasste Ent-
nahme kann zu Ungleichgewichten in der Nährstoffver-
fügbarkeit führen und zur Bodenversauerung beitragen
(s. hierzu RODE, 1999a; RODE, 1999b). Auch die vi-
suellen Qualitäten des Waldes könnten sich durch eine in
engen Zeitabständen erfolgende Holzernte stark verän-
dern.

Solche durch die Qualität der Flächennutzung hervorge-
rufenen Auswirkungen sind kein Spezifikum der Bio-
kraftstoffproduktion, sondern der Biomasseproduktion im
Allgemeinen. Im Zuge der Förderung nachwachsender
Rohstoffe, unabhängig ob zur stofflichen, rohstofflichen
oder energetischen Verwertung, müssen die Konflikte mit
dem Umwelt- und Naturschutz rechtzeitig erkannt und
entschärft werden. Dazu muss die erforderliche Wissens-
grundlage erst geschaffen werden.

Insgesamt zeigen die Ökobilanzen einen erheblichen Vor-
teil für Biokraftstoffe beim Verbrauch fossiler Energieträ-
ger und bei der Reduktion klimaschädlicher Emissionen,
sowie einen Nachteil bei den Beiträgen zur Versauerung
und Eutrophierung (Abb. 7-14).

355. Bei der Verbrennung von Biokraftstoffen wird nur
die Menge an CO2 freigesetzt, die der Atmosphäre zuvor
von der Pflanze entzogen wurde. Der in Biokraftstoffen
enthaltene Kohlenstoff ist damit bei der Verbrennung kli-
maneutral.

Bei einer Betrachtung der gesamten Klimabilanz von Bio-
kraftstoffen, die dem Energieertrag pro Hektar den Ener-
gieaufwand für Pflanzenproduktion, Transport und insbe-
sondere der Weiterverarbeitung gegenüberstellt, werden
die Erträge jedoch in Teilen wieder kompensiert. Beson-
dere Beachtung ist dabei den klimaschädigenden N2O-
Emissionen zu widmen, die den Netto-Klimaschutzeffekt
mindern. So muss hinsichtlich des Netto-Beitrags, den
Biokraftstoffe bei der Vermeidung von Treibhausgas-
emissionen liefern, zwischen den einzelnen Kraftstoffen
und den Herstellungsverfahren differenziert werden. Im
Extremfall sehr hoher N2O-Emissionen kann der Netto-
effekt beim Ersatz von Diesel durch Rapsöl gänzlich auf-
gehoben werden (REINHARDT und ZEMANEK, 1999).

Mit Biokraftstoffen können gegenüber herkömmlichen
Otto- und Dieselkraftstoffen grundsätzlich Treibhaus-
gasemissionen reduziert werden (vgl. Ökobilanzen in
CONCAWE et al., 2004; REINHARDT und ZEMANEK,
1999; OERTEL und FLEISCHER, 2001, BMU, 2004b).
Unterschieden werden müssen (1) die gegenüber konven-
tionellen Kraftstoffen pro Anbauflächeneinheit erzielten
Treibhausgas-Einsparungen (THG-Einsparungen) und (2)

die THG-Einsparungen pro Kilometer. In Abhängigkeit
der Hektar-Erträge und etwaiger Gutschriften für Kuppel-
produkte können sich für einen Kraftstoff in beiden Kate-
gorien unterschiedliche Bewertungen ergeben.

Zum Beispiel erreicht der Ersatz von Benzin durch Etha-
nol aus Zuckerrüben wegen des vergleichsweise hohen
Energieertrags der Zuckerrüben jährliche Einsparungen
von circa 12 t CO2eq/ha, der Ersatz von Diesel durch
Biodiesel aber nur etwa ein Sechstel davon (BMU,
2004b). In Abbildung 7-15 sind aus einer weiteren Studie
(CONCAWE et al., 2004) die flächenbezogenen Effekte
für verschiedene Varianten dargestellt. Auch hier wird
– wenn auch in viel geringerem Ausmaß – der größere
Effekt von Rübenethanol gegenüber Biodiesel deutlich
(vgl. dazu auch den Flächenbedarf für die Erreichung des
EU-Zieles, Abb. 7-13). Perspektivisch weist die Verga-
sung von Holz (Kurzumtriebsplantagen) die größten
THG-Einsparpotenziale pro Fläche auf. Dies gilt beson-
ders dann, wenn daraus nicht flüssige Kraftstoffe erzeugt
werden, sondern Wasserstoff für den Betrieb von Brenn-
stoffzellen (SCHMITZ et al., 2003; CONCAWE et al.,
2004).

Pro Fahrzeugkilometer (d. h. Liter Kraftstoff) schneidet
Biodiesel als Ersatz für konventionellen Diesel (Einspa-
rung 70 g CO2eq/km) jedoch besser ab als Zuckerrüben-
Ethanol als Ersatz für Benzin (60 g) (CONCAWE et al.,
2004). Auch die Ökobilanzen in der Studie des BMU
(2004a) kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. In der
Wirkbilanz verursacht Biodiesel (trotz dreifach höherer
Lachgasemissionen) Emissionen von 57 g CO2eq/km,
Rübenethanol hingegen 75 g CO2eq/km (vgl. Abb. 7-14).
Das gute Abschneiden des Biodiesels beruht auf den Gut-
schriften für die Kuppelprodukte Rapsschrot und Glyce-
rin. Diese bedingen auch den negativen Saldo (d. h. eine
Einsparung) in der Kategorie „Erschöpfliche Energieträ-
ger“ der Ökobilanz (Abb. 7-14). Das bedeutet, dass Bio-
diesel für seine Bereitstellung gegenüber Rübenethanol
deutlich weniger Energie aus erschöpfbaren Quellen ver-
braucht. Bei den auf Kilometer bezogenen Daten muss
beachtet werden, dass der Verbrauch der Fahrzeuge Ein-
fluss auf das Ergebnis hat. Je höher der Verbrauch ist,
umso höher ist auch das Einsparpotenzial durch einen
alternativen Kraftstoff. In der Studie von EUCAR,
CONCAWE und der EU-Kommission (CONCAWE
et al., 2004) wurde beim Vergleich alternativer Antriebs-
techniken für das Jahr 2010 ein repräsentatives Mittel-
klasse-Fahrzeug mit einem THG-Ausstoß von
139 g CO2./km für Otto- bzw. 131 g CO2/km für Diesel-
PKW angenommen. Auch für Benzin-Hybrid-Fahrzeuge
wurde für 2010 ein Wert von 118,6 g CO2/km angenom-
men, obwohl der bereits heute als Serienfahrzeug erhält-
liche Toyota Prius mit Fahrleistungen, die den Anforde-
rungen der Studie genügen, einen CO2-Ausstoß von
104 g CO2/km erreicht. Die in der Studie für 2010 vorge-
schlagenen Werte repräsentieren daher eine wahrscheinli-
che Entwicklung, nicht aber das technisch Machbare. Die
möglichen Fehler aus dieser Prognoseunsicherheit sind
für die Aussagen der Studie jedoch von geringer Bedeu-
tung.
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A b b i l d u n g 7-15

Potenziale zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bei verschiedenen Biomasse-Nutzungspfaden

Quelle: CONCAWE et al., 2004, verändert

eq/ha
Aufgrund der verschiedenen Energieerträge pro Fläche
und der verschiedenen Umweltwirkungen einer produ-
zierten Kraftstoffeinheit ist die Auswahl zwischen den
Kraftstoffoptionen von den vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen (Mengen- und Effizienzvorgaben) abhängig.
Wenn die Maximierung der THG-Einsparungen durch die
Ausnutzung der verfügbaren Flächen als Ziel gesetzt
wird, sind die Varianten zu wählen, die flächenbezogen
den größten Effekt bewirken. Nach anderen Kriterien
(z. B. Verbrauch erschöpflicher Energieträger bei der Pro-
duktion oder Kosteneffizienz) betrachtet, ergibt sich nicht
automatisch dieselbe Bewertung.

356. Für die verschiedenen Optionen der Biomassenut-
zung als Rohstoff, Kraftstoff sowie für die stationäre
Strom- bzw. Wärmeerzeugung müssen im Sinne einer ge-
samtökologischen Optimierung Umweltnutzen und Kos-
ten jeder Verwendungsform analysiert werden. Dies trifft
sowohl für eigens angebaute Biomasse wie auch für bio-
gene Reststoffe zu.

Biokraftstoffe besitzen verglichen mit der energetischen
Nutzung fester Biomasse als Brennstoff den Nachteil ge-
ringerer Energieerträge pro Einheit Rohmaterial bzw. pro
Anbaufläche. Dies resultiert aus Umwandlungsverlusten
bei der Verarbeitung, außerdem sind bei konventionellen
Biokraftstoffen die Erträge an verarbeitbaren Pflanzen-
teilen geringer als zum Beispiel bei Miscanthus oder
Kurzumtriebsplantagen. Je nach Verwendungsart können
beim Einsatz von Biomasse zur Strom- und Wärmeerzeu-
gung vergleichbare (EYRE et al., 2002) oder höhere CO2-
Einsparungen (BMU, 2004b; CONCAWE et al., 2004)
als beim Einsatz im Verkehr erreicht werden (Abb. 7-15

und Tab. 7-6). Die größten flächenbezogenen CO2-Ein-
sparungen werden beim Einsatz der Biomasse in KWK-
Anlagen zur Stromerzeugung erreicht, wenn Kohlestrom
ersetzt wird. Die Stromerzeugung aus Kohle verursacht in
Abhängigkeit der Kohleart und -herkunft etwa 800 bis
1 000 g CO2eq/kWhel, die Erzeugung aus Gas in Ab-
hängigkeit der Herkunft 350 bis 500 g CO2eq/kWhel
(FRITSCHE, 2003). Strom aus Biomasse, zum Beispiel
Kurzumtriebsholz, verursacht etwa 50 bis 100 g CO2eq/
kWhel (BMU, 2004b). Unter diesen Voraussetzungen er-
geben sich die in Tabelle 7-6 dargestellten Einsparungs-
möglichkeiten.

Ta b e l l e 7-6

THG-Vermeidung bei unterschiedlicher Nutzung von 
einer Tonne Biomasse aus Kurzumtriebsplantagen

Nutzungsart THG-Einsparung
kg CO2eq/t Biomasse

Steinkohleersatz, Kraft-
werk ohne KWK 650

Erdgasersatz, GuD-Kraft-
werk ohne KWK 270

Dieselersatz (Fischer-
Tropsch-Synthese) 290

SRU/SG 2005/Tab. 7-6;
Datenquelle: BMU, 2004b und FRITSCHE, 2003
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Nach Gesichtspunkten der THG-Einsparung (noch ohne
Berücksichtigung von Kosten) ist demnach der Anbau
und Einsatz fester Biomasse zur Stromerzeugung als Sub-
stitut für Kohle mit Abstand die wirksamste Maßnahme.
Der Vergleich zwischen dem Ersatz von Elektrizität aus
Erdgas mit der Biokraftstofferzeugung fällt dagegen nicht
eindeutig aus. Sollte langfristig die Kohleverstromung
zugunsten von Erdgaskraftwerken aufgegeben werden,
bestünde keine Präferenz mehr für den Biomasseeinsatz
in der Elektrizitätswirtschaft.

Die CO2-Vermeidungskosten bei der energetischen Nut-
zung von Anbaubiomasse als Brenn- oder Kraftstoff sind
im Vergleich mit dem Preis eines Emissionsrechts für
eine Tonne Kohlendioxid im Rahmen des EU-weiten
Treibhausgashandels von rund 8 €/t CO2 generell hoch
(Stand: Februar 2005 an der European Energy Exchange,
Leipzig). Dieser Preis entspricht den aktuellen Grenzver-
meidungskosten der Emissionsminderung von den am
Emissionshandel beteiligten Unternehmen und kann da-
her als realer Referenzwert der Emissionsminderungskos-
ten im Bereich der Energiewirtschaft und großer Teile der
Industrie herangezogen werden. In Tabelle 7-7 sind THG-
Vermeidungskosten für ausgewählte Biokraftstoffvarian-
ten zusammengestellt.

In der „CO2-Studie“ (QUIRIN et al., 2004) sind aus den
Ergebnissen aller verfügbaren Studien Bandbreiten zu-
sammengestellt, deren Streubreiten für alle Biokraftstoffe
extrem hoch sind. Diese resultieren daraus, dass einerseits
zum Beispiel die Preise für Ölsaaten wie auch für die
Kuppelprodukte der Biodiesel-Erzeugung Schrot und
Glycerin hohen Schwankungen am Weltmarkt unterwor-
fen sind, was je nach Preisgefüge eine Deckung der Roh-
stoffkosten (Ölsaaten) durch die Kuppelprodukterlöse
über die Hälfte zur Folge haben kann. Andererseits sind
nicht in allen Studien die Kuppelprodukterlöse berück-
sichtigt, weil zum Teil die Vermarktung speziell bei star-
ker Ausweitung der Produktion als problematisch einge-
schätzt wird. Die niedrigen Vermeidungskosten bei
Biodiesel und negativen Vermeidungskosten bei Raps-
und Sonnenblumenöl an den unteren Enden der Bandbrei-
ten resultieren aus der Studie von KAVALOV et al.
(2003) über das Potenzial von Biodiesel und Bioethanol
in den EU-Beitrittsländern von 2005. In dieser Studie
werden nicht die Marktpreise für die Ölsaaten, sondern
Produktionskosten in Abhängigkeit der Hektar-Erträge
als Rohstoffkosten herangezogen. In dieser Studie unter-
schreiten die Produktionskosten für Raps 165 €/t bei Er-
trägen von circa 2 t/ha, was in der Folge zu Biodieselpro-
duktionskosten von unter 30 ct/l führt. Zieht man die
Ta b e l l e 7-7

THG-Vermeidungskosten bei unterschiedlichen Biokraftstoffvarianten

Kraftstoff Vermeidungskosten
€/t CO2eq Quelle

Biodiesel (Raps) 35–1 600
280–350(1)

110

QUIRIN et al., 2004
CONCAWE et al., 2004
eigene Berechnung

Biodiesel (Sonnenblume) 0–750
220–260(1)

QUIRIN et al., 2004
CONCAWE et al., 2004

Rapsöl – 50–1 000 QUIRIN et al., 2004

Sonnenblumenöl – 50–400 QUIRIN et al., 2004

Bioethanol (Zuckerrohr) 20–150 QUIRIN et al., 2004

Bioethanol aus Zuckerrüben 90–1 100
250–5601

500–1 000
320

QUIRIN et al., 2004
CONCAWE et al., 2004
SCHMITZ et al., 2003
eigene Berechnung

BTL (Holz) 100–600
300
120

QUIRIN et al., 2004
CONCAWE et al., 2004
eigene Berechnung

Wasserstoff (Holz) 620–650 CONCAWE et al., 2004

Vergleich: Emissionsrecht EU 
THG-Handel (Februar 2005)

ca. 8 European Energy Exchange, Leipzig

1 abh. von Verwendung der Nebenprodukte

SRU/SG 2005/Tab. 7-7
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Kosten der Umesterung ab, resultieren Preise für Rapsöl
als Kraftstoff um oder unter 28 ct/l, wodurch die niedri-
gen oder negativen Vermeidungskosten erklärt werden
(vgl. Produktionskosten, Tz. 353). Die Vermeidungskos-
ten sind naturgemäß auch von den Bereitstellungskosten
der konventionellen Kraftstoffe abhängig. Zum Beispiel
wird in der Studie „Bioethanol in Deutschland“
(SCHMITZ et al., 2003) für Bioethanol aus Zuckerrü-
ben eine Senkung der Vermeidungskosten um 100 bis
250 €/t CO2eq bei einer Preissteigerung des Rohöls von
30 auf 50 Dollar angegeben. Die Unsicherheit schwan-
kender Preise für Rohöl, Rohstoffe und Kuppelprodukte
ist generell ein Manko der Vermeidungskostenrechnun-
gen. Die in Tabelle 7-7 angegebenen Werte aus eigener
Berechnung basieren auf den derzeitigen Herstellungs-
kosten für Benzin, Diesel und Biokraftstoffe (Tz. 353)
und den Daten der CONCAWE-Studie (CONCAWE
et al., 2004) über THG-Einsparungen. Bei der
Berechnung für Biodiesel sind die Agrarförderungen un-
berücksichtigt. Doch ist die Subventionswirkung der Flä-
chenstilllegung (BROCKS, 2001) bei den aktuellen Prei-
sen für Raps nicht sichtbar. Die Preise für Raps für
Ernährungszwecke („Food-Raps“) und solchen für andere
Verwendung („Non-Food-Raps“), der auf den Stilllegungs-
flächen angebaut werden darf, unterscheiden sich nur um
wenige Euro pro Tonne. Bei einer Preisdifferenz von
25 €/t betrüge die Subventionswirkung circa 5 ct/l Biodie-
sel.

Verglichen mit den Vermeidungskosten bei der Verstro-
mung in stationären Anlagen von circa 50 €/t CO2eq
(BMU, 2004b) oder dem Preis der Emissionsrechte ist die
Erzeugung von Biokraftstoffen derzeit eine teure Maß-
nahme zur CO2-Vermeidung. Die Bewertung zukünftiger
Entwicklungen ist in hohem Maße von den verfügbaren
Technologien und ihren Kosten sowohl im Verkehr als
auch im stationären Bereich abhängig. Zum Beispiel
könnte derzeit – zwar mit erheblich höheren Vermei-
dungskosten – mit dem Einsatz von Wasserstoff aus Holz
in Brennstoffzellenfahrzeugen ein ähnlicher Vermei-
dungseffekt wie bei der Stromerzeugung erreicht werden
(BMU, 2004b, vgl. Abb. 7-15). Eine Prognose über den
langfristig effektivsten Einsatz von Biomasse ist derzeit
sowohl aus Unsicherheit beim zukünftigen Stand der
Technik sowie bei den Kosten nicht möglich.

Auf die weiteren Emissionen, die bei der energetischen
Verwertung der Biomasse entstehen, wird hier nicht ein-
gegangen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass beim
massiven Ausbau der stationären Biomasseverwertung,
insbesondere bei Kleinanlagen, die nicht unter die
13. BImSchV fallen, die Emissionsfrachten kritisch zu
beobachten sind.

357. Das Emissionsverhalten von Dieselmotoren verän-
dert sich, wenn konventioneller Dieselkraftstoff durch
Biodiesel ersetzt wird. Generell sind die Änderungen
vom jeweiligen Motor abhängig. Tendenziell treten bei
den durch unvollständige Verbrennung emittierten Schad-
stoffen Minderungen, bei NOx Steigerungen auf. Die
Minderungen bei Partikeln, HC und CO belaufen sich üb-
licherweise auf 30 bis 40 Prozent, die Erhöhungen bei
NOx auf 10 bis 20 Prozent. Bei Mischungen von Bio-

diesel mit konventionellem Diesel ändert sich das Emis-
sionsverhalten etwa linear mit dem Biodieselanteil
(MUNACK et al., 2003). Die mutagene Wirkung von
Biodiesel-Ruß ist kleiner als die von konventionellem
Dieselruß (BÜNGER et al., 2000; CARRARO et al.,
1997).

Bei pflanzenölbetriebenen Motoren sind keine generellen
Aussagen möglich, da die Emissionen nicht nur vom
Kraftstoff, sondern in erster Linie von der Umrüstung ab-
hängen. Nach Auskunft des Umrüsters Vereinigte Werk-
stätten für Pflanzenöltechnologie (VWP Allersberg) stellt
für die Umrüstung die Einhaltung der geltenden Abgas-
normen im Betrieb mit Pflanzenöl kein Problem dar. Die
Schwierigkeit besteht derzeit darin, dass aufgrund der
Gesetzeslage die Zulassung der umgerüsteten Fahrzeuge
mit konventionellem Dieselkraftstoff erfolgt und somit
der Umrüster den schadstoffarmen und zuverlässigen Be-
trieb für beide Kraftstoffe gewährleisten muss.

7.4.2 Erdgas

358. Erdgas kann als Kraftstoff im Verkehr entweder als
stark komprimiertes Erdgas oder als verflüssigtes Erdgas
eingesetzt werden.

Komprimiertes Erdgas (Compressed Natural Gas – CNG)
besitzt den Nachteil einer im Vergleich zu Benzin gerin-
geren Energiedichte und infolgedessen auch einer gerin-
geren Tankfüllungs-Reichweite. Bei der heute üblichen
Speicherung von Erdgas bei einem Maximaldruck von
200 Bar muss rund das 4,5fache Volumen gegenüber
Benzin bzw. das 4fache gegenüber Diesel mitgeführt wer-
den, um die gleiche Energiemenge wie bei Benzin zu er-
reichen (BACH, 2002; LEXEN, 2002).

Der Vorteil des verflüssigten Erdgases (Liquified Natural
Gas – LNG) besteht in seinem geringen Volumen (Kom-
pression bis zum Faktor 600). Allerdings muss es dazu in
hochisolierten Tanks unter – 162 ºC gehalten werden. Un-
ter Klimagesichtspunkten ist wegen geringerer Umwand-
lungsverluste die Druckgasoption (CNG) leicht vorteil-
haft gegenüber verflüssigtem Erdgas (RAMESOHL et al.,
2003). In Deutschland hat sich der Trend zum CNG an-
stelle des LNG entwickelt. Durch chemische Umwand-
lungsschritte (Fischer-Tropsch-Synthese) kann Erdgas au-
ßerdem zur Produktion synthetischer Kraftstoffe (Synfuel,
GTL) oder zur Umwandlung in Wasserstoff genutzt wer-
den (RAMESOHL et al., 2003).

Der Kraftstoff Erdgas kann in Ottomotoren als Benzin-
Ersatz eingesetzt werden. Aufgrund der begrenzten Be-
tankungsinfrastruktur setzen dabei die meisten Hersteller
auf bivalente Fahrzeuge, die sowohl mit Erdgas als auch
mit Benzin betrieben werden können. Erdgasantriebe er-
möglichen eine rußfreie Verbrennung, sehr niedrige NOx-
Werte und ein geruchloses Abgas. Hinsichtlich der THG-
Emissionen muss eine differenzierte Betrachtung unter
Berücksichtigung der Vorkette angestellt werden.

359. Die kraftstoffspezifischen THG-Emissionen von
Erdgas (Well-to-Tank) hängen in hohem Maße von
Annahmen bezüglich der Parameter für Herkunft und
Transportweg und den dabei angenommenen Leitungs-
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verlusten ab. Unter Berücksichtigung der gesamten Pro-
zesskette können sie im Fall der Annahmen des derzei-
tigen günstigen EU-Mix um bis zu 30 Prozent unter
denen von Benzin liegen. Einige Studien errechnen für
den Fall einer 7 000 km-Druckgas-Pipeline oder einer
Flüssiggas-Pipeline um 60 bis 85 Prozent höhere THG-
Emissionen als bei Benzin (CONCAWE et al., 2003a;
RAMESOHL et al., 2003). Neuere Messungen haben
hingegen deutlich geringere Leitungsverluste für russi-
sche Gas-Pipelines ergeben, welche in zukünftige Be-
rechnungen einbezogen werden sollten (Wuppertal Insti-
tut und Max-Planck-Institut für Chemie, 2005).

Die Verbrennung von Erdgas im Ottomotor erfolgt heute
bei bivalenten Fahrzeugen teilweise noch mit einem
schlechteren Wirkungsgrad als die von Benzin
(RAMESOHL et al., 2003; KOLKE et al., 2003). Bei an-
gepassten Motoren ist aber eine Emissionsminderung bei
CO2 von gut 20 Prozent durch die bessere Klopffestigkeit
des Kraftstoffs Erdgas im Vergleich zu Benzin zu erwar-
ten, womit in etwa das Niveau des Dieselantriebs erreicht
wird. Für das Jahr 2010 werden spezifische Fahrzeug-
emissionen ohne Berücksichtigung der Vorkette von rund
110 g CO2eq/km erwartet (CONCAWE et al., 2003b;
LEXEN, 2002), was ebenfalls auf dem Niveau verbesser-
ter Verbrennungsmotoren mit herkömmlichen Kraftstof-
fen liegt.

Unter Berücksichtigung der gesamten THG-Emissionen
(Well-to-Wheel) besitzt ein erdgasbetriebenes Fahrzeug
dann Vorteile gegenüber benzinbetriebenen Fahrzeugen,
wenn für Erdgas der heutige EU-Mix angenommen wird;
gegenüber Dieselfahrzeugen ist kein Vorteil erkennbar
(Abb. 7-16). Wird für die Zukunft von weiteren Transport-
entfernungen ausgegangen, nimmt die Attraktivität von
Gas weiter ab. Letztlich hängt die Bewertung von der
Höhe der Leitungsverluste und der Verwendung ab. Auf-
grund des relativ geringeren Vorteils von Gas in Bezug
auf THG-Emissionen im Verkehrssektor hat die Höhe der
Leitungsverluste hier einen größeren Einfluss auf die Be-
wertung als bspw. in der Energie- und Wärmeerzeugung
(SRU 2004, Kap. 2.2.3).

Aus energetischer und ökologischer Sicht hat synthetischer
Diesel auf Erdgasbasis keine Vorteile gegenüber dem direk-
ten Erdgaseinsatz. Vielmehr wird durch den zusätzlichen
Umwandlungsschritt mehr Energie zur Bereitstellung von
synthetischem Diesel benötigt, sodass dieser sogar ökolo-
gisch nachteilig ist (RAMESOHL et al., 2003). Ein Vorteil
des synthetischen Diesels gegenüber dem direkten Einsatz
als Ottokraftstoff ist der Entfall der erst zu schaffenden Gas-
betankungsinfrastruktur und der Umstellung der Kraftfahr-
zeugflotte. Gegenüber konventionellem Diesel bietet syn-
thetischer Diesel Qualitätsvorteile sowohl betreffend der
Zündwilligkeit als auch des Schadstoffgehalts, da dieser frei
von Schwefel, Stickstoff und Aromaten ist.
A b b i l d u n g 7-16

Vergleich der totalen THG-Emissionen von mit Erdgas bzw. mit konventionellen Kraftstoffen betriebenen 
Fahrzeugen (Well-to-Wheel-Analyse)

Quelle: CONCAWE et al., 2004, verändert
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360. Hinsichtlich der Emissionen anderer Luftschad-
stoffe sind mit Erdgas betriebene Verbrennungsmotoren
vorteilhaft gegenüber benzinbetriebenen Motoren. Dies
hängt vor allem mit der besseren Verbrennung des Erd-
gases zusammen. So kann es zu keiner Kraftstoffkonden-
sation an kalten Motorenteilen kommen, was die Kaltstart-
emissionen deutlich verringert (BACH, 2002). Im
Vergleich zu einem benzinbetriebenen Ottomotor ist der
Ausstoß von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen
deutlich geringer; Partikel und Benzol werden überhaupt
nicht ausgestoßen (PEHNT, 2001). Hinsichtlich der
Stickstoffoxidemissionen ist Erdgas im Vergleich zu Die-
sel vorteilhafter. Während bspw. ein Dieselbus (Euro-III)
60-mal mehr Stickstoffoxide als ein Personenwagen mit
Benzinmotor emittiert, stößt ein mit Erdgas betriebener
Bus nur noch 8-mal so viele Stickstoffoxide aus (FEISST,
2002).

Diese Vorteile nehmen jedoch mit der Einhaltung der
Euro-4-Normen und der breiten Einführung fortgeschrit-
tener Abgasnachbehandlungstechniken (Partikelfilter,
NOx-Speicherkatalysatoren, Tz. 286) bei PKW deutlich
ab. Würden dagegen zukünftig die technischen Weiterent-
wicklungen in der Motorsteuerung und Abgasnachbe-
handlung, die im Bereich der Benzinfahrzeuge bereits
realisiert wurden, auch für die Erdgasantriebe genutzt, so
könnten die ohnehin niedrigeren Schadstoffemissionen
noch einmal deutlich gesenkt werden (BACH, 2002).

361. Der Einsatz von Erdgas im Verkehr steht in direk-
ter Nutzungskonkurrenz zum Stromerzeugungssektor, der
zukünftig stark wachsen wird. Wird bei der Stromerzeu-
gung Kohle durch Erdgas ersetzt, können pro eingesetz-
tem Energieäquivalent bis zu 10-mal mehr THG-Äquiva-
lente eingespart werden als beim Ersatz von Benzin durch
Erdgas im Straßenverkehr (CONCAWE et al., 2004).
Dem großflächigen Einsatz von Erdgas im Straßenver-
kehr steht zudem der teure Aufbau einer flächendecken-
den Infrastruktur entgegen.

Aus diesen Erwägungen heraus ist ein geeignetes Anwen-
dungspotenzial für erdgasbetriebene Fahrzeuge vor allem
im innerstädtischen Bereich zu sehen, wo konzentrierte
Emissionen wegen hoher Verkehrsdichten lokal zu direk-
ten Schadwirkungen führen können. Es bietet sich insbe-
sondere die Umstellung des Flottenverkehrs im ÖPNV
oder der Taxis an, welche schadstoffseitig schnell erhebli-
che Reduzierungen bringen würde und weiterhin keinen
kostspieligen Ausbau einer großflächigen Betankungs-
infrastruktur erforderlich macht. Der Einsatz von Erdgas
in verarbeiteter Form als synthetischer Diesel könnte vor
allem im Schwerlastverkehr deutlich zur Verringerung
klassischer Luftschadstoffe (EYRE et al., 2002), nicht
aber zur Reduktion der THG-Emissionen beitragen.

362. Neben Erdgas wird auch Methanol als möglicher
Energieträger für eine Übergangsstrategie zum wasser-
stoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeug diskutiert
(VES, 2001). Der Vorteil von Methanol besteht darin,
dass es vergleichsweise einfach aus fossilen Energieträ-
gern und Biomasse gewonnen werden kann und als flüssi-
ger Kraftstoff einfach speicherbar ist. Unter dem Ge-
sichtspunkt der THG-Emissionen hat Methanol die

größten Minderungspotenziale, wenn es aus Biomasse er-
zeugt wird. Allerdings ist in diesem Fall das Potenzial be-
grenzt (s. ausführlich Tz. 352).

7.4.3 Wasserstofftechnologie und Verkehr

363. Einen Beitrag zur Minderung der Umweltprobleme
könnte die Kombination aus Wasserstoff und Brennstoff-
zellentechnologie sowohl im mobilen als auch im statio-
nären Anwendungsfeld leisten. Daher wird seit geraumer
Zeit das „emissionsfreie“ Auto propagiert, das mit CO2-
frei erzeugtem Wasserstoff betrieben wird. Die ameri-
kanische Regierung beabsichtigt mit der „President’s
Hydrogen Initiative“ eine Forschungsoffensive auf die-
sem Gebiet, die mit 1,2 Mrd. Dollar in den nächsten fünf
Jahren unterstützt werden soll (US Department of Energy,
2004). Die Internationale Energieagentur der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) räumt dem Einsatz von Wasserstoff im
mobilen Bereich ebenfalls große Chancen ein (vgl. IEA,
2003). Auch auf europäischer Ebene wird eine Wasser-
stoffoffensive forciert. So haben der Präsident der EU-
Kommission und die EU-Kommissare für Transport und
Energie sowie Forschung eine Mitteilung für eine euro-
päische Partnerschaft zur Unterstützung der Wasserstoff-
technologie vorgelegt (Pressemitteilung IP/03/1229).
Eine Expertengruppe zur Wasserstoffeinführung (High
Level Group on Hydrogen and Fuel Cells) wurde im
Oktober 2002 gegründet und hat im Juni 2003 ihre Vision
einer europäischen Wasserstoffwirtschaft vorgestellt
(HLG, 2003).

Auch der SRU schätzt die Potenziale der Wasserstoff-
technik langfristig als bedeutend ein. Entscheidend für
eine Beurteilung dieser Technologie ist jedoch die Ana-
lyse der mit der Wasserstoffherstellung verbundenen
Emissionen. Würde bspw. zur Herstellung des Wasser-
stoffs auf fossile Primärenergieträger ausgewichen,
ergäbe sich eine nicht zu vertretende Energie- und Klima-
bilanz, da der Primärenergieaufwand der Wasserstoff-
herstellung im günstigsten Fall dreimal so hoch liegt wie
bei der Benzinherstellung (WALLENTOWITZ und
NEUNZIG, 2001, S. 38). Die mancherorts vorgeschla-
gene Integration der Kernenergie in das System der Was-
serstofftechnologie als Baustein zur Wasserstoffherstel-
lung kommt angesichts der Risiken und ungelösten
Entsorgungsprobleme nicht in Betracht.

364. Zur Emissionsminderung auf der Basis von Was-
serstoff werden als langfristige technische Lösung derzeit
zwei Wege untersucht: Die Erzeugung der Antriebsener-
gie über eine Brennstoffzelle (z. B. Daimler-Chrysler:
NECAR 5) und die Verbrennung des Wasserstoffs in ei-
nem Verbrennungsmotor (z. B. BMW: 745h, 750hL). Die
auf lange Sicht avisierte Lösung für den mobilen Einsatz
des Wasserstoffs ist jedoch die Brennstoffzelle
(WB BMVBW, 2002) mit dem gegenüber dem Verbren-
nungsmotor besseren Wirkungsgrad.

Soll ein Brennstoffzellen-Fahrzeug anstelle von Wasser-
stoff, der aufgrund seiner geringen Energiedichte nur un-
ter einem sehr hohen Druck oder bei sehr niedrigen Tem-
peraturen verflüssigt sinnvoll zu speichern ist, mit
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Erdgas, Benzin oder Methanol betrieben werden, müssen
diese Energieträger im Fahrzeug noch zu Wasserstoff um-
gewandelt werden, der wiederum vor seiner Zufuhr zur
Brennstoffzelle gereinigt werden muss. Eine Brennstoff-
zelle, die direkt mit Methanol betrieben werden kann, ist
in Entwicklung, jedoch noch nicht für den mobilen Be-
reich einsetzbar (Enquete-Kommission, 2002, S. 219;
OERTEL und FLEISCHER, 2001, S. 91).

365. Wesentliche Vorteile der Brennstoffzellentechnolo-
gie sind die mechanische Einfachheit, der geringe War-
tungsaufwand, die Ölfreiheit und eine leistungsstarke
Bordenergieversorgung (STOLTEN et al., 2002, S. 488).
Ein wesentliches Problem ist derzeit noch die Speiche-
rung des Wasserstoffs im Fahrzeug. Zur Lagerung von
Wasserstoff in Druckbehältnissen bedarf es zum einen ei-
nes extrem hohen Drucks (350 bar und mehr), zum ande-
ren wäre ein mit Wasserstoff gefüllter Tank aufgrund der
hohen Diffusionsrate des Gases nach einigen Monaten
leer und stellte zudem eine Gefahrenquelle dar. Alterna-
tive Lagerungsmöglichkeiten wie die chemische Speiche-
rung in Metallhydridspeichern sind zwar sicherer und
kompakter als die Druckbehälter, weisen aber auch noch
zu geringe massenspezifische Speicherdichten auf. Ein
weiterer Nachteil der Brennstoffzelle sind die hohen Ma-
terialkosten. So ist eine Massenproduktion von Brenn-
stoffzellen zu vertretbaren Preisen insbesondere aufgrund
des noch nicht substituierbaren Katalysators Platin nicht
realisierbar. Ein ebenfalls nicht zu unterschätzendes
Hemmnis ist, dass für eine flächendeckende Versorgung
einer Fahrzeugflotte mit Wasserstoff der Aufbau einer
neuen Infrastruktur erforderlich ist (vgl. auch VES, 2001;
WALLENTOWITZ und NEUNZIG, 2001, S. 35).

Energetische Bilanz und Klimarelevanz
der (mobilen) Wasserstofftechnologie

366. Mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge verursa-
chen im Betrieb keine oder nur geringe direkte Emissio-
nen, insbesondere produzieren sie kein CO2. Eine Beur-
teilung der Energie- bzw. Ökobilanz von Wasserstoff
hängt aber nicht nur von der Wirksamkeit der Energienut-
zung beim Fahrzeugbetrieb, sondern auch von der vorge-
lagerten Prozesskette und hier in erster Linie von den zur
Wasserstoffherstellung eingesetzten Primärenergieträgern
ab.

Zur Gewinnung von Wasserstoff existieren mehrere Ver-
fahren, wie bspw. die Dampfreformierung von Erdgas,
die Ölvergasung, die Methanolreformierung, das Kværner-
Verfahren (Zerlegung von Kohlenwasserstoffen im Licht-
bogen in reinen Wasserstoff und reinen Kohlenstoff), die
Vergasung oder Vergärung von Biomasse und die elektro-
lytische Spaltung von Wasser. CO2-Emissionen bei der
Herstellung von Wasserstoff können demnach sowohl bei
der direkten Umwandlung von fossilen oder biogenen
Energieträgern als auch bei der Herstellung von Strom,
der für die Elektrolyse oder das Kværner-Verfahren benö-
tigt wird, auftreten. Der Energiebedarf zur Erzeugung von
Wasserstoff ist deutlich größer als der zur Herstellung
von Benzin. Auch die Treibhausgasemissionen von fossil
erzeugtem Wasserstoff liegen mit 100 g CO2eq/MJ (Re-

formierung von Erdgas aus EU-Mix) bis 190 g CO2eq/MJ
(Kohlevergasung plus CO-Shift) deutlich über denen her-
kömmlicher Kraftstoffe mit 14,2 g CO2eq/MJ (Diesel)
bzw. 12,5 g CO2eq/MJ (Benzin) (CONCAWE et al.,
2003a). Bei der Elektrolyse schneidet der Einsatz von
Kohlestrom mit 420 g CO2eq/MJ bezüglich der THG-
Emissionen am schlechtesten ab, Nuklearstrom verur-
sacht etwa 7 g CO2eq/MJ, Strom aus erneuerbaren Ener-
gien 9,1 g CO2eq/MJ (bei offshore Wind; vgl. Abb. 7-17).
Eine vollständige Umstellung der deutschen PKW-Flotte
würde einen Wasserstoffbedarf von 700 PJ bedeuten, zu
dessen Herstellung 290 TWh Strom benötigt würden, was
in etwa der Hälfte der heutigen deutschen Brutto-Strom-
erzeugung entspricht (AGEB, 2004).

Infolge der teils hohen THG-Emissionen bei der Wasser-
stoffbereitstellung weisen Brennstoffzellen-Fahrzeuge
gegenüber optimierten Verbrennungsmotoren mit niedri-
gem Kraftstoffverbrauch in manchen Fällen keine Pri-
märenergieeinsparung auf (OERTEL und FLEISCHER,
2001, S. 295; KOLKE, 1999; SRU, 2000, Tz. 1397). Der
Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle vermindert sich im
mobilen Einsatz gegenüber einer Nutzung im stationä-
ren Bereich bewegt sich jedoch immer noch zwischen
40 und über 50 Prozent. (KOLKE, 1999, S. 46; auch
CONCAWE et al., 2003b). Unter Berücksichtigung der
gesamten Energiekette, also einschließlich der aufwendi-
gen Wasserstoffherstellung und -verflüssigung, wird der
derzeitige Gesamtwirkungsgrad auf 20 bis 30 Prozent ge-
schätzt (STOLTEN et al., 2002, S. 467).

367. Insgesamt sind durch die Wasserstofftechnologie
dann maßgebliche THG-Einsparungen zu erwarten,
wenn Wasserstoff aus regenerativen Energieträgern ge-
wonnen und in Brennstoffzellen-Fahrzeugen eingesetzt
wird. Die Gesamtemissionen betragen dann nur rund
10 g CO2eq/km. Bei Brennstoffzellenfahrzeugen mit
Wasserstoff aus Gasreformierung liegen die Emissionen
je nach Gasherkunft zwischen 93 und 116 g CO2eq/km.
Dies liegt im Bereich der Emissionen, die ein verbrauchs-
optimiertes, mit herkömmlichen Kraftstoffen angetriebe-
nes Verbrennungsmotorfahrzeug erreichen kann.

Bei einer über den Verkehrssektor hinausgehenden
Betrachtung ist der Einsatz von regenerativ erzeugtem
Wasserstoff als Kraftstoff ökologisch und auch öko-
nomisch fragwürdig. Es ist derzeit ökologisch zielführen-
der, die erneuerbaren Energieträger in der stationären
Stromerzeugung einzusetzen und eine direkte Nutzung
des regenerativ erzeugten Stroms vorzunehmen
(RAMESOHL et al., 2003; NITSCH et al., 2001;
KOLKE, 1999, S. 13; EYRE et al., 2002; vgl. auch Nut-
zungskonkurrenz von Biomasse Tz. 356).

Auch aus rein wirtschaftlichen Erwägungen heraus bietet
es sich an, vor einer Erhöhung des regenerativen Anteils
im Verkehrssektor zunächst den Anteil erneuerbarer
Energien im Strombereich zu steigern. Grund hierfür ist,
dass die Kosten zur Substitution fossiler durch regenera-
tive Energieträger im Stromsektor im Verhältnis zum
Kraftstoffsektor deutlich niedriger liegen (NITSCH et al.,
2001, S. 366 f.).
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A b b i l d u n g 7-17

THG-Emissionen bei der Bereitstellung von Wasserstoff

Quelle: CONCAWE et al., 2004, verändert
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7.5 Zusammenfassung

Reduktion der Lärmemissionen

368. Die Lärmbelastungen sind trotz technischer Fort-
schritte nach wie vor hoch. Sowohl bei den Antriebsge-
räuschen der Motoren als auch bei Reifen gibt es erhebli-
che technische Lärmminderungspotenziale, die allerdings
bei den derzeit geltenden Grenzwerten nicht ausgeschöpft
werden müssen.

Bei höheren Geschwindigkeiten dominieren heute die
Rollgeräusche die Lärmemissionen. Da entsprechend lei-
sere Reifen auf dem Markt sind, ist es angezeigt, rasch
die Reifengeräuschgrenzwerte in der EG-Reifenrichtlinie
2001/43/EG um – je nach Reifenklasse – ein bis sieben
Dezibel auf einen Geräuschemissionswert von etwa
70 bis 71 dB(A) abzusenken. Gleichzeitig sollten Reifen
verpflichtend mit Geräuschemissionswerten gekenn-
zeichnet werden, um den Verbrauchern zu ermöglichen,
lärmarme Reifen auszuwählen. Die Grenzwerte für An-
triebsgeräusche, insbesondere von LKW und Motorrä-
dern, sollten zügig an den Stand der Technik angepasst
werden. Die Antriebsgeräusche leichter Nutzfahrzeuge
können an die Geräuschemissionsstandards von PKW an-
gepasst werden. Für schwere LKW scheint ein kurzfristig
erschließbares Minderungspotenzial von etwa 2 dB(A)
vorhanden zu sein. Darüber hinaus sollten die Messver-

fahren für die Typprüfung so verändert werden, dass sie
das Emissionsverhalten der Fahrzeuge realistisch abbil-
den, ergänzt um eine Begrenzung der Off-Cycle-Emis-
sionen sowie die Verpflichtung der Hersteller, bei der
Erstzulassung Reifen mit äquivalenten Lärmemissions-
kennwerten zu verwenden wie bei der Typprüfung.

Alle diese Maßnahmen lasten die Kosten des Lärmschut-
zes den Verursachern an und haben den Vorteil, dass die
Lärmminderung – je nach Verkehrssituation – flächen-
deckend, auch in Naturgebieten, wirksam ist.

369. Längerfristig sind anspruchsvolle, gestufte Grenz-
werte einzuführen, die sich an den technischen Möglich-
keiten orientieren, um Anreize für die weitere technische
Entwicklung zu setzen. Dazu könnte auch die Definition
besonders lärmarmer LKW („Flüster-LKW“) oder Busse
von Kommunen für verkehrslenkende Maßnahmen bzw.
bei Ausschreibungen für den ÖPNV genutzt werden und
damit ein Anreiz zur Entwicklung und schnelleren Ver-
breitung besonders leiser LKW und Busse geboten wer-
den.

370. Erhebliche Lärmminderungen sind daneben durch
die Verwendung lärmarmer Fahrbahndecken zu erzielen;
solche sollten verstärkt im Hinblick auf ihre dauerhafte
Lärmminderungswirkung weiterentwickelt werden. So-
fern Lärmpegel oberhalb der empfohlenen Vorsorgewerte
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liegen und eine relevante Anzahl Menschen davon betrof-
fen ist, sollte bei Straßenneubauten und Fahrbahnerneue-
rungen geprüft werden, ob lärmarme Fahrbahndecken
eingesetzt werden können. Dabei müssen die Nachteile
insbesondere von offenporigen Asphalten wie höhere
Kosten, geringere Haltbarkeit und erhöhter Tausalzver-
brauch im Winterdienst berücksichtigt werden. Zum brei-
teren Einsatz lärmarmer Fahrbahndecken könnten zu ent-
wickelnde Lärmemissionsstandards für Fahrbahndecken,
die von den Bauunternehmern garantiert und von den Be-
hörden kontrolliert werden müssten, beitragen.

Um auch die Weiterentwicklung und Praxiserprobung
lärmarmer Fahrbahndecken auf stark befahrenen innerört-
lichen Straßen zu unterstützen, sollte die Bundesregie-
rung für diese Straßen ein wissenschaftlich zu begleiten-
des Förderprogramm für lärmarme Fahrbahndecken
einführen.

Reduktion klassischer Luftschadstoffe

371. Durch technische Maßnahmen wie zum Beispiel
der Einführung des 3-Wege-Katalsyators und besserer
Kraftstoffe sind die spezifischen Emissionen der klassi-
schen Schadstoffe Blei, HC, CO, Partikel und NOx von
PKW und LKW in den vergangenen Jahrzehnten deutlich
gesunken. Dennoch müssen die vor allem von Dieselfahr-
zeugen emittierten NOx und Partikel weiter herabgesetzt
werden, um die Belastung von Mensch und Umwelt
durch diese Schadstoffe zu reduzieren und um europäi-
sche Vorgaben einhalten zu können.

Durch die Kombination aus innermotorischen Maßnah-
men mit verfügbaren Abgasnachbehandlungstechniken
wie Partikelfiltern und NOx-Speicherkatalysatoren sind
technische Lösungen verfügbar, die bei Diesel-PKW die
NOx-Emissionen um über 70 Prozent und die Partikel-
emissionen um über 90 Prozent mindern können. Mithilfe
der SCR-Katalysatortechnik können bei Nutzfahrzeugen
die NOx-Emissionen um bis zu 90 Prozent und durch den
zusätzlichen Einbau eines Partikelfilters die Partikelemis-
sionen um über 90 Prozent gesenkt werden.

372. Im Rahmen der Fortschreibung der Euro-Normen
für Kraftfahrzeuge sollten bis spätestens 2010 anspruchs-
volle Abgasgrenzwerte eingeführt werden. Die Grenzwerte
sollten sich an den oben genannten technischen Möglich-
keiten orientieren (Grenzwert Diesel-PKW analog Ben-
zin-PKW: 2,5 mg Feinstaub/km und 80 mg NOx/km). Für
Nutzfahrzeuge sollte ein Feinstaub-Grenzwert von 2 bis
3 mg/kWh (je nach Testzyklus) und ein NOx-Grenzwert
von 500 mg/kWh festgelegt werden. Verschärfte Partikel-
grenzwerte für Diesel-PKW sollten auf jeden Fall auch
bei direkt einspritzenden Benzinmotoren Anwendung fin-
den.

373. Der SRU begrüßt das Anliegen der Bundesregie-
rung, die Einführung des Partikelfilters bei Dieselfahrzeu-
gen über die Schaffung finanzieller Anreize zu beschleu-
nigen. Allerdings sollte die Förderung der Nachrüstung
von Altfahrzeugen gegenüber der Erstausstattung von
Neufahrzeugen eine deutlich höhere Priorität erfahren. In
diesem Zusammenhang ist eine zeitliche Befristung der

steuerlichen Begünstigung von Altfahrzeugen bis 2007
nicht sinnvoll, da nicht abzusehen ist, dass bis zu diesem
Zeitpunkt eine umfangreiche Nachrüstung der Altfahr-
zeuge erfolgt ist.

374. Eine der Hauptquellen der Partikelemissionen des
Verkehrs sind neben den älteren PKW die Nutzfahrzeuge.
Zukünftig müssen daher auch Maßnahmen ergriffen wer-
den, die den Einbau effektiver Emissionsminderungs-
techniken bei denjenigen Nutzfahrzeugen fördern, deren
Abgasemissionen nicht den neueren EU-Standards ent-
sprechen, zum Beispiel über eine (weitere) Ausdifferen-
zierung mit einer substanziellen Erhöhung der Kfz-Steuer
für Nutzfahrzeuge ohne Partikelfilter und eine nach Ab-
gasstandards differenzierende City-Maut.

375. Im Hinblick auf einen möglichen Zielkonflikt zwi-
schen Schadstoffminderung und Verbrauchsminderung
bei PKW sollten beide Ziele nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Aus Sicht des SRU ist dieser Zielkonflikt
einerseits gering, andererseits sollten durch anspruchs-
volle Zielsetzungen Anreize gegeben werden, technische
Möglichkeiten zu erforschen, die bspw. eine NOx-Minde-
rung ohne Kraftstoffmehrverbrauch ermöglichen, wie
dies bereits heute mit der SCR-Technologie bei LKW
möglich ist.

376. Die Einhaltung der Abgasgrenzwerte im realen Be-
trieb muss verbessert werden. Dazu sollten statt definier-
ter Testzyklen Not-to-Exceed-Konzepte eingeführt wer-
den. Außerdem sollte die On-Board-Diagnostik und die
On-Board-Messung weiterentwickelt werden, mit dem
Ziel, auch eine Überprüfung während der Fahrt durchfüh-
ren zu können. Die Testmethoden für die periodischen
technischen Inspektionen der Fahrzeuge müssen gewähr-
leisten, dass die dauerhafte Einhaltung der Emissions-
standards überprüft werden kann.

Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und
der CO2-Emissionen

377. Technisch ist bereits heute eine Reduzierung des
derzeitigen durchschnittlichen Kraftstoffbedarfs neu zu-
gelassener PKW um über 40 Prozent bei Benzin-PKW
und um bis zu 40 Prozent bei Diesel-PKW möglich. Da-
mit kann der durchschnittliche spezifische CO2-Ausstoß
neu zugelassener Fahrzeuge auf circa 100 g/km gesenkt
werden. Ansatzpunkte liegen in einer Verbesserung der
spezifischen Motortechnologie, einem Betrieb des Mo-
tors im optimalen Kennfeldbereich durch Downsizing
und Getriebespreizung, einem optimalen Energiemanage-
ment bis hin zur Hybridisierung und einer Reduzierung
des Fahrzeuggewichts und des Rollwiderstandes. Maß-
nahmen, die ein verändertes Käufer- und Fahrverhalten
bewirken, sind ebenfalls von Bedeutung.

Obwohl alternativen Kraftstoffen (Biomasse, Wasser-
stoff) zumindest in der längerfristigen Perspektive ein er-
hebliches Minderungspotenzial beizumessen ist, er-
scheint dem SRU eine weiter gehende Ausschöpfung der
technischen Potenziale zur CO2-Minderung bei Kraftfahr-
zeugen mit konventioneller Antriebstechnik als vordring-
lich. In einem ersten Zwischenschritt sollten die durch-
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schnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der neu
abgesetzten PKW-Flotte durch Einführung eines Emis-
sionshandels, der bei den Fahrzeugherstellern ansetzt, bis
zum Jahre 2012 auf 100 g CO2/km gesenkt werden; als
längerfristige Zielsetzung ist eine weitere Senkung anzu-
streben. Es ist absehbar, dass verbrauchsoptimierte Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotoren mittelfristig ökologisch
gleichwertig mit Brennstoffzellenfahrzeugen, aber immer
noch preiswerter als diese sein werden. Derzeit besitzt die
Brennstoffzelle als Antriebsquelle im Fahrzeugbereich
weder technische noch ökonomische Marktreife.

378. Die freiwillige Selbstverpflichtung des Dachver-
bandes der europäischen Automobilindustrie (ACEA)
stellt zwar im Grundsatz einen umweltpolitischen Fort-
schritt dar, im Detail ist sie jedoch in mancherlei Hinsicht
unbefriedigend. Insbesondere bleiben die gesteckten
Ziele deutlich hinter dem technisch Machbaren zurück.
Ein Problem der freiwilligen Selbstverpflichtungen auf
Verbandsebene stellt das Durchsetzungsvermögen des
Verbandes gegenüber seinen Mitgliedsunternehmen dar.
Bisher fehlt jeglicher ordnungsrechtliche Rahmen, der
eine Sanktionierung im Falle der Zielverfehlung ermögli-
chen würde. Dies verstößt einerseits gegen die von der
EU-Kommission aufgestellten Richtlinien für die Ausge-
staltung freiwilliger Selbstverpflichtungen. Andererseits
wurde die Selbstverpflichtung seitens der Automobilin-
dustrie an verschiedene Bedingungen geknüpft, die jeder-
zeit als Begründung für eine einseitige Modifikation oder
gar Aufkündigung herangezogen werden könnten. Auch
existiert keine explizite Lastenverteilung zwischen den
einzelnen Automobilherstellern, sodass aufgrund des
Trittbrettfahrerproblems eine effiziente Aufteilung der im
Einzelnen zu erbringenden Reduzierungsleistungen er-
schwert werden kann.

Diese Mängel lassen sich zum Teil durch Nachbesserun-
gen beheben, zum Teil handelt es sich aber auch um nicht
behebbare Probleme, die dem Instrument der Selbstver-
pflichtung per se inhärent sind. Die Selbstverpflichtung
sollte deshalb nicht über ihre gegenwärtige Laufzeit bis
2008 hinaus fortgeschrieben werden, sondern in ein EU-
weites Modell des Emissionshandels zwischen den Auto-
mobilherstellern überführt werden. Als Alternative kom-
men Höchstverbrauchsstandards in Betracht, wie sie in
Japan und Kalifornien als Beitrag zum Klimaschutz ein-
geführt wurden.

379. Zur Integration des Verkehrsbereichs in den Emis-
sionshandel ist ein Ansatz zu favorisieren, bei dem den
einzelnen Fahrzeugherstellern vorgegeben wird, wie viel
CO2 die in der Abrechnungsperiode abgesetzte Fahrzeug-
flotte während ihrer gesamten Lebensdauer emittieren
darf. Unterschreitet ein Hersteller diesen Flottenemis-
sionsstandard, so kann er überschüssige Emissionsrechte
verkaufen, überschreitet er ihn, so muss er zusätzliche
Emissionsrechte erwerben. Auf diese Weise lassen sich
die über alle Hersteller aggregierten Flottenemissionen
jährlich um einen vorgegebenen Prozentsatz reduzieren,
wobei die Handelbarkeit der Emissionsrechte zugleich si-
cher stellt, dass die Emissions- bzw. Verbrauchsreduzie-
rungen bei denjenigen Herstellern stattfinden, bei denen

dies zu den geringsten Kosten möglich ist. Gegenüber der
derzeitigen Selbstverpflichtung ergeben sich hierdurch
nicht nur Effizienzgewinne, sondern es werden auch
transparentere und langfristig stabilere Rahmenbedingun-
gen gewährleistet, die entsprechende Innovationsaktivi-
täten seitens der betroffenen Fahrzeughersteller begünsti-
gen. Durch eine Verknüpfung mit dem EU-
Handelssystem ist darüber hinaus eine sektorübergrei-
fende Optimierung der Vermeidungsmaßnahmen gewähr-
leistet.

380. Ein an den Flottenemissionen ansetzendes Han-
delssystem sollte durch nachfrageseitig wirksame Maß-
nahmen flankiert werden, denn alle Anstrengungen der
Automobilindustrie, CO2-ärmere Fahrzeuge bereit zu
stellen, würden ins Leere laufen, wenn nicht gleichzeitig
auch die Nachfrager bereit wären, CO2-ärmere Fahrzeuge
zu erwerben. Alleine über steigende Kraftstoffpreise lässt
sich ein solcher Anreiz aufgrund der geringen Preiselasti-
zität der Kraftstoffnachfrage nicht auslösen. Hinzu
kommt, dass die Nachfrageentscheidung im PKW-Be-
reich nicht nur vom Kraftstoffverbrauch abhängt, sondern
von vielen Faktoren beeinflusst wird, von denen einige
eher für ein hohes Gewicht und eine starke Motorisie-
rung, also einen hohen Kraftstoffverbrauch sprechen. Aus
diesem Grund wird – wie auch von der EU-Kommission
nahe gelegt – eine Reform der Kfz-Steuer zur Verbesse-
rung der Absatzchancen CO2-armer Kraftfahrzeuge vor-
geschlagen.

Durch die im Jahre 1997 erfolgte Umstellung der Kfz-
Steuer auf eine – zumindest teilweise – emissionsorien-
tierte Bemessungsgrundlage konnte der Anteil schad-
stoffreduzierter Personenkraftwagen kontinuierlich ge-
steigert werden. Diese Entwicklung belegt, dass die Kfz-
Steuer ein hohes eigenständiges Lenkungspotenzial be-
sitzt, das sich in Bezug auf die Lenkungswirkung von der
der Mineralölsteuer unterscheidet, und auch künftig ge-
nutzt werden sollte. Eine Umlegung der Kfz-Steuer auf
die Mineralölsteuer wäre nicht sachgerecht. Stattdessen
soll, analog den Vorstellungen der EU-Kommission, die
hubraumbezogene Bemessungsgrundlage der Kfz-Steuer
unter Beibehaltung der bisherigen Differenzierung nach
Schadstoffklassen auf die spezifischen CO2-Emissionen
umgestellt werden. Um die Lenkungswirkung der Kfz-
Steuer weiter zu erhöhen, sollte sie bei Neuzulassung ei-
nes Fahrzeuges für einen Zeitraum von vier Jahren im Vo-
raus erhoben werden und einen progressiv ansteigenden
Steuertarif aufweisen. Durch einen solchen Steuertarif
könnte das Preissignal insbesondere im Bereich hochmo-
torisierter Kraftfahrzeuge deutlich stärker ausfallen, ohne
kleine und mittlere Kraftfahrzeuge übermäßig zu belas-
ten.

Potenziale alternativer Kraftstoffe zur 
Emissionsreduktion

381. Biokraftstoffe bieten angesichts des einheimischen
Mengenpotenzials von derzeit unter 10 Prozent der benö-
tigten Kraftstoffmenge nur eine bescheidene Möglichkeit
zur THG-Einsparung im Verkehrssektor. Das Potenzial
wird entscheidend von der Intensität der Flächennutzung
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bestimmt, wodurch zwischen der Ausweitung des Bio-
masseanbaus und dem Naturschutz ein Zielkonflikt be-
steht. Mindestanforderungen des Naturschutzes, die auch
in einem Maximalszenario der Biomassenutzung beachtet
werden müssten, sind durch die gute fachliche Praxis der
Landnutzungen (u. a. nach BNatSchG und BBodSchG),
sowie die Anforderungen des Biotopverbundes nach
§ 3 BNatSchG und des europäischen ökologischen Net-
zes NATURA 2000 geregelt. Falls Biokraftstoffe oder de-
ren Vorprodukte importiert werden, ist sicherzustellen,
dass die Produktion am Ursprungsort umweltverträglich
erfolgt.

382. Die THG-Vermeidungseffekte pro Anbaufläche
sind in der Literatur sehr unterschiedlich bewertet. Im All-
gemeinen liegen sie bei Bioethanol aus Zuckerrüben (5 bis
12 t CO2eq/ha) und BTL-Kraftstoffen (rd. 7 t CO2eq/ha)
wesentlich höher als bei Biodiesel und Pflanzenölen
(1 bis 3 t CO2eq/ha). Im Vergleich mit dem Biomassean-
bau zur Kohlesubstitution in der Elektrizitätswirtschaft
(THG-Einsparungen bis über 20 t CO2eq/ha) sind die
Einspareffekte der Biokraftstoffproduktion allerdings
generell niedrig. Bezüglich der übrigen Umweltwir-
kungen schneiden Pflanzenölkraftstoffe und Bio-Ethanol
aufgrund der Umweltbelastungen durch die landwirt-
schaftliche Produktion bei den Wirkungen Versauerung
und Eutrophierung gegenüber den Erdölprodukten
schlechter ab.

Biokraftstoffe sind derzeit nur aufgrund der Mineralöl-
steuerbefreiung mit fossilen Kraftstoffen konkurrenz-
fähig. Die Herstellungskosten sind mit 35-49 ct/l für Bio-
diesel und ca. 60 ct/l für Bio-Ethanol und BTL-
Kraftstoffe deutlich höher als die von Benzin (20-25 ct/l)
und Diesel (25 bis 30 ct/l). Die CO2-Vermeidungskosten
von Biokraftstoffen sind mit hohen Unsicherheiten be-
züglich der Preisentwicklung des Mineralöls und der
Rohstoffe für die Biokraftstoffproduktion und etwaiger
Kuppelprodukte behaftet. Unter den gegenwärtigen Vor-
aussetzungen sind 100 €/t bei Biodiesel und BTL-Kraft-
stoffen bzw. einigen 100 €/t bei Ethanol aus Zuckerrüben
als Größenordnung zu nennen. Bei der Verstromung von
Anbaubiomasse zur Substitution von Kohle fallen niedri-
gere Vermeidungskosten an (ca. 50 €/t).

383. Erdgas in komprimierter oder verflüssigter Form
erzeugt als Ottokraftstoff weniger Luftschadstoffe als
Benzin und stellt daher ein geeignetes Mittel dar, die ver-
kehrsbedingte innerstädtische Luftbelastung zu reduzie-
ren. Es bietet jedoch wenig CO2-Minderungspotenzial ge-
genüber Benzin, da den geringeren spezifischen CO2-
Emissionen der Fahrzeuge zukünftig vergleichsweise
hohe THG-Emissionen in der Vorkette (lange Transport-
strecken) gegenüber stehen werden. Sowohl für kompri-
miertes wie auch verflüssigtes Erdgas ist eine technische
Anpassung der Fahrzeuge sowie der Aufbau einer neuen
Versorgungsinfrastruktur notwendig. Daher bietet sich in

Städten die Umrüstung von Fahrzeugflotten (z. B. des öf-
fentlichen Verkehrs) an, um mit vergleichsweise gerin-
gem Aufwand die Schadstoffemissionen lokal zu reduzie-
ren.

Die Produktion von flüssigen, synthetischen Kraftstoffen
aus Erdgas ist wegen der Energieverluste im Synthese-
prozess hinsichtlich der THG-Emissionen im Nachteil ge-
genüber dem direkten Einsatz des Erdgases in Ottomoto-
ren.

384. Langfristig wird dem regenerativ erzeugten Was-
serstoff in Verbindung mit der Brennstoffzellentechnik
sowohl im mobilen wie stationären Einsatz ein großes Po-
tenzial eingeräumt. Die Vorteile sind der hohe Wirkungs-
grad und der schadstofffreie Betrieb. Voraussetzung ist al-
lerdings die Lösung der grundlegenden Frage nach der
Primärenergiebereitstellung für die Wasserstoffwirt-
schaft. Unter dem Aspekt des Klimaschutzes ist der Ein-
satz von Wasserstoff nur sinnvoll, wenn dieser weitge-
hend CO2-neutral erzeugt werden kann. Derzeit besteht
keine Möglichkeit der CO2-freien Bereitstellung zu kon-
kurrenzfähigen Preisen und Mengen, die den Aufbau der
notwendigen Versorgungsinfrastruktur rechtfertigen. Auf-
grund der generellen Vorbehalte gegenüber der Kernkraft
wird eine Wasserstoffwirtschaft auf der Grundlage von
Atomstrom abgelehnt.

385. Die aktuelle Entwicklung im Kraftstoffsektor ist
geprägt von der Umsetzung der EU-Richtlinie 2003/30/
EG zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen
und anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrs-
sektor. Eine Produktionssteigerung der Biokraftstoffe mit
bereits ausgereifter Technologie (Biodiesel und Bio-Etha-
nol) ist als Folge zu beobachten. Gleichzeitig sind neue
Technologien sowohl im Kraftstoffbereich als auch bei
der stationären Biomassenutzung in Entwicklung, deren
Zukunftschancen zum derzeitigen Stand noch schlecht
eingeschätzt werden können. Überdies besteht Unsicher-
heit über die Einführung von Brennstoffzellenfahrzeugen.
Die hohen Kosten der Produktion von Biodiesel und Bio-
ethanol, der bezüglich der CO2-Vermeidung vergleichs-
weise ineffektive Biomasseeinsatz als Kraftstoff und die
Umweltbelastungen durch die agrarische Produktion von
Ölsaaten und Zuckerrüben sprechen gegen eine massive
Förderung dieser Biokraftstoffe. Die massive Ausweitung
der Produktion zur Erreichung der Ziele der EU-Richtli-
nie kollidiert zudem mit naturschutzfachlichen Vorgaben.
Die Biodiesel- und Bioethanol-Technologie ist soweit
ausgereift, dass die Förderung der Produktion auch keine
nennenswerte technologische Weiterentwicklung und
Kostensenkung erwarten lässt. Vor diesem Hintergrund
ist eine Neuausrichtung der Förderung von CO2-Vermei-
dungsmaßnahmen, die unbedingt alle Sektoren umfassen
muss, sowie die Ausweitung von Forschung und Ent-
wicklung, anzuraten.
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8 Maßnahmen in der Verkehrswege- und Raumplanung
Wesentliche Ergebnisse
Dem Anspruch, das Verkehrsgeschehen im Zusammen- finanzierung des (Aus-)Baus und Betriebs von neuen

hang mit einer verkehrssparenden Raumentwicklung
möglichst umweltgerecht und sicher zu gestalten, wird
die Verkehrsplanung nicht gerecht. Dies gilt sowohl für
die überörtliche Verkehrsplanung und insbesondere die
bisherigen Ansätze der Bundesverkehrswegeplanung als
auch für die örtliche Ebene, für die eine formalisierte Ver-
kehrsplanung noch gänzlich fehlt. Eine höhere Zielkon-
formität kann durch folgende Systemänderungen erreicht
werden:

– Verkehrswegeplanung besser in die Raumordnung in-
tegrieren: Die Entwicklung der Verkehrsnetze muss
ihrer dienenden Funktion gegenüber der Raument-
wicklung Rechnung tragen. Nur auf diese Weise ist
gewährleistet, dass Umweltbelange frühzeitig, umfas-
send und mit entsprechendem Gewicht berücksichtigt
werden. Auf Bundesebene sollte dazu die Raumord-
nung mit dem entsprechenden planerischen Instru-
mentarium ausgestattet werden.

– Planung und Entwicklung des Fernverkehrswegenetzes
strategisch reformieren: Die Planung der überörtlichen
Verkehrswege sollte zukünftig formal, organisato-
risch und fiskalisch in eine Bundesverkehrsnetzpla-
nung und eine Landesverkehrsnetzplanung unterglie-
dert werden. Die Bundesverkehrsnetzplanung sollte
im Bereich der Straßen auf Bundesautobahnen und
Bundesstraßen mit überregionalen Verbindungsfunkti-
onen begrenzt werden. Innerhalb des engeren Anwen-
dungsbereichs sollte die Entwicklung des Netzes stär-
ker strategisch auf nationale und ggf. europäische
Raumentwicklungsziele sowie die Erfordernisse um-
weltverträglicher Verkehrsbewältigung ausgerichtet
werden. Der mit den bisherigen Bundesverkehrswege-
plänen gewählte Ansatz einer „Wunschzettel-basier-
ten“ Planung auf der Grundlage vielfältiger Bedarf-
sanmeldungen der Länder sollte aufgegeben werden.
Vorrangig sollte in Zukunft der Verkehrswegeerhalt
sein. Flug- und Seehäfen sollten in die verkehrsträger-
übergreifende Netzplanung des Bundes eingebunden
werden.

– Neue Wege eines marktorientierten Verkehrswegebaus
erwägen: Im Rahmen einer strategischen, in die Bun-
desraumordnung integrierte Bundesverkehrsnetzpla-
nung könnte eine ausschließlich mautbasierte Privat-

bzw. erweiterten Fernstraßenverbindungen möglicher-
weise dafür sorgen, dass der Fernstraßenbau stärker am
Bedarf und nicht an kurzfristigen politischen Opportu-
nitäten orientiert wird. Als Privatisierungsmodell sollte
das Barwertmodell der Konzessionsvergabe mit flexib-
ler Projektlaufzeit in Betracht gezogen werden. Mit
diesem Verfahren lassen sich vorhandene Defizite der
klassischen Betreibermodelle im Rahmen des Fern-
straßenbauprivatfinanzierungsgesetzes (FstrPrivFinG)
weitgehend vermeiden.

– Transeuropäische Netze (TEN) in integrierte Raum-,
Verkehrs- und Umweltstrategien einbinden: Parallel
zur empfohlenen Neuordnung der nationalen Ver-
kehrsplanung sollten auch die Ausbau- und Investi-
tionsplanungen der EU im Rahmen der „Transeuropäi-
schen Netze“ stärker an zentrale, strategische Ziele der
(europäischen) Raumentwicklung und der umweltver-
träglichen Verkehrsbewältigung gebunden und in Ab-
grenzung zu nationalen Planungen stärker auf Projekte
von wesentlicher europäischer Verbindungsfunktion
konzentriert werden.

– Belange des Umweltschutzes in Linienbestimmung
und Planfeststellung weiter stärken: Um eine additive
Verlärmung durch neue Verkehrswege zu vermeiden,
sollte dem immissionsschutzrechtlichen Lärmschutz-
konzept der §§ 41 ff. BImSchG/16. BImSchV explizit
eine summative Betrachtungsweise zugrunde gelegt
werden. Um die Einhaltung der gemeinschaftsrechtli-
chen Grenzwerte für Partikel- und NOx-Emissionen zu
gewährleisten, sollten diese Grenzwerte zur verbindli-
chen Planungsvorgabe gemacht werden. Der Natur-
schutz sollte in der Straßenplanung insbesondere
durch präzisere untergesetzliche Regeln hinsichtlich
der Vermeidung und der Kompensation von Eingriffen
gestärkt werden.

– Angemessene innerörtliche Verkehrsplanung gesetz-
lich gewährleisten: Durch gesetzliche Mindestanfor-
derungen an eine formalisierte und verbindliche Ge-
meindeverkehrsplanung sollte gewährleistet werden,
dass die Gemeinden größerer Ballungsräume die Pro-
bleme ihres örtlichen Verkehrs in angemessener Weise
durch integrierte Ziel- und Maßnahmekonzepte adres-
sieren.
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386. Als zentrales Element der öffentlichen Infrastruktur
sind die Verkehrswege durchweg Gegenstand staatlicher
Netz- und Investitionsplanung und Finanzierung. Ferner
unterliegen die konkrete Ausführung und Errichtung der
einzelnen Verkehrsanlagen umfassenden fachrechtlichen
Anforderungen und Zulassungsverfahren. Es liegt auf der
Hand, dass Netz- und Investitionsplanung für die Ent-
wicklung des Verkehrsaufkommens und für die Umwelt-
und Raumverträglichkeit des Verkehrs in erheblichem
Maße vorentscheidend sind. Durch die fachrechtliche Re-
gulierung und Ausführungsplanung kann in der Regel nur
noch im Detail dafür gesorgt werden, dass ein bedarfspla-
nerisch beschlossener Streckenneu- oder -ausbau mög-
lichst raum- und umweltverträglich ausgestaltet wird. (Ei-
nen Überblick über das System der Fernstraßenplanung
gibt die nachfolgende Tabelle 8-1.)

Im Hinblick auf die Erfordernisse umweltgerechter Ver-
kehrspolitik erscheinen gegenwärtig sowohl das System
der Netz- und Bedarfsplanung als auch der die Ausfüh-
rung regelnde fachrechtliche Rahmen reformbedürftig.
Dies gilt sowohl für die überörtliche (Kap. 8.1) als auch
für die örtliche Ebene (Kap. 8.2).

8.1 Überörtlicher Verkehr

8.1.1 Konzeptionelle Probleme der
Bundesverkehrswegeplanung

387. Nach Jahrzehnten des Verkehrswegeausbaus be-
steht in Deutschland mittlerweile ein dichtes Fernstraßen-
und Schienennetz. Damit verlagert sich die Funktion der
Verkehrswegeplanung von der Raumerschließung hin zu
einem umweltgerechten Engpassmanagement insbeson-
dere in Verdichtungsräumen und entlang hoch frequen-
tierter Korridore. Die Lösung von Zielkonflikten
zwischen Umweltbelangen und wirtschafts- sowie struk-
turpolitischen Zielen stehen dabei im Vordergrund.

Der neue Bundesverkehrswegeplan von 2003
(BVWP 2003) kommt diesem Anforderungsprofil we-
sentlich näher als sein Vorläufer. Zu begrüßen sind insbe-
sondere die stärker an den Erfordernissen der Nachhaltig-
keit orientierten Planungsziele sowie deutliche
Verbesserungen der Bewertungsverfahren für die Projekt-
auswahl. Mit Blick auf die Erfordernisse einer möglichst
umweltverträglichen Verkehrsplanung sieht der SRU den-
noch grundsätzliche Defizite sowohl im Planungssystem
als auch in der Planungsmethode, die im Anschluss an ei-
nen Überblick über Grundlagen und Verfahren des
BVWP 2003 dargelegt werden (Abschn. 8.1.1.1-8.1.1.3).

8.1.1.1 Systematische Grundlagen und 
Verfahren der bisherigen 
Bundesverkehrswegeplanung

8.1.1.1.1 Stellung und Aufgaben des 
Bundesverkehrswegeplans

388. Seit 1955 bestimmt der Bundesverkehrswegeplan
in Deutschland maßgeblich über Erhaltung, Neu- und
Ausbau von Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und
Bundesstraßen), Schienenwegen (mehr als 90 Prozent des
deutschen Schienennetzes) und Bundeswasserstraßen.
Der BVWP ist ein Investitionsrahmenplan, der das not-

wendige Investitionsvolumen für die einzelnen, während
seiner Laufzeit vorgesehenen Verkehrsprojekte darstellt.
Mit dem BVWP wird politisch darüber entschieden, wel-
che Ausbau- und Erweiterungsprojekte aus Bundesmit-
teln finanziert werden und insoweit planerisch weiter zu
verfolgen sind. Grundlage dieser Bedarfsplanung ist nicht
etwa eine selbstständige Verkehrsnetzkonzeption des
Bundes. Grundlage sind vielmehr im Wesentlichen Be-
darfsanmeldungen der Bundesländer. Die Funktion des
BVWP besteht also im Kern darin, zu entscheiden, wel-
che der von den Ländern angemeldeten Projekte aus dem
Bundeshaushalt (prioritär) finanziert werden sollen. Der
BVWP entscheidet insoweit allein über den Projektbedarf
(mittel- bis langfristiger Investitionsrahmenplan), nicht
jedoch über die konkrete Projektrealisierung. Er ist indes-
sen die entscheidende Grundlage für die auf die einzelnen
Verkehrsträger bezogenen Bedarfspläne, die hinsichtlich
der Straßenplanung als Anhänge zum Fernstraßenausbau-
gesetz zunächst vom Kabinett beschlossen werden und
anschließend durch die Verabschiedung in Bundestag und
Bundesrat den Status von Gesetzen erhalten (zum System
der Fernstraßenplanung in Deutschland s. o. Tab. 8-1).
Die konkrete Projektplanung und -zulassung erfolgt erst
im fachrechtlichen Planfeststellungs- oder Plangenehmi-
gungsverfahren (§ 17 FStrG, § 14 WaStrG, § 18 AEG)
rechtsverbindlich und damit auch gerichtlich anfechtbar.

Der Bedarf nach ausreichenden und leistungsfähigen Ver-
kehrswegen in den neuen Ländern führte 1992 zu der
Aufstellung des ersten gesamtdeutschen BVWP, mit dem
der BVWP von 1985 fortgeschrieben und erweitert wor-
den ist. Anlass für die letzte Fortschreibung 2003 waren
vor allem die erheblichen Veränderungen, die die Wieder-
vereinigung und die Öffnung der Grenzen zu Osteuropa
sowie die Vollendung des europäischen Binnenmarktes
für den Verkehrssektor mit sich brachten (erweiterter Gel-
tungsbereich, Verkehrszuwachs, Richtungsänderung der
Verkehrsströme usw.; BMVBW, 2004a, S. 4). Für eine in-
tegrierte Flughafenpolitik in ganz Deutschland wurde im
Jahre 2000 ein separates Konzept aufgestellt (BMVBW,
2004a, S. 29).

389. Der Bundesverkehrswegeplan steht in Deutschland
auf der Basis einer grundsätzlich bereits sehr guten Ver-
kehrserschließung: Alle Oberzentren sind in das Auto-
bahn- und Fernschienennetz eingebunden (BBR, 2000,
S. 25 und Karte 13). In Bezug auf den Indikator „poten-
zielle Erreichbarkeit – Straße“ liegt die Erreichbarkeit in
einigen Gebieten Westdeutschlands sogar beim Doppel-
ten des EU-27-Durchschnitts, Ähnliches gilt für den
Schienenverkehr (GD Regionalpolitik, 2004, Kap. 2.1.2).
Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundes-
ländern in der flächenbezogenen Netzdichte der Bundes-
straßen signalisieren nicht unbedingt einen Erweiterungs-
bedarf in den neuen Bundesländern. An der Landesfläche
gemessen ist das Autobahnnetz der alten Bundesländer
zwar erheblich länger als das der neuen. Bezogen auf die
Einwohneranzahl verfügen letztere jedoch – bedingt
durch die geringe Bevölkerungsdichte – über nahezu die
gleiche Autobahnstreckenlänge wie die alten Bundeslän-
der und zudem sogar über ein fast doppelt so langes Bun-
desstraßennetz (830 m Bundestraße pro 1 000 Einwohner
in den ostdeutschen, 470 m in den westdeutschen Bun-
desländern; SICHELSCHMIDT, 2004; s. Tab. 8-2).
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n o c h  Tabelle 8-1
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Ta b e l l e  8-2

Verhältnis des im Jahre 1999 vorhandenen Bundesstraßen- und Bundesautobahnnetzes zu der Anzahl
der Einwohner bzw. zur Fläche in den neuen und den alten Bundesländern

Einheit
Bundesländer

neue alte
Bundesstraßen km 11 533 29 450

km/Tsd. Einwohner 0,83 0,47
km/Tsd. km2 98,67 117,77

Bundesautobahnen km 1 987 9 252
km/Tsd. Einwohner 0,143 0,148
km/Tsd. km2 17 37

SRU/SG 2005/Tab. 8-2; Datenquelle: SICHELSCHMIDT, 2004
Im Schienenpersonenverkehr ist ein Gefälle in der Ver-
kehrsqualität weder zwischen den neuen und den alten
Bundesländern, noch zwischen Nord- und Süddeutsch-
land erkennbar. Wesentliche Netzlücken bestehen viel-
mehr nur noch in einigen Grenzräumen und peripheren
Küsten- und Gebirgsregionen. Verbesserungsbedarf im
Fernstreckennetz der Bahn besteht insbesondere bei
Verbindungen zu größeren ausländischen Zentren
(SPANGENBERG und PÜTZ, 2002).
Die Umsetzung der in den verschiedenen aufeinander fol-
genden BVWP geplanten Verkehrsprojekte hat in
Deutschland zwar zu einem dichten und gut ausgebauten
Verkehrsnetz geführt. Nicht überall können jedoch die da-
ran geknüpften Hoffnungen auf wirtschaftliche Entwick-
lung erfüllt werden (RAUH et al., 2003; SMALL, 1999;
ECKEY und STOCK, 2000). Die überhöhten Erwartun-
gen an die Effekte insbesondere einer Autobahnanbin-
dung führten und führen zum Bau von Straßen, deren
Notwendigkeit fraglich ist.

8.1.1.1.2 Höhe und Aufteilung der Verkehrs-
wegeinvestitionen im 
Bundesverkehrswegeplan 2003

390. Das Investitionsvolumen der in den BVWP 2003
aufgenommenen Verkehrsprojekte beträgt rund
173 Mrd. Euro in der Kategorie „Vordringlicher Be-
darf“. Davon sollen rund 48 Prozent für Erhaltungsmaß-
nahmen verwendet werden (BMVBW, 2003b, S. 35).
Mehr als zwei Drittel des gesamten Investitionsvolu-
mens entfallen auf die alten Bundesländer. Für die Be-
darfskategorie „Weiterer Bedarf“ wurden zusätzlich rund
39 Mrd. Euro für notwendig erachtet, wovon gut
11 Prozent für Investitionen in den neuen Bundeslän-
dern vorgesehen sind. Entsprechend dem aktuellen Bun-
deshaushalt und der Fortschreibung der geltenden Fi-
nanzplanung des Verkehrshaushalts von 2003 bis 2006
besteht jedoch eine Deckungslücke. Für den Zeitraum
2001 bis 2015 steht ein verfügbarer Finanzrahmen von
knapp 150 Mrd. Euro zur Verfügung, in welchem die
Einnahmen aus der geplanten LKW-Maut und aus
Schifffahrtsabgaben bereits enthalten sind (Tab. 8-3).
Daneben ist eine Planungsreserve für Projekte mit

maßgeblichen Finanzierungsanteilen nach 2015 vorgese-
hen. Zusätzliche Mittel für Bahnprojekte sollen nach
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), aus
Regionalisierungsmitteln gemäß Regionalisierungsge-
setz (RegG) sowie durch Finanzhilfen der EU (TEN-
Förderung, EFRE) zur Verfügung gestellt werden
(BMVBW, 2003b, S. 42 f.). Für die Finanzierung der
über die bisherige Budgetierung hinausgehenden Bun-
desfern- und -wasserstraßen sollen weitere Finanzie-
rungsoptionen genutzt werden, unter anderem eine
private Vorfinanzierung von Fernstraßenprojekten und
privatwirtschaftliche Betreibermodelle gemäß Fernstra-
ßenbauprivatfinanzierungsgesetz (FStrPrivFinG).

Der Erhaltung der Verkehrswege wird angesichts der
Reife und Dichte des bereits vorhandenen Netzes mittler-
weile ein ähnlich großer Stellenwert beigemessen wie
dem Neubau. Das über Jahrzehnte hinweg gewachsene
überörtliche Straßennetz (Bundesfernstraßen und übrige
überörtliche Straßen) mit einer Gesamtlänge von
231 581 km und einem Bruttoanlagevermögen allein der
Bundesfernstraßen von 176,5 Mrd. Euro (Stand: 1. Januar
2003; BMVBW, 2004a, S. 9) zieht unweigerlich sehr
hohe Erhaltungskosten nach sich.

Nach wie vor geht der Hauptanteil der Mittel für den
Neu- und Ausbau in die Bundesfernstraßen (ca.
51 Prozent). Der Anteil der Bahn an den Gesamtinvesti-
tionen liegt im BVWP 2003 wiederum bei circa
42 Prozent (s. Tab. 8-4). Dem Ziel der Bundesregierung
(SPD/GRÜNE, 2002), dass in Schiene und Strasse insge-
samt in gleicher Höhe investiert wird, entspricht dies er-
sichtlich nicht.

8.1.1.1.3 Das Verfahren der Aufstellung des 
Bundesverkehrswegeplans 2003

Vorabfestlegungen

391. Politische Arbeitsgrundlage des BVWP 2003 sind
Vorgaben zur Höhe der geplanten Gesamtinvestitionen
und die bereits erwähnte politische Zielsetzung der Bun-
desregierung, bei den Verkehrsinvestitionen Schiene und
Straße „gleichwertig zu berücksichtigen“ (SPD/BÜND-
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Ta b e l l e  8-3

Finanzbedarf und zur Verfügung gestellte Mittel des BVWP in Mrd. Euro
für den Zeitraum 2001 bis 2015 (ohne Planungsreserve)

Quelle: BMVBW, 2003b, S. 35, verändert

Ta b e l l e  8-4

Entwicklung der Verkehrsträgeranteile und Investitionsstruktur der BVWP seit 1985

Quelle: BMV, 1993; BMVBW, 2003b, S. 36

Verkehrsträger

Bedarf BVWP zur Verfügung gestellte
Finanzmittel

(ohne Planungsreserve)
Vordringlicher

Bedarf (VB)
Weiterer 
Bedarf 
(WB)

Summe
Erhaltung Neubau Erhaltung und Neubau

Schienennetz 38,4 33,9 7,9 80,2 63,9
Bundesfernstraßen 37,7 51,5 30,7 119,9 77,5
Bundeswasserstraßen 6,6 5,1 – 11,7 7,5
Summe 82,7 90,5 38,6 211,8 148,9

Verkehrsträger
BVWP 1985 BVWP 1992 BVWP 2003

Anteil in Prozent
Investi-
tionen

Neubau-
anteil*

Investi-
tionen

Neubau-
anteil*

Investi-
tionen

Neubau-
anteil*

Schienennetz 37,6 45,5 42,3 54,4 41,7 46,9
Bundesfernstraßen 53,8 46,5 51,6 51,9 51,5 57,7
Bundeswasserstraßen 8,6 8,0 6,1 59,6 6,7 43,6
Gesamt 100 **44,6 100 **51,6 100 **52,2
* Anteil an den Gesamtausgaben im BVWP 2003 des jeweiligen Verkehrsträgers
** Anteil am verfügbaren Gesamtbudget des jeweiligen BVWP (ohne Kategorie „Weiterer Bedarf“)
NIS 90/DIE GRÜNEN, 2002) bzw. „schrittweise anzu-
gleichen“ (BMVBW, 2003b, S. 8). Weiteres politisches
Ziel ist zudem die Fortführung des so genannten „Aufbau
Ost“. Hierzu gehört unter anderem die Fertigstellung der
17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (BMVBW, 2000,
S. 18). Die Investitionsanteile für die neuen Bundesländer
konnten jedoch nicht auf dem Niveau der 1990er-Jahre
gehalten werden (vgl. BMVBW, 2003b, S. 62).

Prognosen der Verkehrsentwicklung und 
Projektauswahl

392. Als allgemeine Planungsgrundlage für die spätere
Auswahl einzelner Verkehrsprojekte dienen koordinierte
Gesamtverkehrsprognosen auf der Basis von soziodemo-
graphischen Prognosen für Deutschland und Europa so-
wie von Annahmen über die Konsequenzen verkehrspoli-
tischer Maßnahmen für das Angebot und die Nachfrage
von Güterverkehrsdienstleistungen (Abschn. 3.2.2). Auf
dieser Grundlage werden sodann Detailprognosen für die
einzelnen Streckenabschnitte der jeweiligen Verkehrs-
netze erstellt. Dabei identifizierte Infrastrukturengpässe
bilden die Grundlage für die Planung der Verkehrspro-
jekte des BVWP (BMVBW, 2000, S. 58).

Verfahren der Projektbewertung

393. Gegenüber dem BVWP 1992 wurden die Bewer-
tungsverfahren und -maßstäbe deutlich modifiziert. Dies
betrifft insbesondere die Komponenten Umwelt, Raum-
ordnung und Städtebau. Zudem werden mögliche Interde-
pendenzwirkungen zwischen erwogenen Verkehrswege-
projekten sowohl verkehrsträgerintern als auch
verkehrsträgerübergreifend berücksichtigt (BMVBW,
2002, Kap. 4.1.3). Nach wie vor bildet die Nutzen-Kos-
ten-Analyse (NKA) den Kern der Bewertungsverfahren.
Ziel der NKA ist eine bilanzielle Bewertung der Verkehrs-
projekte hinsichtlich ihrer gesamtwirtschaftlichen Nutzef-
fekte und Kosten. Bei der Berücksichtigung von ver-
kehrsinduzierten Gesundheitseffekten sowie von Lärm,
Abgasen, Klimaschäden und Kompensationskosten von
Natur- und Landschaftseingriffen sind jedoch deutlich
verbesserte Methoden angewandt worden. Einer Neube-
wertung wurden darüber hinaus die gesamtwirtschaftli-
chen und regionalen Beschäftigungseffekte der Infra-
strukturprojekte und die wirtschaftlichen Wirkungen von
See- und Flughafenanbindungen unterzogen. Mit der mo-
difizierten NKA des BVWP 2003 wurden ferner verkehr-
liche Interdependenzen unterschiedlicher Einzelprojekte
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und deren Wirkungen auf das projektspezifische Nutzen-
Kosten-Verhältnis überprüft. Dabei sind Verlagerungen
zwischen Verkehrswegen und Verkehrsträgern ebenso be-
rücksichtigt worden wie neu induziertes Verkehrsaufkom-
men. Neben den Kosten für Neubau und die Erhaltung
von Verkehrswegen berücksichtigt die NKA zeit- und
entfernungsbedingte Veränderungen der Beförderungs-
kosten, monetäre Wirkungen erhöhter Verkehrssicherheit,
Nutzen verbesserter Erreichbarkeit und räumlicher
Wirkungen (Beschäftigungseffekte, Förderung interna-
tionaler Beziehungen), wirtschaftliche Konsequenzen in-
duzierten Verkehrs, aber auch die Kosten von Umweltef-
fekten. Anhand des gesamtwirtschaftlichen Nutzen-
Kosten-Verhältnisses (NKV) wird schließlich eine Rang-
folge der Projekte gebildet.
394. Als nicht-monetäre Beurteilungsverfahren wurden
neben der NKA eine Umweltrisikoeinschätzung (URE)
einschließlich einer Verträglichkeitseinschätzung nach
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-VE, Einschät-
zung der Beeinträchtigung von NATURA 2000-Gebie-
ten) und eine Raumwirksamkeitsanalyse (RWA) durchge-
führt (s. Abb. 8-1).
Die Umweltrisikoeinschätzung (URE) wurde bei Straßen-
neubau- und Erweiterungsvorhaben durchgeführt, bei de-
nen nach einer Voruntersuchung durch das Bundesamt für
Naturschutz (BfN) besondere naturschutzfachliche Kon-
flikthäufungen festgestellt wurden (BMVBW, 2002,
S. 49, zur Methodik der Auswahl der Projekte:
BERNOTAT und HERBERT, 2001). Über die URE für
den Neu- und Ausbau von Schienenwegen und Bundes-
wasserstraßen wurde im Einzelfall entschieden. Die Vor-
untersuchung durch das BfN konzentrierte sich auf natur-
schutzrechtliche Schutzgebietskategorien sowie weitere
naturschutzfachlich bedeutsame Flächen (z. B. Important
Bird Areas, unzerschnittene verkehrsarme Räume). Inner-
halb der URE wurden Analyse- und Bewertungsschritte
durchgeführt, die dem allgemeinen Stand der Technik zur
Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen. Gegenüber

der URE im vorangegangenen Bundesverkehrswegeplan
fanden folgende Modernisierungen statt:

– methodisch vergleichbarer Ansatz für alle Verkehrs-
träger, 

– verbesserte Aufarbeitung und Berücksichtigung von
Kulturlandschaften, unzerschnittenen verkehrsarmen
Räumen und hochempfindlichen Gebieten der um-
weltbezogenen Vorrangflächen,

– transparente Aggregation von Einzelbewertungen zum
Raumwiderstand und

– besondere Berücksichtigung möglicher Konflikte mit
dem europäischen Naturschutz (u. a. FFH- und Vogel-
schutzgebiete) durch eine FFH-Verträglichkeitsein-
schätzung.

Die Bewertung von Umwelt- und FFH-Verträglichkeit
mündete schließlich in eine projektbezogene Umweltrisi-
kobilanz. Auf dieser Grundlage fiel die Entscheidung da-
rüber, ob Einzelfallgespräche zu den Straßenbauvorhaben
mit den Ländern durchgeführt und ein besonderer natur-
schutzfachlicher Planungsauftrag vergeben wurden (vgl.
BVWP 2003, Kap. 3.4.6.2, S. 19 ff.).

395. Mit der Raumwirksamkeitsanalyse (RWA) fand
ein neues, eigens auf die raumordnerischen Belange aus-
gerichtetes Bewertungselement Eingang in die Bundes-
verkehrswegeplanung. Erstmals wurde die Zielkonformi-
tät der Projekte hinsichtlich der „Verteilungs- und
Entwicklungsziele“ sowie der „Entlastungs- und Verlage-
rungsziele“ qualitativ, mithilfe einer Multi-Kriterien-
Analyse bewertet. Die Projekte wurden mit so genannten
„Raumordnungspunkten“ danach bewertet, inwieweit sie
die Erreichbarkeit schlecht erschlossener Gebiete verbes-
sern (nur für Straßenbauprojekte) oder der Entlastung
verkehrlich hochbelasteter Korridore dienen (nur bei
Schienenprojekten). Die Einstufung eines Projektes ist in-
soweit einerseits von der Strukturschwäche einer Region,
A b b i l d u n g  8-1

Projektbewertung im BVWP 2003 (schematisch)

Quelle: BMVBW, 2003b, S. 12
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andererseits vom Grad der Verbesserung der Erreichbar-
keit abhängig: Je größer die Strukturschwäche einer Re-
gion, desto höher werden Verbesserungen der Erreichbar-
keit gewertet. Hinsichtlich neuer Umfahrungsstraßen
wurden bei der Zuweisung von Raumordnungspunkten
außerdem auch neue städtebauliche Straßenraumqualitä-
ten honoriert, die aufgrund der prognostizierten Entlas-
tung von innerörtlichen Straßen zu erwarten sind
(BMVBW, 2002, S. 56). Die RWA sollte in diesem Sinn
die aus Entlastungen im lokalen Bereich resultierenden
Auswirkungen auf die Stadtqualität integrierend darstel-
len (BMVBW, 2002, S. 19).

Einstufung der Projekte in Bedarfskategorien

396. Für die Einstufung der Projekte in die Bedarfskate-
gorien „Vordringlicher Bedarf“ und „Weiterer Bedarf“
sind die Ergebnisse aller drei Bewertungsverfahren rele-
vant. Im Rahmen des zur Verfügung stehenden Haus-
haltsbudgets ist zunächst die Realisierung der Projekte
vorgesehen, die entsprechend einer Rangfolge der volks-
wirtschaftlichen Rentabilität (Nutzen-Kosten-Verhältnis)
als so genannter vordringlicher Bedarf eingestuft werden.
Volkswirtschaftlich rentable Projekte, die mit dem ver-
fügbaren Budget bis 2015 voraussichtlich nicht realisiert
werden können, werden dem so genannten weiteren Be-
darf zugeordnet.

Weitere Voraussetzungen für die Aufnahme in den „Vor-
dringlichen Bedarf“ sind eine „günstige“ umwelt- und na-
turschutzfachliche Bewertung im Rahmen der URE
(Stufen 1 bis 4 von 5) und FFH-VE (Stufen 1 bis 2 von 3)
sowie eine positive RWA-Bewertung. Vorhaben mit
einem sehr hohen Umweltrisiko (Stufe 5) oder unver-
meidbaren erheblichen Beeinträchtigung im Rahmen der
FFH-VE (Stufe 3) können erst nach einer weiteren Son-
derfallprüfung in den BVWP aufgenommen werden. Da-
bei wird untersucht, inwiefern die umweltschutz- und na-
turschutzfachlichen Probleme reduziert werden können
oder ob Planungsalternativen, wie etwa der Ausbau des
vorhandenen Straßennetzes, möglich sind (BMVBW,
2003b, S. 19 f.). Projekte des „Vordringlichen Bedarfs“
werden nach Maßgabe des Nutzen-Kosten-Verhältnisses
unter Berücksichtigung der Rangreihe der RWA-Bewer-
tung in Abstimmung mit der Länderebene realisiert. Zu-
sätzlich soll im Rahmen des „Vordringlichen Bedarfs“ ein
Investitions-Pool mit einem Finanzvolumen von
1,5 Mrd. Euro gebildet werden, der Projekte finanziert,
die sich nicht allein aus volkswirtschaftlichen Rentabili-
tätsgesichtspunkten begründen, von denen aber wirt-
schaftsstrukturelle Entwicklungsimpulse und städtebauli-
che Entwicklungschancen erwartet werden. Von den
Mitteln dieses Pools entfallen rund 60 Prozent auf die
neuen Bundesländer (BMVBW, 2003b, S. 21).

8.1.1.2 Grundsätzliche Defizite des 
Planungssystems

Fehlen eines integrativ zielorientierten Ansatzes

397. Im BVWP 2003 ist es nicht gelungen, die Verwirk-
lichung einer umweltgerechten Mobilität durch eine kon-
sequent die verschiedenen Verkehrssysteme und Um-

weltaspekte integrierende Betrachtung ausreichend
vorzubereiten. Unverändert stand die vergleichende Be-
trachtung einzelner Projekte mit dem Ziel einer Mittelver-
teilung im Zentrum (vgl. RÖTHKE, 2000). Die Höhe und
Verteilung der Investitionen wurde vorab ohne transpa-
rente Ziel- und Maßnahmendiskussion (vgl. Kap. 5 und
Kap. 11) festgelegt. Damit verzichtet die Bundesregie-
rung auf ein potenzielles Gestaltungsinstrument und be-
treibt eine kaum modifizierte Trendfortschreibung der be-
stehenden Investitionspolitik. Gleichzeitig wurde auch
darauf verzichtet, einen öffentlichen Diskurs über den ge-
wünschten Ausbaustandard und die Lösung von Konflik-
ten zwischen wachsenden Mobilitätsansprüchen und Um-
weltzielen im Rahmen der Verkehrswegepolitik zu
organisieren.

Ferner wurde auf Bundesebene auch auf eine Steuerung
über alle Verkehrsträger hinweg verzichtet. Ein Beispiel
für eine Verkehrsträgerkonkurrenz im aktuellen Bundes-
verkehrswegeplan ist der Korridor Halle/Saale – Magde-
burg, wo sowohl der Neubau der Bundesautobahn A 14
und der Ausbau der Bahn im Rahmen der Verkehrs-
projekte Deutsche Einheit vorgesehen ist. Auf die Not-
wendigkeit einer „verkehrsträgerübergreifenden System-
optimierung“ durch die vergleichende Bewertung
verschiedener Netzvarianten haben bereits die Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages zum Schutz der
Erdatmosphäre (Enquete-Kommission, 1995, S. 1291),
der Beirat für Raumordnung (2001, S. 15) und der Wis-
senschaftliche Beirat beim Bundesverkehrsministerium
(1995) hingewiesen. Alle drei Institutionen empfehlen
eine Bewertung verschiedener intermodaler System-Al-
ternativen vor dem Hintergrund verschiedener Rahmen-
szenarien hinsichtlich der ökonomischen, sozialen und
räumlichen Entwicklung sowie der ordnungs- und fiskal-
politischen Rahmenbedingungen.

Der vorliegende BVWP betrachtet die verschiedenen
Verkehrsträger nicht ausreichend im Zusammenhang. Ins-
besondere werden verkehrsträgerübergreifende Schnitt-
stellen, das verkehrsträgerübergreifende Transportketten-
management und Konkurrenzbeziehungen paralleler
Korridore unzureichend berücksichtigt. Investitionen in
die Informationsinfrastruktur werden ebenfalls vernach-
lässigt. Der Luftverkehr wird vollständig ausgeklammert
wie auch die Entscheidung über die Standorte oder die
Entwicklung von Überseehäfen. Die Bundesebene ver-
zichtet damit darauf, den BVWP zur Korrektur von Fehl-
entwicklungen einzusetzen, die aus der Standortkonkur-
renz der See- und Flughäfen resultieren. Es ist
beispielsweise keine länderübergreifende Suche nach den
wirtschaftlich und ökologisch geeignetsten Standorten für
die Erweiterung der Seehafenkapazitäten erfolgt. Ledig-
lich die Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der
See- und Flughäfen wird in der NKA bewertet (BMVBW,
2002, S. 42).

398. Eine besondere Problematik der Bewertungsme-
thodik der Bundesverkehrswegeplanung besteht darin,
dass Prognosen in Ziele umgedeutet und dadurch politi-
sche Gestaltungsräume negiert werden. Bedarf und Nut-
zen von Aus- und Neubauprojekten werden überwiegend
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an dem als plausibel angenommenen Rahmenszenario
und dem danach zu erwartenden Verkehrsaufkommen be-
messen, nicht aber an politisch-planerisch gesetzten Ge-
staltungszielen. Indem die im Rahmenszenario angenom-
menen Verkehrsentwicklungen auch der Nutzen-Kosten-
Bewertung zugrunde gelegt werden, werden sie de facto
zur Zielvorgabe umgedeutet. Die Bundesverkehrswege-
planung steht damit in der Tradition des Predict-and-
provide-Paradigmas, das davon ausgeht, dass sich die In-
frastrukturkapazitäten der wachsenden Nachfrage anpas-
sen müssen (vgl. Kap. 5). Dieses Paradigma erweist sich
in städtischen Räumen und Agglomerationen bereits
heute als unrealistisch, da die Kapazitäten hier nicht be-
liebig ausgeweitet werden können, ohne gewachsene
Stadtstrukturen zu zerstören. Dieses Paradigma wird aber
auch generell zunehmend infrage gestellt (s. Kap. 5.3;
GOODWIN, 1996). Die „Kryptonormativität“ der Szena-
rien bzw. Prognosen ist überdies auch deshalb fragwür-
dig, weil sie sich einem politischen Diskurs entzieht.

Als eine Konsequenz der normativen Kraft von Verkehrs-
szenarien kann auch die kontinuierliche Überschätzung
des Wachstums des Schienenverkehrs in den vergangen
Jahrzehnten in den Prognosen für den Bundesverkehrs-
wegeplan (vgl. Abschn. 3.2.2) interpretiert werden. Die
bahnoptimistischen Szenarien sollen die eigentlich poli-
tisch gesetzten Investitionsanteile für die Schiene objekti-
vieren und legitimieren. Von der Kommission
„Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ (2000, S. 24) wurde
dieses Vorgehen als „politische Zielprognose“ kritisiert.
Politische Ziele, die an sich legitim sind, werden dadurch
auf scheinbar objektive Argumente gestützt. Darunter lei-
det nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern auch ihre
Transparenz und Zugänglichkeit für eine öffentliche Dis-
kussion.

Vertikale Verflechtung und Fehlallokation

399. Der Bundesverkehrswegeplan umfasst die Bundes-
fernstraßen einschließlich der Bundesautobahnen, die
Bundeswasserstraßen sowie Schienenfernverbindungen.
Bundesfernstraßen sind in § 1 des Bundesfernstraßenge-
setzes definiert als „öffentliche Straßen, die ein zusam-
menhängendes Verkehrsnetz bilden und einem weiträu-
migen Verkehr dienen oder zu dienen bestimmt sind.“
Etliche in das Fernverkehrsnetz integrierte Straßen dienen
indessen nur partiell dem überörtlichen und zu weiten
Teilen auch dem örtlichen oder regionalen Verkehr. Dies
betrifft insbesondere die Ortsumfahrungen und Durchfah-
rungen in Ballungsgebieten. Als Bundesfernstraßen sol-
len mit dem Bundesverkehrswegeplan gleichwohl auch
über 300 Ortsumfahrungen finanziert werden (BMVBW,
2003b, S. 1).

Die Verflechtung zwischen Bund und Ländern in der
Bundesverkehrswegeplanung ist grundsätzlich problema-
tisch, denn sie führt bei den Ländern zu wirtschaftlich
und ökologisch kontraproduktiven „Mitnahme-Anreizen“
und verhindert auf Bundesebene eine hierarchische, inte-
grierte Verkehrsnetzplanung. Sowohl bei der Bedarfser-
hebung für den BVWP als auch bei Straßenbau und -un-
terhalt (in Auftragsverwaltung) bestehen auf Seiten der

Länder erhebliche Anreize, überzogenen Bedarf anzu-
melden und verkehrstechnisch unnötige Investitionen zu
fordern (Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung, 2004), die auch unter Umweltgesichtspunk-
ten bedenklich sind. Problematisch ist vor allem die Me-
thode der Bedarfserhebung. Wie bereits dargelegt, wird
die überörtliche Planung des Bundes wesentlich auf der
Basis von Projekt- bzw. Bedarfsanmeldungen der Länder
erstellt, nicht aber anhand eines integrierten Raum- und
Verkehrsentwicklungsprogramms des Bundes. Dass dabei
die Bundesebene wesentlich die Finanzierung der Ver-
kehrsprojekte trägt, führt dazu, dass die Länder ihre An-
meldungen keineswegs auf Strecken mit (Bundes-)Fern-
straßenfunktion beschränken, sondern auch regionale
Strecken und Ortsumgehungen mit überwiegend regiona-
len Entlastungsfunktionen anmelden, um dafür Bundes-
mittel zu erhalten (Bundesbeauftragter für Wirtschaftlich-
keit in der Verwaltung, 2004, Kap. 3.2). Nebenbei erzeugt
diese Praxis ersichtlich einen erheblichen Anreiz, Pro-
jekte über den tatsächlichen Bedarf hinaus anzumelden.
Nachdem auf diese Weise politische Erwartungen genährt
wurden, muss das Auswahlverfahren des BVWP zwangs-
läufig die einmal geweckten Wünsche enttäuschen. Die-
ser Umstand bringt die Gefahr mit sich, dass im Auswahl-
verfahren erheblicher politischer Druck zugunsten einer
großzügigen Handhabung der Bedarfsfeststellung sowie
einer länderparitätischen Verteilung der verfügbaren Mit-
tel ausgeübt wird.

400. Besonders problematisch ist das im BVWP 2003
angelegte Programm zum Bau von Ortsumfahrungen.
Zweifelsohne besteht diesbezüglich ein erheblicher
Handlungsbedarf insbesondere in den neuen Bundeslän-
dern, um die Ortschaften vom Durchgangsverkehr zu ent-
lasten. Realistischerweise fehlen der Bundesebene aber
die notwendigen Informationen, um die kommunalen
Entlastungsbelange und die überregionalen Ziele in Ein-
klang zu bringen. Eine Verkehrsentlastung der Kommu-
nen (vom Durchgangs- sowie vom Quell- und Zielver-
kehr) erfolgt nicht notwendigerweise durch ein
bestimmtes Bundesstraßenprojekt, sondern durch ein
Bündel von Maßnahmen. Durch die Steuerung und Mit-
telzuweisung von der Bundesebene hingegen wird es
wahrscheinlich, dass eine Optimierung vor Ort zugunsten
einer nicht in jedem Falle sachgerechten Straßenbaulö-
sung verhindert wird. Eine optimale Entlastungsstrategie
erfordert auf der kommunalen Ebene neben den notwen-
digen Ressourcen die planerische Flexibilität, diese opti-
mal einzusetzen. Das in Abschnitt 8.2.3 empfohlene Ge-
meindeverkehrsplanungsgesetz könnte die Kommunen
besser in die Lage versetzen, flächendeckende und ver-
kehrsträgerübergreifende Maßnahmenbündel zur Entlas-
tung der Innenstädte planerisch zu entwickeln. Die der-
zeitige Vollfinanzierung vieler Ortsumgehungen durch
die Bundesebene bringt dagegen ein erhebliches Risiko
mit sich, dass die Projektplanungen nicht primär am ver-
kehrspolitischen Bedarf, sondern an eher kurzfristigen
Sekundärzielen wie etwa der kommunalen Wirtschafts-
förderung oder Beschäftigungsstimulierung ausgerichtet
werden. Anstatt durch das System der Bundesbezuschus-
sung zu fragwürdigen Investitionen und zum Teil auch zu
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vermeidbaren Umweltbelastungen beizutragen, sollten
die Kommunen besser – ggf. im Rahmen der anstehenden
Kommunalfinanzreform – mit einem unabhängigen, eige-
nen Verkehrsetat ausgestattet und in die Lage versetzt
werden, im Rahmen einer formalen, integrierten Gemein-
deverkehrsplanung (Abschn. 8.2.3) selbstverantwortlich
verkehrliche Entlastungsmaßnahmen zu beschließen und
durchzuführen.

Mangelnde Transparenz des Erstellungs- und 
Bewertungsverfahrens

401. Im Zuge der Erstellung des BVWP 2003 bestanden
für die Öffentlichkeit unzureichende Möglichkeiten, die
Planung zu diskutieren und Anregungen einzubringen:

– Die eingereichten Projektvorschläge der Länder wur-
den keiner öffentlichen Diskussion unterzogen. Die
Projektvorschläge sind lediglich „in Gesprächen mit
den Ländern und der DB AG erörtert worden“
(BMVBW, 2003b, S. 52). Damit konnten unterschied-
lich ausgewogene und ausgereifte Projektvorschläge
ohne Qualitätskontrolle durch eine interessierte Öf-
fentlichkeit eingereicht werden. Erst nach der intermi-
nisteriellen Abstimmung sowie der Bund-Länder-Ko-
ordination wurde der BVWP der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt sind Verän-
derungen kaum noch wahrscheinlich. Die Anhörung
der Verbände im Vorfeld des offiziellen Kabinettsbe-
schlusses wird damit zur bloßen Formsache.

– Die Bewertung und die Auswahl der einzelnen Tras-
sen ist mit den zur Verfügung stehenden methodischen
Erläuterungen für die Öffentlichkeit und aufgrund des
Fehlens einer nachvollziehbaren und vollständigen
Datenbasis für die Einzelprojekte nicht hinreichend
transparent. Insbesondere die der NKA zugrunde lie-
genden Primärdaten sind in den Projektdossiers des
BVWP für die Öffentlichkeit nicht ausreichend trans-
parent gemacht. Insgesamt sind die von der Bundesre-
gierung zur Verfügung gestellten Informationen als
unzureichend einzuschätzen. Lediglich eine grobe
Methodenbeschreibung der Projektbewertung, eine
Liste der Bauvorhaben und Investitionsvolumina nach
Bundesländern sowie eine sehr kurze Projektbeschrei-
bung und -beurteilung ohne ausreichende Beschrei-
bung des angegeben Datenmaterials war über die In-
ternetseite des BMVBW zu finden.

– Der projektbezogene Auswahlansatz und das Fehlen
einer strategischen Planungsebene machen die Bun-
desverkehrswegeplanung strukturell einer öffentlichen
Diskussion um alternative Investitionskonzepte
schwer zugänglich. Systematischer als bisher sollten
die Zeiträume identifiziert werden, ab denen – ers-
tens – wichtige Entscheidungsgrundlagen durch das
BMVBW selbst der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden können und während derer – zweitens –
der Planungsstand noch so veränderungsoffen ist, dass
durch eine Konsultation gewonnene Erkenntnisse und
Argumente noch berücksichtigt werden können.

Keine Integration von Strategischer Umweltprüfung 
und BVWP 2003

402. Durch die 2001 verabschiedete Richtlinie 2001/42/
EG sind die Mitgliedstaaten verpflichtet worden, bis spä-
testens zum 21. Juli 2004 eine Umweltprüfung auch für
Pläne und Programme vorzusehen, die der Vorbereitung
umweltrelevanter Vorhaben dienen. Auch der BVWP ist
ein solcher Plan. Gleichwohl ist eine Strategische Um-
weltprüfung (SUP) für den BVWP 2003 nicht durchge-
führt worden. Eine Rechtspflicht zur Umweltprüfung
hatte zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung allerdings
auch nicht bestanden, weil bis dahin weder eine Umset-
zung der SUP-Richtlinie in nationales Recht erfolgt, noch
die Umsetzungsfrist der Richtlinie abgelaufen war.

Zu begrüßen ist insoweit, dass der Gesetzentwurf zur
Umsetzung der SUP (SUPG-E vom 23. Juni 2004) nun-
mehr eine SUP für die Verkehrswegeplanungen auf Bun-
desebene einschließlich der Bedarfspläne nach dem Ver-
kehrswegeausbaugesetz des Bundes zwingend vorsieht
(§ 19b i. V. m. Anlage 3 zu § 3 Abs. 1a SUPG-Entwurf).
Auch dies fordert dazu heraus, die Strukturen der Bun-
desverkehrswegeplanung für die nächsten Planungspha-
sen grundlegend zu überdenken, namentlich im Hinblick
darauf, dass eine SUP zur ökologischen Optimierung des
Bundesverkehrswegenetzes nur dann effektiv beitragen
kann, wenn die Planung tatsächlich als hierarchische, in-
tegrierte Verkehrsnetzplanung ausgestaltet wird. In die-
sem Sinne wird weiter unten (Abschn. 8.1.2) ein neues,
von Bedarfsanmeldungen unabhängiges und mit der Bun-
desraumordnung verknüpftes Planungsmodell vorge-
schlagen.

8.1.1.3 Methodische Probleme der 
Projektselektion

403. Der Bundesverkehrswegeplan bescheinigt sich
selbst, hinsichtlich der wissenschaftlichen Bewertungs-
methoden für die Auswahl einzelner Projekte ein „aner-
kannt hohes wissenschaftliches und technisches Niveau“
erreicht zu haben (BMVBW, 2003b, S. 12). Der SRU er-
kennt die Fortschritte gegenüber früheren Bewertungs-
verfahren an, stellt aber dennoch gravierende methodi-
sche Probleme fest.

Defizite des NKA-Verfahrens

404. Eine nähere Betrachtung des dem BVWP zugrunde
liegenden Verfahrens der NKA legt eine Reihe methodi-
scher Mängel offen. Zu unterscheiden sind Niveauef-
fekte, das heißt eine Überzeichnung des Nutzen-Kosten-
Verhältnisses, und Struktureffekte, das heißt die methodi-
sche Verzerrung zugunsten bestimmter, insbesondere
fernräumlicher Investitionsvorhaben. Niveaueffekte ha-
ben zwar keine unmittelbare Auswirkung auf die Aus-
wahl vorrangiger Vorhaben – sie spielen aber bei der Dis-
kussion um die Finanzausstattung des BVWP eine
wichtige Rolle. Bei der derzeitigen Finanzausstattung ge-
langen nur Projekte mit einem Nutzen-Kosten-Verhältnis
> 5 in den vorrangigen Bedarf. Dies wird zum Teil als In-
dikator dafür gesehen, dass das Investitionsvolumen für



Drucksache 15/5900 – 206 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode
Verkehrswege insgesamt zu niedrig ist und wesentlich hö-
here Investitionsmittel für die Bundesverkehrswege
volkswirtschaftlich erforderlich seien (WILLEKE, 2003).
Die Behauptung von der finanziellen Unterausstattung
der Verkehrswegeinvestitionen dürfte sich bei einer rea-
listischeren Berechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses
– oder wenn man Marktbedingungen unterstellt (wie vom
SRU vorgeschlagen, s. Abschn. 8.1.2.5) – relativieren.
Gravierend sind auch die Struktureffekte der angewand-
ten KNA-Methode, die zu falschen Prioritätensetzungen
bei der Projektauswahl führen können (Tz. 415).

Fehleinschätzungen der Nutzen-Kosten-Relationen der
Projekte können sowohl bei der Abschätzung der Kosten
des Verkehrswegeausbaus, als auch bei der Wahl und
Quantifizierung der Nutzeffekte entstehen. Die man-
gelnde Berücksichtigung von Unsicherheiten, die durch
den langfristigen Planungshorizont bedingt sind, und vor
allem die methodischen Defizite bei der Bewertung der
Projektnutzen im Rahmen der Bundesverkehrswegepla-
nung deuten auf eine systematische Überzeichnung der
Nutzen-Kosten-Verhältnisse der Verkehrsprojekte hin
(BMVBW, 2003b, S. 7). In international vergleichenden
Analysen wird dies als ein Strukturproblem großer Infra-
strukturprogramme betrachtet (vgl. FLYVBJERG et al.,
2003). Folgende methodische Defizite geben Anlass zur
Skepsis bezüglich der Zuverlässigkeit der für die Ver-
kehrsprojekte des Bundesverkehrswegeplans 2003 ermit-
telten Nutzen-Kosten-Relationen:

405. Die Verkehrsprojekte des BVWP 2003 basieren
auf den Prognoseergebnissen des so genannten Integra-
tionsszenarios, das im Rahmen der Gesamtverkehrspro-
gnose berechnet wurde (vgl. Abschn. 3.2.2). Die Zuver-
lässigkeit der NKA-Bewertung hängt ganz erheblich von
der Prognosequalität des politisch ausgewählten Integrati-
onsszenarios ab. Auf die grundsätzlichen Ursachen von
Prognosemängeln wurde bereits unter Tz. 93 näher einge-
gangen. Die für die Projektbewertung herangezogene
Schätzmethodik ist nicht geeignet, die Unsicherheiten
hinsichtlich der Höhe der Projektkosten und Verkehrs-
nachfragereaktionen hinreichend zu quantifizieren und in
die Nutzen-Kosten-Bewertung mit einzubeziehen. Ent-
sprechende Sensitivitätsanalysen zur Identifizierung der
Wirkung unsicherer Entwicklungen der Rahmenbedin-
gungen des Verkehrs sind in die Bewertung ebenfalls
nicht eingeflossen. Hinzu tritt die unzureichende Berück-
sichtigung des für die Höhe der Nutzeffekte sehr bedeut-
samen induzierten Verkehrs (Tz. 83). Folglich ist bereits
die Verkehrsprognose Quelle einer systematischen Über-
schätzung des Nettonutzens der einzelnen Projekte.

406. Methodisch fragwürdig ist auch, dass die Schätz-
werte für die Beschäftigung ansonsten Arbeitsloser beim
Bau und die Schaffung neuer Arbeitsplätze während des
Betriebs des Verkehrsweges als regionalwirtschaftliche
Vorteile in die Nutzenbewertung mit eingeflossen sind.
Dieser Ansatz ist aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive
unzulässig. Der Verdrängungseffekt der Finanzierung
über verminderte anderweitige Staatsausgaben, Steuerer-
höhungen oder Defizitfinanzierung wird negiert. Grund-
sätzlich ignoriert die Bewertung von Beschäftigungsef-

fekten als Projektnutzen die Möglichkeit anderer
Verwendungen der im Projekt gebundenen Produktions-
faktoren, für deren Einsatz sich jeweils ähnliche Effekte
berechnen ließen. Daher führt die Bewertung von Be-
schäftigungsgewinnen zu einer systematischen Überbe-
wertung der Nutzeneffekte einer Infrastrukturmaßnahme.

407. Bereits im Umweltgutachten 1994 hat der SRU
kritisiert, dass es bei der Bewertung von Verkehrsprojek-
ten immer wieder zu Doppelzählungen von Nutzenkom-
ponenten kommt (SRU, 1994, Tz. 746). Dieses Defizit
wurde auch in der NKA des BVWP 2003 nicht beseitigt.
So führt das aus dem BVWP 1992 mit Modifikationen
übernommene Bonusverfahren für Verkehrswege zur
„Förderung internationaler Beziehungen“ und für Ver-
kehrswege zur Anbindung von See- und Flughäfen, bei
dem nunmehr je nach Anteil des grenzüberschreitenden
Verkehrs ein Bonus für die internationale Verbindungs-
funktion berechnet wird, zur Überbewertung der Nutzen-
effekte. Diese werden bereits bei der Abschätzung des
Nutzens aus der Senkung der Betriebsführungskosten und
Zeitersparnis nichtgewerblicher und gewerblicher Fahr-
ten und der dadurch induzierten Verkehrsnachfragesteige-
rung erfasst (BMVBW, 2002, S. 37, 52, 58). Mit der
Quantifizierung des daraus resultierenden Nutzenzu-
wachses über das Konzept der Konsumenten- bzw. Pro-
duzentenrente werden die Wohlfahrtsgewinne des Infra-
strukturausbaus unter Wettbewerbsbedingungen bereits
vollständig abgebildet. Impulse für die wirtschaftliche
Entwicklung und daraus resultierende Einkommenszu-
wächse stellen unter diesen Bedingungen lediglich intra-
oder interregionale Transfers zwischen den Produzenten
und Konsumenten dar und dürfen nicht ein weiteres Mal
als zusätzlicher Nutzen gezählt werden. Eine besondere
Gewichtung wirtschaftlich bedeutender Verkehrsverbin-
dungen wäre lediglich dann begründbar, wenn sich vom
Marktpreis nicht abgebildete positive Externalitäten wie
Agglomerationsvorteile oder der Abbau transportbeding-
ter regionaler Monopolmacht nachweisen ließen. Der
Nachweis hierfür wurde im Fall des Bonusverfahrens für
Verkehrswege zur Förderung internationaler Beziehungen
und die Anbindung von See- und Flughäfen nicht geführt.
Auch ist es mit dem recht willkürlichen Bonusverfahren
für Zeit- und Betriebskostenersparnisse kaum möglich,
die Größenordnung derartiger Externalitäten auch nur an-
nähernd zuverlässig zu schätzen.

408. Auch die Bewertung der Umweltwirkungen in der
NKA ist problematisch. Hier werden je nach Art der Um-
weltbeeinträchtigung durch verkehrliche Lärm- oder
Schadstoffemissionen entweder Ergebnisse von Zah-
lungsbereitschaftsanalysen, Schätzungen der Schadens-
kosten oder Vermeidungskostenschätzungen vorgenom-
men und jeweils fixe Kostenansätze verwendet. Die
Schätzwerte verkehrsinduzierter Kosten durch Luftver-
schmutzung und Lärmbelästigung in Deutschland diver-
gieren jedoch in der Literatur je nach gewähltem Verfah-
ren sehr stark (ECKEY und STOCK, 2000, S. 128 ff.).
Eher gering erscheinen etwa die Schadenskostenansätze
für Todesfälle durch krebserregende Schadstoffe und
Atemwegserkrankungen in Höhe von 0,79 Mio. Euro pro
Todesfall. Hier gibt es in der Literatur erhebliche Bewer-
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tungsunterschiede. Eine Vielzahl aktueller internationa-
ler Studien ermittelt ein Intervall von 0,9 bis
8,2 Mio. Euro pro vermiedenem Todesfall, womit der in
der NKA zum BVWP verwendete Wert eher am unteren
Limit der Wertansätze liegt (BLOMQUIST, 2001). Der-
artigen auf die Bewertungsmethodik zurückzuführenden
Unsicherheiten wurde nach Ansicht des SRU in dem Be-
wertungsverfahren nicht hinreichend Rechnung getra-
gen. Eine Berechnung verschiedener Projektszenarien
unter Berücksichtigung der Divergenzen zwischen unter-
schiedlichen Schadenskostenansätzen wäre notwendig
gewesen.

409. Weitere methodische Kritik ist an der Verwendung
unterschiedlicher Zeitkostenansätze im nichtgewerbli-
chen Verkehr zu üben. Die Zeitersparnisse durch eine
Verbesserung der Erreichbarkeit unterhalb einer bestimm-
ten Schwelle werden mit einem verringerten Zeitkosten-
ansatz bewertet, ohne dabei Unterschiede der absoluten
Reisezeit zu berücksichtigen (BMVBW, 2002, S. 34).
Hierdurch wird implizit unterstellt, dass eine Zeiterspar-
nis durch ein einziges Großprojekt grundsätzlich höher zu
bewerten ist, als der gleiche durch die Summe inkremen-
teller Infrastrukturmaßnahmen erzielte Zeitgewinn. Zu-
dem diskriminiert dieser Bewertungsansatz Erhaltungs-
maßnahmen, die geringere Zeitgewinne induzieren,
systematisch gegenüber größeren Neu- und Ausbaupro-
jekten (hierzu Bureau of Transport and Regional Econo-
mics, 1999).

Defizite des RWA-Verfahrens

410. Defizite der dem BVWP 2003 zugrunde gelegten
Raumwirksamkeitsanalyse (RWA) resultieren insbeson-
dere aus der Orientierung an einem überholten raumord-
nerischen Leitbild, aus Überschneidungen des „Raum-
punkte-Systems“ mit der Nutzen-Kosten-Analyse und
schließlich grundlegend daraus, dass die Verkehrsplanung
nicht integrativ anhand des raumplanerischen Rahmens
und interaktiv in Abstimmung mit der Raumplanung ent-
wickelt wird.

411. Ein überholtes raumordnerisches Leitbild liegt der
RWA insoweit zugrunde, als pauschal eine flächende-
ckende Angleichung der Verkehrsinfrastrukturen ange-
strebt wird (BMVBW, 2003b, S. 17). Die Annahme, dass
eine „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ unter
anderem durch einen weiteren Infrastrukturausbau an-
gestrebt werden müsse, erweist sich bei genauer Betrach-
tung als zweifelhaft. Deutschland verfügt im europäi-
schen Vergleich neben den Niederlanden und Belgien
bereits über die höchste Netzdichte bei der Fernverkehrs-
infrastruktur (BBR, 2000, S. 27). In Anbetracht dieses be-
reits bestehenden Vernetzungsniveaus sind die wirtschaft-
lichen Struktureffekte eines weiteren Ausbaus schwer zu
kalkulieren. Jedenfalls ist damit zu rechnen, dass ein Aus-
bau zusätzliches Verkehrsaufkommen nach sich zieht.

412. Infrastrukturbedingte Transportkostenreduzierun-
gen ermöglichen zwar erhöhte Arbeitsteilung, steigende
Skalenerträge in der Produktion und reduzieren die
Marktmacht regionaler Anbieter. Die Stärke dieser tech-

nologischen und pekuniären Wohlfahrtsimpulse ist je-
doch sehr stark vom jeweiligen Ausgangsniveau der In-
frastruktur abhängig. Während diese Effekte in Regionen
mit unterentwickelter Infrastruktur beträchtlich sein kön-
nen, fallen sie in Wirtschaftsräumen wie Deutschland, in
denen die Infrastrukturausstattung bereits die Nutzung
von Agglomerationsvorteilen ermöglicht und starken
Wettbewerbsdruck geschaffen hat, eher niedrig aus
(SMALL, 1999, S. 165). Überdies ist die Wohlfahrtswir-
kung der Transportkostensenkung sehr stark von den Un-
terschieden der Produktionsbedingungen der jeweiligen
Standorte, vom Realisierungspotenzial steigender Ska-
lenerträge der Produktion und der Preiselastizität der
Nachfrage der gehandelten Güter abhängig (ECKEY und
STOCK, 2000, S. 63). Diese güter- und regionsspezifi-
schen Interdependenzen konnten mit der RWA, in der die
Raumordnungsaspekte nach abstrakten Kriterien für Er-
reichbarkeit und Strukturschwäche rein qualitativ und
wenig strukturiert bewertet wurden, kaum adäquat erfasst
werden (vgl. auch VICKERMAN et al., 1999).

413. Die zweifache Bewertung der Verkehrsprojekte
durch RWA und NKA weist ferner problematische Über-
schneidungen auf. Nutzenkomponenten neuer Verkehrs-
verbindungen werden zum Teil doppelt gewichtet, näm-
lich zum einen in der Nutzen-Kosten-Bilanz der NKA
und zum anderen durch Raumordnungspunkte in der
RWA.

414. Schließlich fehlt den Bewertungsmaßstäben der
RWA und deren Anwendung eine klare Grundlage. Wäh-
rend die NKA vom Ansatz her dem Prinzip der gesamt-
wirtschaftlichen Wohlfahrtsmaximierung verpflichtet ist,
für deren Bewertung fachlich anerkannte Regeln existie-
ren, tendiert die der RWA zugrunde liegende Methodik
erheblich stärker dazu, die Auswahl und Gewichtung der
Bewertungskriterien dem Urteil der politischen Entschei-
dungsträger zu überlassen. Das kann zwar als ein notwen-
diges Zugeständnis an die Grenzen der Monetarisierbar-
keit der Effekte von Infrastrukturmaßnahmen gewertet
werden, birgt jedoch auch eine erhebliche Gefahr man-
gelnder Transparenz und politischer Beeinflussung des
Bewertungsprozesses. So ist die RWA in der Praxis hoch-
gradig missbrauchsanfällig gegenüber politischen Oppor-
tunismen („Wahlgeschenke“). Dies ist vor allem eine
Folge dessen, dass die raumplanerischen Ziele und Maß-
stäbe der Verkehrsplanung nicht a priori durch eine inte-
grierte Bundesraum- und Verkehrsplanung entwickelt
werden, sondern lediglich für die Bewertung der Bedarfs-
meldungen selektiv auf einzelne raumordnerische Ge-
sichtspunkte zugegriffen wird. Auch mit Blick auf die er-
forderliche Abstimmung von Verkehrsnetz und
Raumgestaltung zeigt sich daher, dass das derzeitige Mo-
dell der Bundesverkehrswegeplanung grundlegend re-
formbedürftig ist. Wie in Bezug auf die SUP bereits dar-
gelegt wurde, hindert das auf Bedarfsanmeldungen
basierende Planungsmodell auch eine frühzeitige und ef-
fiziente Berücksichtigung der Belange des Umweltschut-
zes. Dies kommt schließlich auch in den Defiziten des
URE-Verfahrens zum Ausdruck.
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Defizite der Einbindung des URE-Verfahrens und
der FFH-Verträglichkeitseinschätzung in der
Bundesverkehrswegeplanung

415. Die dem BVWP 2003 zugrunde liegende modifi-
zierte Umweltrisikoeinschätzung (URE) hat im Vergleich
zu früheren Bundesverkehrswegeplanungen erhebliche
Fortschritte bei der Berücksichtigung von Umweltschutz-
erfordernissen gebracht. Dennoch bleibt der BVWP 2003
unverkennbar von dem Bestreben geprägt, auch ökolo-
gisch problematischen Projekten Realisierungschancen
zu erhalten.

Die im Rahmen des BVWP 2003 durchgeführte URE
diente primär dem Erkennen von gravierenden Umwelt-
konflikten (BMVBW, 2002, S. 48); darin war die URE
des BVWP 2003 deutlich gründlicher als die Prüfungen
vorheriger Bundesverkehrswegeplanungen; die Konse-
quenzen eines ungünstigen Ergebnisses der Umweltprü-
fung sind gleichwohl begrenzt geblieben: Lediglich sol-
che Projekte, die aufgrund der Risikoprüfung in die
höchste Umweltrisikostufe (URE Stufe 5 oder FFH-VE
Stufe 3) einzuordnen waren, sind unabhängig von der Be-
darfslage zunächst als „Projekt mit Bedarf und besonde-
rem naturschutzfachlichem Planungsauftrag“ zurückge-
stellt und mit der Bedingung versehen worden, dass durch
Projektänderungen ein Mindestmaß an Umweltverträg-
lichkeit gewährleistet wird (BMVBW, 2003b, Abb. 3,
S. 20). Bei Projekten der Kategorie URE 4 und FFH-
VE 2 lässt dagegen der BVWP mit einer Kann-Regelung
offen, ob weitere Planungen bzw. Maßnahmen zur Ver-
meidung oder Verminderung der jeweiligen Umweltbe-
einträchtigungen zu prüfen sind. Zwar bedeutet im Ver-
hältnis zum BVWP 1992 bereits die Zurückstellung der
besonders kritischen Projekte eine deutliche Aufwertung
der Umweltbelange. Gleichwohl erscheint es nicht ange-
messen, dass Nachbesserungsforderungen nur für Pro-
jekte mit allerhöchstem Umweltrisiko gestellt werden.
Dies steht insbesondere in einem problematischen Span-
nungsverhältnis zu dem Ziel, die Integrität des europäi-
schen Netzes NATURA 2000 uneingeschränkt zu sichern.

Wenig überzeugend erscheint auch, dass die URE des
BVWP 2003 nicht das gesamte Spektrum der Umwelt-
auswirkungen abdeckt und bedeutende Umweltbelastun-
gen (z. B. Lärm innerorts und außerorts, innerörtliche
Emissionen, globale Emissionen von CO2) im Wesentli-
chen nur in der NKA erfasst wurden.

Das zentrale Anliegen, die Verkehrswegeplanung des
Bundes möglichst umweltverträglich auszugestalten, lei-
det schließlich auch bei der URE des BVWP 2003 grund-
legend unter dem bereits oben im Zusammenhang mit der
SUP dargelegten Fehlen einer strategischen und ergebni-
soffenen Bundesverkehrswegeplanung. Allein durch
nachträgliche Korrekturen einer bereits durch Bedarfsan-
meldungen weit gehend verfestigten Ausbauperspektive
lassen sich die Möglichkeiten eines effektiven und effizi-
enten Umweltschutzes für das Bundesverkehrswegenetz
nicht erschließen.

8.1.2 Strategien für eine konzeptionelle 
Neuordnung der Bundesverkehrs-
netzplanung

416. Die vorstehende Analyse zeigt, dass zwar der
BVWP 2003 deutliche methodische Fortschritte in der
Berücksichtigung ökologischer Zusammenhänge ge-
bracht hat, dass die Planung aber nach wie vor erhebliche
systematische und methodische Defizite aufweist: Die er-
forderliche Integration in die Raumplanung ist durch die
aufgesattelte Raumwirksamkeitsanalyse nicht sachge-
recht zu leisten. Auch die Umweltrisikoeinschätzung
kann den Ansprüchen der SUP hinsichtlich der Betrach-
tung verkehrsträgerübergreifender Alternativen, der
Transparenz, der Beteiligung und der Integration in den
Planungsprozess nicht gerecht werden. Schließlich ge-
währleistet die Nutzen-Kosten-Analyse trotz verfeinerter
Methoden keine effektive Begrenzung des Verkehrswege-
baus auf Ausbauprojekte, für die tatsächlich ein hinrei-
chender Bedarf besteht. Dass die Planung auf Bedarfsan-
meldungen der Länder aufbaut, führt zudem zu einer
überzeichneten Nachfrage nach weiterem Streckenaus-
bau, weiteren Verbindungen und Umfahrungen.

Der SRU hält aufgrund dieser strukturellen Defizite eine
grundlegende konzeptionelle Neuorientierung der Bun-
desverkehrswegeplanung hin zu einer in die Bundesraum-
ordnung integrierten Bundesverkehrsnetzplanung für er-
forderlich. Die sachlich gebotene enge Verknüpfung der
Bundesverkehrsnetzplanung mit der Raumplanung sollte
durch die Einbettung der Verkehrsplanung in die – inso-
weit weiterzuentwickelnde – Bundesraumordnung erfol-
gen (Abschn. 8.1.2.1). Zu diesem Zweck sollte die Bun-
desverkehrswegeplanung stärker auf den Fernverkehr
konzentriert, gegen die Landesstraßenplanung enger ab-
gegrenzt und nicht mehr auf Bedarfsanmeldungen der
Länder gestützt werden (Abschn. 8.1.2.2). Die Umwelt-
belange sollten bereits in die Verkehrsnetzplanung EG-
rechtskonform und systematisch konsequent durch die
SUP integriert werden (Abschn. 8.1.2.3). Statt der fehler-
anfälligen und wertungsgeprägten Nutzen-Kosten-
Analyse könnten schließlich marktbezogene Finanzie-
rungsmodelle einen bedarfsangepassten Ausbau des Fern-
straßennetzes gewährleisten (Abschn. 8.1.2.4).

8.1.2.1 Die Integration der Verkehrsplanung
in die Raumordnung

Erforderlichkeit der engen Verknüpfung von 
Raumplanung und Verkehrsplanung

417. Raumplanung und Verkehrsplanung stehen sach-
lich in engem Zusammenhang und sollten daher insbe-
sondere im Hinblick auf das Ziel einer umweltverträgli-
chen und verkehrssparenden Mobilität eng miteinander
vernetzt werden, wobei der Raumplanung die leitende
Rolle in einem iterativen Prozess zukommen muss. Einer-
seits werden räumliche Strukturen und Funktionen in er-
heblichem Ausmaß durch den Verkehr geprägt; anderer-
seits resultiert die Verkehrsnachfrage maßgeblich aus den
räumlichen Nutzungsstrukturen bzw. aus den Entfernun-
gen zwischen korrespondierenden Nutzungen. Aufgabe
der Raumplanung ist es deshalb, auf die Entwicklung
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möglichst günstiger, verkehrssparender Raumstrukturen
nach Maßgabe des „Punkt-Axial-Konzepts“ und des
„Zentrale-Orte-Konzepts“ (s. Abschn. 10.4.2) hinzuwir-
ken und der Entwicklung disperser Strukturen entgegen-
zusteuern. Ferner sollte die Raumplanung in Abwägung
der unterschiedlichen Nutzungsansprüche grundlegende,
koordinierende Aussagen zu Natur- und Siedlungsfreiflä-
chen enthalten. Die Verkehrsplanung muss Engpassanaly-
sen zu einem ersten raumordnerischen Rahmenkonzept
beisteuern und sodann die raumplanerischen Entschei-
dungen über die zukünftigen Entwicklungsschwerpunkte
und Entwicklungsachsen, den verkehrlichen Verbin-
dungsbedarf sowie über freizuhaltende Naturflächen bei
der Planung des konkreten Netzes maßgeblich berück-
sichtigen und unterstützen. Die Ergebnisse des vertiefen-
den Bundesverkehrsnetzkonzeptes sollten wiederum nach
Maßgabe einer raumordnerischen Abwägung in das
Raumordnungsprogramm des Bundes integriert werden.
Nur durch eine solche wechselseitige Abstimmung von
Raum- und Verkehrsplanung mit leitender Funktion der
Raumplanung kann eine höhere Mobilität mit vergleichs-
weise geringem Verkehrsbedarf erreicht werden.

418. Die erforderliche effektive Integration der Ver-
kehrsplanung in die Raumplanung setzt indessen formale
Planungs- und Abstimmungspflichten voraus. Soweit es
an einer formalisierten Raumplanung auf Bundesebene
fehlt, sind die Voraussetzungen für eine in die Raumord-
nung integrierte Bundesverkehrsnetzplanung nicht gege-
ben. An den formalen Voraussetzungen der Integration
von Raum- und Verkehrsplanung mangelt es in Deutsch-
land nicht nur auf überörtlicher, sondern auch auf der ört-
lichen Ebene (zur örtlichen Ebene s. u. Kap. 8.2).

Der Bundesverkehrswegeplan nimmt auf raumplaneri-
sche Zielvorgaben kaum Bezug und es ist nicht erkenn-
bar, dass dem auf Bedarfsanmeldungen der Länder beru-
henden BVWP ein raumplanerisches Effizienzkonzept
zugrunde liegt, mit dem aus Bundesperspektive raumpla-
nerische Entwicklungsprioritäten des Fernverkehrs ge-
setzt werden. Dieser Mangel einer raumplanerischen Fun-
dierung, der durch die RWA nicht behoben werden kann,
mag seine Ursache vor allem darin haben, dass es an einer
gestaltungskräftigen Raumplanung des Bundes fehlt, mit
der die Planungen der Länder hinsichtlich gesamtstaatli-
cher Erfordernisse (Bedarf, sinnvolle Verteilung, etc.)
verbindlich abgestimmt werden. Das geltende Raumord-
nungsgesetz sieht demgegenüber auf Bundesebene ledig-
lich eine weiche Planung durch „Leitbilder der räumli-
chen Entwicklung des Bundesgebietes“ vor, die nach der
geltenden Fassung des § 18 Abs. 1 ROG durch das für die
Raumordnung zuständige Bundesministerium in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen obersten Landesbehörden
zu entwickeln sind. Diese Leitbilder sollen als Grundlage
für die Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und
Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Gemein-
schaft dienen, sind aber keine strikt einzuhaltenden Vor-
gaben, sondern können in einer planerischen Abwägung
auf Landes- und Bundesebene überwunden werden. Im-
merhin besteht aber durch § 18 ROG die Pflicht, eine
bundesweite Raumplanung zumindest ansatzweise zu
betreiben. Der auf dieser Grundlage vom Bundesministe-

rium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau in
Zusammenarbeit mit den Ländern erarbeitete „Raumord-
nungspolitische Orientierungsrahmen“ von 1992 und der
darauf basierende „Raumordnungspolitische Handlungs-
rahmen“ der Ministerkonferenz für Raumordnung
(MKRO) von 1995 bieten auch durchaus Beispiele dafür,
welche Strukturen eine formale Bundesraumplanung ha-
ben sollte und welche Elemente sie umfassen müsste. Die
Entwicklung und Berücksichtigung verkehrspolitischer
Leitbilder in dem genannten Orientierungsrahmen und
die entsprechende Verknüpfung mit der Verkehrsplanung
bleiben jedoch rudimentär. Insoweit bedarf es ersichtlich
einer Ergänzung und Präzisierung des gesetzlichen Pla-
nungssystems.

Vorschläge für eine bessere Verknüpfung von 
Verkehrsplanung und Raumordnung

419. Um die sachlich gebotene Verknüpfung von Raum-
ordnung und Verkehrsplanung zukünftig zu gewährleis-
ten, sollte die Bundesraumordnung insbesondere dadurch
gestärkt werden, dass die Bundesregierung weiter gehend
als bisher dazu ermächtigt und verpflichtet wird, in Ab-
stimmung mit den Ländern ein integriertes Bundesraum-
ordnungsprogramm aufzulegen, welches maßgeblich
auch den Rahmen für die Verkehrsentwicklung vorgibt.
Diese Bundesplanung sollte ein Mobilitätsleitbild ein-
schließen und in einem vertiefenden „integrierten Bun-
desverkehrsnetzplan“ länderübergreifende Entwicklungs-
fragen der Verkehrsinfrastruktur möglichst auch
verbindlich durch Raumordnungsziele regeln können.
Entscheidend ist, dass die Entwicklung der Verkehrsver-
bindungen durch eine raumordnerische Abwägung vorbe-
reitet wird. Die Investitionsplanungen sollten sodann eng
an die integrierte Planung gebunden werden.

420. In die Richtung einer solchen integrierten Bundes-
verkehrsplanung geht bereits die neuere schweizerische
Verkehrswegeplanung (vgl. ASTRA, 2002). Im Gegen-
satz zum Bundesverkehrswegeplan ist diese nicht als ein
Investitionsrahmenplan angelegt, sondern als eine ziel-
bezogene, verkehrsträgerübergreifende, konzeptionelle
Rahmenplanung, die explizit auf den Vorgaben und Prio-
ritätensetzungen der schweizerischen Raumordnung und
der schweizerischen Nachhaltigkeitsstrategie aufbaut.
Die so genannten Sachpläne formulieren auf einer kon-
zeptionellen Ebene zunächst Grundsätze und Festlegun-
gen für Vorhaben, die dann im weiteren Planungsverfah-
ren konkretisiert werden. In einer zweiten Phase legt die
schweizerische Bundesregierung sodann die konkreten
Infrastrukturvorhaben fest.

Bessere Integration der Verkehrsplanung in die 
Raumordnung auch auf Länderebene

421. Für die nicht vom BVWP erfassten Verkehrsver-
bindungen besteht auf Landes- und Regionalplanungs-
ebene grundsätzlich der gleiche Abstimmungsbedarf zwi-
schen Raumplanung und Verkehrsplanung wie auf
Bundesebene (Bundesregierung, 1996). Auch insoweit
fehlen hinreichende rechtliche Planungs- und Abstim-
mungspflichten. Das geltende Raumordnungsrecht führt
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zwar in § 2 Abs. 2 Nr. 12 ROG verkehrsumweltpolitische
Ziele als Abwägungsgrundsätze in die Landesplanung ein
(ERBGUTH, 2000, S. 60). Insbesondere verlangt § 2
Abs. 2 Nr. 12 ROG, dass

– eine „gute Erreichbarkeit aller Teilräume untereinan-
der sicherzustellen ist,

– vor allem in hoch belasteten Räumen und Korridoren
die Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr auf
umweltverträgliche Verkehrsträger wie Schiene und
Wasserstraße zu verbessern sind und

– die Siedlungsentwicklung durch Zuordnung und Mi-
schung der unterschiedlichen Raumnutzungen so zu
gestalten ist, dass die Verkehrsbelastung verringert
und zusätzlicher Verkehr vermieden werden.“

Die Berücksichtigung dieser zentralen mobilitätspoliti-
schen Zielsetzungen in der Raumplanung gewährleistet
jedoch nicht per se eine damit abgestimmte Verkehrsnetz-
und -wegeplanung. Eine sachgemäße integrierte Entwick-
lung von Raum- und Verkehrsstruktur erfolgt auch nicht
durch das Raumordnungsverfahren gemäß § 15 ROG.
Dieses Verfahren verbürgt – soweit es überhaupt zur An-
wendung kommt – nur den Ex-post-Abgleich von Ver-
kehrswegeplanungen mit der Raumordnung bzw. Landes-
planung, kann aber aufgrund des Projekthorizonts nicht
die gebotene unmittelbare Verknüpfung zwischen Ver-
kehrs(netz)planung und Raumordnung bzw. Landes- und
Regionalplanung gewährleisten. Wie auf Bundesebene
sollten daher auf Landesebene die Raumordnung bzw.
Landes- und Regionalplanung um den integrativen Be-
standteil eines Landesmobilitätsleitbildes und eines dar-
auf aufbauenden Landes- und Regionalverkehrsplans er-
gänzt werden. In einem solchen erweiterten Rahmen der
Raumplanung könnten die Umweltauswirkungen, die
sich aus den jeweiligen Verkehrsbeziehungen ergeben,
schon auf gesamtplanerischer Ebene genauer ermessen,
evaluiert und ggf. verträglichere Alternativen der Ver-
kehrsplanung und Raumzuordnung entwickelt werden.

Divergierende Zuständigkeiten für die Entwicklung 
der Raumordnung und der Verkehrsstrukturen als 
Integrationshemmnis

422. Das Integrationsdefizit auf überörtlicher Ebene
wird gegenwärtig außerdem dadurch maßgeblich ver-
stärkt, dass die Kompetenzen für die Raumplanung einer-
seits und die Verkehrsplanung andererseits nicht kongru-
ent auf die föderalen Planungsebenen verteilt sind.
Finanzierung und Planung durch die Bundesebene rei-
chen mit dem Bundesverkehrswegeplan weit in Verbin-
dungszusammenhänge hinein, deren raumplanerische Be-
züge überwiegend oder gänzlich regionaler oder gar
örtlicher Natur sind. Die Zuständigkeitsverteilung zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden sollte demgegen-
über den engen inhaltlichen Wechselbezügen von Raum-
planung und Verkehrsplanung entsprechen, namentlich
dadurch, dass der jeweiligen Ebene parallel sowohl die
ihr entsprechenden Aufgaben der Verkehrs- als auch der
Raumplanung zugewiesen werden. Diesem Gebot einer
sachangemessenen Zuständigkeitsverteilung entspricht

das deutsche Planungssystem bisher nicht. Auch aus die-
sem Grund wird dringend eine Entflechtung der Ver-
kehrsplanungszuständigkeiten empfohlen.

8.1.2.2 Neuordnung der Planungs- und 
Finanzierungskompetenzen
zwischen Bund und Ländern

423. Eine konsequente Integration von Bundesverkehrs-
wege- und Raumplanung setzt voraus, dass die Planungs-
zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern klarer als
bisher abgegrenzt werden und insbesondere die Bundes-
verkehrswegeplanung nicht mehr auf der Basis von Be-
darfsanmeldungen der Länder durchgeführt wird. Ange-
sichts der hohen Dichte des deutschen Autobahnnetzes
erfüllen nur noch wenige Bundesstraßen überregionale
verkehrliche Funktionen. In Ballungsräumen wiederum
übernehmen Autobahnen vorwiegend regionale Verbin-
dungsfunktionen. Die derzeit gültige Klassifizierung der
Straßen spiegelt demnach in sehr vielen Fällen nicht de-
ren tatsächliche Verbindungsfunktionen wider. Das Bun-
desautobahnnetz wurde zwischen 1950 und 2003 um
473 Prozent erweitert (von 2 100 km auf 12 037 km) und
übernimmt inzwischen weit gehend die Fernverkehrs-
funktion, die das Netz der Bundesstraßen im Jahre 1950
erfüllte. Dieses Bundesstraßennetz wuchs im gleichen
Zeitraum nur um rund 70 Prozent (von 24 300 km auf
41 246 km; Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in
der Verwaltung, 2004, S. 16).

Die Begriffsbestimmungen des Grundgesetzes (Arti-
kel 90 GG) und des Fernstraßengesetzes legen nahe, dass
die Kernaufgabe des Bundes nur der Bau und die Unter-
haltung wichtiger Fernstraßen sein kann (Bundesbeauf-
tragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, 2004).

424. Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen
Bund und Ländern kommen danach verschiedenartige
Kriterien in Betracht:

– Faktische Verbindungsfunktionen der Straßen: Auf-
grund bestimmter Kriterien wie zum Beispiel der zu-
rückgelegten Entfernung der Nutzer von Fernstraßen-
verbindungen und dem Anteil dieser Nutzer am
Gesamtverkehr auf den Fernverbindungen werden
überregionale, länderübergreifende Verbindungsfunk-
tionen von Verbindungen mit primär regionaler Be-
deutung abgegrenzt und neu eingestuft.

– Zielfunktionen der Straßen: Die Zuständigkeit des
Bundes macht sich an den Funktionen der Straßen
fest, die diese übernehmen sollen. Die Bundeszustän-
digkeit kann sich auf ein Grundnetz und ggf. ein Er-
gänzungsnetz beziehen (Beispiel: Schweiz; ASTRA
2002, S. 76):

– Grundnetz: Durchleiten des internationalen Tran-
sitverkehrs, Verbindungen zum Ausland, Verbin-
dungen zwischen Oberzentren;

– Ergänzungsnetz: ggf. Sammeln von regionalem
Verkehr, Erschließen von Verkehrsinfrastrukturan-
lagen (Flughäfen, Seehäfen) gesamtstaatlicher Be-
deutung.



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 211 – Drucksache 15/5900
– Definitorische Beschränkung der Bundeszuständigkeit
auf Bundesautobahnen: Der Bund ist für die Bundes-
autobahnen zuständig, die Länder für die Bundesstra-
ßen (Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung
2000, S. 35, Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung, 2004). Dieses Modell kollidiert in-
dessen mit der Verteilung der Verwaltungskompeten-
zen und Finanzierungsverantwortung nach Artikel 90,
104 Abs. 2 GG.

Im Sinne einer fachgerechten Kompetenzverteilung wäre
ohne Zweifel Alternative (1) zu bevorzugen. Eine Ab-
grenzung nach Kriterien der tatsächlichen Verbindungs-
funktion der Straßen (Fernverbindung oder regional) ist
methodisch durchaus durchführbar, jedoch kompliziert
und im Hinblick auf die genauen Kriterien politisch be-
sonders konfliktträchtig. So geht zum Beispiel das
BMVBW derzeit in seinen Richtlinien für weiträumigen
Verkehr von Entfernungen ab 50 km aus, wogegen in der
Fachliteratur deutlich abweichende Auffassungen vertre-
ten werden (diese Abweichungen werden dargelegt vom
Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwal-
tung, 2004, S. 15). Auch die alleinige Abgrenzung nach
Zielfunktionen (Alternative (2)) würde eine ähnliche De-
batte auslösen und eine aufwändige Analyse erfordern.
Im Sinne einer Vereinfachung des Vorgehens ist deshalb
eine Beibehaltung aller Bundesautobahnen als Bundes-
aufgabe zu befürworten – auch wenn dadurch einige Au-
tobahnabschnitte mit überwiegend regionaler Verbin-
dungsfunktion weiterhin vom Bund unterhalten und ggf.
ausgebaut werden. Bundesstraßen hingegen sollten im
Grundsatz den Ländern zugeordnet werden. Ausgenom-
men wären Bundesstraßen, die nachgewiesenermaßen
überregionale Verbindungsfunktionen erfüllen und aus
diesem Grund in Bundeskompetenz verbleiben sollen:
Beispiele sind Bundesstraßen, die als Europastraßen ein-
gestuft sind sowie Bundesstraßen, denen weit überwie-
gend eine Fernverbindungsfunktionen zugewiesen wer-
den kann. Die Kompetenzen des Bundes würden sich
damit auf das Straßennetz beschränken, das für die Ver-
bindungsfunktion mit dem europäischen Ausland und
bundesländerübergreifend von Bedeutung ist. Diese Auf-
teilung der Planungskompetenz erfordert keine Änderung
der entsprechenden Artikel im Grundgesetz.

8.1.2.3 Integration der Strategischen Umwelt-
prüfung in die Verkehrswegeplanung

425. In Abschnitt 8.1.1.2 (Tz. 402) wurde bereits darauf
hingewiesen, dass nach dem Entwurf des Gesetzes zur
Umsetzung der Richtlinie zukünftig auch die Bundesver-
kehrswegeplanung SUP-pflichtig sein soll. Durch die
SUP soll gemäß dem Konzept der SUP-Richtlinie (2001/
42/EG) sichergestellt werden, dass nachteilige Umwelt-
auswirkungen einer Planung bereits frühzeitig im Pla-
nungsprozess erkannt und berücksichtigt werden (s. a.
KÖPPEL et al., 2004; STÜER, 2003; HENDLER, 2003).
Wie ebenfalls schon angedeutet wurde, setzt dies aller-
dings voraus, dass die Bundesverkehrswegeplanung auch
tatsächlich in einem hierarchisch strukturierten, von einer
strategischen Ebene ausgehenden Planungsprozess er-
folgt. Nur wenn auf strategischer Ebene verschiedene

Konzeptalternativen erarbeitet und im Hinblick auch auf
die Umweltwirkungen verglichen werden, kann dem Ziel
der SUP entsprochen und verhindert werden, dass Um-
weltbelange in strukturellen Weichenstellungen zunächst
weit gehend außer Betracht bleiben. Die vom SRU vorge-
schlagene, in die Raumordnung integrierte und stärker
konzeptionell ausgerichtete Bundesverkehrsnetzplanung
wäre insoweit gut geeignet, die SUP in sich aufzuneh-
men.

426. Dabei sollte die SUP bereits während der Erstel-
lung sowohl des Bundesverkehrsnetzplanes als auch des
Raumordnungsprogramms zu einer prozesshaften und
transparenten Optimierung der Planung führen. Dabei
kann auf die bereits vorhandenen Methoden der Umwelt-
risikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschät-
zung des BVWP 2003 zurückgegriffen werden, die je-
doch um weitere bedeutende Umweltparameter (z. B.
Lärm innerorts und außerorts, innerörtliche Emissionen
und globale Emissionen von CO2), die bisher nur in der
NKA erfasst wurden, ergänzt werden sollten. Insbeson-
dere während der Planungsphase sollte für interessierte
Gemeinden, Interessengruppen und Träger öffentlicher
Belange die Möglichkeit einer interaktiven Handhabung
und Kommentierung (etwa per Internet) aller Projektvor-
schläge, der Projektwirkungen und der Auswahlkriterien
und -vorschläge möglich sein. Die Stellungnahmen der
Umweltbehörden und der Öffentlichkeit sind dann gemäß
der SUP-Richtlinie bei der weiteren Planaufstellung zu
berücksichtigen. Nach Abschluss des Verfahrens ist der
Plan oder das Programm zur Einsicht auszulegen. Dabei
muss erläutert werden, wie der Umweltbericht und die
abgegebenen Stellungnahmen berücksichtigt worden sind
und weshalb dem angenommenen Plan der Vorzug vor
den geprüften Alternativen gegeben wurde (Artikel 9
Abs. 1 lit. b SUP-Richtlinie, § 14 l Abs. 2 Nr. 2 SUPG-
Entwurf). Dieses Vorgehen kann gleichzeitig die öffentli-
che Akzeptanz der Bundesverkehrswegeplanung verbes-
sern (SURBURG, 2002).

Je nach der zukünftigen Ausgestaltung des gesamten Ver-
fahrens – etwa durch einen zusätzlichen Schritt der Inte-
gration in ein Bundesraumordnungsprogramm – wird die
SUP zwar auf allen Ebenen der Planung durchgeführt,
gleichzeitig aber entsprechend abgeschichtet, sodass
Doppelarbeiten vermieden werden. Wichtig ist insoweit
allerdings, dass diese systematische Umweltprüfung wie
auch die erforderliche Verknüpfung mit der Raumord-
nung nicht durch Sonder- oder Teilplanungen umgangen
werden, die beispielsweise im Rahmen von Regional-
förderungsprogrammen aufgelegt werden oder lediglich
Teilaspekte eines integrierten Verkehrskonzeptes heraus-
greifen.

8.1.2.4 Insbesondere: Berücksichtung der 
Zerschneidung von Natur und 
Landschaft in der Verkehrsplanung

427. Die Zerschneidung von Lebens- und Erholungs-
räumen durch den Straßenverkehr führt neben der direk-
ten Flächeninanspruchnahme in besonderem Maße zu
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
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(s. Abschn. 2.2.2). Wesentlicher Bestandteil einer zukünf-
tigen SUP für Verkehrsplanungen auf Bundesebene sollte
daher die Darstellung von Zerschneidungswirkungen so-
wie geeigneter Kompensationsmaßnahmen sein. Bisher
werden Beeinträchtigungen durch Barrierewirkung und
Isolation nur unzureichend bei der Planung und bei der
Umsetzung von Straßenbauvorhaben berücksichtigt. Ur-
sache hierfür ist unter anderem, dass bisher nur ungenü-
gende Planungsgrundlagen zur Einschätzung der Zer-
schneidungswirkung verfügbar sind. Hinweise zum
Schutz von Räumen vor Zerschneidung auf Bundesebene
waren bundesweit bisher lediglich der Karte der unzer-
schnittenen verkehrsarmen Räume (GLAWAK, 2001)
und den bestehenden Schutzgebietsausweisungen (z. B.
FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete) zu entnehmen.
Der SRU wiederholt und bekräftigt deshalb seine Emp-
fehlung (SRU, 2002, Tz. 59), in der Bundesverkehrsnetz-
planung unzerschnittene verkehrsarme Räume ab einer
Flächengröße von 100 km2 prioritär zu schützen (s. a.
Abschn. 5.5.2.2). Darüber hinausgehend ist zu erwägen,
dass die Zerschneidungswirkung einer Straße nicht erst
ab einer Kfz-Nutzung von 1000 Kfz/Tag beginnt. Insbe-
sondere bei Betrachtungen auf Länderebene sollte des-
halb eine weitergehende Differenzierung der unzerschnit-
tenen verkehrsarmen Räume (vgl. PENN-BRESSEL,
2005; SCHUPP, 2005) vorgenommen werden, wie dies in
einigen Länden bereits praktiziert wird. Als Grundlage
kann dabei die Methode der effektiven Maschenweite zur
Beurteilung des Ausmaßes der Landschaftszerschneidung
(JAEGER, 2004; ESSWEIN et al., 2003) dienen. 

Ferner wurde inzwischen im Auftrag des Bundesamtes
für Naturschutz (BfN) in einer Initiativskizze ein Grob-
konzept der für einen nationalen Biotopverbund relevan-
ten Verbindungskorridore (Lebensraumkorridore für
Mensch und Natur) erarbeitet (RECK et al., 2004). Le-
bensraumkorridore sollen danach zwischen 400 und
4 000 m breit sein und – analog dem niederländischen
Entschneidungsprogramm – der Stabilisierung und Wie-
derausbreitung bzw. Arealsicherung schutzbedürftiger
Arten sowie der naturgebundenen Erholung dienen. Das
Grobkonzept zeigt, in welchen Bereichen aus Bundes-
sicht bedeutsame Vernetzungsbeziehungen erhalten oder
wieder hergestellt werden müssen. Das heißt, die skiz-
zierten Lebensraumkorridore sollten als Entwicklungsbe-
reiche (Freihalteräume) betrachtet werde. Konzept und
Karte sollten zukünftig kontinuierlich und großmaßstäbig
weiterentwickelt werden. Dazu ist auch eine kohärente,
alle relevanten Anspruchstypen repräsentierende Zielar-
tenauswahl (und -analyse) notwendig. Anhand dieser
Analyse und Auswahl können die ökologischen Anforde-
rungen an die Lebensraumkorridore genauer und prüfba-
rer bestimmt und abgestuft für die weiteren Planungsebe-
nen präzisiert werden. Eine erste, noch auf einer
schwachen empirischen Basis beruhende Einschätzung
der Bedeutung überregionaler Lebensraumkorridore für
verschiedene Anspruchstypen, die auch Querungshilfen
enthalten können, kann Tabelle 8-5 entnommen werden.
Die Tabelle zeigt unter anderem, dass Lebensraumkorri-
dore auch für die ungerichtete Ausbreitung und den Aus-
tausch zwischen Teilpopulationen von Metapopulationen

vieler Arten eine hohe Bedeutung haben. Mit Lebens-
raumkorridoren kann die bislang oft unterbewertete Trans-
portfunktion vieler Säugetierarten, z. B. für Pflanzen, er-
halten werden. Ebenso tragen Lebensraumkorridore dazu
bei, dass Säuger durch ihre vielfältigen Verhaltensweisen
Landschaft gestalten können und damit ein Mosaik von
Lebensräumen erzeugen können, auf die ihrerseits andere
Arten in ihrem Lebenszyklus angewiesen sind. 

Lebensraumkorridore bestehen in Anlehnung an das
Konzept des gesamteuropäischen ökologischen Netz-
werks (Pan European Ecological Network (PEEN),
s. COE, 1999) aus einer Kombination von Landschafts-
korridoren, Trittsteinen und zusätzlichen schmalen Ver-
bundelementen (v. a. an technischen Barrieren) (RECK
et al., 2004, S. 7). Das vorläufige Lebensraumkorridor-
konzept beruht weit gehend auf den Biotopverbundpla-
nungen der Bundesländer, auf Expertenkonzepten für ver-
schiedene Anspruchstypen und auf bundesweiten GIS-
Modellierungen zur Identifikation potenzieller Korridore
für große Wirbeltiere, wie zum Beispiel für den Luchs. 

In einem weiteren F&E-Vorhaben des Bundesamtes für
Naturschutz werden derzeit die Anforderungen des
§ 3 BNatschG zum Biotopverbund räumlich präzisiert.
Das Vorhaben wird mit den Bundesländern abgestimmt
und die Biotopverbundkonzepte der Nachbarstaaten wer-
den grenzübergreifend mit dem Ziel integriert, einen
europäischen Biotopverbund im Rahmen des PEEN zu
etablieren. Methodisch baut das neue Konzept auf den
Kriterien auf, die der Arbeitskreis „Länderübergreifender
Biotopverbund“ der Länderfachbehörden für Naturschutz
und des BfN für eine Gruppe ausgewählter, auf einen
bundesländerübergreifenden Biotopverbund angewiese-
ner Arten erarbeitet hat (BURKHARDT et al., 2003). Da-
bei wird auch eine Zielartenauswahl vorgeschlagen.
Diese Auswahl greift allerdings noch zu kurz. Zu viele
aus europäischer und bundesweiter Sicht besonders
schutzwürdige Arten bleiben darin unberücksichtigt. Da-
her erscheint es angezeigt, den Biotopverbund frühzeitig
um ein integriertes Bundeslandschaftskonzept (siehe
hierzu auch SRU, 2002, Tz. 273 f.) zu ergänzen, damit
auch die national und international bedeutenden Ar-
ten(-gruppen) und Lebensräume (insbesondere FFH-Ar-
ten und Lebensräume), die nicht auf einen länderüber-
greifenden Verbund der Lebensräume angewiesen sind,
sowie weitere Funktionen des Naturhaushaltes und der
Erholung vollständig auf Bundesebene repräsentiert sind
und in Verkehrsplanungen berücksichtigt werden können.

428. Nur für einen Teil der empfindlichen Arten können
Querungshilfen tatsächlich eine angemessene Kompensa-
tion der Lebensraumzerschneidung bewirken. Deshalb
muss die eindeutige Priorität auf der Vermeidung weiterer
Zerschneidungen liegen. Die bundesweiten Lebensraum-
korridore sowie die bereits bestehenden landesweiten
Biotopverbundplanungen sollten daher zukünftig in jeder
Straßenverkehrsplanung angemessen berücksichtigt wer-
den. Hierzu sollte eine weitere Zerschneidung insbeson-
dere der bundesweit bedeutsamen Lebensraumkorridore
möglichst vollkommen vermieden werden. Ist dies aus
gewichtigen Gründen nicht möglich, so sollten die
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Ta b e l l e  8-5

Bedeutung überregionaler Lebensraumkorridore für verschiedene Anspruchstypen von Arten
(mit Querungshilfen für die darauf angewiesenen Anspruchstypen)

Quelle: RECK et al., 2004, auf Grundlage von Experteneinstufungen, verändert

Artengruppe/Anspruchstyp t-range mig-r dis-r Fkt.

Große Säuger mit großräumigen Wanderbewegungen 
(z. B. Wildschwein, Rothirsch) X ++ ++ +++

Große und mittelgroße, wenig migrierende Säuger
(z. B. Reh, Feldhase, Fuchs, Dachs, Baum-/Steinmarder) X + ++ +++

Baumbewohnende Kleinsäuger (z. B. Bilche) X – +++ +

Bodenlebende Kleinsäuger (z. B. Mäuse) X – +++ +

Vögel/Fledermäuse XX ++ + ++

Amphibien/Reptilien XX XXX +++ –

Flugunfähige Wirbellose, die sich aktiv ausbreiten
(z. B. Laufkäfer) XX XX +++ –

Flugfähige Insekten, aktive Ausbreitung,
Kfz schlecht ausweichend (z. B. Tagfalter) XX XX +++ –

Flugfähige Insekten, aktive Ausbreitung,
Kfz gut ausweichend (z. B. Bienen) XX XX ++ –

Wirbellose mit passiver (anemochor) oder
geringer Ausbreitungsfähigkeit X – + –

Wirbellose mit passiver (zoochor) oder
geringer Ausbreitungsfähigkeit X – +++ –

Pflanzen mit überwiegend anemochorer Ausbreitung – – + –

Pflanzen mit überwiegend zoochorer Ausbreitung – – +++ –

Pflanzen mit überwiegend hydrochorer Ausbreitung – – ++ –

Trivial range (t-range):
Erhaltung von Aktionsräumen (Individuen, Gruppen,
Lokalpopulationen)

Migration range (mig-r):
Erhaltung von Migrationswegen

Dispersal range (dis-r):
Erhaltung der Möglichkeiten für die Ausbreitung, inkl. 
Austausch von Individuen zwischen Teilpopulationen
von Metapopulationen

Funktion (Fkt.):
Erhaltung der Vektor- und Habitatbildungsfunktion

Bedeutung:
+++ hoch
++ mittel
+ gering
– keine

lokale Optimierung durch Erhöhen
der Heterogenität:
XXX hoch
XX mittel
X gering

Limnische Organismen und Fließgewässer wurden nicht 
in die Tabelle aufgenommen, da die Notwendigkeit der 
Durchgängigkeit von Fließgewässern seit langem be-
kannt ist.
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Lebensraumkorridore in ihren Funktionen dennoch erhal-
ten werden und für die darauf angewiesenen Arten und
Lebensräume entsprechende Querungshilfen in Verbin-
dung mit lebensraumverbessernden Maßnahmen bereits
im Planungsverfahren festgelegt und dann im Rahmen
der Planfeststellung und des Baus realisiert werden (s. a.
Abschn. 8.1.4.3, Tz. 464).

429. Langfristig ist zusätzlich ein abgestuftes Pro-
gramm zur Minderung der Gefährdung der biologischen
Vielfalt durch existierende Zerschneidung anzustreben,
das auch den Rückbau bereits bestehender Straßen um-
fasst (Tz. 465). Hierzu ist es zunächst erforderlich, die be-
stehende Zerschneidungssituation der bundesweit bedeut-
samen Lebensraumkorridore für die verschiedenen
Lebensraumtypen und die Erholungsnutzung mit den da-
ran geknüpften unterschiedlichen Raumansprüchen auf-
zuzeigen. Darauf aufbauend sollte – anknüpfend an den
Bedarf der Anspruchstypen – eine Abschätzung der zur
Minimierung von Zerschneidungswirkungen erforderli-
chen Maßnahmen, wie zum Beispiel der nachträgliche
Bau von Querungshilfen, aber auch populationsstützende
Maßnahmen, vorgenommen werden. Aufbauend auf die-
ser Beurteilung sollte ein nach Prioritäten abgestuftes
Maßnahmenprogramm für bestehende Straßen entwickelt
werden.

8.1.2.5 Perspektiven einer marktorientierten 
Fernstraßenentwicklung

430. Angesichts der Anreizdefizite einer Kopplung von
strategischer Planung sowie öffentlicher Finanzierung,
Herstellung und Bereitstellung ist es auf mittelfristige
Sicht sinnvoll, alternative Finanzierungsmodelle wie stär-
ker anreizkompatible Verfahren in Betracht zu ziehen.
Hierbei kommt es einerseits darauf an, die strategische
Planungsebene von der häufig durch wirtschafts- und fi-
nanzpolitische Sekundärziele überfrachteten Finanzie-
rungsaufgabe zu entlasten, um damit eine Konzentration
auf die Definition der Infrastrukturaufgabe neuer Projekte
im Einklang mit den bestehenden verkehrs- und umwelt-
politischen Zielen zu erreichen. Andererseits sollte es ge-
lingen, die räumlich und zeitlich variablen sowie von der
Nutzungsintensität abhängigen Kosten der Bundesauto-
bahnnutzung und -bereitstellung für eine bessere Abstim-
mung von Infrastrukturangebot und -nachfrage verursa-
chergerecht den Autobahnnutzern anzulasten.

Diese Ziele können durch eine stärker marktgerechte Or-
ganisation von Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb
des Bundesautobahnnetzes unterstützt werden. Erst kürz-
lich hatte der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in
der Verwaltung vorgeschlagen, das BMVBW von allen
auf die strategische Fernstraßenplanung (Abschn. 8.1.2.1)
folgenden, nicht-ministeriellen Aufgaben durch die Über-
gabe der Zuständigkeit für die konkrete Projektplanung,
den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Bundesauto-
bahnen an eine bundeseigene Autobahnverwaltung zu
entlasten (Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung, 2004, S. 48). In Ergänzung hierzu könnte
diese für die geplanten Neubau- und Ausbauprojekte
Konzessionen an Finanzierungs- und Betreibergesell-

schaften auf dem Wege einer wettbewerblichen Aus-
schreibung vergeben. Diese Gesellschaften bauen und be-
treiben unter eigener Verantwortung die jeweiligen
Projekte und refinanzieren sich ausschließlich über ein
Nutzungsentgelt der Straßennutzer. Hierbei sind die vom
Bund vorgegeben Bedingungen und Auflagen einzuhal-
ten und von der verantwortlichen Autobahnverwaltung zu
kontrollieren. Mit diesem Ansatz wird die bereits mit dem
Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (FstrPrivFinG)
begonnene und zum Teil bereits realisierte Einbeziehung
von Betreibermodellen in den Bundesfernstraßenbau
nach dem F-Modell, bei dem der Bau, die Erhaltung, der
Betrieb, die Finanzierung und das Recht zur Erhebung
von Mautgebühren an Private übertragen werden, konse-
quent fortgesetzt und weiterentwickelt. Während die Or-
ganisation von Detailplanung, Realisierung und Betrieb
der konzessionierten Netzabschnitte unter bundesbehörd-
licher Aufsicht privaten Betreibergesellschaften übertra-
gen wird, bleibt das Gesamtsystem bis hin zur Definition
der Dienstleistungsaufgabe der jeweiligen Autobahnpro-
jekte im verkehrspolitischen Verantwortungsbereich des
Bundes. In seinen Grundzügen kommt dieser Lösungsan-
satz dem bereits im September 2000 von der Kommission
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung empfohlenen Ansatz
nahe. Kernpunkte der damaligen Reformvorschläge wa-
ren die organisatorische Trennung der Verkehrsinfrastruk-
turfinanzierung nach Verkehrsträgern, die Erhebung be-
nutzungsproportionaler (strecken-/belastungsbezogener)
Entgelte, die Einbeziehung privater Finanzierungen und
Betreiber, eine Mitfinanzierung von Bundesfernstraßen
durch Dritte sowie eine Neuabgrenzung des Bundesfern-
straßennetzes. Die ebenfalls vorgeschlagene Überführung
des Gesamtautobahnnetzes in eine privatrechtliche Ge-
sellschaft, die ihrerseits Konzessionen für Neu- und Aus-
baustrecken sowie Teilnetze vergibt, ist mit dem hier be-
schriebenen Lösungsansatz grundsätzlich kompatibel
(Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung, 2000,
S. 34).

Die wettbewerbliche Organisation der Bereitstellung von
Neu- und Ausbaustrecken kann bei geeigneter Ausge-
staltung gewährleisten, dass die vom Bund geplanten
Autobahnprojekte bedarfsgerecht und Kosten sparend
konzipiert, finanziert und betrieben werden. Die Rendite-
orientierung der privaten Betreibergesellschaften schafft
Anreize, den Investitionsumfang und die Nutzungsent-
gelte an der zu erwartenden Verkehrsnachfrage des ent-
sprechenden Projekts auszurichten. Netzinterdependen-
zen und deren Wirkung auf die Wirtschaftlichkeit der
Einzelprojekte lassen sich prinzipiell durch eine Vertrags-
gestaltung berücksichtigen, bei der wirtschaftliche An-
reize zur Kostenreduzierung mit minimalem Investitions-
risiko für die Betreibergesellschaften kombiniert werden.
Dem Bund bleiben als Planer und Eigentümer des Infra-
strukturnetzes durch die inhaltliche Zuständigkeit für die
Erarbeitung der Konzessionsverträge und eine jederzeit
wahrnehmbare Möglichkeit der Vertragsbeendigung hin-
reichende verkehrs- und umweltpolitische Freiheitsgrade
erhalten. Obgleich der im Folgenden skizzierte Ansatz
noch eine Reihe konkreter Forschungsfragen aufwirft und
eine Vielzahl von Detaillösungen für die Umsetzung in



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 215 – Drucksache 15/5900
die Praxis erfordert, sollten die hier diskutierten konzep-
tionellen Vorteile gegenüber der bisherigen Praxis Anlass
zu einer näheren Erwägung geben.

431. Mit der vollständigen Ausgliederung der Neu- und
Ausbauprojekte aus der Haushaltsfinanzierung und ihrer
marktorientierten privatwirtschaftlichen Organisation un-
ter Kontrolle des Bundes werden die Weichen für eine
nutzungsgerechte Finanzierung und Planung des Bundes-
fernstraßennetzes gestellt. Neben einer erheblichen Aus-
weitung der Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber einer
haushaltsgebundenen Finanzierung bewirkt die Rendite-
orientierung privater Kapitalgeber eine implizite Erfolgs-
kontrolle bei Bau und Betrieb der Straßenprojekte. Jede
Neubau- und Ausbaumaßnahme, deren Streckenführung
und Dimensionierung bislang häufig das Ergebnis politi-
scher Prioritätensetzung waren, wird zunächst einem
„Markttest“ unterzogen und infolgedessen nachfragege-
recht geplant und umgesetzt. Mit der wettbewerblichen
Vergabe von Betreiberkonzessionen und der Notwendig-
keit einer Refinanzierung über Nutzungsentgelte besteht
seitens der Betreiber der Anreiz, die ihnen vom Bund an-
getragene Infrastrukturdienstleistung gewinnmaximal
umzusetzen. Dies jedoch erfordert eine Projektgestaltung,
bei der Investitions- und Betriebsaufwand in einem opti-
malen Verhältnis zu den erzielbaren Einnahmen stehen.
Die Bindung der Straßennutzungsentgelte an die Infra-
strukturfinanzierung lässt bereits zu Beginn der Projekt-
planung eine verbesserte Abstimmung von Infrastruktur-
nachfrage und -angebot zu. Eine von den Betreibern aus
Rentabilitätsgründen eingeführte und vom Bund in Gren-
zen gestaltbare Differenzierung der Entgelte nach Fahr-
zeugklassen, Fernstraßenabschnitten und Verkehrszeiten
stärkt das Verursacherprinzip im Bereich des Straßenver-
kehrs und führt zu einer optimalen Auslastung der Ver-
kehrstrassen. Die Entlastung des Bundes von den Projekt-
kosten ermöglicht im Gegenzug eine stufenweise,
kompensatorische Reduzierung anderer Bundessteuern
(z. B. Einkommenssteuer).

Technische Vorraussetzung ist ein System der Erfassung
von Nutzungsentgelten (Mautsystem), das einen rei-
bungslosen Betrieb der miteinander verbundenen, jedoch
von unterschiedlichen privaten Betreibern unterhaltenen
Autobahnabschnitte ermöglicht. Zur Gewährleistung ei-
ner betriebswirtschaftlich optimalen Refinanzierung soll-
ten möglichst geringe gebührenrechtliche Restriktionen
in Bezug auf die Mauthöhe und -differenzierung zur An-
wendung kommen. So ist den privaten Betreibern die
Einbeziehung aller Fahrzeugkategorien und eine zeitliche
Differenzierung der Maut aufgrund der besseren Len-
kungs- und Refinanzierungswirkung zu ermöglichen. Mit
der Gebührenerfassung auf deutschen Autobahnen, die ab
dem 1. Januar 2005 zunächst für schwere LKW in Be-
trieb ist, steht ein für diese Zwecke geeignetes, prinzipiell
auch für alle motorisierten Fahrzeuge einsetzbares Sys-
tem zur Verfügung. Neben der Deckung der direkten In-
frastrukturkosten des jeweiligen Streckenbetreibers soll-
ten umweltbelastungsbezogene Nutzungsentgelte für alle
Fahrzeuge und deren Abführung an den Staat in die Kon-
zessionsverträge aufgenommen werden. Diese dürfen ex-
plizit nicht, wie bislang bei der Schwerverkehrsmaut vor-

gesehen, in den Infrastrukturausbau fließen, um einer
Schwächung des ökologischen Lenkungseffekts der Ab-
gabe durch induzierten Verkehr vorzubeugen (Toll
Collect, 2005).

432. Zur Realisierung des erwarteten Effizienzpoten-
zials eines derartigen Ansatzes sind die potenziellen Defi-
zite des bisherigen F-Modells im Rahmen des FstrPriv-
FinG bereits bei der Planung und Umsetzung der
Konzessionsverträge zu berücksichtigen. An erster Stelle
stehen hierbei Bedenken hinsichtlich der relativ hohen
Rentabilitätsrisiken (u. a. Bau- und Betriebskostenrisiko,
Verkehrsmengenrisiko, Mauterfassungsrisiko, politische
Risiken) durch veränderliche Rahmenbedingungen der
kapitalintensiven Projekte und bezüglich der Gefahr von
Fehlanreizen, die durch eine staatliche Abfederung der
Wirtschaftlichkeitsrisiken der Projekte verursacht werden
können. Befürchtungen hinsichtlich der Marktmacht pri-
vater Betreiber, die im Rahmen der Konzessionen als Mo-
nopolanbieter fungieren, sind ein weiterer Grund für die
häufig geäußerte Skepsis gegenüber der privaten Bereit-
stellung von Infrastrukturprojekten. Exemplarisch für die
Folgen des hohen Investitionsrisikos bei ungeeigneter Ri-
sikoallokation zwischen Betreiber und Staat sind die sich
abzeichnenden Wirtschaftlichkeitsprobleme der „War-
now-Querung“ in Rostock. Aufgrund der vom BMVBW
relativ hoch festgesetzten Nutzungsgebühren und unvor-
hersehbaren Entwicklungen der standortspezifischen Ver-
kehrsbedingungen deuten sich bereits jetzt Defizite in der
Verkehrsnachfrage des Projekts an, die für den privaten
Betreiber wegen der auf dreißig Jahre festgeschriebenen
Konzessionslaufzeit ein hohes Wirtschaftlichkeitsrisiko
implizieren. Weitere Beispiele hierfür bieten aber auch
eine Reihe internationaler Infrastrukturprojekte, bei de-
nen Fehleinschätzungen von Kosten und Verkehrsnach-
frage sowie Mängel der staatlichen Preisregulierung im
Nachhinein Rentabilitätsdefizite erzeugten und schließ-
lich eine Übernahme der Defizite durch den Staat erfor-
derlich machten (FLYVBJERG et al., 2003, S. 98 ff.;
ENGEL et al., 2003, S. 4 ff.).

433. Wettbewerbliche Vergabeverfahren sind prinzipiell
geeignet, die Preissetzungsmacht eines Betreibermono-
pols wirksam zu begrenzen. Mithilfe der wettbewerbli-
chen Ausschreibung (sog. Demsetz-Auktion) kann die
fehlende Konkurrenz innerhalb des Marktes durch eine
Konkurrenz um den Markt ersetzt werden (DEMSETZ,
1968, S. 55 ff.). Den Zuschlag für die Verkehrsprojekte
erhalten in traditionellen Vergabeverfahren diejenigen
Unternehmen, die über die gesamte feste Konzessions-
laufzeit die niedrigste Mauthöhe verlangen.

434. Die Risikoallokation zwischen den Vertragspar-
teien kann erheblichen Einfluss auf die Effizienz eines
Verkehrsprojekts ausüben. So sollten bereits bei Projekt-
beginn abschätzbare Investitions- und Betriebsrisiken we-
gen des gewünschten Anreizeffekts für eine Kosten spa-
rende Projektumsetzung vom Betreiber übernommen
werden. Die private Übernahme nichtantizipierbarer Risi-
ken einer veränderlichen Verkehrsnachfrage oder politi-
scher Rahmenbedingungen kann dagegen die Rentabilität
der Projekte ernsthaft gefährden. Daher sind Vertrags-
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bedingungen nötig, die diese Risiken vermindern. Kon-
zessionen nach dem F-Modell sichern zwar einen Teil
dieser Risiken durch eine bis zu 20%ige öffentliche Bezu-
schussung pauschal ab, jedoch ist nicht garantiert, dass
dieser öffentliche Risikoausgleich die optimale Höhe hat.
So besteht die Gefahr, dass einerseits die Marktanreize
des Verfahrens durch die Bezuschussung vermindert wer-
den, die Risikoabsicherung andererseits aber auch nicht
ausreicht, sodass ein nachträglicher Verlustausgleich
durch den Staat notwendig wird. Damit werden allerdings
die Anreize der Investoren, den Bau und den Betrieb der
Projekte langfristig kosteneffizient umzusetzen, bereits ex
ante reduziert. Außerdem eröffnen sich für die Betreiber
Spielräume für strategisches Verhalten zur Maximierung
von Ausgleichszahlungen zulasten des Staates
(ENGEL et al., 2000, S. 24 ff.). Die Effizienzpotenziale
privater Betreibermodelle lassen sich nur dann vollstän-
dig ausschöpfen, wenn die Erfüllung der Konzessionsver-
träge vollständig ohne nachträgliche Übernahme der
Marktrisiken durch den Staat erfolgt.

435. Diese Probleme und damit verbundene Negativan-
reize für die Vertragsparteien erfordern ein flexibles Kon-
zessionsvergabeverfahren, das Marktmachtrisiken redu-
ziert und gleichzeitig eine Minimierung der
Wirtschaftlichkeitsrisiken ermöglicht. Gleichzeitig muss
die Vertragsgestaltung die Wahrnehmung der Infrastruk-
turverantwortung des Staates ohne erhebliche Erhöhung
des privaten Rentabilitätsrisikos sicherstellen. Daher sind
die Vertragsbedingungen von Anfang an so zu gestalten,
dass die notwendigen Maßnahmen zur Risikostreuung be-
reits während des Ausschreibungswettbewerbs von allen
Konkurrenten vorgenommen werden können und eine Ri-
sikoverlagerung zum Staat durch Nachverhandlungen
nicht notwendig ist. Hierzu eignet sich das Barwertmo-
dell der Konzessionsvergabe mit variabler Laufzeit. Mit
dieser Methode konnten bereits erste Erfolg verspre-
chende Erfahrungen bei der Vergabe von Highway-Pro-
jekten in Chile gesammelt werden (ausführlich hierzu
ENGEL et al., 2001). Die Unternehmen bieten den Ge-
genwartswert (Barwert) der Mauteinnahmen als Festpreis
für eine Konzessionsübernahme. Derjenige Bieter erhält
den Zuschlag, der seinem Vertragsangebot den niedrigs-
ten Barwert der erwarteten Mauteinnahmen zugrunde
legt. Der Barwert wird mit einem vom Staat vor der Ver-
gabe festgelegten, möglichst die durchschnittlichen Kapi-
talkosten der Unternehmen nicht überschreitenden Dis-
kontsatz berechnet. Damit der vom Gewinner der
Ausschreibung unterzeichnete Vertrag trotz im Nachhin-
ein eintretender, vorab nicht antizipierbarer Nachfrageri-
siken realisierbar ist, variiert die Laufzeit in Abhängigkeit
von der Einnahmenentwicklung des Verkehrsprojekts.
Hat der Betreiber den vertraglich vereinbarten Barwert
der Mauteinnahmen erwirtschaftet, endet die Konzes-
sionslaufzeit und die Konzession wird erneut ausge-
schrieben. Die Autobahnverwaltung konkretisiert und
überwacht die Konzessionsverträge, in denen nach Maß-
gabe gesetzlicher Regeln der Leistungsauftrag, techni-
sche Auflagen, Qualitäts- und Umweltstandards sowie
ein oberes Mautlimit festgelegt werden. Zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, einen angemessenen Umweltauf-

schlag auf das Nutzungsentgelt festzusetzen und diesen
entsprechend der vom jeweiligen Straßenprojekt tatsäch-
lich verursachten Umweltbelastungen flexibel zu variie-
ren. Diese Umweltabgabe wäre jedoch nicht für die Refi-
nanzierung des Betriebs der Mautstrecke vorzusehen,
sondern vollständig an den Staat abzuführen.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Kombination
von Anreizen zur Kostenminimierung für den Investor
und einer hinreichenden Risikoabsicherung, die Nachver-
handlungen der Konzessionsverträge und die damit ver-
bundenen Effizienzdefizite weit gehend vermeidet. Mit
der Offenlegung der Gewinnerwartung der Anbieter im
Vergabeprozess steigt die Transparenz des Vergabever-
fahrens deutlich, wodurch sich der Einfluss von Verände-
rungen der Verkehrsnachfrage oder nachträglicher Ver-
tragsauflagen auf die Rentabilität der Projekte durch den
Staat leichter abschätzen lässt. Die Gefahr strategischen
Verhaltens der Vertragspartner, insbesondere seitens der
Investoren zum Zweck der Übertragung nicht antizipier-
ter Risiken auf den Staat, wird daher erheblich reduziert.
Ein möglicher Anreiz des Betreibers, seine Monopol-
situation zur nachträglichen Erhöhung der Nutzungsent-
gelte bis zur maximalen Mauthöhe zu nutzen, vermindert
sich, weil höhere Periodenerträge automatisch die Kon-
zessionsfrist verkürzen. Über das ursprüngliche Gebot hi-
nausgehende Einnahmen können somit nicht den Gewinn
erhöhend vereinnahmt werden. Anreizdefizite bezüglich
der langfristigen Leistungsqualität, die dadurch hervorge-
rufen werden, dass auf mangelnde Qualität zurückzufüh-
rende Nachfragerückgänge weniger relevant für die Pro-
jektrentabilität sind, können bei Straßenprojekten
vergleichsweise leicht kontrolliert und durch entspre-
chende Vertragsregeln reduziert werden. Denkbar wäre
etwa ein niedriger, nicht in die Barwertberechnung einge-
hender fixer Mautzuschlag, der Anreize setzt, durch eine
gleich bleibend hohe Servicequalität zusätzliche Mautein-
nahmen zu generieren. Rentabilitätsrisiken, die durch
nichtantizipierbare Nachfrageverschiebungen im Auto-
bahnnetz oder durch Verkehrsträgerkonkurrenz entstehen,
werden durch die Flexibilisierung der Vertragslaufzeit
wirksam reduziert. So führt ein Nachfragerückgang auf-
grund von Verkehrverlagerungen automatisch zu einer
Verlängerung der Konzessionsverträge. Ebenso verursa-
chen steigende Umweltauflagen oder nachträgliche Mo-
difikationen der umweltbezogenen Mautkomponenten
keine zusätzlichen Rentabilitätsrisiken. Erwägt die ver-
antwortliche Behörde eine vorzeitige Vertragsbeendi-
gung, ist ein Rückkauf der Konzessionen durch den Staat
gegen den Restbarwert der Mauteinnahmen jederzeit pro-
blemlos möglich (ENGEL et al., 2002, S. 21). Die Kosten
hierfür können unmittelbar auf einen nachfolgenden Kon-
zessionär übertragen werden. Die Flexibilität des Bundes
zur Erfüllung seiner Infrastruktur- und Umweltschutzauf-
gaben bleibt somit ohne zusätzliche Kostenbelastung der
öffentlichen Haushalte weit gehend erhalten.

8.1.3 Die europäische Dimension: 
Transeuropäische Verkehrsnetze

436. Die europäische Dimension gewinnt nicht nur de
facto durch den weiterhin zunehmenden Wirtschaftsver-
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kehr immer mehr an Bedeutung für das nationale Ver-
kehrsgeschehen. Auch politisch nimmt die Europäische
Gemeinschaft zunehmend Einfluss auf die europäische
Verkehrsinfrastruktur, insbesondere durch die finanzielle
Förderung ausgewählter Verkehrsprojekte. Ein integrier-
tes Verkehrsnetz dient dem besseren Funktionieren des
europäischen Binnenmarktes. Ziel der EU ist es, Eng-
pässe zu beseitigen, wichtige, insbesondere grenzüber-
schreitende Lücken zu schließen, den Anschluss der
Randregionen an die Wirtschaftszentren zu gewährleisten
und insgesamt die Überwindung des größer werdenden
europäischen Raumes zu erleichtern. Gelegentlich hatte
die beschleunigte Mobilisierung von Infrastrukturmitteln
auch eine konjunkturpolitische Bedeutung (vgl. EU-
Kommission, 1993 und 2003a). Zentrale Herausforde-
rung für die Entwicklung der Transeuropäischen Netze
(TEN) war die Koordinierung der nationalen Infrastruk-
turplanungen und damit auch die Überwindung zahlrei-
cher planerischer und regulatorischer Hürden insbeson-
dere im grenzüberschreitenden Schienenverkehr sowie
die Mobilisierung hinreichender Investitionsmittel für
großräumige, schnelle und leistungsfähige Verkehrsver-
bindungen (vgl. HEY, 1998, S. 221 ff.). Dabei sind, wie
im Folgenden dargelegt wird, ähnliche Defizite wie bei
der Bundesverkehrswegeplanung im Hinblick auf die Be-
darfsanalyse, die raumplanerische Fundierung und die
Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes zu
verzeichnen.

437. Seit Anfang der 1990er-Jahre hat sich die EU-
Kommission um den Aufbau eines koordinierten und in-
tegrierten europäischen Verkehrsnetzes bemüht. Zunächst
war lediglich ein europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz
für die Bahnen geplant, für das es unbestreitbar einen
Handlungsbedarf gibt. Dem folgten aber recht schnell
Netzpläne für Straßen, Wasserwege, die Küstenschifffahrt
und für Flughäfen. Unter dem Begriff „Transeuropäische
Verkehrsnetze“ werden je nach Diskussionszusammen-
hang verschiedene Netze verstanden:

– Die 1996 verabschiedeten und im April 2004 im Hin-
blick auf die EU-Erweiterung novellierten Leitlinien
für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnet-
zes (Entscheidung Nr. 1692/96/EG und EU-Parla-
ment, 2004) umfassen alle wichtigen vorhandenen und
noch zu bauenden Verkehrswege und stellen weit ge-
hend eine Addition der nationalen Verkehrswegepläne
dar. Sie umfassen ein Netz von 75 200 km Straßen,
78 000 km Schienenwegen, 330 Flughäfen, 270 See-
häfen und 210 Binnenhäfen (NOVAK, 2004, S. 304).
Die Leitlinien dienen vor allem der Koordinierung der
nationalen Verkehrswegeplanungen sowie der Abstim-
mung der verschiedenen europäischen Kofinanzie-
rungsinstrumente für Verkehrswegeinvestitionen.

– Die so genannten prioritären Vorhaben, die im
Jahre 1994 in der „Essen-Liste“ aufgeführt wurden
(Entscheidung Nr. 1692/96/EG), umfassen insbeson-
dere zahlreiche europäische Hochgeschwindigkeits-
zugverbindungen und bedeutsame Brücken- bzw. Tun-
nelprojekte. Die Liste soll vor allem die hochrangige
politische Unterstützung für einige besonders bedeut-

same Projekte sichern. Diese Liste prioritärer Projekte
wurde regelmäßig erneuert und im Hinblick auf die
EU-Erweiterung ergänzt (EU-Parlament, 2004).

438.  Für die Leitlinien wurde für den ersten Planungs-
zeitraum zwischen 1994 und 2010 ein Investitionsvolu-
men von 500 Mrd. Euro angesetzt und für die prioritären
Projekte 168 Mrd. Euro. Für die Weiterentwicklung der
Gesamtnetze und die Vollendung der in den 1990er-Jah-
ren geplanten Projekte erachtet die EU-Kommission noch
Investitionen in der Größenordnung von 600 Mrd. Euro
für erforderlich (NOVAK, 2004). Im Hinblick auf den tat-
sächlichen Vollzug stellt die EU-Kommission allerdings
einen erheblichen Investitionsrückstand fest. So seien die
gesamten Verkehrswegeinvestitionen der Mitgliedstaaten
von 1,5 Prozent in den 1980er-Jahren auf circa 1 Prozent
des Bruttosozialproduktes heute gesunken (EU-Kommis-
sion, 2003a, S. 19 ff.), der Investitionsanteil für die euro-
päischen Projekte sei dabei zu niedrig. Der jährliche
Finanzierungsbeitrag der wichtigsten europäischen Fi-
nanzierungsinstrumente, der Struktur- und Kohäsions-
fonds, die für die TEN eingesetzt werden können, liegt
dabei bei 4,1 Mrd. Euro (vgl. EU-Kommission 2004,
S. 144). Auch wenn man die bescheidenen Mittel der di-
rekten Gemeinschaftsfinanzierung für die TEN und die
durchaus beträchtlichen Kredite der Europäischen Inves-
titionsbank (EIB) in der Größenordnung von circa
7 Mrd. Euro pro Jahr für Verkehrswegeinvestitionen (vgl.
EU-Kommission, 2004, S. 142) hinzunimmt, liegen die
durch Gemeinschaftsfinanzierungen verfügbaren Investi-
tionsmittel bei nur etwa einem Drittel der als erforderlich
angesehenen Gesamtinvestitionen. Aus diesem Grunde
stehen auch Modelle der Public-Private-Partnership und
ihre rechtliche Absicherung auf der politischen Agenda
der EU, um die Investitionslücke bei den öffentlichen In-
vestitionen zu füllen (vgl. EU-Kommission, 1997). Au-
ßerdem soll in Zukunft der Anteil der Gemeinschafts-
finanzierung für bestimmte Projekte weiter erhöht werden
können (NOVAK, 2004, S. 306).

439. Auch wenn das grundlegende Ziel schneller und
interoperabler Verkehrsverbindungen für einen funktio-
nierenden europäischen Wirtschafts- und Kommunika-
tionsraum nicht bestritten werden kann, so gibt es durch-
aus begründete Kritik an den derzeitigen Leitlinien des
TEN. Diese zeichnen ein Infrastrukturprogramm vor, das
in Hinblick auf die geplante Netzdichte, das Investitions-
volumen und die geplanten räumlichen und modalen
Schwerpunktsetzungen nicht zielgerecht und zudem über-
dimensioniert ist. Als wesentliche Kritikpunkte werden
unter anderem aufgeführt:

– Der „Wunschzettelcharakter“ des additiven Pla-
nungsverfahrens und die fehlende strategische Selekti-
vität der Leitlinien: Die Leitlinien addieren weit ge-
hend nationale Verkehrswegespläne und enthielten in
der Fassung von 1996 Projekte, deren Bedeutung für
ein integriertes europäisches Verkehrssystem fraglich
war (z. B. die Magnetschwebebahnverbindung Ham-
burg – Berlin) (vgl. BUKOLD et al.,1996; PEAKE,
1994). Auch die neue Fassung enthält noch hinsicht-
lich Kosten und Nutzen sehr kontrovers diskutierte
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Projekte (z. B. Donaukanal, Fehmarnbrücke nach Dä-
nemark) (DNR, 2004; vgl. Tz. 200).

– Die Zielverfehlung bei der Staubekämpfung: Staus
sind vor allem ein regionales Problem in Agglomera-
tionen und Stadt-Umland-Räumen (für Deutschland:
KUTTER, 2004). Die Schwerpunktsetzung auf
schnelle, fernräumliche Verbindungen kann deshalb
nur einen begrenzten Beitrag zu dem von der EU-
Kommission (2001) identifizierten Hauptproblem des
europäischen Verkehrsnetzes leisten. Der Fokus auf
die Fernverbindungen vernachlässigt, dass ein Groß-
teil des Verkehrsgeschehens in Europa nach wie vor
nahräumlich ist. 

– Das raumordnerische Ungleichgewicht: Auch wenn
die prioritären Projekte der TEN die Erreichbarkeit ge-
nerell und auch die der Randregionen verbessern, so
sind die größten absoluten Verbesserungen bei Verbin-
dungen zwischen den ohnehin prosperierenden und
gut erreichbaren Regionen Europas festzustellen
(IASON, 2004, S. 73) und es können neue „Periphe-
rien“ entstehen, die zwischen den weit voneinander
entfernten Zufahrten und Bahnhöfen der neuen
Hochgeschwindigkeitsstrecken liegen (vgl.
VICKERMAN et al., 1996). Dies bestätigt indirekt
auch die EU-Kommission (1998, S. 9), indem sie die
Notwendigkeit betont, dass die TEN durch sekundäre
Netze ergänzt werden müssen, wenn die Abkoppelung
von Mittel- und Unterzentren außerhalb der zentralen
Regionen vermieden werden soll.

– Die Überschätzung des Wachstumsbeitrages der TEN:
Der Beitrag zum Wirtschaftswachstum fällt auf der
Basis neuerer Modellrechnungen wesentlich geringer
aus, als im Rahmen der Wachstumsinitiative der EU-
Kommission (2003a) und von der Politik insgesamt
erwünscht wurde. Die kumulierten Wachstumseffekte
werden bis 2020 auf 0,13 bis 0,31 Prozent des dann er-
reichten Bruttosozialprodukts geschätzt (BRÖCKER
et al., 2004, S. 40). Nimmt man eine Finanzierung der
TEN auf der Basis der sozialen Grenzkosten an, ver-
mindern sich die Wachstumseffekte auf 0,05 Prozent
im Jahre 2020. Die konjunktur- und wachstumspoliti-
sche Bedeutung der TEN muss damit bezweifelt wer-
den. Angesichts der niedrigen erwarteten kalkulatori-
schen Renditen kann davon ausgegangen werden, dass
es andere mindestens so rentable öffentliche Investi-
tionsprojekte gibt. Insgesamt sind auch die positiven
regionalwirtschaftlichen Effekte von Verkehrsanbin-
dungen im Vergleich zu anderen Faktoren regionalen
Wirtschaftswachstums relativ gering (BRÖCKER
et al., 2004, S. 79).

– Zielkonflikte mit dem Netz NATURA 2000: Zielkon-
flikte mit dem europäischen Schutzgebietsnetz
NATURA 2000 sind vorrangig mit dem geplanten
Straßenneubauprogramm von 26 875 neuen Auto-
bahnkilometern bis zum Jahre 2010 zu erwarten. Die
Europäische Umweltagentur (EEA) hat berechnet,
dass sich die Anzahl der potenziell gefährdeten
Schutzgebiete durch die Planungen um 14 Prozent er-
höhen würde (EEA, 1998, S. 24). Ähnliche Untersu-

chungen für die neuen Leitlinien von 2004 hat die
EEA nicht mehr durchgeführt. Die Auswirkungen der
so genannten prioritären Projekte (vor allem Hochge-
schwindigkeitszugverbindungen) wären wegen ihres
kleineren Gesamtnetzes jedoch wesentlich geringer
(so auch EU-Kommission, 2003b). Bedeutsam werden
insbesondere die Zerschneidungseffekte sein. Hierfür
gibt es jedoch auf europäischer Ebene noch keine indi-
katorgestützte Berichterstattung. Eine grobe Annähe-
rung bietet die Beobachtung, dass in der EU zwischen
1990 und 1998 täglich 10 ha alleine für den Autobahn-
bau beansprucht worden sind (vgl. EEA, 2004, S. 26).

440. Vor dem Hintergrund dieser Kritikpunkte kommt
der Frage besondere Bedeutung zu, inwieweit die TEN
nicht nur Teil einer typischen Anpassungsplanung (vgl.
KUTTER, 2004) an prognostizierte Verkehrswachstums-
raten sind, sondern gerade durch ihre erklärte Funktion,
die großräumige Erreichbarkeit und die grenzüberschrei-
tenden Raumüberwindungskosten erheblich zu senken
und den fernräumlichen Verkehr zu beschleunigen, ihrer-
seits die vorhandenen Trends verstärken und das prognos-
tizierte Verkehrswachstum erst ermöglichen.

441. Die erweiterte Wirkungsprognose (extended im-
pact assessment) der EU-Kommission (2003b) stellt fest,
dass der induzierte Verkehr und die entsprechenden Um-
weltwirkungen im Vergleich zu einem Trendszenario ge-
ring sind. Die Prognose fußt aber auf methodisch frag-
würdigen Annahmen. So analysieren die Dienststellen
der EU-Kommission lediglich die prioritären Projekte,
die sich im Vergleich zur Gesamtheit der in den Leitlinien
enthaltenen Verkehrswegeprojekte durch einen sehr ho-
hen Anteil von Hochgeschwindigkeitsstrecken auszeich-
nen. Die EU-Kommission vergleicht ein „Trendszenario“,
das die Vollendung bereits begonnener Projekte, aber
keine neuen Infrastrukturmaßnahmen vorsieht, ein „euro-
päisches Szenario“, das alle prioritären Projekte (so ge-
nannte Essen-Liste) sowie die neuen Projekte aus dem
Kommissionsvorschlag für die Revision der TEN-Leit-
linien aus dem Jahre 2003 umfasst, sowie ein europäi-
sches „Plus-Minus-Szenario“, das weitere Schienenpro-
jekte vorsieht. Die Szenarien unterscheiden sich damit
nicht durch klare Alternativen, sondern nur durch unter-
schiedliche Dimensionierungen derselben Ausbaustrate-
gie. Die Szenarien unterstellen eine volle Kostenanlas-
tung durch Verkehrsabgaben, was zurzeit außerhalb der
politischen Realisierbarkeit liegt. Aufgrund der Annahme
der vollen Kostenanlastung liegt das prognostizierte Ver-
kehrswachstum unterhalb dessen, was ohne vollständige
Kostenanlastung anzunehmen wäre. Mit diesen Annah-
men werden die Umweltwirkungen der TEN schönge-
rechnet. Die EU-Kommission geht in ihrem europäischen
Szenario von einer Verminderung der CO2-Emissionen
um 2 Prozent und in dem europäischen „Plus-Minus-Sze-
nario“ von einer Verminderung um 4 Prozent aus.

Perspektiven der Redimensionierung der TEN

442. Die oben skizzierten Defizite legen eine grundle-
gende Revision der im Jahre 2004 beschlossenen Leitli-
nien in den kommenden Jahren nahe. Grundlage sollte
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zunächst eine realitätsnähere Modellierung der verkehrs-
induzierenden Effekte und der Umweltauswirkungen al-
ler in den TEN-Leitlinien aufgeführten Infrastrukturpro-
jekte sein. Weiterhin sollten Szenarien getestet werden,
die ein breiteres Spektrum möglicher grundlegender Al-
ternativen beinhalten, als die von der EU-Kommission
untersuchten. Das Szenariodesign sollte in einem plura-
listisch zusammengesetzten Panel diskutiert und nicht nur
von der Generaldirektion Transport und Energie
(DG TREN) vorgegeben werden (vgl. BUKOLD und
HEY, 1997).

443. Die Infrastrukturpläne für die schnellen Fernver-
bindungen sollten auf ein realistischeres und für die Eng-
passbeseitigung in internationalen Korridoren notwendi-
ges Maß redimensioniert werden. Hierfür ist eine klare
Abschichtung von transeuropäischen Verbindungen und
denjenigen von weit gehend nationaler Bedeutung not-
wendig. Fördergrundlage für die europäischen Struktur-
und Kohäsionsfonds sollten nicht mehr die TEN mit ihrer
einseitigen Fernverkehrsorientierung sein, sondern die
Entwicklung von regionalen, an raumordnerische Ziele
gekoppelten, integrierten Verkehrskonzepten zur Entlas-
tung der besonders überlasteten Agglomerationen (vgl.
Kap. 10, Tz. 677). Eine solche Redimensionierung ergibt
sich bereits zwangsweise, wenn die Planungen wieder an
realistischerweise mobilisierbare Investitionsmittel ange-
koppelt werden sollen. Hilfreich und disziplinierend in
diese Richtung könnte auch die von Deutschland und an-
deren Mitgliedsländern geforderte Beschränkung des EU-
Budgets auf 1 Prozent des europäischen Bruttosozialpro-
duktes sein. Auf der anderen Seite setzt aber auch eine
Budget-Limitierung konzeptionelle Alternativen für eine
effizientere Ausgabenpolitik der EU voraus, zum Beispiel
auch durch Vorschläge für eine Revision der TEN.

Analog zu den Vorschlägen des SRU zur Reform der
Bundesverkehrswegeplanung wäre es auch für die Revi-
sion der TEN von Bedeutung, das additive Verfahren der
Leitlinienerstellung durch ein strategisches, in ein raum-
ordnerisches Leitbild der EU integriertes und auf evidente
Schwachstellen bei den grenzüberschreitenden Verbin-
dungen konzentriertes Schwerpunktsetzungsverfahren zu
ersetzen. Dazu bedarf es auch einer klareren Abschich-
tung zwischen den Netzen von europäischer Bedeutung
und den nationalen Netzen.

8.1.4 Umweltschutz in der Linienbestimmung 
und der straßenrechtlichen 
Planfeststellung

444. Während die Bundesverkehrswegeplanung we-
sentlich über das „Ob“ einer neuen oder verbesserten
Fernstraßenverbindung entscheidet, wird die konkrete Li-
nienführung verwaltungsintern in einem gesonderten Ver-
fahren gemäß § 16 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
durch das BMVBW im Benehmen mit den Planungsbe-
hörden der betroffenen Länder sowie regelmäßig in Ver-
bindung mit dem Raumordnungsverfahren festgesetzt.
Die außenverbindliche Planung und Ausgestaltung der
Trasse erfolgt schließlich maßgeblich durch die stra-
ßenrechtliche Planfeststellung nach dem FStrG. Der Li-

nienbestimmung und dem Planfeststellungsverfahren
kommen mithin erhebliche Bedeutung für die umwelt-
schonende Gestaltung der Fernstraßen zu.

445. Eine möglichst schonende Gestaltung der Ver-
kehrsstrecken setzt eine gründliche Ermittlung der zu er-
wartenden Umweltauswirkungen einer Straße wie auch
der bestehenden Planungsalternativen voraus. Sodann
müssen die Belange des Umweltschutzes gegenüber den
Mobilitätszielen des Vorhabens angemessene Berücksich-
tigung finden. Das geltende Fachplanungsrecht sieht zwar
durchaus umfassende, formalisierte Ermittlungspflichten
sowohl für die Linienbestimmung (mit der Umweltver-
träglichkeitsprüfung, § 15 Abs. 1 UVPG und der FFH-
Verträglichkeitsprüfung, § 35 Abs. 1 BNatSchG) als auch
für die straßenrechtliche Planfeststellung (mit der Um-
weltverträglichkeitsprüfung, Nr. 14 Anlage 1 zum UVPG,
der FFH-Verträglichkeitsprüfung, § 34 BNatSchG sowie
der Eingriffsregelung, §§ 18 ff. BNatschG und entspr.
Landesrecht) vor und es verlangt im Prinzip auch die Be-
rücksichtigung der prognostizierbaren Umweltauswir-
kungen. Während die Ermittlung der Umweltauswirkun-
gen und die Bewältigung der Kompensationspflichten
vielfach überzeugend angelegt sind (BMVBW, 2004b;
Kieler Institut für Landschaftsökologie, 2004;
LAMBRECHT et al., 2004), wird den ermittelten Um-
weltwirkungen in der planerischen Abwägung – gemes-
sen an den heutigen Erkenntnissen über die gesundheitli-
chen und ökologischen Folgen des Verkehrs – materiell
noch nicht das angemessene Gewicht verliehen. Das gilt
ganz besonders für den Schutz des Menschen vor Lärm
(Abschn. 8.1.4.1), weil die Planungsentscheidungen in
diesem Bereich immer noch eine segmentierte Betrach-
tung zugrunde legen, bei der lediglich die vom jeweils in
der Planung befindlichen Verkehrsweg verursachten Im-
missionen, nicht aber die sich aus der Summation mit an-
deren Lärmquellen ergebende Gesamtbelastung zugrunde
gelegt werden.

8.1.4.1 Lärmbelastungen

446. Für die Planung und Errichtung bzw. wesentliche
Änderung von Straßen, die auf Grundlage eines Planfest-
stellungsverfahrens oder eines Bebauungsplanverfahrens
erfolgen kann, hat das vierstufige „Lärmbekämpfungs-
programm“ der §§ 41 ff. BImSchG, inzwischen in Verbin-
dung mit der 16. und nunmehr auch der 24. BImSchV,
ganz maßgebliche Bedeutung erlangt und auch in der
höchstrichterlichen Rechtsprechung Konturen gewonnen.

447. Die vier Gebote der Verkehrswegeplanung, näm-
lich die Forderungen

– einer schonenden Trassenführung (§ 41 Abs. 1, § 50
BImSchG),

– eines aktiven Lärmschutzes nach dem Stand der Tech-
nik unter verbindlicher Orientierung an den Grenzwer-
ten der 16. BImSchV (§ 41 Abs. 1, § 43 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG),

– eines passiven Schallschutzes zur Vermeidung schäd-
licher Umwelteinwirkungen nach Maßgabe der
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24. BImSchV, falls aktiver Lärmschutz wegen unver-
hältnismäßiger Kosten nicht oder nur partiell durchzu-
führen ist (§ 41 Abs. 2, § 43 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG),
sowie

– einer angemessenen Entschädigung in Geld, soweit
schädliche Umwelteinwirkungen im Außenwohnbe-
reich nicht vermieden werden können (§ 42 Abs. 2
Satz 2 BImSchG, § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG),

garantieren als „harter Kern“ des Lärmschutzes ungefähr
die Einhaltung eines äquivalenten Dauerschallpegels in-
nen von 40 dB(A) in Wohn- und 30 dB(A) in Schlafräu-
men, allerdings nur mit Blick auf den in der Planung ste-
henden Verkehrsweg. Das Wertepaar 30/40 dB(A) innen
entspricht der langjährigen Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts (BVerwG, Beschluss vom 17. Mai
1995, Az: 4 NB 30/94 = Neue Juristische Wochenschrift,
NJW 1995, S. 2573) und gewährleistet ohne hinzutre-
tende Beiträge anderer Lärmquellen ungestörte Kommu-
nikation und ungestörten Schlaf.

448. Die Wirksamkeit des vierstufigen Lärmschutzmo-
dells der §§ 41 ff. BImSchG wird erheblich dadurch in-
frage gezogen, dass die 16. BImSchV und die Rechtspre-
chung eine segmentierte Betrachtung des singulären,
jeweils in der Planung stehenden Verkehrsweges jeden-
falls bis an die Schwelle der Gesundheitsgefährdung für
rechtlich zulässig erachten (BVerwG E 101, 1 ff.; dazu
kritisch KOCH, 1999; KOCH, 2003, S. 323). Dies wider-
spricht dem Vorsorgeprinzip und kann in Anbetracht der
großen Unsicherheiten, die über gesundheitliche Lärm-
wirkungen bestehen, nicht die Grundlage eines Mindest-
schutzkonzeptes sein. Auch einem solchen Konzept muss
eine wirklichkeitsgetreue Betrachtung der Immissionen
und ihrer (möglichen) Wirkungen zugrunde gelegt wer-
den. Auf der Basis einer Fiktion, wie sie die segmentierte
Betrachtung darstellt, kann keine rationale Lärmschutz-
Planung stattfinden.

449. Die isolierte Betrachtung von gewerblichen
Anlagen (TA Lärm), Straßenverkehr (16. BImSchV),
Schienenverkehr (16. BImSchV), Fluglärm (Flug-
lärmschutzG), Sportanlagen (18. BImSchV) und Freizeit-
anlagen (Ländererlasse) verstößt auch gegen den allge-
meinen, akzeptorbezogenen Schutzansatz des deutschen
Immissionsschutzrechts. Ob schädliche Umwelteinwir-
kungen vorliegen, hängt allein davon ab, wie hoch die
Lärmbelastung an einem bestimmten Einwirkungsort ist,
und nicht auch davon, ob diese Lärmbelastung von einer
einzelnen oder von mehreren, auch verschiedenen Quel-
len verursacht wird. Die segmentierte Bewertung der
Lärmquellen ist daher nicht nur sachwidrig, sondern auch
rechtlich fragwürdig. Nur eine summative Betrachtungs-
weise ist geeignet, den Schutzauftrag des BImSchG zu er-
füllen. Dem akzeptorbezogenen Schutzkonzept entspricht
es natürlich auch nicht, den Fluglärm als bedeutende Be-
lastungsquelle gänzlich zu separieren.

Zur vollständigen Erfassung und Berücksichtigung der
Lärmwirkungen ist schließlich immissionsschutz- (s. § 41
Abs. 1, § 3 Abs. 2 BImSchG) und naturschutzrechtlich
(zum Naturschutz 8.1.4.3) auch die Einbeziehung der ne-

gativen Auswirkungen des Lärms auf Tiere geboten. Em-
pirische Studien zur Wirkung von Dauerlärm auf Vögel
(als empfindliche Indikatorarten) haben gezeigt, dass Be-
lastungen oberhalb von 47 dB(A) in den entsprechenden
Habitaten mit großer Wahrscheinlichkeit zu erheblichen
Beeinträchtigungen, das heißt zu Lebensraumverlusten
führen (RECK et al., 2001; LAMBRECHT et al., 2004,
Kap. 3.8.8, S. 178–179, 184; Kieler Institut für Land-
schaftsökologie et al., 2004; s. a. Tab. 2-12). Diese
Schwelle sollte im Rahmen der anzuwendenden immis-
sionsschutz- und naturschutzrechtlichen Schutzbestim-
mungen sowie im Rahmen der planerischen Abwägung
als Prüfschwelle zu berücksichtigt werden.

8.1.4.2 Luftverunreinigungen

450. Luftverunreinigungen aus dem Kfz-Verkehr kann
in Anbetracht ihrer Reichweite weniger wirksam durch
Maßnahmen der Verkehrswegeplanung begegnet werden
als dem Kraftfahrzeuglärm. Allerdings bringt der Stra-
ßenverkehr relevante Luftverunreinigungen gerade auch
im Emittentennahbereich mit sich, insbesondere durch
NOx- und Partikelemissionen (Dieselruß- und Reifenab-
rieb). Frühzeitig hat daher JARASS zur Problembewälti-
gung eine analoge Anwendung der nur auf Verkehrslärm
bezogenen §§ 41 ff. BImSchG vorgeschlagen (JARASS,
1999, § 41 Rn. 8 ff.; die Gegenauffassung vertritt
SCHULZE-FIELITZ, 1999, Rn. 106). Eine entspre-
chende planerische Prävention erscheint nicht nur um-
weltpolitisch vernünftig, sondern de facto auch durch die
Grenzwerte der europäischen Luftqualitäts-Rahmenricht-
linie und der dazugehörigen Tochterrichtlinien geboten
(insb. RL 1999/30/EG vom 22. April 1999 über Grenz-
werte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stick-
stoffoxide, Partikel und Blei sowie RL 2002/3/EG vom
12. Februar 2002 über den Ozongehalt der Luft).

Die bisherigen Umsetzungsschritte insbesondere des
7. Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes begnügen sich im Verkehrsbereich demgegen-
über mit einem Instrument der Verkehrsregelung im
neuen § 40 Abs. 3 BImSchG und der Berücksichtigung
des Straßenverkehrs in der Luftreinhalteplanung
(§ 47 Abs. 4 BImSchG). Die Luftreinhalteplanung soll
das zentrale Instrument zur Einhaltung der europäischen
Schadstoffgrenzwerte bilden. Das Bundesverwaltungsge-
richt sieht deshalb in den Grenzwerten der Luftqualitäts-
richtlinien bzw. der 22. BImSchV keine direkten Pla-
nungs- und Zulassungsschranken für den Straßenbau. In
seinem Urteil vom 26. Mai 2004 (Az.: 9 A 6/03) zum
Ausbau der B170/Dresden entschied das Gericht leitsätz-
lich: „Dem Grundsatz der Problembewältigung wird im
Hinblick auf die Einhaltung der Grenzwerte der
22. BImSchV in einem Planfeststellungsverfahren für ein
Straßenbauvorhaben in der Regel hinreichend Rechnung
getragen, wenn nicht absehbar ist, dass das Vorhaben die
Möglichkeit ausschließt, die Einhaltung dieser Grenz-
werte mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung zu si-
chern.“

Dieser rein nachsorgende Ansatz wird den Ansprüchen
und Standards des europäischen Luftqualitätsrechts nicht
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gerecht. Dem gemeinschaftsrechtlichen Gebot, die
Grenzwerte einzuhalten, genügt es nicht, prognostizierte
Grenzwertüberschreitungen unter einer Regelvermutung
der nachträglichen Vermeidbarkeit großzügig zuzulassen.

Die Mitgliedstaaten haben nach Artikel 7 Abs. 1 der Luft-
qualitätsrahmenrichtlinie 96/62/EG „die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Grenz-
werte sicherzustellen“. Weder aus der Rahmenrichtlinie
noch aus der Tochterrichtlinie 1999/30 folgt, dass zu die-
sen Maßnahmen nur solche zählen, die vorab durch einen
Maßnahme- oder Aktionsplan beschlossen worden sind.
Vielmehr gelten die Verpflichtungen, Maßnahme- und
Aktionspläne aufzustellen, parallel zu der allgemeinen
Bindung an die Grenzwerte der Tochterrichtlinie. Daraus
folgt für die nationale Umsetzung, dass ein Straßenneu-
bau, der voraussichtlich zu einer Überschreitung der
Grenzwerte führen würde, grundsätzlich nicht zugelassen
werden darf, wenn nicht gleichzeitig sichergestellt wer-
den kann, dass durch Verkehrsbeschränkungen oder Maß-
nahmen an anderen Quellen die Einhaltung der Grenz-
werte gewährleistet wird.

451. Der dahin gehenden Verpflichtung des Gemein-
schaftsrechts genügt es nicht – mit dem BVerwG – allein
auf eine nicht weiter substantiierte abstrakte Möglichkeit
zu verweisen, dass die Schadstoffkonzentrationen auch
nach Bau und Inbetriebnahme der streitgegenständlichen
Straße noch durch Verkehrsbeschränkungen und Maßnah-
men an anderen Quellen unter die Grenzwerte abgesenkt
werden könnten. Zu den „erforderlichen Maßnahmen“
i. S. v. Artikel 7 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie muss sach-
notwendig auch das Gebot zählen, neue Emissionsquellen
nur dann zuzulassen, wenn konkret sichergestellt und
nachgewiesen ist, dass sie nicht zu einer Grenzwertüber-
schreitung beitragen werden. Andernfalls kann auch
– entgegen dem zitierten Leitsatz – auf der Planfeststel-
lungsebene keine angemessene Problembewältigung er-
folgen. Der vom BVerwG in Bezug genommene Grund-
satz der Problembewältigung verlangt, dass Probleme nur
dann und insoweit auf eine nachfolgende staatliche Ent-
scheidungsebene verlagert werden dürfen, wenn und wie
sie dort angemessen bewältigt werden können (vgl.
bereits BVerwG, Urteil vom 23. Januar 1981 –
BVerwG 4 C 68.78 – BVerwGE 61, 307; Beschluss vom
17. Mai 1995 – 4 NB 30.94, NJW 1995, S. 2 572, 2 573).
Danach verlangt ein Problemtransfer in die nachfolgende
Entscheidungsphase die positive Feststellung, dass der
Konflikt dort adäquat wird bewältigt werden können. Nur
unter solchen Umständen wird man auch von einer ange-
messenen Umsetzung der europäischen Luftqualitätsrah-
menrichtlinie nebst Tochterrichtlinien sprechen können.
Vertretbar erscheint die Zulassung eines die Grenzwerte
überschreitenden Straßenprojekts daher nur dann, wenn
zugleich konkrete Möglichkeiten einer alternativen Im-
missionsminderung sowie entsprechende Maßnahmen
und Kompetenzen nachgewiesen werden.

452. Bei alledem ist (auch) in der Straßenplanung zu be-
achten, dass die dem Gesundheitsschutz dienenden
Grenzwerte für NOx und Partikel überall dort einzuhalten
sind, wo sich Menschen gewöhnlich längere Zeit aufhal-

ten und keineswegs nur an den vorgeschriebenen Mess-
stellen oder nur mit einem über ein größeres Gebiet ge-
mittelten Durchschnittswert (so aber zunächst
OVG Koblenz, Umwelt und Planungsrecht 2002, S. 360
und VGH Mannheim, Urteil vom 17. Juli 2003 –
5 S 723.02 und insbesondere STÜER, 2004; dagegen
JARASS, 2003, S. 261 und REHBINDER, 2004, Tz. 27).
Dahin gehenden Aufweichungsversuchen hat das
BVerwG in der oben zitierten Entscheidung eine eindeu-
tige Absage erteilt. Im Sinne des Schutzziels der Luftqua-
litätsrichtlinien hat das Gericht zu Recht entschieden,
dass die Grenzwerte zum Schutz der Bürger auf jedem
Grundstück einzuhalten sind (BVerwG, Urteil vom
26.05.2004 – 9 A 6/03, Tz. 22 f.).

453. Um die Einhaltung der dem Gesundheitsschutz
dienenden EG-Partikel- und Stickstoffoxidgrenzwerte im
Emittentennahbereich effektiv zu gewährleisten, er-
scheint es geboten, der Vermeidung dieser verkehrsbe-
dingten Immissionen bereits in der Verkehrswegeplanung
durch klare Grenzwertregelungen mehr Gewicht zu ge-
ben. Ein entsprechender Rechtsrahmen müsste im Hin-
blick auf die Grenzwerte der Luftqualitätsrichtlinien so-
gar strenger ausfallen, als die geltende Regelung von
§§ 41 ff. BImSchG und 16. BImSchV, die Überschreitun-
gen der Lärmgrenzwerte unter Kostengesichtspunkten
teilweise gestatten. Eine prognostizierbare Überschrei-
tung der Grenzwerte der 22. BImSchV kann demgegen-
über aufgrund der zwingenden Vorgaben des Gemein-
schaftsrechts allenfalls einstweilen zugelassen werden,
wenn durch einen konkreten Maßnahme- und Terminplan
und entsprechende Handlungsbefugnisse sichergestellt
ist, dass die Schadstoffkonzentrationen in absehbarer Zeit
durch Verkehrsregelungen und -beschränkungen oder
durch Emissionsminderungsmaßnahmen an anderen
Quellen ausreichend gemindert werden. Die für diese
kompensatorische Maßnahmenplanung vorgesehene
Luftreinhalteplanung muss folglich im Vorfeld einer Stra-
ßenplanung erfolgen. Ferner sollte die Umsetzung der
Maßnahmen auch in der Zuständigkeit der die Planfest-
stellung betreibenden Behörden, mindestens aber des be-
treffenden Landes stehen. Durch eine entsprechende Er-
gänzung der §§ 41 ff. BImSchG würde eine schon länger
beklagte zentrale Regelungslücke des nationalen Immis-
sionsschutzrechts geschlossen und zugleich dafür gesorgt,
dass die immissionsschutzrechtlichen Minderungslasten
zwischen dem Verkehr und den stationären Anlagen et-
was angemessener verteilt werden (JARASS, 2003,
S. 266).

8.1.4.3 Natur und Landschaft

454. Den nicht selten gravierenden Auswirkungen über-
örtlicher Verkehrswege sind materiell rechtliche Schran-
ken gezogen. In der Planfeststellung können sich die Be-
lange des Naturschutzes auf zwei Wegen behaupten:

– zum ersten durch rechtsverbindlich zu berücksichti-
gende Schutzgebiete und geschützte Lebensräume, die
vielfach erhöhten rechtlichen Abwägungsanforderun-
gen i. S. von § 30 BNatSchG (FFH-Verträglichkeits-
prüfung) unterworfenen sind,
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– zum anderen in der planerischen Abwägung, insbe-
sondere nach Maßgabe naturschutzrechtlicher Ein-
griffsregelung. 

– Wesentliches Ziel ist es straßenbaubedingte Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft so weit wie
möglich zu vermeiden oder zumindest (partiell) zu
kompensieren.

455. Die Verpflichtung, Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft durch den Fernstraßenbau möglichst zu
vermeiden bzw. zu vermindern, kann allerdings im hierar-
chischen System der Fernstraßenplanung (s. Tab. 8-1) auf
der Ebene der Planfeststellung allein nicht effektiv erfüllt
werden. Sie muss vielmehr maßgeblich auch an die
Ebene der Linienbestimmung gerichtet werden. Für den
FFH-Gebietsschutz bestimmt konsequenterweise
§ 35 BNatSchG ausdrücklich, dass im Rahmen der Lini-
enbestimmung eine FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß
§ 34 BNatSchG durchzuführen ist und dass „erhebliche
Beeinträchtigungen“ im Sinne dieser Vorschrift ggf. zu
vermeiden oder zumindest auszugleichen sind. Die FFH-
Verträglichkeitsprüfung erfolgt daher entsprechend dem
mehrstufigen Planungssystem ebenfalls gestuft. Der Leit-
faden des BMVBW zur FFH-Prüfung im Bundesfernstra-
ßenbau hebt diesbezüglich hervor, dass auf der Ebene der
Linienführung die FFH-Prüfung lediglich in der „entspre-
chenden Planungstiefe“ zu bearbeiten und sodann auf
Planfeststellungsebene zu verdichten sei (s. BMVBW,
2004b, Abschn. 3.3). Zutreffend führt der Leitfaden aus,
dass die Ergebnisse der „groben“ FFH-Prüfung auf Lini-
enbestimmungsebene im Rahmen der „feinen“ FFH-Prü-
fung auf Planfeststellungsebene auch aktualisiert und ggf.
korrigiert werden müssen, wenn sich herausstellt, dass sie
fehlerhaft sind.

Wesentliche Voraussetzung für die Vermeidung oder zu-
mindest den effektiven Ausgleich von Eingriffen in Natur
und Landschaft ist die frühzeitige gründliche Ermittlung
der (potenziellen) Auswirkungen des Straßenprojekts.
Auf die besondere Bedeutung, die der Strategischen Um-
weltprüfung insoweit bereits auf Ebene des BVWP zu-
kommt, sei in diesem Zusammenhang nochmals hinge-
wiesen (s. Abschn. 8.1.2.3, Tz. 425 f.). Durch die
projektbezogene UVP muss sodann im Planfeststellungs-
verfahren, aber auch bereits auf Ebene der Linienbestim-
mung und des Raumordnungsverfahrens die erforderliche
Vertiefung der Umweltverträglichkeitsanalyse erfolgen.

Gebietsschutz insbesondere nach der FFH-Richtlinie

456. Ziel der FFH-Richtlinie ist es, einen Mindestbe-
stand europäischer Arten und Habitate in einem staaten-
übergreifenden kohärenten Schutzgebietsnetz wirksam zu
erhalten. Dazu waren in der ersten Umsetzungsphase von
den Mitgliedstaaten alle potenziellen Schutzgebiete (Ge-
biete, die nach den naturschutzfachlichen Kriterien von
Anhang III der FFH-Richtlinie als ökologisch wertvoll er-
scheinen) bis zum Juni 1995 an die EU-Kommission zu
melden. In der zweiten Phase hat die EU-Kommission an-
hand dieser Meldungen das Schutzgebietsnetz zu entwi-
ckeln, welches anschließend von den Mitgliedstaaten ent-
sprechend den Regelungen der FFH-Richtlinie unter

Schutz zu stellen ist. Tatsächlich konnte wegen der äu-
ßerst zögerlichen Gebietsmeldungen die Phase II noch
nicht abgeschlossen werden (vgl. SRU, 2002, Tz. 298 ff.;
HÖSCH, 2004). Wenngleich aufgrund der sehr restrikti-
ven Meldepraxis der Bundesländer davon auszugehen ist,
dass nahezu alle Gebietsmeldungen in der Phase II auch
in das FFH-Netz einbezogen werden müssen, fehlt nach
wie vor ein solider naturschutzrechtlicher Planungsrah-
men.

Zwar werden inzwischen die Schutzvorschriften der
FFH-Richtlinie von der Rechtsprechung auch auf noch
nicht ausgewiesene so genannte potenzielle FFH-Gebiete
unmittelbar angewendet, wenn die Gebiete prioritäre Ar-
ten beherbergen oder prioritäre Lebensräume einschlie-
ßen (grundlegend zum unmittelbaren Schutz der so ge-
nannten prioritären Gebiete BVerwG, Zeitschrift für
Umweltrecht, ZUR, 1998, S. 28 – A-20-Beschluss – und
Hauptsacheurteil vom 19. Mai 1998 – 4 A 9.97 =
BVerwGE 107, S. 1; zur unmittelbaren Anwendung der
Schutzbestimmungen auf nicht prioritäre FFH-Gebiete:
BVerwG, ZUR 2001, S. 214 – A 71; zur Rechtsprechung
des BVerwG: HÖSCH, 2004). Auch für sonstige poten-
zielle FFH-Gebiete wird ein vorwirkender Schutz ge-
währt; sie dürfen nicht derart beeinträchtigt oder zerstört
werden, dass sie für eine Meldung anschließend nicht
mehr in Betracht kommen würden (BVerwG, Urteil vom
27.10.2000 – 4 C 2.99 = E 110, S. 140, 157). Jedoch
bleibt die genaue räumliche Abgrenzung dieser potenziel-
len Schutzgebiete diffizil und dehnbar (s. STÜER, 2002,
S. 942). Das gilt vor allem für diejenigen, die keine prio-
ritären Arten oder Biotope beherbergen. Ohne konkrete
Gebietsausweisungen und Schutzstatute, die zugleich die
Erhaltungsziele, Erhaltungsbedingungen und Konservie-
rungsmaßnahmen konkret bezeichnen, weist der Natur-
schutz daher (auch) gegenüber dem Straßenbau offene
Flanken auf, die es möglichst zügig zu schließen gilt,
wenn die Zielsetzungen des EU-Biotopverbundsystems
NATURA 2000 nicht ernsthaft gefährdet werden sollen
(s. bereits SRU, 2004, Tz. 164 f.; SRU, 2002, Tz. 300).

457. Der Konkretisierung der Erhaltungsziele und -be-
dingungen kommt auch in Bezug auf die Schwelle der
„Erheblichkeit“ einer Schutzgebietsbeeinträchtigung Be-
deutung zu. Der Leitfaden des BMVBW führt beispiel-
haft aus, dass die bloße Erhaltung eines Trophie-Zustands
eines nährstoffreichen Gewässers unter Umständen mit
Nährstoffeinträgen von geringem Umfang kompatibel
sein könne, solche Nährstoffeinträge jedoch als erhebli-
che Beeinträchtigung zu werten seien, wenn als Entwick-
lungsziel die Senkung des Nährstoffpegels festgesetzt
wurde. Je präziser die Schutzziele und die erforderlichen
Erhaltungsbedingungen bestimmt werden, desto genauer
und objektiver kann auch die Erheblichkeit anthropoge-
ner Eingriffe bemessen werden. An die Erheblichkeits-
schwelle dürfen im Übrigen keine überzogenen Anforde-
rungen gestellt werden. Keinesfalls sollte diese Schwelle
unmittelbar an Höchsttoleranzwerten dahingehend orien-
tiert werden, dass regelmäßig bis an diese Grenze heran
Verkleinerungen des Gebietes, Immissionen oder sonstige
Belastungen als unerheblich eingestuft werden (vgl. aber
BMVBW, 2004, S. 44). Eine sukzessive Degradation
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kann das FFH-Regime nur dann erfolgreich verhindern,
wenn es auch gegenüber Beeinträchtigungen greift, die
graduell zur Verschlechterung des Erhaltungszustands
beitragen können. Insofern ist es bei der Beurteilung der
Erheblichkeit von Beeinträchtigungen ggf. erforderlich,
das Zusammenwirken des beantragten Projektes bzw.
Planes mit anderen Projekten oder Plänen zu berücksich-
tigen (LAMBRECHT et al., 2004, Kap. 2.6.9).

458. Die Schutzwirkung der FFH-Gebiete hängt sodann
entscheidend davon ab, unter welchen Voraussetzungen
Eingriffe – etwa durch Straßenbau – gleichwohl zulässig
sind und welcher Milderungs- und Kompensationsauf-
wand ggf. verlangt werden kann. Zur Frage der Eingriffs-
zulässigkeit bestimmt § 34 BNatSchG, dass Projekte, die
mit den Erhaltungszielen eines Schutzgebiets nicht ver-
einbar sind, dennoch zugelassen werden können, soweit
dies „(1) aus zwingenden Gründen des öffentlichen Inte-
resses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftli-
cher Art, notwendig ist und (2) zumutbare Alternativen,
den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu errei-
chen, nicht gegeben sind.“ Strenger bestimmt Abs. 4,
dass als zwingende Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses nur solche des Gesundheitsschutzes, der
öffentlichen Sicherheit oder insgesamt günstige Umwelt-
auswirkungen geltend gemacht werden können, wenn das
Gebiet prioritäre Arten beherbergt oder prioritäre Lebens-
räume umfasst. Auch Ziele wirtschaftlicher und sozialer
Art können unter Umständen Eingriffe in diesen Gebieten
rechtfertigen, allerdings nur nach vorheriger Stellung-
nahme der EU-Kommission (Abs. 4 Satz 2).

459. Diese Ausnahmebestimmungen werfen unter-
schiedliche Auslegungsfragen auf, die generell über die
Effektivität des FFH-Gebietsschutzes entscheiden und zu
denen der SRU bereits in seinem Naturschutz-Sondergut-
achten (SRU, 2002, Tz. 298 ff.) Stellung genommen hat.
Als eines der bedeutendsten Konfliktfelder erfordert in-
dessen die Straßenplanung eine gesonderte Betrachtung
und eine spezifische Konkretisierung der Ausnahmetatbe-
stände.

Was zunächst die öffentlichen Interessen wirtschaftlicher
Art betrifft, die erhebliche Beeinträchtigungen rechtferti-
gen können, so werden vielfach auch die allgemeinen mit
einem Großprojekt verbundenen wirtschaftlichen Interes-
sen (Arbeitsplätze, Strukturentwicklung u. ä.) in Betracht
gezogen. Eine solche weite Auslegung der Ausnahmetat-
bestände wird dem Schutzziel der FFH-Richtlinie nicht
gerecht. Das europaweite Netz aus Schutzgebieten wird
sich nicht entsprechend den naturschutzfachlichen Vo-
raussetzungen etablieren lassen, wenn es durch regionale
Großprojekte aufgrund einfacher wirtschaftlicher Be-
lange durchlöchert werden kann. Solche Interessen strei-
ten nahezu für jedes große Infrastrukturprojekt, also viel-
fach auch für Fernstraßen. Deshalb müssen an die
Rechtfertigung des Eingriffs durch „zwingende Gründe“
des Allgemeinwohls hohe Anforderungen gestellt wer-
den. Der Leitfaden des BMVBW zur FFH-Verträglich-
keitsprüfung in der Fernstraßenplanung betont mit der
Rechtsprechung des BVerwG (Urteil vom 27. Januar

2000 – 4 C 2.99 – Bundesstraße B 1), dass im Rahmen
der Einzelfallentscheidung

– das Gewicht und die konkrete Funktion des betroffe-
nen Gebietes besonderes zu berücksichtigen sind,

– zugunsten des Vorhabens schwerwiegende Gründe
(z. B. Netzanschluss im TEN) vorliegen müssen,

– an die Darlegung bzw. den Nachweis der zwingenden
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
hohe Anforderungen zu stellen sind (BMVBW, 2004b,
S. 63 f.).

Hinsichtlich der Gründe des Gesundheitsschutzes hat das
BVerwG klargestellt, dass gesundheitliche Allgemeinbe-
lange nicht genügen, um wesentliche Beeinträchtigungen
eines prioritären Lebensraums zu begründen. Vielmehr
muss im Einzelfall ermittelt werden, ob die jeweiligen
Ziele des Gesundheitsschutzes die konkreten Beeinträch-
tigungen prioritärer Schutzgüter rechtfertigen. Dabei
muss der gesundheitsbezogene Schutzzweck eines Stra-
ßenbauvorhabens jedenfalls den Hauptzweck des Vorha-
bens bilden. Es reicht nicht aus, dass mit einer hauptsäch-
lich Verkehrsbedürfnissen dienenden Umgehungsstraße
auch eine Verminderung von Unfallrisiken erreicht wer-
den kann (BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2000 –
4 C 2.99, BVerwG E 110, S. 315).

460. Die Rechtfertigung eines Eingriffs muss auf der je-
weils verantwortlichen Planungsebene geprüft werden.
Sachgerecht ordnet daher § 35 Nr. 1 BNatschG an, dass
die in § 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG normierten Voraus-
setzungen für Ausnahmen vom Beeinträchtigungsverbot
bereits bei der Linienbestimmung zu beachten sind. Be-
reits bei der Linienführung ist also ggf. darzulegen, wel-
che zwingenden Gründe eine Trassierung rechtfertigen,
die eine erhebliche Beeinträchtigung von FFH-Gebieten
mit sich bringt.

461. Maßgebliche Bedeutung kommt insoweit – gerade
auch bei der Linienbestimmung – der Alternativenprü-
fung zu. Regelmäßig stellt sich dabei die Frage, welche
anderen Streckenführungen noch als Alternativen in Be-
tracht zu ziehen sind, oder aber als gänzlich anderes Pro-
jekt gelten müssen. Das BVerwG hat in dieser Frage den
Kreis der in Betracht zu ziehenden Alternativen ver-
gleichsweise weit gezogen. Nach dem Urteil vom
17. Mai 2002 – 4 A 28.01 – A-44, Zeitschrift für Um-
weltrecht, 2003, S. 22 ff. sind ggf. auch Einschränkungen
am Grad der Zielerfüllung hinzunehmen, wenn erhebli-
che Beeinträchtigungen der FFH-Erhaltungsziele nicht
anders zu vermeiden sind. Insbesondere sollen andere
Streckenführungen, die die überregionalen Verbindungs-
ziele erreichen, nicht schon deshalb als „Alternative“ aus-
scheiden, weil sie nicht auch sämtliche regionalen Ziele
der Ausgangsplanung voll erfüllen können. Vielmehr
müssten zur Wahrung der Erhaltungsziele des (potenziel-
len) Schutzgebietes auch Zugeständnisse bei der Verwirk-
lichung regionaler Verbindungs- und Entlastungsziele
hingenommen werden (vgl. FISAHN, 2003). Außerdem
hat das BVerwG klargestellt, dass auch wesentlich höhere
Kosten der Alternativstrecke diese nicht von vornherein
für die gebotene Alternativprüfung disqualifizieren. Viel-
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mehr müsse spezifisch gegenüber den mit der Alternative
verbundenen Vorteilen für die FFH-Schutzgüter abgewo-
gen werden, ob die zusätzlichen Kosten als verhältnismä-
ßiger Aufwand gerechtfertigt sind. Die Erhaltungsziele
könnten es dabei beispielsweise durchaus rechtfertigen,
zu ihrem Schutz eine siedlungsnähere Trassenalternative
zu wählen, auch wenn diese zusätzlich mit einem Lärm-
schutzwall ausgestattet werden muss (BVerwG, Urteil
vom 14. November 2002 – 4 A 15.02, BVerwGE 117,
S. 149, 162).

Eingriffsregelung

462. Hinsichtlich der Eingriffsregelung gelten in der
Straßenplanung im Prinzip keine rechtlichen Besonder-
heiten. Parallel zur FFH-Ausnahmeregelung gilt aller-
dings auch für die Eingriffsregelung, dass die Vermei-
dung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen der
Natur und Landschaft wesentlich bereits in der Verant-
wortung der Linienführung liegt und dort Beachtung
finden sollte. Eine dem § 35 BNatSchG (FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung auch bei der Linienbestimmung) ent-
sprechende Vorschrift sieht das geltende Recht im Zu-
sammenhang mit der Eingriffsregelung jedoch nicht vor.
Naturbestandteile, die nicht durch FFH-Gebiete geschützt
sind, müssen zwar im Rahmen der UVP, die bei der
Linienbestimmung gemäß § 15 Abs. 1 UVPG durchzu-
führen ist, berücksichtigt und in die Variantenprüfung
nach § 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG einbezogen werden. Inso-
weit besteht also eine Pflicht zur Ermittlung, Berücksich-
tigung und Alternativenprüfung. Jedoch normiert das
UVPG generell kein materielles Gebot zur Vermeidung
von Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft. Seit
1987 gilt allerdings „offiziell“ aufgrund der vom seiner-
zeitigen Bundesminister für Verkehr erlassenen „Hinweise
zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege beim Bundesfernstraßenbau“ (HNL-StB 87,
VkBl. S. 217, letzte überarbeitete Fassung: HNL-StB 99),
dass bereits auf Ebene der Linienbestimmung die Ein-
griffsregelung zu berücksichtigen und in die für die Pla-
nungsstufe erforderliche Abwägung einzustellen ist (s. 1.
und 1.2 der Hinweise). Dementsprechend fehlt es in der
Praxis der Linienbestimmung nicht grundsätzlich an einer
„Berücksichtigung“ der Eingriffsregelung. Problema-
tisch ist – wie bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung – eher
die Gewichtung des Naturschutzes in der Abwägung.

463. Um den Belangen des Naturschutzes in der Abwä-
gung besser zur Geltung zu verhelfen, kommt es ins-
besondere darauf an, bewährte Möglichkeiten zur Ver-
meidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen
gewissermaßen als gute fachliche Praxis eines natur- und
landschaftsschonenden Straßenbaus herauszustellen. Der
Leitfaden des BMVBW zur FFH-Verträglichkeitsprüfung
und die Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege beim Bundesfernstraßen-
bau bieten insoweit bereits beachtliche Grundlagen,
bedürfen allerdings partiell einer präzisierenden Fort-
schreibung, insbesondere im Hinblick auf die gravieren-
den Zerschneidungswirkungen der Fernstraßen. Weniger
gravierend, aber gleichwohl erheblich, können sich auch
die von Straßen ausgehenden Lärm und Lichtemissionen

auf Natur und Landschaft auswirken (s. Kap. 2,
Tz. 47 ff.). Auch diese Auswirkungen bedürfen daher der
Prüfung und ggf. Berücksichtigung in der fachplaneri-
schen Abwägung und konkreten Gestaltung der Straße
(zur Prüfschwelle für die Wirkungen von Lärm auf Tiere
s. Tz. 449).

464. Zur Verminderung der Zerschneidungswirkung
können namentlich Querungshilfen und Auflagen zu
Fahrbahnbreite und -belag beitragen (s. Tz. 427 ff.). Im
Übrigen bleiben natürlich auch Maßnahmen zu Ausgleich
und Ersatz an anderer Stelle, das heißt zur Entwicklung
von äquivalenten Lebensräumen, möglich. Unter ande-
rem können Ausgleichsmaßnahmen auch zur Errichtung
von Grünbrücken oder Krötentunneln an anderen, bereits
bestehenden Straßen genutzt werden.

Bei der Bewertung der Zerschneidungswirkungen und der
Erforderlichkeit von Querungshilfen sollte auf die betrof-
fenen Arten und Artengruppen, die in Anspruchstypen
zusammengefasst werden können, und auf die Bedeutung
von Querungshilfen für diese Anspruchstypen abgestellt
werden. Eine Einschätzung der naturschutzfachlichen
Wirksamkeit einer Querungshilfe gibt Tabelle 8-6. Das
Grobkonzept der Lebensraumkorridore für Mensch und
Natur (RECK et al., 2004) gibt erste Hinweise für die In-
tegration von Querungshilfen in die Planung und Reali-
sierung eines Straßenbauvorhabens bei der Zerschnei-
dung eines in dem Grobkonzept dargestellten bundesweit
bedeutsamen Lebensraumkorridors. In Zukunft wird je-
doch eine detailliertere Darstellung der überregional be-
deutenden Lebensraumkorridore zur Verfügung stehen
(s. Abschn. 8.1.2.4, Tz. 427). Weiterhin sollte auch die
Biotopverbundplanung auf Länderebene berücksichtigt
werden. Bei Errichtung einer Querungshilfe sind zusätz-
lich insbesondere unterstützende und ergänzende Maß-
nahmen zur Stärkung der Donatorpopulationen der Ziel-
arten bzw. von schutzbedürftigen Donatorbiotopen, die
Entwicklung von Lebensraumkorridoren mit entspre-
chenden Habitaten in Richtung von Querungshilfen und
die Gestaltung geeigneter Habitate auf und in der Umge-
bung von Grünbrücken erforderlich (RECK et al., 2004,
S. 12). Insbesondere schwerwiegende Zerschneidungs-
wirkungen sollten darüber hinaus schon auf der Ebene
des Bundesverkehrswegeplans (ggf. auch eines Landes-
verkehrswegeplans), spätestens aber bei der Linienbe-
stimmung und dem Raumordnungsverfahren erwogen
und möglichst vermieden werden (zur Integration des
Grobkonzepts der Lebensraumkorridore für Mensch und
Natur in die vorgelagerten Planungsebenen
s. Abschn. 8.1.2.4, Tz. 427).

465. Im Rahmen der Eingriffsregelung sind über Ver-
meidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch die
vielfach vernachlässigten Beeinträchtigungen des Bodens
zu ermitteln und zu kompensieren. Im Rahmen des Stra-
ßenbaus spielt hierbei die Bodenversiegelung eine bedeu-
tende Rolle. Eine zusätzliche Versiegelung sollte so weit
wie möglich vermieden werden, und sofern sie dennoch
erforderlich ist, durch Entsiegelung an anderer Stelle aus-
geglichen werden. Dieser Grundsatz sollte weiterhin
– aber mit höherer Bedeutung als bisher – in der Abwä-
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Ta b e l l e  8-6

Bedeutung von Querungshilfen (alleine) über lineare Barrieren für verschiedene Anspruchstypen

Quelle: RECK et al., 2004

Artengruppe/Anspruchstyp t-range mig-r dis-r Minder.

Große Säuger mit großräumigen Wanderbewegungen (z. B. Wild-
schwein, Rothirsch) (gezäunte Straßen) +++ +++ +++ +

Große und mittelgroße, wenig migrierende Säuger
(z. B. Reh, Feldhase, Fuchs, Dachs, Baum-/Steinmarder) +++ – ++ ++

Baumbewohnende Kleinsäuger (z. B. Bilche) + – +++ –

Bodenlebende Kleinsäuger (z. B. Mäuse) + – + +

Vögel/Fledermäuse – – – –

Amphibien – +++ +++ ++

Flugunfähige Wirbellose, die sich aktiv ausbreiten
(z. B. Laufkäfer) + + +++ (+++)

Flugfähige Insekten, aktive Ausbreitung,
Kfz schlecht ausweichend (z. B. Tagfalter) + – + (++)

Flugfähige Insekten, aktive Ausbreitung,
Kfz gut ausweichend (z. B. Bienen) – – + +

Wirbellose mit passiver (anemochor) oder
geringer Ausbreitungsfähigkeit – – – –

Wirbellose mit passiver (zoochor) oder
geringer Ausbreitungsfähigkeit – – + –

Trivial range (t-range):
Erhaltung von Aktionsräumen (Individuen, Gruppen, Lokal-
populationen)

Migration range (mig-r):
Erhaltung von Migrationswegen

Dispersal range (dis-r):
Erhaltung der Möglichkeiten für Ausbreitung, inkl. Austausch von 
Individuen zwischen Teilpopulationen von Metapopulationen

Minderung (Minder.):
Verminderung der verkehrsbedingten 
Mortalität

Bedeutung:
+++ hoch
++ mittel
+ gering
– keine Bedeutung
gung im Rahmen der Projektzulassung berücksichtigt
werden. Nicht selten verlieren bestehende Straßen unter
anderem durch Straßenneubau ihre ursprünglichen Funk-
tionen, sodass sich bisher wenig beachtete Potenziale für
den Straßenrückbau ergeben. So ist im Zuge des Verkehr-
sprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 der vollständige
Rückbau der alten A 4-Trasse in Thüringen auf circa
9 km Länge geplant (AGAB e. V., 2005). Straßenrückbau
kann aber auch nur aus einer Entsiegelung, zum Beispiel
dem Entfernen der Asphaltdecke, bestehen. Wird die As-
phaltdecke entfernt oder durch andere Belagstoffe ersetzt,
kann wieder Regenwasser in den Boden eindringen.
Diese Maßnahmen sind insbesondere dann sinnvoll,
wenn Straßen kaum oder gar nicht mehr benutzt werden
(LfU, 2002, S. 28). Aber auch durch eine zeitweilige Nut-
zungseinschränkung lokal genutzter Straßen (z. B. eine

jahreszeitliche Einschränkung der Befahrung ausschließ-
lich auf Anlieger) kann die Mortalitätsrate einzelner Ar-
tengruppen erheblich gesenkt werden (z. B. für Amphi-
bien; SACHS-TERNES et al., 2004). Der Bau neuer
Bundesfernstraßen sollte in der Regel nur noch als Ersatz
und Optimierung des bestehenden Netzes erfolgen (vgl.
BfN, 2002, S. 6). Die entstehenden Rückbaupotenziale
sollten systematisch geprüft und für Entschneidungsmaß-
nahmen genutzt werden.

8.2 Innerörtlicher Verkehr

466. Der Verkehr hat sich vor allem auch auf kommuna-
ler Ebene zu einem Umweltproblem ersten Ranges entwi-
ckelt. Der Straßenverkehr ist die Hauptlärmquelle in den
Städten und trägt dadurch entscheidend zu lärmbedingten
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Gesundheitsschäden und zur Minderung der Aufenthalts-
qualität auf und an den Straßen bei (Kap. 2.1.3,
Tz. 23 ff.). Im Jahre 2002 fühlten sich 17 Prozent aller
befragten Bürger vom Verkehrslärm „äußerst gestört oder
belästigt“. Damit rangiert der Verkehrslärm auch im
Empfinden der Betroffenen an erster Stelle vor Flug-,
Schienen-, Sport- und Gewerbelärm (KUCKARZ und
GRUNENBERG, 2002). Das vom SRU zum Schutze vor
erheblichen Belästigungen wiederholt empfohlene Grenz-
wertpaar von 55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) in der
Nacht (im Außenbereich von Wohngebäuden) wird in
Ballungsgebieten vielfach gerade durch den Straßen-
verkehrslärm überschritten. Die Aktionspläne zur Minde-
rung des Umgebungslärms, die zukünftig nach der
– national noch umzusetzenden – EG-Umgebungslärm-
richtlinie für Ballungsgebiete mit mehr als 100 000 Ein-
wohnern zu erstellen sind, werden daher in aller erster
Linie den Verkehr bzw. das unverträgliche Nebeneinan-
der von intensivem Verkehr und sensiblen Wohnnutzun-
gen zum Gegenstand haben, zumindest aber auf eine da-
hin gehende Verkehrsplanung Bezug nehmen müssen.
Gleiches gilt für die Maßnahmen, die das Gemeinschafts-
recht zur Sicherung der Luftqualität insbesondere auch
gegenüber verkehrsbedingten Abgasen fordert.

467. Bei den verkehrsbedingten Abgasemissionen ge-
ben innerörtlich insbesondere die Partikel- und Benzol-
emissionen Anlass zur Sorge. Hier verlangt das EU-Luft-
reinhaltungsrecht einschneidende Maßnahmen, denn
nicht selten werden die Immissionsgrenzwerte der RL
1999/30/EG für Partikel in den deutschen Städten noch
erheblich überschritten (s. Tz. 15 ff.). De facto lastet die
Verantwortung für die Einhaltung der gemeinschafts-
rechtlichen Zielwerte besonders auf den Gemeinden.
Denn die vom Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Be-
schränkungen der Schadstoffemissionen an der Quelle,
insbesondere für die kritischen Partikel und Stickstoff-
oxide, reichen für sich genommen nicht aus, um die ho-
hen Belastungen an Verkehrsknotenpunkten unter die
Grenzwerte abzusenken. Zwar ist aufgrund der bereits be-
schlossenen Fortschreibung der EURO-Abgasnormen so-
wie aufgrund von Maßnahmen an stationären Anlagen
durchaus mit weiteren deutlichen Rückgängen in der
NOx- und Partikelgesamtbelastung zu rechnen. Nament-
lich werden Rückgänge bei NOx um bis zu 35 Prozent
zwischen 2000 und 2010 und bei PM10 zwischen 2000
und 2005 von 10 Prozent prognostiziert (BÜCHEN,
2004, S. 9 f.). Allerdings werden die Emissionsrückgänge
nach heutigen Prognosen nicht ausreichen, um die Kon-
zentrationen an sämtlichen Belastungsschwerpunkten
dauerhaft unter die Grenzwerte zu senken. Problematisch
erscheint dies vor allem in Bezug auf die Grenzwerte für
Partikel und den Schwerverkehr, der die zentrale Pro-
blemquelle dieser Immissionen darstellt. Die Gemein-
schaft muss sich den Vorwurf machen lassen, einerseits
ambitionierte Qualitätsziele festzusetzen, ohne anderer-
seits den wichtigsten Verursachern hinreichende Minde-
rungspflichten aufzuerlegen. Das wiegt umso schwerer,
als die Emissionsgrenzwerte der Euro-Normen eine für
die Mitgliedstaaten weit gehend verbindliche Harmoni-
sierung darstellen, die Mitgliedstaaten also kaum Spiel-

raum für nationale Alleingänge beim Immissionsschutz
an der Quelle haben.

468. Soweit die Reduktionsmaßnahmen an der Quelle
nicht ausreichen, stellt sich die Bewältigung der fortbe-
stehenden Umweltprobleme des Stadtverkehrs in erster
Linie als eine Aufgabe der integrierten Verkehrs- und
Stadtplanung dar, die darauf ausgelegt sein muss, belas-
tenden Verkehr ohne kritische Verlagerungswirkungen
insbesondere dort zu vermeiden, wo (empfindliche)
Menschen wohnen und arbeiten, und zugleich bedarfsge-
rechte umweltfreundliche Alternativen zu schaffen bzw.
auszubauen. All dies setzt eine fortlaufende Situationsa-
nalyse für das gesamte Verkehrsnetz und eine enge Ab-
stimmung mit der Bauleitplanung voraus. Dass substan-
zielle Verbesserungen bei den verkehrsbedingten Lärm-
und Schadstoffemissionen heute in aller Regel nicht
mehr auf der Basis segmentierter Schutzkonzepte, son-
dern nur über den Weg einer umweltorientierten, inte-
grierten Stadt- und Regionalverkehrsplanung erreicht
werden können, ist weithin anerkannt. Dementspre-
chend haben sich die meisten größeren Gemeinden be-
reits seit langem um die Entwicklung integrierter Ver-
kehrskonzepte bemüht, nicht selten mit erheblichem
personellen und finanziellen Aufwand. Die Auswertung
dieser Planungen und ihres Vollzugs zeigt jedoch, dass
sie teils aufgrund technischer und methodischer Defizite
und teils aufgrund fehlender Bindungskraft und politi-
scher Vollzugsbereitschaft den Anspruch einer integrier-
ten Verkehrsnetzgestaltung nicht in die Praxis transpor-
tieren können (Abschn. 8.2.1). Es ist daher anzunehmen,
dass in der kommunalen Gesamtverkehrsplanung noch
ganz erhebliche Verbesserungs- und Effektivierungspo-
tenziale liegen, die es dringend zu nutzen gilt. Das setzt
indessen das Tätigwerden des Bundesgesetzgebers vor-
aus. Das geltende Recht verpflichtet die Gemeinden bis-
her zwar zu einer abgewogenen Bauleitplanung, nicht
aber auch zu einer damit abgestimmten integrierten Ver-
kehrsplanung. Zersplitterte Anordnungs- und Planungs-
grundlagen sowie Kompetenzkonflikte stehen einer inte-
grierten Planung eher im Wege als sie konstruktiv zu
fördern (Abschn. 8.2.2). Erforderlich ist daher die Nor-
mierung eines angemessen integrierten Gemeindever-
kehrsplanungsrechts (Abschn. 8.2.3).

8.2.1 Die informalen Verkehrsplanungen der 
Gemeinden

469. Die meisten größeren Städte und Gemeinden ver-
fügen über eine mehr oder weniger ausgeprägte Gesamt-
verkehrsplanung und haben zum Teil erhebliche Anstren-
gungen unternommen, um mithilfe einer informalen
Verkehrsplanung Möglichkeiten zur Optimierung des
städtischen Verkehrs zu eruieren (s. die Auswertungen bei
KOCH et al., 2001, S. 31 ff.). Mit Blick auf die Vielfalt
der kommunalen Verkehrskonzepte ist zunächst zu begrü-
ßen, dass sich die Städte ihrer Gestaltungsverantwortung
und der Notwendigkeit einer integrierten, planerischen
Herangehensweise bewusst sind und dass sie dahin ge-
hende Initiativen ergriffen haben. Die nähere Analyse der
kommunalen Verkehrskonzepte lässt indessen erhebliche
qualitative Unterschiede in der Planung und in den ökolo-
gischen Zielsetzungen erkennen und führt insbesondere
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hinsichtlich der Umsetzung zu einem ernüchternden Be-
fund.

470.  Wesentliche qualitative Mängel der Verkehrs-
planung liegen häufig in der Ermittlung der Tatsachen-
grundlagen. Vielfach fehlt es bereits an einer fundierten
Situationsanalyse. Gerade die verkehrsbedingten Um-
weltbeeinträchtigungen und die Qualitätsanalyse bezüg-
lich der Verkehrsmittel des Umweltverbundes kommen
oftmals zu kurz. Die Entwicklung der Ziele und Maßnah-
men erfolgt auch kaum integrativ, sondern überwiegend
sektoral: Es wird regelmäßig für die einzelnen Verkehrs-
mittel separat geplant und nicht, wie es geboten wäre,
verkehrsmittelübergreifend. Eine bilanzierende Abwä-
gung aller durch die Verkehrspolitik berührten Interessen
einschließlich der medienübergreifend zu würdigenden
Umweltbelange findet kaum statt, jedenfalls nicht in einer
transparenten, nachvollziehbaren Form. In der Regel wer-
den lediglich Ergebnisse präsentiert. Nur selten werden
zu den präsentierten Ergebnissen Alternativen ermittelt
und ernsthaft diskutiert. Besonders gravierend wirkt sich
im Hinblick auf den späteren Vollzug aus, dass keine hin-
reichende Verknüpfung und Abstimmung mit anderen
verkehrsrelevanten kommunalen bzw. staatlichen Planun-
gen stattfindet.

471. Das allseits zu beobachtende Vollzugsdefizit hat
seinen Grund aber vor allem darin, dass den Verkehrskon-
zepten eine Bindungswirkung, wie sie etwa Bauleitplänen
zukommt, fehlt. Konzeptionell vorgesehene Maßnahmen
können daher rechtlich ohne weiteres unterlassen oder er-
heblich geändert werden; nicht konzeptionell begründete
Maßnahmen hingegen dürfen genauso einfach und ohne
Konsistenzprüfung ergriffen werden. Das nimmt einem
konzeptionellen Ansatz weit gehend seine Steuerungswir-
kung und führt in der Praxis dazu, dass die tatsächliche
Stadtentwicklungs- und Genehmigungspraxis das Ver-
kehrskonzept rasch überholt. Die vorhandene Einsicht,
dass nachhaltiger Stadtverkehr eine integrative planeri-
sche Gestaltung verlangt, steht also vielfach nur auf dem
Papier, kommt aber in der Praxis nicht zum Tragen. Statt-
dessen wird eine Stückwerkpolitik der Ad-hoc-Reaktio-
nen auf Verkehrsprobleme betrieben. Daran kann aber ei-
ner auf das Bürgerwohl bedachten Gemeindevertretung
nicht maßgeblich gelegen sein, sie muss vielmehr bereit
sein, den Erfordernissen nachhaltiger Stadtentwicklung
ggf. auch durch konzeptionelle, längerfristige Bindungen
Rechnung zu tragen.

In Anbetracht der Tatsache, dass nahezu alle größeren
Städte bereits über besondere Verkehrsplanungsämter/-
abteilungen und kompetente Fachleute verfügen, er-
scheint es um so wichtiger, diese Ressourcen auf dem
Wege einer gesetzlich fundierten Gemeindeverkehrspla-
nung effektiver einzusetzen und sie mit entsprechenden
Kompetenzen und Mitteln zu versehen, aber auch durch
die nötigen Planungs- und Vollzugspflichten in der Kom-
munalverwaltung sicher zu verankern.

8.2.2 Das zersplitterte Instrumentarium des 
geltenden Rechts

472. Hinsichtlich der Umweltprobleme des Stadtver-
kehrs setzt das geltende Recht ganz wesentlich auf Scha-

densbegrenzung durch punktuelle Verkehrsbeschränkun-
gen. Die Straßenverkehrsordnung und das Bundes-
Immissionsschutzgesetz sehen dafür eine Reihe von An-
ordnungsinstrumenten vor, die zur gemeinwohlverträgli-
chen Gestaltung des örtlichen Verkehrs eingesetzt werden
können. Punktuelle Eingriffe in das Verkehrsnetz sind je-
doch regelmäßig keine angemessene Reaktion auf die
vernetzten, komplexen Ursachenzusammenhänge des
Verkehrsnetzes (KOCH und MENGEL, 2000, S. 3 ff.).
Sachgerechte Lösungen, die nicht lediglich das Problem
von einer Straße in die andere verlagern und zudem die
städtebaulichen und Bedarfsentwicklungen berücksichti-
gen sollen, setzen zwangsläufig einen integrierten plane-
rischen Ansatz voraus (DANNECKER, 1997, S. 34 ff.).
Zwar können (und müssten) auch planerische Instrumente
insbesondere der Bauleitplanung und der Immissions-
schutzplanung in den Dienst einer umweltorientierten
Verkehrsgestaltung gestellt werden. Allerdings betreffen
auch diese Planungsinstrumente nur bestimmte Problem-
und Ursachensegmente der örtlichen Verkehrsbelastung,
nicht aber die strukturellen Ursachenzusammenhänge, die
regelmäßig gerade im Zusammenwirken der städtebauli-
chen Nutzungsstruktur, der Straßenvernetzung, der Ver-
kehrsregelung und der Alternativangebote des Umwelt-
verbunds liegen. Die erforderliche planerische
Vernetzung der vielfältigen darauf bezogenen Instru-
mente, ihre Einbindung in eine langfristige strukturelle
Entwicklungsperspektive und die Verknüpfung mit För-
dermaßnahmen für umweltverträgliche Verkehrsträger
(pull-Maßnahmen) wird jedoch nirgends konstruktiv nor-
miert. Vielmehr wird eine solche Planung lediglich
bruchstückhaft vorausgesetzt. Durch die starke Segmen-
tierung der verkehrsbezogenen Anordnungsbefugnisse
und Planungsinstrumente steht das geltende Recht insge-
samt einer integrierten Verkehrsplanung mehr im Wege
als dass es sie fördert.

Straßenverkehrsrecht

473. Die ordnungsrechtliche Lenkung des fließenden
und ruhenden Verkehrs erfolgt im Rahmen des bestehen-
den Wegenetzes wesentlich auf der Grundlage des
Straßenverkehrsrechts, namentlich der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) sowie – deutlich seltener – der speziel-
len immissionsschutzrechtlichen Ermächtigungsgrund-
lage des § 40 BImSchG. Nach § 45 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 StVO kann die Straßenverkehrsbehörde „zum
Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen“ in
bestimmten Gebieten oder auf bestimmten Straßenstre-
cken Verkehrsbeschränkungen und -verbote erlassen.
Zum gleichen Zweck können die Straßenverkehrsbehör-
den nach den Abs. 1 b) und c) die praktisch sehr wirksa-
men Zonenanordnungen treffen und namentlich Fußgän-
gerbereiche, verkehrsberuhigte Zonen, Tempo-30-Zonen
sowie Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Parkraums
festsetzen. Unter anderem mit den Zonenregelungen ist
das Straßenverkehrsrecht nach und nach auch um Tatbe-
stände planerischer und ökologischer Natur angereichert
worden, allerdings ohne die zuständigen Behörden zu ei-
ner Gesamtverkehrsplanung anzuleiten.
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474. Eine planerische Koordinierung ist zwar offen-
sichtlich unverzichtbar. Das Bundesverwaltungsgericht
hat insoweit bereits von rechtlicher Seite deutlich ge-
macht, dass Verkehrsbeschränkungen nach § 45 StVO je-
denfalls nicht durch Verlagerung der Verkehrsströme zu
Unzuträglichkeiten an einer anderen Stelle und insgesamt
zu einer verschlechterten Gesamtbilanz führen dürfen.
Gleichwohl fehlt eine planungsrechtliche Einbettung der
straßenverkehrsrechtlichen Verkehrslenkung. Im Gegen-
teil steht das geltende Straßenverkehrsrecht einer inte-
grierten Betrachtung und Steuerung des Verkehrs aus drei
Gründen sogar eher entgegen: Erstens ist dieses Recht
noch deutlich von einer segmentierten Betrachtung ge-
prägt; ein rein medialer Umweltschutz, wie er straßenver-
kehrsrechtlich in § 40 Abs. 2 BImSchG für verkehrsbe-
dingte Luftverunreinigungen normiert worden ist,
entspricht von vorneherein nicht den Erfordernissen eines
integrativen Umweltschutzes (Tz. 528). Zweitens ist pro-
blematisch, dass die Instrumente des Straßenverkehrs-
rechts – trotz der erwähnten planerischen und ökologi-
schen Elemente – wesentlich noch als reines
Verkehrsordnungsrecht begriffen werden, das nicht flä-
chenhaft auch zu Zwecken einer integrierten Stadt(ver-
kehrs)entwicklung eingesetzt werden dürfe (s. auch dazu
und zu der kritikwürdigen Rechtsprechung des BVerwG,
Tz. 531). Schließlich – drittens – wird die planerische und
netzbezogene Abstimmung der straßenverkehrsrechtli-
chen Maßnahmen wesentlich dadurch erschwert, dass die
Vollzugskompetenzen – dem ordnungsrechtlichen Ver-
ständnis entsprechend – weit gehend bei den Straßenver-
kehrsbehörden angesiedelt sind und nicht bei den für die
integrierte Verkehrsplanung allgemein zuständigen Ge-
meinden.

Ein modernes Verkehrsrecht sollte demgegenüber der
Einsicht Rechnung tragen, dass die gemeinwohlverträgli-
che und sichere Gestaltung des Ortsverkehrs durch inkre-
mentale sicherheitsrechtliche Anordnungen nicht zu er-
reichen ist, sondern eben ein integratives planerisches
Vorgehen erfordert. Diese Planung kann nur Aufgabe und
Verantwortung der Gemeinden oder Gemeindeverbände
sein, die daher auch die erforderlichen Anordnungsbefug-
nisse erhalten müssen.

Das Straßenrecht

475. In der straßenrechtlichen Widmungsakte, durch die
der Baulastträger den Nutzungszweck, aber auch die
Grenzen der Nutzung festlegt, wird teilweise eine Mög-
lichkeit für die Gemeinden gesehen, ihrerseits Verkehrs-
lenkung ggf. nach Maßgabe des kommunalen Verkehrs-
konzepts zu betreiben. Das straßenrechtliche
Nutzungsstatut könne unter Umständen detaillierte Aus-
sagen über die Benutzung der Gemeindestraßen vorsehen
wie beispielsweise die Einrichtung von Busspuren,
Zonenregelungen, Abbiegeverboten und Einbahnstraßen
bzw. Sackgassensystemen (DANNECKER, 1997). So-
weit diese Auslegung auch von der Rechtsprechung ge-
tragen wird, kann damit das Straßenverkehrsrecht einen
Ausweg aus dem oben geschilderten Kompetenzdilemma
bieten. Es böte den Gemeinden erforderliche Zuständig-
keiten für die Umsetzung ihrer Verkehrsplanung. Eine

Gesamtverkehrsplanungspflicht oder ein integriertes Pla-
nungsverfahren sieht das Straßenrecht freilich nicht vor.
Das Straßen- und Wegerecht stellt mithin ein ausbaufähi-
ges Vollzugsinstrument für planerische Überlegungen auf
dem Gebiet des Straßenverkehrs dar, bietet aber – wie das
Straßenverkehrsrecht – keine rechtlichen Maßstäbe für
eine das kommunale Verkehrsgeschehen insgesamt in den
Blick nehmende Planung.

Die Bauleitplanung

476. Die Bauleitplanung kann und sollte durch konzep-
tionell begründete Standortentscheidungen durchaus er-
hebliche Teilbeiträge zu einer sachgerechten Verkehrs-
politik liefern. Durch die Bebauungsplanung sollte
insbesondere die Entflechtung von vielbefahrenen Ver-
kehrsstrecken und sensiblen Wohnnutzungen angestrebt
werden. Dazu bietet das Baurecht eine Reihe von zum
Teil sehr detaillierten Festsetzungsmöglichkeiten bis hin
zu der Möglichkeit, Schlafräume nicht straßenseitig zuzu-
lassen. Entsprechend ihrer Hauptausrichtung auf die Ord-
nung und Gestaltung der Bodennutzung fehlen dem Bau-
planungsrecht allerdings Festsetzungsmöglichkeiten für
ein konkretes, qualifiziertes und alle kommunalen Hand-
lungsmöglichkeiten einbeziehendes Gesamtverkehrskon-
zept. Eine entsprechende Anreicherung des baurechtli-
chen Planungsinstrumentariums ist zwar erwogen worden
(BATTIS, 2001). Der genauere Vergleich des baupla-
nungsrechtlichen Instrumentariums mit den Erfolgsbedin-
gungen der kommunalen Verkehrsplanung offenbart je-
doch, dass das Bauplanungsrecht keinen geeigneten
systematischen Rahmen für die kommunale Verkehrspla-
nung bietet und dass es vielmehr darauf ankommen muss,
ein selbstständig zu fassendes Verkehrsplanungsrecht
durch geeignete Abstimmungsinstrumente mit der Bau-
leitplanung zu verknüpfen (s. die bei KOCH et al., 2001,
S. 56 ff., detailliert dargelegten Gründe).

Zwar hat das Bauplanungsrecht in jüngerer Zeit Modifi-
kationen erfahren, die seine Aufnahmefähigkeit für Be-
lange des Umweltschutzes neben den klassischen städte-
baulichen Belangen nachdrücklich belegen (s. vor allem
§ 1a BauGB). Auch haben erst jüngst in einem neuen
§ 1 Abs. 9 BauGB die Erfordernisse der Verkehrsvermei-
dung ausdrückliche Erwähnung als Planungsbelang ge-
funden (eingefügt durch das Gesetz zur Anpassung des
Baugesetzbuches an EU-Richtlinien, vom 24. Juni 2004,
BGBl. I, S. 1359). Dies ändert jedoch nichts daran, dass
das Bauplanungsrecht strukturell nicht zur Bewältigung
einer integrierten Verkehrsplanung geeignet ist: Erstens
sieht das Baugesetzbuch keine vollzugskräftige Planungs-
pflicht vor; für unbeplante Flächen wird hilfsweise auf
die Maßstäbe des § 34 BauGB zurückgegriffen. Die
Übertragung einer solchen Konzeption auf den Verkehrs-
sektor würde sachlich nicht überzeugen können, da zur
Bewältigung des örtlichen Verkehrsgeschehens die ge-
staltende, aktive Einflussnahme auf wesentliche Teile des
Gemeindegebiets eine unabdingbare Voraussetzung ist.

477. Des Weiteren sind – zweitens – die bislang vorhan-
denen Instrumente der Bauleitplanung zur Steuerung des
örtlichen Verkehrsgeschehens ohne tief greifende Modifi-
kation ihres bisherigen Charakters nicht hinreichend ge-
eignet. Bebauungspläne kommen schon deswegen nicht
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näher in Betracht, weil sie für eine das gesamte Gemein-
degebiet umfassende Planung zu kleinräumig angelegt
sind. Dies gilt zwar nicht für die Flächennutzungspläne,
die sich ausweislich von § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB auf das
gesamte Gemeindegebiet erstrecken. Die Flächennut-
zungspläne sind aber nach ihrer gegenwärtigen Fassung
viel zu grob strukturiert, um die erforderlichen Festset-
zungen in ausreichender Detailliertheit zu treffen, und sie
können wegen des auf die Regelung der Bodennutzung
bezogenen Katalogs von Darstellungsmöglichkeiten in
§ 5 BauGB auch nicht alle zur Steuerung des Verkehrsge-
schehens zu erwägenden Instrumente vorsehen. Unmittel-
bar verkehrsbezogen ist insofern lediglich die Darstellung
überörtlicher Verkehrswege und der örtlichen Hauptver-
kehrszüge (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB).

478. Eine darüber hinausgehende Ergänzung und Auf-
wertung des bauplanungsrechtlichen Instrumentariums
würde weit gehende Änderungen einer Vielzahl einschlä-
giger Bestimmungen des BauGB sowohl des materiellen
Rechts als auch des Verfahrensrechts erforderlich ma-
chen, um den dargelegten Anforderungen an eine recht-
lich verfasste, adäquate Steuerung des örtlichen Verkehrs
entsprechen zu können. Die durch eine derartige „Fusio-
nierung“ von Flächennutzungsplanung und Verkehrspla-
nung verursachten bauplanungsrechtlichen Akzentver-
schiebungen wären unpraktikabel und würden die
ohnehin diffizilen Abwägungsprozesse noch unübersicht-
licher machen. Eine Einbindung der kommunalen Ver-
kehrsplanung in die Bauleitplanung dürfte mithin hinter
dem möglichen Ertrag einer rechtlich separaten Verkehrs-
planung deutlich zurückbleiben.

Immissionsschutzplanung

479. Die mediale Immissionsschutzplanung (Luftrein-
haltungsplanung und Lärmminderungsplanung) ist im na-
tionalen Recht bereits seit Anfang der 1990er-Jahre vor-
gesehen. Sie ist in praxi aber kaum effektiv zur
Anwendung gekommen. Nach dem Willen der Europäi-
schen Gemeinschaft soll allerdings dieser Ansatz nun-
mehr offenbar zu einem zentralen Instrument der städti-
schen Umweltsanierung ausgebaut werden. Den
Vorgaben des einschlägigen Gemeinschaftsrechts, na-
mentlich der Luftqualitätsrichtlinien (Luftqualitätsrah-
menrichtlinie 1996/62/EG sowie dazugehörige Tochter-
richtlinien) und der Umgebungslärmrichtlinie folgend,
haben die zuständigen örtlichen Stellen Pläne über geeig-
nete Entlastungsmaßnahmen zu erstellen.

480. Diese sektoralen Planungen können als Segmente
einer medienübergreifenden, alle berührten Belange be-
rücksichtigenden Umweltplanung ggf. einen wichtigen
Beitrag zum örtlichen Umweltschutz leisten, insbeson-
dere dort, wo hohe Belastungen wesentlich auf dem Zu-
sammenwirken verschiedenartiger Emittenten beruhen.
Die Immissionsschutzplanungen können aber eine recht-
lich angeleitete kommunale Gesamtverkehrsplanung er-
sichtlich weder ersetzen noch in sich aufnehmen. Der me-
diale Ansatz widerspricht bereits per se der erforderlichen
integrierten Herangehensweise in der kommunalen Ver-
kehrsplanung. Auch in der Immissionsschutzplanung fin-
det daher die Verkehrsplanung kein adäquates rechtliches
Fundament.

481. Gleichwohl muss der Verkehr wegen seines über-
ragenden Verursachungsanteils in der Immissionsschutz-
planung eine ganz wesentliche Rolle spielen. Da die me-
diale Planung und die mit ihr befassten Behörden nicht
selbst eine integrierte Verkehrsplanung leisten können,
bleibt ihnen nur übrig, im Sinne der Lärmminderungs-
und Luftreinhaltungsziele eine solche Planung von den
zuständigen Stellen zu fordern bzw. vorauszusetzen. Die
integrierte umweltbezogene Verkehrsplanung stellt mit-
hin eine essenzielle Voraussetzung für den Erfolg des me-
dialen Immissionsschutzes dar. Von daher werden dieje-
nigen Städte und Regionen, die über eine elaborierte
Verkehrsplanung verfügen, mittelbar auch wesentlich zur
Erfüllung ihrer immissionsschutzrechtlichen Planungs-
pflicht beigetragen haben und darin schlicht auf ihre Ver-
kehrsplanung verweisen können. Die gegenwärtigen Ar-
beiten der Umweltministerien, -ämter und Gemeinden an
der Umsetzung ihrer neuen Pflichten zur Luftreinhalte-
planung gemäß § 47 BImSchG offenbaren ganz deutlich,
dass im Rahmen dieses Instruments in aller erster Linie
die umweltorientierte Stadtverkehrsplanung gefordert ist
(DIEGMANN und WIEGAND, 2004; BÜCHEN, 2004;
LUTZ, 2004). Da die Lärmminderungsplanungen eben-
falls maßgeblich auf eine solche Verkehrsplanung zielen
müssen, erscheint es prinzipiell sachgerecht und nahelie-
gend, die Kräfte sehr viel stärker auf die Verkehrsplanung
zu konzentrieren.

Sonstige sektorale Planungen

482. Auf der Grundlage von § 8 Abs. 3 Satz 2
Personenbeförderungsgesetz (PbefG) und der ÖPNV-Ge-
setze der Länder hat sich inzwischen eine ausgeprägte
sektorale Nahverkehrsplanung etabliert. Auch diese sek-
torale Planung bedarf unbestreitbar der Einbettung in ein
integriertes kommunales Gesamtverkehrskonzept. Zahl-
reiche Städte haben dies auch in ihren informalen Ver-
kehrsplanungen berücksichtigt und darin auf die Integra-
tion der Nahverkehrsplanung hingewirkt. Das PbefG und
die ÖPNV-Gesetze verlangen eine solche integrierte Ge-
samtverkehrsplanung freilich nicht, sondern setzen sie le-
diglich in der Sache voraus. Dabei stellen die ÖPNV-Ge-
setze der Länder für eine integrierte kommunale Planung
teilweise sogar ein Hindernis dar, weil sie die Aufgaben-
trägerschaft für die Nahverkehrsplanung nicht den Ge-
meinden, sondern den Kreisverwaltungen zugewiesen ha-
ben.

Davon abgesehen ist die rechtliche Verpflichtung zur
Nahverkehrsplanung zweifellos zu begrüßen, denn sie ge-
währleistet, dass ein wesentliches Segment der integrier-
ten Gesamtverkehrsplanung bereits etabliert ist. Es muss
also dafür keine neue Planungsverwaltung geschaffen
werden, sondern lediglich für die Vernetzung mit den üb-
rigen zu integrierenden Segmenten gesorgt werden. Dafür
wäre eine Herabzonung der Zuständigkeit auf die Ge-
meinden hilfreich. Überörtliche Vernetzungen können er-
satzweise durch regionale Planungsverbände oder auch
durch eine Abstufung der Kompetenzen zwischen den
Kreisen und Gemeinden gewährleistet werden (BARTH
und BAUMEISTER, 1997, S. 19).
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Ta b e l l e  8-7

Regelungs- und Planungsinstrumente mit Bezügen zum innerörtlichen Verkehr

Instrument Gegenstand/Ziel Zuständigkeit
Beiträge zur
integrierten

Verkehrsgestaltung

Defizite hins.
integrierter

Verkehrsgestaltung

Verkehrsordnungs-
recht,
§ 45 StVO,
§ 40 BImSchG 

Schutz der Wohn-
bevölkerung und der 
Verkehrsteilnehmer 
vor Lärm und Ab-
gasen

Straßenverkehrs-
behörden der 
Länder oder der 
Gemeinden unter 
Fachaufsicht der 
Länder

Umsetzung hinsicht-
lich Lenkung,
Beschränkung,
Beruhigung des
fließenden und
ruhenden Verkehrs 

normiert keine inte-
grierte Planung; seg-
mentierte Betrachtung 
der schädlichen Wir-
kungen des Verkehrs

Straßenrecht,
LandesstraßenG

Widmung, Festlegung 
der zulässigen Nut-
zungen im Nutzungs-
statut

Baulastträger, 
i. d. R. Gemeinden

Umsetzung hinsicht-
lich Lenkung, Be-
schränkung, Beruhi-
gung des fließenden 
und ruhenden Ver-
kehrs

normiert keine inte-
grierte Planung son-
dern setzt diese ledig-
lich sachlich voraus 

Bauplanungsrecht,
Baugesetzbuch

Planung der baulichen 
Nutzung, auch der 
Verkehrsflächen, ver-
trägliches Nebenein-
ander von Verkehr und 
Anliegernutzungen 

Gemeinden Bauleitplanung kann 
allgemein zur Pla-
nung der Verkehrsflä-
chen und zur Tren-
nung von intensivem 
Verkehr und Wohnen 
beitragen. Durch Flä-
chennutzungs-Pla-
nung können Haupt-
verkehrszüge in 
Abstimmung mit dem 
Flächennutzungskon-
zept geplant werden

B-Planung erfolgt 
nicht flächendeckend 
und zu detailliert, Flä-
chennutzungs-Pla-
nung ist zu grob und 
nicht auf verkehrsträ-
gerübergreifende Pla-
nung des gesamten 
Verkehrsnetzes ausge-
richtet. Zeitliche Staf-
felung von Maßnah-
men nicht möglich

Immissionsschutz-
planung,
§§ 47,
47a BImSchG

quellenübergreifende 
Planung von Maßnah-
men zur Verminde-
rung der
a)  Schadstoff-

belastung, Pläne 
gem. § 47

b)  Lärmbelastung, 
Pläne gem. § 47a

Immissionsschutz-
behörden der
Länder

ggf. Kompensation für 
verkehrsbedingte Zu-
satzbelastung durch 
Minderung der Lärm- 
und Schadstoffbelas-
tung an anderen
Quellen

medialer Planungs-
ansatz grundsätzlich 
kein geeigneter Rah-
men für Verkehrs-
planung

ÖPNV-Planung, 
ÖPNV-Gesetze
der Länder

Planung/
Bewirtschaftung des 
öffentlichen Nah-
verkehrs

Gemeinden Teilplan ÖPNV behandelt lediglich 
Teilaspekt des 
Gemeindeverkehrs, 
keine verkehrsträger-
übergreifende Planung 

SRU/SG 2005/Tab. 8-7
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Das Recht der Gemeindeverkehrsfinanzierung

483. Schließlich bieten auch die Finanzierungsregelun-
gen insbesondere des Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setzes noch keine geeignete Grundlage für eine integrie-
rende kommunale Verkehrsplanung. Es liegt auf der
Hand, dass die Finanzierung der Verkehrsplanung und
insbesondere ihrer Umsetzung eine zentrale Erfolgsvor-
aussetzung darstellt. Die Zuschüsse, die der Bund nach
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Finanzie-
rung der kommunalen Verkehrsinfrastrukturen gewährt,
sollten daher möglichst so eingesetzt werden, dass sie die
Gemeinden zur integrierten Verkehrsplanung und -gestal-
tung in die Lage versetzen und dazu Anreize geben. Im-
merhin setzt bereits das GVFG der Förderung eines kom-
munalen Verkehrsprojektes voraus, dass dieses Projekt
„in einem Generalverkehrsplan oder einem für die Beur-
teilung gleichwertigen Plan vorgesehen ist“
(§ 3 Nr. 1 lit b). Mittelbar verlangt damit bereits das gel-
tende Recht zumindest „irgendeine“ Gesamtverkehrspla-
nung. Allerdings werden keine Mindestanforderungen an
Form und Inhalt normiert. Aus der Liste der gemäß § 2
förderfähigen Vorhaben ergibt sich ferner, dass restriktive
Maßnahmen gegenüber dem Straßenverkehr regelmäßig
nicht gefördert werden. Gravierender noch dürfte sich
auswirken, dass die Mittel nicht unmittelbar den Gemein-
den zur Verfügung gestellt werden, sondern den Ländern,
denen zugleich ein Ermessen über die Verteilung einge-
räumt wird. Damit können die Länder massiv auf die
kommunale Verkehrsgestaltung einwirken und unter Um-
ständen die kommunale Verkehrsplanung nach Maßgabe
landesverkehrspolitischer Direktiven konterkarieren.

8.2.3 Die Problemlösung: Ein Gemeinde-
verkehrsplanungsgesetz

484. In Anbetracht der vorstehend skizzierten Defizite
bei der Bewältigung der innerörtlichen Verkehre wird
deutlich, dass es an einem adäquaten rechtlichen Rahmen
fehlt, durch den die Gemeinden auf eine regelmäßige ver-
bindliche Planung unter Einhaltung bestimmter Mindest-
voraussetzungen verpflichtet werden und durch den ihnen
zugleich das zur Umsetzung einer solchen Planung erfor-
derliche Instrumentarium und die nötigen finanziellen
Freiräume an die Hand gegeben werden.

Grundzüge eines Gemeindeverkehrsplanungsgesetzes

485. Der Problemlösungsbeitrag des Rechts ist naturge-
mäß begrenzt. Gegenwärtig stellt sich aber, wie aufge-
zeigt, das geltende Recht als Hindernis für eine effektive
kommunale Verkehrsplanung dar. Schon dies rechtfertigt
erhebliche rechtspolitische Initiativen (vgl. BfLR, 1996).
Im Übrigen liegen aber auch schon, wie ebenfalls darge-
legt, vielfältige kommunale Erfahrungen mit integrierten
Gesamtverkehrskonzepten vor, aus denen sich die „Er-
folgsbedingungen“ einer rechtlichen Verfassung für die
kommunale Verkehrsplanung gut entwickeln lassen.
Schließlich gibt insbesondere auch das französische Pla-
nungsrecht mit dem „plan de déplacements urbains“ ein
anschauliches Beispiel dafür, wie die Verkehrsplanung

größerer Gemeinden rechtlich angemessen strukturiert,
mit der städtebaulichen Planung verknüpft und durch
Umsetzungsziele und -kontrollen im Sinne gemeinwohl-
bezogener Entwicklungsziele gestärkt werden kann
(s. Exkurs im Kasten).

486. In Anbetracht dieser Vorbilder einerseits und der
defizitären deutschen Rechtslage andererseits erscheint
eine gesetzliche Fundierung der städtischen Verkehrspla-
nung auch in Deutschland dringend empfehlenswert. Na-
mentlich wird in Anknüpfung an bereits vorliegende
Vorschläge von KOCH et al. (2001) sowie BOOS (2002)
ein Gemeindeverkehrsplanungsgesetz empfohlen (s. a.
TROGE, 2003, S. 6), das die folgenden zentralen Rege-
lungen enthält:

(1) Die Verpflichtung der Gemeinden zur Aufstellung ei-
nes Verkehrsplanes, der jedenfalls

– einen Assessmentteil,

– quantifizierte Zielbestimmungen auch bezüglich des
Umweltschutzes,

– einen Maßnahmeteil,

– ein Umsetzungskonzept und

– Maßnahmen der Erfolgskontrolle vorsehen muss;

(2) verbindliche Immissionsgrenzwerte für Lärm und
Luftschadstoffe;

(3) die Verpflichtung der Gemeinden, einen Sanierungs-
plan aufzustellen, wenn bestimmte Belastungsschwellen-
werte überschritten werden;

(4) die Verpflichtung zur Aufstellung eines den Verkehrs-
plan modifizierenden Verkehrsbegleitplans, wenn ein
Projekt oder eine andere Planung erhebliche verkehrliche
Auswirkungen erwarten lassen, die dem Verkehrsplan zu-
widerlaufen;

(5) ordnungsrechtliche Vollzugsinstrumente, die aus einer
angemessenen Neugestaltung der bislang – unzuläng-
lich – in § 45 StVO enthaltenden Ermächtigungsgrundla-
gen zu gewinnen sind;

(6) Verfahrensvorschriften, die ein interaktives Verfahren
zur Vernetzung von

– kommunaler Entwicklungsplanung und kommunaler
Gesamtverkehrsplanung,

– kommunaler Gesamtverkehrsplanung mit der Planung
der Nachbargemeinden,

– kommunaler Gesamtverkehrsplanung mit überörtli-
cher Gesamt- sowie Fachplanung 

– normieren;

(7) eine Modifikation des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes, die die Planungsautonomie der Gemein-
den als Grundvoraussetzung einer den individuellen
Gegebenheiten angemessenen integrierten Gesamtver-
kehrsplanung respektiert.
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Das französische Gemeindeverkehrsplanungsrecht

Das vorstehend skizzierte Modell eines Gemeindeverkehrsplanungsgesetzes findet in seinen zentralen Elementen
Vorbilder im französischen Recht (s. dazu umfassend GNIECHWITZ, 2005). Bereits seit 1982 normiert das französi-
sche Verkehrsorientierungsgesetz (Loi No. 82-1153 du 30 décembre 1982, JO 31. Dezember 1982, S. 4004) Grund-
sätze einer fakultativen städtischen Verkehrsplanung, die insbesondere auch auf eine Reduzierung des motorisierten
Individualverkehrs und die Milderung seiner schädlichen Auswirkungen zielen. Wie in Deutschland blieb allerdings
auch in Frankreich die freiwillige Verkehrsplanung in den Zielsetzungen und der Ausführung eher schwach. Als
Reaktion darauf und auf sich fortsetzende Fehlentwicklungen und zunehmende Verkehrsbelastungen hat Frankreich
schließlich 1996 eine Pflicht zur Aufstellung städtischer Verkehrspläne für alle Agglomerationen von über
100 000 Einwohnern eingeführt, die Planungsziele ergänzt, teils präzisiert und die Verkehrsplanung wesentlich for-
malisiert (Loi No. 96-1236 du 30 décembre 1996, JO 1. Januar 1997, S. 11). Durch das Gesetz zur Orientierung für
Raumordnung und nachhaltige Gebietsentwicklung (Loi No 99-533 du 25 juin 1999, JO 29. Juni 1999, S. 9515) und
ein Gesetz zur Stärkung und Vereinfachung der überkommunalen Zusammenarbeit vom 12. Juli 1999 wurden
schließlich die Kooperationen der Gemeinden in Planungsverbänden (durch Agglomerationsgemeinschaften) ver-
stärkt und die Zuständigkeits- und Finanzierungsregelungen darauf abgestimmt.

Die Agglomerationen (Agglomerationsgemeinschaften) von über 100 000 Einwohnern hatten bis zum 30. Juni 2000
einen Verkehrsplan gemäß den gesetzlichen Vorgaben aufzustellen. Für die Aufstellung sind die Gemeinden oder ggf.
die Gemeindeverbände einer Agglomeration zuständig. Während für die Erstellung eines ersten Planentwurfs keine
rechtlichen Maßgaben bestehen, wird für die formale Planaufstellung eine umfassende Beteiligung aller betroffenen
Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Nach Abschluss des Verfahrens und eventuellen
Planänderungen wird der Plan von der zuständigen Stelle beschlossen. Er entfaltet sodann interne Bindungswirkung
für die gesamte Verwaltung.

Inhaltlich bindet das Verkehrsorientierungsgesetz die Planung zunächst an allgemeine gesetzliche Planungsziele, ins-
besondere sind die Mobilitätsbedarfe mit den Belangen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes zu einem nachhaltigen
Ausgleich zu bringen. Der motorisierte Individualverkehr (MIV) ist möglichst zu reduzieren und es ist eine Koordi-
nierung der Verkehrsträger, das heißt eine verkehrsträgerübergreifende Optimierung des Verkehrsnetzes in dem Sinne
anzustreben, dass umweltverträglichere Verkehrsträger möglichst zu fördern sind. Diese Ziele sind in vielen Plänen
quantifiziert worden, so strebt z. B. der Verkehrsplan der Region Ile-de-France eine Reduktion des MIV-Anteils um
3 Prozent zwischen 2000 und 2005 an.

Hinsichtlich der Umsetzung räumt das französische Recht den planungstragenden Gemeinden bzw. Verbänden um-
fassende Verkehrsregelungskompetenzen ein; sie können nicht nur aus sicherheitstechnischen, sondern gerade auch
aus verkehrs- und umweltpolitischen Gründen nahezu das gesamte Arsenal verkehrsbeschränkender und -lenkender
Maßnahmen planen und anordnen. Zur Förderung stadtverträglichen Kollektivverkehrs sind die Pläne insbesondere
auf die öffentlichen Verkehrsmittel sowie auf Rad- und Fußverkehr zu erstrecken und Förderungsmaßnahmen vorzu-
sehen.

Die Planung und Planungskompetenz der Gemeinden bzw. Gemeindeverbände erstreckt sich auf das gesamte Ver-
kehrsnetz einschließlich der Nationalstraßen und der departementalen Straßen. Auf diese Weise wird gewährleistet,
dass die Planung wirklich das gesamte Verkehrsgeschehen erfassen und optimieren kann und nicht von übergeordne-
ten Straßen- bzw. Verkehrsplanungen konterkariert wird. Lediglich Autobahnen sind ausgenommen.

Das Gesetz über die urbane Solidarität und Stadterneuerung vom Dezember 2000 sieht eine Verknüpfung zwischen
dem städtischen Verkehrsplan und den Instrumenten des französischen Städtebaurechts dahingehend vor, dass der
Verkehrsplan zwischen dem übergreifenden schéma de cohérence territoriale (nach Artikel 122 Code de l'urbanisme,
vergleichbar dem deutschen Flächennutzungsplan) und den konkreten, außenwirksamen Städtebauplänen (plan local
d'urbanisme) rangiert. Die konkrete Bebauungsplanung muss daher mit dem Verkehrsplan vereinbar sein. Für den
Konfliktfall ist ein besonderes Verfahren zur Anpassung der städtebaulichen Planung vorgesehen.

Um die Umsetzung der Verkehrsplanung zu forcieren, ist der Städtische Verkehrsplan zwingend mit einem Umset-
zungszeitplan zu versehen und es sind die finanziellen Voraussetzungen in der Verkehrsplanung bereits weit gehend
mit zu berücksichtigen und zu planen. Schließlich ist der Plan alle fünf Jahre auf seine Umsetzung und möglichen
Überarbeitungsbedarf zu überprüfen.
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487. Mit der empfohlenen gesetzlichen Verankerung
und Ausgestaltung der gemeindlichen Verkehrsplanung
wäre weit gehend gewährleistet, dass die qualitativen und
verfahrensmäßigen Grundbedingungen einer integrierten
Gemeindeverkehrsplanung flächendeckend erfüllt wer-
den und dass die Gemeinden zugleich über alle erforderli-
chen Instrumente und Kompetenzen verfügen, um ihr
kommunales Verkehrsnetz wirklich integrativ und inter-
aktiv, in Abstimmung mit der baulichen Entwicklung und
den Nachbargemeinden, planen und gestalten können.

488. Aus kommunaler Perspektive wird sich eine quali-
fizierte Verkehrsplanungspflicht auf den ersten Blick wo-
möglich primär als zusätzliche personelle und finanzielle
Belastung darstellen; auch wird die stärkere Bindung an
eine formalisierte Verkehrsplanung möglicherweise als
Last und Nachteil im Sinne eingeschränkter Flexibilität
empfunden werden. Darauf gründende Einwände sind je-
doch vordergründig und sollten der Gewährleistung einer
geordneten planerischen Verkehrsgestaltung durch ein
modernes Gemeindeverkehrsrecht auch in Deutschland
nicht entgegenstehen.

489. Der Nutzen eines Gemeindeverkehrsplanungs-
rechts, das eine fundierte Gesamtverkehrsplanung ge-
währleistet, ist offenkundig. In Bezug auf das Baupla-
nungsrecht und die Steuerung des Städtebaus wird das
Erfordernis einer formalisierten, verbindlichen Gesamt-
planung nirgends bestritten. Für das kommunale Ver-
kehrsnetz, das mindestens ebenso konfliktträchtig ist wie
die bauliche Entwicklung, zugleich aber noch deutlich
stärkere strukturelle (Netz-)Bezüge aufweist, sind Nutzen
und Notwendigkeit einer bindenden planerischen Ord-
nung nicht minder einzuschätzen. Wie im Städtebau kann
auch eine gemeinwohlorientierte Verkehrsentwicklung
nur auf der Basis einer integrierten, transparenten Pla-
nung erreicht werden. Die Erfahrung zeigt zudem eindeu-
tig, dass es auch rechtlicher Bindungen bedarf und dass
die gemeinwohlbezogenen Ordnungsziele der Stadt(ver-
kehrs)entwicklung auf freiwilliger Basis gegenüber wirt-
schaftlichen Partikularinteressen und politischen Oppor-
tunitäten keine ausreichende Durchsetzungskraft
entfalten können. Das vorgeschlagene Gemeindever-
kehrsplanungsrecht würde daher den Gemeinden wesent-
lich dabei helfen, ihren Stadtverkehr im Zusammenhang
mit den städtebaulichen Strukturen bürger- und umwelt-
verträglicher zu entwickeln.

Dabei kann es prinzipiell den Gemeinden überlassen blei-
ben, welches Gewicht die örtlichen Umwelt- und Ge-
sundheitsbelange in der Verkehrsgestaltung erhalten sol-
len. Entscheidend ist zunächst, dass die Gemeinden
überhaupt verpflichtet werden, ihr Verkehrsnetz ange-
messen integrativ zu planen, Ziele etwa in Bezug auf
Lärmschutz, Luftreinhaltung, Verkehrssicherheit oder
Modal Split zu bestimmen und diese Planung möglichst
auch einzuhalten. Zwar wird schon aufgrund der binden-
den Vorgaben des Gemeinschaftsrechts nicht gänzlich auf
gesetzliche Mindestschutzgebote verzichtet werden kön-
nen. Auch insoweit wird jedoch eine geordnete integrierte
Verkehrsplanung maßgeblich dazu beitragen, dass an-

spruchsvolle Entlastungsziele – wie die NOx- und Parti-
kelgrenzwerte der Richtlinie 1999/30/EG – erreicht wer-
den können. Wie bereits dargelegt (Tz. 481) wird die
integrierte Verkehrsplanung sachnotwendig ein zentraler
Bezugspunkt der EG-rechtlich verbindlichen Luftreinhal-
teplanung und zukünftig auch der Lärmminderungspla-
nung sein, weil diese medialen Planungen selbst keinen
geeigneten Rahmen für die Verkehrsplanung bieten.

490. Was demgegenüber den zusätzlichen Aufwand ei-
ner formalisierten, verbindlichen Gemeindeverkehrspla-
nung betrifft, so ist mit Blick auf die erheblichen bereits
bei den Ländern und Gemeinden vorhandenen Kapazitä-
ten im Bereich der Verkehrsplanung und -regulierung
keine übermäßige Mehrbelastung zu erwarten, sondern in
erster Linie nur ein respektabler initiativer Organisations-
bedarf. Die meisten großen Gemeinden verfügen bereits
über Verkehrsplanungsämter und entsprechende Pla-
nungsspezialisten. Kapazitäten für die Verkehrsplanung
sind also bereits vorhanden, müssen allerdings teilweise
erweitert und insbesondere entsprechend dem Integra-
tionsbedarf ggf. in Verkehrsplanungseinheiten neu ver-
netzt werden. Auch dies ist allerdings in vielen Städten
schon im Zusammenhang mit der informalen Verkehrs-
planung geschehen oder zumindest in Arbeit. Für einen
überschaubaren organisatorischen und personellen Mehr-
aufwand sprechen schließlich die Erfahrungen aus der
französischen Stadtverkehrsplanung. Aufwandserleichte-
rungen sind in Frankreich auch durch eine gewisse Stan-
dardisierung der Planungsmethoden durch das Centre
d'etudes sur les resaux, le transport, l'urbanisme et les
constructions publiques (CERTU) erreicht worden. Aus
den vielfältigen informellen Verkehrsplanungen sind ent-
sprechende Erfahrungen auch hierzulande schon reichlich
vorhanden.

491. Im Übrigen müssen den Kommunen auch die er-
forderlichen Anordnungskompetenzen und finanziellen
Spielräume zur Umsetzung der Verkehrsplanungen einge-
räumt werden. Hinsichtlich der kommunalen Regelungs-
kompetenzen kommt es darauf an, der gemeindlichen
Planung diejenigen Kompetenzen zu erschließen, die sie
für eine wahrhaft integrierte Verkehrsplanung benötigen.
Dazu gehören insbesondere die Instrumente der ord-
nungsrechtlichen Verkehrslenkung, aber auch (Mit-)Pla-
nungs- und Steuerungsrechte für Ortsdurchfahrten. Die
entsprechenden Kapazitäten der Straßenverkehrsbehör-
den müssten insoweit unmittelbar in den Dienst der Ge-
meinden gestellt werden. In finanzieller Hinsicht müssten
ferner den Gemeinden größere Freiheiten bei der Verwen-
dung von Mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz eingeräumt werden.

492. Große Bedeutung kommt schließlich der Verknüp-
fung von Bebauungs- und Fachplanung mit der Verkehrs-
planung durch das Instrument eines Verkehrsbegleitplans
zu. Engpässe und Hot-Spots im Verkehrsnetz sind häufig
das Resultat städtebaulicher Entwicklungen, die ohne
Rücksicht auf die verkehrlichen Wirkungen und ohne ge-
eignete Maßnahmen zur Bewältigung des induzierten
Verkehrs zugelassen wurden. Die Erfahrung lehrt, dass
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eine freiwillige Abstimmung häufig unterbleibt und ins-
besondere die zur Bewältigung der projektbedingten Ver-
kehrsauswirkungen erforderliche Anpassung der Ver-
kehrskonzepte nicht erfolgt. Vielfach fehlt dabei auch
eine faire Kostenzurechnung zum jeweiligen Investor.
Ein Verkehrsbegleitplan, durch den ggf. erforderliche
Modifikationen im Verkehrsnetz oder Schutzmaßnahmen
festgelegt werden, bietet demgegenüber eine geeignete
Form, um die Abstimmung von Verkehrsplanung und
städtebaulicher Entwicklung zu gewährleisten und zu-
gleich eine Grundlage, um die Gemeinden ggf. von den
Kosten einer solchen Anpassung zu entlasten.

493. Das Instrument des Verkehrsbegleitplans impliziert
außerdem, dass der Gemeindeverkehrsplan keineswegs
derart verbindlich zu sein hat, dass er unkompatible Ent-
wicklungen, sei es im Städtebau oder im Verkehrsnetz,
unnachgiebig ausschließt und die Stadtentwicklung ge-
wissermaßen auf Jahre zementiert. Änderungen und Er-
gänzungen des Verkehrsplans können vielmehr jederzeit
möglich bleiben. Entscheidend ist allein, dass der Ge-
meindeverkehrsplan in einem angemessenen Verfahren
entsprechend fortgeschrieben und ggf. modifizierte Lö-
sungen für das Verkehrsnetz entwickelt werden, nicht
aber die planwidrigen Entwicklungen schlicht am Ver-
kehrskonzept vorbei laufen, bis sich der Plan erübrigt hat.

8.3 Zusammenfassung und Empfehlungen

494. Um die gesellschaftlichen Mobilitätsansprüche
möglichst mit den Mitteln verkehrssparender Raumge-
staltung zu erfüllen und den verbleibenden Verkehrsbe-
darf möglichst raum- und umweltschonend zu befriedi-
gen, bedarf es einer mit der räumlichen Gesamtplanung
eng abgestimmten, an anspruchsvolle Umweltschutzbe-
dingungen gebundenen und auf moderne Methoden ge-
stützten integrierten Verkehrsplanung. Das geltende
Recht und die heutige Praxis der Verkehrsplanung weisen
in dieser Hinsicht noch erhebliche Defizite auf.

8.3.1 Fernverkehrsnetzplanung: Strukturelle 
Reformen der Entwicklungsplanung 
erforderlich

495. Die flächendeckende Verfügbarkeit von großräu-
miger Verkehrsnetzinfrastruktur ist in Deutschland grund-
sätzlich gewährleistet. Alle Oberzentren sind in das Auto-
bahn- und Fernschienennetz eingebunden. Unter den
Gesichtspunkten einer umweltorientierten Verlagerung
des Verkehrsgeschehens auf die Schiene sowie der Opti-
mierung der Verbindung zwischen den europäischen Me-
tropolregionen besteht aber streckenweise ein Bedarf, das
Verkehrsnetz zu verbessern. Vor diesem Hintergrund ist
es Aufgabe der staatlichen Verkehrswegeplanung, das
Geschaffene zu bewahren sowie Lösungen für eine mög-
lichst bedarfs- und umweltgerechte Fortentwicklung des
Fernverkehrswegenetzes zu entwickeln.

496. Die bisherige Bundesverkehrswegeplanung genügt
trotz jüngster Verbesserungen den Erfordernissen einer
effizienten, verkehrssparenden und umweltschonenden

Verkehrsplanung nicht. Die dem aktuellen Bundesver-
kehrswegeplan 2003 zugrunde liegende Planung basiert
nach wie vor auf Bedarfsanmeldungen der Länder, das
heißt auf einem Bottom-up-Prozess und nicht auf einem
raumplanerisch fundierten, integrierten Verkehrsentwick-
lungskonzept des Bundes. Raumwirksamkeitsanalyse,
Nutzen-Kosten-Analyse und Umweltrisikoermittlung
führen zwar in die Projektauswahl durchaus auch raum-
planerische und ökologische Maßstäbe ein, diese können
aber trotz fortschrittlicher Bewertungsmethoden keines-
falls das fehlende Gesamtkonzept ersetzen. Dafür fehlen
dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) auch die erfor-
derliche verkehrsträgerübergreifende Perspektive und die
sachlich zwingende Einbindung in eine Bundesraumpla-
nung. Eine schlüssige konzeptionelle Gesamtplanung
wird schließlich maßgeblich dadurch erschwert, dass der
BVWP in beträchtlichem Umfang auch Verbindungen mit
überwiegend regionaler Bedeutung einschließt, deren
(raumplanerische) Erforderlichkeit und Einbindung auf
der Bundesebene gar nicht angemessen beurteilt bzw. ge-
leistet werden kann.

497. Um dem engen Zusammenhang von – möglichst
verkehrssparender – Raumentwicklung und verkehrlicher
Vernetzung angemessen Rechnung zu tragen, sollte der
bisherige Ansatz der Projektauswahl durch einen echten
integrierten Planungsansatz ersetzt werden (s. auch Emp-
fehlungen der wissenschaftlichen Beiräte zur Raumord-
nung, 2002; außerdem Enquete-Kommission „Schutz der
Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundestages, 1995).
Kernelemente dieser integrierten Planung sollten sein:

– die Einführung einer in ein raumordnerisches Gesamt-
konzept integrierten, verkehrsträgerübergreifenden
Verkehrsnetzplanung,

– die Untergliederung der Fernverkehrsnetzplanung in
eine Bundesplanung, die auf Straßen mit überwiegen-
der Bundesrelevanz eng begrenzt werden sollte sowie
eine Landesverkehrsplanung hinsichtlich der überwie-
gend regionalen Verbindungen,

– die Integration der strategischen Umweltprüfung in
diese Bundesverkehrsnetzplanung und

– Perspektiven einer marktorientierten Umsetzung der
Planungsvorgaben.

Einführung einer integrierten Bundesverkehrspla-
nung als Element eines Bundesraumordnungsplans

498. Der SRU empfiehlt, die Bundesverkehrswegepla-
nung nicht mehr als sektoralen Investitionsplan aus Be-
darfsanmeldungen der Länder zu entwickeln. Die Bun-
desverkehrswegeplanung sollte eingebunden in eine
Bundesraumplanung zu einem integrierten verkehrsträ-
gerübergreifenden (also auch den Flugverkehr und die
Seehäfen einbeziehenden) Verkehrsnetzkonzept entwi-
ckelt werden, das sich auf die Entwicklung von Verkehrs-
infrastruktur mit bundesweiter oder europäischer Rele-
vanz konzentriert. Nur auf dem Wege einer solchen
integrierten Planung ist zu erreichen, dass der Verkehrs-
bedarf problemorientiert unter den Gesichtspunkten der
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räumlichen Gesamtplanung abgeleitet wird und anderer-
seits die Auswahl der zu realisierenden Vorhaben in Ab-
wägung mit sonstigen Raumbelangen vorgenommen
wird.

499. Um eine solche integrierte Bundesverkehrsplanung
zu gewährleisten, sollte das Raumordnungsgesetz um ent-
sprechende Ermächtigungen und Verpflichtungen hin-
sichtlich der Planungen des Bundes erweitert werden. Da-
bei sollte der Bundesebene bezüglich wesentlicher
Elemente des Bundesverkehrsnetzes auch die Möglich-
keit eingeräumt werden, verbindliche Raumordnungs-
ziele zu setzen und ein in wesentlichen Grundaussagen
verbindliches raumordnerisches Leitbild zu entwickeln,
an dem die Entwicklung des Verkehrsnetzes zu orientie-
ren ist.

Neuordnung der Zuständigkeiten für die 
Verkehrswegeplanung und -finanzierung

500. Der SRU empfiehlt eine Strategie der Entflechtung
der Verkehrswegeplanung zwischen Bund, Ländern und
Kommunen. In die Zuständigkeit und Trägerschaft des
Bundes sollten in Zukunft allein die überwiegend als
Fernverbindungen genutzten Verkehrswege fallen, das
heißt insbesondere Bundesautobahnen, Bundeswasser-
straßen und das überregionale Schienennetz. Verbindun-
gen, deren Funktion sich wesentlich im regionalen Bedarf
erschöpft, sollten dagegen nicht mehr vom Bund getragen
und geplant werden, auch wenn diese Verbindungen ei-
nen gewissen Anteil des Fernverkehrs aufnehmen. Maß-
geblich muss sein, ob die Verbindung wesentliche Bedeu-
tung für das Bundesfernverkehrsnetz hat.

Integration der SUP in die Verkehrsnetzplanung

501. Da in der Bundesverkehrswegeplanung bisher eine
konzeptionelle Netzbetrachtung einschließlich der Luft-
und Seehäfen nur unzureichend stattfand, bezieht auch
die Umweltprüfung des BVWP (URE) kaum strategische
Gesichtspunkte ein und bewegt sich ausschließlich auf
der Projektebene.

Der SRU begrüßt deshalb, dass nach dem Gesetz zur Ein-
führung der Strategischen Umweltprüfung (SUP) auch
Verkehrswegeplanungen auf Bundesebene einschließlich
der Bedarfspläne nach einem Verkehrswegeausbaugesetz
des Bundes (Anlage 3 Nr. 1.1 SUPG) zukünftig eine SUP
umfassen sollen. Dies setzt allerdings voraus, dass die
Bundesverkehrswegeplanung auch tatsächlich in einem
hierarchisch strukturierten, von einer strategischen Ebene
ausgehenden Planungsprozess erfolgt. Nur wenn auf stra-
tegischer Ebene verschiedene Konzeptalternativen erar-
beitet und im Hinblick auch auf die Umweltwirkungen
verglichen werden, kann dem Ziel der SUP entsprochen
und verhindert werden, dass Umweltbelange in der Phase
struktureller Weichenstellungen zunächst weitgehend au-
ßer Betracht bleiben.

502. Im Rahmen der Umweltprüfung sollte auf Ebene
der Netzplanung insbesondere auch die Zerschneidungs-
wirkung der Verkehrswege mehr Gewicht erhalten und in

diesem Zusammenhang der Rückbau von Verkehrsflä-
chen sowie die Schaffung von Grünverbindungen insbe-
sondere für bestimmte Tierarten und Erholungssuchende
(„Entschneidung“) künftig ebenfalls Gegenstand der Pla-
nung und Bewertung sein. Dies gilt prioritär für Gebiete
mit einem hohen Zerschneidungsgrad beziehungsweise
für ökologisch sensible Gebiete. In Anbetracht des hohen
Ausbauzustandes, den das Verkehrsnetz der Bundesrepu-
blik nahezu flächendeckend erreicht hat, erscheint eine
weitere Verschlechterung der Bilanz der Landschaftsfrag-
mentierung grundsätzlich nicht erforderlich; vielmehr
sollten Verbesserungen geschaffen werden.

Perspektiven einer marktorientierten 
Fernstraßenplanung und -finanzierung

503. Die Finanzierung der Fernstraßen aus dem öffentli-
chen Haushalt vermittelt wenig Anreize zu einer sparsa-
men Straßenbaupolitik. Im Gegenteil führt diese Finan-
zierung in Verbindung mit der auf Bedarfsanmeldung der
Länder erfolgenden „Wunschzettelplanung“ zu einem re-
gelrechten Wettlauf um die öffentlichen Mittel. Im Sinne
eines sparsamen, auf tatsächlichen vorrangigen Bedarf
ausgerichteten Straßen(aus)baus erscheint es daher auf
mittelfristige Sicht sinnvoll, das bisherige Finanzierungs-
modell durch ein stärker marktbezogenes Modell zu er-
setzen.

Dies könnte durch eine Privatisierung des Neu- und Aus-
baus in der Weise geschehen, dass der Bund auf dem
Wege einer wettbewerblichen Ausschreibung für alle auf
die strategische Planung von Neu- oder Ausbaumaßnah-
men (Abschn. 8.1.2.1) folgenden Aufgaben der konkreten
Projektumsetzung und Betriebsorganisation Konzes-
sionen an Finanzierungs- und Betreibergesellschaften
vergibt (so auch Bundesrechnungshof, 2004, S. 48), die
sich ausschließlich über ein Nutzungsentgelt der Straßen-
nutzer refinanzieren. Die Defizite der bislang praktizier-
ten Betreibermodelle können dabei weitgehend durch die
Anwendung des hier vorgestellten Barwertmodells mit
flexibler Projektlaufzeit vermieden werden.

Zur europäischen Verkehrsplanung: 
Redimensionierung der Transeuropäischen Netze

504.  Die im Jahre 2004 beschlossenen Leitlinien zu
den Transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN) sind weit
gehend eine Addition nationaler Verkehrswegepläne. Ih-
nen fehlt – ähnlich wie dem Bundesverkehrswegeplan –
eine strategische Programmierungsebene. Gerade auch
im Hinblick auf die hiermit verbundenen verkehrs-, wirt-
schafts-, struktur- und umweltpolitischen Zielverfehlun-
gen empfiehlt der SRU eine grundlegende Revision der
im Jahre 2004 beschlossenen Leitlinien in den kommen-
den Jahren. Basis sollte zunächst eine realitätsnahe Mo-
dellierung der verkehrsinduzierenden und ökologischen
Effekte aller bisher in den TEN-Leitlinien aufgeführten
Infrastrukturprojekte sein. Weiterhin sollten Szenarien
getestet werden, die ein breiteres Spektrum möglicher
grundlegender Alternativen beinhalten, als die von der
EU-Kommission untersuchten. Das Szenariodesign sollte
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in einem pluralistisch zusammengesetzten Panel disku-
tiert und nicht nur von der Generaldirektion Transport
und Energie (DG TREN) vorgegeben werden.

505. Der SRU empfiehlt insbesondere, die Infrastruk-
turpläne für die schnellen Fernverbindungen auf ein rea-
listischeres und auf die Beseitigung grenzüberschreiten-
der Engpässe notwendiges Maß zu redimensionieren.
Hierbei ist eine klare Abschichtung gegenüber den natio-
nalen Verkehrswegen notwendig. Die europäische Struk-
turpolitik sollte sich in ihrer Schwerpunktsetzung von der
Finanzierung der TEN und der einseitigen Fernverkehrs-
orientierung abkehren und stattdessen verstärkt die För-
derung regionaler, an raumordnerische Ziele gekoppelter,
integrierter Verkehrskonzepte zur Entlastung der beson-
ders überlasteten Agglomerationen angehen.

506. Eine solche Redimensionierung ergibt sich bereits
zwangsweise, wenn die Planungen wieder an realisti-
scherweise mobilisierbare Investitionsmittel angekoppelt
werden sollen. Hilfreich und disziplinierend in diese
Richtung könnte auch die von Deutschland und anderen
Mitgliedsländern geforderte Beschränkung des EU-Bud-
gets auf 1 Prozent des europäischen Bruttosozialproduk-
tes sein. Auf der anderen Seite setzt aber auch eine Bud-
get-Limitierung konzeptionelle Alternativen für eine
effizientere Ausgabenpolitik der EU voraus, zum Beispiel
auch durch Vorschläge für eine Revision der TEN.

8.3.2 Linienbestimmung und Planfeststellung: 
Konkretisierung und Aufwertung 
umweltrechtlicher Schutzgebote

507. In der Linienbestimmung und den Planfeststel-
lungsverfahren nach dem Bundesfernstraßengesetz ist
sicherzustellen, dass ein geplanter Straßenneu- oder
-ausbau den einschlägigen umweltrechtlichen Anforde-
rungen, insbesondere des Immissionsschutzrechts und
Naturschutzrechts, entspricht.

Das geltende Fachplanungsrecht sieht zwar mit der Um-
weltverträglichkeitsprüfung umfassende, formalisierte
Ermittlungspflichten vor. Es verlangt auch die Berück-
sichtigung der prognostizierbaren Umweltauswirkungen.
Gemessen an den heutigen Erkenntnissen über die ge-
sundheitlichen und ökologischen Auswirkungen des Ver-
kehrs und Straßenbaus wird betroffenen Umweltbelangen
jedoch noch nicht das angemessene Gewicht gegeben.
Das gilt ganz besonders für den Lärmschutz, weil die Pla-
nungsentscheidungen in diesem Bereich immer noch eine
segmentierte, auf die vom jeweils in der Planung befindli-
chen Verkehrsweg ausgehenden Immissionen be-
schränkte Betrachtung zugrunde legen, aber auch für be-
stimmte verkehrsbedingte Schadstoffemissionen sowie
für die vom Verkehrswegebau nicht selten massiv betrof-
fene Natur.

Lärmbelastungen: Für eine summative 
Immissionsbewertung

508. Die das untergesetzliche deutsche Lärmschutzrecht
prägende Segmentierung von Lärmquellen ist nicht nur

sach-, sondern auch partiell rechtswidrig. Eine isolierte
Betrachtung von gewerblichen Anlagen (TA Lärm),
Straßenverkehr (16. BImSchV), Schienenverkehr
(16. BImSchV), Sportanlagen (18. BImSchV) und Frei-
zeitanlagen (Ländererlasse) genügt dem akzeptorbezoge-
nen Schutzkonzept des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes nicht. Diesem Schutzkonzept kann nur eine
summative Betrachtung aller auf den Akzeptor einwir-
kenden Lärmimmissionen gerecht werden. Diesem
Schutzansatz entspricht es auch nicht, den Fluglärm als
bedeutende Belastungsquelle gänzlich zu separieren. Der
SRU empfiehlt daher, diese Schutzdefizite durch Einfüh-
rung von Summationsklauseln zu beseitigen.

Luftverunreinigungen: Konkrete NOx- und Partikel-
Grenzwerte für die Straßenplanung

509. Der Straßenverkehr bringt relevante Luftverunrei-
nigungen auch im Emittentennahbereich mit sich, insbe-
sondere durch NOx- und Partikelemissionen (Dieselruß
und Reifenabrieb), deren planerische Prävention nicht nur
umweltpolitisch vernünftig, sondern de facto auch durch
die Grenzwerte der Richtlinie 1999/30/EG und der dazu-
gehörigen Tochterrichtlinien geboten erscheint. Entspre-
chende Anforderungen an die Verkehrswegeplanung feh-
len jedoch. Die bisherigen Umsetzungsschritte
insbesondere des 7. Gesetzes zur Änderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes begnügen sich im Verkehrsbe-
reich mit einem Instrument der Verkehrsregelung im
neuen § 40 Abs. 3 BImSchG und der Berücksichtigung
des Straßenverkehrs in der Luftreinhalteplanung (§ 47
Abs. 4 BImSchG).

510. Der SRU ist der Auffassung, dass der Vermeidung
verkehrsbedingter Partikel- und Stickstoffoxidimmissio-
nen bereits in der Verkehrswegeplanung durch klare
Grenzwertregelungen mehr Gewicht gegeben werden
sollte. Ein entsprechender Rechtsrahmen müsste im Hin-
blick auf die Grenzwerte der Luftqualitätsrichtlinien so-
gar strenger ausfallen als die geltende Regelung von
§§ 41 ff. BImSchG und 16. BImSchV, die Überschreitun-
gen der Lärmgrenzwerte unter Kostengesichtspunkten
teilweise gestatten. Eine prognostizierbare Überschrei-
tung der Grenzwerte der 22. BImSchV kann demgegen-
über aufgrund der verbindlichen Vorgaben des Gemein-
schaftsrechts allenfalls vorübergehend zugelassen
werden, wenn durch einen konkreten Maßnahme- und
Terminplan sowie entsprechende Handlungsbefugnisse
sichergestellt ist, dass die Schadstoffkonzentrationen in
absehbarer Zeit durch Verkehrsregelungen und -beschrän-
kungen oder durch Emissionsminderungsmaßnahmen an
anderen Quellen ausreichend gemindert werden. Die für
diese Maßnahmenplanung vorgesehene Luftreinhaltepla-
nung sollte folglich im Vorfeld einer Straßenplanung er-
folgen, wenn durch die Straßenplanung eine Überschrei-
tung der Grenzwerte droht. Durch eine entsprechende
Ergänzung der §§ 41 ff. BImSchG würde eine schon län-
ger beklagte zentrale Regelungslücke des nationalen Im-
missionsschutzrechts geschlossen und zugleich dafür
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gesorgt, dass die immissionsschutzrechtlichen Minde-
rungslasten zwischen dem Verkehr und den stationären
Anlagen etwas angemessener verteilt werden.

Natur und Landschaft: Gebietsschutz rechtlich 
absichern und konsequenter durchsetzen

511. Die Auswirkungen überörtlicher Verkehrswege auf
Natur und Landschaft sind nicht selten gravierend. Die
Belange des Naturschutzes können sich in der Linienbe-
stimmung und Planfeststellung auf zwei Wegen behaup-
ten: zum einen in der planerischen Abwägung, insbeson-
dere nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung, und zum anderen durch rechtsverbind-
lich zu berücksichtigende Schutzgebiete und geschützte
Lebensräume, die vielfach erhöhten rechtlichen Abwä-
gungsanforderungen unterworfenen sind. Wegen der
schwachen Stellung ökologischer Belange in der Abwä-
gung kommt dem Reservatenschutz zentrale Bedeutung
zu. Jedoch erweisen sich auch die Instrumente des Ge-
bietsschutzes gegenüber Verkehrsprojekten als noch nicht
hinreichend effektiv.

512. Das angestrebte europäische Netz NATURA 2000,
das der Verkehrsplanung bereits auf Ebene der Linienfüh-
rung einen Rahmen geben könnte, bedarf nun dringend
der rechtsförmlichen Umsetzung durch effektive Schutz-
statute. Andernfalls fehlt nach wie vor ein solider Pla-
nungsrahmen für überörtliche Verkehrsprojekte. Die
Schutzwirkung der FFH-Gebiete hängt sodann, wie auch
die Schutzwirkung der Eingriffsregelung, entscheidend
davon ab, unter welchen Voraussetzungen Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft ausnahmsweise zuläs-
sig sein sollen und in welcher Form sie ggf. zu kompen-
sieren sind. Um zu vermeiden, dass die
Ausnahmetatbestände allzu weit ausgelegt werden und an
Kompensationsmaßnahmen auf Kosten eines effektiven
Ausgleichs gespart wird, sollten die untergesetzlichen
Verwaltungshandreichungen zur Umsetzung der FFH-
Richtlinie sowie zur Berücksichtigung des Naturschutzes
und der Landschaftspflege beim Bundesfernstraßenbau
weiter fortgeschrieben werden. Dabei sollte den Zer-
schneidungseffekten sowie möglichen negativen Wirkun-
gen von Lärm- und Lichtemissionen verstärkte Aufmerk-
samkeit gewidmet werden.

8.3.3 Örtliche Verkehrsplanung: Für eine 
rechtliche Fundierung der integrierten 
Gemeindeverkehrsplanung

513. Der Verkehr hat sich auch auf kommunaler Ebene
zu einem Umweltproblem ersten Ranges entwickelt. Der
Straßenverkehr ist die Hauptlärmquelle in den Städten
und trägt dadurch entscheidend zu lärmbedingten
Gesundheitsschäden sowie zur Minderung der Aufent-
haltsqualität auf und an den Straßen bei. Bei den ver-
kehrsbedingten Abgasemissionen geben innerörtlich ins-
besondere die Partikel- und NOx-Emissionen Anlass zur
Sorge. Insoweit verlangt das EG-Luftreinhaltungsrecht

einschneidende Maßnahmen, denn nicht selten werden
die Immissionsgrenzwerte der RL 1999/30/EG für Parti-
kel in den deutschen Städten noch erheblich überschrit-
ten.

514. Substanzielle Verbesserungen bei den verkehrsbe-
dingten Lärm- und Schadstoffemissionen können heute
allerdings in aller Regel nicht mehr auf der Basis seg-
mentierter Schutzkonzepte, sondern nur über den Weg
einer umweltorientierten, integrierten Stadt- und Regio-
nalverkehrsplanung erreicht werden. Die meisten größe-
ren Gemeinden haben dies auch erkannt und sich um die
Entwicklung integrierter Verkehrskonzepte bemüht. Die
Auswertungen dieser Planungen und ihres Vollzugs zei-
gen jedoch, dass sie zum Teil schon aufgrund techni-
scher und methodischer Defizite, insbesondere aber auf-
grund fehlender rechtlicher Vernetzung mit
städtebaulichen Planungen, mangelnder Bindungskraft
und politischer Vollzugsbereitschaft den Anspruch einer
integrierten Verkehrsnetzgestaltung in der Praxis nicht
erfüllen können.

515. Die Defizite der kommunalen Gesamtverkehrspla-
nung sind nach Ansicht des SRU maßgeblich auf das
Fehlen angemessener rechtlicher Grundlagen zurückzu-
führen. Das geltende Recht zwingt die Gemeinden bis-
her zwar zu einer abgewogenen Bauleitplanung, nicht
aber auch zu einer damit abgestimmten integrierten Ver-
kehrsplanung. Bestehende Planungsinstrumente (z. B.
Bauleitplanung, Immissionsschutzplanung, ÖPNV-Pla-
nung) betreffen lediglich einzelne Problem- und Ursa-
chensegmente der örtlichen Verkehrsbelastung, nicht
aber die strukturellen Ursachenzusammenhänge, die re-
gelmäßig gerade im Zusammenwirken der städtebauli-
chen Nutzungsstruktur, der Straßenvernetzung, der Ver-
kehrsregelung und der Alternativangebote des
Umweltverbunds (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) liegen.
Die erforderliche planerische Vernetzung der vielfälti-
gen darauf bezogenen Instrumente, ihre Einbindung in
eine langfristige strukturelle Entwicklungsperspektive
und die Verknüpfung mit Fördermaßnahmen für die um-
weltverträglichen Verkehrsträger (pull-Maßnahmen)
werden nirgends konstruktiv normiert. Kompetenzkon-
flikte zwischen Landesbehörden und Kommunen stehen
hinsichtlich der Verkehrslenkungsinstrumente einer inte-
grierten kommunalen Verkehrsplanung eher im Wege als
dass sie fördern.

516. Um die vielerorts bereits ausreichend vorhandenen
fachlichen Planungsressourcen wesentlich effektiver als
bisher für eine umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsge-
staltung einzusetzen, sollte die integrierte Verkehrspla-
nung gesetzlich durch ein Gemeindeverkehrsplanungs-
recht fundiert werden, das insbesondere folgende
Elemente umfassen sollte:

– die Verpflichtung der Gemeinden zur Aufstellung ei-
nes Verkehrsplanes, der jedenfalls einen Assessment-
teil, quantifizierte Zielbestimmungen auch bezüglich
des Umweltschutzes, einen Maßnahmeteil, ein
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Umsetzungskonzept und Maßnahmen der Erfolgskon-
trolle vorsieht;

– die Verpflichtung der Gemeinden, einen Sanierungs-
plan aufzustellen, wenn bestimmte Belastungsschwel-
lenwerte überschritten werden;

– die Verpflichtung zur Aufstellung eines den Verkehrs-
plan modifizierenden Verkehrsbegleitplans, wenn ein
Projekt oder eine andere Planung erhebliche verkehrli-
che Auswirkungen erwarten lassen, die dem geltenden
Verkehrsplan zuwiderlaufen;

– ordnungsrechtliche Vollzugsinstrumente, die aus ei-
ner angemessenen Neugestaltung der bislang – unzu-

länglich – in § 45 StVO enthaltenden Ermächtigungs-
grundlagen zu gewinnen sind;

– Verfahrensvorschriften, die ein interaktives Verfahren
zur Vernetzung der kommunalen Gesamtverkehrspla-
nung mit der kommunalen Entwicklungsplanung,
nachbargemeindlichen Planungen und überörtlicher
Gesamt- sowie Fachplanung normieren sowie schließ-
lich

– eine Modifikation des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes, die die Planungsautonomie der
Gemeinden als Grundvoraussetzung einer den indivi-
duellen Gegebenheiten angemessenen integrierten Ge-
samtverkehrsplanung respektiert.
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9 Maßnahmen in der Verkehrslenkung
Wesentliche Ergebnisse
Das vielfältige Instrumentarium der ordnungsrechtlichen Mindeststeuersätze noch weit hinter der erforderlichen

Verkehrslenkung durch Verkehrsverbote, Verkehrsbe-
schränkungen und Benutzervorteile für umweltverträgli-
chere Fahrzeuge oder Verkehrsträger kann wesentlich
effektiver ausgestaltet werden: Das durch diese Maßnah-
men mindestens zu gewährleistende Schutzniveau sollte
insbesondere in Bezug auf die Lärmbelastungen weiter
präzisiert werden; zumindest sollten die Gemeinden ver-
pflichtet werden, sich mittelfristige konkrete Sanierungs-
ziele zu setzen. Die sachlich gebotene planerische Ab-
stimmung der verkehrslenkenden Anordnungen sollte
durch Normierung einer kommunalen Verkehrsplanungs-
pflicht sichergestellt und den Gemeinden die vorrangige
Zuständigkeit zur ordnungsrechtlichen Umsetzung dieser
Planung eingeräumt werden. Schließlich sollte das Anord-
nungsinstrumentarium um bundeseinheitliche Regelungs-
und Kennzeichnungsgrundlagen für selektive, lediglich
schadstoff- oder lärmintensive Fahrzeuge treffende Ver-
kehrsbeschränkungen ergänzt werden.

Geschwindigkeitsbeschränkungen können einen spür-
baren Beitrag zur Verminderung verkehrsbedingter
Umwelt- und Gesundheitsbelastungen leisten. Der SRU
empfiehlt, die unverbindliche Richtgeschwindigkeit von
130 km/h auf Bundesautobahnen in ein verbindliches
Tempolimit umzuwandeln und mittelfristig eine weitere
Absenkung auf 120 km/h zu prüfen. Im innerörtlichen
Bereich sollte mit Ausnahme von Durchgangsstraßen ein
Tempolimit von 30 km/h eingeführt werden. Zur besseren
Durchsetzung der bestehenden bzw. neu einzuführenden
Geschwindigkeitsbeschränkungen sind eine maßvolle
Ausweitung der Kontrollintensität und eine schärfere
Sanktionierung auch in Form temporärer Fahrverbote an-
zustreben.

Die Ökosteuer auf Otto- und Dieselkraftstoffe sollte auch
weiterhin langsam, kontinuierlich und für alle vorausseh-
bar angehoben werden. Die Einigung der EU-Finanz-
minister auf erhöhte Mindeststeuersätze für Kraftstoffe ist
zwar grundsätzlich zu begrüßen, jedoch bleiben diese

Höhe zurück. Deshalb sollte sich die Bundesregierung
auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die Besteuerung von
Kraftstoffen auf hohem Niveau harmonisiert wird.

Straßennutzungsgebühren stellen grundsätzlich ein sinn-
volles Instrument zur Steuerung der Verkehrsströme dar.
Der SRU begrüßt die zum 1. Januar 2005 in Kraft getre-
tene LKW-Maut grundsätzlich, sieht jedoch in der kon-
kreten Ausgestaltung noch Nachbesserungsbedarf. Auf
EU-Ebene wird der Bundesregierung empfohlen, sich im
Rahmen der Novellierung der „Eurovignetten“-RL insbe-
sondere dafür einzusetzen, dass auch externe Umweltkos-
ten in die Gebührenkalkulation der LKW-Maut einbezo-
gen werden können. Im Bereich des Personenverkehrs
erachtet der SRU Straßennutzungsgebühren vorrangig als
ein Instrument zur Entlastung von Ballungsräumen. Alter-
nativ bzw. ergänzend hierzu sind weitergehende Maßnah-
men der Parkraumbewirtschaftung in Betracht zu ziehen.

Bei der Entwicklung und Anwendung telematischer
Systeme im Verkehr werden Umweltziele noch immer
weitgehend als Nebeneffekt betrachtet. Das größte Um-
weltentlastungspotenzial liegt bei der Nutzung der Ver-
kehrstelematik zur Unterstützung anderer, insbesondere
ökonomischer Maßnahmen, deren Lenkungswirkung
durch Telematikeinsatz gezielt verstärkt werden kann.
Daneben sollten die Effizienzpotenziale der Telematik bei
der überörtlichen und örtlichen Verkehrsplanung in Zu-
kunft verstärkt berücksichtigt werden mit dem Ziel, den
Neu- und Ausbau von Straßen möglichst zu vermeiden.
Den staatlichen Planungsträgern wird empfohlen, eine
Vernetzung der Akteure aus Industrie, Forschung und
Kommunen zu fördern, damit sich die Entwicklung und
Anwendung verkehrstelematischer Dienste vorrangig auf
solche Bereiche konzentriert, die nicht nur im Hinblick
auf eine bessere Ausnutzung der Verkehrsinfrastruktur,
sondern auch hinsichtlich einer Umweltentlastung sinn-
voll sind.
9.1 Steuerung durch ordnungsrechtliche Im überörtlichen Verkehr geht es dabei in erster Linie um

Verkehrsbeschränkungen

517. Soweit die verkehrsbedingten Umweltbelastungen
nicht durch weiche, reflexive Lenkungsmaßnahmen – wie
die weiter unten noch zu betrachtenden ökonomischen In-
strumente oder Maßnahmen der Telematik – auf ein ver-
tretbares Maß reduziert werden können, bleibt eine di-
rekte ordnungsrechtliche Regulierung des Verkehrs
insbesondere zur Milderung unzumutbarer örtlicher Be-
lastungen erforderlich.

die Minderung von Lärmbelastungen, die von Landstra-
ßen und Autobahnen ausgehen. Dazu können neben se-
lektiven Fahrtverboten (z. B. für LKW) insbesondere Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen beitragen. Nicht nur
punktuelle, sondern auch flächendeckende Geschwindig-
keitsbeschränkungen empfehlen sich zudem als Maßnah-
men zur Verminderung der ubiquitär wirkenden Schad-
stoffemissionen des Verkehrs, insbesondere der CO2-
Emissionen. Darauf ist noch gesondert zurückzukommen
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(Tz. 532 ff.). Nachfolgend werden zunächst die bundes-
rechtlichen Möglichkeiten und Erfordernisse einer ver-
träglichen Lenkung des innerörtlichen Straßenverkehrs
aufgezeigt.

518. Zur umwelt- und sozialverträglichen Verkehrsfüh-
rung gehört insbesondere die flächenhafte Verkehrsberu-
higung in Wohnvierteln und die Bündelung des Verkehrs
auf Hauptverkehrsachsen, an denen empfindliche Nut-
zungen möglichst zu vermeiden, jedenfalls aber durch
bautechnische Vorkehrungen besonders zu schützen sind.

Ansatzpunkte der ordnungsrechtlichen Verkehrslenkung
sind im Wesentlichen:

– Verkehrsverbote, Straßenschließungen (z. B. Fußgän-
gerzonen),

– Verkehrsbeschränkungen auf bestimmte Tages- oder
Nachtzeiten, insbesondere

– Verkehrsbeschränkungen für „schmutzige“ oder
„laute“ Fahrzeugarten bzw.

– Benutzervorteile für besonders verträgliche Verkehre
(Busspuren),

– Ampelphasen,

– Einbahnstraßen und Sackgassensysteme,

– flächenhafte Geschwindigkeitsbeschränkungen
(Tempo-30/Schritttempo),

– Straßenraumorganisation (Bündelung des Kfz-Ver-
kehrs auf der Straßenmitte),

– Parkraummanagement (Parkverbote, Parkbeschrän-
kungen).

Diese Maßnahmen müssen im Verkehrsnetz möglichst so
abgestimmt und mit einem Angebot an alternativen Ver-
kehrsmitteln so koordiniert werden, dass sie eine opti-
male Entlastungswirkung erreichen, sowohl in Bezug auf
das gesamte Verkehrsnetz als auch an den besonders sen-
siblen und belasteten Punkten (umfassend BSV, 2004). In
Kapitel 8.2 wurde bereits dargelegt, dass dies regelmäßig
eine anspruchsvolle Gestaltungsaufgabe der Gemeinden
ist und dass die Gemeinden diese Aufgabe nicht ohne
eine formalisierte integrierte Gemeindeverkehrsplanung
und nicht ohne Abstimmung der Verkehrsplanung mit
dem Bebauungsplan erfüllen können. Durch eine das Ver-
kehrsnetz in den Blick nehmende Bebauungsplanung
müssen die Gemeinden insbesondere dafür sorgen, dass
empfindliche Wohnnutzungen möglichst von Hauptver-
kehrsachsen getrennt und in Gebieten angesiedelt wer-
den, die durch verkehrsberuhigende Maßnahmen konse-
quent zu schützen sind.

Entscheidend für den Erfolg der kommunalen Verkehrs-
planung ist allerdings auch, dass den Kommunen durch
das Bundesrecht alle erforderlichen Instrumente und
Rechtsgrundlagen an die Hand gegeben werden, die sie
zu einer verträglichen Verkehrslenkung benötigen. Dafür
liegt – wie für die Einführung einer formalisierten Ge-
meindeverkehrsplanung – die Verantwortung bei der
Bundespolitik.

519. Für die genannten Maßnahmen der ordnungsrecht-
lichen Verkehrslenkung bietet das einschlägige Verkehrs-
ordnungsrecht der Straßenverkehrsordnung und des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zentrale Rechtsgrund-
lagen, die den Einsatz der Verkehrsverbote und -be-
schränkungen explizit auch zum Schutz vor verkehrsbe-
dingten Schadstoff- und Lärmimmissionen erlauben
(s. Überblick Abschn. 9.1.1). Aus mehreren Gründen
stellen diese Vorschriften jedoch noch kein schlagkräfti-
ges, den komplexen Ursachenzusammenhängen ange-
messenes Instrumentarium zur Bekämpfung verkehrsbe-
dingter Lärm- und Schadstoffbelastungen dar:

– Erstens fehlen praktikable Rechtsgrundlagen für se-
lektive Verkehrsbeschränkungen, mit denen die Zu-
fahrt zu sensiblen Straßen, Straßenzügen und Gebieten
auf emissionsarme Fahrzeuge (Schadstoffe und/oder
Lärm) beschränkt werden kann (Abschn. 9.1.2).

– Zweitens fehlt immer noch eine ausreichende Konkre-
tisierung und Operationalisierung des anzustrebenden
Schutzniveaus durch einzuhaltende Grenzwerte ins-
besondere für die Lärmbelastung. Hinsichtlich der
Schadstoffimmissionen haben die Grenzwerte der
EG-Luftqualitätsrichtlinien, an die der neugefasste
§ 40 BImSchG nunmehr anknüpft, eine wichtige Prä-
zisierung des einzuhaltenden Schutzniveaus gebracht.
Weiterhin fehlen aber entsprechende Grenzwerte für
die verkehrsbedingte Lärmbelastung (Abschn. 9.1.3).

– Drittens fehlt es an einer wirklichkeitsgetreuen inte-
grierten Bewertung aller kumulativen Belastungen,
die der Verkehr an einem bestimmten Ort hervorruft.
Das geltende Recht legt bei der Bestimmung der
Handlungsschwellen überwiegend keine solche inte-
grierte Betrachtung der Verkehrsauswirkungen zu-
grunde. Es fragt nicht danach, ob Verkehrsbeschrän-
kungen in Anbetracht der Summe der Belastungen
durch Schadstoffe, Lärm, Unfallrisiko usw. geboten
erscheinen, sondern nimmt nur jeweils einzelne Be-
lastungsfaktoren in den Blick. In einer derart segmen-
tierten Betrachtung können die Belange von Verkehr
und Mobilität natürlich wesentlich eher überwiegen,
als in einer vollständigen „Nutzen-Kosten-Bilanz“
(Abschn. 9.1.4).

– Es fehlt eine planungsrechtliche Grundlage, die ge-
währleistet, dass die ordnungsrechtlichen Verkehrsbe-
schränkungen und -verbote im Verkehrsnetz unterei-
nander und mit der Bauleitplanung und städtebaulichen
Entwicklungen so abgestimmt werden, dass es nicht
zu kontraproduktiven Verlagerungseffekten oder Eng-
passsituationen kommt (Abschn. 9.1.5).

– Das geltende Ordnungsrecht stellt sich einem den
Sachzusammenhängen angemessenen, planerisch ko-
ordinierten Instrumenteneinsatz sogar eher noch ent-
gegen, weil es die Regelung des Verkehrsflusses und
des ruhenden Verkehrs nicht bei den für die Stadtpla-
nung zuständigen Kommunen bündelt, sondern regel-
mäßig in die Zuständigkeit der (Landes-)Straßenver-
kehrsbehörden legt (Abschn. 9.1.6).
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9.1.1 Überblick über die bestehenden 
Anordnungsmöglichkeiten

Anordnungen nach Straßenverkehrsrecht (StVO)

520. Die zentrale straßenverkehrsrechtliche Grundlage
für verkehrsregelnde und -beschränkende Maßnahmen
auch zum Schutz vor verkehrsbedingten Immissionen ist
§ 45 StVO. Nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 dieser Vorschrift
kann die Straßenverkehrsbehörde „zum Schutz der
Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen“ in bestimm-
ten Gebieten oder auf bestimmten Straßenstrecken Ver-
kehrsbeschränkungen und -verbote erlassen.

Neben der allgemeinen Ermächtigung des § 45 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 StVO erlauben § 45 StVO Abs. 1 b) und c)
„zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abga-
sen oder zur Unterstützung einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung“ die Anordnung von

– Fußgängerbereichen,

– verkehrsberuhigten Zonen,

– Tempo-30-Zonen sowie

– Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Parkraums.

Diese Zonenregelungen und Maßnahmen der Parkraum-
bewirtschaftung sind für die innerörtliche Verkehrsgestal-
tung besonders bedeutsam: In Verbindung mit einer pro-
blembewussten Bebauungsplanung und mit flankierenden
streckenbezogenen Regelungen gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1
und 2 StVO gestatten es diese Zonenregelungen, das in-
nerörtliche Verkehrsgeschehen sachgerecht in seinen Zu-
sammenhängen und nicht nur punktuell zu regeln.

Anordnungen nach dem novellierten Bundes-
Immissionsschutzgesetz

521. Neben der StVO enthält auch das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) Rechtsgrundlagen für stre-
cken- und gebietsbezogene Verkehrsverbote und -be-
schränkungen, namentlich in dem jüngst (durch das
7. Gesetz zur Änderung des BImSchG) geänderten
§ 40 BImSchG. In der alten Fassung dieser Vorschrift war
lediglich in ihrem Absatz 2 eine Ermächtigung zu Ver-
kehrsverboten und -beschränkungen enthalten. Danach
konnte die Straßenverkehrsbehörde den Verkehr be-
schränken oder verbieten, soweit dies die Immissions-
schutzbehörde für geboten hielt, um schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen zu vermindern
und deren Entstehen zu vermeiden. Absatz 2 Satz 2 er-
mächtigte diesbezüglich die Bundesregierung, so genannte
Prüfwerte zu erlassen, bei deren Überschreiten die Erfor-
derlichkeit von Verkehrsbeschränkungen nach Satz 1 le-
diglich zu prüfen war. Die Bundesregierung hat von
dieser Ermächtigung mit der 23. BImSchV Gebrauch ge-
macht und darin die Prüfwerte jedoch so hoch festgelegt,
dass es – trotz anfänglich hoher Erwartungen der Kom-
munen – zu Anordnungen nach § 40 Abs. 2 BImSchG
letztlich nicht gekommen ist (LAI, 1999, S. 2).

522. Den Luftqualitätsrichtlinien der EU ist es zu ver-
danken, dass die immissionsschutzrechtlichen Anord-
nungsvoraussetzungen für Verkehrsverbote und -be-
schränkungen nunmehr deutlich abgesenkt worden sind.
Mit den Richtlinien hat die Gemeinschaft bekanntlich
Grenzwerte für wichtige Schadstoffparameter unter ande-
rem auch für Partikel und NOx festgelegt, die zum Teil
deutlich unterhalb der Prüfwerte der 23. BImSchV liegen
und bei deren Überschreitung Maßnahmen nicht nur zu
prüfen sind. Vielmehr werden die zuständigen Stellen
verpflichtet, Aktionspläne mit geeigneten Maßnahmen
zur Verminderung der Belastung zu beschließen. Die Um-
setzung dieser gemeinschaftsrechtlichen Maßgaben
erfolgte im Wesentlichen durch die Übernahme der
Grenzwerte in die 22. BImSchV und eine darauf bezo-
gene Aufwertung der Luftreinhaltungspläne gemäß
§ 47 BImSchG (s. dazu im Einzelnen SRU, 2004,
Tz. 540). Letztere sind nunmehr zwingend zu erstellen,
wenn die europäischen Grenzwerte überschritten werden.
Liegen wesentliche Verursachungsanteile beim Verkehr
– was bei Partikeln und NOx regelmäßig der Fall ist –, so
werden die Pläne insbesondere Maßnahmen zur Vermei-
dung des ursächlichen Verkehrs vorsehen müssen. In
Abschnitt 8.2.3 (Tz. 484 ff.) wurde bereits dargelegt, dass
dazu eine umweltorientierte integrierte Gemeindever-
kehrsplanung erforderlich ist, weil punktuelle Verbote
und Beschränkungen im Verkehrsnetz regelmäßig nur zur
Verlagerung der Verkehrsströme und damit auch der Um-
weltprobleme führen. Den Erfordernissen einer integrier-
ten Gesamtverkehrsplanung muss auch das Planungs-
instrumentarium Rechnung tragen. Die §§ 47 und 47a
bieten ersichtlich keinen angemessenen Rahmen für eine
umfassende kommunale Verkehrsplanung (Tz. 479 ff.).

523. Der neue § 40 Abs. 1 BImSchG ordnet nunmehr
an, dass die Straßenverkehrsbehörden Festsetzungen des
Luftreinhalteplanes durch entsprechende straßenver-
kehrsrechtliche Anordnungen umzusetzen haben. Auch
§ 40 Abs. 2 BImSchG wurde im Hinblick auf die von den
Luftqualitätsrichtlinien bzw. der 22. BImSchV überholten
Grenzwerte der 23. BImSchV geändert und zwar dahin
gehend, dass die Straßenverkehrsbehörden in bestimmten
Gebieten – auch ohne Luftreinhalteplan – Verkehrsbe-
schränkungen zur Vermeidung schädlicher Umweltein-
wirkungen anordnen können, wenn die Emissionen des
Verkehrs zu einer Überschreitung der Grenzwerte der
22. BImSchV beitragen und die Immissionsschutzbe-
hörde daher eine Verminderung der Verkehrsimmissionen
für geboten hält. Mit dieser Neuregelung ist die
23. BImSchV endgültig obsolet.

Obsolet sind auch die durch das „Ozon“-Gesetz in das
BImSchG eingeführten §§ 40a bis e. Diese gegen den so
genannten Sommersmog – das bodennahe Ozon und
seine vorwiegend durch den Verkehr emittierten Vorläu-
fersubstanzen – gerichteten Regelungen sind erfreulicher-
weise außer Kraft getreten. Die Handlungsschwellen für
Verkehrsbeschränkungen und -verbote waren darin so
großzügig bemessen, dass sie erwartungsgemäß nicht
überschritten worden sind (WOLLENTEIT und
WENZEL, 1997).
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Rechtsgrundlagen für Verkehrsbeschränkungen (Auszüge)
§ 45 Straßenverkehrsordnung:

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(1) Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der

Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht
haben sie

1. zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum,

2. zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der Straße,

3. zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen,

4. zum Schutz der Gewässer und Heilquellen,

5. hinsichtlich der zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen sowie

6. zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung
geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen.

(1a) Das gleiche Recht haben sie ferner

1. in Bade- und heilklimatischen Kurorten,

2. in Luftkurorten,

3. in Erholungsorten von besonderer Bedeutung,

4. in Landschaftsgebieten und Ortsteilen, die überwiegend der Erholung dienen,

4a. hinsichtlich örtlich begrenzter Maßnahmen aus Gründen des Arten- oder Biotopschutzes,

4b. hinsichtlich örtlich und zeitlich begrenzter Maßnahmen zum Schutz kultureller Veranstaltungen, die außer-
halb des Straßenraumes stattfinden und durch den Straßenverkehr, insbesondere durch den von diesem aus-
gehenden Lärm, erheblich beeinträchtigt werden,

5.  in der Nähe von Krankenhäusern und Pflegeanstalten sowie

6. in unmittelbarer Nähe von Erholungsstätten außerhalb geschlossener Ortschaften, 

wenn dadurch anders nicht vermeidbare Belästigungen durch den Fahrzeugverkehr verhütet werden können.

(1b) Die Straßenverkehrsbehörden treffen auch die notwendigen Anordnungen

1. im Zusammenhang mit der Einrichtung von gebührenpflichtigen Parkplätzen für Großveranstaltungen,

2. im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für Schwerbehinderte mit außergewöhn-
licher Gehbehinderung und Blinde,

2a. im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für Bewohner städtischer Quartiere mit
erheblichem Parkraummangel durch vollständige oder zeitlich beschränkte Reservierung des Parkraums für
die Berechtigten oder durch Anordnung der Freistellung von angeordneten Parkraumbewirtschaftungsmaß-
nahmen,

3. zur Kennzeichnung von Fußgängerbereichen und verkehrsberuhigten Bereichen,

4. zur Erhaltung der Sicherheit oder Ordnung in diesen Bereichen sowie

5. zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder zur Unterstützung einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung.

Die Straßenverkehrsbehörden ordnen die Parkmöglichkeiten für Bewohner, die Kennzeichnung von Fußgänger-
bereichen, verkehrsberuhigten Bereichen und Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen
oder zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Einvernehmen mit der Gemeinde an.
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(1c) Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere in Wohn-
gebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf,
Tempo-30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an. Die Zonen-Anordnung darf sich weder auf Straßen
des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) noch auf weitere Vorfahrtstraßen (Zeichen 306)
erstrecken. Sie darf nur Straßen ohne Lichtzeichen geregelte Kreuzungen oder Einmündungen, Fahrstreifenbe-
grenzungen (Zeichen 295), Leitlinien (Zeichen 340) und benutzungspflichtige Radwege (Zeichen 237, 240, 241
oder Zeichen 295 in Verbindung mit Zeichen 237) umfassen. An Kreuzungen und Einmündungen innerhalb der
Zone muss grundsätzlich die Vorfahrtregelung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 („rechts vor links“) gelten. Abweichend
von Satz 3 bleiben vor dem 1. November 2000 angeordnete Tempo-30-Zonen mit Lichtzeichenanlagen zum
Schutz der Fußgänger zulässig.

(1d) In zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion
(verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche) können auch Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger als
30 km/h angeordnet werden.

(1f) Nach Maßgabe der aufgrund des § 40 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes von den Landesregierungen erlas-
senen Rechtsverordnungen (Smog-Verordnungen) bestimmen die Straßenverkehrsbehörden schließlich, wo und
welche Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen bei Smog aufzustellen sind.

(…)

§ 40 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(1) Die zuständige Straßenverkehrsbehörde beschränkt oder verbietet den Kraftfahrzeugverkehr nach Maßgabe der

straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, soweit ein Luftreinhalte- oder Aktionsplan nach § 47 Abs. 1 oder 2
dies vorsehen. Die Straßenverkehrsbehörde kann im Einvernehmen mit der für den Immissionsschutz zuständi-
gen Behörde Ausnahmen von Verboten oder Beschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs zulassen, wenn unauf-
schiebbare und überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern.

(2) Die zuständige Straßenverkehrsbehörde kann den Kraftfahrzeugverkehr nach Maßgabe der straßenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften auf bestimmten Straßen oder in bestimmten Gebieten verbieten oder beschränken,
wenn der Kraftfahrzeugverkehr zur Überschreitung von in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1a festgelegten
Immissionswerten beiträgt und soweit die für den Immissionsschutz zuständige Behörde dies im Hinblick auf
die örtlichen Verhältnisse für geboten hält, um schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen zu
vermindern oder deren Entstehen zu vermeiden. Hierbei sind die Verkehrsbedürfnisse und die städtebaulichen
Belange zu berücksichtigen. § 47 Abs. 6 Satz 1 bleibt unberührt.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates zu regeln, dass Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung
von Verkehrsverboten ganz oder teilweise ausgenommen sind oder ausgenommen werden können, sowie die
hierfür maßgebenden Kriterien und die amtliche Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge festzulegen. Die Verord-
nung kann auch regeln, dass bestimmte Fahrten oder Personen ausgenommen sind oder ausgenommen werden
können, wenn das Wohl der Allgemeinheit oder unaufschiebbare und überwiegende Interessen des Einzelnen
dies erfordern.

§ 47 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(1) Werden die durch eine Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte einschließlich

festgelegter Toleranzmargen überschritten, hat die zuständige Behörde einen Luftreinhalteplan aufzustellen,
welcher die erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigungen festlegt und
den Anforderungen der Rechtsverordnung entspricht.

(2) Besteht die Gefahr, dass die durch eine Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte
oder Alarmschwellen überschritten werden, hat die zuständige Behörde einen Aktionsplan aufzustellen, der
festlegt, welche Maßnahmen kurzfristig zu ergreifen sind. Die im Aktionsplan festgelegten Maßnahmen müssen
geeignet sein, die Gefahr der Überschreitung der Werte zu verringern oder den Zeitraum, während dessen die
Werte überschritten werden, zu verkürzen. Aktionspläne können Teil eines Luftreinhalteplans nach Absatz 1
sein. (…)
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9.1.2 Praktikable Rechtsgrundlagen für 
selektive emissionsbezogene 
Verkehrsbeschränkungen

524. Da hohe Lärm- und Schadstoffkonzentrationen
vielerorts überwiegend auf emissionsintensive Fahrzeuge
– insbesondere LKW sowie mit veralteter Technik ausge-
rüstete Diesel-PKW – zurückzuführen sind und da sich
die technischen Möglichkeiten der Emissionsminderung
am Fahrzeug rasch entwickeln (Tz. 271 ff.), liegt es
grundsätzlich nahe, Verkehrsbeschränkungen auf emis-
sionsintensive Fahrzeuge zu beschränken bzw. emissions-
arme Fahrzeuge davon auszunehmen. Solche selektiven
Verkehrsbeschränkungen für emmissionsintensive Fahr-
zeuge hätten heute aufgrund des europarechtlichen Hand-
lungsdrucks beachtliche Realisierungschancen, da die
Grenzwerte der EG-Luftqualitätsrichtlinien für Partikel
(PM10) und NOx ohne zusätzliche Verkehrsbeschränkun-
gen in den Städten nicht einzuhalten sind. Ohne prakti-
kable Selektionsregelungen müsste dabei mit pauschalen
Verkehrsverboten – insbesondere für den vielerorts haupt-
ursächlichen Schwerverkehr – operiert werden. Solche
Verbote träfen dann undifferenziert auch die modernen
umweltverträglicheren Fahrzeuge. Dagegen würde die
flächendeckende Anwendung selektiver Verkehrsbe-
schränkungen nicht nur wesentlich gezielter zur Entlas-
tung von innerstädtischen Belastungsschwerpunkten bei-
tragen, sondern auch erhebliche positive Anreize zur
ökologischen Erneuerung der Fahrzeugflotte setzen. Die
Verkehrsbeschränkungen sollten daher möglichst eng auf
die maßgeblichen Verursacher begrenzt werden.

Die geltenden Bestimmungen der StVO werden dem dar-
gelegten Differenzierungsbedarf noch nicht gerecht. Sie
bieten zwar Differenzierungsmöglichkeiten nach Fahr-
zeuggewicht und nach Tages- bzw. Nachtzeit: Wenn dies
zum Schutz vor hohen Lärm- oder Schadstoffbelastungen
erforderlich ist, können durch entsprechende Beschilde-
rung Straßen und Straßenzüge vollständig oder zu
bestimmten Zeiten für LKW-Verkehr oder Motorräder
gesperrt werden. Eine auf die Emissionsintensität abstel-
lende Beschränkungs- bzw. Ausnahmeregelung und da-
zugehörige Kennzeichnung/Beschilderung fehlen jedoch
in Bezug auf die zentralen Problemfelder der Partikel-
und NOx-Emissionen sowie der Lärmintensität der Fahr-
zeuge. Nach Abgasverhalten differenzierende Verkehrs-
verbote waren zwar im Zusammenhang mit der alten
„Wintersmog“-Regelung des § 40 Abs. 1 BImSchG a. F.
und den Fahrverboten bei „Sommersmog“ nach den
§§ 40a bis e vorgesehen (vgl. § 41 Abs. 22 Nr. 6 StVO).
Von den auf diesen Regelungen gestützten Verkehrs-
verboten waren insbesondere Fahrzeuge befreit, die
mit G-Kat ausgerüstet sind und dies durch die sicht-
bare G-Kat-Plakette kenntlich machen. In Bezug auf Die-
selruß- und NOx-Emissionen sowie den Verkehrslärm
normieren dagegen weder die StVO noch das BImSchG
einheitliche Selektionskriterien, Kennzeichnungen und
Verbots- bzw. Ausnahmeschilder.

Mitunter wird zwar in § 45 Abs. 1 Satz 2 StVO eine hin-
reichende Rechtsgrundlage für die selektive Ausgestal-
tung von Verkehrsbeschränkungen im Einzelfall gesehen

und davon ausgegangen, dass auf dieser Grundlage auch
die Behörden im Einzelfall entscheiden dürften, welche
Fahrzeugarten von dem Verbot ausgenommen werden
(SOMMER, 1998; KOCH, 1994, S. 87 f.; anders
STEINER, 1992, S. 1561 ff.). Diese Rechtsauffassung
bezog sich allerdings wesentlich auf die Rechtfertigung
einzelner Feldversuche. Dafür mag § 45 StVO in der Tat
eine hinreichende Grundlage bieten. Unbestreitbar kann
aber auf der Grundlage der allgemeinen Regelung des
§ 45 StVO keine effektive, bundesweite Anwendung se-
lektiver Verkehrsbeschränkungen gewährleistet werden.
Weder ist zu erwarten noch wäre es sachgerecht, dass je-
der Kreis und jede Gemeinde eigene Selektionsmerk-
male, Fahrzeugkennzeichnungen und Beschilderungen
entwickelt.

Nach Auffassung des SRU bedarf es vielmehr dringend
einer klaren, einheitlichen und vollzugspraktikablen bun-
desrechtlichen (verordnungsrechtlichen) Regelung. Na-
mentlich sollten die erforderlichen einheitlichen Katego-
rien des schadstoffarmen Fahrzeugs – insbesondere mit
Blick auf die Partikelbelastung – und des lärmarmen
Fahrzeugs sowie entsprechende sichtbare Fahrzeugkenn-
zeichnungen und einprägsame Ausnahmebeschilderun-
gen eingeführt werden.

Konkret sieht der SRU eine angemessene und praktikable
Lösung in dem Vorschlag des Umweltbundesamtes, des
VCD und der Deutschen Umwelthilfe, mit den selektiven
Verkehrsbeschränkungen auf die mit moderner Abgasfil-
tertechnik erreichbaren Emissionswerte abzustellen. Wie
bereits in Kapitel 7 dargelegt wurde, entsprechen die mit
Dieselrußfilter zu erreichenden Emissionsgrenzwerte von
0,0025 g/km für PKW und von 0,002 g/kWh (0,003 im
dynamischen Testverfahren) für Nutzfahrzeuge heute ei-
nem mit verhältnismäßigen Kosten zu erreichenden Stand
der Technik (200 bis 400 €/PKW, 1 500 bis 3 000 €/LKW
– UBA, 2004). Daher sollten diese Werte auch verbind-
lich der Euro-5-Norm für PKW bzw. Euro-VI-Norm für
LKW zugrunde gelegt werden. Wenn dies gelingt, könn-
ten auch die selektiven Verkehrsbeschränkungen und die
entsprechende Kennzeichnung und Beschilderung an die
Euro-Normen anknüpfen. Sollte sich indessen abzeich-
nen, dass die Euro-Normen hinter dem Stand der Technik
zurückbleiben, wäre eine selbstständige Kategorie des
„schadstoffarmen Fahrzeugs“ vorzugswürdig, die zum
Beispiel durch ein „F“ (Filter) gekennzeichnet werden
könnte. In jedem Fall sollte die Bundesregierung rasch
eine geeignete Regelung finden, um die örtlichen Behör-
den zu einer anspruchsvollen Verkehrslenkung anzuleiten
und um die Anreizpotenziale selektiver Beschränkungen
für „schmutzige“ und „laute“ Fahrzeuge für die ökologi-
sche Flottenerneuerung nutzbar zu machen.

Letzteres gilt gleichermaßen auch für die Verkehrslen-
kung zum Schutz vor Lärm. § 45 Abs. 1 Satz 2 StVO er-
möglicht grundsätzlich eine Beschränkung des Verkehrs
auf lärmarme Fahrzeuge, wenn andernfalls Gefahren oder
erhebliche Belästigungen für die Wohnbevölkerung dro-
hen (s. Tz. 526). Wiederum fehlen aber klare bundes- und
(möglichst) europaweit einheitliche Regelungen für se-
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lektive Verkehrsbeschränkungen. Erforderlich sind insbe-
sondere anspruchsvolle Selektionskriterien, eine einheit-
liche Kennzeichnung lärmarmer Fahrzeuge und eine
entsprechende Beschilderung (SOMMER, 2002, S. 26).
Verkehrsbeschränkungen mit Ausnahmen für lärmarme
LKW sind in Österreich bereits eingeführt worden. Die
Ausnahmen vom Nachtfahrtverbot sind dort allerdings in-
zwischen an überholte Grenzwerte geknüpft. So werden
von den in Österreich eingeführten Nachtfahrtverboten
bereits 85 Prozent aller LKW nicht mehr erfasst (VCÖ,
2003). Die Geräuschgrenzwerte der Richtlinie 92/79/EG
und die Fahrgeräusch-Emissionswerte der Anlage XXI
zur Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) werden
heute – auch in Deutschland – von der ganz überwiegen-
den Zahl der LKW bereits eingehalten und von einzelnen
modernen Fahrzeugen deutlich unterschritten. Sie können
daher heute keine anspruchsvolle Anforderungsgrundlage
für effektive Verkehrsbeschränkungen mehr bieten. Wei-
tere technische Minderungspotenziale am Fahrzeug
haben bisher in den Kategorien des Anhangs XXI der
StVZO keine Berücksichtigung gefunden. Die bestehen-
den technischen Minderungspotenziale werden mit kurz-
fristig etwa 2 dB(A), längerfristig bis zu 5 dB(A)
angegeben (Tz. 259). Von diesem technischen Minde-
rungspotenzial sollte mindestens durch eine entsprechend
anspruchsvolle Klassifizierung des „lärmarmen“ LKW
und eine daran anknüpfende Kennzeichnung und Beschil-
derung für selektive Verkehrsverbote Gebrauch gemacht
werden. Die Bundesregierung sollte sich in diesem Sinne
auch auf europäischer Ebene für ein dem Stand der Tech-
nik entsprechendes Kennzeichnungskriterium einsetzen.

9.1.3 Konkretisierung des einzuhaltenden 
bzw. anzustrebenden Schutzniveaus

525. Bei der Anwendung von § 40 Abs. 2 BImSchG
und § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO stellt sich entschei-
dend die Frage, welches Schutzniveau die zuständigen
Behörden mindestens anzustreben haben (Handlungs-
schwelle) und inwieweit sie gegebenenfalls darüber hi-
naus gegenüber den Verkehrsteilnehmern Maßnahmen zu
Vorsorgezwecken ergreifen dürfen (Eingriffsschwelle).
Diese Frage ist zumindest für die verkehrsbedingte Lärm-
belastung noch nicht befriedigend geregelt worden.

Lärm

526. Verkehrsbeschränkungen zum Schutz vor ver-
kehrsbedingten Lärmimmissionen können nur auf der
Grundlage von § 45 Abs. 1 Satz 2 StVO erfolgen, denn
§ 40 Abs. 2 BImSchG ist auf Maßnahmen gegen Luftver-
unreinigungen beschränkt. Nach der ganz vorherrschen-
den Ansicht ermöglicht § 45 Abs. 1 Satz 2 StVO ledig-
lich Maßnahmen zum Schutz vor Lärm, nicht aber zur
Vorsorge (s. HOFMANN, 1997, S. 120 ff.). Der Schutz
vor Lärm soll aber zugleich im Sinne der immissions-
schutzrechtlichen Terminologie zu verstehen sein, wo-
nach „Schutz“ auch den Schutz vor „erheblichen Belästi-
gungen“ umfasst (BVerwG E 74, S. 234, 236). Damit
dürfte den zuständigen Behörden zumindest ein gewisser
Bewertungsspielraum darüber eingeräumt sein, inwieweit

der verkehrsbedingte Lärm zuzumuten ist. Jedenfalls ist
für Eingriffe in den Verkehrsfluss nicht vorauszusetzen,
dass der Verkehrslärm bereits Gesundheitsgefahren her-
vorruft.

Die Frage nach den Eingriffsbefugnissen der Behörden ist
allerdings von eher theoretischer Bedeutung. Praktisch
viel bedeutsamer ist die Frage, ab welcher Lärmbelastung
die zuständigen Stellen zwingend verkehrslenkend ein-
greifen müssen. Diese Frage führt zu schwierigen Grenz-
wertfragen (BEAUCAMP, 1997, S. 80 ff.; ERBGUTH
und BEAUCAMP, 2000, S. 771). Namentlich ist zu ent-
scheiden, welche Schallpegel als (rechtlich) unzumutbare
Belästigungen zu gelten haben.

Zur Beantwortung könnte auf verschiedene Regelwerke
zurückgegriffen werden, wie etwa die DIN 18005
(Schallschutz im Städtebau) oder aber – vielleicht pro-
blemnäher – die 16. BImSchV. Tatsächlich werden jedoch
die Grenzwerte dieser Regelwerke an vielen Verkehrs-
knoten und vielbefahrenen Straßenschluchten der Städte
deutlich überschritten. Eine flächendeckende Umsetzung
wird daher von den Kommunen jedenfalls kurz und mit-
telfristig als nicht realistisch erachtet. Aus diesem Grunde
formieren sich immer wieder große Widerstände gegen
die gesetzliche Normierung genereller, verbindlicher
Grenzwerte für verkehrsbedingte Lärmbeeinträchtigun-
gen. Soweit daher im Schutzniveau Zugeständnisse ge-
macht werden müssen, darf dies jedoch nicht dazu führen,
dass auf Schutzziele und -gebote vollkommen verzichtet
wird und überhaupt keine geeigneten – auch keine lang-
fristigen strukturellen – Maßnahmen ergriffen werden.
Als eine Kompromisslösung, die den besonderen örtli-
chen Engpässen und dem langfristigen Steuerungsbedarf
hinreichend Rechnung trägt, zugleich aber nicht auf
Schutzziele gänzlich verzichtet, empfiehlt der SRU daher
folgendes: Im Rahmen der Umsetzung der EG-Umge-
bungslärmrichtlinie sollten die Gemeinden verpflichtet
werden, in den nach der Richtlinie vorgeschriebenen Ak-
tionsplänen selbst ortsbezogene Lärmgrenzwerte und
Umsetzungshorizonte als Sanierungsziele festzulegen.
Dabei sollten die Werte der 16. BImSchV zumindest eine
maßgebliche Orientierung geben. Vorzugswürdig wäre
schließlich die Einbeziehung einer solchen Selbstbin-
dungspflicht in das oben empfohlene Gemeindeverkehrs-
planungsrecht (Tz. 479 ff.). Längerfristig sollten aber
auch allgemeingültige gesetzliche Lärmgrenzwerte als
Sanierungswerte angestrebt und in Aussicht gestellt wer-
den, um klare Handlungsanreize zu setzen.

Luftschadstoffe

527. Hinsichtlich der Luftschadstoffe wirft die Frage
nach dem Schutzniveau weniger Probleme auf, nachdem
mit dem geänderten § 40 BImSchG ausdrücklich auf die
konkreten Grenzwerte der 22. BImSchV respektive der
EG-Luftqualitätsrichtlinien Bezug genommen worden ist.
Diese Handlungsschwellen sind sicherlich auch (wie frü-
her bereits die Prüfwerte der 23. BImSchV) im Rahmen
von § 45 Abs. 1 Satz 2 StVO zu beachten. Während die
Bindung an anspruchsvolle Immissionsgrenzwerte zu den
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wesentlichen verkehrsbedingten Luftschadstoffen zu be-
grüßen ist, bleibt zu bemängeln, dass das rechtliche
Handlungsprogramm einen Handlungsbedarf stets nur in
Bezug auf den jeweils einzelnen Belastungsfaktor (Ver-
kehrslärm, Partikel, NOx usw.) feststellt, nirgends aber
die kumulative Gesamtbelastung handlungsweisend in
den Blick nimmt.

9.1.4 Integrierter statt segmentierter Bewer-
tungs- und Handlungsansatz

528. Häufig ist es gerade die an den stark befahrenen
Straßen und Verkehrsknoten auftretende kumulative Ge-
samtbelastung aus Lärm und Abgasen, die zu einer unzu-
mutbaren Situation für die Anwohner führt. Diesen vie-
lerorts offensichtlichen Umstand blendet das geltende
Verkehrsordnungsrecht jedoch systematisch aus. So ge-
sehen ermöglichen § 40 Abs. 1 und 2 BImSchG schon
deshalb keine sachgerechte Entscheidung über Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen, weil diese Regelungen lediglich Luftverun-
reinigungen berücksichtigen, nicht aber auch die an den
Hot-Spots regelmäßig zugleich geballt auftretenden
Lärmbelastungen, geschweige denn sonstige verkehrsbe-
dingte Schäden und Risiken. Damit führt diese Norm in
eine Segmentierung und künstliche Verkleinerung der
verkehrsbedingten Probleme, die häufig erst und gerade
in der Summe das Maß des Zumutbaren überschreiten
(KOCH, 2001, S. 909; KOCH und MENGEL, 2000a,
S. 5; KOCH und REESE, 1998, S. 15). Insoweit eröffnen
§ 45 Abs. 1, 1b und 1c StVO, da sie Schadstoffe und
Lärm zugleich betreffen, durchaus weitere Abwägungs-
spielräume als das Immissionsschutzrecht. Allerdings lei-
ten auch diese Regelungen keineswegs zu einer integrier-
ten Betrachtung an. Daher ist zu erwarten, dass die
Straßenverkehrsbehörden ihrem Vollzug allgemein die im
Immissionsschutzrecht etablierte segmentierte Bewertung
der Verkehrsimmissionen zugrunde legen werden. Dies
könnte nur korrigiert werden, indem eine integrierte Be-
trachtung aller Auswirkungen des Verkehrs ausdrücklich
in den Ermächtigungsgrundlagen vorgeschrieben wird.
An diese integrierte Betrachtung hätte sich konsequenter-
weise auch ein integriertes Handlungsprogramm anzu-
schließen, das nicht allein – wie aber gegenwärtig durch
die Bezugnahme auf Luftreinhalteplanung vorgesehen –
die Luftseite oder nur die Lärmseite optimiert. Wie be-
reits in Kapitel 8.2 ausführlich dargelegt wurde, ist ein
integriertes Handlungsprogramm zur Minderung der
Verkehrsbelastungen auch wegen der vernetzten Zusam-
menhänge in den örtlichen Verkehrsnetzen unverzichtbar.

9.1.5 Schaffung integrierter planungs-
rechtlicher Grundlagen

529. Dem Umstand, dass hohe Verkehrsbelastungen
wesentlich nicht durch die jeweils betroffene Straße her-
vorgerufen werden, sondern ein Erscheinungsbild des
örtlichen Verkehrsnetzes und seiner vernetzten Zusam-
menhänge sind, werden die ordnungsrechtlichen Ermäch-
tigungsgrundlagen der § 45 StVO und des § 40 BImSchG
für sich genommen nicht gerecht. Diese Regelungen zie-

len lediglich auf punktuelle Eingriffe und dienen nur der
örtlich eng begrenzten Verminderung unzumutbarer Be-
lastungen. Solche punktuellen Eingriffe in das Verkehrs-
geschehen führen im Verkehrsnetz regelmäßig zu Verla-
gerungen des Verkehrs und damit auch der Belastungen
(BSV, 2004 Kurzfassung, S. 14). Schon deshalb muss
stets – auch bei punktuellen Maßnahmen zur kurzfristigen
Entlastung von Hot-Spots – das gesamte betroffene Ver-
kehrsnetz in den Blick genommen und die Maßnahmen
netzbezogen so geplant und flankiert werden, dass tat-
sächlich eine Entlastung und nicht lediglich eine Pro-
blemverlagerung erreicht wird (vgl. KOCH und
JANKOWSKI, 1997). Das Bundesverwaltungsgericht hat
insoweit auch schon von rechtlicher Seite deutlich ge-
macht, dass Verkehrsbeschränkungen nach § 45 StVO je-
denfalls nicht durch Verlagerung der Verkehrsströme zu
Unzuträglichkeiten an einer anderen Stelle und insgesamt
zu einer verschlechterten Gesamtbilanz führen dürfen
(BVerwG E 74, S. 234, 238). Damit wird deutlich, dass
die Umweltbeeinträchtigungen durch den Verkehr nur im
Rahmen eines kommunalen Gesamtverkehrskonzepts
erfolgreich spürbar vermindert werden können
(Tz. 469 ff.). Zudem darf der Hinweis auf die Vernetzung
der Probleme nicht zur Tatenlosigkeit führen. Deshalb ist
im Rahmen einer rechtlichen Normierung der kommuna-
len Gesamtverkehrsplanung auch das Instrument einer
Verkehrssanierungsplanung einzuführen.

530. Im Zusammenhang mit der Forderung nach einer
formalisierten integrierten Gemeindeverkehrsplanung sei
noch einmal hervorgehoben, dass weder die Luftrein-
halteplanung nach § 47 BImSchG, an die nunmehr die
verkehrsbezogenen Lenkungsmaßnahmen nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz maßgeblich gebunden worden
sind, noch die Lärmminderungsplanung nach
§ 47a BImSchG eine solche integrierte, netzbezogene
Verkehrsplanung in sich aufnehmen oder gar ersetzen
können. Dass diese medialen Planungen nicht der richtige
Ansatz zur Bewältigung der Umweltprobleme örtlicher
Verkehrsnetze sind, zeigt sich schon daran, dass der Ver-
kehr dann gleich doppelt, nämlich einmal luft- und ein-
mal lärmseitig zu planen wäre. Das wäre vielleicht zu
rechtfertigen, wenn der Verkehr jeweils nur einen gerin-
gen Verursachungsanteil der gesamten Luft- und Lärmbe-
lastung ausmachen würde. Tatsächlich verhält es sich
aber so, dass der Verkehr jeweils mit Abstand die Haupt-
ursache ist. Ein problemnahes Handlungskonzept muss
daher unmittelbar beim Verkehr und dessen Ursachenzu-
sammenhängen ansetzen.

9.1.6 Lösung der Kompetenzkonflikte
zugunsten der Kommunen bzw. der 
kommunalen Verkehrsplanung

531. Eine effektive umweltgerechte Lenkung des Stadt-
verkehrs kann – wie dargelegt – nur auf der Basis einer
integrierten Netz- und Maßnahmeplanung gelingen. Eine
solche integrierte kommunale Verkehrsplanung setzt un-
ter anderem voraus, dass die für die Verkehrsplanung, den
Ausbau und die Widmung des Straßennetzes zuständigen
Gemeinden auch über die erforderlichen Anordnungszu-
ständigkeiten zur Verkehrslenkung verfügen. Nach dem
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geltenden Straßenverkehrsrecht ist dies jedoch nicht der
Fall. Die straßenverkehrsrechtlichen Anordnungskompe-
tenzen sind vielmehr grundsätzlich bei den (Landes-)
Straßenverkehrsbehörden angesiedelt.

Die Zuständigkeit der Landesordnungsbehörden beruht
auf dem überkommenen Verständnis, dass die Verkehrs-
lenkung in aller erster Linie zur Abwehr punktueller Ge-
fahren für den Verkehr oder die Wohnbevölkerung diene.
Dass die ordnungsrechtlichen Verkehrslenkungsinstru-
mente heute mindestens ebenso sehr im Dienste einer in-
tegrierten Verkehrs- und Stadtplanung stehen (sollten),
wird durch dieses traditionelle Verständnis und durch die
Zuständigkeitskonzentration bei den Landesordnungsbe-
hörden nicht hinreichend berücksichtigt. Die große Be-
deutung der Verkehrsverbote, Verkehrsbeschränkungen,
Zonenanordnungen und des Parkraummanagements für
die integrierte Verkehrs- und Stadtplanung erfordert zu-
mindest, dass verkehrsplanerische Entscheidungen der
Gemeinden von den Straßenverkehrsbehörden maßstabs-
getreu umgesetzt werden, sofern nicht überwiegende
Gründe der Verkehrssicherheit entgegenstehen. Ein ent-
sprechender Vollzugsanspruch der Gemeinden gegen die
Landesbehörden besteht jedoch bisher nicht.

Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu entschieden,
dass die Gemeinden grundsätzlich nicht einmal eine Er-
messensentscheidung über die Umsetzung ihrer kommu-
nalen Verkehrskonzepte beanspruchen könnten (BVerwG,
Urteil vom 20. April 1994, E 95, 333 ff.). Eine Ausnahme
hat das Gericht allerdings für den Fall gemacht, dass eine
Zonenanordnung (§ 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 3 StVO) zur Un-
terstützung einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung (§ 45 Abs. 1b S. 1 Nr. 5 2. Alternative StVO) getrof-
fen werden soll und dafür bereits hinreichend konkrete,
von einer gerechten Abwägung getragene und von den zu-
ständigen Gemeindeorganen beschlossene kommunale Ver-
kehrsplanungen vorliegen (Urteil vom 14. Dezember 1994 –
11 C 4/94, abgedruckt in: Natur und Recht 1995,
S. 532 f.)

Während die letztgenannte Entscheidung einen Schritt in
die richtige Richtung darstellt, muss in einem als Kölner-
Anwohnerparkzonen-Entscheidung bekannt gewordenen
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wiederum ein be-
trächtlicher Rückschritt gesehen werden. Denn darin
spricht das Gericht den Straßenverkehrsbehörden die Be-
fugnis ab, durch Parkzonenanordnungen eine städteplane-
risch motivierte, großflächige Verkehrsgestaltung zu voll-
ziehen. Letzteres stehe der Straßenverkehrsbehörde nicht
einmal hinsichtlich solcher Zonenanordnungen zu, um
deren Umsetzung sie auf der Grundlage entsprechender
kommunaler Verkehrsplanungen durch die Gemeinde er-
sucht worden ist (BVerwG, Urteil vom 28. Mai 1998, Ent-
scheidungssammlung Band 107, 38) Indem das Gericht
unterstellt, dass der Gesetzgeber einen großräumigen,
stadtplanerischen Einsatz dieser Zonenregelungen nicht
gewollt habe, verurteilt es die verkehrsplanerisch hochbe-
deutenden Parkzonenanordnungen vorläufig zur Wir-
kungslosigkeit. Demgegenüber erscheinen dringend Klar-
stellungen im Gesetz und in der StVO geboten (KOCH
und MENGEL, 2000a).

Wie bereits in Abschnitt 8.2.3 dargelegt wurde, sieht der
SRU die angemessenste Lösung darin, die Zuständig-
keiten für alle Maßnahmen zur umwelt- und sozialver-
träglichen Gestaltung des Stadtverkehrs im Rahmen einer
verbindlichen, rechtlich verfassten Gemeindeverkehrs-
planung bei den Kommunen zu bündeln (Tz. 479 ff.). Je-
denfalls sollte den Kommunen ein Anspruch auf Anord-
nung der zur Umsetzung ihrer Planungen erforderlichen
Verkehrsverbote- und -beschränkungen eingeräumt wer-
den. Ein Vetorecht sollten die Straßenverkehrsbehörden
allenfalls für den Fall erhalten, dass die kommunalen Pla-
nungen gegen überwiegende Belange der Verkehrssicher-
heit verstoßen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die
kommunale Planung von den Straßenverkehrsbehörden
blockiert wird. Umfragen bei den Gemeinden haben
erkennen lassen, dass die Länder ihr straßenverkehrs-
rechtliches Zuständigkeitsmonopol nicht selten dazu
verwenden, verkehrspolitische Überzeugungen der Lan-
desregierungen gezielt gegenüber kommunalen Verkehrs-
planungen durchzusetzen (KOCH et al., 2001, S. 52).

9.2 Geschwindigkeitsbeschränkungen

532. Der SRU hat sich bereits in seinem Umweltgutach-
ten 1994 mit allgemeinen Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen befasst und kam seinerzeit zu einer ambivalenten
Beurteilung dieses Instrumentes (SRU, 1994, Tz. 774 ff.).
Zwischenzeitlich liegt eine Reihe neuerer Studien zu den
Auswirkungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen
vor, die es sachgerecht erscheinen lassen, dieses Thema
noch einmal aufzugreifen und einer erneuten Bewertung
zu unterziehen. Dabei werden in den Abschnitten 9.2.1
bis 9.2.4 die folgenden Wirkungskategorien betrachtet:

– Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit,

– Auswirkungen auf Verkehrsfluss und Verkehrsverla-
gerungen,

– Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit,

– Auswirkungen auf Fahrzeugflotte und Fahrzeugtech-
nik.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass Geschwindigkeits-
beschränkungen nur dann die von ihnen erhofften Wir-
kungen entfalten können, wenn sie in der Praxis auch tat-
sächlich befolgt werden. Aus diesem Grund wird in
Abschnitt 9.3.5 gesondert auf das Problem der Normbe-
folgung eingegangen.

9.2.1 Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesundheit

9.2.1.1 Schadstoffemissionen

533. Die vorliegenden Untersuchungen über die Poten-
ziale der Emissionsminderung durch Geschwindigkeits-
beschränkungen legen es nahe, zwischen dem innerörtli-
chen und dem außerörtlichen Bereich zu unterscheiden,
wobei im letzteren Fall insbesondere der Bereich der
Bundesautobahnen (BAB) zu beachten ist.
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Innerörtlicher Bereich

534. Nach einem Modellversuch des Bayerischen Lan-
desamtes für Umweltschutz (RABL und DEIMER, 2001)
hängen die PKW-Emissionen im innerörtlichen Verkehr
nicht nur von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
(30 bzw. 50 km/h), sondern in starkem Maße auch von
der jeweiligen Vorfahrtsregelung ab. Generell lässt sich
durch den Übergang von einer „Rechts-vor-Links“-Rege-
lung zu einer „Geradeaus-Vorfahrt“-Regelung aufgrund
der Verstetigung des Verkehrsflusses eine stärkere Emis-
sionsminderung erzielen als durch eine Absenkung der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h
bei gegebener Vorfahrtsregelung (vgl. Tab. 9-1).

Bei gegebener Vorfahrtsregelung führt eine Senkung der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h zu
einer spürbaren Reduzierung der Emissionen an Kohlen-
monoxid, Stickstoffoxiden und Partikeln (vgl. Tab. 9-2).
Demgegenüber nehmen die Emissionen an Kohlenwas-
serstoffen deutlich zu, und bei Kohlendioxid ergibt sich
ein uneinheitliches Bild: Während bei einer „Geradeaus-
Vorfahrt“-Regelung ein Anstieg um circa 35 Prozent zu
verzeichnen ist, resultiert bei einer „Rechts-vor-Links“-
Regelung ein Rückgang um knapp 20 Prozent. Der Grund
für die teilweise Zunahme der Emissionen bei Reduzie-

rung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit besteht nach
RABL und DEIMER (2001) darin, dass 30 km/h in der
Regel höchstens im dritten Gang gefahren werden, wäh-
rend bei 50 km/h der vierte Gang miteinbezogen wird, so-
dass der Motor insgesamt in sparsameren Drehzahlberei-
chen arbeitet und damit weniger Kraftstoff verbraucht.
Dieses Ergebnis ist konsistent mit analogen Untersuchun-
gen des Umweltbundesamtes (GOHLISCH und
MALOW, 1999, S. 45 f.). Unter dem Gesichtspunkt der
Schadstoffemissionen hängt die Vorteilhaftigkeit einer in-
nerörtlichen Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h
damit maßgeblich davon ab, wie die Vorteile sinkender
Emissionen an Kohlenmonoxid, Stickstoffoxiden und
Partikeln gegenüber den Nachteilen steigender Emissio-
nen an Kohlendioxid und Kohlenwasserstoffen gewichtet
werden.

535. Über die oben beschriebenen, direkten Effekte hi-
naus kann eine innerörtliche Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 30 km/h auch indirekt zu einer Reduzierung der
Schadstoffemissionen beitragen. So weist der Deutsche
Städtetag (2004) in seiner Arbeitshilfe zur Reduzierung
verkehrsbedingter Schadstoffbelastungen im Rahmen der
Umsetzung der EU-Luftqualitätsrahmenrichtline darauf
hin, dass durch die Einrichtung flächendeckender Tempo-
Ta b e l l e  9-1

Schadstoffemissionen (g/km) eines Mittelklasse-PKW im innerörtlichen Verkehr bei unterschiedlichen
Geschwindigkeitsbeschränkungen und Vorfahrtsregeln

Quelle: RABL und DEIMER, 2001

Ta b e l l e  9-2

Prozentuale Änderung der Schadstoffemissionen (g/km) eines Mittelklasse-PKW bei Absenkung
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h

Höchstgeschwindigkeit 50 km/h Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
Rechts vor Links Geradeaus Vorfahrt Rechts vor Links Geradeaus Vorfahrt

Kohlenmonoxid 2,13 1,30 0,53 0,31
Stickstoffoxide 0,51 0,23 0,25 0,21
Kohlendioxid 191 114 154 154
Kohlenwasserstoffe 0,05 0,04 0,07 0,08
Partikel (bei Diesel) 0,0738 0,0486 0,0396 0,0216

Bei „Geradeaus-Vorfahrt“-Regelung Bei „Rechts-vor-Links“-Regelung
Kohlenmonoxid –  76,15 % – 75,11 %
Stickstoffoxide –    8,69 % – 50,98 %
Kohlendioxid +  35,09 % – 19,37 %
Kohlenwasserstoffe +     100 % + 40,00 %
Partikel (nur Diesel) –  55,56 % – 46,34 %

SRU/SG2005/Tab. 9-2; Datenquelle: Eigene Berechnung auf Basis von Tabelle 9-1
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30-Zonen die Verkehrssicherheit für Radfahrer erhöht
und damit die Attraktivität des Fahrradverkehrs gesteigert
werden kann.

Außerörtlicher Bereich

536. Die verfügbaren Untersuchungen zu den emis-
sionsseitigen Wirkungen von Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen im außerörtlichen Bereich konzentrieren sich
weitgehend auf den Bereich der BAB. Nach einer älteren
Untersuchung des Umweltbundesamtes hätte die Einfüh-
rung einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h
für PKW auf allen BAB in den alten Bundesländern eine
Reduzierung der auf diesen Straßen durch PKW verur-
sachten CO2-Emissionen um 6 Prozent zur Folge (UBA,
1992). Dieses Ergebnis ist konsistent mit einer neueren
Untersuchung des Umweltbundesamtes, in der – eben-
falls nur für die alten Bundesländer – ermittelt wurde,
dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 km/h
bei einem Befolgungsgrad von 80 Prozent einen Rück-
gang der von PKW auf Bundesautobahnen verursachten
CO2-Emissionen um 9 Prozent zur Folge hätte
(GOHLISCH und MALOW, 1999, S. 7 ff.). Dieser Wert
relativiert sich sehr stark, wenn man ihn auf die gesamten
CO2-Emissionen des Straßenverkehrs bezieht. Dann er-
gäbe sich nur noch ein Rückgang von 2 Prozent. Bezogen
auf die gesamten CO2-Emissionen in Deutschland würde
der Emissionsrückgang nur noch 0,3 Prozent betragen.
Allerdings gilt gerade auch für den Verkehrsbereich, dass
eine spürbare Verminderung der CO2-Emissionen nur
durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen erreicht wer-
den kann, wobei jede einzelne Maßnahme für sich
betrachtet naturgemäß nur relativ geringfügige Minde-
rungsbeiträge erbringen kann. Auch das Klimaschutzpro-
gramm der Bundesregierung enthält einige Einzelmaß-
nahmen, die ähnlich geringe Minderungsbeiträge leisten,
und deren Nutzen dennoch nicht angezweifelt wird (z. B.
Biogas in der Landwirtschaft). Zudem würde eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf 120 km/h auf allen Bun-
desautobahnen auch zur Verminderung einer Reihe weite-
rer Schadstoffemissionen beitragen (Tab. 9-3).

537. Ein weiteres auf die Schadstoffemissionen bezoge-
nes Argument zugunsten einer allgemeinen Geschwindig-
keitsbeschränkung auf Bundesautobahnen ergibt sich da-

raus, dass bei hohen Geschwindigkeiten über 120 km/h
bei einigen Fahrzeugtypen eine Anfettung des Kraftge-
mischs zu beobachten ist, durch die die Abgasreinigung
mittels des 3-Wege-Katalysators ineffektiver wird. Dies
kann zu deutlich erhöhten Emissionen bei CO und HC
führen (s. a. Abschn. 7.2.2.2).

9.2.1.2 Lärmemissionen

538. Wie bereits im Umweltgutachten 1994 hervorge-
hoben, stellt die Minderung von Lärmemissionen einen
der wesentlichen Vorteile von Geschwindigkeitsbe-
schränkungen dar (SRU, 1994, Tz. 774). Diese Einschät-
zung wird auch durch neuere Untersuchungen und Feld-
versuche bestätigt (OFNER, 2002; KÜHNE, 2001;
GOHLISCH und MALOW, 1999). Unabhängig von den
jeweiligen methodischen Unterschieden und den daraus
resultierenden Abweichungen kommen diese Untersu-
chungen zu dem Ergebnis, dass noch erhebliche Poten-
ziale der Lärmminderung durch Geschwindigkeitsbe-
schränkungen bestehen. Tabelle 9-4 fasst die Ergebnisse
der Untersuchung von GOHLISCH und MALOW (1999)
zusammen. Dabei sind die angegebenen Lärmminderun-
gen nicht nur auf die geringeren Durchschnittsgeschwin-
digkeiten, sondern auch auf die resultierende Verste-
tigung des Verkehrsflusses zurückzuführen. Darüber
hinaus ist zu beachten, dass eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf Bundesautobahnen nur PKW betreffen
würde, da die Höchstgeschwindigkeit für LKW ohnehin
bereits auf 80 km/h limitiert ist. Die Auswirkungen einer
Geschwindigkeitsbeschränkung auf die Lärmemissionen
sind deshalb an Sonn- und Feiertagen, an denen im We-
sentlichen nur PKW-Verkehr stattfindet, deutlich stärker
als an Werktagen.

Wie Tabelle 9-4 zeigt, lassen sich durch Geschwindig-
keitsbeschränkungen im innerörtlichen Bereich sowie auf
Bundesautobahnen an Sonn- und Feiertagen Minderun-
gen des Lärmpegels um etwa 3 dB(A) erzielen. In der
Lärmwirkungsforschung wird üblicherweise angenom-
men, dass eine Zu- bzw. Abnahme des Schallpegels um
10 dB(A) einer Verdoppelung bzw. Halbierung der wahr-
genommenen Lautstärke entspricht (SRU, 1999, S. 159).
Bei der Bewertung einer Lärmminderung ist zu beachten,
dass eine Minderung des Lärmpegels um 3 dB(A) von
Ta b e l l e  9-3

Änderung der verkehrsbedingten Schadstoffemissionen bei einer allgemeinen Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 120 km/h auf Bundesautobahnen (in Prozent, nur alte Bundesländer)

Quelle: GOHLISCH und MALOW, 1999, S. 8

Emissionsänderung bezogen auf …

PKW auf BAB PKW im
Gesamtnetz

Gesamter
Straßenverkehr

Gesamtemissionen
(alle Verursacher)

Kohlenmonoxid – 28 % – 9 %  – 7 % – 3,9 %
Stickstoffoxide – 16 % – 5 % – 2 % – 1 %
Kohlendioxid –   9 % – 3 % – 2 % – 0,3 %
Kohlenwasserstoffe –   9 % – 3 % – 2 % – 0,3 %
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den Betroffenen je nach sonstigem Umgebungslärm un-
terschiedlich stark wahrgenommen wird. Pauschalisie-
rende Aussagen, es bedürfe stets einer Pegelminderung
um mehr als 3 dB(A), damit dies von den Betroffenen
überhaupt als Entlastung wahrgenommen wird (KRUX
und KATHMANN, 1998), sind nach einer neueren Studie
jedoch unzutreffend (ORTSCHEID und WENDE, 2004).
Vielmehr ist davon auszugehen, dass auch Pegeländerun-
gen, die kleiner als 3 dB(A) ausfallen, von den Betroffe-
nen deutlich wahrgenommen werden.

Ta b e l l e  9-4

Lärmminderung durch Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen (Mittelungspegel in 25 m Entfernung)

Quelle: GOHLISCH und MALOW, 1999

9.2.1.3 Flächeninanspruchnahme

539. Auswirkungen von Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen auf den Flächenverbrauch ergeben sich insbesondere
daraus, dass beim Neubau von Straßen die erforderliche
Fahrbahnbreite zum Teil vermindert werden kann, wenn
die betreffende Straße auf eine verringerte Regelge-
schwindigkeit ausgelegt wird. Je nach Straßentyp lässt
sich hierdurch bei Absenkung der Regelgeschwindigkeit
um 20 km/h eine Fahrbahnfläche von 600 bis 2 000 m2

pro Straßenkilometer einsparen (Umweltbundesamt,
2003, S. 305 ff.). Darüber hinaus besteht im außerörtli-
chen Bereich bei verminderter Regelgeschwindigkeit
mehr Flexibilität in Bezug auf den vorzusehenden Kur-
venradius, wodurch im Einzelfall eine flächensparendere
und umweltschonendere Trassierung ermöglicht werden
kann (GOHLISCH und MALOW, 1999, S. 17 ff.).

In Bezug auf das bereits bestehende Straßennetz ist nach
einer Analyse des Umweltbundesamtes (2003, S. 305 ff.)
davon auszugehen, dass sich durch eine Verminderung
der Regelgeschwindigkeit um 20 km/h in Deutschland
pro Einwohner rein rechnerisch circa 2,5 m2 Fahrbahnflä-
che einsparen ließen, die im Laufe der Zeit entsiegelt oder
für andere Nutzungen zur Verfügung gestellt werden
könnten. Das tatsächliche Potenzial ökonomisch und öko-
logisch sinnvoller Nutzungsänderungen durch einen der-
artigen Straßenrückbau dürfte nach Einschätzung des
SRU allerdings deutlich unterhalb des Wertes von 2,5 m2

pro Einwohner liegen.

540. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass eine weiter-
gehende Geschwindigkeitsbeschränkung im innerörtli-
chen Bereich auf 30 km/h mit Ausnahme von Durch-
gangsstraßen durch die Senkung von Schadstoff- und

Lärmbelastung sowie durch die Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit einen Beitrag zur Erhöhung der generellen
Wohn- und Lebensqualität in städtischen Gebieten leisten
kann (vgl. auch Abschn. 2.1.4). Hierdurch lässt sich die
zu beobachtende Tendenz zu einer „Landflucht“ insbe-
sondere von Familien mit Kindern vermindern, wodurch
ein indirekter Beitrag zur Reduzierung des Flächenver-
brauchs geleistet werden kann.

9.2.1.4 Verkehrsfluss und Verkehrsverlagerung

541. Gegner einer allgemeinen Geschwindigkeits-
beschränkung insbesondere auf Bundesautobahnen
argumentieren zuweilen, dass es hierdurch zu Fahrzeit-
verlängerungen und damit zu induzierten Produktivitäts-
minderungen käme. Dieser Argumentation ist jedoch ent-
gegen zu halten, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen
insgesamt auch zu einer Verstetigung des Verkehrsflusses
führen können, sodass weniger Brems- bzw. Beschleuni-
gungsvorgänge notwendig werden und damit das Auftre-
ten instabiler Zustände wie insbesondere Staus vermin-
dert wird (so bereits Wissenschaftlicher Beirat BMV,
1991, S. 128; vgl. auch ROMMERSKIRCHEN et al.,
1991, S. 99; GOHLISCH und MALOW, 1999, S. 20).
Von einer generellen Fahrzeitverlängerung durch Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen kann deshalb nicht in je-
dem Fall ausgegangen werden.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass eventuellen Fahrzeit-
verlängerungen durch Geschwindigkeitsbeschränkungen
und den hiermit entstehenden Kosten auch zahlreiche Nut-
zen gegen zu rechnen wären. Diese betreffen nicht nur
Umweltentlastungen und eine verringerte Anzahl von Ver-
kehrsunfällen, sondern auch direkte Kosteneinsparungen
durch den verminderten Bedarf an Schallschutzanlagen
und durch die Möglichkeit einer flexibleren Trassenfüh-
rung (GOHLISCH und MALOW, 1999, S. 32 f.). Im Rah-
men einer Nutzen-Kosten-Analyse, die allerdings auf der
Nutzenseite nur Emissionsminderungen und eine verrin-
gerte Anzahl von Verkehrsunfällen berücksichtigt und so-
mit eine eher konservative Schätzung darstellt, wurde für
den Bereich der Bundesautobahnen eine optimale Ge-
schwindigkeit von 105 km/h für Otto-PKW und 111 km/h
für Diesel-PKW berechnet (CERWENKA und KLAMER,
1995). Diese Ergebnisse bilden zugleich einen ersten An-
haltspunkt zur Quantifizierung des in Kapitel 5.4 erörter-
ten „vernünftigen“ Maßes an Geschwindigkeit.

542. Ein weiteres Argument gegen eine allgemeine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf Bundesautobahnen be-
steht in der möglichen Verkehrsverlagerung auf das nach-
geordnete Straßennetz und den damit verbundenen
höheren Umweltbelastungen und Unfallrisiken (Wissen-
schaftlicher Beirat BMV, 1991, S. 129). Dabei ist jedoch
zu beachten, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit
auf Landstraßen je nach Ausbauzustand vielerorts ohne-
hin bereits auf 60 bis 80 km/h abgesenkt ist und weitere
Reisezeiterhöhungen durch Ortsdurchfahrten etc. entste-
hen. Selbst bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung von
120 km/h auf Autobahnen wären deshalb hier in der Re-
gel immer noch deutlich höhere Reisegeschwindigkeiten
als auf anderen außerörtlichen Straßen zu erzielen, sodass
keine nennenswerten Verlagerungseffekte in das unterge-
ordnete Straßennetz zu erwarten wären.

Bundes-
autobahn

Tempolimit 
120 km/h

Bundes-
autobahn

Tempolimit 
100 km/h

Innerört-
licher

Verkehr
Tempolimit 

30 km/h
Werktags − 0,5 dB(A) − 1,5 dB(A) − 3 dB(A)
Sonn- und 
Feiertags − 1,0 dB(A) − 3,2 dB(A) − 3 dB(A)
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Wünschenswert wären demgegenüber Verlagerungseffekte
vom PKW-Verkehr zum Bahnverkehr, also eine Änderung
des Modal Split. Nach GOHLISCH und MALOW (1999,
S. 29) müsste die Bahn eine durchschnittliche Reisege-
schwindigkeit von 140 km/h erreichen, um bei einer Ge-
schwindigkeitsbeschränkung von 120 km/h auf Bundesau-
tobahnen hinsichtlich der Reisezeit konkurrenzfähig zu
sein. Eine solche Reisegeschwindigkeit wird im Bahnnetz
insbesondere zwischen den Ballungsräumen bereits vieler-
orts realisiert. Die durch eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf Bundesautobahnen erreichbare Verlagerung von
Anteilen des Personenfernverkehrs auf die Bahn sollte al-
lerdings beim derzeitigen Angebot im Bahnverkehr nicht
überschätzt werden, denn die Entscheidung für ein be-
stimmtes Verkehrsmittel hängt nicht nur von der Reisezeit,
sondern auch von zahlreichen anderen Faktoren, ab.

9.2.2 Verkehrssicherheit

9.2.2.1 Innerörtlicher Bereich

543. Für den innerörtlichen Bereich ist weitgehend un-
bestritten, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf
30 km/h zu einer deutlichen Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit beiträgt. So reduziert sich der Anhalteweg (als
Summe aus Reaktionsweg und Bremsweg) von 28 m bei
50 km/h auf 13 m bei 30 km/h Ausgangsgeschwindigkeit
(MASUR et al., 1998, S. 11). Darüber hinaus ist zu beach-
ten, dass bei Verkehrsunfällen die schadensverursachende
kinetische Energie in etwa mit dem Quadrat der Aufprall-
geschwindigkeit steigt (OECD, 1997, S. 78). Dies hat un-
ter anderem zur Folge, dass die Todeswahrscheinlichkeit
für einen Fußgänger bei einem Zusammenprall mit einem
Kraftfahrzeug bei einer Aufprallgeschwindigkeit von
30 km/h von etwa 18 Prozent auf etwa 60 Prozent bei ei-
ner Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h ansteigt
(KNOFLACHER und ZUKAL, 2000, S. 393; ähnlich
auch OECD, 1997, S. 78 f. sowie UPI, 1997, S. 13).

Eine weitergehende Geschwindigkeitsbeschränkung im in-
nerörtlichen Bereich auf 30 km/h mit Ausnahme von
Durchgangsstraßen erscheint unter dem Aspekt der Ver-
kehrssicherheit auch deshalb dringend geboten, weil sich
circa 64 Prozent der Unfälle mit Personenschäden im inner-
örtlichen Bereich ereignen, obwohl nur circa 25 Prozent der
Gesamtfahrleistungen innerorts erbracht werden
(BMVBW, 2001a, S. 161). Nach einer Schätzung des Um-
welt- und Prognose-Instituts (UPI, 2000) ließe sich durch
eine Geschwindigkeitsbeschränkung im innerörtlichen Be-
reich auf 30 km/h die jährliche Anzahl der Verkehrsunfälle
mit getöteten oder schwerverletzten Personen um etwa
21 000 vermindern. Die günstigen Auswirkungen auf die
innerörtliche Verkehrssicherheit bestätigt auch ein in den
Jahren 1992 bis 1994 in der Stadt Kaiserslautern durchge-
führtes Modellprojekt (METZ und TOPP, 1995).

9.2.2.2 Außerörtlicher Bereich

544. Für den außerörtlichen Bereich – und hier insbeson-
dere für die Bundesautobahnen – wird von Gegnern einer
Geschwindigkeitsbeschränkung häufig geltend gemacht,
dass lediglich ein sehr geringer Anteil der Verkehrsunfälle
auf Geschwindigkeiten jenseits von 130 km/h entfällt (Wis-
senschaftlicher Beirat BMV, 1991, S. 129). Diese Argu-

mentation greift jedoch zu kurz, denn wie oben bereits er-
läutert, führen Geschwindigkeitsbeschränkungen zu einer
Verstetigung des Verkehrsflusses, sodass eine Abnahme un-
fallträchtiger Situationen (insbesondere plötzlich erforderli-
cher Bremsmanöver) zu erwarten ist. Ein anschauliches
Beispiel für die Wirkung einer generellen Geschwindig-
keitsbeschränkung bietet das von November 1973 bis
März 1974 aufgrund der „Ölpreiskrise“ verhängte Tempo-
limit von 100 km/h, durch das die Anzahl der Getöteten und
Schwerverletzten auf Autobahnen um rund 50 Prozent zu-
rückging. Diese Zahlen konnten in der nachfolgenden Zeit
durch verschiedene Modellversuche mit Geschwindigkeits-
beschränkungen auf einzelnen Autobahnen in Hessen und
Niedersachsen bestätigt werden (GOHISCH und MALOW,
1999, S. 23; DURTH, 1986).

Ein weiteres auf die Verkehrssicherheit bezogenes Argu-
ment der Gegner einer generellen Geschwindigkeits-
beschränkung stellt darauf ab, dass die Unfallrate auf Au-
tobahnen in Deutschland geringer sei als in vielen
anderen Ländern mit Geschwindigkeitsbeschränkung.
Hieraus wird dann die Schlussfolgerung gezogen, dass
Geschwindigkeitsbeschränkungen für das Unfallgesche-
hen irrelevant seien. Dem ist entgegen zu halten, dass sol-
che internationalen Vergleiche aufgrund unterschiedlicher
Bedingungen bezüglich Straßenzustand, Fahrzeugtech-
nik, Fahrverhalten und durchschnittlicher Verkehrsdichte
nur geringe Aussagekraft haben.

Ein drittes auf die Verkehrssicherheit bezogene Argument
der Gegner einer generellen Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf Autobahnen besteht darin, dass die derzeit nur
abschnittsweise geltenden Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen besondere Gefahrenpunkte markieren, die bei ei-
ner generellen Geschwindigkeitsbeschränkung für den
Autofahrer nicht mehr erkennbar wären (Wissenschaftli-
cher Beirat BMV, 1991, S. 129). Auch diese Argumenta-
tion greift zu kurz. Denn bei einer generellen Geschwin-
digkeitsbeschränkung auf bspw. 120 km/h blieben
selbstverständlich diejenigen abschnittsweisen Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen, die aufgrund besonderer
Gefahrenpunkte eine Höchstgeschwindigkeit unterhalb
von 120 km/h erfordern, weiterhin gültig. Zudem ist es
jederzeit möglich, besondere Gefahrenpunkte durch
Warnhinweise zu kennzeichnen.

545. Auch die an Bedeutung zunehmende Rolle
Deutschlands als Transitland innerhalb der Europäischen
Union lässt eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf Bundesautobahnen unter dem Aspekt der Ver-
kehrssicherheit als ratsam erscheinen. Gegenwärtig ist
Deutschland das einzige Land innerhalb der EU, in dem
keine solche Geschwindigkeitsbeschränkung gilt (Tab. 9-5).
Dies bedeutet für Kfz-Fahrer aus anderen EU-Mitglied-
staaten, dass sie in Deutschland auf für sie ungewohnte
Verkehrsverhältnisse mit extremen Spitzengeschwindig-
keiten treffen, wodurch sich erhebliche Verkehrsrisiken
ergeben. Insoweit könnte die Einführung einer allgemei-
nen Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Auto-
bahnen zu einer Harmonisierung der europaweiten Ver-
kehrsverhältnisse und damit zu mehr Verkehrssicherheit
beitragen.

Im Übrigen erachtet der SRU insbesondere auch mit
Blick auf die Regelungen in den anderen EU-Staaten die
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Einführung einer allgemeinen Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf Bundesautobahnen als eine längst über-
fällige Selbstverständlichkeit. Als längerfristiges Ziel-
niveau sind hierbei 120 km/h anzustreben. Dabei ist dem
SRU durchaus bewusst, dass eine solche Beschränkung in
Teilen der Bevölkerung auf wenig Akzeptanz stoßen
würde. Es wird deshalb empfohlen, zunächst nur die
heute ohnehin bereits bestehende „Richtgeschwindigkeit“
von 130 km/h in eine allgemeine Geschwindigkeitsbe-
schränkung umzuwandeln und nach einer Erprobungs-
phase von 5 Jahren über eine weitere Senkung auf
120 km/h zu befinden. In diesem Zusammenhang ist im Üb-
rigen zu bedauern, dass eine bereits im Jahr 1987 von der
EU-Kommission ergriffene Initiative zur Vereinheitlichung
der Geschwindigkeitsbeschränkungen in der EU

(KOM(86)735 endg.) seinerzeit auf Druck der Bundesregie-
rung nicht weiter verfolgt wurde (vgl. PRAXENTHALER,
2000, S. 59 f.).

9.2.3 Auswirkungen auf Fahrzeugflotte und 
Fahrzeugtechnik

546. Bei Neufahrzeugen besteht ein ungebrochener
Trend zu immer stärkerer Motorisierung. So ist die durch-
schnittliche Motorleistung neu zugelassener PKW von
72 PS im Jahr 1980 (PEHNT, 2001, S. 20) auf 112 PS im
Jahr 2003 angestiegen (DAT, 2004, S. 13). Im Jahr 2003
lag der Anteil der neu zugelassenen Fahrzeuge mit einer
Höchstgeschwindigkeit von über 180 km/h bei circa
68 Prozent, wobei sogar 11 Prozent der Neuzulassungen
Ta b e l l e  9-5

Allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (km/h)

* Verminderte Höchstgeschwindigkeit bei schlechtem Wetter bzw. für Fahranfänger.
Quelle: http://europa.eu.int/abc/travel/driving/print_index_de.htm, download vom 28. September 2004

Autobahn Außerorts Innerorts
Belgien 120 90/120* 50
Dänemark 110 80 50
Deutschland – 100 50
Estland – 90/100* 50
Finnland 120 80/100* 50
Frankreich 130 90/110* 50
Griechenland 120 90/110* 50
Großbritannien 112 96/112* 48
Irland 112 96 48
Italien 130 90/110* 50
Lettland 110/130 90/110* 50
Litauen – 90/100* 50
Luxemburg 120 90 50
Malta – 80 50
Niederlande 120 80/100* 50
Österreich 130 100 50
Polen 130 90 60
Portugal 120 90/100* 50
Schweden 110 90 50
Slowakei 130 90 60
Slowenien 130 90/100* 50
Spanien 110 90/100* 50
Tschechische Republik 130 90 50
Ungarn 130 90/110* 50
Zypern 100 80 50
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Höchstgeschwindigkeiten von über 220 km/h erreichten.
Damit hat sich bis zum Jahr 2003 die Anzahl der neu zu-
gelassenen PKW mit einer Höchstgeschwindigkeit von
über 220 km/h seit 1990 nahezu verdreifacht (Kraftfahrt-
bundesamt, 2004a). Eine generelle Geschwindigkeitsbe-
schränkung insbesondere auf Autobahnen könnte diesen
Trend zumindest teilweise abbremsen und die Vermark-
tung verbrauchsärmerer Fahrzeuge erleichtern (vgl. SRU,
1994, Tz. 777). Dieser nachfrageseitige Effekt auf die
Fahrzeugflotte sollte allerdings nicht überschätzt werden,
denn ein systematischer Zusammenhang zwischen
Geschwindigkeitsbeschränkungen und Nachfrageverhal-
ten der Fahrzeugkäufer konnte bisher empirisch nicht
nachgewiesen werden.

Vielversprechender erscheinen die möglichen angebots-
seitigen Auswirkungen einer generellen Geschwindig-
keitsbeschränkung auf Autobahnen. Kraftfahrzeuge, bei
denen Motor und Getriebe auf ein geringeres Geschwin-
digkeitsniveau hin optimiert werden, weisen ein erhebli-
ches Potenzial zur Emissionsminderung auf (so bereits
Wissenschaftlicher Beirat BMV, 1991, S. 128). Darüber
hinaus wären auch Rückwirkungen auf die Reifentechnik
zu erwarten. Denn Reifen, die nicht mehr die Belastung
von Höchstgeschwindigkeiten jenseits von 160 oder gar
180 km/h bewältigen müssen, können so ausgelegt wer-
den, dass sie zu deutlich weniger Lärmemissionen und
Kraftstoffverbrauch führen (KÜHNE, 2001, S. 92).

In diesem Zusammenhang wird von Gegnern einer gene-
rellen Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen
zuweilen argumentiert, es würden Arbeitsplätze gefähr-
det, weil der internationale technologische Vorsprung des
deutschen Automobilbaus zu schwinden drohe. Dieser
Argumentation ist entgegen zu halten, dass die Fähigkeit,
technische Innovationen im Automobilbau hervorzubrin-
gen, nicht an die Möglichkeit gebunden ist, auf Autobah-
nen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung zu fahren. Zu-
dem zeigt insbesondere das Beispiel Japans, dass Länder
mit genereller Geschwindigkeitsbeschränkung auf den
Exportmärkten für Kraftfahrzeuge äußerst erfolgreich
sein können (GOHLISCH und MALOW, 1999, S. 37;
ähnlich bereits MÜLLER und STURM, 1989, S. 52 ff.).

9.2.4 Probleme der Normbefolgung

547. Geschwindigkeitsbeschränkungen können nur
dann ihre oben beschriebenen Wirkungen entfalten, wenn
sie von den Kraftfahrern auch befolgt werden. Relevante
Messgröße hierfür ist der „Befolgungsgrad“, der angibt,
wie viel Prozent der Kraftfahrer die jeweilige Geschwin-
digkeitsbeschränkung einhalten. Für den Status quo, also
die gegenwärtig geltenden Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen, liegen keine belastbaren Daten über den Befol-
gungsgrad vor. In der absoluten Betrachtung lässt sich
zwar feststellen, dass die Anzahl von Geschwindigkeits-
überschreitungen, die zu einer Eintragung im Verkehrs-
zentralregister geführt haben, zwischen 1992 und 1999
um knapp 43 Prozent zugenommen hat (HARMS, 2003),
obwohl das Verkehrsaufkommen auf deutschen Straßen
im gleichen Zeitraum nur um 4 Prozent im Personenver-
kehr bzw. 35 Prozent im Güterverkehr angestiegen ist

(BMVBW, 2001a). Dabei ist allerdings nicht klar, ob
diese Entwicklung tatsächlich auf eine höhere Neigung
der Kraftfahrer zu Normverletzungen oder lediglich auf
eine höhere Kontrolldichte zurückzuführen ist.

Unzweifelhaft ist dagegen, dass der aktuelle Befolgungs-
grad durch geeignete Maßnahmen noch gesteigert werden
könnte. Nach ROMMERSKIRCHEN et al. (1991) würde
eine hundertprozentige Durchsetzung der ohnehin bereits
bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen im außer-
örtlichen Bereich zu einem Rückgang der betreffenden
CO2-Emissionen um 35 Prozent führen. Ein analoger Zu-
sammenhang dürfte auch für die sonstigen positiven Aus-
wirkungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen beste-
hen (z. B. Verminderung der Lärmemissionen, geringeres
Unfallrisiko etc.). Eine verstärkte Durchsetzung sollte
deshalb auch bereits unabhängig von der möglichen Ab-
senkung bestehender bzw. der Einführung weiterer Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen verfolgt werden.

548. Eine verstärkte Durchsetzung von Geschwindig-
keitsbeschränkungen kann durch bautechnische Maßnah-
men an den Fahrwegen („Schikanen“), durch Änderun-
gen der Vorfahrtsregelungen oder durch eine verschärfte
Sanktionierung bei Regelverstößen erreicht werden.
„Schikanen“ wie Aufpflasterungen oder Engstellen füh-
ren jedoch nicht nur zu erhöhten Unfallrisiken, sondern
bewirken aufgrund des weniger stetigen Verkehrsflusses
auch erhöhte Emissionsbelastungen (vgl. HERTKORN,
1992). Das gleiche gilt für einen Übergang von einer
„Geradeaus-Vorfahrt“- zu einer „Rechts-vor-Links“-Re-
gelung (vgl. Abschnitt oben). Deshalb sind nach Ein-
schätzung des SRU verschärfte Sanktionen am besten
geeignet, um Geschwindigkeitsbeschränkungen effektiv
und ohne unerwünschte Nebenwirkungen durchzusetzen.

Aus ökonomischer Sicht wird die Neigung zur Verletzung
sanktionsbewehrter gesetzlicher Normen determiniert
durch das Produkt aus Entdeckungswahrscheinlichkeit
und Sanktionshöhe (BECKER, 1982, S. 39 ff.). In Bezug
auf Geschwindigkeitsbeschränkungen impliziert diese
Feststellung, dass der Befolgungsgrad durch eine Erhö-
hung der Kontrolldichte und/oder durch eine Verschär-
fung der betreffenden Sanktionen erreicht werden kann.
Eine Erhöhung der Kontrolldichte hat dabei den Nachteil,
dass sie zusätzliche Überwachungskosten verursacht. In-
sofern erscheint es sinnvoller, primär bei der Höhe der
Sanktionen anzusetzen, und nur eine maßvolle Erhöhung
der Kontrolldichte anzustreben. Dabei ist zu beachten,
dass grundsätzlich drei verschiedene Sanktionsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen, die in der Praxis in Kombi-
nation angewendet werden. Es handelt sich hierbei um
Geldbußen, um die Eintragung von Strafpunkten im Ver-
kehrszentralregister und um temporäre Fahrverbote (vgl.
Tab. 9-6).

Geldbußen als Sanktionsmechanismus haben den Nach-
teil, dass ihre Abschreckungswirkung tendenziell umso
geringer ist, je höher das Einkommen des betreffenden
Kraftfahrers ist. Die Abschreckungswirkung von Geldbu-
ßen wird deshalb maßgeblich durch den sozio-ökonomi-
schen Status der potenziellen Delinquenten determiniert.
In der individuellen Wahrnehmung dominiert häufig die
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Ta b e l l e  9-6

Gegenwärtige Sanktionen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen

Quelle: http://www.bmvbw.de/Bussgeldkatalog.389.htm, download vom 5. Oktober 2004.

Geschwindigkeits-
überschreitung

Bußgeld (Euro) Punkte Fahrverbot
(Monate)

innerorts außerorts innerorts außerorts innerorts außerorts

bis 10 km/h 15 10

11-15 km/h 25 20

16-20 km/h 35 30

21-25 km/h 50 40 1 1

26-30 km/h 60 50 3 3

31-40 km/h 100 75 3 3 1

41-50 km/h 125 100 4 3 1 1

51-60 km/h 175 150 4 4 2 1

61-70 km/h 300 275 4 4 3 2

über 70 km/h 425 375 4 4 3 3
Vorstellung des Delinquenten-Typus „jugendlicher Ra-
ser“. In Bezug auf diese Delinquentengruppe, die in der
Regel nur über ein vergleichsweise geringes Einkommen
verfügen dürfte, wäre eine Erhöhung der Geldbußen eine
wirksame Maßnahme. Nach der Statistik des Kraftfahrt-
bundesamtes ist jedoch nahezu die Hälfte der Geschwin-
digkeitsübertretungen, die zu einer Eintragung im Ver-
kehrszentralregister geführt haben, auf männliche Fahrer
im Alter von 25 bis 45 Jahren zurückzuführen (vgl.
Tab. 9-7). Der Anteil dieses Personenkreises an den Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen liegt deutlich höher als
sein Anteil an der motorisierten Gesamtbevölkerung, der
nur circa 27 Prozent beträgt (Kraftfahrtbundesamt,
2004c, S. 97).

In Anbetracht dieses dominierenden Delinquenten-Typus,
der nicht selten über ein überdurchschnittliches Einkom-
men verfügen dürfte, erscheint der Versuch, einen höhe-

ren Befolgungsgrad über höhere Geldbußen sicherzustel-
len, äußerst problematisch. Um eine hinreichend
abschreckende Wirkung auch bei Delinquenten im oberen
Einkommenssegment zu erzielen, müssten die Geldbußen
nämlich so hoch sein, dass sie bei Delinquenten im unte-
ren Einkommenssegment als nicht mehr sozialverträglich
anzusehen wären. Der einzige hier verbleibende Ausweg,
die Geldbußen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen
nach Tagessätzen festzulegen, die sich am individuellen
Einkommen des Delinquenten bemessen, erscheint auf-
grund des damit verbundenen Aufwandes wenig sinnvoll.
Darüber hinaus würde der Versuch, den Befolgungsgrad
von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch eine Erhö-
hung der Bußgelder zu steigern, in der Öffentlichkeit
auch zu der unvermeidbaren Kritik führen, es gehe nur
darum, die Autofahrer ein weiteres Mal zu „schröpfen“.
Es erscheint deshalb sinnvoller, eine Erhöhung des Befol-
gungsgrades durch schärfere Sanktionen in Form von
Ta b e l l e  9-7

Prozentuale Verteilung der Personen mit Delikttyp „Geschwindigkeitsüberschreitung“ im Bestand
des Verkehrszentralregisters nach Geschlecht und Alterskassen

(Stand: 31. Dezember 1999)

bis 20 Jahre 21-24 Jahre 25-44 Jahre 45-64 Jahre über 64 Jahre

Männlich 2,0 % 8,5 % 44,0 % 22,9 % 4,2 %

Weiblich 0,5 % 2,2 % 10,5 % 4,7 % 0,5 %

SRU/SG2005/Tab. 9-7; Datenquelle: Eigene Berechnungen nach Kraftfahrtbundesamt, 2004b, S. 29
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Eintragungen im Verkehrszentralregister („Punkte“) bzw.
temporären Fahrverboten anzustreben, deren abschre-
ckende Wirkung weitgehend unabhängig von den Ein-
kommensverhältnissen der Delinquenten ist. Im Gegen-
satz zur bisherigen Praxis wäre es dabei angebracht, das
jeweilige Risikopotenzial des im Einzelfall vorliegenden
Fehlverhaltens stärker als bisher zu berücksichtigen.
Diese Empfehlungen gelten unabhängig davon, ob die
Zielsetzung lediglich in der Durchsetzung der aktuell
bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkung oder in der
Durchsetzung weitergehender Geschwindigkeitsbe-
schränkungen besteht.

Zusätzlich zu einer schärferen Sanktionierung in Form
von Eintragungen im Verkehrszentralregister bzw. tempo-
rären Fahrverboten empfiehlt der SRU, in der weiteren
Behandlung von Geschwindigkeitsüberschreitungen dem
Beispiel der USA zu folgen. Dort werden festgestellte
Geschwindigkeitsübertretungen an die jeweilige Haft-
pflichtversicherung gemeldet, die dann die Möglichkeit
hat, den betreffenden Fahrer in die Kategorie der Risiko-
fahrer einzuordnen und höhere Versicherungsbeiträge zu
fordern (vgl. KNOFLACHER und ZUKAL, 2000,
S. 394). 

Jenseits des rein ökonomischen Kalküls in Bezug auf
Kontrolldichte und Sanktionshöhe sollte allerdings nicht
verkannt werden, dass der Befolgungsgrad bei Geschwin-
digkeitsbeschränkungen auch davon abhängt, inwieweit
die getroffenen Maßnahmen von den Normadressaten als
sinnvoll und notwendig angesehen werden (GOHLISCH
und MALOW, 1999, S. 5 f.). Die betreffenden Maßnah-
men sollten deshalb von Akzeptanz steigernden Kommu-
nikationsstrategien begleitet werden.

9.2.5 Bewertung

549. Über das bisherige Ausmaß hinausgehende Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen können nach Einschät-
zung des SRU ohne nennenswerte nachteilige Effekte
einen spürbaren Beitrag zur Verminderung verkehrsbe-
dingter Umwelt- und Gesundheitsbelastungen leisten. Im
innerörtlichen Bereich erscheint eine generelle Beschrän-
kung auf 30 km/h mit Ausnahme von Durchgangsstraßen
insbesondere unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit als
sachgerecht. Im außerörtlichen Bereich ist zu unterschei-
den zwischen Bundesautobahnen und sonstigen außerört-
lichen Straßen, insbesondere Landstraßen. Auf letzteren
besteht kein aktueller Handlungsbedarf Auf gut ausge-
bauten Landstraßen ist die gegenwärtige Höchstge-
schwindigkeit von 100 km/h angemessen; auf Landstra-
ßen mit weniger gutem Ausbauzustand ist die
Höchstgeschwindigkeit heute in der Regel ohnehin schon
auf 80 km/h oder weniger beschränkt. Im Bereich der
Bundesautobahnen erscheint in Anbetracht der vielfälti-
gen Vorteile und auch mit Blick auf die Regelungen in
den anderen EU-Staaten die Einführung einer allgemei-
nen Geschwindigkeitsbeschränkung auf Bundesautobah-
nen als eine längst überfällige Selbstverständlichkeit. Als
längerfristiges Zielniveau sind hierbei 120 km/h anzustre-
ben, wobei als Zwischenschritt zunächst die ohnehin be-
reits bestehende „Richtgeschwindigkeit“ von 130 km/h in

eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung umge-
wandelt werden sollte. 

Zur verstärkten Durchsetzung der bereits bestehenden
und gegebenenfalls auch neu einzuführenden Geschwin-
digkeitsbeschränkungen ist eine maßvolle Ausweitung
der Kontrollintensität und vor allem eine schärfere Sank-
tionierung bei Geschwindigkeitsüberschreitungen anzu-
streben. Um hierbei eine möglichst starke abschreckende
Wirkung zu erzielen und auch um Gerechtigkeitser-
wägungen zu genügen, sollte dies jedoch nicht in Form
höherer Geldbußen erfolgen. Stattdessen erscheint es
sachgerecht, eine Erhöhung des Befolgungsgrades bei
Geschwindigkeitsbeschränkungen durch schärfere Sank-
tionen in Form von Eintragungen im Verkehrszentralre-
gister bzw. temporären Fahrverboten anzustreben, wobei
das jeweilige Risikopotenzial des im Einzelfall vorliegen-
den Fehlverhaltens stärker als bisher berücksichtigt wer-
den sollte.

9.3 Ökonomische Instrumente

550. Wie in Abschnitt 7.3 bereits erläutert, erfordert
eine wirksame Regulierung der CO2-Emissionen aus dem
Verkehrsbereich eine Kombination ökonomischer Ins-
trumente, bei der die Steuerungslast auf verschiedene
Anknüpfungspunkte verteilt wird. Die oben bereits
dargestellten Instrumente des Emissionshandels
(Abschn. 7.3.3.2) und der CO2-orientierten Kraftfahr-
zeugsteuer (Abschn. 7.3.3.3) zielen darauf ab, durch eine
Steigerung der Energieeffizienz die spezifischen CO2-
Emissionen der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge zu
vermindern. Darüber hinaus ist es jedoch auch unabding-
bar, unmittelbar lenkend auf das Verhalten der Verkehrs-
teilnehmer einzuwirken. Dabei ist zu unterscheiden zwi-
schen der Ökosteuer auf Kraftstoffe, die lediglich auf eine
generelle Reduzierung des Verkehrsaufkommens abzielt,
und Straßennutzungsgebühren, die – neben einer generel-
len Reduzierung des Verkehrsaufkommens – auch eine
räumlich und/oder zeitlich differenzierte Lenkung der
Verkehrsflüsse zur optimalen Auslastung der bestehenden
Infrastruktur ermöglichen (vgl. z. B. KANZLERSKI,
1998, S. 423).

9.3.1 Ökosteuer auf Kraftstoffe

551. Ein langsames, aber kontinuierliches und vor allem
für alle Beteiligte auch langfristig voraussehbares Anhe-
ben der Ökosteuersätze auf Otto- und Dieselkraftstoffe
über ihr gegenwärtiges Niveau hinaus stellt nach wie vor
einen unverzichtbaren Baustein einer jeden Strategie zur
Verminderung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen
dar. Dies ist umso mehr der Fall, als eine Verminderung
des spezifischen Kraftstoffverbrauchs durch technischen
Fortschritt, wie sie etwa im Rahmen der freiwilligen
Selbstverpflichtung der europäischen Automobilindus-
trie angestrebt wird (vgl. auch Abschn. 7.3.3.1), bei kon-
stanten Kraftstoffpreisen die Fahrtkosten senken und so-
mit einen Anreiz zur Erhöhung der Fahrleistung geben
würde.
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Wie in Abbildung 9-1 dargestellt, fiel der Inlandsabsatz
von Ottokraftstoffen im Jahr 2004 um etwa 3 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr, während sich bei Dieselkraftstoffen
ein Anstieg um etwa 3,5 Prozent feststellen lässt. Im län-
gerfristigen Trend ergibt sich bei Ottokraftstoffen zwi-
schen 1998 und 2004 ein Verbrauchsrückgang von etwa
17 Prozent. Bei Dieselkraftstoffen ist in dieser Betrach-
tung zwar ein Anstieg um etwa 6 Prozent zu verzeichnen,
dabei ist jedoch zu beachten, dass der Bestand an Diesel-
fahrzeugen in der gesamten PKW-Flotte zwischen 1998
und 2004 um über 60 Prozent angestiegen ist (vgl. Kraft-
fahrtbundesamt, 2005). Über beide Kraftstoffarten ge-
rechnet ergibt sich zwischen 1998 und 2004 ein Rück-
gang des Inlandsabsatzes von etwa 6 Prozent.

Der insgesamt rückläufige Inlandsabsatz an Kraftstoffen
kann selbstverständlich nicht ausschließlich auf die öko-
logische Steuerreform zurückgeführt werden, sondern
wird maßgeblich auch durch Veränderungen des Rohöl-
preises und des Dollarkurses geprägt. Darüber hinaus ist
zu beachten, dass partielle Verzerrungen durch ein Aus-
weichen der in Grenzgebieten ansässigen Kfz-Halter auf
Bezugsquellen jenseits der Landesgrenze nicht auszu-
schließen sind. Dennoch stellt der dargestellte Absatz-
rückgang einen eindrucksvollen Beleg für die Lenkungs-
wirkung preislicher Mechanismen dar. Hinzu kommt,
dass es sich hierbei nur um die kurz- bis mittelfristige
Preisreaktion handelt. In der längerfristigen Betrachtung
ist zu erwarten, dass weitere Verbrauchsreduzierungen
durch technischen Fortschritt im Bereich kraftstoffspa-

render Antriebsarten induziert werden (DIW, 2001,
S. 186 ff.).

552. Da Deutschland innerhalb der Europäischen Union
in Bezug auf die Kraftstoffpreise zwischenzeitlich nahezu
eine Spitzenposition einnimmt (vgl. Abb. 9-2), bergen
weitere Erhöhungsstufen der Ökosteuer auf Otto- und
Dieselkraftstoffe, sofern sie im nationalen Alleingang
stattfinden, allerdings die Gefahr, dass Kraftfahrer, die in
Grenzgebieten ansässig sind, auf Bezugsquellen jenseits
der Landesgrenzen ausweichen. So ergibt etwa eine kürz-
lich veröffentlichte Szenario-Analyse (MICHAELIS,
2004), dass es sich für den Halter eines mit Ottokraftstoff
betriebenen PKW, der lediglich den Zeitaufwand und die
zusätzlichen Kraftstoffkosten berücksichtigt, im Mittel
lohnt, pro Cent Kraftstoffpreisdifferenz eine zusätzliche
(einfache) Anfahrtsstrecke von etwa 2 bis 3 km in Kauf
zu nehmen. Dies bedeutet zum Beispiel bezogen auf die
gegenwärtigen Preisdifferenzen im deutsch-österreichi-
schen Grenzgebiet, dass sich die potenziell von „Tanktou-
rismus“ betroffene Zone in einen Bereich von bis zu
60 km von der Landesgrenze nach Deutschland hinein er-
streckt. Ein solches Ausweichverhalten unterminiert nicht
nur die Zielsetzungen der Öko-Steuer, sondern es führt in
den betroffenen Gebieten auch zu einem erhöhten Ver-
kehrsaufkommen und damit zu zusätzlichen Umweltbe-
lastungen. Aus diesem Grund sollte die Bundesregierung
auf europäischer Ebene aktiv auf die dringliche Harmoni-
sierung der Besteuerung von Kraftstoffen auf hohem
Niveau hinwirken. Die zum 1. Januar 2004 erfolgte Er-
höhung der EU-weiten Mindeststeuersätze auf 0,359 €/l
A b b i l d u n g  9-1

Inlandsabsatz von Otto- und Dieselkraftstoffen
1998 bis 2004 (1 000 t)

Quelle: MWV, 2005a
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für unverbleites Benzin und 0,302 €/l für Dieselkraftstoff
ist in diesem Zusammenhang zwar zu begrüßen, jedoch
bleiben diese Mindeststeuersätze noch weit hinter der er-
forderlichen Höhe zurück. Darüber hinaus ist zu kritisie-
ren, dass diese Vorgaben lange Übergangsfristen und
zahlreiche Ausnahmeregelungen vorsehen (vgl. auch
SRU, 2004, Tz. 73).

553. Auch die zu erwartenden positiven gesamtwirt-
schaftlichen Auswirkungen legen eine maßvolle aber
kontinuierliche Erhöhung der Ökosteuer auf Kraftstoffe
nahe. Nach einer Simulationsstudie der Gesellschaft für
Wirtschaftliche Strukturforschung (2004) hätte eine jähr-
liche Anhebung der Steuersätze um 3,07 ct/l nur einen
äußerst geringen Gesamteffekt auf das Bruttoinlandspro-
dukt, wobei jedoch aufgrund des induzierten Struktur-
wandels insbesondere zugunsten des Dienstleistungssek-
tors im Saldo mit einem Beschäftigungsanstieg in Höhe
von rund 80 000 Arbeitsplätzen zu rechnen wäre.

554. Gegen eine weitere Erhöhung der Kraftstoffpreise
könnte eingewendet werden, dass hiervon insbesondere
Berufspendler im ländlichen Raum in einem nicht mehr
sozialverträglichen Maße belastet würden. Dabei ist aller-
dings zu beachten, dass sich nach empirischen Erhebun-
gen die höchsten Pendleranteile nicht im ländlichen
Raum, sondern in den Umlandbereichen der Zentren fin-
den (vgl. KANZLERSKI, 1998, S. 430 ff.; ebenso bereits
HOLZ-RAU, 1990). Darüber hinaus gilt es in diesem Zu-

sammenhang auch zu beachten, dass der ländliche Raum
nicht nur von geringeren Grundstückspreisen profitiert,
sondern auch vielfach durch versteckte Subventionen
begünstigt wird (z. B. undifferenzierte Bereitstellungs-
gebühren für Strom, Wasser und Gas), die zu einer ver-
stärkten Zersiedelung und einem erhöhten Verkehrsauf-
kommen beitragen. Unbeschadet dessen spricht sich der
SRU aus pragmatischen Erwägungen dafür aus, das Auf-
kommen aus den in Abschnitt 9.3.2 noch zu erörternden
Straßennutzungsgebühren zum Teil auch für eine Steige-
rung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs insbe-
sondere im ländlichen Raum einzusetzen.

555. Der SRU hat in der Vergangenheit bereits mehrfach
darauf hingewiesen, dass die nach wie vor bestehende
steuerliche Begünstigung von Dieselkraftstoff gegenüber
Ottokraftstoff unter Umweltschutzgesichtspunkten höchst
bedenklich ist (z. B. SRU, 1996, Tz. 1193). Deshalb sollte
im Rahmen weiterer Erhöhungsstufen der Ökosteuer auf
Kraftstoffe durch eine entsprechende Differenzierung der
Steuersätze dem Umstand Rechnung getragen werden,
dass Dieselkraftstoff pro Liter knapp 13 Prozent mehr
CO2-Emissionen verursacht als Ottokraftstoff (z. B.
ROMMERSKIRCHEN et al., 1991). Durch eine solche
Differenzierung würde zumindest ein erster Schritt zum
Abbau der derzeitigen Begünstigung von Dieselkraftstoff
geleistet. Als langfristiges Ziel sollte aber nach wie vor
gelten, die Besteuerung von Otto- und Dieselkraftstoffen
A b b i l d u n g  9-2

Vergleich der Verbraucherpreise für Otto- und Dieselkraftstoffe in Deutschland und angrenzenden EU-Staaten
(Euro/Liter, Stand: 7. Februar 2005)

 Quelle: MWV, 2005b
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vollständig an den gesetzten umweltpolitischen Zielen,
und hierbei insbesondere an der angestrebten Verminde-
rung der CO2-Emissionen zu orientieren (SRU, 1994,
Tz. 794).

556. Ein weiterer Problemkreis besteht in der zukünfti-
gen steuerlichen Behandlung von alternativen Kraftstof-
fen (Erdgas, Biokraftstoffe). Der Einsatz dieser Kraft-
stoffe wird auf europäischer und nationaler Ebene
gefördert und mit einer Reduzierung der Importabhängig-
keit einerseits und einer Senkung der spezifischen CO2-
Emissionen des Straßenverkehrs andererseits begründet
(KOM(2000)769 endg., S. 44; IEA, 2003). So hat die
Europäische Kommission in ihrem Grünbuch zur Versor-
gungssicherheit einen Anteil alternativer Kraftstoffe am
Gesamtabsatz im Straßenverkehr von 20 Prozent im
Jahr 2020 vorgeschlagen (KOM(2000)769 endg.). Die-
sem Vorschlag ist im Mai 2003 eine Richtlinie „zur För-
derung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen
erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor gefolgt“
(RL 2003/30/EG). Demzufolge sollten die Mitgliedstaa-
ten „sicherstellen, dass ein Mindestanteil an Biokraftstof-
fen und anderen erneuerbaren Kraftstoffen auf ihren
Märkten in Verkehr gebracht wird“ und hierfür nationale
Richtwerte festlegen (Art. 3 Abs. 1a). Als Bezugswert für
diese Richtwerte gilt ein Anteil von 2 Prozent am Ge-
samtabsatz aller Otto- und Dieselkraftstoffe bis Ende
2005 und 5,75 Prozent bis Ende 2010 (Art.3 Abs. 1b).
Zur Erreichung dieses Ziels ist vorgeschlagen worden,
den Mitgliedstaaten die Einführung einer Steuererleichte-
rung für reine Biokraftstoffe bzw. anteilig in gemischten
Treibstoffen zu gestatten, wozu die Richtlinie 92/81/
EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Harmonisie-
rung der Struktur der Verbrauchssteuern auf Mineralöle
geändert werden müsste (KOM(2001)547 endg.).

557. In Deutschland wurde mit der Anpassung des
Mineralölsteuergesetzes (BGBl. Teil I, 2002, S. 2778;
BGBl. Teil I, 1992, S. 2185) die bis Ende 2008 vorerst
befristete Befreiung von Pflanzenölen von der Mineralöl-
steuer auf alle Biokraftstoffe ausgedehnt. Kraftstoffmi-
schungen sind zu dem Teil von der Mineralölsteuer be-
freit, zu dem sie aus biogenen Kraftstoffen bestehen.
Begründet wird dies neben dem Beitrag zum Klimaschutz
und zur Verringerung der Importabhängigkeit auch mit
dem Beitrag zur Multifunktionalität der Landwirtschaft
und der ländlichen Wirtschaft durch die Erschließung
neuer Einkommensquellen und durch die Schaffung von
Arbeitsplätzen (Begründung des Zweiten Gesetzes zur
Änderung des Mineralölsteuergesetzes). Wie jedoch in
Abschnitt 7.4.1 erläutert wurde, weisen die verschiedenen
Biokraftstoffvarianten unterschiedliche CO2-Einspa-
rungspotenziale, CO2-Vermeidungskosten und Nebenef-
fekte (z. B. Versauerung, Eutrophierung) auf. Die pau-
schale Förderung von Biokraftstoffen ist deshalb unter
Umweltgesichtpunkten uneindeutig und ökonomisch nur
in Einzelfällen sinnvoll. Auch als Unterstützung für
Landwirte, denen so eine Alternative zur stagnierenden
Nahrungsmittelproduktion geschaffen wird, ist sie
vergleichsweise ineffizient. So erhalten die Landwirte nur
10 bis 15 Prozent der Subventionsmenge (BROCKS,
2001, S. 119 ff.; KRAUS et al., 1999). Aufgrund der
hohen Mechanisierung und der erforderlichen Betriebs-

größen sind auch die zu erwartenden Beschäftigungsef-
fekte als eher gering einzuschätzen (SCHMITZ et al.,
2003, S. 344).

558. Die Steuerermäßigung für Erdgas als Kraftstoff,
nach der lediglich 20 Prozent des Regelsatzes der
Mineralölsteuer erhoben werden, wurde mit dem „Gesetz
zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform“
(BGBl. Teil I, 2002, Nr. 87, S. 4602–4606) bis zum Jahr
2020 verlängert. Die breite Markteinführung von Erdgas
wird außerdem auf Bundesebene von der KfW Förder-
bank im Rahmen des KfW-Umweltprogramms und des
ERP-Umwelt- und Energiesparprogramms mit zinsver-
günstigten Krediten bei der Anschaffung von gasbetriebe-
nen Fahrzeugen und Gaszapfsäulen und auf lokaler Ebene
von zahlreichen Gasversorgungsunternehmen gefördert.
So ist in Berlin im Jahr 2000 unter anderem mit Unter-
stützung des BMU und der Berliner GASAG ein Projekt
zur Förderung erdgasbetriebener Taxis unter dem Motto
„Tausend Umwelttaxis für Berlin“ (TUT) gestartet wor-
den. Diese Maßnahmen sind zwar geeignet, die umwelt-
politisch erwünschte Markteinführung von erdgasbetrie-
benen Fahrzeugen weiter voran zu treiben, es ist jedoch
zu bedenken, dass es sich insbesondere bei der genannten
Steuerentlastung um eine indirekte Subvention handelt,
die einer verursachergerechten Kostenanlastung im Stra-
ßenverkehr entgegensteht und damit zu entsprechenden
Verzerrungen führt. Dies gilt umso mehr, als der Umfang
der Steuerentlastung unangemessen hoch ist, denn auch
für Erdgas, das als Kraftstoff eingesetzt wird, gilt, dass
sich die Höhe der Besteuerung an den jeweiligen CO2-
Emissionen orientieren sollte. Durch den Einsatz von
Erdgas als Kraftstoff lässt sich der CO2-Ausstoß im Ver-
gleich zu Ottokraftstoffen unter Berücksichtigung der
Prozesskette jedoch nur um maximal 30 Prozent vermin-
dern (vgl. Abschn. 7.4.2), sodass auch die Verminderung
des Regelsteuersatzes 30 Prozent nicht übersteigen sollte.

9.3.2 Straßennutzungsgebühren

559. Der SRU erachtet nach wie vor das Konzept der
Straßennutzungsgebühr („Road Pricing“) als ein sinnvol-
les Instrument der Steuerung von Verkehrsströmen (vgl.
auch SRU, 1994, Tz. 799 ff.). Durch die Erhebung von
Straßennutzungsgebühren kann eine nach Regionen, Stra-
ßentypen und/oder temporären Auslastungsverhältnissen
differenzierte Kostenanlastung stattfinden, durch die eine
optimale Auslastung der gegebenen Infrastruktur erreicht
werden kann. Gerade durch dieses Steuerungspotenzial
unterscheidet sich die Straßennutzungsgebühr von ande-
ren ökonomischen Instrumenten, die etwa am Kraftstoff-
preis oder an den technischen Eigenschaften der Fahr-
zeuge ansetzen. Straßennutzungsgebühren sollten deshalb
grundsätzlich so ausgestaltet werden, dass dieses Poten-
zial genutzt wird oder zumindest die Option einer zukünf-
tigen Nutzung erhalten bleibt. Eine rein pauschale Stra-
ßennutzungsgebühr, die lediglich auf die zurückgelegte
Wegstrecke abstellt, bleibt in ihrem Lenkungspotenzial
hinter den Möglichkeiten einer direkten Steuerung über
den Kraftstoffpreis zurück und erscheint deshalb allen-
falls insoweit gerechtfertigt, als eine ausschließliche
Steuerung über die Kraftstoffpreise mit erheblichen poli-
tischen Durchsetzungsproblemen verbunden wäre (vgl.
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auch Tz. 314 f.). Dies gilt auch für eine lediglich nach
Schadstoffklassen differenzierte Straßennutzungsgebühr,
soweit die betreffenden Schadstoffemissionen in einem
engen Verhältnis zum Kraftstoffverbrauch stehen. Auch
in diesem Fall wäre eine einfachere und effektivere Len-
kung über den Kraftstoffpreis möglich.

560. Trotz der Schwierigkeiten bei der Einführung der
LKW-Maut erlaubt die heute verfügbare Technik zumin-
dest im LKW-Bereich eine effiziente Ausgestaltung von
Straßennutzungsgebühren. Satellitengestützte Navigations-
systeme bspw. ermöglichen das Erkennen virtueller Erhe-
bungsstellen im Fahrzeug, eine dynamische Übermittlung
der Tarife, die Gebührenbestimmung im Fahrzeug, eine
elektronische Zahlung via GSM in Sammelbeträgen so-
wie eine Durchsetzung der Zahlungspflicht durch kame-
ragestützte Kontrolle. Bei der Wahl der Technik ist aller-
dings darauf zu achten, dass mögliche verkehrspolitische
Entscheidungen auf EU-Ebene in näherer und ferner Zu-
kunft ein national eingeführtes Road-Pricing-System
nicht obsolet werden lassen und damit zu einer unverhält-
nismäßig hohen Kapitalentwertung führen.

Bei der näheren Ausgestaltung von Straßennutzungsge-
bühren ist zu unterscheiden zwischen dem Güterverkehr
und dem Personenverkehr.

9.3.2.1 Güterverkehr

9.3.2.1.1 Sachstand auf nationaler Ebene

561. Für LKW mit einem zulässigen Höchstgewicht
von über 12 t sollte nach ursprünglicher Planung bereits
seit dem 31. August 2003 in Deutschland auf Bundes-
autobahnen eine Straßennutzungsgebühr (LKW-Maut) er-
hoben werden. Dieser Termin musste jedoch aufgrund
gravierender Mängel der Erfassungs- und Abrechnungs-
technik (z. B. SPEHR, 2003) mehrfach verschoben wer-
den, und die LKW-Maut konnte erst zum 1. Januar 2005
in Kraft treten. Die Gebührensätze der LKW-Maut rich-
ten sich nach Emissionsklassen und Achsenzahl der
LKW, wobei 9 bis 14 ct/km erhoben werden. Im Mittel
ergibt sich hieraus eine durchschnittliche Maut von
12,4 ct/km. 

562. Das jährliche Aufkommen aus der LKW-Maut
wird auf etwa 3,4 Mrd. Euro geschätzt. Das nach Abzug
von circa 600 Mio. Euro für Betrieb, Überwachung und
Kontrolle des Mautsystems verbleibende Aufkommen
soll vollständig dem Verkehrshaushalt zugeführt und in
vollem Umfang für die Verbesserung der Verkehrsin-
frastruktur, überwiegend für den Bundesfernstraßenbau,
verwendet werden. Daneben sieht der Bundesratskom-
promiss vom 23. Mai 2003 ein so genanntes Harmonisie-
rungsvolumen von 600 Mio. Euro pro Jahr vor, das zur
Entlastung der deutschen Speditionsunternehmen ver-
wendet werden soll (vgl. Bundesrat, 2003). Eine solche
Entlastung ist nach Einschätzung des Bundesrates erfor-
derlich, da das deutsche Speditionsgewerbe aufgrund der
im EU-weiten Vergleich sehr hohen deutschen Preise für
Dieselkraftstoff (vgl. Abb. 9-2) ohnehin bereits benach-
teiligt sei. Dazu ist vorgesehen, dem deutschen Spedi-
tionsgewerbe eine Verrechnungsmöglichkeit mit der Mi-
neralölsteuer auf Dieselkraftstoffe einzuräumen. Ein

solches Vorgehen würde jedoch in Anbetracht der ohne-
hin bereits bestehenden Steuerbegünstigung für Diesel-
kraftstoffe (vgl. Abschn. 9.3.1) falsche Signale setzen. 

563. Der SRU begrüßt im Grundsatz die Einführung der
LKW-Maut und insbesondere auch ihre Orientierung an
den verschiedenen Emissionsklassen. Er bemängelt je-
doch zugleich die zurzeit noch zu geringen Gebühren-
sätze, die deutlich hinter den tatsächlich verursachten
Wegekosten von circa 15,34 ct/km zurückbleiben (vgl.
Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung, 2000,
S. 38). Ebenso gibt es keine sachliche Rechtfertigung für
die Beschränkung auf Lastkraftwagen mit einem zulässi-
gen Höchstgewicht von über 12 t, denn auch kleinere
Lastkraftwagen verursachen Schäden an der Straßeninfra-
struktur und Umweltbelastungen. Darüber hinaus ist nicht
auszuschließen, dass die Speditionen zur Umgehung der
LKW-Maut vermehrt auf Lastkraftwagen mit einem zu-
lässigen Höchstgewicht von knapp unter 12 t ausweichen,
wodurch das Verkehrsaufkommen insgesamt erhöht
würde. Um solche Ausweichreaktionen zu vermeiden und
gleichzeitig die Verlagerung des Güterverkehrs auf die
Schiene zu fördern, sollte die LKW-Maut auf alle Last-
kraftwagen über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht erhoben
werden. Dabei wäre eine Differenzierung etwa nach den
drei Gewichtsklassen 3,5 bis 12 t, 12 bis 20 t und 20 bis
40 t sinnvoll.

564. Auch der ausschließliche Geltungsbereich der
LKW-Maut auf Bundesautobahnen, der durch die gegen-
wärtige Rechtslage gemäß Artikel 7 Absatz 2 der EU-
Richtlinie 1999/62/EG vorgegeben ist (vgl. auch
Abschn. 9.3.2.1.2), muss als problematisch eingestuft
werden. Denn hierdurch sind Verlagerungseffekte auf das
untergeordnete Straßennetz mit entsprechenden Nachtei-
len für Verkehrssicherheit und Umweltschutz nicht auszu-
schließen. Es wird deshalb der Bundesregierung empfoh-
len, auf EU-Ebene für eine entsprechende Anpassung der
Rechtslage einzutreten, sodass eine Gebührenerhebung
auf dem gesamten Straßennetz zulässig ist.

565. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die
LKW-Maut in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung das ei-
gentliche Steuerungspotenzial von Straßennutzungsge-
bühren nicht ausschöpft, da keinerlei räumliche oder zeit-
liche Differenzierung der Gebührensätze vorgesehen ist.
Damit erfolgt lediglich eine Grobsteuerung des LKW-
Verkehrsaufkommens insgesamt, die jedoch über eine er-
höhte Besteuerung von Dieselkraftstoff wesentlich kos-
tengünstiger und effektiver zu bewerkstelligen wäre. Der
einzige Umstand, der dem entgegensteht, ist die fehlende
Harmonisierung der Dieselbesteuerung in der EU, die
dazu führen würde, dass ausländische LKW im Rahmen
einer Erhöhung der Dieselbesteuerung im nationalen Al-
leingang weitgehend unbelastet blieben. Sofern es zu-
künftig jedoch zu einer EU-weiten Harmonisierung der
Dieselbesteuerung auf einem angemessen hohen Niveau
kommen sollte, wäre die LKW-Maut in ihrer heutigen un-
differenzierten Gebührengestaltung als eigenständiges
Steuerungsinstrument obsolet und müsste durch eine ent-
sprechende Differenzierung nach räumlich bzw. zeitli-
chen Kriterien fortentwickelt werden.
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9.3.2.1.2 Sachstand auf EU-Ebene

566. Die derzeit noch gültige Rechtsgrundlage für Stra-
ßennutzungsgebühren auf EU-Ebene ist die „Richt-
linie 1999/62/EG vom 17. Juni 99 über die Erhebung von
Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege
durch schwere Nutzfahrzeuge“ (ABl. EG L 187/42), die
im Sprachgebrauch auch als „Euro19vignetten-RL“ be-
zeichnet wird. Danach darf eine Mautgebühr nur für
LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mindes-
tens 12 t und nur „für die Benutzung von Autobahnen
oder anderen mehrspurigen Straßen, die ähnliche Merk-
male wie Autobahnen aufweisen, sowie für die Benut-
zung von Brücken, Tunneln und Gebirgspässen erhoben“
werden (Artikel 7 Abs. 2a). Die Höhe der Mautgebühren
muss sich dabei „an den Kosten für den Bau, den Betrieb
und den Ausbau des betreffenden Verkehrswegenetzes
orientieren“ (Art. 7 Abs. 9).
Diese den nationalen Handlungsspielraum der Mitglied-
staaten stark einschränkenden Vorgaben sollen durch eine
Novelle der RL 1999/62/EG zum einen flexibilisiert, zum
anderen aber auch weiter konkretisiert werden. Dazu hat
die EU-Kommission im August 2003 einen Vorschlag zur
Novellierung der Eurovignetten-RL vorgelegt (KOM
2003/448 endgültig/2), bislang konnte darüber jedoch
zwischen Rat und EU-Parlament keine Einigung erzielt
werden. Bereits im ursprünglichen Kommissionsvor-
schlag sind einige zu begrüßende Änderungen angelegt,
die die zukünftigen Gestaltungsspielräume der National-
staaten erheblich erweitern: 
– In die Berechnung der Mautgebühren sollen künftig

neben den Kosten für den Bau, den Betrieb und den
Ausbau der Verkehrswege auch Unfallkosten einflie-
ßen, die nicht durch Haftpflichtversicherungen ge-
deckt sind.

– In besonders sensiblen Gebieten, insbesondere Berg-
regionen, kann eine um bis zu 25 Prozent erhöhte
Mautgebühr festgelegt werden.

– Der Geltungsbereich wird erweitert auf Lastkraftwa-
gen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über
3,5 t (statt bisher über 12 t).

– Die LKW-Maut kann künftig auf allen Straßen des
transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie auf den mit
ihnen konkurrierenden Straßen erhoben werden. Dies
eröffnet insbesondere die Möglichkeit einer Erhebung
auf Bundesstraßen.

– Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage, die lediglich
eine Differenzierung der Mauthöhe nach Emissions-
klasse und Tageszeit zulässt, soll zukünftig auch eine
Differenzierung nach weiteren technischen Daten der
Fahrzeuge sowie nach den örtlichen Gegebenheiten
des Straßennetzes möglich sein.

Wie auch durch das Europäische Parlament im Rahmen
der ersten Lesung bemängelt, ist der Kommissionsvor-
schlag jedoch noch in verschiedener Hinsicht defizitär.
Dies betrifft insbesondere die bisher nicht vorgesehene
Einbeziehung externer Kosten bei der Berechnung der
Mautsätze, die angestrebte Zweckbindung bei der Mittel-
verwendung und die unzureichende Ausnahmeregelung
für besonders sensible Gebiete.

567. Entgegen dem ursprünglich verfolgten Konzept der
Berücksichtigung aller externen Kosten sieht der Kommis-
sionsentwurf keine Berücksichtigung externer Umweltkos-
ten vor. Dies ist jedoch unabdingbare Voraussetzung einer
volkswirtschaftlich sachgerechten Lenkungswirkung der
LKW-Maut. Nach SCHREYER et al. (2004) betragen
die externen Umweltkosten des LKW-Transports im
Mittel circa 65 Euro pro 1 000 Tonnenkilometer (vgl.
Tab. 9-8). Bezogen auf einen LKW mit einer Zuladung
von 10 t errechnen sich hieraus externe Umweltkosten in
Höhe von circa 65 ct/km. Die externen Umweltkosten be-
tragen damit ein Vielfaches der durch Abnutzung der In-
frastruktur verursachten Wegekosten. An dieser Relation
wird deutlich, dass eine LKW-Maut, die wie gegenwärtig
in Deutschland nur auf die Wegekosten im Sinne der Infra-
strukturnutzung abzielt und die externen Umweltkosten
vernachlässigt, unter Internalisierungsgesichtspunkten bei
weitem zu kurz greift. Durch eine Erhöhung der LKW-
Maut über die reinen Infrastrukturkosten hinaus ließe sich
die Relation der Transportpreise weiter zugunsten des
Schienenverkehrs verschieben. So ließe sich bspw. nach
einer Simulationsstudie der Gesellschaft für Wirtschaftli-
Ta b e l l e  9-8

Externe Umweltkosten des Gütertransports
(Durchschnittswerte in Euro pro 1 000 Tonnenkilometer)

Quelle: SCHREYER et al., 2004, S. 74

LKW Bahn Binnenschiffart Luftfracht
Lärm 4,9 3,2 0 8,9
Luftbelastung 38,3 8,3 14,1 15,6
Klima 12,8 3,2 4,3 235,7
Natur und Landschaft* 2,0 0,3 0,8 3,8
Vorgelagerte Prozess-
kette** 7,4 2,4 3,3 7,4
Summe 65,1 17,4 22,5 271,4
* Umfasst die bewerteten, mit dem entsprechenden Flächenverbrauch verbundenen Schäden an Natur und Landschaft.
** Umfasst die mit der Bereitstellung der Kraftstoffe und der Infrastruktur verbundenen externen Umweltkosten.
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che Strukturforschung (2004) durch eine Verdoppelung
der gegenwärtigen deutschen Mautsätze der Anteil der
Güterbeförderungsleistung im Schienenverkehr bis zum
Jahr 2020 um 12 Prozent steigern. Der SRU fordert des-
halb die Bundesregierung auf, auf EU-Ebene ihre ambiva-
lente Haltung gegenüber einer Einbeziehung externer Um-
weltkosten in die Berechnung der Mautsätze aufzugeben,
und sich der Position Frankreichs und Großbritanniens an-
zuschließen, die eine solche Maßnahme befürworten.

568. Die im gegenwärtigen Kommissionsentwurf vor-
gesehene Zweckbindung der Mittelverwendung für den
vorrangigen Ausbau der Straßenverkehrsinfrastruktur ist
abzulehnen. Dies würde insbesondere bei Einbeziehung
externer Umweltkosten in die Gebührenkalkulation zu er-
heblichen Überinvestitionen in den Straßenbau führen
und den bestehenden Modal Split noch weiter verzerren.
Darüber hinaus ist eine solche Zweckbindungsvorschrift
auch nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip zu vereinbaren.

569. Die im gegenwärtigen Kommissionsentwurf vorge-
sehene Sonderregelung für besonders sensible Gebiete ist
im Grundsatz zu begrüßen, es bleiben jedoch noch zahlrei-
che offene Fragen in der konkreten Ausgestaltung. Insbe-
sondere wird kontrovers erörtert, welche Regionen als be-
sonders sensible Gebiete im Sinne der Richtlinie gelten
sollen. Europäisches Parlament und EU-Kommission be-
fürworten eine Einbeziehung von Bergregionen und Agglo-
merationen, während der Rat der europäischen Verkehrs-
minister zu einer Eingrenzung auf Bergregionen neigt
(LIEGEOIS, E., persönl. Mitteilung vom 10. Juni 2004). Im
Sinne einer möglichst großzügigen Gestaltungsfreiheit für
die Nationalstaaten ist ein möglichst weit gefasster Begriff
sensibler Gebiete zu favorisieren, der auch Agglomeratio-
nen umfassen sollte, die sich durch eine besonders hohe
Zahl an betroffenen Akzeptoren auszeichnen. Darüber hin-
aus erscheint die Begrenzung des möglichen Zuschlags auf
die LKW-Maut in Höhe von 25 Prozent als wenig geeignet,
der tatsächlichen Belastung in besonders sensiblen Gebie-
ten gerecht zu werden. Die Höhe des jeweiligen Zuschlags
auf die LKW-Maut sollte sich vielmehr an den konkreten
Gegebenheiten in dem betreffenden Gebiet orientieren. Da-
bei ist generell festzustellen, dass eine Sonderregelung für
besonders sensible Gebiete nicht erforderlich wäre, wenn
die EU-Richtlinie eine vollständige Einbeziehung externer
Umweltkosten in ihrer jeweiligen regionalen Ausprägung
erlauben würde.

In Bezug auf besonders sensible Berggebiete, wie etwa
die Alpen, erachtet der SRU auch die von der Alpenini-
tiative e.V. vorgeschlagene Alpentransitbörse als eine er-
wägenswerte Alternative zu einem entsprechenden Zu-
schlag auf die LKW-Maut (vgl. Alpeninitiative, 2004).
Hierbei werden – teilweise auch in Anlehnung an das zwi-
schenzeitlich an Vorbehalten der EU-Kommission ge-
scheiterte Ökopunktesystem in Österreich – die erlaubten
LKW-Fahrten durch die Alpen limitiert und im Rahmen
einer internetgestützten Alpentransitbörse versteigert, so-
dass die ökologischen Zielvorgaben mit den geringstmög-
lichen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden kön-
nen. Bis zur Implementationsfähigkeit eines solchen
Systems wären allerdings noch zahlreiche Detailfragen zu
klären, sodass hier noch entsprechender Forschungsbedarf
besteht.

9.3.2.2 Personenverkehr

570. Für den Bereich des Personenverkehrs sind Straßen-
nutzungsgebühren insoweit problematisch, als die bisher
verfügbaren Abrechnungstechniken eine zumindest tempo-
räre Speicherung personenbezogener Daten erfordern, die
missbräuchlich auch zur Erstellung von Bewegungsprofi-
len genutzt werden können. Entsprechende Bedenken wur-
den auch durch den Bundesbeauftragten für Datenschutz
geäußert (Berliner Morgenpost, 13. Januar 2005). Darüber
hinaus ist zu beachten, dass eine PKW-Maut, die lediglich
auf Autobahnen erhoben wird, aufgrund des in der Regel
verkürzten Nutzen-Kosten-Kalküls privater PKW-Nutzer
sehr viel leichter zu Ausweichreaktionen auf das unterge-
ordnete Straßennetz führen kann, als eine LKW-Maut. Um
eine solche umwelt- und verkehrspolitisch problematische
Entwicklung zu verhindern, müsste eine PKW-Maut auf
das gesamte außerörtliche Straßenverkehrsnetz ausge-
dehnt werden. Hierdurch würden jedoch nicht nur die oben
genannten Datenschutzprobleme verschärft, sondern es
wären auch erhebliche und durchaus nachvollziehbare Ak-
zeptanzprobleme zu erwarten. Aus diesen Gründen sollte
der Einsatz von Straßennutzungsgebühren für PKW nach
Einschätzung des SRU zumindest vorläufig auf diejenigen
Bereiche beschränkt bleiben, die sich durch einen beson-
ders hohen Problemdruck auszeichnen, und in denen keine
Ausweichreaktionen auf ein untergeordnetes Straßennetz
zu erwarten sind. Straßennutzungsgebühren für PKW soll-
ten deshalb vorläufig nur als ein Instrument zur Reduzie-
rung der (temporären) Belastung von Ballungsräumen ein-
gesetzt werden (City-Maut – s. Abschn. 9.3.2.2.1). Als
Alternative bzw. Ergänzung hierzu kommen darüber hi-
naus weitergehende Maßnahmen der Parkraumbewirt-
schaftung in Betracht (Abschn. 9.3.2.2.2)

9.3.2.2.1 Straßennutzungsgebühren in 
Ballungsräumen

571. Insbesondere in Ballungsräumen gehen von der
starken Verkehrsverdichtung erhebliche Belastungen für
die Umwelt, für die Verkehrssicherheit, aber auch für die
wirtschaftliche Entwicklung aus. Zum Abbau dieser Belas-
tungen eignet sich eine Erhebung von Straßen-
nutzungsgebühren bei den Teilnehmern des städtischen
motorisierten Straßenverkehrs (City-Maut). Durch eine
solche nutzergerechte Anlastung der verkehrsinduzierten
Kosten würde eine Verkehrsfluss- und -mengensteuerung
ermöglicht, die der Knappheit von Infrastrukturausstattung
und Umweltressourcen angemessenen wäre. Gegenwärtig
werden in einigen ausländischen Städten unterschiedliche
Systeme von Straßennutzungsgebühren betrieben. Diese
Systeme unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zielsetzung,
der räumlichen Ausdehnung, der Art und Variabilität der
Gebührenerhebung sowie der Einnahmenverwendung.
Prominente Beispiele für den gegenwärtigen Einsatz von
Straßennutzungsgebühren sind Singapur, London sowie
die norwegischen Städte Oslo, Trondheim und Bergen
(Tab. 9-9). Daneben gibt es kleinere Systeme in Rom und
Seoul. Eine Vielzahl von Pilotprojekten und ein europa-
weites Netzwerk von Städten (EuroPrice) dienen gegen-
wärtig zur Vorbereitung weiterer Systeme von Straßennut-
zungsgebühren. Einige Systeme sind jedoch nach
Abschluss der Projektierungs- bzw. Pilotphase nicht umge-
setzt worden (Hong Kong, Stockholm).
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Ta b e l l e  9-9

Ausgestaltung, Wirkung und Defizite von Straßennutzungsgebühren in Städten

Stadt Systemdesign Kosten/Erträge – Auf-
kommensverwendung Verkehrsauswirkungen Defizite

Singapur – Seit 1975 elektroni-
sche Gebührenerfas-
sung, seit 1998 im ge-
samten Stadtbereich

– Ziel: Verkehrsregulie-
rung

– Gebühren im Stadt-
gebiet zeitlich, räum-
lich, nach Fahrzeug-
kategorien und 
Verkehrsbelastung 
differenziert

– System wird seit 1990 
durch kostenpflich-
tige, zehnjährige 
Fahrzeuglizenzen 
(jährliche Auktion) 
ergänzt (2001: rd. 
14 000 Euro für einen 
Mittelklassewagen)

– Anfangsinvestitionen 
rd. 100 Mio. Euro

– Jährliche Kosten
rd. 8 Mio. Euro

– Jahresaufkommen 
40 bis 50 Mio. Euro

– Aufkommensverwen-
dung vornehmlich 
Finanzierung öffentli-
cher Verkehrsmittel

– Aktive Verkehrsregu-
lierung: tägliches Ver-
kehrsvolumen – 44 % 
(Hauptverkehrszeit 
– 75 %), seit 1998 
weitere Reduktion um 
10 bis 15 % (Haupt-
verkehrszeit – 20 %)

– 19 % der Verkehrs-
teilnehmer stiegen auf 
Busse und 17 % auf
Car-Sharing um

– Verkehrsverminde-
rung vor allem in 
Geschäfts- und 
Einkaufsvierteln

– Ineffizienzen durch 
Rationierung des 
Fahrzeugbestands, 
keine Flexibilität 
durch Handelbarkeit

Oslo, 
Bergen, 
Trond-
heim 

– Straßennutzungsge-
bühren innerhalb des 
Innenstadtrings (so 
genannter Cordon 
Charging)

– Ziel: Infrastrukturfi-
nanzierung (Straßen-
bau, aber auch ÖPNV 
und Umweltprojekte)

– Elektronische Gebüh-
renerhebung (optio-
nal manuell), Preis-
nachlass bei Abo

– Oslo, Bergen:
Gebührenerhebung 
24h ohne zeitliche 
Differenzierung, dop-
pelte Gebühr für 
LKW,
Trondheim:
6 bis 18 Uhr zwischen 
Haupt- und Neben-
verkehrszeit differen-
ziert, weitere 
Differenzierungen 
vorgesehen

– Kosten für Oslo: An-
fangsinvestition
30 Mio. Euro, (Fahr-
zeugtransponder
rd. 25 Euro)

– Jährliche Kosten
rd. 12 Mio. Euro

– Jahresaufkommen 
120 Mio. Euro

– Aufkommensverwen-
dung überwiegend für 
den Straßenausbau
(80 % in Bergen)

– Oslo: Verkehrsvolu-
men – 10 % (Ringbe-
reich rd. – 20 %)

– Bergen: Verkehrsvo-
lumen – 7 %

– Trondheim: Verkehrs-
volumen – 10 % 

– Moderate Verände-
rungen im Modal 
Split

– Geringes Verkehrs-
regulierungspotenzial 
aufgrund geringer 
Gebührendifferen-
zierung

– Keine Lenkungsfunk-
tion innerhalb des 
Rings

– Lenkungsfunktion 
aufgrund der aufkom-
mensmaximierenden 
Tarifgestaltung gering

– Verringerte Len-
kungsfunktion durch 
Ausnahmeregelungen



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 263 – Drucksache 15/5900

n o c h  Tabelle 9-9
London – Seit 2003 Straßennut-
zungsgebühr für Zen-
tral-London (Cordon 
Charging)

– Ziel: Verkehrsregulie-
rung, ÖPNV-Finan-
zierung

– Kameragesteuertes 
Kontrollsystem, Ge-
bühren zahlbar an Au-
tomaten, Kiosken, per 
Telefon oder Internet, 
Preisnachlass für An-
wohner

– Gebührenerhebung  
7 bis 18.30 Uhr,
Ausnahme für Motor-
räder, Taxis, Fahr-
zeuge von Behinder-
ten, Fahrzeuge mit 
umweltfreundlichen 
Antrieben, Busse, 
Polizei, Feuerwehr, 
Krankentransporter 
und einen Teil der 
Öffentlichen Bediens-
teten

– Höhere Gebühren für 
LKW

– Jährliche Kosten
142 Mio. Euro

– Aufkommen
227 Mio. Euro

– Aufkommensverwen-
dung: Ausbau des 
ÖPNV (Busse,
U-Bahn)

– Reduzierung der Ein-
fahrt nach Central 
London – 18 %
(PKW – 30 %,
Taxi + 20 %,
Bus + 20 %,
LKW, Transporter 
– 10 %, 
Fahrrad + 20 %,
mot. Zweiräder
+ 10 bis 15 %)

– Fahrleistung PKW, 
LKW (innerhalb 
Central Londons) 
– 12 % 
(PKW – 34 %)

– Reduzierung des 
Anteils des MIV
von 12 % auf 10 % 
(– 17 %)

– Erhöhung der durch-
schnittlichen Ge-
schwindigkeit um 
37 %

– Stauzeiten in der 
Hauptverkehrszeit 
– 30 %
(Busse – 50 %)

– Zuwachs von Nut-
zern von Bussen 
(14 %, 38 % mor-
gendlicher Berufsver-
kehr nach Central 
London) und Bahnen 
(1 %)

– Verbesserung der Zu-
verlässigkeit und 
Pünktlichkeit des 
ÖPNV durch gerin-
gere Verkehrsdichte 
und zusätzliche In-
vestitionen

– Erhöhung des Anteils 
von Motorrädern, 
Mopeds und Fahr-
rädern

– Keine signifikante 
Veränderung  außer-
halb der City-Maut-
Zone

– Unfälle mit Personen-
schaden – 8 %

– Relativ geringes Ver-
kehrsregulierungs-
potenzial aufgrund 
geringer Gebühren-
differenzierung, wo-
durch keine zeitliche 
und räumliche Steue-
rung der Verkehrs-
flüsse gewährleistet 
ist

– Keine Lenkungsfunk-
tion innerhalb des 
Rings

– Vergleichsweise hohe 
Kosten

– Verringerte Len-
kungsfunktion durch 
Ausnahmeregelungen

SRU/SG 2005/Tab. 9-9; Datenquelle: ELIASSON und LUNDBERG, 2003; LITMAN, 2003; University of Leeds,
Institute  for Transport Studies, 2003; Transport for London, 2004

Stadt Systemdesign Kosten/Erträge – Auf-
kommensverwendung Verkehrsauswirkungen Defizite
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572. Die verkehrliche und ökologische Entlastungswir-
kung städtischer Straßennutzungsgebühren ist maß-
geblich vom jeweiligen Systemdesign abhängig (vgl.
Tab. 9-9). Zwar zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass
sich bereits durch eine geringfügige Reduzierung der Ver-
kehrsdichte in den Hauptverkehrszeiten eine spürbare
Beschleunigung des Verkehrsflusses erreichen lässt. Ob-
gleich die Wirkungen auf die für die Schadstoffemissio-
nen maßgebliche gesamte städtische Fahrzeugleistung bei
einigen der gegenwärtigen Systeme mit einem Rückgang
von 2 bis 3 Prozent relativ gering sind, werden in Stoßzei-
ten im unmittelbaren Stadtzentrum Reduktionen von 20
bis 30 Prozent erreicht (ELIASSON und LUNDBERG,
2003, S. 17). Das diesbezüglich höhere Potenzial ver-
kehrsflussabhängiger, zeitlich und räumlich variabler Ge-
bührensysteme wird bei den vergleichsweise wenig aus-
differenzierten europäischen Ansätzen bislang noch nicht
hinreichend genutzt. Umweltentlastungen ergeben sich
allerdings bereits aufgrund der Verkehrsbeschleunigung
und Staureduzierung sowie der Verbesserung der Fahr-
zeugauslastung und des Modal Split. Die verringerte Ver-
kehrsdichte ermöglicht eine effizientere und schadstoffär-
mere Fahrweise der Fahrzeuge und reduziert räumlich
konzentrierte Schadstoffbelastungen (SCHILLER, 1998).
Im Zuge der verbesserten Wettbewerbsfähigkeit des Car-
Pooling und des ÖPNV erhöht sich die Auslastung des
Fahrzeugbestands, wodurch eine größere Transportpro-
duktivität und geringere Schadstoffintensität des Stadt-
verkehrs erzielt wird. Der reduzierte Bedarf an Straßenin-
frastruktur, die damit verbundene Vermeidung des
induzierten Verkehrs und eine Anpassung der Standort-
wahl von Unternehmen und Dienstleistern sowie der
Wohnortwahl lassen langfristig weitere Umweltentlas-
tungseffekte erwarten.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht sind Entlastungseffekte
zu erwarten. Die Optimierung des Verkehrsflusses redu-
ziert Transportzeiten und trägt damit zu einer allgemeinen
Flexibilisierung des Wirtschaftsgeschehens bei. Eine ver-
ringerte Straßenverkehrsdichte und die damit verbundene
Reduzierung der Umwelt- und Lärmbelastung verbessern
das städtische Wohn- und Arbeitsumfeld, werten die ur-
bane Lebensqualität auf und erhöhen auf diesem Wege
die Standortattraktivität für Unternehmen und Arbeits-
kräfte. Dies lässt zusätzliche Investitionen, eine Erhöhung
des Produktionspotenzials von Industrie und Dienstleis-
tungssektoren sowie damit verbundene Einkommens- und
Beschäftigungseffekte erwarten. Schließlich kann die hö-
here Verkehrsflexibilität und -sicherheit insbesondere die
Innenstadtbereiche für den Tourismus aufwerten. All
diese Verbesserungen wirken sich positiv auf den Wert in-
nerstädtischer Gewerbe- und Wohnimmobilien und die
daraus resultierenden Verdienstmöglichen aus.

573. Wesentliche Lenkungseffekte gehen von der Tarif-
gestaltung der städtischen Straßennutzungsgebühren aus.
Ein optimaler Lenkungseffekt lässt sich erreichen, wenn
sich das Gebührensystem an den Grenzkosten der Stra-
ßenbenutzung ausrichtet und die Einnahmen ausschließ-
lich die räumlich und zeitlich variablen Betriebskosten
und sozialen Zusatzkosten (Staukosten, Umweltschäden)
der Straßennutzung abdecken (LITMAN, 1999, S. 6 f.).

Eine Übernutzung der Straße und ein Teil der negativen
Umwelteffekte werden vermieden, weil sich Verkehrsteil-
nehmer mit einer unterhalb dieser Kosten liegenden Be-
wertung der jeweiligen Transportleistung günstigere Ver-
kehrsalternativen suchen. Zur optimalen Ausschöpfung
dieser Anreizpotenziale ist jedoch eine Staffelung der Ge-
bühren nach der aktuellen Verkehrsdichte und der Entfer-
nung notwendig. Zudem müsste die unterschiedliche
Emissionsintensität der Fahrzeuge in der Gebührenhöhe
berücksichtigt werden. Ausnahmen für bestimmte moto-
risierte Fahrzeuge (Motorräder, Mopeds in London) oder
Berufsgruppen beeinträchtigen die Lenkungswirkung und
sind ökologisch kontraproduktiv. Bislang entspricht die
elektronische Gebührenerfassung in Singapur diesen An-
forderungen am ehesten. Entsprechend hoch ist die Wir-
kung auf den Verkehr und den Modal Split. Die europäi-
schen Systeme (Oslo, Bergen, Trondheim, London)
bieten deutlich weniger Gebührenflexibilität und können
daher auch nur eine geringere Lenkungswirkung entfalten
(vgl. Tab. 9-9). Schließlich lässt sich eine optimale Len-
kungswirkung nur dann erreichen, wenn alle Straßen des
Ballungsraums in das Gebührensystem einbezogen und je
nach Belastung unterschiedlich bepreist werden. Eine
Konzentration auf Hauptverkehrsadern läuft Gefahr, le-
diglich Verkehrsverlagerungen auf Nebenstrecken zu in-
duzieren.

574. Das Umweltentlastungspotenzial städtischer Stra-
ßennutzungsgebühren kann langfristig nur ausgeschöpft
werden, wenn die Verkehrsregulierungsfunktion des Sys-
tems im Vordergrund steht. Bei den primär zur Infrastruk-
turfinanzierung erhobenen Gebührensystemen geht dage-
gen eine auf die Maximierung der Einnahmen orientierte
Tarifstruktur zulasten des Lenkungseffekts. Aus diesem
Grund sind die Entlastungseffekte der finanzierungsori-
entierten Systeme in Oslo, Bergen und Trondheim bislang
wesentlich geringer ausgeprägt als das in erster Linie ver-
kehrsregulierend ausgestaltete System in Singapur. Daher
sollte die Finanzierungsfunktion von Straßennutzungsge-
bühren hinter die Lenkungsfunktion zurück treten und
keinen Einfluss auf die Tarifgestaltung haben. Die hierbei
entstehenden Einnahmen sollten zur Verstärkung des
Lenkungseffektes in die Finanzierung öffentlicher Ver-
kehrsmittel oder anderer umweltschonender Infrastruk-
turmaßnahmen fließen. Eine Reinvestition der Mautein-
nahmen in die Straßeninfrastruktur sollte so erfolgen,
dass eine Induzierung zusätzlichen Verkehrs weitestge-
hend vermieden und vorrangig eine Verbesserung des
Verkehrflusses an infrastrukturellen Engpässen sowie
eine radfahrer- und fußgängerfreundliche Verkehrsgestal-
tung erreicht werden.

575. Ein wesentlicher Engpass für die Einführung städ-
tischer Straßennutzungsgebühren ist der Mangel an politi-
scher Akzeptanz (HARSMAN, 2001). Die Einführung
von Preisen für die bislang als öffentliches Gut angese-
hene Benutzung innerstädtischer Straßen stößt häufig auf
Ablehnung, zumal neben Gewinnern zumindest kurz- bis
mittelfristig auch Verlierer zu erwarten sind. Während
Straßennutzer mit einer hohen Bewertung von Zeiterspar-
nissen (Geschäftsverkehr, Berufsverkehr), ÖPNV-Nut-
zer, Radfahrer und Fußgänger aufgrund der Zeitersparnis,
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der geringeren Verkehrsdichte und der reduzierten Um-
weltbelastung profitieren, nehmen Kraftfahrer, die aus
Kostengründen auf eine weniger präferierte Transportal-
ternative umsteigen, die Maut zunächst als negativ wahr.
Vorbehalte werden jedoch auch wegen der Befürchtung
einer besonderen Belastung von Beziehern niedriger und
mittlerer Einkommen hervorgebracht, da diese häufig au-
ßerhalb der Kernstädte leben und aufgrund niedrigerer
Einkommen geringere Nutzen aus den realisierbaren Zeit-
gewinnen ziehen. Zusätzliche Belastungen des innerstäd-
tischen Gewerbes und der Dienstleistungsunternehmen
sind ebenfalls eine häufige Befürchtung (ELIASSON und
LUNDBERG, 2003, S. 23 f.).

Bisherige Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Anzahl der
Nettoverlierer relativ gering ist und Akzeptanzproblemen
mit einer geeigneten Einnahmenverwendung entgegenge-
steuert werden kann (ELIASSON und LUNDBERG,
2003, S. 25). In der Regel stehen der Mautkostenbelas-
tung spürbare, monetär bewertbare Fahrzeitersparnisse
gegenüber. In London konnten Verkehrsverlagerungen
auf den ÖSPV weitgehend durch zusätzliche Buskapazi-
täten mit erhöhter Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit auf-
gefangen werden. Inzwischen erhält die Londoner City-
Maut auch Unterstützung von der Mehrheit der lokalen
Wirtschaft, die in Umfragen einschätzt, dass der dämp-
fende Effekt auf die innerstädtische Wirtschaft im Ver-
gleich zu anderen Einflussfaktoren eher moderat ist und
vielfach zu einer verbesserten, weniger durch Verkehr be-
lasteten Geschäftsatmosphäre führt (TRANSPORT FOR
LONDON, 2004, S. 22).

Zusätzliche Entlastungseffekte könnten allgemeine Kom-
pensationsmaßnahmen auf kommunaler Ebene bewirken,
etwa durch pauschale Zuschläge auf Einkommen und
Transfers oder die Reduktion kommunaler Steuern
(Grundsteuer, Gewerbesteuer). Zur direkten Entlastung
von Berufspendlern wäre aber auch denkbar, Pendlerzu-
schussmodelle bei lokalen Arbeitgebern zu fördern.
Beide Kompensationsmaßnahmen hätten den Vorteil ei-
ner hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl und -intensität
lenkungsneutralen Wirkung. Die steuerliche Entlastung
dürfte einerseits Belastungen der kommunalen Wirtschaft
kompensieren, andererseits aber auch zur Aufwertung in-
nerstädtischer Gewerbe- und Wohnviertel beitragen
(SMALL, 1992). Aus den Einnahmen finanzierte Inves-
titionen in die Infrastruktur des ÖPNV und eine rad- und
fußgängerfreundliche Umgestaltung der bestehenden
Straßeninfrastruktur schaffen Alternativen zum nunmehr
verteuerten motorisierten Individualverkehr.

576. Trotz hoher Kosten für Anfangsinvestitionen und
Unterhalt zeigen die Beispiele der eingangs erwähnten
Städte, dass die Gebühreneinnahmen die Systemkosten
zum Teil erheblich übersteigen (s. Tab. 9-9). Dieser
finanzielle Spielraum kann auch ausgeschöpft werden,
um die Lenkungsfunktion der Gebühr zu verstärken. In-
wieweit die politische Durchsetzbarkeit für ein Road-
Pricing-System im Sinne städtischer Straßennutzungsge-
bühren die Einführung erschwert oder gänzlich verhin-
dert, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Auf er-
heblich geringeren Widerstand dürfte die weitere
Ausgestaltung des bereits seit vielen Jahren etablierten

und technisch unproblematischen Instruments der Park-
raumbewirtschaftung stoßen.

9.3.2.2.2 Öffentliche Parkraumbewirt-
schaftung

577. Die Parkraumbewirtschaftung wird in Deutschland
seit vielen Jahren praktiziert und ist weitgehend als In-
strument zur Verkehrslenkung akzeptiert. Zu den Maß-
nahmen der öffentlichen Parkraumbewirtschaftung zäh-
len die pretiale Lenkung des ruhenden Verkehrs (z. B.
durch Erhebung von Parkgebühren), die zeitliche Begren-
zung der zulässigen Parkplatznutzung oder die physische
Begrenzung des Parkraums. Letztere Maßnahme kann
auch auf bestimmte Parkplatznutzer zugeschnitten wer-
den (z. B. Ausschluss von Fremdparkern insbesondere
Berufspendler durch Errichtung von Anwohnerparkzo-
nen). Durch Kombination dieser Maßnahmen kann das
Instrument der Parkraumbewirtschaftung sehr differen-
ziert eingesetzt werden: Staffelung der Parkgebühren
nach Zeit und Zonen, Kurzeitparken oder Lieferzonen so-
wie Besucher- und Behindertenparkplätze ermöglichen
eine effektive und den Verhältnissen vor Ort angepasste
Steuerung des ruhenden Verkehrs. Die Parkraumbewirt-
schaftung entfaltet allerdings nur dann ihre volle Wir-
kung, wenn die Parkregelungen auch tatsächlich durchge-
setzt werden.

In den nachfolgenden Ausführungen liegt das Augenmerk
auf der Frage, inwieweit die Parkraumbewirtschaftung
eine Alternative zum Road-Pricing im Sinne von Zu-
fahrtsgebühren darstellt. Darüber hinaus soll der Frage
nachgegangen werden, ob die Verknappung des öffent-
lichen Parkraums ein sinnvolles Instrument zur Feinsteu-
erung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) dar-
stellt, um Ballungsräume und Innenstädte vom
Autoverkehr zu entlasten.

9.3.2.2.2.1 Öffentliche Parkraumbewirt-
schaftung als Alternative
zum Road-Pricing

578. Beim Vergleich städtischer Straßennutzungsgebüh-
ren mit der öffentlichen Parkraumbewirtschaftung müs-
sen die jeweilige technische Ausgestaltung der Systeme
und der damit verbundene Aufwand berücksichtigt wer-
den. Während die Parkraumbewirtschaftung mit kosten-
günstigen Systemen wie Parkscheinautomaten, Anwoh-
nerausweisen oder einer Beschilderung der potenziellen
Parkbereiche gestaltet werden kann, erfordern städtische
Straßennutzungsgebühren weitergehende technische Vo-
raussetzungen, die mit entsprechenden Kosten verbunden
sind. Über Kostenaspekte hinaus sind bei einem Ver-
gleich städtischer Straßennutzungsgebühren mit der Park-
raumbewirtschaftung insbesondere zwei Wirkungsunter-
schiede zu beachten:

– Mit städtischen Straßennutzungsgebühren kann nur
der die installierten Kontrollpunkte passierende
Durchgangsverkehr erfasst werden, während die Park-
raumbewirtschaftung auch eine Lenkungswirkung auf
den Verkehr innerhalb der durch Kontrollpunkte
zonierten Gebiete entfaltet.
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– Soweit den Einpendlern in den Stadtbereich private
Parkgelegenheiten (z. B. durch ihren Arbeitgeber) zur
Verfügung stehen, lässt sich eine Lenkungswirkung
nur durch städtische Straßennutzungsgebühren, nicht
aber durch eine Bewirtschaftung des öffentlichen Park-
raums erzielen.

Der Einsatz der Instrumente der Straßennutzungsgebüh-
ren und der öffentlichen Parkraumbewirtschaftung erfor-
dert eine Abwägung, in der vornehmlich die Rahmenbe-
dingungen vor Ort ausschlaggebend sind. Grundsätzlich
erlauben neuere Erfassungssysteme in der Gebühren-
ermittlung die Berücksichtigung von Faktoren wie Länge
der getätigten Fahrt, gewählte Route und Emissionsinten-
sität des Fahrzeugs. Eine solche Differenzierung städti-
scher Straßennutzungsgebühren stellt die erstbeste Lö-
sung zur Internalisierung externer Kosten dar
(BRUNS et al., 2002) und ist damit für die Regelung des
fließenden Verkehrs der Parkraumbewirtschaftung über-
legen. Dies erfordert aber eine technisch aufwändige, zu-
meist Satelliten gestützte Datenerfassung, deren Entwick-
lung und Nachweis der Praxistauglichkeit für die
PKW-Erfassung noch nicht abgeschlossen ist. Wesentlich
günstiger und technisch unproblematischer sind Vignet-
tensysteme oder die händische Erfassung an Mautstellen,
die jedoch nur geringere Differenzierungsmöglichkeiten
zulassen. Beim derzeitigen Stand der Technik stellt sich
deshalb auch unter Kostenaspekten insbesondere für klei-
nere und mittlere Städte bzw. Ballungsräume die Park-
raumbewirtschaftung als eine Alternative zu einem Sys-
tem von Straßennutzungsgebühren mit Vignetten oder
händischer Erfassung dar.

9.3.2.2.2.2 Verknappung des Parkraums als 
Instrument zur Steuerung des MIV

579. In den städtischen Gebieten Deutschlands werden
circa 50 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt
(SCHLEY, 2002). Die daraus resultierende Verkehrsbe-
lastung mit ihren vielfältigen unerwünschten Auswirkun-
gen auf Mensch und Umwelt könnte durch eine Verlage-
rung auf den „Umweltverbund“ Fuß-Rad-ÖPNV
verringert werden. Die öffentliche Parkraumbewirtschaf-
tung mit dem Ziel, die Auslastung des bestehenden Park-
platzangebots lediglich zu optimieren, kann keinen Bei-
trag zur Reduktion des MIV leisten. Mit den gängigen
Parkraumbewirtschaftungskonzepten lässt sich bei gleich
bleibendem Parkraumangebot die Parkraumkapazität als
die Anzahl der möglichen Parkvorgänge auf den vorhan-
denen Parkflächen um bis zu 30 Prozent steigern
(BAIER et al., 2000). Mit der Optimierungsstrategie kann
zwar der Parksuchverkehr verringert werden, der in deut-
schen Städten 30 bis 50 Prozent (HUBER-ERLER,
1998), mancherorts bis zu 80 Prozent am Gesamtverkehr
(BIRKNER, 1996) ausmachen kann. Zugleich gewinnt
aber der MIV an Attraktivität, und der Parkraumum-
schlag nimmt zu. Im Saldo übertrifft der Effekt der Ver-
kehrszunahme durch höheren Parkraumumschlag den
Effekt der Reduzierung des Parksuchverkehrs (HUBER-
ERLER, 1998).

580. Die Strategie der Verknappung des öffentlichen
Parkraums (restringierende Parkraumbewirtschaftung) er-

scheint zunächst als wirkungsvollere Maßnahme zur Ent-
lastung der Ballungsräume und Innenstädte vom MIV.
Die Effektivität dieser Maßnahme wird jedoch durch das
private Stellplatzangebot in Innenstädten geschmälert,
das der öffentlichen Parkraumbewirtschaftung entzogen ist
und Anteile von 40 bis 60 Prozent am Gesamtparkraum-
angebot ausmacht (BAIER et al., 2000). Deshalb führt
eine restriktive Verknappung des öffentlichen Parkraums
nicht automatisch zu einer erheblichen Reduktion des
MIV. Bei der Wirkungsanalyse sind die Verkehrszwecke
Beruf/Ausbildung und Einkauf/Freizeit zu unterscheiden.

581. Eine Steuerung des Berufs- bzw. Ausbildungspen-
delverkehrs mit dem Ziel, ein Umsteigen auf umweltver-
trägliche Verkehrsmittel zu erreichen, muss an öffentlichen
Stellflächen ansetzen, die für Langzeitparker geeignet sind.
Diese liegen vornehmlich in innenstadtnahen Wohn- und
Mischgebieten, die von den Anwohnern und Berufspend-
lern als den größten Gruppen der Langzeitparker aufge-
sucht werden. Durch die Einrichtung von Anwohner- und/
oder Kurzparkzonen kann das Angebot an kostenlosen
Dauerparkstellflächen für Fremdparker (insbesondere Be-
rufspendler) reduziert und damit ein Umsteigen auf den öf-
fentlichen Nahverkehr bewirkt werden (LEMBROCK,
2000, S. 56). Durch einen strengen Ausschluss von Fremd-
parkern lässt sich auch die Wohnqualität städtischer Be-
zirke erhöhen, wodurch dem Wunsch nach „Wohnen im
Grünen“ mit seinen negativen Folgen auf das Verkehrsauf-
kommen entgegen gewirkt werden kann. Gleichzeitig ist
jedoch zu berücksichtigen, dass die hiermit verbundene
Begünstigung der Anwohner bei dieser Gruppe wiederum
den Besitz eines eigenen Autos attraktiver werden lässt.
Allerdings kann die Lenkung des ruhenden Verkehrs durch
die Einrichtung von Anwohnerparkzonen nur effektiv er-
folgen, wenn die Kompetenzprobleme im Verhältnis zwi-
schen Straßenverkehrsrecht und kommunaler Planungsho-
heit geklärt werden (näher dazu KOCH und MENGEL,
2000b). Zudem kann nur eine Steuerungswirkung erzielt
werden, wenn einzelne lokale Parkraumregelungen (in ein-
zelnen Vierteln oder Stadtteilen) in einem schlüssigen Ge-
samtkonzept eines Ballungsraumes aufeinander abge-
stimmt sind. Dennoch sind die Steuerungswirkungen auf
den MIV im gesamten Stadtgebiet als gering anzusehen.
Gemäß Studien in mehreren deutschen Städten ist mit dem
Übergang von einer optimierenden zu einer restringieren-
den Parkraumbewirtschaftung lediglich eine Reduktion
von weniger als 5 Prozent des innerstadtbezogenen Kfz-
Zielverkehrs und weniger als 1 Prozent des gesamtstädti-
schen Kfz-Zielverkehrs zu erreichen (BAIER et al., 2000,
S. 63). Dieses geringe Verkehrsvermeidungspotenzial ist
unter anderem damit zu begründen, dass von der öffentli-
chen Parkraumbewirtschaftung nur ein kleiner Anteil der
Berufs- und Ausbildungspendler betroffen sind: Größere
Arbeitgeber wie Behörden, Verwaltungen oder Universitä-
ten und Unternehmen stellen oftmals kostenfreie Stell-
plätze in ausreichendem Umfang zur Verfügung
(BAIER et al., 2000). Dieser Nachteil könnte behoben
werden, wenn auch private Parkgelegenheiten in die Park-
raumbewirtschaftung miteinbezogen würden. Steuerrecht-
lich könnte im Unternehmensbereich die Überlassung ei-
ner Parkstellfläche für Angestellte als geldwerter Vorteil
gewertet werden, wie dies bei der Bereitstellung eines Fir-
menwagens der Fall ist.
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582. Die Attraktivität des Innenstadtbereichs, der vor-
nehmlich zu Einkaufs- und Freizeitzwecken aufgesucht
wird (MONHEIM, 1997), ist neben anderen Faktoren
auch von der Erreichbarkeit mit dem Auto und den Park-
möglichkeiten abhängig (DSSV, 2000). Ohne Zweifel ist
für bestimmte Einkaufsgänge das Auto ein hilfreiches
Transportmittel. Dennoch werden die Vorbehalte des Ein-
zelhandels und Dienstleistungssektors, eine Einschrän-
kung des MIV habe negative Auswirkungen auf die Ge-
schäftssituation, durch Erfahrungen aus mehreren Städten
abgeschwächt (MONHEIM, 1997). Öffentliche Verkehrs-
mittel sowie das Radfahren und Zufußgehen nehmen für
den Besuch der Innenstadt an Bedeutung zu. Beispiels-
weise benutzen die Besucher der Altstadt von Düsseldorf
zu 54 Prozent öffentliche, und lediglich zu 32 Prozent
motorisierte private Verkehrsmittel zur Anreise (RWTH
Aachen, 2002). Eine restriktive Parkraumverknappung
hat gegenüber einer Einschränkung des MIV durchaus
ökonomische Folgewirkungen, ist aber auch unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten bedenklich. Eine restriktive
Parkraumverknappung im Innenstadtbereich führt dort
zwar unweigerlich zu Verkehrsentlastung. Aber nach
SMEDDINCK (1999) hat eine gänzliche Abschaffung
des öffentlichen Parkraums in den Citylagen ein Auswei-
chen auf Einkaufszentren in den Randlagen zur Folge.
Dieser Substitutionseffekt fördert flächige, individualver-
kehrsorientierte Strukturen in den Randlagen oder „auf
der grünen Wiese“, die vom ÖPNV kaum noch wirt-
schaftlich zu bedienen sind (SMEDDINCK, 1999,
S. 70 f.).

Daher können geeignete Empfehlungen über den Grad
der Verknappung nur im konkreten Einzelfall gegeben
werden. Der SRU gibt aber zu bedenken, dass das initi-
ierte Ausweichverhalten die Verkehrsentlastung in dem
bewirtschafteten Stadtteil durch negative Umwelteffekte
wie Zunahme des Verkehrsaufkommens oder vermehrte
Flächeninanspruchnahme überkompensieren kann.

583. Die öffentliche Parkraumbewirtschaftung für sich
ist als Instrument zur Verlagerung des motorisierten Indi-

vidualverkehrs auf den „Umweltverbund“ Fuß-Rad-
ÖPNV nicht geeignet. Die Erfahrungen mit flächenhafter
Parkraumbewirtschaftung in den Innenstädten zeigen die
Notwendigkeit eines Instrumenten-Mixes (Push-and-
pull), da bspw. der Ausbau des ÖPNV nur unzureichende
Lenkungswirkung auf das Verkehrsverhalten hat und
durch eine Steuerung des motorisierten Individualver-
kehrs ergänzt werden muss (LEHMBROCK, 2000;
SMEDDINCK, 1999, S. 309 ff.). Erst das Zusammen-
spiel mehrerer solcher „Push-and-pull“-Effekte kann eine
ökologisch wünschenswerte Veränderung im Modal Split
bewirken.

9.4 Telematik

9.4.1 Technische Potenziale der 
Verkehrstelematik

584. Telematik ist ein Sammelbegriff für verschiedenste
Systemlösungen, die auf Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IuK-Technologien) beruhen. In die-
sem Kapitel werden ausschließlich verkehrstelematische
Anwendungen betrachtet, die den Verkehr direkt beein-
flussen oder die technischen Voraussetzungen für andere
verkehrliche Maßnahmen schaffen, nicht jedoch Telear-
beit, Teleshopping etc. (Tz. 225 ff.).

Der Einsatz von Verkehrstelematik hat hauptsächlich zum
Ziel, die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur
durch eine zeitlich und räumlich verbesserte Verteilung
des Verkehrs sowie durch Verkehrsvermeidung zu erhö-
hen (KÄMPF et al., 2000). Ein Verkehrsmanagementsys-
tem könnte sowohl gleichartige als auch verschiedene
Verkehrsträger vernetzen (intra- und intermodale Vernet-
zung) (ZACKOR et al., 2003). Tabelle 9-10 zeigt ver-
schiedene Telematikanwendungen mit ihren verkehr-
lichen Wirkungen.

Über die effiziente Gestaltung des Verkehrs hinaus soll
die Anwendung von Telematikdiensten die Verkehrssi-
cherheit erhöhen und die vom Straßenverkehr ausgehen-
den Umweltbelastungen verringern.
Ta b e l l e  9-10

Wirkungen telematischer Systemlösungen

Intramodale Verkehrsverlagerung – Optimierte Nutzung der gesamten vorhandenen Verkehrsinfrastruktur durch
eine gleichmäßigere Verteilung des Verkehrs innerhalb des Netzes eines Ver-
kehrsträgers (räumliche und zeitliche Verlagerung)

Intermodale Verkehrsverlagerung – Verlagerung des Verkehrs auf umweltfreundlichere Verkehrsträger durch eine
multimodale Vernetzung der Verkehrsträger

– Verlagerung von Transporten von Verkehrsträgern mit Kapazitätsengpässen
auf Verkehrsträger mit Kapazitätsreserven

Intramodale Reduktion der 
Verkehrsleistungen

– Reduktion der Fahrleistungen (z. B. durch bessere Auslastung der Verkehrs-
mittel)

– Reduktion der Fahrtentfernungsweiten (z. B. durch Vermeidung von Suchver-
kehr)

SRU/SG2005/Tab. 9-10; Datenquelle: Systematik nach HALBRITTER et al., 1999
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9.4.1.1 Stand der Technik bei der 
Verkehrstelematik

585. Der zurzeit verfolgte verkehrstelematische Sys-
temansatz umfasst im Wesentlichen drei aufeinander fol-
gende Schritte. Dabei handelt es sich um die

– Erfassung von Verkehrsdaten (z. B. Fahrzeugdichte,
Fahrzeuggeschwindigkeiten, Fahrzeugklassifikation)
und Umfelddaten (u. a. Straßenverhältnisse, Wetterda-
ten, Schadstoffbelastung) einschließlich der Positions-
bestimmung von Fahrzeugen und Ereignissen;

– zentrale Informationsverarbeitung;

– kollektive oder individuelle Informationsausgabe an
den Verkehrsteilnehmer.

In Tabelle 9-11 sind technische Teilsysteme und Verfah-
ren aufgeführt, die dazu beitragen sollen, die drei genann-
ten Schritte in der Verkehrstelematik umzusetzen (nach
ZACKOR und KELLER, 1999).

Für die Informationsausgabe an die Verkehrsteilnehmer
wurden im Straßenverkehr bisher neben rundfunkbasier-
ten Verkehrsinformationssystemen vorwiegend – auf-
grund ihrer relativ einfachen Umsetzung – kollektive
Verkehrsbeeinflussungsanlagen eingesetzt (vgl.
HALBRITTER et al., 1999), bspw. die Warnung vor ge-
fährlichen Straßen- und Witterungszuständen, die Be-
grenzung der Höchstgeschwindigkeit oder Überholver-
bote. Zum Teil kommen koordiniert gesteuerte
Lichtsignalanlagen zur Anwendung.

586. Bei den Verkehrsinformations- und Fahrten-
planungssystemen ist zwischen Pre-Trip-Informationen
(d. h. vor Reiseantritt) und On-Trip-Informationen (d. h.
während der Reise) zu unterscheiden. Internetbasierte
Pre-Trip-Lösungen liegen bereits vor. Neben Online-
Routenplanern für den Straßenverkehr erlaubt bspw. das
Internetportal der Deutschen Bahn eine beschränkte, mul-
timodale Verkehrsplanung, ergänzt durch streckenbezo-
gene PKW-Bahn-Vergleiche bezüglich der Reisezeit, der
CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs. Im öffentli-
chen Nahverkehr bieten inzwischen nahezu alle Verkehrs-
verbünde im Internet Reiseplanungssysteme an, teilweise
auch dynamisiert (GROKE und ZACKOR, 2004). On-
Trip-Informationseinrichtungen wie dynamische Halte-
stelleninformationstafeln oder Infoscreens an den Halte-
stellen des ÖPNV sind schon in vielen Städten installiert.

Individuelle Informationssysteme finden ihre Umsetzung
bspw. als Personal Traveller Assistant, der als Stand-
alone-System oder in Persönliche Digitale Assistenten
bzw. in Mobiltelefone integriert jederzeit den Abruf aktu-
eller Informationen zum Verkehr oder eine entsprechende
Benachrichtigung des Verkehrsteilnehmers über E-Mail
oder SMS ermöglichen soll (z. B. Projekt PIEPSER in
Magdeburg). Aktuelle Untersuchungen beschäftigen sich
unter anderem mit dem Aufbau von Mehrwertdiensten
(z. B. Staumeldedienst, Logistikdienst bzw. Flottenma-
nagement, Auskunftsdienst für den öffentlichen Verkehr,
Baustellenüberwachungsdienst) auf der Basis mobiler
Endgeräte (vgl. auch Projekt TeleTravelService, BLIC,
2003).
Ta b e l l e  9-11

Technische Teilsysteme und Verfahren

Quelle: ZACKOR und KELLER, 1999, verändert

Funktionsbereich Technisches Teilsystem oder Verfahren

Erfassung von Verkehrs- und
Umfelddaten

– lokale Messstellen

– mobile (fahrzeugseitige) Messeinrichtungen

Positionsbestimmung von Fahr-
zeugen und Ereignissen

– satellitengestützte Ortung

– fahrzeugseitige Sensoren

– digitale Straßenkarte

– Bakensysteme

– Bordrechner für logische Ortung

Zentrale Informationsverarbei-
tung

– regionale und städtische Verkehrsleitzentralen

– Zentralen für besondere Dienste (öffentlicher Verkehr, Güterverkehr, 
Rettungsdienste, Verkehrsfunk, Mobilitätsdienste)

Informationsausgabe zum
Verkehrsteilnehmer

– Konventionelle kollektive Systeme mit straßenseitiger Kommunikation
(über Rundfunk oder kollektive Verkehrsbeeinflussungsanlagen)

– Verkehrsinformations- und Fahrtenplanungssysteme

– Individuelle Zielführungssysteme (Fahrzeugsteuerungssysteme)
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Einsatz telematischer Systeme zur Umsetzung 
anderer verkehrlicher Maßnahmen

587. Die Verkehrstelematik wird neben reinen Len-
kungsaufgaben auch herangezogen, um die technischen
Voraussetzungen für die Umsetzung anderer verkehr-
licher Maßnahmen zu schaffen. Neben der technischen
Unterstützung der Erhebung von Straßenbenutzungsge-
bühren bieten sich bspw. telematikgestützte Maßnahmen
für eine verstärkte Nutzung des Car-Sharings bzw. des
kombinierten Verkehrs Car-Sharing/ÖPNV an (vgl. auch
HALBRITTER et al., 2002). Weiterhin können telemati-
sche Systeme auch eine verbesserte Organisation bei der
Erhöhung der Besetzungszahl in PKW unterstützen und
somit einen Beitrag zur Verkehrsvermeidung leisten (vgl.
auch HALBRITTER et al., 2002, oder Projekt M21
„Neue telematikgestützte Mobilitätsdienstleistungen im
Verkehr“ in HOLZWARTH et al., 2000). Dies ist insofern
wünschenswert, als die durch Bildung von Mitfahr-
gelegenheiten im Berufsverkehr erreichbare Verkehrsver-
flüssigung größer ist als die bspw. durch individuelle
Zielführungssysteme erzielbaren Effizienzgewinne
(HALBRITTER et al., 2002). Darüber hinaus können
Maßnahmen zur Erhöhung der Besetzungszahl in PKW
zusätzlich noch durch eine Einrichtung von eigenen Fahr-
spuren für Fahrzeuge mit zwei oder mehr Fahrzeuginsas-
sen sinnvoll flankiert und in ihrer Wirkung verstärkt wer-
den (HOV, High Occupancy Vehicle Lanes, vgl. auch
europäisches Projekt ICARO, Increase of CAR Occu-
pancy, HALBRITTER et al., 2002). Erfahrungen mit der-
artigen HOV-Lanes in den USA zeigen, dass eine spürbar
verbesserte Auslastung von Fahrzeugen und eine Stau-
reduzierung mit diesem Konzept erreichbar sind. Mit der
Weiterentwicklung zu so genannten High-Occupancy-
Tolling-Lanes (HOT-Lanes), wie etwa die I-15/FasTrak in
Südkalifornien, die eine unentgeltliche Benutzung für mit
drei oder mehr Personen besetzte Fahrzeuge mit einer
entgeltlichen Benutzung für geringer ausgelastete Fahr-
zeuge erlauben, konnte eine bessere Auslastung von
unausgelasteten HOV-Lanes und damit eine weitere Stei-
gerung der Verkehrseffizienz erreicht werden
(SAFIROVA et al., 2003; GORDON et al., 1999). Dieses
System ist allerdings nur auf Straßen anwendbar, die min-
destens drei Fahrspuren haben.

Durch telematische Systeme kann auch die Parkraumbe-
wirtschaftung in Innenstädten unterstützt werden (vgl.
Abschn. 9.3.2.2.2). Dynamische Informationen über die
Parkraumbelegung in der Innenstadt sowie über Park-
and-Ride-Möglichkeiten können den Parksuchverkehr
vermindern.

9.4.1.2 Weitergehende Verkehrstelematik für 
den Güterverkehr

588. Der Straßengüterverkehr wird durch die in
Abschnitt 9.4.1.1 beschriebenen telematischen Anwen-
dungen ebenso erfasst wie der öffentliche und individu-
elle Verkehr. Darüber hinaus sollen im Güterverkehr spe-
zielle Fracht- und Flottenmanagementsysteme zu einer
verbesserten Disposition von Fahrzeugen und Waren füh-
ren (ZACKOR et al., 2003; BMVBW, 2001b). Insbeson-
dere soll durch eine Verminderung von Leerfahrten eine
relative Reduzierung der Gesamtfahrleistung bewirkt

werden, sodass es zu einer relativen Kapazitätserhöhung
der Straßenverkehrsinfrastruktur kommt. Dabei haben
sich der GSM-Standard bei der Kommunikation und die
GPS-Ortung (GSM – Global Systems for Mobile Com-
munications, GPS – Global Positioning System) bei der
Fahrzeugüberwachung und Navigation etabliert. Im Ein-
zelnen wird dadurch ein besserer Informationsstand der
Güterverkehrswirtschaft – bspw. durch Online-Dispo-
sition, Tourenplanung und -überwachung – möglich. Da-
rüber hinaus kann es bei einem umfassenden Informa-
tionsangebot unter Einbeziehung aller Verkehrsträger
einschließlich aller Schnittstellen (z. B. internetbasierte
Frachtbörsen/Logistikmarktplätze) sogar in beschränktem
Umfang zu einer modalen Verlagerung zugunsten der we-
niger umweltbelastenden Transportmittel kommen
(ZACKOR et al., 2003). Projekte wie das Vorhaben Inter-
TransBoard fördern bspw. gezielt den Aufbau eines ent-
sprechenden Logistikmarktplatzes, auf dem Endverbrau-
cher und Unternehmen Teile ihrer täglichen
Transportaufgaben an professionelle Dienstleistungsun-
ternehmen abgeben können (LIPINSKI, 2003). Ein
Durchbruch des kombinierten Straße-Schiene-Güterver-
kehrs zeichnet sich aber auch bei Anwendung telematik-
basierter Fracht- und Flottenmanagementsysteme noch
nicht ab (vgl. auch HANSMANN, 1998).

9.4.1.3 Technische Neuerungen und Visionen

589. Die primäre Herausforderung in der Verkehrstele-
matik ist die Verwirklichung der angestrebten multimoda-
len Vernetzung aller Verkehrsträger. Dies erfordert noch
umfassende technische Anstrengungen und flankierende
Maßnahmen zur Akzeptanzsicherung. Eine wesentliche
Voraussetzung für die breitere Anwendung telematischer
Technologien im Verkehr ist eine offene Systemarchitek-
tur bzw. eine europaweite Standardisierung der einzelnen
Technik- und Telematikkomponenten. Weiterhin werden
leistungsfähige Schnittstellen zwischen den einzelnen
Verkehrsträgern und entsprechende institutionelle Koope-
rationen einen hohen Stellenwert haben (KÄMPF und
KELLER, 2002).

590. Da nach wie vor noch große Schwierigkeiten
bestehen, das Verkehrsgeschehen aktuell, umfassend und
realitätsnah zu beschreiben, beziehen sich Neuent-
wicklungen zunächst auf eine bessere Datenerfassung
und -verarbeitung. Große Hoffnungen werden unter ande-
rem an den Einbezug mobiler Messungen in den fahren-
den Fahrzeugen geknüpft (Floating Car Data)
(LORKOWSKI et al., 2003; ZACKOR und KELLER,
1999; ZACKOR, 1999). Sowohl die Ausrüstung einer
derartigen Flotte mit der entsprechenden Ortungs- und
Kommunikationstechnik als auch der Flottenbetrieb sind
allerdings mit erheblichen Kosten verbunden.
(LORKOWSKI et al., 2003).

Ein weiterer Ansatz für eine verbesserte Datengewinnung
und -verarbeitung besteht bspw. in der Weitergabe von im
Fahrzeug erfassten Daten an andere Verkehrsteilnehmer
(car-to-car-communication) und an Verkehrszentralen
(BLEYER und WALDENMAIER, 2002).

591. Weitergehende Visionen zielen auf fahrzeugspe-
zifische Assistenzsysteme für einen unfallfreien Verkehr
und folglich eine deutliche Einschränkung der Autonomie
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der Fahrzeugführer ab – vorbehaltlich absehbarer Akzep-
tanzprobleme. Aufbauend auf der Nutzung der GPS- und
Mobilfunktechnologie zur Standortbestimmung sowie In-
formationen über den Verkehrszustand können telema-
tische Anwendungen bspw. ein situationsangepasstes
Fahrverhalten (Abstands- und Geschwindigkeitsrege-
lung) unterstützen oder eine automatische Steuerung der
Fahrzeuge (Abstand, Höchstgeschwindigkeit) ermögli-
chen. Über einen Eingriff in das Gaspedal (vgl. auch
KÄMPF et al., 2000) lässt sich entweder eine fahrzeugbe-
zogene Höchstgeschwindigkeit vorgeben oder durch eine
Fahrzeug-Straße-Kommunikation werden streckenbezo-
gene Tempolimits auf telematischem Weg befolgt. Da-
durch könnten insbesondere auf Autobahnen und Fern-
straßen erheblich geringere Fahrzeugabstände realisiert
werden, die die Leistungsfähigkeit des Systems Straße
ohne den Ausbau der Infrastruktur erheblich vergrößern
würden. Entsprechende technische Lösungsansätze für
eine derartige automatische Steuerung von Fahrzeugen
existieren bereits (vgl. TAN und BOUGLER, 2001).

592. In den 1980er-Jahren wurden von VW die Systeme
CONVOY und TRAIN zur automatischen Fahrzeugfüh-
rung für den Autobahnverkehr entwickelt und deren tech-
nische Machbarkeit nachgewiesen (FIALA, 1994). Dabei
übernehmen Automaten die Spurführung und Geschwin-
digkeitsanpassung. Die Fahrzeuge fahren in Kolonnen
mit sehr kleinen Fahrzeugabständen mit konstanter Ge-
schwindigkeit (Zugbildung durch elektronische Kopp-
lung der Fahrzeuge). Die dazu notwendigen technischen
Maßnahmen sind einerseits die Automaten in den Fahr-
zeugen, andererseits eigens dafür eingerichtete Spuren
auf Autobahnen. Die Automaten messen Seitenabstand
und Abstand zum Vorderfahrzeug und kommunizieren
mit dem vorderen und hinteren Fahrzeug über Brems-
oder Beschleunigungsvorgänge. So wird sichergestellt,
dass alle Fahrzeuge der Kolonne ohne Zeitverzögerung
auf Geschwindigkeitsänderungen reagieren, wodurch die
kurzen Abstände erst möglich werden. Auf den Autobah-
nen müsste links außen die „CONVOY-Spur“ für PKW,
rechts außen die „TRAIN-Spur“ für LKW eingerichtet
werden. Diese Spuren müssten mit durchgängigen Leit-
planken versehen sein, welche die Spurführung zur Kon-
trolle des Seitenabstands benötigt. Die notwendigen Fahr-
streifenbreiten sind kleiner als die auf Autobahnen
üblichen.

Die Vorteile der elektronisch geführten Fahrzeugkolon-
nen sind vielfältig. Die gleichmäßige Geschwindigkeit
und der in der engen Kolonne um 30 Prozent verringerte
Luftwiderstand senken den Verbrauch und die Emissio-
nen. Der Fahrer wird vom eintönigen Kolonnenfahren
entlastet, die Gefahr von Fahrfehlern durch Unaufmerk-
samkeit wegen Unterforderung oder Übermüdung ent-
fällt. Generell erhöht sich die Sicherheit gegenüber der
individuellen Fahrzeuglenkung aufgrund der höheren Zu-
verlässigkeit und kürzerer Reaktionszeiten des Automa-
ten bei dieser den Menschen unterfordernden Aufgabe
der Kolonnenfahrt. Bei CONVOY kann die Spurkapazität
aufgrund der verkürzten Fahrzeugabstände verfünffacht,
bei TRAIN verdreifacht werden.

Die Gründe, die den Durchbruch der automatischen Fahr-
zeugführung bisher verhindert haben, sind vielfältig. Es

ist vor allem das Unbehagen, die Kontrolle über das Fahr-
zeug an eine Maschine abzugeben. Außerdem verlangt
die Einführung ein länderübergreifendes Vorgehen zur
großflächigen Einrichtung eines einheitlichen Systems.
An Verkehrsknotenpunkten müssten zudem die Straßen
dermaßen umgestaltet werden, dass ein automatisches
Verzweigen möglich wird. Andernfalls müssten die
Kolonnen rechtzeitig vor dem Passieren der Knoten auf-
gelockert werden, was den Rückstau vor Knoten zur
Folge hätte. Schließlich müssten Rechtsgrundlagen ge-
schaffen werden, um Haftungsfragen bei Systemausfällen
zu regeln.

593. Weitere fahrzeugspezifische IuK-Technologien
werden für so genannte Fahrerassistenzsysteme einge-
setzt. Darunter fallen Systeme wie bspw. die automati-
sche, kameragestützte Fahrspur- und Hinderniserken-
nung, die Nachtbilderstellung und Konturenerkennung,
die in erster Linie der Unfallvorbeugung dienen. So wer-
den in Deutschland bspw. mit der Forschungsinitiative
„Intelligenter Verkehr und Nutzergerechte Technik“
(INVENT) Assistenzsysteme zur Fahrumgebungserfas-
sung und Interpretation sowie zur vorausschauenden akti-
ven Sicherheit und Stauassistenz weiterentwickelt.

9.4.2 Umweltentlastungspotenziale durch 
Verkehrstelematik

594. Mögliche Umweltauswirkungen oder Umweltent-
lastungen spielten bisher bei der Entwicklung der Ver-
kehrstelematik eher eine untergeordnete Rolle und wur-
den nur wenig untersucht. Eine „Verflüssigung“ des
Verkehrs führt jedoch nicht automatisch zu Umweltent-
lastungen. Effizienzsteigerungen können allerdings unter
bestimmten Umständen dazu beitragen, den Neu- oder
Ausbau von Straßen zu vermeiden.

9.4.2.1 Minderung der Emissionen von CO2, 
Luftschadstoffen und Lärm

595. Emissionsminderungen können durch die Anwen-
dung von Verkehrstelematiksystemen prinzipiell erzielt
werden, wenn

– die Geschwindigkeiten verringert werden oder der
Verkehr verstetigt wird (intramodale Verlagerung),

– Verkehr auf umweltfreundlichere öffentliche Ver-
kehrsmittel verlagert wird (intermodale Verlagerung),
oder

– die Fahrtweiten verkürzt, Verkehrsmittel besser ausge-
lastet oder Fahrten vermieden werden (verkehrsträger-
interne Reduktion von Verkehrsleistungen).

596. Die PROGNOS AG hat im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes untersucht, wie sich verschiedene Telema-
tiksysteme auf die für das Jahr 2010 erwartete Verkehrssi-
tuation auswirken und welche Emissionsminderungen zu
erwarten sind. Die Betrachtungen bezogen sich auf zwei
exemplarische, real existierende Untersuchungsräume
und gelten somit für die dortigen Bedingungen. Eine ten-
denzielle Einschätzung der spezifischen Umweltwirkun-
gen der ausgewählten telematischen Systeme ist
Tabelle 9-12 zu entnehmen.
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Ta b e l l e  9-12

Umweltwirkungen ausgewählter Telematiksysteme

Quelle: KÄMPF et al., 2000, S. 5, verändert

System Global (CO2)
Lokal

Luftbelastung Lärm

Streckenbeeinflussung auf Autobahnen + * *

Dynamische Steuerung von Lichtsignalanlagen mit
ÖV-Priorisierung 0 0 0

Automatische Zufahrtsbeschränkung 0 + 0/+

Dynamische Zielführung (individuell optimierende
Realisierung) 0 0/– 0

Dynamische Zielführung (systemoptimierende
Realisierung) – – 0

Automatische Einhaltung von Tempolimits + * *

Dynamische Park&Ride-Informationen 0 0/+ 0

Dynamische Verkehrs- und Reiseinformationen (pre trip) + + 0

Spezielle Anwendungen im Güterverkehr

LKW-Flottenmanagement + * *

City-Logistik 0 0/+ +

Telematikbasierte verkehrliche Maßnahme 

Automatische Gebührenerhebung (flächendeckend) ++ ++ 0/+

Legende:
++ deutlich positiv
+ positiv
0 neutral
– negativ
* nicht untersucht
Im Folgenden wird auf diejenigen telematischen Systeme
genauer eingegangen, die gemäß Tabelle 9-12 eindeutig
positive bzw. eindeutig negative Umweltwirkungen ent-
falten. Die Lärmemissionen werden durch die telemati-
schen Systeme insgesamt kaum beeinflusst.

Streckenbeeinflussung auf Autobahnen durch 
temporäre Geschwindigkeitsbeschränkungen

597. Durch Streckenbeeinflussungsanlagen wird in Ab-
hängigkeit von der Verkehrssituation mithilfe von Wech-
selverkehrszeichen die Höchstgeschwindigkeit temporär
begrenzt. Diese Anlagen werden vor allem aus Gründen
der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von Staus
eingeführt. Als Nebeneffekt verringern sich auch die
Emissionen, da sie zu einer Reduktion der Durchschnitts-
geschwindigkeiten und zu einer Verringerung der Streu-
ung der Geschwindigkeiten führen. In Tabelle 9-13 sind
die Emissionsbilanzen für einen beispielhaften Autobahn-
abschnitt (A5 Frankfurter Kreuz bis Bad Homburger

Kreuz) aufgeführt. Bei einer temporär vorgegebenen Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h können gegen-
über der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h CO2-Re-
duktionen von rund 10 Prozent erreicht werden, bei
100 km/h nur noch rund 4 Prozent. Für andere Luftschad-
stoffe sind teilweise deutlich größere Entlastungseffekte
erreichbar (KÄMPF et al., 2000). Der von der Bundesre-
gierung geplante weitere Bau von Streckenbeeinflus-
sungsanlagen (BMVBW, 2002a) ist daher aus Umwelt-
sicht vorteilhaft.

Die errechneten Emissionsminderungen sind allerdings
nur für die Zeiten wirksam, in denen das Tempolimit gilt.
Die Gesamtemissionsminderungsraten sind dementspre-
chend niedriger. Die hier angegebenen Emissionsminde-
rungsraten sind auch geringer als die in Abschnitt 9.2.1.1
für ein zeitlich unbeschränktes Tempolimit, da die tempo-
rären Tempolimits nur in solchen Situationen festgelegt
werden, in denen ohnehin aufgrund der hohen Verkehrs-
dichte die durchschnittliche Geschwindigkeit niedriger ist.
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Ta b e l l e  9-13

Emissionsbilanzen für einen Autobahnabschnitt 
(Modellrechnung für 2010)*

Quelle: KÄMPF et al., 2000, S. 9, verändert

Primär-
energie CO2 NOx HC Benzol CO Partikel

GJ/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

Baseline-Szenario 10 254 742 008 1 635 314 9,8 2 369 51

80 km/h1 – 10,2 % – 10,2 % – 8,7 % – 7,2 % – 15,4 % – 26,7 % – 21,6 %

100 km/h1 –   4,2 % –   4,2 % – 2,5 % – 8,3 % – 16,3 % – 16,6 % –   6,5 %

120 km/h1 –   1,9 % –   1,9 % – 0,3 % – 6,0 % – 12,0 % –   7,7 % –   1,5 %
* Änderungsraten in Prozent bezogen auf ein Baseline-Szenario ohne besondere Maßnahmen
1 Streckenbeeinflussung durch Anzeige, Wirkungen während der Gültigkeit des Tempolimits
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Telematikeinsatz im ÖPNV

598. Für einen umfassenden Einsatz dynamischer Ver-
kehrs- und Reiseinformationen für den öffentlichen Ver-
kehr (leicht abrufbare aktuelle Pre-Trip-Informationen an
Haltestellen und in den Haushalten, Informationen über
die Verkehrssituation auf den Straßen, Routenplaner etc.)
wird prognostiziert, dass innerörtlich fast 4 Prozent der
PKW-Fahrten ersetzt werden können, insbesondere durch
Umstieg auf den öffentlichen Verkehr und in geringem
Umfang durch Verzicht auf Fahrten. Dies würde zu einer
Reduktion der verkehrsbedingten Umweltbelastungen in
ähnlicher Größenordnung führen (KÄMPF et al., 2000).
Für außerörtliche Bereiche dagegen wird der Effekt als
deutlich geringer beziffert als für innerörtliche. Diese
Umweltentlastungen setzen darüber hinaus einen gut aus-
gebauten öffentlichen Verkehr voraus. 

Insgesamt sind die Verlagerungseffekte durch Informa-
tionsbereitstellung eher gering. Dies wird auch durch eine
Auswertung von Großexperimenten zum Telematikein-
satz bestätigt (PRÄTORIUS und WICHERT, 2003).
Auch wenn das Verlagerungspotenzial durch dynamische
Verkehrs- und Reiseinformationen relativ gering ist, ist
eine Verbesserung der Informationssituation mithilfe tele-
matischer Systeme im ÖPNV insbesondere in den Bal-
lungsräumen wichtig, zumindest um die Attraktivität des
öffentlichen Verkehrs für die derzeitigen Nutzer zu erhal-
ten.

LKW-Flottenmanagement und City-Logistik für den 
Güterverkehr

599. Im Güterverkehr können Umweltentlastungen
durch Einführung von LKW-Flottenmanagementsysteme
erzielt werden, bei denen durch die Bündelung von Lie-
ferverkehren (City-Logistik) insbesondere durch Rück-
frachtdisposition unnötige Fahrten reduziert werden
(KÄMPF et al., 2000). In Tabelle 9-14 sind die Emis-
sionsbilanzen für ein LKW-Flottenmanagement und das
Konzept der City-Logistik dargestellt. Es wird deutlich,

dass LKW-Flottenmanagementsysteme gegenüber inner-
örtlichen Lösungen höhere Entlastungspotenziale aufwei-
sen. So können durch LKW-Flottenmanagement die CO2-
Emissionen des außerörtlichen Güterverkehrs bis 2010
um ungefähr 2,6 Prozent (1,4 Mio. t) gemindert werden
(UBA, 2003b; KÄMPF et al., 2000). Diese Prognose
wird auch durch eine empirische Untersuchung bei
79 Straßengüterverkehrsunternehmen gestützt: Durch
eine EDV-gestützte Disposition konnte die betriebliche
CO2-Effizienz um bis zu 4,5 Prozent erhöht werden,
durch zusätzliche Einführung eines Telematiksystems zur
Datenkommunikation, Ortung und Navigation um 2 bis
10 Prozent (BAUMGARTNER und LÉONARDI, 2004).
Die verschiedenen Systeme amortisierten sich bereits
nach 1 bis 2,5 Jahren. Hochgerechnet auf den gesamt-
deutschen Straßengüterverkehr könnten durch den Ein-
satz von EDV-gestützten Dispositions- und Telematiksys-
temen 3 bis 5 Prozent der CO2-Emissionen vermieden
werden.

Individuelle dynamische Zielführungssysteme sowie 
Verkehrsinformations- und Fahrtenplanungssysteme 
für PKW-Nutzer

600. Die Industrie betreibt vor allem die Entwicklung
und Einführung individueller Informations- und Naviga-
tionssysteme, die die PKW-Nutzer über die Verkehrs- und
Straßensituation informieren und bei der Auswahl der
Routen unterstützen (GROKE und ZACKOR, 2004).
Diese Systeme führen neben individuellen Reisezeitge-
winnen zu intramodalen Verlagerungen, sodass im Ge-
samteffekt der Verkehr flüssiger wird. Gleichzeitig wer-
den jedoch tendenziell längere Strecken in Kauf
genommen und durchschnittlich höhere Geschwindigkei-
ten gefahren. Daher können durch diese Systeme nur
marginale Emissionsminderungen erzielt werden
(HALBRITTER et al., 2002, S. 117). Nach Berechnun-
gen von KÄMPF et al. (2000) kann der Einsatz solcher
Systeme sogar zu einem Anstieg der Schadstoffemissio-
nen von 1 bis 4 Prozent führen.
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Ta b e l l e  9-14

Emissionsbilanzen für LKW-Flottenmanagement und City-Logistik

Lärm Primär-
energie CO2 NOx HC Benzol CO Partikel

LEG/d GJ/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d

City-Logistik: Untersuchungsraum innerorts – mittlerer Werktag

Baseline-Szenario 31 024 1 183 83 565 105 125 3,1 736 5,2 

mit City-Logistik 0,0 % – 0,4 % -0,4 % -0,9 % -0,4 % -0,3 % -0,1 % -1,2 %

LKW-Flottenmanagement: Untersuchungsraum außerorts (Gesamtnetz) – Wochenmittel

Baseline-Szenario – 44 605 3 224 112 6 731 1 237 38,1 9 463 213

Ausstattungsgrad 
75 %

– 
– 2,5 % – 2,6 % – 4,1 % – 4,5 % – 3,3 % – 1,8 % – 4,1 %

Ausstattungsgrad 
90 %

– 
– 3,0 % – 3,0 % – 4,8 % – 5,3 % – 3,9 % – 2,2 % – 4,8 %

SRU/SG2005/Tab. 9-14; Datenquelle: KÄMPF et al., 2000
Telematische Unterstützung anderer verkehrs-
lenkender Maßnahmen

601. Verschiedene verkehrslenkende Maßnahmen wie
Straßenbenutzungsgebühren, eine Erhöhung der Beset-
zungszahl von PKW durch Mitfahrgemeinschaften
(Tz. 587) oder das Car-Sharing können durch den Einsatz
telematischer Systeme unterstützt werden.

Insbesondere Straßenbenutzungsgebühren weisen bei ent-
sprechender Ausgestaltung ein hohes Umweltentlastungs-
potenzial auf. Der SRU sieht in Straßenbenutzungsgebüh-
ren im Personenverkehr ein Instrument, das vorrangig
dazu eingesetzt werden sollte, die (temporäre) Überlas-
tung von Ballungsgebieten durch motorisierten Indivi-
dualverkehr zu verhindern (Tz. 570). Telematikunterstützte
Gebührensysteme können dabei einen höheren Lenkungs-
effekt erzielen als einfache Gebührensysteme. Daneben
werden auch der Bildung von Mitfahrgemeinschaften
hohe Emissionsminderungspotenziale zugeschrieben
(HALBRITTER et al., 2002).

Einbindung telematischer Effizienzpotenziale in die 
Verkehrsplanung

602. Mithilfe telematischer Systeme lässt sich die Effi-
zienz der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur erhöhen.
Diese Effizienzsteigerung kann gezielt dazu genutzt wer-
den, den Neubau oder die Erweiterung von Straßen zu
vermeiden (Tz. 232 f.). So ist bspw. in der Schweiz die
Verkehrstelematik integrierter Bestandteil der Verkehrs-
planung (ASTRA und ARE, 2002), während in Deutsch-
land im Bundesverkehrswegeplan die Möglichkeiten der
Effizienzsteigerung nicht systematisch geprüft werden
(vgl. Tz. 397). Auch in der örtlichen Verkehrsplanung
werden Alternativen zu Aus- und Neubau, zu denen auch

eine Erhöhung der Verkehrseffizienz durch Telematik ge-
hört, nur selten geprüft. Eine solche regelmäßige Alterna-
tivenprüfung könnte im Rahmen eines Gemeindever-
kehrsplanungsgesetzes, wie es vom SRU vorgeschlagen
wird (vgl. Abschn. 8.2.3), umgesetzt werden.

9.4.2.2 Verkehrssicherheit

603. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit haben die bis-
herigen Erfahrungen mit Streckenbeeinflussungsanlagen
gezeigt, dass ihr Einsatz zu einem Rückgang der Unfälle
um bis zu 30 Prozent, der Unfälle mit Personenschaden
um bis zu mehr als 50 Prozent führen kann
(HALBRITTER et al., 1999). Auch individuelle Telema-
tikkomponenten, die den Fahrer bei Fahraufgaben unter-
stützen, können in Verbindung mit einer Aufklärung des
Verkehrsteilnehmers über deren Wirkung bei sinnvollem
Einsatz die Straßenverkehrssicherheit erhöhen
(ZACKOR et al., 2003). Bei der Nutzung dieser Systeme
ist jedoch zu vermeiden, dass es zu einer überstarken
Ablenkung des Fahrers und es somit zu fahrkritischen
Situationen kommt (z. B. die visuelle Ablenkung durch
optische Navigationsanzeigen im Kraftfahrzeug). Auch
besteht die Gefahr, dass der Fahrer die eigenständige
Gefahrenbeurteilung verlernt und zu sehr den Anweisun-
gen des implementierten Systems Folge leistet
(CHALOUPKA et al., 1998). Nicht auszuschließen ist
weiterhin, dass wegen des empfundenen Kontrolleffektes
durch die Assistenzsysteme der Fahrzeugführer versucht
ist, die ihn assistierende Technik zu umgehen.

9.4.3 Bewertung

604. Das Emissionsminderungspotenzial verschiede-
ner verkehrstelematischer Anwendungen für CO2 und
andere Luftschadstoffe liegt nach Berechnung von
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KÄMPF et al. (2000) im Bereich weniger Prozent-
punkte. Die größten Beiträge werden dabei außerorts von
Streckenbeeinflussungsanlagen an Autobahnen und
LKW-Flottenmanagement, innerorts durch dynamische
Verkehrs- und Reiseinformationen für den öffentlichen
Verkehr berechnet. Individuelle Zielführungssysteme für
PKW dagegen können auch deutlich umweltbelastende
Effekte erzielen und heben in dem betrachteten Szenario
die erzielten Entlastungen teilweise wieder auf. Deutlich
höhere Umweltentlastungen wurden nur für telematisch
unterstützte Straßenbenutzungsgebühren ermittelt. Die je-
weilige Ausgestaltung der Telematiksysteme hat dabei er-
heblichen Einfluss auf die Umwelteffekte.

605. Diese Potenziale erscheinen gering angesichts der
hohen Erwartungen, die noch zu Anfang der 1990er-Jahre
in die Verkehrstelematik gesetzt wurden (so z. B.
GRÖGER, 2001; HALBRITTER, 1999, S. 144). Auf-
grund der Ergebnisse der umfassenden europäischen Ver-
bundvorhaben „PROgramme for a European Traffic with
Highest Efficiency and Unprecedented Safety“ (PROME-
THEUS) und dem Projekt „Dedicated Road Infrastructure
for Vehicle safety in Europe“ (DRIVE) ist allerdings Er-
nüchterung eingetreten, insbesondere bezüglich des auf
fahrzeugspezifische Technologien ausgelegten Vorhabens
PROMETHEUS (SCHELLHASE, 2000). Insgesamt er-
gibt sich heute ein realistischerer Blick auf die Telema-
tikanwendungen im Verkehr. Sie werden nicht mehr als
Alternative, sondern als Ergänzung und Unterstützung
anderer technischer, organisatorischer, ökonomischer und
ordnungsrechtlicher Lösungsansätze angesehen
(ZACKOR et al., 2003; HALBRITTER et al., 1999;
KIEPE, 2004).

606. Der SRU teilt die Auffassung, dass die Verkehrste-
lematik grundsätzlich einen sinnvollen Beitrag leisten
kann, Verkehrsabläufe effizienter zu gestalten. Jedoch ist
nach derzeitigem Kenntnisstand im Zusammenhang mit
Telematikanwendungen insgesamt mit keinen erhebli-
chen Effizienzsteigerungen zu rechnen. Noch sind die
faktisch erreichbaren verkehrlichen Effekte einer umfas-
senden Anwendung der Telematik nur schwer bezifferbar
(vgl. WB BMVBW, 2002; BMVBW, 2002b). Grund hier-
für ist, dass bis heute weitgehend nur telematische Einzel-
lösungen zur Anwendung kamen und man von dem für
die Wirkungsabschätzung oftmals unterstellten Leitbild
eines multimodal vernetzten Verkehrsmanagements noch
sehr weit entfernt ist. Bisher wurden aufgrund der ver-
kehrsträgerspezifischen Ansätze im Personenverkehr fast
ausschließlich verkehrliche Effekte im Bereich der intra-
modalen Verkehrsverlagerung erzielt. Intramodale Ver-
kehrsverlagerungen haben jedoch nicht nur positive Wir-
kungen. Die durch eine zeitlich und räumlich andere
Verteilung des Verkehrs herbeigeführte Verflüssigung des
Verkehrs wird unweigerlich bisher weniger stark ausge-
lastete Infrastrukturen in Anspruch nehmen. Zu diesen
zählen gerade in Ballungsräumen auch sensible Sied-
lungs- oder Wohngebiete. Daneben könnte ein zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen induziert werden, wenn der
motorisierte Individualverkehr durch Verflüssigung an
Attraktivität gewinnt (zum induzierten Verkehr s. Tz. 83).

Daher erscheint es sinnvoll, Engpässe vorrangig durch in-
termodale Verlagerung zu beseitigen. Ohnehin sind die
bisher durch den Einsatz der Verkehrstelematik erzielten
Effekte einer intermodalen Verkehrsverlagerung nur mar-
ginal. Auch für die Zukunft ist nicht zu erwarten, dass Te-
lematikdienste ausreichen, eine tiefgreifende Verhaltens-
änderung der Verkehrsteilnehmer anzustoßen.

607. Deutlich größere Umweltentlastungen sowohl in-
ner- als auch außerorts sind von telematikunterstützten
ökonomischen Maßnahmen zu erwarten, bspw. von einer
automatischen Gebührenerhebung für die Straßennutzung
oder einer Parkraumbewirtschaftung in Kombination mit
telematischen Parkleitsystemen. Die Umweltwirkungen
wären somit vorrangig Folge einer ökonomischen Maß-
nahme, deren umfassende und differenzierte Umsetzung
jedoch erst durch den Einsatz von Telematik sinnvoll
möglich wird (vgl. Abschn. 9.3.2) (FRIEDRICH, 2001).
Auch der Bildung von Fahrgemeinschaften, die durch
verkehrstelematische Systeme unterstützt werden kann,
werden deutlich höhere Emissionsminderungspotenziale
zugeschrieben als der Telematik selbst (HALBRITTER
et al., 2002).

608. In Deutschland liegt ein Schwerpunkt des Ent-
wicklungsinteresses der Industrie auf individuellen Ziel-
führungssystemen für den motorisierten Individualver-
kehr (HALBRITTER et al., 1999). Um tatsächlich zu
einem verkehrsträgerübergreifenden Einsatz telemati-
scher Anwendungen und damit zu dem vielfach ange-
strebten intermodalen Mobilitätsmanagement zu kom-
men, kommt den staatlichen Planungsträgern die Aufgabe
zu, günstige Bedingungen zu schaffen, die eine bessere
Vernetzung der Aktivitäten der Akteure aus Industrie,
Forschung und Kommunen ermöglichen. Dabei sollte ge-
prüft werden, welche Telematikdienste vor Ort nicht nur
im Hinblick auf eine bessere Ausnutzung der Verkehrsin-
frastruktur, sondern auch hinsichtlich einer Umweltent-
lastung sinnvoll sind. Eventuelle Zielkonflikte zwischen
der Verkehrsoptimierung und umweltpolitischen Belan-
gen lassen sich dabei unter Rückgriff auf die bestehende
verkehrs- und umweltpolitische Regulierung minimieren.

609. Insgesamt ist der SRU der Auffassung, dass die auf
einzelne Verkehrsträger ausgerichtete Nutzung der Ver-
kehrstelematik als Beitrag zur Gestaltung einer dauerhaft
umweltverträglichen Mobilität nicht ausreicht – selbst
wenn ihr Einsatz sehr umfassend ist. Sowohl schadstoff-
als auch lärmseitig sind nur geringe Entlastungen zu er-
warten. Demnach macht die Anwendung der Verkehrste-
lematik nur dann Sinn, wenn sie auch zu einer tatsächli-
chen Reduktion der PKW- oder LKW-Fahrleistungen
führt und messbar umweltentlastende Effekte erzielt wer-
den. Derartige Effekte sind durch Telematik allein kaum
erreichbar. Das größte Umweltentlastungspotenzial der
Verkehrstelematik sieht der SRU in der technischen Un-
terstützung anderer, insbesondere ökonomischer Maßnah-
men wie Straßenbenutzungsgebühren oder Parkraumbe-
wirtschaftung. Der Lenkungseffekt dieser Maßnahmen
lässt sich durch Einsatz der Verkehrstelematik deutlich
verbessern.
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9.5 Zusammenfassung und Empfehlungen

Steuerung durch ordnungsrechtliche 
Verkehrsbeschränkungen
610. Die ordnungsrechtlichen Lenkungsinstrumente be-
dürfen einer grundlegenden Weiterentwicklung dahin ge-
hend, dass

– klare Regelungen für selektive Verkehrsverbote mit
einheitlichen, engen Ausnahmen für emissionsarme
(insbesondere bei Partikel und NOx-Emissionen) und
für lärmarme Fahrzeuge normiert werden;

– als anzustrebendes Schutzniveau ausdrücklich auch
die Vorsorge vor schädlichen Immissionen des Ver-
kehrs bestimmt wird;

– für die Frage, ob Lenkungsmaßnahmen zur Verminde-
rung verkehrsbedingter Belästigungen und Risiken ge-
boten sind, an die Stelle der segmentierten Betrach-
tung viel stärker eine integrierte Betrachtung und
Bewertung der kumulativen verkehrsbedingten Belas-
tungen tritt;

– die unerlässliche planerische Einbindung und Abstim-
mung durch Normierung einer kommunalen Verkehrs-
planungspflicht gewährleistet wird;

– die Gemeinden die vorrangige Zuständigkeit zur ord-
nungsrechtlichen Verkehrslenkung erhalten, soweit
diese Lenkung auch – was im Rahmen einer integrier-
ten kommunalen Verkehrsplanung die Regel sein
wird – durch verkehrsplanerische Zwecke gefordert
und gerechtfertigt ist;

– die Gemeinden zur flächendeckenden Festlegung von
Lärmsanierungszielen für solche Straßenstrecken ver-
pflichtet werden, an denen der Verkehrslärm bei einer
angrenzenden Wohnbebauung gesetzliche, nach Stra-
ßentyp festzulegende (Hauptverkehrsstraße oder Ne-
ben-/Wohnstraße) Schwellenwerte überschreitet. Eine
solche – am besten in ein Gemeindeverkehrsplanungs-
recht zu integrierende – Regelung kann zugleich maß-
geblich zur Umsetzung der EG-Umgebungslärmricht-
linie beitragen.

Geschwindigkeitsbeschränkungen
611. Geschwindigkeitsbeschränkungen, die über den
bisher in Deutschland praktizierten Umfang hinausgehen,
können nach Einschätzung des SRU ohne nennenswerte
nachteilige Effekte einen spürbaren Beitrag zur Vermin-
derung verkehrsbedingter Umwelt- und Gesundheitsbe-
lastungen leisten. Auf der Maßnahmenebene ist dabei zu
unterscheiden zwischen der verstärkten Durchsetzung be-
reits bestehender und der Einführung neuer Geschwindig-
keitsbeschränkungen.

612. Zur verstärkten Durchsetzung der bereits bestehen-
den und gegebenenfalls auch neu einzuführenden Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen werden eine maßvolle
Ausweitung der Kontrollintensität und vor allem eine
schärfere Sanktionierung bei Geschwindigkeitsüber-
schreitungen empfohlen. Um hierbei eine möglichst
starke abschreckende Wirkung zu erzielen und auch um

Gerechtigkeitserwägungen zu genügen, sollte dies jedoch
nicht in Form höherer Geldbußen erfolgen. Stattdessen
erscheint es sachgerecht, eine Erhöhung des Befolgungs-
grades bei Geschwindigkeitsbeschränkungen durch
schärfere Sanktionen in Form von Eintragungen im Ver-
kehrszentralregister bzw. temporären Fahrverboten anzu-
streben, wobei das jeweilige Risikopotenzial des im Ein-
zelfall vorliegenden Fehlverhaltens stärker als bisher
berücksichtigt werden sollte.

613. Bezüglich neu einzuführender Geschwindigkeits-
beschränkungen erscheint eine generelle Beschränkung
auf 30 km/h im innerörtlichen Bereich mit Ausnahme von
Durchgangsstraßen insbesondere unter dem Aspekt der
Verkehrssicherheit als sachgerecht.

Im außerörtlichen Bereich ist zu unterscheiden zwischen
Bundesautobahnen und sonstigen außerörtlichen Straßen,
insbesondere Landstraßen. Auf letzteren besteht kein
aktueller Handlungsbedarf. Auf gut ausgebauten Land-
straßen ist die gegenwärtige Höchstgeschwindigkeit von
100 km/h angemessen; auf Landstraßen mit weniger gu-
tem Ausbauzustand ist die Höchstgeschwindigkeit heute
in der Regel ohnehin schon auf 80 km/h oder weniger be-
schränkt.

Im Bereich der Bundesautobahnen erscheint in Anbe-
tracht der vielfältigen Vorteile und auch mit Blick auf die
Regelungen in den anderen EU-Staaten die Einführung
einer allgemeinen Geschwindigkeitsbeschränkung als
eine längst überfällige Selbstverständlichkeit. Als länger-
fristiges Zielniveau sind hierbei 120 km/h anzustreben.
Dabei ist dem SRU durchaus bewusst, dass eine solche
Beschränkung in Teilen der Bevölkerung auf wenig
Akzeptanz stoßen würde. Es wird deshalb empfohlen, zu-
nächst nur die heute ohnehin bereits bestehende „Richtge-
schwindigkeit“ von 130 km/h in eine allgemeine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung umzuwandeln und nach
einer Erprobungsphase von 5 Jahren über eine weitere
Senkung auf 120 km/h zu befinden.

Ökonomische Instrumente

614. Der Inlandsabsatz an Otto- und Dieselkraftstoffen
ist zwischen 1998 und 2004 trotz steigender Fahrleistun-
gen um insgesamt 6 Prozent zurückgegangen. Dies belegt
einmal mehr die Lenkungswirkung preislicher Mechanis-
men wie der Ökosteuer auf Kraftstoffe, die nach wie vor
einen unverzichtbaren Baustein einer jeden Strategie zur
Verminderung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen
darstellen. Die Ökosteuer auf Otto- und Dieselkraftstoffe
sollte deshalb auch über die bisherigen Erhöhungsstufen
hinaus langsam, aber kontinuierlich und vor allem für alle
Beteiligten langfristig voraussehbar angehoben werden.
Um Ausweichreaktionen der Kraftfahrer („Tanktouris-
mus“) zu vermeiden, wird der Bundesregierung empfoh-
len, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass die Be-
steuerung von Kraftstoffen auf einem hohen Niveau
harmonisiert wird. In diesem Zusammenhang ist die im
Jahre 2003 erfolgte Einigung der EU-Finanzminister auf
erhöhte Mindeststeuersätze für Kraftstoffe zwar grund-
sätzlich zu begrüßen, jedoch bleiben diese Mindeststeuer-
sätze noch weit hinter der erforderlichen Höhe zurück.
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Im Rahmen weiterer Erhöhungsstufen der Ökosteuer auf
Kraftstoffe sollte durch eine entsprechende Differenzie-
rung der Steuersätze dem Umstand Rechnung getragen
werden, dass Dieselkraftstoff pro Liter knapp 13 Prozent
mehr CO2-Emissionen verursacht als Ottokraftstoff. Hier-
durch würde zumindest ein erster Schritt zum Abbau der
derzeitigen Begünstigung von Dieselkraftstoff geleistet.
Als langfristiges Ziel sollte aber nach wie vor gelten, die
Besteuerung von Otto- und Dieselkraftstoffen vollständig
an der angestrebten CO2-Minderung zu orientieren.

Die Verlängerung der Steuerermäßigung für Erdgas als
Kraftstoff, nach der lediglich 20 Prozent des Regelsatzes
der Mineralölsteuer erhoben werden, ist zwar geeignet,
die Markteinführung von erdgasbetriebenen Fahrzeugen
weiter voranzutreiben. Der SRU gibt jedoch zu bedenken,
dass eine solche indirekte Subventionierung einer verur-
sachergerechten Kostenanlastung im Straßenverkehr ent-
gegensteht und damit zu entsprechenden Verzerrungen
führt. Darüber hinaus erscheint auch der Umfang der
Steuerentlastung in Anbetracht der nur vergleichsweise
geringen Potenziale zur CO2-Einsparung unangemessen
hoch.

615. Während die Ökosteuer auf Kraftstoffe im Wesent-
lichen eine generelle Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens bezweckt, können Straßennutzungsgebühren zur
räumlich und/oder zeitlich differenzierten Lenkung der
Verkehrsflüsse und damit zu einer optimalen Auslastung
der bestehenden Infrastruktur beitragen. Straßennut-
zungsgebühren sollten grundsätzlich so ausgestaltet wer-
den, dass dieses Steuerungspotenzial genutzt wird oder
zumindest die Option seiner zukünftigen Nutzung erhal-
ten bleibt. Rein pauschale Gebühren, die lediglich auf die
zurückgelegte Wegstrecke abstellen, bleiben in ihrem
Lenkungspotenzial hinter den Möglichkeiten einer direk-
ten Steuerung über den Kraftstoffpreis zurück und er-
scheinen deshalb allenfalls insoweit gerechtfertigt, als
eine ausschließliche Steuerung über die Kraftstoffpreise
mit erheblichen politischen Durchsetzungsproblemen
verbunden wäre.

616. In Bezug auf den Güterverkehr begrüßt der SRU
zwar im Grundsatz die Einführung der LKW-Maut, in
den Details der Ausgestaltung sieht er jedoch eine Reihe
von Problemen. So sind die Gebührensätze gemessen an
den tatsächlichen Wegekosten zu gering, und auch die
Beschränkung auf LKW mit einem zulässigen Höchstge-
wicht von über 12 t erscheint nicht sachgerecht. Insbeson-
dere ist nicht auszuschließen, dass die Speditionen zur
Umgehung der LKW-Maut vermehrt auf Lastkraftwagen
mit einem zulässigen Höchstgewicht von weniger als 12 t
ausweichen, wodurch das Verkehrsaufkommen insgesamt
erhöht würde. Ein weiterer Problembereich betrifft die
– durch EU-Recht vorgegebene – Beschränkung auf Bun-
desautobahnen. Hierdurch sind Verlagerungseffekte auf
das untergeordnete Straßennetz mit entsprechenden
Nachteilen für Verkehrssicherheit und Umweltschutz
nicht auszuschließen.

617. Der von der EU-Kommission im August 2003 vor-
gelegte Vorschlag zur Novellierung der Eurovignetten-
RL enthält einige zu begrüßende Änderungen (Auswei-

tung des Geltungsbereichs auf Lastkraftwagen über 3,5 t
und auf alle Straßen des transeuropäischen Verkehrsnet-
zes sowie die mit ihnen konkurrierenden Straßen, Einbe-
ziehung ungedeckter Unfallkosten in die Gebührenkalku-
lation, erweiterte Möglichkeiten zur Differenzierung der
Mauthöhe). Wie auch durch das Europäische Parlament
im Rahmen der ersten Lesung bemängelt, ist der Kom-
missionsvorschlag jedoch noch in verschiedener Hinsicht
defizitär. Dies betrifft insbesondere die bisher nicht vor-
gesehene Einbeziehung externer Kosten bei der Berech-
nung der Mautsätze, die angestrebte Zweckbindung bei
der Mittelverwendung und die unzureichende Ausnahme-
regelung für besonders sensible Gebiete. Der SRU
empfiehlt der Bundesregierung, auf EU-Ebene darauf
hinzuwirken, dass externe Umweltkosten in die Gebüh-
renkalkulation einbezogen werden können, dass die Mit-
telverwendung den Mitgliedstaaten freigestellt wird, und
dass der Begriff der „sensiblen Gebiete“ möglichst weit
ausgelegt wird und insbesondere auch Agglomerationen
umfasst, die sich bei den Betroffenen durch ein hohes
Maß an Akzeptanz auszeichnen.

618. Für den Bereich des Personenverkehrs erachtet der
SRU beim derzeitigen technischen Stand Straßennut-
zungsgebühren als ein Instrument, das vorrangig dazu
eingesetzt werden sollte, die (temporäre) Überlastung von
Ballungsgebieten durch motorisierten Individualverkehr
zu verhindern. Ausländische Erfahrungen zeigen, dass
durch eine sinnvolle Ausgestaltung städtischer Straßen-
nutzungsgebühren spürbare Lenkungseffekte erzielt wer-
den können. Allerdings sind hierzu aufwändige satelliten-
gestützte Lösungen erforderlich, bei denen die genaue
Fahrtstrecke, die aktuelle Verkehrsdichte und die unter-
schiedliche Emissionsintensität der Fahrzeuge in der Ge-
bührenbemessung berücksichtigt werden müssen. Einfa-
chere Systeme (Vignetten, händische Mauterhebung) sind
zwar mit geringerem Aufwand verbunden, weisen aber
auch nur eine geringere Lenkungswirkung auf. Unabhän-
gig vom konkreten Systemdesign sollten die erzielten
Einkünfte in die Finanzierung öffentlicher Verkehrsmittel
oder anderer umweltschonender Infrastrukturmaßnahmen
(z. B. Radwege) fließen. Von einer Verwendung für den
Ausbau der Straßeninfrastruktur ist abzuraten, denn an-
sonsten wäre eine Kompensation der Umweltentlastung
durch induzierten Verkehr zu befürchten.

619. Eine Alternative zu städtischen Straßennutzungs-
gebühren stellt die weitergehende Bewirtschaftung öf-
fentlicher Parkflächen dar. Die öffentliche Parkraumbe-
wirtschaftung ist ein etabliertes Instrument und kann
differenziert zur Regelung des ruhenden Verkehrs einge-
setzt werden. In den bewirtschafteten Gebieten ist damit
wirkungsvoll eine Verkehrsentlastung zu erreichen. Mit
einer restriktiven Parkraumbewirtschaftung wird aller-
dings ein Ausweichverhalten mit negativen Umwelteffek-
ten wie bspw. Zunahme des Verkehrsaufkommens oder
vermehrte Flächeninanspruchnahme initiiert, das über das
gesamte Stadtgebiet betrachtet die positiven Wirkungen
der bewirtschafteten Gebiete überkompensieren kann.
Die öffentliche Parkraumbewirtschaftung alleine ist als
Instrument zur Verlagerung des motorisierten Individual-
verkehrs auf den „Umweltverbund“ Fuß-Rad-ÖPNV
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nicht geeignet. Die Erfahrungen mit flächenhafter Park-
raumbewirtschaftung in den Innenstädten zeigen die
Notwendigkeit eines Instrumenten-Mixes (Push-and-
pull), da bspw. der Ausbau des ÖPNV nur unzureichende
Lenkungswirkung auf das Verkehrsverhalten hat und
durch eine Steuerung des motorisierten Individualver-
kehrs ergänzt werden muss. Erst das Zusammenspiel
mehrerer solcher „Push-and-pull“-Effekte kann eine öko-
logisch wünschenswerte Veränderung im Modal Split be-
wirken.

Telematik

620. Der Ausbau der Verkehrstelematik sollte stärker an
den möglichen Umweltentlastungen orientiert werden.
Insbesondere sollte die derzeitige Schwerpunktsetzung
telematischer Entwicklungen im Bereich individueller In-
formations- und Zielführungssysteme für den motorisier-
ten Individualverkehr stärker zu kollektiven und ver-
kehrsträgerübergreifenden Anwendungen hin verschoben
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die wesentlichen
Zielsetzungen verkehrsplanerischer Konzepte für Städte
und Regionen nicht durch unbedachten Einsatz von Tele-
matik konterkariert werden. So muss bspw. ausgeschlos-
sen werden, dass planerisch vorgesehene Streckenführun-
gen zum Schutz sensibler Gebiete durch telematische
Fehlsteuerung unterlaufen werden.

621. Weiterhin erscheinen insbesondere Systeme zur
Streckenbeeinflussung auf Autobahnen, zum LKW-Flot-
tenmanagement und zur dynamischen Verkehrs- und Rei-

seinformation geeignet, um – wenn auch vergleichsweise
geringe – Umweltentlastungen zu erzielen. Das Potenzial
für eine Verlagerung vom motorisierten Individualver-
kehr auf den öffentlichen Verkehr durch den Einsatz von
Telematik allein – sofern nur rein informatorische Ele-
mente genutzt werden – wird als eher gering eingeschätzt.
Jedoch erscheint es wichtig, die Informationssysteme für
den öffentlichen Verkehr mindestens ebenso zu moderni-
sieren und auszubauen wie dies für den motorisierten In-
dividualverkehr aufgrund von Aktivitäten der Industrie
ohnehin geschieht. Das größte Umweltentlastungspoten-
zial der Verkehrstelematik sieht der SRU derzeit jedoch in
der technischen Unterstützung anderer, insbesondere öko-
nomischer Maßnahmen wie Straßenbenutzungsgebühren
oder Parkraumbewirtschaftung. Der Lenkungseffekt die-
ser Maßnahmen lässt sich durch Einsatz der Verkehrstele-
matik deutlich verbessern.

622. Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten der Ver-
kehrstelematik zur Effizienzsteigerung der bestehenden
Verkehrsinfrastruktur in Zukunft regelmäßig sowohl in
der überörtlichen als auch in der örtlichen Verkehrspla-
nung berücksichtigt werden.

623. Hinsichtlich der Verbesserung der Verkehrssicher-
heit haben vor allem kollektive Streckenbeeinflussungs-
anlagen nachweislich deutliche Reduktionen der Unfall-
häufigkeit erzielen können, sodass der von der
Bundesregierung geplante Ausbau dieser Anlagen zu be-
grüßen ist. Inwieweit Fahrerassistenzsysteme die Ver-
kehrssicherheit erhöhen, sollte näher untersucht werden.
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10 Korrektur verkehrserzeugender Anreize
Wesentliche Ergebnisse
Der SRU begrüßt das in der Nachhaltigkeitsstrategie ver- nachfrage. Eine strengere Regelüberwachung mit schär-

ankerte Ziel der Entkoppelung von Wirtschafts- und Ver-
kehrswachstum. Als wichtiger Schritt in diese Richtung
sollten verkehrserzeugende Anreize außerhalb der
Verkehrspolitik, besonders in der Steuer-, Wirtschafts-,
Agrar- und Raumstrukturpolitik, korrigiert werden. Hier-
für gibt es, unter anderem auch aus Gründen der Haus-
haltskonsolidierung, ohnehin begrüßenswerte Reformbe-
strebungen der Bundesregierung.

Die Bundesregierung sollte daher das Instrument der Ver-
kehrsauswirkungsprüfung weiterentwickeln, wieder in
die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministe-
rien (GGO) einführen und in die Durchführung der Stra-
tegischen Umweltprüfung (SUP-Gesetz) integrieren.

Die Pendlerpauschale und die Eigenheimförderung sind
auch wegen ihrer verkehrserzeugenden Wirkungen revi-
sionsbedürftig. Die Pendlerpauschale sollte schrittweise
in eine entfernungsunabhängige Mobilitätspauschale um-
gewandelt werden. Der SRU begrüßt die Absicht der
Bundesregierung, die Eigenheimförderung auch wegen
ihrer Anreizwirkungen zur Siedlungsdispersion zu strei-
chen.

Die unzulängliche Überwachung von Vorschriften zu
Lenk- bzw. Ruhezeiten sowie der maximal zulässigen Zu-
ladung und sonstiger Regelverletzungen im Straßengüter-
verkehr reduzieren die Transportkosten um bis zu einem
Drittel, verzerren damit den Wettbewerb zu anderen Ver-
kehrserträgen und führen zu einer erhöhten Verkehrs-

feren Sanktionen ist daher erforderlich.

Radiuserweiterung, Siedlungsdispersion und Ent-
mischung infolge zunehmender Suburbanisierung tragen
zur Verkehrserzeugung bei. Diesem Trend muss mit einer
konsequenteren Durchsetzung verkehrsreduzierender
Siedlungsstrukturen auf der Grundlage insbesondere des
raumordnerischen Leitbildes der dezentralen Konzentra-
tion mit Achsenstrukturen und dem Konzept Zentraler
Orte begegnet werden.

Im Rahmen der flankierenden Maßnahmen zur weiteren
Agrarreform sollte die Regionalvermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse weiter aktiviert werden. Der
SRU begrüßt daher die im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe Agrarpolitik und Küstenschutz getroffenen Maß-
nahmen.

Die Reform der Europäischen Regional- und Kohäsions-
politik für die Jahre 2007 bis 2013 bietet ein Handlungs-
fenster, den Aspekt der Verkehrsvermeidung systematisch
in die Förderprogramme zu integrieren. Die Bundesregie-
rung sollte diese Chance ergreifen.

Mit der EMAS II-Verordnung (Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprüfung) besteht ein Instrument, betriebli-
che Entscheidungen im Hinblick auf die Minimierung
von Verkehr zu optimieren. Dies sollte aktiv durch Infor-
mationsaustausch über gute Unternehmenspraxis und in-
formatorische Werkzeuge unterstützt werden.
624. In der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 hat sich vermeidung zu erwarten. Viele Maßnahmen wirken

die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, „eine hohe Mobi-
lität zu erhalten und gleichzeitig die Verkehrsintensität
von Wirtschaft und Gesellschaft zu verringern, um so das
dynamische Wachstum des Verkehrs zu verlangsamen“
(Bundesregierung, 2002, S. 181). Für den Güterverkehr
strebt sie die Verringerung der Transportintensität (Brut-
tosozialprodukt pro Tonnenkilometer) um 5 Prozent bis
zum Jahre 2020 an. Dieses Ziel soll durch die „Förderung
verkehrssparender Raum- und Siedlungsstrukturen“ und
die „Unterstützung verkehrseffizienter Produktionsstruk-
turen“ verfolgt werden. Hierbei will die Bundesregierung
insbesondere Maßnahmen entwickeln, bei denen sich
Synergien zur Flächenstrategie ergeben.

625. Von einer auf Verkehrsnachfragemanagement set-
zenden Politik sind keine Soforterfolge in Form eines ge-
drosselten Verkehrswachstums oder gar einer Verkehrs-

strukturell, langfristig und mit einem erheblichen Träg-
heitsmoment. Dennoch kann und sollte man mit einer auf
die Dämpfung des Verkehrswachstums gerichteten Politik
bald beginnen. Hierfür bestehen auch gute und realisier-
bare Chancen: Zurzeit wird die Reform vieler Subventio-
nen und Förderprogramme mit verkehrserzeugenden Ef-
fekten aus anderen, vor allem fiskalischen Gründen,
diskutiert. Es gibt Reformvorschläge oder bereits be-
schlossene Reformen, bei deren Ausgestaltung gewisse
Korrekturpotenziale bisher vorhandener verkehrserzeu-
gender Anreize bestehen. Zu nennen sind insbesondere die
neue Programmierungsphase der europäischen Struktur-
fonds, die Reform der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruk-
tur und Küstenschutz, die Abschaffung oder Revision von
Pendlerpauschale und Eigenheimförderung, die Weiter-
entwicklung der Flächenstrategie oder die neuen Möglich-
keiten im Rahmen der Umweltauditverordnung. Jede ein-
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zelne dieser Maßnahmen und Reformen wird, selbst bei
optimaler Berücksichtigung ihrer Verkehrseffekte, das
Wachstum des Straßenverkehrs insgesamt nicht bremsen
können. In der Summe der Einzelmaßnahmen, wie sie im
Folgenden ausgeführt werden, könnte jedoch eine merkli-
che Dämpfung der Verkehrsdynamik bewirkt werden.

626. Ansatzpunkte einer politischen Korrektur ver-
kehrserzeugender Strukturen bestehen insbesondere dort,
wo staatliche Förder- und Investitionsprogramme, die
Steuerpolitik oder sonstige Maßnahmen einseitig Raum-
widerstände durch Maßnahmen mit kostensenkender oder
geschwindigkeitserhöhender Wirkung reduzieren oder
Anreize zur räumlichen Streuung von Aktivitäten schaf-
fen, ohne dass diese Wirkungen und Anreize das eigentli-
che staatliche Interventionsziel wären.

627. Die Dynamik des Güterverkehrswachstums wird
zunehmend auch von der europäischen Ebene beeinflusst.
Unbestritten ist, dass zentrale Projekte der europäischen
Integration Auswirkungen auf das Verkehrswachstum
hatten und haben werden. Dies gilt sowohl für die Vollen-
dung des europäischen Binnenmarktes, dessen erklärtes
Ziel die Intensivierung des intraeuropäischen Handels ist
(van ELBURG, 2003; SPRENGER et al., 2003;
VICKERMAN, 2002; Steer Davies Gleave, 2003, S. 58),
wie für die verschiedenen Erweiterungsrunden der EU,
die zum einen mit einer intensivierten Marktintegration
(SRU, 2000, Tz. 52) und zum anderen mit der Hoffnung
auf eine Angleichung der Entwicklungsniveaus und damit
auch der Mobilitätsstile verbunden sind (so auch EU-
Kommission, 2001, S. 15). Diese Integrationsschübe ha-
ben zumindest Auswirkungen auf die Distanzen transpor-
tierter Produkte und Vorprodukte und damit auf die Ver-
kehrsleistung und infolge intensivierter europäischer
Politiknetzwerke auch auf den Personenverkehr. Auch die
Kosten- und Preissenkungen infolge der Liberalisierung
des europäischen Güterverkehrs haben verkehrsinduzie-
rende Effekte. Das Projekt der europäischen Integration
kann natürlich nicht wegen seiner Verkehrsfolgen infrage
gestellt werden.

628. Handlungsbedarf besteht aber bei der Entwicklung
kompensatorischer Maßnahmen und der Ausgestaltung
der flankierenden Politiken, insbesondere der europäi-
schen Agrar-, Struktur- und Verkehrswegepolitik (vgl.
auch SPRENGER et al., 2003; NABU, 1999). Da viele
europäische Rahmenvorschriften erst durch nationale För-
dermaßnahmen konkretisiert werden können, sollten auch
die Handlungsspielräume bei der nationalen Umsetzung
solcher flankierender Politiken intensiver genutzt werden.

10.1 Verkehrsauswirkungsprüfung

629. Grundsätzlich bedarf es eines Bewertungsinstru-
mentes, das die Verkehrsauswirkungen staatlicher Politi-
ken systematisch beleuchtet, sowie prozeduraler Regelun-
gen, in deren Rahmen die fachlichen Belange und die
Belange eines Mobilitätsmanagements zum Ausgleich ge-
bracht werden. Mit der Verkehrsauswirkungsprüfung
(VAP) ist ein solches Instrument in den 1990er-Jahren ent-
wickelt und in einzelnen Fällen bereits erprobt worden. Im
Rahmen einer Verkehrsauswirkungsprüfung sollen Politik-
auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen und die
Wegelängen untersucht werden. Eine Verkehrsauswir-

kungsprüfung ist grundsätzlich auf allen politischen
Handlungsebenen einsetzbar. Zu den wichtigsten staatli-
chen Handlungsfeldern mit möglicherweise erheblichen
Verkehrswirkungen gehören die Marktliberalisierung, In-
frastrukturpolitik und Raumordnung, die Subventions-
politik, die Wirtschaftsförderung und die Steuerpolitik. In
diesen Politikfeldern könnte ein Wissen über die Ver-
kehrsfolgen des vorhandenen Instrumentariums und von
Reformvorschlägen zur Identifikation verkehrssparender
Varianten beitragen. Am Beispiel einiger Subventionen,
der europäischen Agrarpolitik und der Regionalförderung
wird dieses Potenzial im den folgenden Kapiteln skizziert.

Die Idee einer VAP ist von der Bundesregierung Anfang der
1990er-Jahre aufgegriffen worden. Nach einigen Vorstu-
dien zur Methodik der VAP wurde die Gemeinsame Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien (GGO II) im
Juni 1995 geändert, um Gesetzesentwürfe im Hinblick da-
rauf zu untersuchen, „welche Auswirkungen auf den Ver-
kehr zu erwarten sind“ (STAMM, 1998, S. 18). Diese
Prüfanforderung hatte formal einen ähnlichen Stellenwert
wie die Prüfung von Kosten für die Wirtschaft oder die Aus-
wirkungen auf die Haushalte der Länder und Kommunen.
Im Rahmen der Begleitforschung zur Umsetzung des ent-
sprechenden § 40 Abs. 2 der GGO II wurde im Jahre 1995
diese Prüfanforderung immerhin in 19 Fällen von 8 ver-
schiedenen Ministerien angewandt (IFEU, 1995, S. 90). In
den meisten Fällen wurde die VAP als sinnvoll erachtet.
Trotz dieser anfänglichen Akzeptanz ist der § 40 Abs. 2 der
GGO II im Juli 2000 wieder gestrichen worden (BMI,
2000, § 44) und lediglich durch eine Beteiligungspflicht des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen (BMVBW) im Falle, „dass Auswirkungen auf den Ver-
kehr zu erwarten sind“ (BMI, 2000, Anlage 8), ersetzt wor-
den. Vor dem Hintergrund der in der nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 formulierten Ziele zur
Entkoppelung von Verkehrs- und Wirtschaftswachstum er-
scheint dem SRU diese Revision als kontraproduktiv. Die
Bundesregierung hat damit auf die Weiterentwicklung eines
wichtigen Instruments zur Identifizierung von Verkehrsver-
meidungspotenzialen verzichtet.

Unabhängig davon wurden in der Verkehrswissen-
schaft die methodischen Arbeiten an einer Verkehrs-
auswirkungsprüfung fortgeführt (vgl. IFEU, 1995;
HOLZ-RAU und HESSE, 2000; LOOSE, 2001;
SPRENGER et al., 2003). Auch die EU-Kommission hat
im Jahre 2003 erste Pilotprojekte zu einer Verkehrsauswir-
kungsprüfung in Auftrag gegeben (van ELBURG, 2003).

630. Das IFEU-Institut (1995) hat ein Prüfschema vor-
geschlagen, durch das Auswirkungen auf die Kosten und
Geschwindigkeiten des Verkehrs (Verkehrsangebot), auf
die Zentralität beziehungsweise Dispersivität von Sied-
lungsstrukturen und ihre Nutzung (Raumstruktur) und auf
die Verkehrsmittelwahl ermittelt werden sollen (Abb. 10-1).
Das Prüfschema ist zunächst als Screening Verfahren an-
gelegt, das verkehrsrelevante Vorhaben identifizieren
soll, ohne die Auswirkungen zu quantifizieren. In der Pra-
xisauswertung dieser Prüffragen wurden insbesondere die
fehlende Quantifizierbarkeit der Verkehrsfolgen und die
unzureichende Alternativenprüfung zu den Vorhaben kri-
tisiert (IFEU, 1995, S. 86).
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A b b i l d u n g  10-1

Prüfschema einer Verkehrsauswirkungsprüfung

Quelle: IFEU, 1995, S. 23
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In Folgeprojekten (vgl. HOLZ-RAU und HESSE, 2000;
SPRENGER et al., 2003) wurde anhand von Fallstudien
zur Wohnungsbauförderung, zur regionalen Wirtschafts-
politik, zur Liberalisierung des Ladenschlusses und zur
Aufhebung des Postmonopols diesen Fragen nachgegan-
gen. Eine Quantifizierung der Verkehrsauswirkungen
scheitert diesen Untersuchungen zufolge oft an der
schlechten Datenlage und sehr komplexen Ursache-Wir-
kungszusammenhängen. So gibt es zum Beispiel bisher
kein Verkehrsberechnungsmodell, das die Wechselbezie-
hungen zwischen Siedlungsstrukturen und Verkehr hin-
reichend abbildet (HOLZ-RAU und HESSE, 2000,
S. 86). Die Autoren verweisen aber auf den Wert qualita-
tiver Einschätzungen zur Relevanz von Verkehrsauswir-
kungen. Dank einer Detailanalyse können im Einzelfall
auch verkehrsmindernde Alternativen oder Begleitmaß-
nahmen identifiziert werden.

631. Die EU-Kommission hat in einer Mitteilung zur
Weiterentwicklung der Politikfolgenabschätzung (impact
assessment) ihrer Politikinitiativen (EU-Kommission,
2004a) die Auswirkungen auf den Flächenverbrauch und
das Verkehrsaufkommen explizit als Prüfkriterien aufge-
nommen. Die Praxiserfahrungen mit diesen Prüfkriterien

sollten in Zukunft auch für nationale Politikfolgen-
abschätzungen systematisch fruchtbar gemacht werden.

632. Vor diesem Hintergrund sollte die Forschung zu ei-
ner VAP verkehrsrelevanter Fachpolitiken insbesondere
im Hinblick auf die Modellierung von Verkehrseffekten
und die Generierung relevanter Daten intensiviert wer-
den. Der SRU empfiehlt auch eine erneute Verankerung
der VAP in der GGO II der Bundesministerien. Dabei
sollten Verfahrens- und Beteiligungsregeln für andere
Ressorts in der GGO II festgelegt werden. Zudem sollten
auch Partizipationsrechte für die Fachöffentlichkeit, Min-
destqualitätsstandards in den verschiedenen Phasen des
Prüfverfahrens (vgl. BMU, 2004) sowie Methodenvorga-
ben für die Durchführung einer VAP, gegebenenfalls im
Rahmen einer Strategischen Umweltprüfung (SUP), fest-
gelegt werden.

10.2 Preispolitische Instrumente

633. Derzeit befinden sich zahlreiche Maßnahmen, die
potenziell verkehrsentlastende Wirkungen haben, auf der
Reformagenda der Bundesregierung. Zu nennen sind ins-
besondere die Revision der Pendlerpauschale und die Ab-
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schaffung der Eigenheimförderung. Der SRU begrüßt
diese Reformansätze insbesondere auch im Hinblick auf
ihre verkehrsentlastende Wirkung.

10.2.1 Entfernungspauschale

634. Im Umweltgutachten 2002 kritisierte der SRU die
verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale wegen
ihrer Anreize zur Zersiedlung, zur Flächeninanspruch-
nahme und des damit verbundenen Anwachsens des Ver-
kehrsaufkommens. Der SRU hatte daher gefordert, den
steuerlich absetzbaren Betrag unabhängig von der Wahl
des Verkehrsmittels auf die Höhe der Kosten zur Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel zu beschränken bzw. den Ab-
zug eines an den durchschnittlichen Kosten öffentlicher
Verkehrsmittel bemessenen jährlichen Pauschalbetrags zu
gewähren (SRU, 2002, Tz. 453 f.). Die von einem breiten
politischen Spektrum getragene, seit Januar 2004 gültige,
nochmalige Reduzierung der Entfernungspauschale durch
die Bundesregierung auf 30 ct/km wird vom SRU mit
Nachdruck begrüßt (§ 9 Abs. 1, Satz 3, Nr. 4 EstG).

635. Im Jahre 2002 war der durchschnittliche Arbeits-
weg eines Berufstätigen 15,6 km lang. Zwei Drittel aller
Wege sind kürzer, gut ein Fünftel länger als 20 km und
knapp 5 Prozent aller Distanzen zwischen Wohn- und Ar-
beitsort sind länger als 50 km. Wohn- oder Arbeitsplatz-
wechsel sind auch in den letzten Jahren für viele Erwerbs-
tätige mit einer Verlängerung der Wege zum Arbeitsplatz
verbunden gewesen. So bedeutete zwischen 1995 und
2001 für 51 Prozent der knapp 1 600 Befragten des Sozio-
ökonomischen Panels, einer repräsentativen Wiederho-
lungsbefragung privater Haushalte in Deutschland, der
Wechsel des Arbeitsplatzes und/oder der Umzug in eine
neue Wohnung auch eine Verlängerung des Arbeitsweges.
Für nur knapp 32 Prozent verkürzte sich der Arbeitsweg.
Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass vor allem die
Arbeitsplatzwechsel zu einer Wegeverlängerung führten.
Während sich durch einen Wohnortwechsel der Arbeits-
weg im Durchschnitt von 9,4 auf 21,2 km verdoppelte,
war ein Arbeitsplatzplatzwechsel durchschnittlich mit ei-
ner knappen Verdreifachung von 11,3 km auf 31,5 km
verbunden (KLOAS und KUHFELD, 2003). Eindeutig
dominiert der motorisierte Individualverkehr (MIV) den
Modal Split des Berufsverkehrs, öffentliche Verkehrsmit-
tel und das Fahrrad werden dagegen weit weniger für den
Arbeitsweg genutzt (Tz. 77).

Von der bis zum Januar 2004 gültigen Entfernungspau-
schale profitierte etwa die Hälfte aller Arbeitnehmer,
nämlich diejenigen, die einen Arbeitsweg über zehn Kilo-
meter hatten. Arbeitnehmer mit kürzen Distanzen zur Ar-
beit und Teilzeitbeschäftigte mit wenigen Arbeitswegen
konnten dagegen nicht von der Pendlerpauschale profitie-
ren, da die absetzbaren Kilometerkosten deutlich unter-
halb der Werbungskostenpauschale von gegenwärtig
1 044 Euro lagen. Ebenso wenig konnten Bezieher von
besonders niedrigen Einkommen (unter 900 Euro pro
Monat) die Entfernungspauschale nutzen, da deren Ein-
kommen unterhalb der Besteuerungsgrenze nicht der Ein-
kommensteuer unterliegen. Besonders stark profitierten
dagegen Großverdiener, die häufig weitere Fahrtwege ha-
ben und aufgrund der hohen Steuerprogression durch den

Abzug der Fahrtkosten die Grenzsteuersätze erheblich
senken können (KLOAS und KUHFELD, 2003). Die Un-
tersuchungen anhand von Daten des Sozioökonomischen
Panels kamen zu dem Ergebnis, dass ein ersatzloser Weg-
fall der Entfernungspauschale in der bis Ende 2003 gül-
tigen Höhe für Bezieher eher niedriger Einkommen (mo-
natliches Haushaltsnettoeinkommen 900 bis 1 500 Euro)
mit Berufswegen zwischen 20 und 50 km Einkommens-
einbußen von knapp 3 Prozent und Bezieher höherer Ein-
kommen (monatliches Haushaltsnettoeinkommen mehr
als 3 600 Euro) von 1,5 Prozent bedeutet hätte. Bei noch
weiteren Arbeitswegen (mehr als 50 km) wäre die dama-
lige Regelung für Bezieher höherer Einkommen (monatli-
ches Haushaltsnettoeinkommen über 3 000 Euro) mit Real-
einkommensverlusten von 3 bis 4 Prozent und bei
Geringverdienern sogar bis zu 7 Prozent verbunden ge-
wesen (KLOAS und KUHFELD, 2003). Trotz der noch-
maligen Senkung der Entfernungspauschale dürfte sich
die relative Belastungssituation der unterschiedlichen
Einkommensgruppen nicht wesentlich verändert haben.
Nutznießer sind nach wie vor eher Bezieher mittlerer und
hoher Einkommen. Hier wären jedoch spürbare Anreize
zur Reduzierung der Arbeitswege zu erwarten.

636. Eine Prognose der Effekte einer Abschaffung der
Entfernungspauschale für Verkehr und Umwelt gestaltet
sich schwierig. Für deren Nutznießer reduziert der Weg-
fall faktisch das verfügbare Realeinkommen. Da die Ent-
fernungspauschale jedoch je nach zurückgelegtem jährli-
chem Arbeitsweg variiert, ist davon auszugehen, dass ihr
Wegfall von den Betroffenen auch als Preiserhöhung pro
gefahrenem Kilometer wahrgenommen wird. Eine Simu-
lation der Wirkung dieses Preiseffekts mit dem makro-
ökonometrischen Modell Panta Rhei ermittelt bis zum
Jahre 2020 einen Rückgang der Fahrleistung im MIV um
2,6 Prozent gegenüber einer Basisprognose ohne Maß-
nahmen (DISTELKAMP et al., 2004, S. 84 ff.). Für die
Bahn und den ÖPNV sind die kontraktiven Wirkungen
dieser Maßnahme von deutlich geringerer Bedeutung.
Ebenso reduziert sich die Nachfrage nach PKW um
2 Prozent. Umweltentlastungseffekte ergeben sich aus ei-
ner um 0,1 Prozent verringerten Siedlungsfläche und um
0,3 Prozent reduzierten CO2-Emissionen gegenüber der
Basisprognose. Die geringfügigen gesamtwirtschaftli-
chen kontraktiven Effekte auf das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) von – 0,2 Prozent der Basissimulation resultieren
vor allem aus den Kreislaufwirkungen der verringerten
PKW-Nachfrage. Eine Simulation der Abschaffung der
Entfernungspauschale als einmalige Realeinkommens-
senkung am Jahresende ergibt dagegen keine Effekte,
wenn zur Wahrung der Belastungsneutralität gleichzeitig
eine einkommenssteuerliche Entlastung der Berufstätigen
erfolgt. Wird dagegen nicht von einer Kompensation aus-
gegangen, können die empirischen Werte für die Einkom-
menselastizität der Kraftstoffnachfrage bzw. der Ver-
kehrsleistung des MIV Anhaltspunkte für die zu
erwartende Wirkung geben. Diese Elastizitäten werden in
der Literatur kurzfristig mit rund 0,4 für die Kraftstoff-
nachfrage bzw. 0,3 für die Verkehrsleistung und langfris-
tig mit rund 1,1 bzw. 0,7 angegeben (HANLY et al.,
2002, S. 13). Demzufolge wäre langfristig von spürbaren
Kraftstoffverbrauchssenkungen und in geringerem Maße
von einer Reduzierung der Personenverkehrsleistung des
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MIV auszugehen. Die geringere Reaktion der Verkehrs-
leistung lässt sich auf eine Erhöhung der Fahrzeugauslas-
tung und den Umstieg auf verbrauchsärmere Fahrzeuge
zurückführen.

Um mögliche soziale Härten einer Abschaffung der Ent-
fernungspauschale zu vermeiden, ließe sich eine Lösung
in das Steuerrecht implementieren, bei der die Entlastung
von gering verdienenden Haushalten von den Wegekos-
ten zum Arbeitsplatz im Vordergrund steht. Indem nicht
mehr die Entfernung von der Wohnung zum Arbeitsplatz,
sondern das Einkommen als Bemessungsgrundlage für
eine steuerlich absetzbare Kostenpauschale dient, ist es
möglich, gezielt nur noch Arbeitnehmer niedriger Ein-
kommensgruppen, deren Mobilität besonders großen Ein-
fluss auf ihre Arbeitsmarktchancen hat, zu entlasten.
Denkbar wäre etwa eine entfernungsunabhängige Mobili-
tätspauschale, die allen Arbeitnehmern mit einem Ein-
kommen unterhalb eines maximalen Jahreseinkommens
gewährt wird. Hinsichtlich der beklagten, durchaus ernst-
zunehmenden Belastungen durch eine Abschaffung der
Entfernungspauschale ist zu berücksichtigen, dass diese
für in der Vergangenheit getroffenen, kurzfristig nur mit
verhältnismäßig hohem Aufwand zu revidierende Wohn-
ortentscheidungen durchaus von Belang sind und je nach
Verfügbarkeit von Transport-, Arbeitsplatz oder auch
Wohnungsalternativen soziale Härten verursachen kön-
nen. Zukünftige Entscheidungen der Arbeits-, Wohnorts-
und Transportmittelwahl werden dagegen von den priva-
ten Haushalten bereits unter Berücksichtigung eines ge-
ringeren Haushaltbudgets getroffen und damit in ihren
individuellen Entscheidungen über Wohnort- und Trans-
portmittelwahl sowie Arbeitsangebot rechtzeitig berück-
sichtigt. Bei der praktischen Umsetzung dieses Ansatzes
sollte daher eine angemessene Übergangsphase gegenüber
der gegenwärtigen entfernungsbezogenen Entlastungs-
regelung berücksichtigt werden. Als Übergangskriterium
zu einer einkommensbezogenen Wegekostenentlastung
käme ein Arbeitsplatz- oder der Wohnungswechsel der
Steuersubjekte ab dem Jahr des Inkrafttretens der Neu-
regelung infrage.

10.2.2 Wohnungsbau- und 
Eigenheimförderung

637. Die Wohnungsbauförderung führt zu einer erhöh-
ten Nachfrage nach Wohnraum, was unter sonst unverän-
derten Rahmenbedingungen zwangsläufig auch eine Aus-
weitung des Wohnungsangebots attraktiver macht. Diese
Entwicklung trägt nicht nur direkt zu einer erhöhten Flä-
cheninanspruchnahme bei, sondern bewirkt auf indirek-
tem Wege einen erhöhten politischen Handlungsdruck,
eine ausreichende Infrastrukturausstattung zur Verfügung
zu stellen. Die verkehrspolitische Vorwegnahme der för-
derpolitisch induzierten Wohnraumnachfrage bildet wie-
derum die Voraussetzung für eine flächenverbrauchs- und
verkehrsintensive Entwicklung des Wohnungsmarktes.
Somit trägt die breite Palette von Förderprogrammen und
-instrumenten im Wohnungsbau maßgeblich zur Ver-
kehrsintensivierung, zur Flächeninanspruchnahme und
zur Landschaftszerschneidung bei. Dies betrifft nicht nur
die Förderung des Neubaus, sondern in gewissem Maße
auch die Modernisierungsförderung, die über Sekundär-

effekte das Wohnungsangebot erhöht. Hierunter fallen die
Eigenheimzulage, der soziale Wohnungsbau und Förder-
instrumente wie die Investitionszulage, die Bausparförde-
rung mit Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmer-Sparzu-
lage, die wohnungswirtschaftlichen Förderprogramme
der KfW Förderbank und das Wohngeld. Allen gemein-
sam ist, dass in ihren Förderbestimmungen der Umwelt-
und Flächenschutz kaum eine nennenswerte Rolle spielt.

638. Bereits im Sondergutachten 2002 hatte der SRU
eine Reform der Wohnungsbauförderung in Bezug auf die
Flächeninanspruchnahme angemahnt (SRU, 2002,
Tz. 155). Insbesondere wurde dort die verzerrende Wir-
kung der bevorzugten Förderung des Neubaus im Rah-
men der Eigenheimzulage betont und eine Gleichstellung
von Alt- und Neubauförderung gefordert. Nachdem in
den vergangenen vierzig Jahren das soziale Problem des
Wohnungsmangels weitgehend beseitigt werden konnte
und inzwischen eine Vollversorgung der Haushalte ge-
währleistet ist, erscheint eine zusätzliche Förderung des
Eigenheimerwerbs nicht mehr erforderlich. Dem Bestand
an Wohngebäuden in Deutschland von rund 39 Millionen
Wohneinheiten standen im Jahre 2002 knapp 36 Millio-
nen belegte Wohneinheiten gegenüber. Dabei verfügte je-
der Bundesbürger im Jahre 2002 durchschnittlich über
eine Wohnfläche von fast 42 qm (1993: rund 35 qm). Vor
allem in den neuen Bundesländern gibt es in vielen
Regionen einen erheblichen Angebotsüberhang an Wohn-
einheiten. Hier hat auch die Pro-Kopf-Wohnfläche im
vergangenen Jahrzehnt gegenüber dem Niveau der alten
Bundesländer deutlich aufgeholt (2002: 36,2 qm, 1993:
29,3 qm) (Statistisches Bundesamt, 2003, S. 244; 2004a).
Neben einer ausreichenden Wohnungsversorgung ist von
einer relativ stabilen relativen Wohnkostenbelastung der
Haushalte auszugehen. Zwar ist der Anteil der Ausgaben
für Wohnen (Miete, Energie-, Wasserkosten) am privaten
Verbrauch zwischen 1993 und 2002 um rund 12 Prozent
von 22,1 Prozent auf 24,7 Prozent gestiegen, doch hat im
gleichen Zeitraum auch die durchschnittliche Pro-Kopf-
Wohnfläche um gut 17 Prozent zugenommen, wobei teil-
weise erhebliche Wohnwertverbesserungen der vergange-
nen Jahre noch unberücksichtigt bleiben (Statistisches
Bundesamt, 2004a,b). Akute Versorgungsprobleme mit
Wohnraum können in dieser Situation lediglich bei ein-
kommensschwachen und vermögenslosen Haushalten als
ein sozial dringlich zu lösendes Problem angesehen wer-
den.

639. Schätzungen der Wirkung eines Wegfalls der Ei-
genheimzulage für Flächeninanspruchnahme, CO2-Emis-
sionen und Bauinvestitionen mit dem makroökonometri-
schen Modell Panta Rhei weisen auf Umweltentlastungen
bei moderaten negativen Effekten für Bauinvestition und
Beschäftigung hin (DISTELKAMP et al., 2004, S. 79 ff.).
Bei der Simulierung eines Szenarios, in dem die Subven-
tionsersparnisse in den allgemeinen Staatshaushalt ein-
fließen, vermindert die reduzierte Anzahl der Neubauten
den Siedlungs- und Verkehrsflächenverbrauch zunächst
um bis zu 6 ha/d mit abnehmender Tendenz auf 1 ha/d ge-
genüber einer Basissimulation mit Eigenheimzulage, was
einer Reduktion von circa 6 Prozent bzw. 1 Prozent bezo-
gen auf den täglichen Flächenverbrauch von 93 ha im
Jahre 2003 entspricht. Die CO2-Emissionen vermindern
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sich bis zum Jahre 2020 um jährlich bis zu 0,7 Mio. t, ein
Effekt, der jedoch weniger auf den Rückgang der Emis-
sionen im Verkehr als vielmehr auf den niedrigeren Heiz-
energieverbrauch und geringfügig auf zunächst etwas sin-
kende gesamtwirtschaftliche Produktion zurückzuführen
ist. Wesentlich höher dürfte die in diesem Modell nicht
abgebildete synergistische Wirkung der Streichung ver-
kehrswirksamer Subventionen und einer verkehrssparen-
den Raumstrukturpolitik (vgl. Kap. 10.4) sein. Die Nach-
frage nach neuen Einfamilienhäusern geht um 6,5 Prozent
und die Nachfrage nach neuen Wohnungen in Zweifami-
lienhäusern um 4,2 Prozent zurück. Dieser Nachfrage-
rückgang ist jedoch mit einem Rückgang der Bauinves-
titionen von lediglich 1,1 Prozent verbunden, da
Neubauten von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
nicht und die Renovierungsnachfrage nur wenig auf einen
Wegfall der Eigenheimzulage reagieren. Bezüglich der
volkswirtschaftlichen Belastungen ergeben die Simula-
tionsrechnungen vergleichsweise moderate negative Ef-
fekte für Einkommen und Beschäftigung. Erfolgt die Ab-
schaffung der Eigenheimzulage belastungsneutral, etwa
durch eine Entlastung der Lohnnebenkosten (Reduzie-
rung der Sozialversicherungsbeiträge), ist bei nahezu
gleich hoher Reduktionswirkung beim Flächenverbrauch
und den CO2-Emissionen nahezu keine Einkommens-
reduktion und sogar eine Ausweitung der Beschäftigung
zu erwarten. Diese Simulationsergebnisse legen nahe,
dass den Nutzeffekten der Abschaffung der Eigenheim-
zulage für die Umwelt bei entsprechender Belastungs-
kompensation nahezu vernachlässigbare gesamtwirt-
schaftliche Friktionen gegenüber stehen.

640. Vor dem Hintergrund eines weitgehend entspann-
ten Wohnungsmarktes, der negativen Umweltwirkungen
der Eigenheimzulage und der moderaten gesamtwirt-
schaftlichen Probleme, die ein Abbau dieser Förderung
erwarten lässt, ist die Initiative des Bundeskabinetts zur
Abschaffung der Eigenheimzulage zu begrüßen. Das Be-
harren des Bundesrates auf dieser Einzelsubvention mit
dem höchsten Volumen im Bundeshaushalt ist aus Sicht
der Umweltpolitik als kontraproduktiv zu werten (BMF,
2004, S. 2). Zur Minimierung umweltpolitischer Zielkon-
flikte sind eine Schwerpunktverlagerung der Wohnungs-
bauförderung weg von der Einzelhausförderung hin zur
Förderung des Geschosswohnungsbaus sowie eine Fo-
kussierung der Förderpolitik auf Bevölkerungsgruppen
mit erheblichen Zugangsproblemen zum Wohnungsmarkt
die geeigneten Ansatzpunkte. Auch andere Förderpro-
gramme, die direkt oder indirekt den Wohnungsbau sti-
mulieren und damit aus Umweltschutzgesichtspunkten
kritisch zu sehen sind, gehören hinsichtlich der Zielset-
zung einer flächenverbrauchsarmen und weniger ver-
kehrsintensiven Wohnungspolitik auf den Prüfstand.

10.3 Überwachung im Straßengüterverkehr

641. Nach unterschiedlichen Erhebungen liegt der An-
teil der Personalkosten an den Gesamtkosten im Straßen-
güterverkehr in Deutschland bei circa 30 bis 50 Prozent
(HERRY, 2001, S. 43 ff.). Die Personalkosten stellen da-
mit bei Weitem den höchsten Anteil an den Transport-
kosten dar. Um die Fahrzeit zu vermindern und damit
den Kostenfaktor Personal zu reduzieren, kommt es in

der Praxis häufig zu Regelüberschreitungen in Form der
Missachtung der einschlägigen Sozialvorschriften zu den
einzuhaltenden Lenk- und Ruhezeiten. So lassen sich die
Gesamttransportkosten im Straßengüterverkehr durch
eine Überschreitung der Lenkzeit von bspw. 25 Prozent
um bis zu etwa 12,5 Prozent senken. Für die Transport-
unternehmen wird diese Kostensenkungsstrategie noch
dadurch erleichtert, dass die bei entdeckten Lenkzeit-
überschreitungen erhobenen Bußgelder nach einem Ur-
teil des Bundesarbeitsgerichtes vom 25. Januar 2001
(AZ: 8 AZR 465/00) nicht durch das Transportunterneh-
men, sondern durch den Fahrer selbst getragen werden
müssen.

Weitere häufig zu beobachtende Regelüberschreitungen,
die zu einer Senkung der Transportkosten führen, bestehen
in Geschwindigkeitsüberschreitungen und in Überschrei-
tungen der maximal zulässigen Zuladung. Zusammen ge-
nommen führen alle genannten Regelüberschreitungen im
Straßengüterverkehr zu einer Kostenreduktion von etwa
einem Drittel (HERRY, 2001, S. 108). Damit ergeben sich
verkehrserzeugende Effekte und eine massive Wettbe-
werbsverzerrung im Vergleich zum Verkehrsträger Schiene,
die zu einem entsprechend verzerrten Modal Split im
Güterverkehr führen. Empirische Schätzungen von Preis-
elastizitäten des Gütertransports lassen eine ungefähre
Bewertung der Verkehrswirkung einer verbesserten Kon-
trolle von Sozialvorschriften und Sicherheitsstandards im
Güterverkehr zu. So schätzt BJØRNER (1999) für Däne-
mark die Preiselastizitäten der Transportleistung auf
– 0,81, des Transportaufkommens auf – 0,47 und des Kraft-
stoffverbrauchs auf – 0,1. Würden verbesserte Kontrollen
und Sanktionen unter diesen Prämissen zu einer zehnpro-
zentigen Transportkostenerhöhung führen, ergäbe sich
eine achtprozentige Reduzierung der Transportleistung,
eine fünfprozentige Verminderung der Transportmenge
und eine einprozentige Reduktion des Kraftstoffver-
brauchs. Die geringere Wirkung auf die Transportmenge
lässt sich dabei auf eine häufigere Nutzung von Bahn-
transporten und eine verbesserte Kapazitätsauslastung des
vorhandenen Fuhrparks zurückführen.

Neben einer verschärften Kontrolle und Sanktionsbeweh-
rung der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen
(vgl. hierzu Kap. 9.3) erachtet der SRU deshalb auch eine
verschärfte Kontrolle und Sanktionsbewehrung der Vor-
schriften zu den Lenk- bzw. Ruhezeiten sowie der
Vorschriften über die maximal zulässige Zuladung für
erforderlich. Darüber hinaus wäre es nach Einschätzung
des SRU sachgerecht, wenn die bei entdeckten Lenkzeit-
überschreitungen erhobenen Bußgelder zumindest teil-
weise auch von den betroffenen Transportunternehmen
selbst getragen würden.

10.4 Verkehrserzeugende Raumstrukturen 
und ihre Korrekturen

642. Räumliche Siedlungsstrukturen können – je nach
Ausgestaltung – zur Verkehrserzeugung oder aber zur
Verkehrsreduzierung beitragen. So sind insbesondere Ra-
diuserweiterung, Siedlungsdispersion und Entmischung
der Nutzungen infolge zunehmender Suburbanisierung
(Tz. 645 ff.) mitursächlich für den Anstieg und die räum-
liche Ausweitung des Individualverkehrs mit dem PKW
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und des Wirtschaftsverkehrs mit dem LKW. Umgekehrt
reduzieren sich die mit dem PKW bzw. dem LKW zu-
rückgelegten Verkehrswege umso mehr, je intensiver ein
Raum genutzt wird und je differenzierter die einzelnen
Nutzungsarten in diesem Raum sind. Dichte, Kompakt-
heit und Nutzungsmischung gelten als wichtige siedlungs-
strukturelle Faktoren, die mit verkehrssparendem Verhalten
korrespondieren (LANZENDORF und SCHEINER,
2004; BUNGE, 2000, S. 80; APEL et al., 1997, S. 417;
HOLZ-RAU, 1996, S. 75; s. auch Deutscher Bundestag,
1996, S. 91 f.). Sie sind zugleich maßgeblich für einen
hohen Anteil umweltfreundlicher Verkehrsmittel (Fuß-
gänger- und Radverkehr, ÖPNV) am Gesamtverkehrsauf-
kommen.

643. Die Wechselwirkungen zwischen Raumstrukturen
und Verkehrserzeugung sind evident (Tz. 417 ff.). Gleich-
wohl sind in der Vergangenheit verkehrssparende Sied-
lungsstrukturen vielfach nicht hinreichend durchgesetzt
worden. Zwar wurden in der Raumordnung durchaus
Siedlungsstrukturen angestrebt, die flächensparend wir-
ken und die Verkehrsachsen bündeln sollten. Dies gilt vor
allem für das Konzept der Siedlungskonzentration auf
zentrale Orte und Verdichtungsräume sowie auf Achsen
des Nahverkehrs. In der Praxis wurden diese Entwick-
lungsprinzipien jedoch nur unzureichend verwirklicht.
Zum Teil werden diese raumordnerischen Konzepte zu-
dem maßgeblich durch finanzielle Anreize unterschiedli-
cher Art (Tz. 633 ff.) und durch kommunale Planungen
konterkariert, insbesondere durch die Bauleitplanung,
aber auch durch Planungen für Einzelhandelskonzepte
etwa in Form überdimensionierter Factory-Outlet-Center
auf der „grünen Wiese“. Insgesamt ist es trotz verfügbarer
und fortentwickelter gesetzlicher Grundlagen zu raumord-
nerischen Grundsätzen (Tz. 649 ff.) sowie raumordneri-
schen und bauleitplanerischen Instrumenten (Tz. 658 ff.)
nicht gelungen, Radiuserweiterungen, dispersen Sied-
lungsstrukturen und Entmischung ausreichend wirksam
zu begegnen und damit eine wenn auch nicht hinrei-
chende, so aber jedenfalls notwendige Bedingung zur
Verkehrsvermeidung und Verkehrsverlagerung auf den
ÖPNV zu schaffen.

644. Die Bundesregierung strebt in ihrer Nachhaltig-
keitsstrategie an, bis 2020 die Flächeninanspruchnahme
um 75 Prozent gegenüber 2000 zu reduzieren. Dies wird
ohne eine Korrektur der Trends zur dispersen Siedlungs-
entwicklung nicht gelingen (SRU, 2004, Tz. 212 f.). Die
damit erforderliche Raumstrukturpolitik sollte dabei auch
im Hinblick auf ihre verkehrsvermeidenden Effekte wei-
terentwickelt werden.

10.4.1 Zunehmende Suburbanisierung

645. Das Städtewachstum in der Bundesrepublik
Deutschland ist durch einen zunehmenden Suburbanisie-
rungsprozess geprägt. Bevölkerung, Dienstleistung, Han-
del und Gewerbe verlagern sich aus den Städten heraus in
das Umland. Innerhalb der Agglomerationen und inner-
halb von verstädterten Räumen konzentriert sich das Be-
völkerungs- und Arbeitsplatzwachstum auf das Umland
der Kernstädte. Nicht mehr die Stadt, sondern ihr Umland
wächst, und zwar immer weiter über die administrativen
Grenzen der Kernstädte hinaus (BBR, 2000, S. 332;

s. hierzu auch das Trendszenario zur Fortentwicklung der
Raumstrukturen in Deutschland in STIENS, 2003). Seit
der Wiedervereinigung findet Suburbanisierung auch in
den östlichen Bundesländern statt. Während in den west-
lichen Bundesländern überwiegend die Verlagerung von
Wohnstätten ins Umland den Einzelhandel, das Gewerbe
und tertiäre Dienste nach sich zieht, verläuft der Prozess
in den östlichen Bundesländern umgekehrt und zeitlich
verkürzt: Der Verlagerung von Einzelhandel und Ge-
werbe ins Umland folgt dort regelmäßig das Wohnen
nach (BBR, 2000, S. 75 ff.; STEIN, 2004; UBA, 2001,
S. 23).

646. Kennzeichnend für den fortschreitenden Suburba-
nisierungsprozess sind vor allem die zunehmende Radius-
erweiterung, die Siedlungsdispersion und eine Ent-
mischung der Nutzungen:

Die Suburbanisierung verlagert sich immer weiter nach
außen und umfasst immer weitere ländliche Gebiete (Ra-
diuserweiterung). Das Siedlungs- und Verkehrsflächen-
wachstum konzentriert sich dabei nicht auf von der Lan-
desplanung ausgewiesene zentrale Orte mit gut
ausgebauter Infrastruktur, sondern auf die weniger ver-
dichteten und ländlichen Räume, die naturgemäß weiter
von der Kernstadt entfernt liegen (BBR, 2000, S. 74).
Fand früher der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern
noch am Stadtrand statt, wird mittlerweile in der Peripherie
und in Achsenzwischenräumen gebaut (HABERMANN-
NIEßE, 2004, S. 135; Deutscher Bundestag, 1996, S. 48).
Diese Entwicklung führt zu dispersen Siedlungsstruktu-
ren (BBR, 2000, S. 74) und somit zu stark autoabhängi-
gen Gebieten (Deutscher Bundestag, 1996, S. 48).

Parallel zur Wohnsuburbanisierung lassen sich zudem
auch in den Bereichen des produzierenden Gewerbes und
des Handels sowie im Dienstleistungssektor zum Teil er-
hebliche Suburbanisierungstendenzen feststellen. Tradi-
tionelle Standorte werden aufgegeben und an den Stadt-
rand verlegt. Folge dieser funktionalen Anreicherung der
Suburbanisierung ist eine intraregionale Dekonzentration
von Arbeitsplätzen (BBR, 2000, S. 43, 75 f.; Deutscher
Bundestag, 1996, S. 27, 53). Insbesondere in den östli-
chen Bundesländern ist ein massiver Verlust des Handels
in den Kernstädten zu beobachten. Zwei Drittel der Ein-
zelhandelsflächen befinden sich dort bereits auf der „grü-
nen Wiese“. Aber auch in den westlichen Bundesländern
ist ein solcher Trend durchaus erkennbar (BBR, 2000,
S. 75 f.).

647. Diese Tendenzen des „Speckgürtelwachstums“ er-
folgen keineswegs koordiniert, also im Sinne einer dezen-
tralen Konzentration von Nutzungen. Standorte für Wohnen
und Arbeiten, Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen
fallen vielmehr zunehmend auseinander (Entmischung).
Statt einer Verdichtung unterschiedlicher Funktionen
werden vielfach – planerisch und finanziell – Raumstruk-
turen gefördert, die einer Trennung von Nutzungsarten
Vorschub leisten. Überörtliche Verkehrswege fördern die
Erreichbarkeit und Attraktivität peripherer Siedlungs-
und Produktionsstrukturen (MOTZKUS, 2004; NBBW,
2004; STIENS, 2003; UBA, 2003, S. 286; BBR, 2000,
S. 57 ff.). Der Ausbau der Straßennetze und der hohe
Motorisierungsgrad der Bevölkerung ermöglichen die
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Verknüpfung der räumlich getrennten Funktionen, bedin-
gen aber gleichzeitig ihrerseits wiederum ein weiteres
räumliches Auseinanderfallen (Deutscher Bundestag,
1996, S. 7; s.a. STIENS, 2003; TROGE et al., 2003,
S. 86). Insgesamt muss der festzustellende Suburbanisie-
rungsprozess aufgrund

– weiterhin bestehender Verflechtungen des Umlandes
zur Kernstadt,

– disperser und entmischter Siedlungsstrukturen und

– der Verlagerung von Freizeiteinrichtungen, Handel
und Gewerbe in das Umland der Städte

als mitursächlich für ein gesteigertes Verkehrsaufkom-
men angesehen werden.

648. Ein Wachstum des Individualverkehrs als Folge
disperser Siedlungsstrukturen und Entmischung von städ-
tischen Funktionen belegt beispielsweise auch eine Un-
tersuchung von Umzügen aus München ins Umland. Da-
nach arbeitete die Mehrheit der Befragten nach dem
Wegzug aus der Kernstadt weiterhin in München und
nahm einen längeren Weg zur Arbeit in Kauf. Von dem
neuen Wohnstandort im Umland war jedoch nur noch gut
jeder Dritte (einschließlich der Verkehrsteilnehmer im
kombinierten Verkehr) mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs. Innerhalb Münchens traf dies immerhin auf
45 Prozent zu (IMU, 2002). Untersuchungen über den Fa-
milienalltag mit Kindern in verschiedenen Siedlungs-
strukturen kommen zu dem Ergebnis, dass in Einfami-
lienhausgebieten nur 46 Prozent der Grundschüler zu Fuß
zur Schule gehen, während dies bei 80 Prozent der
Grundschüler, die in innerstädtischen Mischgebieten le-
ben, der Fall ist (EVALO, 2004). Fast jeder Zweite der
11- bis 14-Jährigen wird in den Einfamilienhausgebieten
„chauffiert“. Bundesweit sind bereits 9 Prozent aller PKW-
Fahrten so genannte Begleitfahrten (Holen und Bringen;
EVALO, 2004). Einer Studie aus Großbritannien zufolge
steigt bei geringer Bevölkerungsdichte generell die Nach-
frage nach motorisiertem Individualverkehr. Bei höherer
Bevölkerungsdichte nimmt sie dagegen ab (Department
of the Environment, 1993; s. a. APEL et al., 1997,
S. 402). Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunder-
lich, dass Radiuserweiterung, Siedlungsdispersion und
Entmischung nicht nur zu einer Zunahme motorisierten
Individualverkehrs beitragen, sondern auch mit einem
Rückzug der Bahn und des ÖPNV aus der Fläche verbun-
den sein können.

10.4.2 Leitbilder zur Korrektur des räumlich-
strukturellen Trends

Leitbilder der Raumordnung

649. Für Leitbilder zur Korrektur des Trends zunehmen-
der Suburbanisierung mit ihren „Elementen“ der Radius-
erweiterung, der Siedlungsdispersion und Entmischung
sollten unverändert die raumordnerischen Konzeptionen
der Zentralen Orte und der Achsenstrukturen maßgeblich
sein (MKRO, 2001; s. a. APEL et al., 1997, S. 417;
KAGERMEIER, 1997, S. 48 ff.; HOLZ-RAU und
KUTTER, 1995).

650. Das Konzept der zentralen Orte von
CHRISTALLER (1941) wurde in den 1960er-Jahren in
die offizielle Raumordnung der Bundesrepublik einge-
führt (s. Abb. 10-2, MKRO, 1972; genauer bei: BOSE,
1994, S. 54 ff.), um einerseits die Arbeitsteiligkeit zwi-
schen den Großstädten und ihrem Umland zu strukturieren
und andererseits in peripheren ländlichen Regionen durch
die zentralörtliche Struktur zur wirtschaftlichen Entwick-
lung der Regionen beizutragen (MKRO, 2001; KAGER-
MEIER, 1997, S. 48). Durch den Ausschluss einer stärke-
ren Entwicklung von kleineren Siedlungskernen sollte die
Zersiedlung verhindert und die Konzentration vieler städ-
tischer Funktionen an bestimmten Standorten unterstützt
werden. In der Konsequenz müsste eine solche Struktur
gleichfalls verkehrsvermindernd wirken.
Das Konzept der zentralen Orte hat in Deutschland die
Siedlungsstrukturentwicklung stark geprägt, ist aber noch
immer von einer konsequenten Umsetzung entfernt. Auch
eindeutige raumordnerische Vorgaben vermochten es
nicht, die Siedlungsentwicklung eindeutig auf die Sied-
lungsschwerpunkte zu konzentrieren (vgl. Untersuchun-
gen von DILLER, 2005; GROß, 2004). Eine maßgebliche
Ursache liegt darin begründet, dass für die Kommunen
wenig Anreize bestehen, aktiv an der Bauleitplanung mit-
zuwirken und die Städtebau- und Wohnbaupolitik zum
Teil gegenläufige Tendenzen begünstigt (SRU, 2004;
KISTENMACHER bereits 1980, S. 16).
651. Das zweite wichtige Grundkonzept der Siedlungs-
entwicklung ist das Achsenkonzept, das die Anordnung von
Entwicklungskernen entlang von Schienenverkehrsachsen,
die aus den Ballungsräumen in das Umland reichen, an-
strebt (Abb. 10-2). Siedlungsachsen bestehen in der Regel
aus einzelnen Zentren an den Haltepunkten des schienen-
gebundenen Personennahverkehr (SPNV). Die Siedlungs-
entwicklung soll weitgehend auf diese Zentren beschränkt
und maßgeblich durch verdichtete Bauweisen realisiert
werden, um eine optimale Ausnutzung der SPNV-Erschlie-
ßung zu erreichen. Dieses Konzept wurde erstmals 1964
im Landesentwicklungsprogramm Nordrhein-Westfalen
eingeführt (KISTENMACHER, 1982, S. 263). In der
Folge etablierte es sich schnell in den räumlichen Entwick-
lungsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen. Es
zählt heute zu den Standardelementen der Raumordnung
(KAGERMEIER, 1997, S. 52; s. zum Beispiel für Ham-
burg: KOCH, 1998, S. 193 ff. und für Schleswig-Holstein
den Landesraumordnungsplan 1998, S. 53 f.).
Das Achsenmodell ist ursprünglich vermutlich auf eine
Trendfortschreibung des Status quo zurückzuführen. Auf-
grund der damals eingeschränkten PKW-Verfügbarkeit
orientierte sich die Siedlungsentwicklung an den durch
den SPNV erschlossenen Achsen (KAGERMEIER, 1997,
S. 53). Später wurde das Achsenmodell von der realen
Entwicklung überholt und die Achsenzwischenräume ge-
rieten zunehmend unter Siedlungsdruck. Die an den Halte-
punkten des SPNV häufig als Geschosswohnungsbau an-
gestrebte verdichtete Bauweise entsprach nicht dem
Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung nach einem
„Häuschen im Grünen“. Zudem führte die Lagegunst in
den haltestellennahen Bereichen zu einer Erhöhung der
Bodenpreise, was wiederum eine Besiedlung der Ach-
senzwischenräume forcierte. Ein Beispiel hierfür ist unter
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A b b i l d u n g  10-2

Das hierarchische Modell der zentralen Orte

Quelle: DEITERS, 1976, S. 107
anderem eines der frühesten Modelle, das Hamburger
Dichtemodell, ein punkt-axiales Siedlungskonzept mit
SPNV-Achsen, mit dem eine ringförmige Ausweitung der
Stadt Hamburg vermieden werden sollte, indem eine
Siedlungsentwicklung im Rahmen von Achsen mit zen-
tralen Orten als Endpunkte ohne umfassende Besiedlung
der Achsenzwischenräume angestrebt wurde (BOSE,
1994). Die Raumplanung versuchte dennoch – mit zum
Teil mäßigem Erfolg (HABERMANN-NIEßE, 2004) –
die Suburbaniserung zumindest auf Korridore entlang der
Achsen zu begrenzen.

Im Vergleich zu einer dispersen, weniger dichten Raum-
struktur bietet eine punkt-axiale Konzentration hinsicht-
lich des Verkehrsvolumens und der erzielbaren Anteile öf-
fentlicher Verkehrsmittel erhebliche Vorteile (s. Abb. 10-3).

Noch vorteilhafter ist allerdings eine konzentrische
Raumnutzung. Diese Struktur führt allein aus geometri-
schen Gründen zu einer Verringerung der zurückgelegten
Verkehrsstrecken (KAGERMEIER, 1997, S. 53). Gegen
eine ausschließlich konzentrische Siedlungsentwicklung
sprechen jedoch andere stadtplanerische Gründe wie zum
Beispiel der Verlust multifunktionaler Grünverbindungen,
die aus dem Umland in die Städte hineinreichen. Die
Länge der zurückgelegten Verkehrsstrecken kann darüber
hinaus durch die Entwicklung von Siedlungsschwerpunk-
ten gerade auch an den Achsenenden beeinflusst werden.
Sind an den Achsenendpunkten entsprechende Zentren
vorhanden, können Fahrten vom Umland in die weiter
entfernt liegende Kernstadt überflüssig und durch Fahrten
zum näher liegenden Achsenendpunkt ersetzt werden.



Drucksache 15/5900 – 288 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

A b b i l d u n g  10-3

Siedlungsstruktur und Interaktionsmuster in den Agglomerationsräumen
(Geschichte, wahrscheinliche Zukunft und Szenarien)

Quelle: HESSE und SCHMITZ, 1998; SCHMITZ, 2001, verändert

Siedlungsstruktur Interaktionsmuster

Urbanisierung 
(ca. 1850 – 1950)

Suburbanisierung 
(ca. 1950 – 1980)

Desurbanisierung 
(ca. 1980 – 2000)

Wahrscheinliche 
Zukunft: (Zukunft 1) 
Fortsetzung der 
Desurbanisierung 
(Urban Sprawl)

Zukunft 2: 
Reurbanisierung I 
(Dezentrale 
Konzentration) 

(= Szenario B)

Zukunft 3: 
Reurbanisierung II 
(Dezentrale Kon- 
zentration im ver- 
städterten Korridor) 

(= Szenario C)

Zukunft 4: 
Die nachhaltige 
Stadtlandschaft 

(= Szenario D)
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652. Ende der 1980er-Jahre wurde das punkt-axiale
Modell durch das Schlagwort der dezentralen Konzentra-
tion neu belebt und erweitert (BMBau, 1993, S. 6;
s. a. KAGERMEIER, 1997, S. 58; SPIEKERMANN,
2002; APEL et al., 1995, S. 46 ff.; s. a. Abb. 10-3). Wäh-
rend zuvor vor allem ländlich-periphere Räume in ihrer
Entwicklung durch eine Konzentration der Entwicklungs-
impulse auf Entwicklungspole gestützt werden sollten,
wurde nun dieses Konzept – wie auch im raumordnungs-
politischen Orientierungsrahmen vorgesehen (BMBau,
1993, S. 4) – auf großstädtische Räume übertragen und
sollte zu einer räumlichen Strukturierung und Lenkung
der bestehenden Wachstumstendenzen genutzt werden.
Gleichzeitig sollten damit die Achsenzwischenräume für
eine multifunktionale Nutzung durch die Landwirtschaft,
siedlungsnahe Erholung und Wander- und Lebensräume
für Tiere und Pflanzen sowie als klimatische Aus-
gleichsräume erhalten werden. Zudem bezieht sich die-
ses heute immer noch forcierte Konzept nun nicht mehr
nur auf eine Stadtregion mit ihrem Umland, sondern
umfasst auch weiter entfernt liegende größere Zentren
als Entlastungsstandorte zur Bildung von Städtenetzen
(BERGMANN et al., 1993, S. 520 ff.; MEHWALD,
1995; s. Abb. 10-3 „Zukunft 3“). Auch bei diesem Kon-
zept zur Steuerung der Siedlungsstruktur wird ein hohes
Maß an politischem Gestaltungswillen auch auf kommu-
naler Ebene erforderlich (STIENS, 2003, S. 120).

Das raumplanerische Konzept der dezentralen Konzen-
tration wird durch städtebauliche Leitbilder wie die
„Stadt der kurzen Wege“ oder das der „kompakten
Stadt“ ergänzt (JESSEN, 1996; HOLZ-RAU, 1997;
LÖDLER, 2000; APEL et al., 1995, S. 46 f. und S. 49;
SPIEKERMANN, 2002). Dabei soll wiederum eine hohe
Baudichte, eine Mischung der Nutzungen der besiedelten
Bereiche sowie eine ökologische Aufwertung der Aufent-
haltsqualität der Freiräume in den Quartieren angestrebt
werden. Empirische Daten (KAGERMEIER, 1997,
S. 59 f.) belegen, dass eine Mischung der Nutzungen zu
einer Verminderung des Verkehrs beitragen kann, auch
wenn dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss
(LÖDLER, 2000).

653. Seit Anfang der 1990er-Jahre werden zuneh-
mend polyzentrale Strukturmodelle diskutiert, die ge-
genüber den punkt-axialen Sternmodellen auf axiale
Siedlungsbänder verzichten, nachrangige Orte betonen
und neben den traditionellen radialen Achsen Tangen-
tialverbindungen innerhalb der Städtenetze ausweisen
(KAGERMEIER, 1997, S. 60; s. Abb. 10-3 „Zukunft 1“
und „Zukunft 2“). Dieses Konzept rückt weiter ab von
einer Konzentration der Siedlungsstrukturen auf die Hal-
tepunkte des Nahverkehrs und dürfte deshalb eher ver-
kehrserzeugend wirken. Es führt ferner dazu, dass die re-
gionalen Grünzüge in den Achsenzwischenräumen
fragmentiert und von der umgebenden Landschaft abge-
schnitten werden, sodass Verbindungsfunktionen der
Landschaft für Erholungssuchende, Tiere und Pflanzen
und mesoklimatische Zusammenhänge gestört werden.

654. Eine der wenigen empirischen Studien zum Zu-
sammenhang von Siedlungsstruktur und Verkehrsverhal-
ten wurde durch KAGERMEIER (1997) am Beispiel
Südbayern erarbeitet. In dieser Untersuchung wurden

nicht nur die Berufs- und Ausbildungsverkehre, sondern
auch die Einkaufsverkehre und eingeschränkt der Frei-
zeitverkehr – sowohl in die Freiräume als auch in die
Kernzentren – analysiert. KAGERMEIER kommt auf
dieser Grundlage zu folgendem Fazit (S. 194; ähnlich
auch HOLZ-RAU et al., 1997 für die Region Stuttgart;
KUTTER, 1991 für den Großraum Berlin):

– „Die beiden entscheidenden Variablen für den Ver-
kehrsaufwand sind die Größenrelationen zwischen der
Kernstadt und den nachrangigen Zentren sowie die
Entfernungen von den Nebenzentren zur Kernstadt.
Entfernungen zwischen 30 km und 80 km (zwischen
nachrangigem Zentrum und Kernzentrum, Anm. d.
Verf.) sowie Einwohnerzahlen zwischen 50 000 und
250 000 markieren im Verflechtungsbereich von Mün-
chen günstige siedlungsstrukturelle Bedingungen für
geringen Verkehrsaufwand.

– Die nachrangigen Zentren sollen möglichst wenig tri-
butäre Funktion für die Kernstadt erfüllen, sondern
einen möglichst hohen Autonomiegrad aufweisen.

– Das punkt-axiale Prinzip von Siedlungsachsen hat bei
der in Südbayern gegebenen Distanz- und Größenent-
wicklung sein Optimum überschritten. Seine weitere
Anwendung für die Siedlungsentwicklung würde ver-
kehrsaufwandssteigernd wirken.

– Da ein möglichst hoher Autonomiegrad für die Aus-
bauzentren angestrebt wird, kommt der Schaffung tan-
gentialer ÖV-Verbindungen keine hohe Priorität zu.

– Auch die kleinräumige Nutzungsmischung besitzt un-
ter dem Aspekt des Verkehrsaufwandes nicht den ho-
hen Stellenwert, der ihr in der aktuellen Diskussion
beigemessen wird. Nutzungsmischung ist zusammen
mit einer dichten und kompakten städtebaulichen Ge-
staltung im Wesentlichen nur unter dem Blickwinkel
geringer MIV-Anteile im Binnenverkehr von Bedeu-
tung.

– Das Vorhandensein privater und halbprivater Wohnau-
ßenräume wirkt dämpfend auf die Freizeitmobilität.
Auf die Gestaltung des Wohnumfeldes ist bei der städ-
tebaulichen Detailplanung ein besonderes Augenmerk
zu richten.“

Damit wird die grundsätzliche Geltung der raumordneri-
schen Konzepte – allen voran das Konzept der Zentralen
Orte und das Achsenkonzept – nicht infrage gestellt.
Denn verschiedene Analysen (HABERMANN-NIEßE,
2004; GROß, 2004) zeigen, dass das größte Problem die
mangelnde Umsetzung der raumordnerischen Leitbilder
ist. Die gesetzlichen Grundlagen für eine verkehrsspa-
rende Siedlungsentwicklung sind seit langem vorhanden
(Abschn. 10.4.3). In der Praxis werden Regional- und
Stadtplanung oftmals nicht oder allenfalls unzureichend
mit der Verkehrsplanung verknüpft (STEIN, 2004). Es
wird allerdings deutlich, dass weitere Faktoren das Ver-
kehrsgeschehen entscheidend mit beeinflussen. Die
Durchsetzung verkehrssparender Siedlungsstrukturen ist
zwar eine nicht hinreichende, aber doch notwendige Be-
dingung zur Verkehrsvermeidung. Neben den siedlungs-
strukturellen Ausgangsbedingungen sind offensichtlich
auch die individuellen Mobilitätserwartungen und -mög-
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lichkeiten wichtige Einflussgrößen (HESSE, 2000). So
stößt das Achsenkonzept in großen Agglomerationen an
seine Grenzen. In Zukunft ist es erforderlich, noch mehr
Wert auf die multifunktionale Ausstattung und hohe
Autonomie einzelner Mittelzentren zu legen. Auch ist die
„Unwirtlichkeit“ der Städte offenbar ein entscheidender
Grund für einen erhöhten Freizeitverkehr. Daher ist neben
einer den Zielen einer nachhaltigen Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung verpflichteten starken Gesamtplanung
auf allen Ebenen auch eine Erweiterung des auf Verkehr
und Siedlungsstruktur ausgerichteten Blicks auf die
Lebensstile und Milieus der am Verkehrsgeschehen Be-
teiligten erforderlich (HESSE, 2000).

Rechtliche Verankerung raumordnerischer Leitbilder

655. Sowohl das Achsenkonzept als auch das Konzept
Zentraler Orte sind bereits im Raumordnungsgesetz (ROG),
insbesondere in dessen raumordnerischen Grundsätzen,
verankert. So ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG die dezen-
trale Siedlungsstruktur des Gesamtraumes mit ihrer Viel-
zahl leistungsfähiger Zentren und Stadtregionen zu erhal-
ten. Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren
und ausdrücklich auf ein System leistungsfähiger Zentra-
ler Orte auszurichten. Die Siedlungsentwicklung ist
außerdem durch Zuordnung und Mischung der unter-
schiedlichen Raumnutzungen dahin gehend zu gestalten,
dass die Verkehrsbelastung verringert und zusätzlicher
Verkehr vermieden wird (§ 2 Abs. 2 Nr. 12 S. 3 ROG).
Raumordnungspläne sollen dementsprechend als Fest-
legungen zur Raumstruktur unter anderem insbesondere
Zentrale Orte (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) ROG) sowie
Achsen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 lit. e) ROG) enthalten
(Abschn. 10.4.3). Wesentliche Elemente eines Konzepts
ausgeglichener Funktionsräume bzw. dezentraler Kon-
zentration werden hiermit zur Vorgabe für raumbedeut-
sames Handeln gemacht (ERBGUTH, 2000, S. 60).

656. Weiter finden sich im Grundsätzekatalog des
§ 2 Abs. 2 ROG in Bezug auf die Verkehrsvermeidung
durch die Raumordnung folgende Vorgaben:

– Verdichtungsräume sind als Wohn-, Produktions- und
Dienstleistungsschwerpunkte zu sichern. Die Sied-
lungsentwicklung ist durch Ausrichtung auf ein inte-
griertes Verkehrssystem und die Sicherung von Frei-
räumen zu steuern. Die Attraktivität des ÖPNV ist
durch Ausgestaltung von Verkehrsverbünden und die
Schaffung leistungsfähiger Schnittstellen zu erhöhen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG).

– In Gebieten, in denen Arbeitsplätze geschaffen wer-
den sollen, ist der dadurch voraussichtlich ausgelöste
Wohnbedarf zu berücksichtigen. Hinzuwirken ist auf
eine funktional sinnvolle Zuordnung dieser Gebiete zu
den Wohngebieten (§ 2 Abs. 2 Nr. 11 S. 2 ROG).

– Schließlich verlangt § 2 Abs. 2 Nr. 12 S. 3 ROG vor
allem in verkehrlich hoch belasteten Räumen und Kor-
ridoren eine Verbesserung der Voraussetzungen zur
Verlagerung von Verkehr auf umweltverträgliche Ver-
kehrsträger.

657. Diese rechtlichen Vorgaben müssen – flankiert
durch den Abbau verkehrserzeugender finanzieller An-

reize (Tz. 633 ff.) – viel konsequenter als bisher in der
Praxis durchgesetzt und der Entwicklung räumlicher
Strukturen zugrunde gelegt werden (RUNKEL, 2004,
Rn. 148). Gemäß § 4 Abs. 2 ROG sind die Grundsätze
der Raumordnung „von öffentlichen Stellen bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen … in der Abwä-
gung oder bei der Ermessensausübung … zu berücksich-
tigen“. Ein vollständiges „Wegwägen“ der Belange
umweltfreundlicher Verkehrssteuerung ist insbesondere
nach der nunmehr in § 1 Abs. 2 ROG verankerten Leit-
vorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung nicht
(mehr) zulässig (ERBGUTH und BEAUCAMP, 2000,
S. 770; ERBGUTH, 2000, S. 30). Danach müssen viel-
mehr die sozialen und die wirtschaftlichen Ansprüche an
den Raum mit seinen ökologischen Funktionen „in Ein-
klang“ gebracht werden. Es gilt, die für die konkrete Um-
setzung verkehrssparender Raumstrukturen zur Verfü-
gung stehenden Instrumente auf den einzelnen
Planungsebenen in einem erheblich größeren Umfang, als
dies in der Vergangenheit geschah, auszuschöpfen.

10.4.3 Raumordnerische und bauleit-
planerische Instrumente zur 
Verkehrsvermeidung

658. Die Grundsätze der Raumordnung sind unter an-
derem durch raumordnerische Zielfestlegungen in
Raumordnungsplänen zu konkretisieren. Alle öffentli-
chen Stellen, die raumbedeutsame Planungen durchfüh-
ren, sind an diese Ziele gebunden. Im Unterschied zu
den „nur“ abwägungsrelevanten Grundsätzen der Raum-
ordnung (Tz. 655 f.) stellen die Ziele der Raumordnung
verbindliche Letztentscheidungen der Landes- bzw. Re-
gionalplanung dar (KOCH und HENDLER, 2004, S. 48;
HENDLER, 2003).

659. Gemäß § 7 Abs. 2 ROG sollen die Raumordnungs-
pläne insbesondere Festlegungen zur Siedlungs-, zur
Freiraum- sowie zur Verkehrinfrastruktur enthalten. Im
Hinblick auf eine anzustrebende verkehrssparende Sied-
lungsstruktur kommt der Festlegung von Zentralen Orten
und Achsen maßgebliche Relevanz zu (Tz. 649 ff.). Die
Ausrichtung der Siedlungstätigkeit auf Zentrale Orte er-
folgt durch Bestimmung von Ober- bzw. Mittel- oder Un-
terzentren. Das Achsenkonzept fordert die Entwicklung
derartiger Zentraler Orte unterschiedlicher Stufen inner-
halb eines Systems „bandartiger“ oder „perlenschnurarti-
ger“ siedlungsstruktureller Schwerpunkte. Letzteres sieht
bspw. das Regionale Entwicklungskonzept (REK) von
1996 für Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen für die Metropolregion Hamburg vor. Daneben sind
im Raumordnungsplan Aussagen zu besonderen Ge-
meindefunktionen, zu Entwicklungsschwerpunkten und
zu Siedlungsentwicklungen zu treffen (§ 7 Abs. 2
Nr. 1 lit. c) und d) ROG). Die anzustrebende Freiraum-
struktur soll durch Festlegungen unter anderem zu groß-
räumig übergreifenden Freiräumen und zum Freiraumschutz
sowie zur Sanierung und Entwicklung von Raumfunk-
tionen vorgegeben werden (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 lit. a) und
c) ROG). Außerdem soll gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 ROG
die zu entwickelnde Verkehrsinfrastruktur in den Raum-
ordnungsplänen behandelt werden. Dabei können auch
konkrete Festsetzungen zur weiteren Entwicklung der
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ÖPNV getroffen werden (ERBGUTH und BEAUCAMP,
2000, S. 770; ERBGUTH, 2000, S. 34).

660. Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Kommu-
nen Adressaten der raumordnerischen Grundsätze. Deren
Aussagen zur umweltverträglichen Verkehrsgestaltung
dürfen – in Parallele zur raumordnerischen Abwägung
(s. Tz. 657 zu § 1 Abs. 2 ROG) – auch in der Bauleitpla-
nung aufgrund der in § 1 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
verankerten planerischen Leitvorstellung der „nachhalti-
gen städtebaulichen Entwicklung“ nicht (vollständig)
weggewogen werden. Die Kommunen haben also bei der
räumlichen Zuordnung von Nutzungen in ihrem Gemein-
degebiet auch auf verkehrssparende Strukturen hinzuwir-
ken.

Das bedeutet bspw., dass Flächennutzungs- und Bebau-
ungspläne an der Herstellung räumlicher Nähe zwischen
Wohn- und Arbeitsstätten und Einzelhandel zu orien-
tieren sind. Bei einer ausgewogenen Mischung von
Wohn- und Arbeitsstätten arbeiten zwar nicht die meisten
Erwerbstätigen automatisch in Wohnungsnähe. Denn bei
einem Arbeitsplatzwechsel wird nicht stets auch zugleich
der Wohnort gewechselt, Familienmitglieder arbeiten zu-
dem häufig in verschiedenen Stadtteilen. Und erst ein
räumlich relativ großer Arbeitsmarkt schafft Arbeits-
plätze für zum Teil hochspezialisierte Berufsbilder.
Gleichwohl kann eine ausgewogene Verteilung von
Wohn- und Arbeitsstätten bedeutende verkehrsreduzie-
rende Effekte ermöglichen (APEL et al., 1997, S. 409;
Deutscher Bundestag, 1996, S. 92; HOLZ-RAU und
KUTTER, 1995). Aus Pendlerdaten im Raum Stuttgart
und Düsseldorf sowie aus Daten zu weiteren Fallstu-
dienstädten geht hervor, dass bei etwa ausgewogenem Ar-
beitsplatzbesatz auf Stadtteilebene oder Gemeindeebene
im Stadtumland immerhin rund 30 bis 50 Prozent der Be-
schäftigten im Wohnstadtteil arbeiten (APEL et al., 1997,
S. 409 ff.; HOLZ-RAU und KUTTER, 1995).

661. Als Instrumente für eine verkehrssparende Bauleit-
planung stehen den Kommunen insbesondere Verdich-
tung und Nutzungsmischung zur Verfügung (RUNKEL,
2004, Rn. 148). Tatsächlich werden indes die Obergren-
zen der nach § 17 Abs. 1 der Verordnung über die bau-
liche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) zulässigen
Verdichtung vor allem in Gewerbe- und Industrie-
gebieten, aber auch in Wohnbereichen oftmals nicht er-
reicht (APEL et al., 1997, S. 401 ff.; beispielhaft für ver-
dichteten, jedoch nicht realisierten Wohnungsbau
s. HOPPE et al., 2004). Zumeist außer Betracht bleibt in
der Praxis zudem, dass § 17 Abs. 2, 3 BauNVO der Ge-
meinde die Möglichkeit bieten, die Obergrenzen der Ver-
dichtung in den meisten bebauten Gebieten unter besonde-
ren Voraussetzungen zu überschreiten (BUNGE, 2000,
S. 81). Die BauNVO lässt auch die Mischung un-
terschiedlicher Flächennutzungen ohne weiteres zu
(BUNZEL, 1995, S. 495 ff.). Das ist offensichtlich für
Dorf-, Misch- und Kerngebiete, gilt aber – wenn auch in
eingeschränkter Form – ebenfalls für allgemeine Wohn-
gebiete. In Bezug auf das Nebeneinander unterschied-
licher Gebietstypen existiert ein striktes Trennungsgebot
heute im Prinzip nur noch für reine Wohngebiete einer-
seits und Industrie- und Gewerbegebiete andererseits.
Mit dem Bedeutungsverlust Umwelt belastender Indus-

trien und dem Bedeutungsgewinn des Dienstleistungs-
sektors haben sich viele Argumente für eine strenge
funktionsräumliche Trennung von Wohnen, Arbeiten und
Freizeit erübrigt. Attraktive Nahräume mit Funktions-
mischung könnten damit wieder an Bedeutung gewinnen
(KALKKUHL, 2003; HOLZ-RAU und KUTTER,
1995).

Im vorhandenen Bestand können Verdichtungen oder
Nutzungsänderungen gezielt zum funktionalen Ausgleich
eingesetzt werden. Bislang monofunktionale Gebiete
können auf diese Weise geöffnet werden. Nutzungs-
mischungskonzepte sind rechtlich zwar zulässig. Sie wer-
den jedoch häufig aufgrund anderer, der Planung nicht
zugänglicher Antriebskräfte nicht realisiert. So werden
bspw. planungsrechtlich ausgewiesene Mischgebiete
durch die tatsächlich stattfindende Wohnbebauung letzt-
endlich zu reinen Wohngebieten.

Bei Neuplanungen sollte die Ausweisung allgemeiner
Wohngebiete gegenüber reinen Wohngebieten bevorzugt
werden (HOLZ-RAU und KUTTER, 1995). Eine Pflicht
der Kommunen zur Ausweisung reiner Wohngebiete gibt
es nicht. Allgemeine Wohngebiete schaffen die Voraus-
setzungen für wohnungsnahen Einzelhandel sowie für die
Ansiedelung von nicht störenden Büronutzungen und an-
deren Gewerbebetrieben. Die BauNVO bietet zudem die
Möglichkeit einer zielgerichteten Steuerung mischungs-
unverträglicher Unternehmen. Im Bebauungsplan können
bspw. Festlegungen zu Betriebs- und Anlageformen so-
wie zur Zweckbestimmung von Teilflächen getroffen
werden. Außerdem kann mit der Bestimmung von Grenz-
werten, insbesondere in Form von flächenbezogenen
Schallleistungspegeln, auf konkrete Störungssituationen
reagiert werden.

662. Fallstudien von Stadtregionen belegen, dass es in
den deutschen Städten beachtliche Möglichkeiten für
bauliche Nutzungen im Siedlungsbestand gibt (APEL,
2000). Stellvertretend für typische Strukturen und Ent-
wicklungstrends in den Stadtregionen West- und Ost-
deutschland wurden die Regionen Hannover und Cottbus
ausgewählt und untersucht. Danach könnten Wohnungs-
baupotenziale im Innenbereich der Städte und Gemeinden
durch Wiedernutzung vorhandener Flächen im Siedlungs-
bestand, durch Schließung von Baulücken, den Ausbau
von Dachgeschossen und eine höhere Ausschöpfung des
Maßes der baulichen Nutzung bei Neubauten rein rechne-
risch zwei Drittel des Wohnungsbaubedarfs bis zum
Jahre 2010 in der Region Hannover decken. In der Re-
gion Cottbus wären es bereits mehr als 100 Prozent.
Durch Umnutzung und Verdichtung mindergenutzter
Siedlungsflächen, Funktionsergänzungen bei lockerer
Bauweise, Gebäudeaufstockungen, Aus- und Anbau sowie
durch Straßenrandbebauungen könnten weitere Poten-
ziale erschlossen werden, die auch in der Region Hanno-
ver eine vollständige Deckung des geschätzten Woh-
nungsbaubedarfs bis zum Jahre 2010 möglich machen
würden, ohne dass neue Flächen für Siedlungszwecke in
Anspruch genommen werden müssten. In der Tendenz
gelten diese Aussagen auch für die Bereiche Gewerbe,
Handel und öffentliche Einrichtungen. Die genannten
Maßnahmen müssen allerdings begleitet werden von ei-
ner ökologischen und sozialen Aufwertung des Wohnum-
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feldes, damit sich das Wohnen und Leben in der Stadt als
wirkliche Alternative zum „Wohnen im Grünen“ darstellt.
Insofern können die Kommunen bspw. durch entspre-
chende Vorgaben in der Bauleitplanung vermehrt Wohn-
formen anbieten, die mit dem frei stehenden Einfamilien-
haus konkurrieren können (TROGE et al., 2003, S. 88).
Eine hohe Wohnqualität und ein Wohnen mit Garten sind
auch bei mittlerer und hoher Baudichte von 50 bis
100 Wohnungen pro Hektar Bruttobauland (Nettobauland
sowie Flächen für Erschließung und für kleinere öffentli-
che Spiel- und Grünflächen) realisierbar (APEL, 2000).
Die Grenze einer verträglichen baulichen Nutzung ist der-
zeit jedenfalls nicht bereits bei einer Geschossflächenzahl
(GFZ) von 0,8 bis 1,0 für die Wohnnutzung erreicht. Viel-
mehr wird eine ausreichende wohnungsbezogene Freiflä-
che noch bis zu einer Geschossflächenzahl von etwa
2,0 als realisierbar eingeschätzt, zumindest bei einem un-
terdurchschnittlichen PKW-Bestand (TROGE et al., 2003,
S. 88; APEL, 2000).

663. Geht es um die Beziehung von kleineren Gemein-
den zu benachbarten größeren Kommunen, besteht die
Möglichkeit, gemeinsame Bauleitpläne aufzustellen
(§§ 204, 205 BauGB). Allerdings sollten in diesen Fällen
zuvor regelmäßig Vorgaben in Regionalplänen festgelegt
werden (BUNGE, 2000, S. 83). Dies gilt auch für die Ent-
scheidung über besonders verkehrsintensive Projekte wie
etwa große Einzelhandelsvorhaben (beispielhaft hierfür
ist das Einzelhandelskonzept der Region Hannover,
2004). Zwar kann die Gemeinde durch entsprechende
Festsetzungen im Bebauungsplan derartige Projekte
grundsätzlich ausschließen oder einschränken. Das wird
aber oftmals nur zu einer Standortverlagerung in eine an-
dere Gemeinde, nicht aber zur Verringerung des Gesamt-
verkehrsaufkommens führen (BUNGE, 2000, S. 83 f.).

10.5 Die europäische Agrarpolitik

664.  Die bisherige auf Preisstützung und Direktbeihil-
fen setzende europäische Agrarpolitik und mit umgekehr-
ten Vorzeichen auch die im Jahre 2003 erfolgten Refor-
men in Richtung einer flankierten Teilliberalisierung
haben sowohl verkehrserzeugende als auch verkehrs-
dämpfende Elemente. In der Summe besteht aber die
Chance, dass eine umwelt- und sozialpolitisch flankierte
Agrarmarktliberalisierung auch den Güterverkehr von
Agrarprodukten reduzieren könnte.

Auf die Verkehrsentwicklung dämpfend hat sich ausge-
wirkt, dass die bisherige Politik der Preisstützung und der
Direktbeihilfen den agrarstrukturellen Wandel und damit
die Auslagerung von auf dem Weltmarkt nicht konkur-
renzfähigen Produktionszweigen gebremst hat (NABU,
1999; SPRENGER et al., 2003; van ELBURG, 2003,
S. 69). Ein Liberalisierungsszenario (vgl. SRU, 2004,
Abschn. 4.1.5) hätte größere Transportentfernungen zur
Folge. Eine Liberalisierung würde auch zu größeren Be-
triebsgrößen und Spezialisierungseffekten beitragen, die
wieder Gütertransport nach sich ziehen (vgl. SRU, 2004,
Tz. 236). Von Relevanz sind auch die Anreize der Be-
triebsverlagerung aus dicht besiedelten Agrarländern
(Niederlande) in dünn besiedelte (Neue Bundesländer,
Osteuropa) (van ELBURG, 2003, S. 70). Insgesamt
würde eine unflankierte Liberalisierung im Agrarbereich

die dominanten Markttrends zur Globalisierung der Be-
schaffungs- und Distributionslogistik, zur Konzentration
des Nahrungsmittelhandels und den damit verbundenen
fernräumlichen Verflechtungen verstärken und vorhan-
dene, dezentral-kleinbetriebliche, eher regionalorien-
tierte Strukturen gefährden (vgl. HESSE, 2002, S. 350 f.).

Verkehrserzeugend wirkten sich bisher das durch die
Marktstützung und die Beihilfen erreichte künstlich hohe
Produktionsvolumen und damit auch das Transportvolu-
men von Agrargütern aus. Zudem trugen die hohen Ex-
portsubventionen zu künstlich erzeugten Transportleistun-
gen bei. Eine Reduzierung oder Abschaffung der
Exportförderung hätte damit, neben den positiven Effek-
ten auf den Weltmarkt, auch verkehrsvermeidende Effekte
für dieses Marktsegment (van ELBURG, 2003, S. 70).

665. Eine vergleichende quantitative Gesamtbilanz der
Verkehrseffekte der bisherigen Agrarpolitik und der im
Jahre 2003 beschlossenen Reformen existiert nicht. Es ist
aber vor dem Hintergrund der oben aufgeführten Argu-
mente plausibel anzunehmen, dass in der Summe eine auf
eine unflankierte Agrarmarktliberalisierung setzende Re-
formagenda zumindest innerhalb der EU verkehrserzeu-
gende Nebenwirkungen haben kann, während sich die
exportdrosselnden und die importinduzierenden Effekte
einer Liberalisierung gegenseitig ausgleichen. Selbst
wenn diese qualitative Einschätzung zutrifft, spricht dies
nicht gegen die Fortsetzung des Reformkurses, da dieser
zahlreiche sonstige umweltentlastende Effekte mit sich
bringt (vgl. SRU, 2004, Tz. 236). So kann zum Beispiel
die Gesamtenergiebilanz importierter Produkte, trotz grö-
ßerer Transportdistanzen, im Einzelfall sogar positiver
sein als die heimische Produktion. Die Intensivierung
flankierender Maßnahmen (vgl. SRU, 2004, Kap. 4.1) er-
öffnet zudem Möglichkeiten, diese auch mit einer ver-
kehrsreduzierender Stoßrichtung zu verknüpfen.

666. Zu den hinsichtlich der Verkehrsvermeidung Er-
folg versprechenden flankierenden Maßnahmen gehören
die Strategien einer Verlagerung der Agrarförderung von
der 1. zur 2. Säule, das heißt hin zu Programmen einer in-
tegrierten Entwicklung des ländlichen Raumes und der
Honorierung ökologischer Leistungen (vgl. SRU, 2004,
Tz. 284 ff.; 2002a; 2002b). Für die Jahre 2000 bis 2006
wird die EU insgesamt 30 Mrd. Euro für Maßnahmen zur
Entwicklung des ländlichen Raumes ausgeben
(SPRENGER et al., 2003, S. 188). Mit den Luxemburger
Beschlüssen vom Juni 2003 werden diese Mittel durch
die Modulation bis zum Jahre 2013 weiter substanziell
aufgestockt werden (SRU, 2004, Tz. 252)

Im Rahmen dieser Förderprogramme können auch grund-
sätzlich Ansätze der Regionalvermarktung und der regio-
nalen Weiterverarbeitung gefördert werden. Die spezifi-
sche Ausgestaltung dieser Fördermittel liegt bei den
Mitgliedstaaten, in Deutschland im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ (GAK). Je nach Förderkriterien kann
diese sich verkehrserzeugend oder verkehrsentlastend
auswirken.

In den 1990er-Jahren haben Umweltverbände kritisiert,
dass im Hinblick auf die Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit nur größere Einzelbetriebe gefördert werden, nicht
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aber Zusammenschlüsse und kleinere Betriebe (NABU,
1999, S. 62). Nach dem Marktstrukturgesetz war auch die
Bildung von vertikal, über einzelne Verarbeitungsschritte
integrierten Erzeugergemeinschaften nicht möglich
(NABU, 1999, S. 66). Die Förderung war auf eine Ange-
botsbündelung für Großabnehmer ausgerichtet (ebd.).

Mittlerweile sind die Fördergrundsätze für die Gemein-
same Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaften
(GAP) mehrmals novelliert worden, zuletzt im Dezem-
ber 2003 (Bundestagsdrucksache 15/3131). Hierbei gab
es Fortschritte im Hinblick auf die Förderung integrierter
ländlicher Entwicklungskonzepte, durch die ländliche
Regionen Entwicklungsziele und Maßnahmenprogramme
auf der Basis einer Analyse von Problemen und Hand-
lungsmöglichkeiten entwickeln sollen. Nach den neuen
Fördergrundsätzen sind die Kooperation von Land- und
Forstwirten, die Bildung von regional vermarktenden Er-
zeugergemeinschaften und die Direktvermarktung zur
Einkommensdiversifizierung förderungsfähig. Diese No-
vellierung basiert im Wesentlichen auf den Praxiserfah-
rungen mit dem Förderprogramm „Regionen Aktiv“ für
18 Modellregionen. Im Rahmen dieses Förderprogramms
wurden zahlreiche Projekte im Bereich Regionalver-
marktung, Weiterverarbeitung und integrierter ländlicher
Entwicklung gefördert. Die wissenschaftliche Begleit-
forschung (KNICKEL et al., 2004) hat zwar verkehrs-
vermeidende Effekte nicht systematisch betrachtet, aber
erste Anhaltspunkte hierfür geliefert. Demnach haben
viele der Projekte eine wichtige Vorraussetzung für die
Regionalisierung von Wirtschaftskreisläufen geschaffen:
der Vernetzung, der Schaffung eines Regionalbewusst-
seins und entsprechender Kommunikationsbeziehungen
(KNICKEL et al., 2004). Die Investition in neue, wirt-
schaftlich tragfähige Strukturen der Regionalvermarktung
stoßen aber auf Hürden. Der Ausbau der regionalen Ver-
arbeitungs- und Vermarktungskapazitäten geht nur lang-
sam voran. Relevante Umsatzanteile durch regionale Ver-
marktungsstrukturen konnten daher bisher noch nicht
erreicht werden. In der Evaluation wird aber auch auf Er-
folg versprechende Einzelbeispiele verwiesen.

667. Der SRU bewertet die Novellierung der GAK da-
her als eine Chance, die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung auch zur Förderung verkehrssparender Wirt-
schaftsstrukturen insbesondere kurzer Vermarktungs- und
Verarbeitungswege zu nutzen.

668. Noch kann eine auf den Strukturerhalt und die Mo-
dernisierung regionaler Märkte im Agrarbereich setzende
Förderpolitik zumindest in Teilbereichen auf relevante
Marktsegmente aufbauen (vgl. SCHERER, 1997). Regio-
nalisierungspotenziale bestehen insbesondere dort, wo
die Verarbeitungstiefe von Produkten noch gering ist und
mit ihnen ein nichtindustrielles, authentisches Image und
regionale Traditionen verknüpfbar sind (SCHERER,
1997). Potenziale im primären Sektor werden insbeson-
dere in den Bereichen Bier, Säfte, Holz und Naturfasern
gesehen (ebd.). Erfolg versprechende Regionalvermark-
tungskonzepte kann man insbesondere bei Modellprojek-
ten in Biosphärenreservaten und den Förderprojekten des
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung

und Landwirtschaft (BMVEL) beobachten (BLÜMLEIN,
2003; KULLMANN, 2003). Es können aber auch Ziel-
konflikte zwischen der Optimierung der Fahrzeugaus-
lastung oder der Verlagerung auf umweltverträglichere
Verkehrsträger auf der einen Seite und der Verkehrsver-
meidung durch Regionalisierungskonzepte entstehen: Die
Autofahrt des Großstädters zum direktvermarktenden
Landwirt kann nicht als Modell verkehrssparenden regio-
nalen Wirtschaftens angesehen werden (vgl. HESSE,
2002).

669. Die verkehrsinduzierenden Folgen der weiteren
Reform der Agrarpolitik sollten weiter beobachtet werden
und mit ihren verkehrsvermeidenden Effekten bilanziert
werden. Insbesondere sollte das Potenzial zur Verkehrs-
vermeidung bei den flankierenden Maßnahmen im Rah-
men der 2. Säule der Agrarpolitik genutzt werden. Bei der
Förderung der Regionalvermarktung und integrierter re-
gionaler Weiterverarbeitungsketten hat die Bundesregie-
rung zusammen mit den Bundesländern wichtige neue
Weichenstellungen vorgenommen, deren Wirkung auf
den Erhalt und die Revitalisierung nahräumlicher Wirt-
schafts- und Verkehrsverflechtungen näher untersucht
werden sollte.

10.6 Europäische Strukturpolitik
und Regionalförderung

670. Ziel der europäischen Strukturpolitik ist es, einen
Beitrag zum Ausgleich des regionalen Entwicklungs-
gefälles zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und ins-
besondere auch den verschiedenen Regionen Europas zu
schaffen. Strukturschwache oder benachteiligte Regionen
in Europa sollen in ihrer Wirtschaftsdynamik gegenüber
den prosperierenden Regionen des europäischen Wirt-
schaftsraums aufholen (vgl. EU-Kommission, 2004b).
Von dem Ziel eines regionalen Ausgleichs erhofft sich die
EU-Kommission auch positive Rückkoppelungseffekte
für die Dynamik und die Wettbewerbsfähigkeit der EU.

671. Quantitativ wichtigstes Instrument der europäi-
schen Regionalpolitik ist der Europäische Fond für Regio-
nale Entwicklung (EFRE). Dieser ist für die Jahre 2000
bis 2006 mit Gesamtmitteln von 195 Mrd. Euro ausge-
stattet (EU-Kommission, 2001, S. 3), davon
28 Mrd. Euro für Deutschland. Gefördert werden zwei
Regionstypen und ein flächendeckendes Ziel: Ziel-1-Re-
gionen sind diejenigen mit Entwicklungsrückstand, Ziel-
2-Regionen diejenigen mit Strukturproblemen. Das flä-
chendeckende Ziel bezieht sich auf die Modernisierung
der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungssysteme.
Im Rahmen der Förderung der so genannten Ziel-1-
Regionen werden insbesondere Infrastrukturinvesti-
tionen, „produktive Investitionen zur Schaffung oder Er-
haltung dauerhafter Arbeitsplätze“ und „Aktionen zur
Erschließung des endogenen Potenzials“ gefördert (vgl.
SPRENGER et al., 2003, S. 104 ff.).

Als zweiter wichtiger Fond ist der im Jahre 1993 zusätz-
lich geschaffene Kohäsionsfond zu nennen, der die Dop-
pelfunktion hatte, einen Ausgleich für die durch die Euro-
päische Wirtschafts- und Währungsunion zu erwartenden
Anpassungsprobleme in Regionen mit hohen Inflations-
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raten und geringer Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen, so-
wie die Akzeptanz für die europäische Umweltpolitik
durch eine Förderung von Umweltinvestitionen zu stei-
gern. Der Kohäsionsfond finanziert daher ausschließlich
Investitionen in Verkehrsnetze und Umweltmaßnahmen
(vgl. LENSCHOW, 1997). Zunächst kamen lediglich
Irland, Portugal, Spanien und Griechenland in den Ge-
nuss des Kohäsionsfonds, in Zukunft werden auch die
neuen Beitrittsländer förderberechtigt werden. Daneben
gibt es aber noch zahlreiche andere relativ kleinere Fonds
und Gemeinschaftsinitiativen (vgl. EU-Kommission,
2004b; SPRENGER et al., 2003, S. 104 ff.).

672. Europaweit spielten die Verkehrswegeinvestitio-
nen im Rahmen der Regional- und Kohäsionsfonds eine
erhebliche Rolle. Nach Angaben der EU-Kommission
(2004b, S. XI) gelang es mithilfe der Strukturförderung,
die Autobahndichte in den geförderten Ländern von
20 Prozent unter dem EU-15-Durchschnitt im Jahre 1991
auf 10 Prozent über dem Durchschnitt im Jahre 2001 zu
steigern. In diesem Zeitraum wurden 4 100 km Autobah-
nen und 32 000 km Landstraßen neu- oder ausgebaut
(EU-Kommission, 2004b, S. 144). Insgesamt fließen
circa 20 Prozent der Strukturfondsinvestitionen in Ver-
kehrswege (van ELBURG, 2003, S. 52), in Deutschland
sind es jedoch bedeutend weniger (circa 8 Prozent)
(SPRENGER et al., 2003, S. 109). Der Schwerpunkt die-
ser Investitionen liegt europaweit mit einem Anteil von
57 Prozent beim Straßenbau. In den neuen Bundesländern
beträgt dieser Anteil seit Wiederaufnahme von Verkehrs-
wegen in die Regionalfonds im Jahre 2000 sogar
98,9 Prozent (GEFRA, 2003, S. 150), wobei hierunter
auch Radwege und straßenbezogene Umweltmaßnahmen
fallen.

673. Die empirische Evaluierung von Maßnahmen des
Infrastrukturausbaus zum Abbau von Strukturschwächen
und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit von Regionen wird von der regionalökonomi-
schen Forschung als ambivalent eingeschätzt. So hat das
Umweltbundesamt die Ergebnisse unterschiedlicher in-
ternationaler und nationaler Studien zum Zusammenhang
von Infrastrukturausbau und regionaler Wirtschaftsent-
wicklung mit dem Ergebnis zusammengefasst, dass Infra-
strukturmaßnahmen zwar den interregionalen Raumwi-
derstand senken und damit Transportkosten reduzieren,
dies jedoch sowohl zu Zuwanderungs- als auch Abwan-
derungsbewegungen führen kann. Der regionale Saldo
von Zu- und Abwanderung von Produktionsfaktoren und
Produktion ist in der Regel gering und bezüglich seines
Vorzeichens unbestimmt (VERRON, 2004). Während die
Transportkostensenkung der regionalen Wirtschaft die
Marktzugangsmöglichkeiten erhöht, steigt gleichzeitig
der überregionale Konkurrenzdruck. Komparative Kos-
tenvorteile in der Region dominieren damit die regionale
Wettbewerbsposition im interregionalen Vergleich, so-
dass die Wirkungsrichtung der Förderung des Infrastruk-
turausbaus uneinheitlich ist. So zeigte sich in den neuen
Bundesländern, dass eine verbesserte Verkehrsanbindung
zwar einen positiven Einfluss auf das BIP-Wachstum mit
sich bringt, jedoch weder notwendig noch hinreichend für
eine dynamische regionalwirtschaftliche Entwicklung ist

(GATHER et al., 2003). Die Erreichbarkeit des Ziels der
Förderpolitik, nämlich die Reduzierung von regionalen
Einkommensdisparitäten, ist somit keineswegs sicherge-
stellt. Damit besteht die Gefahr, dass die erhoffte, aus
Umweltsicht jedoch bedenkliche verkehrsstimulierende
Wirkung der Struktur- und Regionalfördermaßnahmen im
Bereich der Verkehrsinfrastrukturentwicklung auch aus
wirtschafts- und regionalpolitischer Perspektive zu unbe-
friedigenden Ergebnissen führt.

674. Eine erste europäische qualitative Grobeinschät-
zung der verkehrserzeugenden Wirkungen der Regional-
fonds hat ergeben, dass diese in der Gesamtbilanz eher
das Verkehrswachstum erhöhen (SPRENGER et al.,
2003, S. 112). Eine Quantifizierung der verkehrserzeu-
genden Effekte durch den Regionalfond ist bisher ebenso
wenig methodisch entwickelt und durchgeführt worden
wie eine differenzierte Analyse derjenigen Fördermaß-
nahmen und Instrumente, die zur Verkehrsvermeidung
beitragen könnten. Dies gilt insbesondere für Maßnah-
men zur Stärkung nahräumlicher Verflechtung oder für
eine Innovationsstrategie, die die Wertschöpfungsdichte
der Produktion erhöhen könnte. Dies lässt sich alleine auf
der Makroebene der europäischen Fonds nicht durchfüh-
ren, sondern würde eine Analyse der nationalen Förder-
bedingungen und der insgesamt 71 operationellen Pro-
gramme für Deutschland erfordern (vgl. KROES et al.,
2004, S. 23).

Auch die Halbzeitbewertung des „Gemeinschaftlichen
Förderkonzeptes 2000 – 2006“ für die Bundesregierung
lässt nur einzelne indirekte Schlussfolgerungen zu
(GEFRA, 2003). So wird allgemein festgestellt, dass die
unterdurchschnittliche Betriebsgröße in den neuen Län-
dern auf eine relativ hohe Nahabsatzorientierung und eine
relativ geringe Exportquote zurückzuführen ist (GEFRA,
2003, S. 19). In Zusammenhang mit der Aussage, dass
die einzelbetrieblichen Fördermaßnahmen insbesondere
die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und die
vorhandene Wirtschaftsstruktur gestärkt hat (GEFRA,
2004, S. 4), ließe sich die Schlussfolgerung ziehen, dass
dieser Teil der Strukturförderung eher stabilisierende
Auswirkungen auf die nahräumlichen Verflechtungen
hatte. Es wird aber auch festgestellt, dass sich die Export-
quote der neuen Länder tendenziell derjenigen im Westen
angleicht. Im Zusammenhang mit der Evaluierung der
Umweltwirkungen der vor allem in den Straßenverkehr
geflossenen Infrastrukturmittel seit dem Jahre 2000 wird
festgestellt, dass diese schwerpunktmäßig in die Sanie-
rung und den Ausbau, kaum aber in den Neubau geflos-
sen sind. Der damit verbundene induzierte Verkehr dürfte
nach Einschätzung der an der Halbzeitbewertung beteilig-
ten Institute geringer sein als im Falle eines Infrastruktur-
neubaus (vgl. GEFRA, 2004, S. 316). Insgesamt kann
aber festgestellt werden, dass die Verkehrsauswirkungen
der Strukturförderung bei der Ex-ante und Ex-post-Eva-
luation unzureichend berücksichtigt werden. Ausschlag-
gebend hierfür ist auch, dass die Umweltevaluation man-
gels operationalisierter Indikatoren und mangels eines
klaren europäischen und nationalen Zielsystems als defi-
zitär eingeschätzt wird (GEFRA, 2004, S. 308).
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675. Eine Bewertung der verkehrsinduzierenden Wir-
kungen des Kohäsionsfonds kann hingegen eindeutiger
ausfallen. Dieser stellt ein wichtiges Finanzierungsinstru-
ment für die Realisierung der Transeuropäischen Netze
(TEN) dar. In den 1990er-Jahren lag der Schwerpunkt der
Verkehrsinvestitionen mit einem Volumen von 8,3 Mrd.
Euro bei Straßenprojekten, die Teil der TEN bildeten.
Hiermit erzeugen die Kohäsionsfondinterventionen dieje-
nigen Probleme, die im Zusammenhang mit den TEN be-
reits diskutiert wurden (vgl. Abschn. 8.1.3).

676. Ungeachtet der methodischen Unsicherheiten, die
sich hinsichtlich der Ex-post-Evaluation der verkehrsin-
duzierenden Effekte der Strukturfonds ergeben, eröffnet
die Anfang des Jahres 2004 begonnene neue Konzipie-
rungsphase der europäischen Regionalpolitik für die
Jahre 2007 bis 2013 ein wichtiges Zeitfenster, verkehrsin-
duzierende Auswirkungen der Strukturförderung syste-
matischer zu berücksichtigen und entsprechend zu mini-
mieren.
677. Im Rahmen ihrer Finanziellen Vorausschau für die
Jahre 2007 bis 2013 (EU-Kommission, 2004b) schlägt
die EU-Kommission vor, die jährlich verfügbaren Finanz-
mittel für Strukturaktionen im Hinblick auf die Erweite-
rung der EU von 37 auf 48 Mrd. Euro jährlich zu erhö-
hen. Auch wenn die neuen Bundesländer statistisch aus
der Förderberechtigung herausfallen würden, sieht der
Vorschlag der EU-Kommission eine Übergangsregelung
für diejenigen Regionen vor, deren Einkommen allein
wegen des statistischen Erweiterungseffektes nunmehr
auf über 75 Prozent des EU-Durchschnittseinkommens
steigen würde. Die neuen Bundesländer werden damit bis
zum Jahre 2013 von der europäischen Strukturförderung
profitieren können. Dies gilt in Zukunft auch für den Ko-
häsionsfond (vgl. EU-Kommission, 2004c, S. XXViiif).
Die EU-Kommission hat im Juli 2004 Verordnungsvor-
schläge für die Reform der Struktur- und Kohäsionsfonds
unterbreitet (EU-Kommission, 2004d, 2004c, 2004e), die
zum einen neue Förderziele festlegen, zum anderen auch
die Programmierungsverfahren der Fördermittel refor-
mieren sollen. Hinsichtlich der Ziele bezieht sich die EU-
Kommission explizit sowohl auf die Lissabon-Strategie
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit als auch auf die
Göteborg-Strategie für eine nachhaltige Entwicklung
(SRU, 2002, Tz. 246 f. und 261 f.).
Im Rahmen des Oberzieles der Konvergenz soll in Zu-
kunft eine „integrierte und nachhaltige Regionalentwick-
lung“ gefördert werden (vgl. EU-Kommission, 2004c).
Hierzu gehören nach Artikel 4 des Kommissionsvor-
schlags für eine Verordnung über den Europäischen Fond
für regionale Entwicklung (EFRE) unter anderem:
– Entwicklung von Unternehmensnetzwerken und -clus-

tern,
– Einsatz von Informations- und Kommunikationstech-

nologien für KMU,
– Investitionen in Umweltschutz,
– nachhaltiger Fremdenverkehr,
– Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz

und der Entwicklung von erneuerbaren Energien,

– Investitionen in die Steigerung der Lebensqualität in
den Regionen,

– integrierte Strategien zur Förderung eines sauberen
städtischen Verkehrs,

– aber auch Investitionen in Verkehrsnetze, einschließ-
lich der Transeuropäischen Netze.

Im Rahmen des Oberzieles „Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung“ (EU-Kommission, 2004c)
sind unter anderem Investitionen in

– die Sanierung verschmutzter Gelände und Flächen,

– Infrastrukturen, die im Zusammenhang mit der Arten-
vielfalt und NATURA 2000 zu einer nachhaltigen
Wirtschaftsentwicklung und zur Diversifizierung der
ländlichen Gebiete beitragen,

– die Förderung eines sauberen städtischen Verkehrs
oder

– die Verstärkung der sekundären Verkehrsnetze

besonders förderungsfähig.

678. Solche Förderziele schaffen ein reichhaltiges Ge-
staltungspotenzial für öffentliche Investitionen in ver-
kehrssparende Wirtschafts- und Raumstrukturen und zur
Vermeidung unnötig verkehrserzeugender Strukturen.
Der SRU empfiehlt dieses Gestaltungspotenzial dadurch
frühzeitig zu nutzen, dass sich die Umwelt- und Verkehrs-
politik aktiv konzeptionell an der vorgesehenen neuen
vereinfachten und dezentralisierten Programmplanung
beteiligt. Eine zielgerichtete konzeptionelle Beteiligung
setzt die Identifikation wichtiger Partizipationsmomente
im Programmierungsverfahren voraus.

679. In der Geschichte der europäischen Regionalförde-
rung ging es immer wieder um die Frage der Kompetenz-
verteilung zwischen der EU-Kommission, den Mitglied-
staaten und den Regionen (vgl. TÖMMEL, 1997). In
dieser Frage gab die formale Kompetenzverteilung den
Mitgliedstaaten eine starke Rolle. Dies gilt sowohl für die
Frühphase der Projektförderung als auch für den seit 1989
eingeführten Programmierungsansatz. Diesem Ansatz zu-
folge bewilligt die EU-Kommission von den Mitglied-
staaten in Zusammenarbeit mit den Regionen und Sozial-
partnern vorgeschlagene komplexe Programme, die
zahlreiche Einzelfördermaßnahmen enthalten. Die Pro-
gramminhalte und Förderschwerpunkte werden maßgeb-
lich in den Mitgliedstaaten festgelegt (vgl. TETSCH,
2002). Die Steuerungsversuche der EU-Kommission
mussten sich auf Kontextsteuerung durch Verfahrensvor-
gaben und Netzwerkbildung beschränken. Hierdurch ge-
lang es der EU-Kommission zwar, regionale Interessen
gegenüber den zentralstaatlichen zu stärken und die Regio-
nalförderung in vielen Mitgliedstaaten zu modernisieren
(TÖMMEL, 1997), dennoch war der Einfluss der EU-
Kommission auf die Förderinhalte der Programme be-
grenzt und der Vollzug der Verfahrensvorschriften defizi-
tär (vgl. Europäischer Rechnungshof, 2003; EU-Kommis-
sion, 2001). In den 1990er-Jahren wurden wiederholt
schwerwiegende Verstöße des gemeinschaftlichen Um-
weltrechtes durch Projekte im Rahmen der Strukturfonds
festgestellt (SCOTT, 1996). Die Qualitätskontrolle der
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von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Programme
überforderte die Kapazitäten der Kommissionsdienst-
stellen und führte daher zu Verzögerungen bei der Pro-
grammbewilligung. Unbefriedigend war – trotz Verbesse-
rungen gegenüber früheren Bewertungen – die
methodische Qualität der so genannten Ex-ante und Ex-
post-Bewertungen der Programme, die dem Ziel dienten,
zu überprüfen, ob die Programme den angestrebten Zie-
len entsprechen und auch eine Form strategischer Um-
weltprüfung enthielten. Vor diesem Hintergrund der ad-
ministrativen Überforderung ist der Rückzug der EU-
Kommission aus der operationellen Abwicklung der Pro-
gramme und ihr verstärktes Engagement bei der Entwick-
lung einer neuen strategisch-politischen Planungsebene
zu verstehen.

Die EU-Kommission schlägt vor, den einzelnen Förder-
programmen eine strategische Orientierungsphase mit der
Formulierung von allgemeinen Leitlinien vorzuschalten.
Auf Vorschlag der EU-Kommission soll zunächst ein all-
gemeines Strategiepapier, das „strategische Kohäsions-
konzept“, verfasst werden (EU-Kommission, 2004f),
durch das die Prioritäten für die Mitgliedstaaten und Re-
gionen festgelegt werden sollen. Dieses Strategiedoku-
ment soll sich gleichermaßen auf die Lissabon-Strategie
und die Göteborg-Strategie stützen.

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, eine nationale
Entwicklungsstrategie, den „einzelstaatlichen strategi-
schen Rahmenplan“ (EU-Kommission, 2004f) zu entwi-
ckeln, durch den die von Rat und Kommission verab-
schiedeten politisch-strategischen Prioritäten im
strategischen Kohäsionskonzept umgesetzt werden sol-
len.

Erst auf der dritten Konkretisierungs- und Planungsebene
sollen dann so genannte „operationelle Programme“ (EU-
Kommission, 2004f) entwickelt werden. Die Kontrolle
der EU-Kommission wird sich auf die Übereinstimmung
des strategischen Rahmenplanes und der operationellen
Programme mit dem strategischen Kohäsionskonzept und
auf die Finanzkontrolle beschränken.

680. Wenn auch die strategische Absicht der EU-Kom-
mission, ihren Einfluss durch den neuen strategischen
Planungsansatz zu stärken, offensichtlich ist, stellt sich
die Frage, ob strategische Leitlinien hinreichend präzise
formuliert werden können, sodass eine effektive, kritische
Vollzugskontrolle überhaupt möglich ist. Die Wahrschein-
lichkeit erheblicher Wirkungsbrüche des neuen hierarchi-
schen Mehrebenenplanungsansatzes ist hoch. Wenn schon
die Einhaltung des gemeinschaftlichen Umweltrechtes im
Rahmen der Regionalpolitik auf Vollzugsschwierigkeiten
stößt, dann ist die Steuerungswirkung allgemeiner Leitli-
nien und abstrakter Schwerpunktbereiche noch skepti-
scher einzuschätzen. Damit ist es auch wahrscheinlich,
dass die Rolle und Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten
durch den neuen Programmierungsansatz der EU-Kom-
mission eher gestärkt wird.

681. Dessen ungeachtet wird die strategische Heraus-
forderung für eine verkehrsbezogene Umweltpolitik darin
liegen, auf allen Abstraktionsebenen des neuen Planungs-
ansatzes konzeptionell präsent zu sein. Auf der strategi-
schen Politikebene sollten demnach Flächenschonung,

Erhöhung der Wertschöpfung je Verkehrsleistung (Wert-
dichte), die Stärkung nahräumlicher Unternehmensver-
flechtungen und Kommunikationsnetzwerke oder nah-
räumliche Erreichbarkeit als Ziele verankert werden.
Diese sollten in den weiteren Konkretisierungsstufen
auch konzeptionell und operationell gestärkt werden. Der
SRU empfiehlt, die Konzeptionsentwicklung in diesem
Sinne im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) und der Innovations- und Nachhaltig-
keitsforschung des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) verstärkt anzugehen.

Von Bedeutung für die Ausgestaltung der Regionalfonds
ist auch die nach Artikel 46 (EU-Kommission, 2004c)
weiterhin obligatorische Ex-ante-Evaluation. Im Gegen-
satz zu früheren Verordnungen enthält diese nicht mehr
die explizite Erwähnung der Umweltdimension und auch
keinen expliziten Querverweis zur Richtlinie 2001/42/EG
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter
Pläne und Programme (SUP-RL), die für die nächste Pro-
grammierungsperiode auch für die europäische Struktur-
politik obligatorisch wird. Die Ex-ante-Evaluation ist
jedoch der Ort, an dem auch eine systematische Verkehrs-
auswirkungsprüfung der Programme verankert werden
kann und soll. Der SRU empfiehlt daher, im Rahmen der
Verhandlungen um die neuen Strukturverordnungen die
SUP-Pflichtigkeit der Strukturfonds – im Kontext der Ex-
Ante-Evaluation – expliziter zu verankern und in der ope-
rationellen Umsetzung dabei auch eine Verkehrsauswir-
kungsprüfung durchzuführen.

682. Auch nicht direkt auf Infrastrukturmaßnahmen
ausgerichtete Formen der Struktur- und Regionalförde-
rung können zusätzliche verkehrsbedingte Umweltbelas-
tungen auslösen insbesondere dann, wenn die Programme
wie bei der Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) explizit den
überregionalen Absatz von Produkten als Förderkriterium
beinhalten (SPRENGER et al., 2003, S. 141). Vorrangig
in den neuen Bundesländern förderte die GRW in den
Jahren 1997 bis 1999 über 17 000 Vorhaben im Bereich
der gewerblichen Wirtschaft mit einem Anteil von gut
75 Prozent des gesamten Fördervolumens von knapp
13 Mrd. Euro (SPRENGER et al., 2003, S. 142).

Die dem Kriterium „überregionaler Absatz“ zugrunde
liegende Export-Basis-Theorie, nach der wirtschaftli-
ches Wachstum vor allem als Ergebnis wachsenden Ex-
ports begründet wird, ist umstritten (HOOVER und
GIARATANNI, 1999). Der Hauptkritikpunkt an dieser
These liegt in der einseitigen Fokussierung auf die För-
derung von Exporten als Wachstumsmotor. Zwar kann
der Export von Gütern wachstumsfördernd sein, doch
wird nicht hinreichend berücksichtigt, dass Handel allge-
mein über die Ausnutzung von Spezialisierungsvorteilen
die Wirtschaft einer Region stimuliert. Somit kann aus
dieser These nicht gefolgert werden, dass durch eine ein-
seitige Exportförderung, die jedoch eine Orientierung auf
allgemeine produktivitätsfördernde Rahmenbedingun-
gen einer Region außer Acht lässt, regionale Wachstums-
potenziale erschlossen und aus gesamtwirtschaftlicher
Perspektive wohlfahrtsteigernde Wirkungen erzielbar
sind (PANAGARIYA, 2000). Bezweifelt werden muss
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daher auch, ob eine „Positivliste“ förderungswürdiger
Branchen, die wichtige, vor allem regionale Dienstleister
ausklammert, aus regionalpolitischer Perspektive tatsäch-
lich zielführend ist. Das Absatzradiuskriterium vernach-
lässigt die Entwicklung regionaler Unternehmensnetz-
werke/Cluster als wichtigen Standortfaktor. Regionale
Dienstleister und Zulieferer sollten daher ebenfalls förde-
rungswürdig werden. Hinsichtlich der Verkehrs- und
Kommunikationsinfrastruktur sollten die innerregiona-
len Verflechtungen verstärkt gefördert werden.

Von modellhafter Bedeutung für Reformvorschläge der
GA regionale Wirtschaftsförderung könnte hier auch die
Auswertung der Erfahrungen mit der BMBF Förderini-
tiative „Innovative regionale Wachstumskerne“ sein, die
im Jahre 2001 als bescheiden ausgestatteter Teil
(150 Mio. Euro) des Zukunftsinvestitionsprogramms
2001 bis 2003 der Bundesregierung ausgeschrieben
wurde. Im Rahmen dieser Initiative sollen innovative, re-
gionale, betriebsübergreifende Kooperationen gefördert
werden.

10.7 Verkehrsvermeidung und EMAS II

683. Unternehmen haben im Rahmen betrieblicher Ent-
scheidungen durchaus Spielräume, verkehrsreduzierende
Alternativen zu entwickeln. Das für „unsinnigen“ Ver-
kehr oft zitierte Beispiel des weit gereisten Jogurtbechers
hat dies belegt: Bereits die Dokumentation des erheb-
lichen Verkehrsaufwandes zur Produktion des Jogurt-
bechers hat den Hersteller dazu veranlasst, systematischer
nach Zulieferern aus dem Nahbereich zu suchen und da-
mit erheblich zur Verkehrsvermeidung beizutragen (vgl.
BÖGE, 1994). Betriebliche Handlungsmöglichkeiten um-
fassen Schulungsmaßnahmen, organisatorische Maßnah-
men zur besseren Auslastung, Entscheidungen über Zu-
liefererstrukturen oder Standortentscheidungen (vgl. UBA,
1999, S. 20). Verkehrsvermeidende Logistikkonzepte
werden auch von Versandhäusern und dem Handel be-
richtet. Dabei ergeben sich zum Teil erhebliche Verkehrs-
sparpotenziale (vgl. UBA, 1998). Durch Optimierungs-
und Verlagerungsmaßnahmen gelang es zum Beispiel
dem OTTO-Versand, innerhalb von zwei Jahren seine
verkehrsbedingten spezifischen CO2-Emissionen um
30 Prozent zu senken. Für das Jahr 2005 strebt er ein Ver-
minderungsziel von 45 Prozent gegenüber dem
Jahre 1994 an (UBA, 1998, S. 37). Nicht alle Logistik-
und Standortentscheidungen haben verkehrserzeugende
Effekte. Zwar sind die Trends zur Senkung der Ferti-
gungstiefe, zur so genannten Just-in-Time-Produktion
und zu fernräumlichen Zulieferverflechtungen in der
Summe mit Mehrverkehr verbunden (vgl. Kap. 6.6;
BAUM et al., 1994), aber auch hier lassen sich gegen-
läufige Trends oder Handlungsansätze ausmachen. Es be-
stehen noch erhebliche Potenziale der Steigerung der
Fahrzeugauslastung. Durch eine überbetriebliche Koope-
ration, evtl. auch durch Transportbörsen oder die Ein-
schaltung von Gebietsspediteuren, lassen sich Güter-
ströme zumindest auf den weiten Strecken bündeln
(BAUM et al., 1994, S. 124). Es gibt auch immer wieder
Standortentscheidungen, die zum Teil mit termingenauer
Anlieferung oder der Senkung der Transaktionskosten bei

interaktiven Innovationssystemen zwischen verschiede-
nen Produzenten und ihren Zulieferern zusammenhängen
und damit auf eine Konzentration der Zulieferer in räum-
licher Nähe hinauslaufen (BAUM et al., 1994, S. 126 f.).

Mit der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 über die freiwil-
lige Beteiligung von Organisationen an einem Gemein-
schaftssystem für das Umweltmanagement und die Um-
weltbetriebsprüfung (EMAS II) ist die Berücksichtigung
von bedeutsamen Verkehrsauswirkungen von Unterneh-
mensentscheidungen ein obligatorischer Bestandteil des
Umweltmanagementsystems geworden. EMAS II fordert
von den freiwillig teilnehmenden Organisationen unter
anderem, dass sie im Rahmen eines Umweltmanagement-
systems die wesentlichen direkten und indirekten Um-
weltaspekte ihrer Tätigkeiten identifizieren und sich im
Rahmen ihrer Umweltpolitik zu einer kontinuierlichen
Verbesserung ihrer Umwelteffekte auf der Basis von Ziel-
setzungen, Maßnahmen, Verfahren und organisatori-
schen Vorkehrungen verpflichten (vgl. SRU, 2002,
Tz. 104 f.). Die Ergebnisse des Managementsystems wer-
den regelmäßig intern und durch externe Gutachter vali-
diert. Im Anhang VI über die Identifikation wesentlicher
Umweltaspekte wird der Verkehr mehrfach erwähnt. Die
Berücksichtigung von verkehrlichen Effekten muss so-
wohl als Teil der direkten Umweltaspekte, die unter der
direkten Kontrolle der Organisation stehen, als auch unter
den indirekten Aspekten, die nicht in vollem Umfang
kontrolliert werden können, erfolgen. Hiermit werden die
Beschaffungs- und Vertriebslogistik, Standortentschei-
dungen, Kauf-, Kredit- und Investitionsentscheidungen,
Fragen des Produktdesigns, der Abfallentsorgung oder
der betrieblichen Verkehrs- und Parkraumangebote für
Pendler zum Gegenstand des Umweltmanagementsys-
tems, wenn damit wesentliche und beeinflussbare Ver-
kehrseffekte verbunden sind. Die EU-Kommission hat im
September 2001 auch einen Leitfaden veröffentlicht, in
dem Verfahren und Methoden für die Ermittlung von Um-
weltaspekten und die Bewertung ihrer Wesentlichkeit
dargestellt werden (Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften L 247, S. 17 vom 17.09.2001). Damit besteht für
an EMAS teilnehmenden Organisationen bereits ein Rah-
men für eine Verkehrsauswirkungsprüfung.

Das IFEU-Institut hat für das Umweltbundesamt einen
„Leitfaden zur betrieblichen Erfassung verkehrsbedingter
Umweltwirkungen“ mit Praxisbeispielen herausgegeben
(UBA, 1999). Dieser Leitfaden enthält Empfehlungen zur
Abgrenzung des Untersuchungsbereiches, betriebliche
Umweltindikatoren, Umrechnungstabellen und eine
Checkliste für relevante Handlungsmöglichkeiten zur
Verminderung der durch Unternehmensentscheidungen
induzierten Verkehrs- und Umweltbelastungen.

684. Der SRU begrüßt die verstärkte und systematische
Berücksichtigung von Verkehrsaspekten in der EMAS-
Verordnung und empfiehlt weitere Anreize zu ihrer Um-
setzung. Hierzu gehören insbesondere eine systematische
Berichterstattung über betriebliche Erfolgsmodelle einer
rationelleren Abwicklung betriebsbedingter Transportab-
läufe, die Förderung eines weiteren Erfahrungsaustau-
sches sowie eventuell die Förderung von Pilotprojekten
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und Ausschreibung von Preisen. Der Leitfaden des UBA
sollte vor dem Hintergrund solcher Praxiserfahrungen ak-
tualisiert und weiterentwickelt werden.

10.8 Zusammenfassung und Empfehlungen

685. In der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 hat die
Bundesregierung sich die „Verringerung der Verkehrs-
intensität von Wirtschaft und Gesellschaft zur Verlang-
samung des dynamisch wachsenden Verkehrs“ zum Ziel
gesetzt. Für den Güterverkehr strebt sie die Verringerung
der Transportintensität um 5 Prozent bis zum Jahre 2020
an.

686. Zurzeit wird die Reform vieler Subventionen und
Förderprogramme mit verkehrserzeugenden Effekten aus
anderen, vor allem fiskalischen Gründen, diskutiert. Es
gibt Reformvorschläge oder bereits beschlossene Refor-
men, bei deren Ausgestaltung gewisse Korrekturpoten-
ziale bisher vorhandener verkehrserzeugender Anreize
bestehen. Hinsichtlich der Dämpfung der Verkehrsdyna-
mik ist nur ein Multiimpulsansatz erfolgversprechend.
Erst im Zusammenspiel vieler Einzelmaßnahmen, wie sie
im Folgenden ausgeführt werden, könnten merkliche Ef-
fekte auf die Verkehrsdynamik bewirkt werden.

Verkehrsauswirkungsprüfung

687. Der SRU empfiehlt die Verkehrsauswirkungsprü-
fung (VAP) als ein Instrument der Vorabbewertung ver-
kehrsrelevanter Politiken weiterzuentwickeln. Zunächst
sollte die Forschung zu einer VAP verkehrsrelevanter
Fachpolitiken insbesondere im Hinblick auf die Modellie-
rung von Verkehrseffekten und die Generierung relevan-
ter Daten weiterverfolgt und intensiviert werden. Der
SRU empfiehlt auch eine erneuerte Verankerung der VAP
in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesminis-
terien. Die VAP sollte des Weiteren in die Durchführung
der Strategischen Umweltprüfung integriert werden. Von
strategischer Bedeutung sind dabei Verfahrensregeln hin-
sichtlich der Ressortbeteiligung sowie der Beteiligung der
Fachöffentlichkeit und der Qualitätssicherung in den ver-
schiedenen Phasen des Prüfverfahrens.

Preispolitische Instrumente

688. Eine Reihe von Politikmaßnahmen führt auf indi-
rektem Wege zu einer Senkung der relativen Kosten des
Verkehrs und wirkt somit bislang verkehrsinduzierend.
Hierzu zählen vor allem die Pendlerpauschale, verschie-
dene Wohnungsbauförderprogramme, darunter insbeson-
dere die Eigenheimzulage, die gegenwärtige Praxis der
Baulanderschließung und die Regionalförderung.

Der SRU begrüßt nachdrücklich politische Bestrebungen
zur Senkung der Pendlerpauschale, weist jedoch darauf
hin, dass die verkehrsinduzierende Wirkung nur dann er-
heblich reduziert werden kann, wenn die entfernungs-
abhängige Berechnung dieses Förderinstruments abge-
schafft wird. Um dennoch eine Entlastung vor allem
sozial schwacher Haushalte zu ermöglichen, sollte die
Pendlerpauschale mittelfristig in eine einkommensabhän-

gige, transportmittel- und wegunabhängige pauschale
steuerliche Entlastung umgewandelt werden.

Die Eigenheim- und Wohnungsbauförderung induziert
vor allem flächenverbrauchende und verkehrserzeugende
Wohnungsbauaktivitäten. Daher unterstützt der SRU die
Initiative der Bundesregierung zur Abschaffung der Ei-
genheimzulage. Darüber hinaus empfiehlt sich eine Kon-
zentration der Förderung auf den weniger flächenexten-
siven Geschosswohnungsbau und auf Haushalte mit
akuten Zugangsbeschränkungen zum Wohnungsmarkt.
Auch andere Förderprogramme, die direkt oder indirekt
den Wohnungsbau stimulieren, gehören bezüglich mögli-
cher Zielkonflikte mit dem Ziel einer flächenverbrauchs-
armen und weniger verkehrsintensiven Wohnungspolitik
auf den Prüfstand.

Einhaltung von Sozialvorschriften im 
Straßengüterverkehr

689. Regelüberschreitungen aufgrund unzulänglicher
Überwachung der Sozialvorschriften im Straßengüterver-
kehr reduzieren die Transportkosten um bis zu einem
Drittel, verzerren damit den Wettbewerb zu anderen Ver-
kehrsträgern und führen zu einer erhöhten Verkehrsnach-
frage. Eine strengere Regelüberwachung mit schärferen
Sanktionen ist daher erforderlich. Empirische Schätzun-
gen der Preiselastizität der Gütertransportnachfrage deu-
ten darauf hin, dass diese Maßnahmen Anpassungsreak-
tionen in der Transportwirtschaft auslösen, die zu einer
spürbaren Entlastung des Verkehrs durch höhere Trans-
porteffizienz, einer Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit des Schienengütertransports und einer Reduzierung
des Kraftstoffverbrauchs führen.

Verkehrssparende Raumstrukturen

690. Raumstrukturen in Form von Siedlungsdispersion
und Entmischung tragen zur Verkehrserzeugung bei. Dem
Trend hin zur Entwicklung disperser Siedlungsstrukturen
und zu zunehmender Entmischung muss mit der Entwick-
lung verkehrsreduzierender räumlicher Siedlungsstruk-
turen begegnet werden. Raumordnerische Leitbilder, ins-
besondere das der dezentralen Konzentration mit
Achsenstrukturen und das Konzept Zentraler Orte, müs-
sen – flankiert durch den Abbau verkehrserzeugender
finanzieller Anreize – viel konsequenter als bisher in der
Praxis umgesetzt werden. Um dies zu ermöglichen, sollte
auch ein angemessener Personalbestand in den raumpla-
nerischen Verwaltungseinheiten sichergestellt und ein an
den Zielen einer nachhaltigen Siedlungs- und Verkehrs-
entwicklung ausgerichteter politischer Gestaltungswille
auf allen Ebenen der Gesamtplanung entwickelt werden.
Regional- und Stadtplanung einerseits und Verkehrs-
planung andererseits sind miteinander zu verknüpfen.

691. Die örtliche Gesamtplanung sollte die raumordne-
rischen Leitbilder nicht konterkarieren. Vielmehr sollten
die Kommunen als Adressaten raumordnerischer Grund-
sätze im Rahmen der Bauleitplanung verstärkt auf ver-
kehrssparende Strukturen im jeweiligen Gemeindegebiet
hinwirken. Als Instrumente stehen ihnen dafür vor allem
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Verdichtung, gegebenenfalls sogar über die Obergrenzen
der BauNVO hinaus, und Nutzungsmischung zur Verfü-
gung.

692. Über die Siedlungsstruktur hinaus beeinflussen
weitere Faktoren das Verkehrsgeschehen entscheidend
mit. So sind neben den siedlungsstrukturellen Ausgangs-
bedingungen offensichtlich auch die individuellen Mobi-
litätserwartungen und -möglichkeiten wichtige Einfluss-
größen. Daher ist es offenbar notwendig, in Zukunft noch
mehr Wert auf die multifunktionale Ausstattung und hohe
Autonomie einzelner Mittelzentren zu legen. Zudem
sollte auf eine ausreichende Qualität des Wohnumfeldes,
insbesondere in Kernzentren, geachtet werden, um den
Freizeitverkehr – verursacht durch den Wunsch nach dem
Aufenthalt in attraktiven Landschaften – zu minimieren.
Zudem ist eine erweiterte Sicht auf das Zusammenwirken
von Mobilitätsmustern und Siedlungsstruktur erforder-
lich, die sich auch in der Ausrichtung der Forschung wi-
derspiegeln sollte. Dazu ist eine Erweiterung des auf Ver-
kehr und Siedlungsstruktur ausgerichteten Blicks auf die
Lebensstile und Milieus der am Verkehrsgeschehen Be-
teiligten erforderlich.

693. Die im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung verfolgte Flächenstrategie sollte auch
im Hinblick auf die Förderung verkehrssparender Raum-
strukturen weiterentwickelt werden. Die beschriebenen
siedlungsstrukturellen Erfordernisse zur Minderung ver-
kehrserzeugender Anreize haben zugleich positive Aus-
wirkungen auf die Reduzierung des Freiflächenver-
brauchs und der Zerschneidung von Landschaft. Sie
sollten daher auch aus der Perspektive einer verbrauchs-
mindernden Flächenstrategie favorisiert werden.

Die Reform der europäischen Agrarpolitik

694. Hinsichtlich der Weiterentwicklung der Reform
der europäischen Agrarpolitik und ihrer nationalen Um-
setzung empfiehlt der SRU der Bundesregierung, syste-
matisch die verkehrsinduzierenden Folgen der weiteren
Reform der Agrarpolitik zu beobachten und sie mit ihren
verkehrsvermeidenden Effekten zu bilanzieren. Insbeson-
dere sollte das Potenzial zur Verkehrsvermeidung bei den
flankierenden Maßnahmen im Rahmen der 2. Säule der
Agrarpolitik genutzt werden. Bei der Förderung der
Regionalvermarktung und integrierter regionaler Weiter-
verarbeitungsketten hat die Bundesregierung zusammen
mit den Bundesländern wichtige neue Weichenstellungen
vorgenommen, deren Wirkung auf den Erhalt und die Re-
vitalisierung nahräumlicher Wirtschafts- und Verkehrs-
verflechtungen näher untersucht werden sollte.

Die Reform der europäischen Strukturpolitik

695. Eine erste qualitative Grobeinschätzung der ver-
kehrserzeugenden Wirkungen der europäischen Regional-
fonds hat ergeben, dass diese in der Gesamtbilanz eher
das Verkehrswachstum erhöhen. Zwar bietet die Förder-
fähigkeit endogener regionaler Wirtschaftspotenziale
grundsätzlich die Möglichkeit, nahräumliche Verflech-
tungen zu stärken, im Mittelpunkt der Förderung steht

aber die Intensivierung der großräumigen Wirtschaftsver-
flechtung durch den Ausbau der Transeuropäischen Ver-
kehrsnetze und die mit der erhofften Angleichung der
Entwicklungsniveaus verbundene Intensivierung des
Handels.

696. Eine Reformchance ergibt sich mit der neuen Pro-
grammierungsphase für die Jahre 2007 bis 2013, die mit
den Verordnungsvorschlägen der EU-Kommission vom
Juli 2004 angestoßen worden ist. Darin werden neue För-
derziele und ein neues Programmierungsverfahren vorge-
schlagen. Die neuen Förderziele schaffen ein reichhalti-
ges Gestaltungspotenzial für öffentliche Investitionen in
verkehrssparende Wirtschafts- und Raumstrukturen und
zur Vermeidung unnötig verkehrserzeugender Strukturen.
Der SRU empfiehlt dieses Gestaltungspotenzial dadurch
frühzeitig zu nutzen, dass sich die Umwelt- und Verkehrs-
politik aktiv konzeptionell an der vorgesehenen neuen
vereinfachten und dezentralisierten Programmplanung
beteiligt.

697. Wichtig wird es in Zukunft sein, auf allen Abstrak-
tionsebenen des neuen Planungsansatzes konzeptionell
präsent zu sein. Auf der strategischen Politikebene sollten
demnach Flächenschonung, Erhöhung der Wertdichte, die
Stärkung nahräumlicher Unternehmensverflechtungen und
Kommunikationsnetzwerke oder nahräumliche Erreich-
barkeit als Ziele verankert werden. Diese sollten in den
weiteren Konkretisierungsstufen auch konzeptionell und
operationell gestärkt werden. Der SRU empfiehlt, die
Konzeptionsentwicklung in diesem Sinne im Rahmen des
Umweltforschungsplanes des BMU verstärkt anzugehen.

Regionale Wirtschaftsförderung

698. Die regionale Wirtschaftsförderung versucht,
durch eine Infrastruktur- und Wirtschaftsansiedlungsför-
derung regionale Entwicklungsunterschiede auszuglei-
chen. Hierüber wirkt auch sie verkehrsinduzierend. Eine
Reihe von Studien kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass
die Regionalförderung auf teilweise überkommenen Prä-
missen beruht und im Bezug auf ihre Zielerreichung Defi-
zite aufweist. Vor allem solche Elemente, die explizit
überregionales Wirtschaften stimulieren und damit be-
sonders verkehrsinduzierend wirken, sollten nach Ansicht
des SRU neu bewertet und unter dem Aspekt der Redu-
zierung der ökologischen Kosten des Verkehrs umgestal-
tet werden.

Umweltaudit und Verkehrsvermeidung

699. Der SRU begrüßt die verstärkte und systematische
Berücksichtigung von Verkehrsaspekten in der novellier-
ten EMAS-Verordnung von 2001 und empfiehlt weitere
Anreize zu ihrer Umsetzung. Hierzu gehört insbesondere
eine systematische Berichterstattung über betriebliche Er-
folgsmodelle einer rationelleren Abwicklung betriebsbe-
dingter Transportabläufe, die Förderung eines weiteren
Erfahrungsaustausches sowie die Förderung von Pilotpro-
jekten und das Ausloben von Umweltpreisen. Der Leit-
faden des UBA sollte vor dem Hintergrund solcher Praxis-
erfahrungen aktualisiert und weiterentwickelt werden.
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Erlass über die Einrichtung eines Sachverständigenrates für Umweltfragen bei dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Vom 1. März 2005

§ 1 tretern und Vertreterinnen von Organisationen der Wirt-
Zur periodischen Begutachtung der Umweltsituation und
Umweltbedingungen der Bundesrepublik Deutschland
und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen um-
weltpolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der Öf-
fentlichkeit wird ein Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen gebildet.

§ 2

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen besteht
aus sieben Mitgliedern, die über besondere wissenschaft-
liche Kenntnisse und Erfahrungen im Umweltschutz ver-
fügen müssen.

(2) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen dürfen weder der Regierung oder einer gesetz-
gebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes
noch dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines Landes
oder einer sonstigen juristischen Person des öffentlichen
Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder -lehrerin
oder als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines wissen-
schaftlichen Instituts, angehören. Sie dürfen ferner nicht
Repräsentant oder Repräsentantin eines Wirtschaftsver-
bandes oder einer Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorgani-
sation sein oder zu diesen in einem ständigen Dienst-
oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen; sie dürfen
auch nicht während des letzten Jahres vor der Berufung
zum Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfra-
gen eine derartige Stellung innegehabt haben.

§ 3

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen soll die jewei-
lige Situation der Umwelt und deren Entwicklungsten-
denzen darstellen. Er soll Fehlentwicklungen und Mög-
lichkeiten zu deren Vermeidung oder zu deren
Beseitigung aufzeigen.

§ 4

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist nur an den
durch diesen Erlass begründeten Auftrag gebunden und in
seiner Tätigkeit unabhängig.

§ 5

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt während
der Abfassung seiner Gutachten den jeweils fachlich
betroffenen Bundesministerien oder ihren Beauftragten
Gelegenheit, zu wesentlichen sich aus seinem Auftrag er-
gebenden Fragen Stellung zu nehmen.

§ 6

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen kann zu ein-
zelnen Beratungsthemen Behörden des Bundes und der
Länder hören sowie Sachverständigen, insbesondere Ver-

schaft und der Umweltverbände, Gelegenheit zur Äuße-
rung geben.

§ 7

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen erstattet
alle vier Jahre ein Gutachten und leitet es der Bundes-
regierung jeweils im Monat Mai zu. 

Das Gutachten wird vom Sachverständigenrat für Um-
weltfragen veröffentlicht.

(2) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen erstattet
zu Einzelfragen zusätzliche Gutachten oder gibt Stellung-
nahmen ab. Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit kann den Sachverständigen-
rat für Umweltfragen mit der Erstattung weiterer
Gutachten oder Stellungnahmen beauftragen. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen leitet Gutachten oder
Stellungnahmen nach Satz 1 und 2 dem Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu.

§ 8

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen werden vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Zustimmung des
Bundeskabinetts für die Dauer von vier Jahren berufen.
Dabei wird auf die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern nach Maßgabe des Bundesgremienbeset-
zungsgesetzes hingewirkt. Wiederberufung ist möglich.

(2) Die Mitglieder können jederzeit schriftlich dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit gegenüber ihr Ausscheiden aus dem Rat erklä-
ren.

(3) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird ein neues
Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen
Mitglieds berufen; Wiederberufung ist möglich.

§ 9

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wählt in
geheimer Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder
eine Vorsitzende für die Dauer von vier Jahren. Wieder-
wahl ist möglich.

(2) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt sich
eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Genehmigung des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit.

(3) Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gut-
achten zu einzelnen Fragen eine abweichende Auffas-
sung, so hat sie die Möglichkeit, diese in den Gutachten
zum Ausdruck zu bringen.
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§ 10

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wird bei der
Durchführung seiner Arbeit von einer Geschäftsstelle un-
terstützt.

§ 11

Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur
Verschwiegenheit über die Beratungen und die vom Sach-
verständigenrat als vertraulich bezeichneten Beratungs-
unterlagen verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit
bezieht sich auch auf Informationen, die dem Sachver-
ständigenrat gegeben und als vertraulich bezeichnet wer-
den.

§ 12

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen erhalten eine pauschale Entschädigung sowie
Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des

Innern und dem Bundesministerium der Finanzen festge-
setzt.

(2) Die Kosten des Sachverständigenrates für Umweltfra-
gen trägt der Bund.

§ 13

(1) Im Hinblick auf den in § 7 Abs. 1 neu geregelten Ter-
min für die Zuleitung des Gutachtens an die Bundesregie-
rung kann das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit die bei Inkrafttreten dieses
Erlasses laufenden Berufungsperioden der Mitglieder des
Sachverständigenrates ohne Zustimmung des Bundes-
kabinetts bis zum 30.Juni 2008 verlängern.

§14

Der Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sachver-
ständigen für Umweltfragen bei dem Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 10. Au-
gust 1990 (GMBl. 1990, Nr. 32 , S. 831) wird hiermit auf-
gehoben.
Berlin, den 1. März 2005

G I 1 – 46010/2

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Jürgen Trittin
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